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/029 Datum
des Gesetzes

rc.
Inhalt

Nummer
des

Blattes
Seiten

1904.
28. Dezember

15.
16.

17.

l
Bekanntmachung,die Herausgabeeines gemeinschaft-
lichenAmtsblattes für die K. Staats=
ministerien des Königlichen Hauses

Erkenntnis desGerichtshofes für Kompetenz=
konflikte über die Zulässigkeit des Rechts=
wegs für den von demGütler Josef Meyer in
Hausen gegendie GemeindeHausen geltendge=
machtenAnspruch auf Gewährung von Ge=
meindenutzungen.

Bekanntmachung,die Hinterlegungsstelle in Kai=
serslautern betr.

Bekanntmachung,Festsetzung der für dieNatural=
verpflegung marschierender2c. Truppen zu
vergütendenBeträge für das Jahr 1905 betr.

Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Pfälzische
Hypothekenbank in Ludwigshafenbetr.

Bekanntmachung, die Zusammensetzung des K.
Landesversicherungsamtes betr.

Bekanntmachung,die Vorstände der Anwaltskam=
mern betr.

Bestätigungsurkunde,dasFreiherrlichHeyl zu. Herrns=
heim'scheFamilienfideikommiß Gerstruben
betr.

Gocgle

Beil. 1

2

2

2

2
h
·

1—4.

15 28.

1%



Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1905.
26. Januar Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Augsburg betr. 5 13—14.

27. — Bekanntmachung,die Behandlung der Depositen
beidenK. Bankkassenbetr. 3 14.

3. Februar Bekanntmachung,die Errichtung von Filialen der
K. Bayerischen Banken betr. 7 29.

4 — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei—
bungen auf denInhaber durchdie Bayerische
Vereinsbank in Münchenbetr. 7 29 30.

4. — Bekanntmachung,den Staatsvertrag Über neue
Eisenbahnverbindungen zwischenBayern und
Oesterreich betr. 8. 31—41.

10. Bekanntmachung,die gemeinschaftlichen Hinter=
legungsstellen in Kirchheimbolanden, Kusel,
Homburg und Pirmasens betr. 8 41.

10. Bekanntmachung,das Hinterlegungswesen in Ro=
senheim betr. 8 41- 42.

11. — Bekanntmachung,dieEinführungderEisenbahn=Ver=
kehrsordnung in Bayern betr. 9 43 46.

12. — Bekanmmachung,AnderungderMilitär=Transport=
Ordnung für Eisenbahnen betr. 10 47.

16. — Bekanntmachung,Maßregeln gegen den Rotlauf
der Schweine, die Schweineseuche und die
Schweinepest betr. 10 47—54.

18. Bekanntmachung, Wahl ärztlicher Sachverstän=
diger bei demSchiedsgerichte für Arbeiter=
versicherung der K. B. Staatseisenbahn=
verwaltung betr. 11 55.

26. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Führung des
" Grundbuchs in den Landesteilen rechts des

NAMiheinsbetr. 12 57 59.
25. KäöniglichAllerhöchsteVerordnung,dieGebühren der

Notare in Grundbuchsachen beir. 12 59—60.
25. — Bestätigungs=Urkunde, das Freiherrlich von

Herman'sche Familienfideikommiß Schorn
betr. 14 67—77.

Gocgle



V

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1908. T
1. März. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf den Inhaber durchdie Stadtge=
meinde Nürnberg betr. , 13 6162.

6. — Bekanntmachung,das Normalstatut für der baye=
rischenPferdeversicherungsanstaltbeitretendePfer=
deversicherungsvereine betr. 13 62 63.

6. — Bekanntmachung,die Vereinigung der Amtsgerichte
Regensburg I1und Regensburg H betr. 14 78.

13. — Bekanntmachung,denVollzug des Gesetzesvom 11.
Januar 1876, über das Urheberrecht an Mu=
stern und Modellen betr. 16 171.

14. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Marktge=
meindeBad Tölz betr. 14 78.

16. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= %
bungen auf denInhaber durchdie Bayerische
Bodenkreditanstalt in Würzburg beir. 16 171.

17. — Königlich AllerhöchsteVerordnung, die Arzneitaxe
· betr. 13 79—1563.

22. — Bekanntmachung, die Erteilung der Rheinschiffer= "
patente betr. 16 165— 170.

22. — Oberpolizeiliche Vorschrift, betr. Zeit undArt .
des Fischfangs. 18 203—204.

22. — Bekanntmachung,die Abänderungder Rheinschiff=
fahrts=Polizeiordnung betr. 19 207-245.

25. — Bekanntmachung,dieTelegraphenordnung für das
Deutsche Reich vom 16. Juni 1904 betr. 18 204.

25. — Bekanntmachung,Anderung der Telegraphenord=
nung für das Königreich Bayern vom 29.
Juni 1904betr. 18 205.

26. Königlich AllerhöchsteVerordnung,über die Unter=
suchung der Rheinschiffe. 17 175—199.

26.— Bekanntmachung,polizeiliche Vorschriften überdie
. Beförderung von Petroleum und dessenDe=
, stillationsprodukten in Kastenschiffen auf

demRhein betr. 17 200 202.

Gocgle



Datum
des Gesetzes

�c.
Inhalt

Nummer
des

Blattes
Seiten

1905.
28. März

29.

30. —

1. April.

10.

13.

13.

15.

20.

22. —

Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei—
bungen auf den Inhaber durchdie Vereins=
bank in Nürnberg betr.

Bekanntmachung,VeröffentlichungderSatzungen der
Süddeutschen Bodenkreditbank betr.

Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaberdurchdieStadtgemeinde
Regensburg betr.

Bekanntmachung,die den Militäranwärtern im
Bereicheder innerenVerwaltungvorbehaltenen
Stellen betr.

Bekanntmachung,dieAusgabe vonSchuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdie Eisenbahn=
Aktiengesellschaft Schaftlach=Gmund=Te=
gernsee betr. 1

Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaberdurchdieStadtgemeinde
Pfarrkirchen betr.

Bekanntmachung,die ZusammensetzungdesLandes=3
3 versicherungsamtes betr.
Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undVetriebs.

ordnung für die Haupt=undNebeneisenbahnen
Bahyerns betr.
Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn—

Verkehrsordnung in Bayern betr.
Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf denInhaberdurchdieStadtgemeinde
Kempten betr.

Bekanntmachung,Anderungder Landwehrbezirks=
einteilung des K. Preuß. XVII. Armeekorps
betr.

Hypotheken= undWechselbank in München.

und denBetrieb derK. Verkehrsanstalten betr.

Gocgle

18

20

20

20

20

22

22

21

22

22

22

23

23

205.

247—248.

248—249.

249.

249.

313.

314.

251—312.

314.

314 315.

315.

325

317—318.



VII

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

6 rc. Blattes

. 1905.
« 24. April. KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Befähigung

zurAnstellung imhöheren Bibliothekdienst
betr. 23 318— 324.

24. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durchdie Vaperische
Handelsbank in München. 23 325—326.

24. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Landau i. Pf. 23 326.

26. — Abschied für denLandrat von Oberbayern. 24 327—348.
26. — Abschied für denLandrat von Niederbayern. 24 349—365.
26. — Abschied für denLandrat der Pfalz. 24 366—380
26. — Abschied für denLandrat der Oberpfalz 2c. 24 381—394.
26. Abschied für denLandrat von Oberfranken. 24 395—410.
26. — Abschied für denLandrat von Mittelfranken. 1 24 411—426.
26. Abschied für den Landrat von Unterfranken. 24 427—440.
26. Abschied für denLandrat von Schwaben. 21 441—459.
27. — Bekanntmachung,das Familienstatut des Fürst=

lichen Hauses von Quadt zu Wykradt und
Isny betr. 28 463 464.

26. Bekanntmachung,Anderung der Militär=Transport=
Ordnung für Eisenbahnen betr. 23 464.

5. Mai. KöniglichAllerhöchsteVerordnung,betr.dieAnlegung
von Gemeinde= und Stiftungsgeldern. 23 461—462.

5. Bekanntmachung,dasSchiedsgericht für Arbeiter=
versicherungen der K. B. Staatseisenbahn=
verwaltung betr. 26 468—469.

5. — Bekanntmachung,die Uniformierung des Forst=
personals betr. 26 469 470.

7. Königlich AllerhöchsteVerordnung,den Vollzug des
Gesetzesüber die Bekämpfung der Reblaus
vom6. Juli 1904betr. 26 465—466.

8. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,Forstfrevel durch
Entwendung von Tannen=, Fichten= und
Föhren=Büschen und Gipfeln im Regierungs=
bezirke Oberbayern betr. 26 467 468.

OCoBile



VIII

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

�c. Blattes

19085.
10. Mai. Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gründung,

. Leitung undBeaufsichtigung vonErziehungs=
« anstalten und Unterrichtsanstalten betr. 27 471—477.

12. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
boungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde

Spalt betr. 28 479.
12. — Bekanntmachung,die Verlegung des Forstamts=

sieitzes von Kosbach nachErlangen betr. 28 479 480.
20. — Bekanntmachung,Vollzug des 8 14 derK. Verordnung

vom 27. Januar 1884 über dieUntersuchungs=
anstalten für Nahrungs=undGenußmittel betr. 29 481—482.

24. Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBetriebs=
ordnung für die Haupt=und Nebeneisenbahnen
Bayerns betr. 29 482.

31. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Landshut betr. 31 507.

3. Juni Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBetriebs=
ordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnen Bayerns betr. 31 508.

3. — Bekanntmachung,die Abstempelung von Schluß=
notenvordrucken durch dieReichsdruckerei betr. 32 509—510.

4. — KöniglichAllerhöchsteEntschließung,die Auflösung
des Landtages betr. 30 483.

4. — Bekanntmachung, die Wahl der Landtags=Abge=
ordneten betr. 30 484—505.

6. — Bekanntmachung,das Verfahren in Zollstrafsachen
betr. 32 510.

16. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei—
bungen auf denJuhaber durchdieStadtgemeinde
Bad Kissingen betr. 33 512.

18. Bekanntmachung, die Einführung der Eisenbahn=
Verkehrsordnung in Bayern betr. 33 511 512.

19 — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durch die Stadtgemeinde
Landsberg betr. 33 512.

Gocgle



IX

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1903.
23. Juni Bekanntmachung,dieAusführung desImpfgesetzes

betr. 34 513—514.
26.— Bekanntmachung,dieTaxe der von denTierärzten

abgegebenenArzneimittel betr. i 34 514.
28. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Verwaltung

und den Betrieb der K. Verkehrsanstalten
betr. 36 517—518.

29. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaberdurchdieMarktgemeinde
Wolfratshausen betr. 36 518.

30. — AllerhöchsteVerordnung, die Stiftung der Prinz=
Regent=Luitpold=Medaille betr. 33 515—516.

1. Juli Bekanntmachung,denVollzug des Reichsgesetzes .
über die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten betr. 36 519.

4. — Erkenntnis des Gerichtshofes für Kompetenz=
konflikte überdie Zulässigkeit des Rechts=
wegs für den von der GemeindeUntermeitingen
gegendenvormaligenGemeindekassier,dendortigen
OkonomGeorgHeiß, geltendgemachtenAnspruch
auf Ersatz. Beil. II 5—12.

11. — Bekanntmachung,die Ein führung der Eisenbahn=
Verkehrsordnung in Bayern betr. 37 521—522.

15. Bekanntmachung,das Schiedsgericht für Arbeiter=
versicherung der K. Staatseisenbahnver=
waltung betr. 38. 524.

17.— Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des
Invalidenversicherungsgesetzes vom13.Juli
1899 betr. 38. 523 524.

17. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdieStadtgemeinde
Hof betr. 38. 525.

17. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durch die Bayerische
Landwirschaftsbank in München betr. 38 525.

" 2

Gocgle



Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1903.
19. Juli KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Anderung der

« Gerichtsvollzieherordnung vom 16. Dezem=
bber 1899 betr. 39 527—528.

21. Bekanntmachung,dieAusgabe vonSchuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durchdie Aktienge=

sellschaften der Pfälzischen Maximilians=
beahn und der Pfälzischen Nordbahnen betr. 39 529.

27. Bekanntmachung,denVerkehr mit Sprengstoffen
betr. 10 531—544.

28. Bekanntmoachung,die Einführung der Eisenbahn=
Verkehrsordnung in Bayern betr. 10 545.

29. Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBetriebs=
ordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnen Bayerns betr. 10 545.

11. August Bekanntmachung,den Staatsvertrag über neue
Eisenbahnverbindungen zwischenBayern und
Württemberg betr. 1 547—553.

13. KüoöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Schulkommis=
sionen betr. 43 559—563.

20. Urkunde über dieErrichtung einerPrinz.Regent=
Luitpold=Wohltätigkeits=Stiftung mit dem
Sitzein Fall. 12 555—557.

22. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaberdurchdieSüddeutsche
Bodenkreditbank in München betr. 42 557.

22. — Bekanntmachung,dieEisenbahn=Bau=undBetriebs=
ordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnen Bayerns betr. 43 564.

2. Septbr. Bekanntmachung,die Einführung der Eisenbahn—
Verkehrsordnung in Bayern. 18 578.

4. Bekanntmachung,die Einberufung desLandtages
betr. 44 565 566.

Bekanntmachung,die Ernennung des ersten Prä=
sidenten der Kammer der Reichsräte betr. A44 566.

4. — Oberpolizeiliche Vorschriften zum Schutze der
bei Tiefbanten beschäftigtenPersonen. A45 567—578.

Gocgle



XI

Datum
desGesetzes

�c.
Inhalt

Nummer
des

Blattes

Seiten

1905.
27. Septbr.

2. Oktober

10. —

11. —

11.

12.

15. —

20. —

Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr.

Bekanntmachung,Gesamtverzeichnis derjenigen
Lehranstalten, welchezur Ausstellung von
Zeugnissen über die Befähigung für denein=
jährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt
sind, betr.

Bekanntmachung,denVermögensstanddesMilitär=
Witwen= und Waisenfonds, dann des In=
validen= unddesMilitär=Milden=Stiftungs=
fonds für das Rechnungsjahr1903 betr.

Bekanntmachung,die Wahl der Landtags=Kom=
missärebei derK. Staats=Schuldentilgungs=
Kommission betr.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Ver=
handlungen der Landräte für das Jahr 1906
betr.

Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdie Pfälzische
Hypothekenbank in Ludwigshafen betr.

Bestätigungsurkunde, das Freiherrlich von und
zu Aufseß'scheFamilienfideikommiß Elmisch=
wang betr.

K. Kupferstich=
Sammlung betr.

Bekanntmachung, zweiter Nachtrag zu dem Gesamt=
verzeichnis der denMilitäranwärtern in den
Bundesstaaten vorbehaltenenStellen betr.

KöniglichAllerhöchsteVerordnung,die Herstellung,
Aufbewahrung und Verwendung von Aze=
tylen sowiedie Lagerung von Carbid betr.

Bekanntmachung,Erneuerung der Meldungen
der in den Bewerberverzeichnissender Behörden
aufgeführtenMilitäranwärter betr.

und Handzeichnungen=

Gocgle

16

8

51

17

47

18

52

19

30

19

31

579.

585— 610.

641—643.

582.

581.

610.

645—657.

624.

625—640.

l
611—624.

1
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1905
24. Oktober Bekanntmachung,Militäranwärterstellen im "

Reichsdienste betr. 82 657 659.
25. — Bekanntmachung, die Titeländerungen für die

Rechnungs= und Schreibgehilfen bei den
I Strafanstalten, den Arbeitshäusern und
der Staatserziehungsanstalten desKönigreichs

betr. 653 662.
28. Bekanntmachung,die Hausärzte bei denStrafan=

stalten und denArbeitshäusern desKönigreichs
betr. 51 663.

2. November Urkunde über eine weitere Zustiftung zu der
„Prinz=Regent Luitpold=Stiftung für arme
Kinder"“in Berchtesgaden. 33 661—662.

8. — Bekanntmachung,die Einführungder Eisenbahn=
Verkehrsordnung in Bayern betr. 58 665—666.

111 Bekanntmachung,Abänderungder Grundsätzefür die
Besetzung derSubaltern= und Unterbeamten=

sdetellen bei denReichs= und Staatsbehörden
mit Militäranwärtern betr. 36 668.

13. Bekanntmachung,Bekämpfung der Cholera, hier
russische Durchwanderer betr. 56 667—668.

13. Bekanntmachung,die Verlegung von Forstamts=
sitzen betr. 57 670.

20. — Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlänge—
rung des Landtages betr. 57 669—670.

23. Königlich AllerhöchsteVerordnung, den Vollzug des
Gesetzes über die Prüfung der Hufschmiede
vom 1. März 1884 betr. 59 681—682.

26. Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durchdie Bayerische
Vereinsbank in München betr. 39 682.

27. — Bekanntmachung, Ergänzung der Gebührentaxe
der Eichanstalten für Maß undGewichtbetr. 58. 671—673.

28. Bekanntmachung, Abänderung und Ergänzung der
Eichordnung für das Königreich Bayern vom
1 Angust1885betr. R 673 680.

Gocgle
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1908.
29. November.]Bekanntmachung,die Ein führung der Eisenbahn=

Verkehrsordnung in Bayerrn betr. 60 683—684.
3. Dezbr. AllerhöchsteKundgebung,die Zentenarfeier der Er=

hebung Bayerns zum Königreich betr. 61 685 686.
33. — HBekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf denInhaber durchdie Bayerische
Bodenkreditanstalt in Würzburg betr. 62 688.

6. Bekanntmachung,Maßregeln gegenden Rotlauf
der Schweine, die Schweineseuche und die
Schweinepest betr. 62 687 688.

7. Gesetz, die Erwerbung der Pfälzischen Eisen=
bahnen für das K. Bayerische Staatsärar
betr. 63 689—693.

10. Bekanntmachung,dieVerleihung derKörperschafts=
rechte an die ärztlichen Bezirksvereine betr. 63 698.

13. — Bekanntmachung,die Eisenbahn-Bau- und Be—
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 64 695.

23. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf denInhaber durch die Stadtge= 1
meinde Neu=Ulm betr. 64 699.

24. Gesetz,die provisorische Steuererhebung für das
Jahr 1906betr. 65 697—698.

24. Gesetz,die provisorische Steuererhebung eines
Zuschlages zu denGebühren undErbschafts.
steuern betr. 65 699.

27. Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= 1
bungen auf denInhaber durch dieBayerische
Handelsbank in München betr. 66 701.

28. — Bekanntmachung,die Arzneitaxe betr. 66 702.

3
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 1.
Mäünchen, den 3. Januar 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1904, die Herausgabe eines gemeinschaftlichen Amtsblattes für die

K. Staatsministerien des Königlichen Hauses und des- Außern und des Innern betreffend. — Staatsdienst=
Nachricht. — Ordens=Verleihung.

Nr. 28498.

Bekanntmachung, die Herausgabe eines gemeinschaftlichenAmtsblattes für die K. Staats=
ministerien des Königlichen Hauses und des Außern und des Innern betreffend.

##.Staatsministerien des KöniglichenHausesund des Außern und des Innern.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver=
weser, habenallergnädigstzu genehmigengeruht,

1

Gocgle



1) daß unterAufhebungder Bestimmungin § 2 Ziff. 8 der AllerhöchstenVerord=
nung vom 29. Oktober1873 (Reg.=Bl. S. 1555) und im Hinblick auf §1
und 2 der AllerhöchstenVerordnungvom 10.November1904 (Gesetz=undVer=
ordnungsblattS. 567 und568) die amtlichenBekanntmachungendesK. Staats=
ministeriumsdes KöniglichenHauses und des Nußern vom 1. Januar 1905
an im Amtsblatte desK. Staatsministeriums desInnern veröffentlichtwerdenund

2) daß diesesAmtsblatt fortan dieBezeichnung „Amtsblatt derK. Staatsministerien
des KöniglichenHausesund des Außern und des Innern“ erhalte.

Dies wird mit dem Beifügen bekanntgegeben,daß der Abnahmepreisfür das
gemeinschaftlicheMinisterialamtsblatt der gleichebleibt wie er bisher für das Amtsblatt des
K. Staatsministeriumsdes Innern festgesetztwar und daß die für den Jahrgang 1905
des Amtsblattes des K. Staatsministeriums des Innern bereits erfolgtenBestellungenohne
weiteres für das neue gemeinschaftlicheMinisterialamtsblatt Geltung haben.

München, den 28. Dezember 1904.

Frhr. v. Podewils. Dr. Gruf v. Feilitzsch.

Staatsdienst-Machricht. vom 1. Jannar 1905 an zum Geheimen
LegationsratII. Klassezu befördern.

Ordens-Verleihung.
Im Namen Seiner Majestät des flönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit Im NamenSeinerMajestätdesMönigs.
pold, desKönigreichs Bayern Verweser, Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
habenSich unterm 23. Dezember1904 pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
allergnädigstbewogengefunden,denMinister= habenSich unterm25. Dezember1904 aller=
residentenbei der SchweizerischenEidgenossen=guädigstbewogengefunden,demK. Kammer=
schaft, Legationsrat Otto Freiherrn von sänger Heinrich Knote in München die
Ritter zu Grünstein, nachMaßgabedes Ludwigsmedaille,Abteilung für Wissenschaft
Titels II § 18 der Verfassungsurkunde, und Kunst, zu verleihen.

Gocgle 6 *nre
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set-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 2.
München, den 9. Jannuar 1905.

Inhaltt:
Bekanntmachung vom 2. Jannar 1905, die Hinterlegungsstellein Kaiserslautern betreffend.— Bekanni=

machung vom 3. Januar 1905, Festsetzungder für die Naturalverpflegung marschierenderrc. Truppen
zu vergütenden Beträge für das Jahr 1905 betreffend. — Bekanntmachung vom 4. Januar 1905, Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Juhaber betreffend. — Bekannimachung vom 4. Jannar 1905, die
Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamtesbetreffend. — Hofdienst=Nachrichten.— Ordens=Ver=
leihung.— Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremderDekorationen.

Nr. 48326.

Bekanntmachung, die Hinterlegungsstellein Kaiserslautern betreffend.

+#.StaatsministeriumderJustiz.
K. Staatsministeriumder Finanzen.

Die beidemAmtsgerichteKaiserslauternbestehendegemeinschaftlicheHinterlegungsstellefür
dieBezirkederAmtsgerichteKaiserslautern, Otterberg undWinnweiler wirdzumSchlusse
des Monats Januar 1905 aufgehoben.Bei denAmtsgerichtenOtterbergundWinnweiler
werdenzum 1. Februar 1905 Hinterlegungsstellenerrichtet;die Besorgungdes Hinter=
legungswesensfür denBezirk desAmtsgerichtsKaiserslauternwird der K. Bank übertragen.

München, den 2. Januar 1905.

v. Miltner. u. Pfaff.

Gocgle
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Nr. 131.

Bekanntmachung, Festsetzungder für die Naturalverpflegungmarschierender2c.Truppenzu
vergütendenBeträge für das Jahr 1905 betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern und kfl.friegsministerium.

Gemäß Ausschreibensdes Reichskanzlers im Zentralblatte für das DeutscheReich
vom 23. Dezember1904 Nr. 54 S. 434 ist auf Grund der Vorschriftenim § 4, § 9
Ziffer 2 des Gesetzesüber die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden
(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 361) derBetrag der für dieNaturalverpflegungmarschierender�c.
Truppenzu gewährendenVergütungfür das Jahr 1905 dahin festgestelltworden,daß an
Vergütungfür Mann und Tag zu gewährenist:

mit Brot: ohneBrot:
a) für die volle Tageskot 80 TUfl. 65 Pf.
b) „ „ Mittagskost. 40 „ 35 „
c) „ „ Abendkofft 25 „ 20 „
d) „ „ Morgenkost 15 „ 10 „„

München, den 3. Januar 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. Frhr. v. Asch.

Nr. 27887.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Der Pfälzischen Hypothekenbankin Ludwigshafenwurde die Genehmigungerteilt, zwei
weitereSerien (Nr. 46 und 47) 3⅛½%iger Hypothekenpfandbriefeauf den Inhaber im
Betrage von zusammen20 Millionen Mark, eingeteiltin Stückezu 5000, 1000, 500,
200 und 100 Mark, in den Verkehr zu bringen.

München, den 4. Jannar 1905.

IOr. Gruf u. Frilißsch.

Google



Nr. 2.

Nr. 22.

München,den4. Januar 1905.

Hofdienst-Machrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Hönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm30. Dezember1904 denHaupt=

mann und Adjutanten des Kriegsministers
Gustav FreiherrnKreß von Kreßenstein
und

unterm2. Januar 1905 den Oberleut=
nant und persönlichenAdjutanten Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Konrad von
Bayern TheodorFreiherrnvon Hacke, auf

Gocgle

derenalleruntertänigstesAnsuchen,zu K. Käm=
merern zu ernennen.

OrdensVerleihung.

Im Namen Seiner Majestät des fönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 29. Dezember1904
allergnädigstbewogengefunden, dem Inten=
dautenIhrer Majestät der Königin=Witwe
BeiderSizilien, JosephKrisak in München,
das Verdienstkrenzdes Ordens vom heiligen
Michael zu verleihen.
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RöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahme fremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestät des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm28. Dezember1904 demAttache

der Kaiserlich DeutschenGesandtschaftin
Peking,HermannFreiherrnvon Rotenhan
als bayerischemStaatsangehörigen,für den
ihm von Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, Könige von Preußen, verliehenenK.
PreußischenRoten Adler=OrdenIV. Klasse,
demGeheimenLegationsrateimK. Staats=

ministerium des KöniglichenHauses und des

AußernWilhelm Meinel für das ihm von
Seiner MajestätdemKönigevon Württem=
berg verlieheneKommenturkreuzII. Klasse
des K. WürttembergischenFriedrichsordens,

dem K. Kämmerer Edmund Freiherrn
von Würzburg, Legationssekretärim
K. StaatsministeriumdesKöniglichenHauses
und des Außern für das ihm von Seiner
Majestät demKönigevonSachsenverliehene
Offizierskreuzdes K. SachsischenAlbrechts=
Ordens und
dem K. BelgischenGeneralkonsulLudwig

Steub in Münchenfür das ihm vonSeiner
MajestätdemKönige der Belgier verliehene
OffizierskrenzdesK. BelgischenLeopold=Ordens
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

am 4. Jannar 1905 zur Ausgabe.

Gocgle
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Inhalt:

Bekauntmachung vom 15. Jannar 1905, das Diphtherieserum betreffeud. — Hofdienst=Nachrichten. — Ordens=
Berleihungen.

Nr. 28530.
Bekanntmachung, das Dihhtherieserumbetreffend.

fl. StaatsministeriumdesInnern.
Unter Bezugnahmeauf § 16 Abs. 2 der K. AllerhöchstenVerordnungvom 29. De=

zember1900, die Zubereitungund Feilhaltung der Arzneien in denApothekenbetreffend
(Gesetz=und VerordnungsblattSeite 1225) und in teilweiserAbänderungder Ministerial=
bekanntmachungvom 11. April 1895, das Dihhtherieserum betreffend(Gesetz und Ver=
ordnungsblattSeite 143) wird folgendesbekanntgegeben:

I. Auf dem Deckpapier, mit dem die staatlich geprüften, das Diphtherieserum ent=
haltendenFläschchenumhüllt sind, darf das Datum der Prüfung von unn ab fehlen.

II. Im VerkehrzwischendenFabrikationsstättenund denApothekenbetragendie Preise
für das flüssigeDiphtherieserumnunmehr:

1. von dem Serum, das mindestens350 Immunitätseinheitenin 1 cem ent
halten muß,
für ein Fläschchenmit 200 Immunitätseinheiten Nr. O) 0,45 ,
7. » « « 600 » Nr. I 1,10 AM,

« « 1000 » Nr. II) 1.75 Al,

» »1500 » (i)kx-.t«)-2,55»-;
3
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Anwendung.

kommen nicht mehr zur

München, den 15. Januar 1905.

Hofdienst=Nachrichten.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben Sich allergnädigstbewogengefunden:

unterm20. Dezember1904 den Admi=

nistrator der K. GutsverwaltungHerrenwörth,

konomierat FriedrichBaur wegenKrank=

heit und hiedurch herbeigeführterDienstun

fähigteit in den erbetenenbleibendenNuhe

stand zu versetzenund ihm in Anerkennung

seiner langjährigen, mit vollster Treue und

Hingebung geleisteteneifrigen Dienste, den

Verdienstordenvom heiligenMichael IV. Klasse

zu verleihen,
mit Allerhöchstem Signate vom31. De

zember 1904, den àK. Stabsoberinspektor,

Stabsrat Karl von Hartz vom 1. JFe=

brnar 1005 ab wegen durch Krankheit be

wirttier Dienstesunfähigkeitin den erbetenen

Gocgle

dauerndenNuhestandzu versetzenund ihm in"
Anuerkennungseiner längjährigen, treuen und
ersprießlichenDienstleistung den Verdienst
ordenvom heiligenMichael lII. Klasse zu
verleihen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Mönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben unterm 19. beziehungsweise
23. Dezember1904 allergnädigstbewogen

Sich

von Bever, Ministerialdirektor im K. Staats=

ministerium des KöniglichenHauses und des
Außern, und dem Staaterate i. o. D. Gustav

Nitter von Ebermayer, Genueraldirektor
der K. Staatseisenbahnen,den Verdienstorden
vom heiligen Michael II. Klasse mit Stern
zu verleihen.



für das

Königreich Bayern.

Nr. 4.
München, den 23. Januar 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 16. Januar 1905, die Vorstände der Anwaltskammern betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.

— Prädikats=Verleihung. — Auszug aus der Adelsmatrikel des Königreiches.

Nr. 1918.
Bekanntmachung, die Vorständeder Anwaltskammernbetreffend.

# Staatsministeriumder Instiz.

Die nach den§§ 44, 46 der RechtsanwaltsordnungvollzogenenjüngstenWahlen
haben folgendenPersonalstandder Vorstände der Anwaltskammern ergeben:

1. Vorstand der Anwaltskammer München.

Die Rechtsanwälte

1. Justizrat Friedrich Bienenfeld, K. Advokat, Vorsitzender,
2. Justizrat Friedrich Haas, stellvertretenderVorsitzender,
3. HeinrichGebhardt, Schriftführer,
4. Theodor Engl, stellvertretenderSchriftführer,

... « Original from
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5. Dr. Karl Buhmann,
6. Justizrat Alfred Eckert,
7. Dr. TheodorLöwenfeld, Honorarprofessoran der UniversitätMünchen,
8. Justizrat TheodorRiegel, K. Advokat,
9. Justizrat Ludwig Schuster, K. Advokat,
O. LeopoldWeinmayer,
sämtlichin München,

11. Justizrat Dr. Dominikus Costa, K. Advokatin Landshut,
12. Justizrat Karl Halm, K. Advokatin Deggendorf,
13. Justizrat Gustav Herzog in Traunstein,
14. Justizrat JosephLangesee, K. Advokatin Passau,
15. Justizrat Hubert Pfannenstiel in Stranbing.

II. Vorstand der Anwaltskammer Zweibrücken.

Die Rechtsanwälte

1. Justizrat HeinrichGießen, K. Advokat=Anwalt in Zweibrücken,Vorsitzender,
2. Justizrat Karl Merckle, K. Advokat=Anwaltin Frankenthal, stellvertretender
Vorsitzender,
Justizrat Anton Gebhardt, K. AdvokatAnwalt in Zweibrücken,Schrift
führer,
Justizrat Karl Schuler in Zweibrücken,stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Karl Schweickert in Frankenthal,
Justizrat David Freuckel, K. Advokat=Anwalt in Kaiserslautern,
Justizrat Johann Rärcher, R. Advokat=Anwalt in Kaiserslautern,
Balthafar Berg, R. AdvokatAmwalt in Landau,
Justizrat Wilhelun Ney, R. Advokat Anwalt in Landau.—

III. Vorstand der Anwaltskammer Bamberg.

Die Rechtsanwälte

1. Geheimer Hofrat. Justizrat Dr. Joseph Ritter von Schmitt, K. Advokat
in Bamberg. Vorsitzender,

2 Justizrat Loreuz Meisner, K. Advokat in Bamberg, stellvertretenderVor=
sitzender,

3 Justizrat Michn#elDietz in Bamberg, Schriftführer,
4 Chbristignetsner in Würzburg, stellvertretenderSchriftführer,
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Dr. ChristianLangheinrich in Bayreuth,
Justizrat JosephGleißner in Hof,
Justizrat Johann Adam Dittmann, K. Advokatin Aschaffenburg,
Justizrat Gustav Breitung, K. Advokatin Schweinfurt,
Justizrat LudwigHippeli, K. Advokatin Schweinfurt,
Instizrat Dr. Ignaz Freudenthal in Würzburg.

IV. Vorstand der Anwaltskammer Nürnberg.

Die Rechtsanwälte

Vorsitzender,
Justizrat Eberhardvon Praun, K. Advokatin Nürnberg,stellvertretender
Vorsitzender,
Justizrat Oskar Vollhardt, K. Advokat in Nürnberg, Schriftführer,
Justizrat Georg Freiherr Kreß von Kreßenstein, K. Advokat in
Nürnberg,stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Dr. Karl Schmidt in Fürth,
Justizrat Eugen Martin in Nürnberg,
Justizrat Karl Bauer, K. Advokatin Amberg,
Justizrat Oskar Bernhold in Regensburg,
Justizrat Ferdinandvon Grafenstein in Weiden,
Justizrat Ernst Enderlein, K. Advokat in Aunsbach,
Justizrat Dr. Sigmund Held in Nürnberg.

V. Vorstand der Anwaltskammer Augsburg.

Die Rechtsanwälte

Justizrat Max Weigl, Vorsitzender,
Justizrat Ludwig Bauer, stellvertretenderVorsitzender,
ChristianGewinner, Schriftführer,
JosephPrechtl, stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Adolf Bothmer, K. Advokat,
FriedrichReisert,
HermannSand,
ämtlich in Augsburg,

Google
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10.
11.

München, den 16. Jannar 1905.

Hofdienst=Nachrichten.

Im amen SeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mit AllerhöchsterEntschließungvom 17. Ja=
nuar 1905 die K. Intendanz=Assistenten
Max Nies zum K. II. Tageskassierund
Stefan Sendlinger zum K. Intendanz=
Sekretär II. Klasse vom 1. Jannar 1905
ab zu befördern.

Prädikats-Verleihung.

Am NamenBeiner Matestätdes flönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 19. Dezember1904
allergnädigstbewogengefunden,demStaats=
rate i. o. D. im K. Staatsministerium des

Gocgle

Innern für Kirchen=undSchulangelegenheiten
Dr. Karl Ritter von Bumm dasPrädikat
„Exzellenz“zu verleihen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

am 14. Januar 1905 der Direktor der
K. RegierungvonOberbayern,Kammerder
Finanzen, Friedrich Ritter von Jordan
in München für seinePerson als Ritter des
VerdienstordensderBayerischenKrone beider
Ritter=KlasseLit, ), Fol. 11, AktNr. 1069,
am 18. Jannar 1905 der K. Ober=

konsistorialratDr. Gustav Ritter von Prin=
zing in Münchenfür seinePersonals Ritter
des Verdienstordensder BayerischenKrone
bei der Ritter=KlasseLit P, Fol. 49, Akt
Nr. 1346.



— —

——
1

GesetzundVerordnungs=Blatt
Königreich Vayern.

Nr. 5.

Jät — — — —

Inhalt: -
Bekanntmachung vom 26. Januar 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber durch die

Stadtgemeinde Sn# betreffend. — Bekanntmachung vom 27. Jannar 1905, die Behandlung der
Depositenbei den K. Bankkassenbetreffend.

... — ——— —

Nr. 1819.

Bekanntmachung, AusgabevonSchuldverschreibungenauf denInhaberdurchdieStadtgemeinde
Augsburg betreffend.

K. Staafsministeriumdes Innern.

Durch die im Einverständnissemit denK. StaatsministerienderJustiz und derFinanzen
ergangeneEntschließungvom Heutigen wurde gemäß§ 795 des BürgerlichenGesetzbuches
und § 9 der Zuständigkeitsverordnungvom 24. Dezember1899 (Gesetz=undVerordnungs=
blatt Seite 1229) der StadtgemeindeAugsburg auf Grund der Beschlüsseder städtischen
Kollegien vom 22. und 27. Oktober 1904, dann des staatsaussichtlichenBescheidesder
K. Regierungvon Schwabenund Neuburg,Kammerdes Innern, vom20. Januar 1905
die Genehmigungerteilt, 3½ / ige Schuldverschreibungenauf denZuhaberim Gesamt=
nennwertevon 5000000 auszugeben,und zwar:

5
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BuchstabeA 260 Stück zu je 5000 MA,
„ 68 500 „ „ „ 2000 J,
„ C 2300 „„, 1000 ,
„ D0 740 „ „„ 500 ,

150 „ „ 200 M,
ausgestelltvom15. Februar1905 undhalbjahrigam 1. Abril undam1. Oktoberverzinslich.

München,den26. Januar 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 1716.
Bekanntmachung, die Behandlungder Depositenbei denK. Bankkassenbetreffend.

4.-Staatsministeriender Justiz, des Innern undder Finanzen.
Beginnendmit dem1. Februar 1905 tretenan Stelle derbisherigen,durchdie Be=

kanntmachungvom23. Dezember1899 (Gesetz=undVerordnungsblattS. 1240) bestimmten
Bezirke für die Anlage der gerichtlichenund administrativenDepositenbei der K. Bank
und derenFilialen innerhalbder RegierungsbezirkeOberbayernund Niederbayerndie in
der nachstehendenÜbersichtgebildetenBezirke

Nesn nge. Bankanstalt 3 Depositalbezirke |
Oberbayern K. Filialbank Aichach,Bruck,Dachau,Ebersberg,Erding, Die Depositalbezirke

« München Dorfen, Freising, Friedberg, Garmisch, sind nach Amts=
Geisenfeld, Ingolstadt, Landsberg, Mies= gerichtsbezirken ge=
bach, München I, München II, Pfaffen= bildet und umfassen
hofen, Schongau, Schrobenhausen,Starn= alleBehörden,welche
berg, Tegernsee, Tölz, Weilheim und in dem Bezirke des

Bemerkungen

Wolfratshausen. betreffenden Amts=
&. Filialbank Aibling, Berchtesgaden,Burghausen,Haag, gerichts ihren Sitz

Rosenheim Laufen, Prien, Reichenhall, Rosenheim, haben.

Wasserburg.
K. Filialbank

Tittmoning, Trannstein, Trostberg lund

Altötting, Moosburg, Mühldorf und rin

1

D
Landshut markt a/Nott.

Niederbayern K. Filialbank Oingolfing, Eggenfelden, Landan a,J.,
Landshut Vandshut, Rottenburg und Vilsbiburg.

Straubing Mallersdorf, Mitterfels, Nenkirchen,Negen,
Straubing und Viechtach.

D

Kl Filialbank Bogen, deggendorf,Hengereberg,Kötzting,

|

lKl. Filialbank Adbensberg, Kelheim und Mainburg.
Regensburg U
K. Filialbank Alle übrigenGerichte und Verwaltungs=
· Passau I behörden.

München,den27. Januar 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. v. Pfaff.
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 6.
München, den S. Februar 1905.

Inhalt:
Bestätigungsurkunde vom 17. Jannar 1905, das Freiherrlich Heyl zu Herrnsheimrsche Familienfidei=

kommiß Gerstrubenbetreffend.

Bestätigungsurkunde.

Das Freiherrlich Heyl zu Herrnsheim'sche Familienfideikommiß
Gerstruben betreffend.

Im Namen Seiner MWMajestätdes Königs von Bapern

wird von demunterfertigtenK. OberlandesgerichteAugsburg beurkundet,daß der groß=
herzoglich HessischeGeheimeKommerzienratKornelius Wilhelm Freiherr von Heyl zu
Herrusheim, Fabrikherr und Großgrundbesitzerin Worms mit Stiftungsurkunde vom
1. Mai 1904 und denErklärungenvom 5. November1903 und 3. Mai 1904 ein
Familienfideikommiß unter demNamen„FreiherrlichHeyl zu Herrnsheim''sches Familien=
fideikommiß Gerstruben“ mit folgendenbesonderenAnordnungenerrichtethat:

6
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Bestandteile des Fideikommisses.

A. Grundvermögen,

gelegenin der SteuergemeindeOberstdorf, Amtsgerichts Sonthofen.

I. Haus Nr. 1 in Gerstruben:
Plannummer Flächeninhalt

4532 Wohnhausmit Wirtschaftslokalitäten,Verandaund Hofraumzu 0,028 ha
4576 Ackerund WiesebeimHaus z . . . . . 0,973»
4612 Waldung im Wald zu · . . 1,428»
4635WieseAbendkleyLTeilzu. . . . . . . 1,319 „
4636 „ „ II., „ „ . . . . . .0,327,,
4651a „ beimHöffats I. Til; zu . . . . . 1,336,,
4651b Odung, Felsen und Rollsteine zu . . . . . O,160,,
4655WtefebethoffatsIITetlzu. . 7,680,,

Gemeinderechtzu einemganzenNutzanteilan dennochunderteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden.

3196¼“ Sennhüttemit Stall, Stadel, Sennereiwohnungund Hofraum
½ Anteil ganzeFläche0,19 Tagwerkmit Bes.=Nr.1441 zu 0,032 „

3195° Waldung,Dietersbachalpholz½ Anteil ganzeFläche 15 Tagwert
41 Dezimalenzu . 2,624 „

3196“ Alpe Dietersbachalpe⅛ Anteil ganzeFlöche 744 Tagwerk24 De=
zimalen '7126,791„„

3197 HOdung,Felsenwand½ Anteil ganzee Flache280 Tagwert s5 De=
zimalenz 47,848 „

Alpenweiderechtauf derSennalpePlan Nr. 3195°, 3196=5u. 3197
3196¼= Sennhüttemit Stall, Sennereiwohnung,Stall und Hofraum

½ Anteil ganzeFläche0,19 TagwerkmitBes. Nr. 1/414 zu 0,033 „
3195“ Waldung Dietersbachalpholz½ Anteil ganzeFläche15,41 Tagwerkzu 2,627 „
3196° SennalpeDietersbach½ Anteil ganzeFläche744,24 Tagwerkzu 126,791 „
3197° Idung FelsenwandDietersbergII. Teil ½⅛Anteil ganzeFläche

280,85 Tagwerk zu . .47,845»
AlpenweiderechtaufderSennalpePlan Nr. 3195° 3196*1c 319tI

31991«1c1ka1113k1etzler,11. . . . . . . .-10,600»

Cogle
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17

Plannummer
Flächeninhalt

3199b ÖOdungam Rietzlerzu . . ; . . . . 0,647 ha

4777a Wieseam TraufbergI. Teil z . . . 1,666 „

4777b SdungundWeideamTraufberg1. Teildz 009)41 „

4778 Platz Hofstattzu . . . . . . . 0,020»

4779a Wiese am TraufbergII.Teil zu . . . . . 1,704 „

4779b Sdung und Weideam TraufbergII. Teil zur 0,528 „

4781 Wiese am Traufberg l. Teil zu . . . . . 0,630»

4782aOdung „ „ II. „„ . ....0,964»
4782bWiese» » ll.,,» . . . . .0,750,,

4811Alpe1mDnrachzu. . . . .158,85-7»

4812 Schafalpeim Mergelemit Felsenwandzu . . . 236,976 „

Alpenweiderechtauf Plan Nr. 4811 und 4812

4801 Wieseim RückenI. Teil zu . . . . . 3,223»

4803 „ „ „ II. „ „ . . . . . 2,256 „

4802 „ am „ zn . . . . . . . 2,975 „

4809 SennalpeKrugeckz . . . . . . .47,896,,

4810 q„ Kräutersalpe . . . . .81,660,,

4810½ Jagdhaus(Tonyhütte)mit Verandazu . . . .0,010»

48101J3WohnhansmttStallzn. . . . . . .0,006,,

4799 Wieseam RückenII. Teil zu . . . . · 0,709»

4800»»,,I. » . 6,995 „

Alpenweiderechtauf derSennatpe un Ar. 4809 und 4810

3198 Wiesleim Rietzlerz . . . . . . 3,094,,

3320 Sennalpe,Singersgundalpezu . . . ·137,731,,

Alpenweiderechtauf dieserAlpe
3171 SennalpeuntereBurgenalpezu 141,607 „

Alpenweiderechtauf dieserAlpe "

3170 SennalpevordereBurgenalpe u . . .33,398»

Alpenweiderechtauf dieserAlpe
3239a Odung und ViehweideWildegundzu . . . . .10,665»

3239b Felsenim Wildegundzu . . . . . . .67,876»

3227AlpeGumpenalpezn. . . . . . . .21,776»

3228» » ,,. . . . . . · .5,724»»

3229.» » ,,. . . . . . . .6,009,,

3230» » „ . . . . . .21,074,,
. 63
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Plannummer

Alpenweiderechtauf derGumpenalpePlan Nr. 3227, 3228, 3229
und 3230

4624a SennalpevordereGründelezu
4624b „ „ „ »
4756 „ Gibelalpe I. Teil zu
4806 » » Il.,,»
4807 » ,,111»,,
4808 „ „ zu

Alpenweiderechtauf Plan Nr. 4624a b, 4807 und4808
4600 Alpe Gerstrubenälpelezu
4600¼ Sennhüttemit Kuhstall, Sennereiund Wohnungzu

Alpenweiderechtauf Plan Nr. 4600
4601 Waldung in der Alpele I. Teil zu
4602 „ „ „ „ II., „ „
4603 „, „ „Alpelealp III. Teil zu
4591 Wieseim Strich II. Teil zu
3202 SennalpeEdelmaindleralpezu
3204 » Hirnalpe zu
3209a » ,, ,,.
3209½ Sennhütte -

Alpenweiderechtauf denPlau Nr. 3202, 3204, 32092
3169a WieseAlpenwiesevordereGündle zu .
3169b Alpe vordereGündle zu

Alpenweiderechtauf der SennalpePlan Ar. 8169b
3168a Waldung Siechenschrofenzu . .
3168b Wiese » ,,.
3167a» Dietersbergwiesezu
3167b Waldung „ »
3209b WieseAlpenwiesezu
4794 „ Giebelberg „
4805 „ » „
3222a Ödung Binden I. Teil zu
3222b Wiesle » l.»,,
3224aWaldnng» ll.,,,,
3224b Wiese ,,ll.»,,

Cogle

5,724
4,907
2,017
8,995
22,982
27,513

67,317
0,014

1,165
0,221
1,676
0,859
6,542
5,125

14,465
0,024

4,532
56,029

9,213
6,849
1,636
4,229
6,133
2,102
2,927
0,879
0,279
0,954
2,436

ha

77

77

77

77r

*

77

77

77

77

*

77

*?

*o

77

5?7v„

7

7

*
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Plannummer

3206 WieseMollenfälle I. Teil zu
3207 „ » ll-,,»
3208 Waldung „ III. „ „
3219 dung und WeideBinden I.Teil zu
3221 WieseBindenwiesezu
4736a Waldung im Schisserzu
4736b Felsen am » »
4736c Wiese „ » » .
47364 Sdung und WeideamSchisser zu
3211¼a Alphüttezu .
32111J4bcennalpeAlpetm Sperrbachzu

Alpenweiderechtauf Plan Nr. 3211¼b5
3218 Wealdungin denEckenzu
4738½ „ hinterOrt zu
3225a Wieseim Felsenzu
32255 „ Bergwiesezu
3220 „ Binden zu
3214a Sennhüttemit Sennerei,Stallung, Wohnung und Hofraum zu
3214b Alpe untereMädele zu . . .
32146 Sennhüttezu
3214½ Waldung in derMadelealpeII. Teil zu
3214% „ alldaI. Teil zu .

AlpenweiderechtaufPlanNr.3214b
4736f Felsen am Schisser zu .
4736e Odung und Weideam Schisserzu
3320½ Wieseim Girenbadzu
3320½b Odung und Weideim Eirenbad zu
4808½ Sennhüttemit Sennerei,Stallung und Wohnungzu
3212½⅛½SennalpehintereEinödsbergalpezu
3212¼/10Melkstall zu . .
4737 WeidehinterOrt J. Teil zu
4737½ Sommerstallzu
4738a Wiese hinterOrt zu
4738b Waldung ,„ „ „

1,417
1,298
3,721
7,792
2,988
28,907
15,367
1,806
1,431
0,014

176,077

9,991
1,400
2,620
2,733
3,697
0,027

0,017
7,292
15,428

8,109
4,327
3,349
1,652
0,014

0,014
0,423
0,003
2,487
2,655

ha

"?!

7?
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J77

77

77

*

77

77

77
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77

7
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77

77
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II. Haus Nr. 2 in Gerstruben:
Plannummer Flächeninhalt

454 1a Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraum zu . . . . 0,027 ha
4541b Garten Wurz=und Grasgartenzu . . 0,051»

Gemeinderechtzu einem ganzenNutzanteil an dennoch unverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4542 Wiese Pointeck zu . . . . 0,532 „
4551 Garten Point mit HeuhütteunterderGassezuzu . . . 0,954»
4559W1eseKalberwe1dzu. . . . · . . . 0,392»
4563AckerGemeindlezu. . . . . . . . 0,225 „
4565 „ im Stücklez . . . . . . . 0,157,,
4577aWiefeGemeindlezu. . . . . . . . 0,511,,
4577b WaldungGemeindlezu . ·0,702»
4595 Wiese in der Schwendezu . . . . . .0,719,,
4596 Waldung „ „ „ „ . . . . . . 0,4I2,,
4614 „ im Wald II. Teil z 2,365 „
4641 Odung undWeideuntereGwand½Anteil ganzeFläche13, 64Tag=

werkmit der GemeindeGerstrubenBes.=Nr.½ allda zu . 2,324»
4656WieseimKrümelzn. . . . . · . . 2,981»
4659WaldungDürrenbergwaldzu . . . . . .4,767»
456973Sommerstallzu . . . . . . . .0,007»
4553 WieseAckerstallI. Teil z . . . . . 0,106,,
4569WieseMittelstallzu. . . . . . . . 0,324 „
4574 Acker am Bichel „ . . . 0,140,,
4581a Wiesemit Weideund Holz obereStick zu . .,. 1,329 „
45815 „ „ AckerobereStück z . . . . . 0,746»
4592 Waldung im Strich zu . . . · . . 0,763»
4603½ „ in der AlpelealpIII. Teil zu . . . .3,104,,
4604 „ allda IV. Teil zu . . . . . ·3,676»
46318WiefehiiitereGrundleLTeilzii. . . . . . 4,750,,
4631bWaldunghintereGriindleLTeilzu. . . · · 1,782,,
4632WaldiuigniitOdimgdesgleichenILTeilzu. . . . 9,097 „
4653 WieslDeim Höffats zu . · . . . . . 3,336 „
4600½ SennalpeAlpele zu . . . . . 3,878 „
4569½⅛WieseMittelstall, . . . . . . . 0,160,,

Cogle



Nr. 6. 21

III. Haus Nr. 3 in Gerstruben:
Plannummer Flächeninhalt

4545 Wohnhaus,Stall und Hofraumzu . . . . .0,016ba
45438WieseiintermPointstallzu. . . . . . . 1,605 „
4543b Sdung Felsenund Rollsteinezu . · . . 0,044»
4546aGattenPointmitHenstadelzii. . . . . . 0,761»
4546b Sdung unterePoint zu . . . . . . .0,123»
4549aGartenPoiiitmitHeustadelzu. . . . . .0,528»
4549bWalduiigGebüschanderiiiiterenPointzii. . . . 0,170»
4613 „ im Wald I. Teil zu . . . . . 2,228 „
4615 „ „ „ II.,„ „ . . . . ·0,637,,
4618 ,, ,,»IlI.»» 1,986 „

Gemeinderechtzu einemganzenNruzanteilanden noch unverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4544a Garten vorderePoint zu . . -. . 0,211,,
4544b Odung vorderePoint mit FelsenundNolsteinen zu. . 0,051 „

IV. Haus Nr. 4 in Gerstruben:
Plannummer Flächeninhalt

4533 Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraumzu . . 0,031,,
Gemeinderechtzu einemganzenNutzanteilan dennochunverteilten
Gemeindebesitzungen,danndas Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4539 Garten Wurzgartenzu . . . . . . .0,003,,
4560AckerKälberweidLTeilzu . . . . . .0,218,,
4562» ,, Il.,,,, . . . . . .0,453,,
4571 „„ auf dem Acker zu . . . . . . . 0,177»
4575,,amBichelzu· . . . · . 0,269»
4582 WieseobereStück mit Point und Eggart zu . 0,348 „
4585 Ackerim Spitz zu . . . . . . . · 0,238»
4597WaldnnginderSchwaiideiizii. . . . . . 0,331»
4598Wiefe»» » » . . . . . . 0,896»
4608 Waldung im Wald zu . . 1,85·7»
4633 » mit WeideGebüschim T J. Teil zu . 9,343 „
4634 WieseAbendkleyII. Teil zu . . . . 4,116,,

Cogle
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Plannummer

4658a Sdung am Dürrenbergzu
4658b Wiese „ „ ,,
4580½ Sommerstallzu
4580 AckerobereStall zu
458800 „
4570 „ auf dem Eckelezu

V. Haus Nr. 6 in Gerstruben:
Plannummer

4535 Wohnhaus, Nebengebäudeund Hofraum zu .
Gemeinderechtzu einem ganzenNutzanteil an den nochunderteilten
Gemeindebesitzungen,dann dasWeiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4554 Heuhüttezu
4584½ Sommerrstallzu
4584½ „ »
4621V2Oagiiiuhle1jz AnteilganzeFläche 0.02 Tagwertmit 2 der.9 zu
4556 Ackerunterder GasseII. Teil zu . . .
4558»Kalberiveidzu .
4573 Wiesleam Bichel mit Heustadelzu
4584 „ in der Haag zu
4593 Waldung im Schwandenzu
4594 Wiese » » I. Teil zu

4599 77 77 II. ff ff

4621* Waldung im Wald ½ Anteil ganze2 5 43 Tagwert mittHaue
Nr. 9 zu . . . .

4625a WiesevordereGründle=zu
4625b Odung „ „ ,,. .
4654aFelsen,FelsenwaiidiiiiHöffatszu.
4654b Wieseim Höffats zu

VI. Haus Nr. 7 in Gerstruben:
Plannummer

4537a Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraumzu
4537b Garten, Grasgartenzu .

Google

2,726
0,007
0,331
0,450
.0,375

77

77

77

7

77

0,003
0,003
0,007
0,004
0,177
0,238
0,160
1,210
0,774
0,702
.,971

0,927
2,835
0,954
1,022
3,445

7

77

7“

77

7°

7°

7°.

77.

7

77

77

77

77

77

0,061 77
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Plannummer Flächeninhalt

4547a Garten Point zu . . . . . . 0,314 ha
4547b Sdung und Rollsteinein derPoint zu ç ç . . 0,048,,
4548a Garten in denPointen . . . . . . 0,409,,
4548b Felsen „ „ „ „ . . . . . . 0,031»
4572 AckerbeimKirche . . . . . . 0,221,,
4586WiefeimStrichLTeilzii. . . . . . . 0,716,,
4616 Waldung im Wald zu · · . . . . 0,988»
4617 „ ,,» lI.Teil»3n. . . . . . 0,971»
4620 „ „„zu . 0,818,,

GemeinderechtziieineinganzenNiitzanteilaiidennochiinverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4538 Wiese Hofstatt zu . . . 0,106 „

VII. Haue Nr. 9 in Gerstruben:
Plannummer Flächeninhalt

4536 Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraum zu 0,044 ha
4621½“ Sägmühle Anteil ganze* 0,02 TegwertmitHaus rr. 6 zu 0,003 „
4550 Acker Pointen zu . . . . · 0,395 „
4561 „ in der Kälberweidezu ç . . . 0,211,,
4564 „ hintere Stück zu . . . . . 1,067,,
4578a Wieseim Gemeindlezu . . . . . . . 1,230»
4578b Sdung, Weideund Holz im Gemeindlez . . . . 0,733»
4589WaldiingWaiinenkoprTeilzii. . . . . . 4,395 „
4590 5„ „ II. „„ . . . . . 3,155 „
46215 ,, im Wald ½ Anteil ganzeFläche 5,43 Tagwerkmit Haus

Nr. 6 zu . . . . . . . . 0,923 „
4657a Wieseam Dürrenberg . . . . . . 7,275»
4657bFelsen» » . . 7,871,,

Gemeinderechtzu einemganzenNuhauteil an dennochunverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf denGemeindevieh=
weiden

4534 WieseHofstattzu . .». . . . . .0,027»
4552,,iinterderGasseLTeil;u. . . . . . 0,140,,
4557AckeraiifdcniStückchn. . . . . . . (,),’2()4,,

7
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VIII. Haus Nr. 11 in Gerstruben:

Plannummer

4606 Wohnhaus,Nebengebändeund Hofraum zu
4607½ Sommerstallzu
4607a Wiesein der Rent zu .
4607bWaldniigGebüschinderReiitzii.
4609a Weideim Wald zu
46095 Waldung im Wald zu
4619 » ,,»l.Teilzu
4649a Felsen im Höffats zu
4649b Wieseim Höffats zu . .

Gemeinderechtzu einem ganzenNutzanteil an den noch unverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf den Gemeindevieh—
weiden.

IX. Besitz Nr. 1/13 in Gerstruben:
Plannummer

4566 WieseMittelstall zu
4566½ Sommerstallzu
4579a WieseobereStall zu
4579 „ „ ,,»
4579½ Sommerstallzu
4588 Waldung obereStall zu
4583 Wiese obereStall mit Eggart zu
4587 Waldung obereStall zu
4610 ,, im Wald zu
4611 ,, ,,»» . .
4623a Felsen Abhang am vorderenGündle zu
10230bWiesevorderesGündle zu
4630a WiesehinteresGündle zu
4630b Odung mit Gebüschhinteres Gündle zu
4626a Odungvordere(FKründlezu
162605 „ *. 1 »

4t327 » » ,,»
4650 Wiese im Höffats zu

Gocgle

Flächeninhalt

0,024 ha
0,003 „
6,171 „
0,600„
0,743„
4,229„
3,155 „
0,423 „
10,358 „

Flächeninhalt

0,222 ha
0,003 „
0,593 „
0,040 „
0,007 „„
0,961 „
0,835 „
1,390 „
0,746 „
0,337 „
O,177 „
0,770 „

2,498 „
1,397
4,072 „
1.196 .
1.145
2,235



Nr. 6.

Plannummer

4652 Wieslseim Höffats zu
46288 „ vordereGündle I. Teil zu
4628b Waldung vordereGündle II. Teil zu
4629 Wiesle » » l.
4637»Abendkley,ii .

Gemeinderechtzu einem ganzenNubanteil an den nochunverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf dendortigenGe—
meindeviehweiden.

77 *7

X. Besitz Nr. ¼/ in Gerstruben:
Plaunummer

4670½ Sennhüttemit Sennerei, Kuh= und Schweinstall,Heulegeund
Hofraum zu

4605 Fdung und ViehweideHölldobelzu
4661 „ » » Dürrenberg l. Teil zu
46623 „ „ » » ll.,,,,
4662b Felsenwandam Dürrenbergzu
4663% „ DürrenbergIII. Teil zu
4663b Sdung und ViehweideDürrenbergllI. Teil zu
4664 a Felsenwand am Dürrenberg IV. Teil zu
46640 Sdung und ViehweideDürrenbergIV. Teil zu
4665 „ » » » V.,,»
4665b Felsenwandam DürrenbergV. Teil zu
4666a Sdung mit Viehweideim Gründle I. Teil zu
4666b Waldung im Gründle l. Teil zu .
4667a Sdung und Viehweideim Gründle II. Teil zu
46675 Fetsenwau im Gründle zu
4668 Odung und Viehweideim Gründle III. Teil zu
4669 „ » ,, » ,,lV.,,»
4670a Waldung im Hoffatskleezu
4670b „⅛ „ . „
4670C Alpe 5„ „ „
46704 Waldung , „ »
4670% „

Gocgle
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Flächeninhalt

0,859 ha
0,647 „
2,828 ,
1,680 „
6,099 .

Flächeninhalt

0,041 ha
5,506 „
25,473 „
26,250 „
0,409 „
7,244 „
1.397 „
4.378
4,.532
13,111 „
5,080 „
2,078 „
9,6029.
47,736 „
26,515 „
2.188
0,848
13,118
2,658
18.631
2.147
0.020
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Xl. Haus Nr. 9 in Spielmannsau:—

Plannummer

4701 Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraum zu
3269½ Sommerstallzu
3264 WieseDruckbachsoyzu=
3265a „ » ,,.
3265b Waldungmit WieseTrupesoyJ. Teil zu
3266 WieseTruppersoy I. Teil zu
3267 „ „ II. „ „
3268 „ „ IlII. ,„
3269a „ Traufbachoy I. „ „
3269b Sdung KiesabschußamTraufbachoy zu
3270 WieseTraufbachoyII. Teil zu
3271 Waldung Trupesoy 1. „ „
3272b » TraufbachoyIII. Teil zu
4702 AckerEbnat II. Teil zu . . .

Gemeinderechtzu einemganzenNutzanteilan den nochunverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtauf den Gemeindevieh—
weiden.

XII. Haus Nr. 13 in Spielmannsau:
Plannummer

4731 Wohnhaus,Nebengebändeund Hofraum zu
3203 WaldungBachfälleI. Teil zu
3205 „ „ II. „ „ . .
3217 Sdung und BiehweideBinden II. Teil zu
3223 WieseBinden III. Teil zu
4715 AckerReinen zu
4717 „Ebnat zu
4732 ,, Obere Au zu . .
4734a Sdung und Viehweide Obere An zu

Gemeinderechtzu einem ganzenNutzauteil an den noch unverteilten
Gemeindebesitzungen,dann das Weiderechtin denGemeindevieh
weiden

4734b Waldung ObereAu zu
17346 Rollsteine , ,,

Cogle

0,020
0,007
0,051
0,920
0,314
0,429
0,314
0,348
2,586
0,129
1,118
0,923
1,465
0,559

ha

ff

ff

ff

ff

0,017
3,646
1,636
4,770
2,014
0.835
0,085
2,065
6,470

12,004
0,852

ha
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Nr. 6. 27

XIII. Besitz Nr. /13 in der Spielmannsau:
ideellerHälfteanteil an den nachbezeichnetenzwei Grundstücken

Plannummer Flächeninhalt

4795a WieseKleegarten . . . . . . . 4,293 ha
4795b Waldung „ ,,. . . . . . . . 0,828 „

B. Bewegliches Dermögen.

1,

2.

3.

§2.

Nachfolgeordnung.
Erster Inhaber des Fideikommissesist der Stifter selbst, KorneliunsWilhelm
Freiherr von Heyl zu Herrnsheim.
Nach dessenAbleben soll Inhaber des Fideikommissessein Sohn Marimilian
Otto Rudolf Kornelius und dessenmännlicheagnatischeNachkommensein.
Im Falle des Vorablebensdes Sohnes Maximilian Otto Rudolf Kornelius
vor dem Stifter ohne Hinterlassung agnatischermännlicherDeszendenz,oder im
Falle desAussterbensderMänner im Mannesstammedes genanntenSohnes oder
einesanderenzur FideikommißnachfolgegelangtenSohnes, sukzediertEiner der
übrigen Söhne des Stifters und zwar zunächstderjenige,welcherwederInhaber
desFideikommissesHerrnsheim nochSenior Familiae desFideikommissesGunters
hausenist, eventuellsukzediertEiner der übrigenSöhne und zwar stetsderälteste,
respektivesukzediertanstatt jedes Sohnes dessenagnatischemännliche Nach
kommenschaft.
In der Linie jedesSohnes soll für dieFideikommißnachfolgedas Erstgeburtsrecht
nach der vorstehendnäher geordnetenagnatischenLinealfolge gelten.
Solangeein sukzessionsfähigermännlicherAgnat eines der Söhne des Stifters
eristiert, ist sonachdieweiblicheNachkommenschaftvon derNachfolge in das Fidei=
kommiß ausgeschlossen.

Hinterläßt jedochder letzteFideikommißbesitzerim Mannesstamme in einer
SohneslinieeineWitwe und einerespektivemehrereTöchteroderbloßeineWitwe,
oder bloß eine oder mehrereTöchter, so soll der Witwe jedoch nur solange
sie nicht zu einer anderenEheschreitet—, sowiederTochterrespektivedenTöchtern
bis zumEnde desVerwaltungsjahres, in welchemderTodesfall sichereignet,und
von da ab nochweiter auf die Dauer von zehn Jahren der Genuß der Fidei=

8

* Originalfrom
OigitizedbyCeos= gle ONIVERSITTOFMICHIGAN
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kommiß=Einkünfteund die BenutzungderGebäudein demUmfangzustehen,wie
solchesdem Fideikommißbesitzerzuzukommenhätte.

6. Würde keinvom Stifter abstammendersukzessionsfähigermännlicherAgnat mehr
vorhandensein,so gelangtzur Nachfolgein dasFideikommißmit fortdauerndem
fideikommissarischenVerbande die ältesteTochter des letztenFideikommißbesitzers
oderderenNachkommen;in Ermanglungvon DeszendentennachdemTode der
ältestenTochterin gleicherArt die zweiteTochterund ihreNachkommen,eventnell
die nächstältesteTochterdes letztenBesitzersund ihre Nachkommen.

7. Ist aberkeineTochterdes letztenvomMannesstammeund auchkeinNachkomme
einerTochterdesselbenvorhanden,so gelangtzurNachfolgeundzwarohneUnter=
schieddes Geschlechtsder ältesteKognat von dem ältestenvorhandenenZweige
derjenigenmännlichenLinie, welcherder LetztevomMannesstammeangehörthat,
respektivedessenNachkommenschaft.In dessenHänden geht das Fideikommiß in
ein Allodium über.

8. Ist bei demAblebendes letztenFideikommißbesitzersrespektiveder letztenFidei=
kommißbesitzerinkeinezur Nachfolgein das Fideikommißberufeneund befähigte
Personvorhanden,so fällt das gesamteFideikommißvermögender im Artikel31
des Fideikommißstatutsfür Guntershausen,errichtetvor dem großherzoglich
HessischenNotar Dr. FriedrichBittel in Worms am29. Juni 1894 Nr. 29992,
begründetenStiftung zu. Hinterläßt jedochein solcherletzteBesitzereinenEhe=
gatten (eine Witwe oder einenWitwer), so verbleibt demselbenfür dessenLebens=
dauer der Genuß der Fideikommißeinkünfteund die wohnlicheBenützung der
Gebäude.

Das in vorstehendemnach seinenBestandteilenund seinenbesonderenwesentlichen
BestimmungenbeschriebeneFamilienfideikommiß— bezüglichder übrigen geltendenBestim=
mungenwird auf die Stiftungsurkunde und die Erklärungen vom 5. November 1903 und
3. Mai 1904 hieherBezug genommen— wird hiemit gemäß§ 29 des Edikts für die
Familienfideikommissemit Vorbehaltder RechtederPflichtteilsberechtigtenauf denPflichtteil
bestätigtund in die Fideikommißmatrikeleingetragen.

Augsburg,den 17. Jannar 1905.

K. Oberlandesgericht.
Der KN.Oberlandesgerichtspräsident:

v. WMünsch.

Goosle
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esetzund Verudungshut
für das

FKönigreichVayern.

Nr. 7.
München, den 9. Februar 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 3. Februar 1905, die Errichtung von Filialen der K. BayerischenBank betreffens.—

Bekangmachn ug vom 4. Februar 1905,Ausgabe vonSchuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.—
Ordens=Verleihung.— Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremderDekorationen.

Nr. 3131.

Bekanutmachung, die Errichtung von Filialen der K. Bayerischen Bank betreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Im Hinblickeauf die Bestimmungin § 2 Absatz3 der K. AllerhöchstenVerordnung
vom 13. Dezember1878, die Formationund denWirkungskreisder K. BayerischenBank
betreffend,wird hiemit zur allgemeinenKenntnis gebracht,daß auf Grund Allerhöchster
ErmächtigungSeiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des König=
reichs Bayern Verwesers, weitereZweiganstaltender K. BayerischenBank in Kaisers=
lauternund Rosenheimerrichtetwurden.

München, den 3. Februar 1905.
v. Pfaff.

Nr.2014.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.
Der BayerischenVereinsbank A.=G. in München wurde die Genehmigungerteilt
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München,den4. Februar 1905.

Ordens-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm8. Januar 1905 aller=
guädigstbewogengefunden,demK. Kämmerer
und OberstenHartmannFreiherrnvon Ow
auf Wachendorf, HofmarschallundPerfön==
lichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern,
das Nitterkreuz des Verdienstordens der
BayerischenKrone zu verleihen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahme fremderDekorationen.

Im NamenSeiner.Mafjeslätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinzvuit

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm18. Jannar 1905 demK. Staats.

Gocgle

rate i. o. D., Generaldirektorder K. Staats
eisenbahnenGustav Ritter vonEbermayer
für das ihm von Seiner KöniglichenHoheit
dem Großherzoge von Luxemburg verliehene
GroßoffizierskreuzdesluxemburgischenOrdens

dem K. Intendanz=Oberinspektor Engen
Leonhard und demK. Hoftheatergarderobe=
meisterWilhelm Dieter für die ihnenvon
Seiner Hoheit demHerzogevonAnhalt ver=
liehenenOrdensauszeichnungenund zwar dem
ersterenfür das Ritterkreuz2. Klasse des
HerzoglichAnhaltischenHausordensAlbrechts
des Bären, dem letzterenfür die goldene
Verdienstmedailledes gleichenOrdens und
dem K. HoftheatermalerHans Frahm

in Münchenfür den ihm vonSeinerHoheit
demHerzogevon Anhalt verliehenenHerzog=
lichAnhaltischenVerdienst.Ordenfür Wissen=
schaftund Kunst
dieBewilligung zur Annahmeund zumTragen
zu erteilen.
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ern-undVerordnung-Wall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 8.
München, den 14. Februar 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. Februar 1905, den Staatsvertrag über neueEisenbahnverbindungenzwischenBayern

undÖsterreichbetreffend.— Bekanntmachung vom 10.Februar 1905, die gemeinschaftlichenHinterlegungs=
stellen in Kirchheimbolanden, Kusel, Homburg und Pirmasens betreffend. — Bekanntmachung vom 10. Fe=
bruar 1905, das Hinterlegungswesen in Rosenheim betreffend. — Königlich AllerhöchsteGenehmigung zur An=
nahme fremderDekorationen.— Auszug aus der Adels=Matrikeldes Königreiches.

Nr. 2474.

Bekanntmachung, den Staatsvertrag über neueEisenbahnverbindungenzwischenBayern und
Osterreichbetreffend.

Kl. StaatsministeriumdesKöniglichenhausesunddes Aubern.
f#. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird der zwischendemKönigreicheBayern und der österreichisch=ungarischen
Monarchieam 22. November1904 abgeschlosseneStaatsvertrag,betreffendmehrereEisen=
bahnanschlüssean der beiderseitigenGrenze, mit demBeifügen bekanntgegeben,daß die
Auswechslungder RatifikationsurkundennachbeiderseitigerAllerhöchsterGenehmigungam
31. Jannar 1905 stattgefundenhat.

München,den4. Februar 1905.

4rhr. v. Podewils. v. Franendorfer.
10
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Staatsvertrag
zwischen

dem KönigreicheHayern und der österreichisch-ungarischenMonarchie,
betreffendmehrere GEisenbahnanschlüssean der beiderseitigen Grenze.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, im Namen Seiner Majestät des Königs,
und

Seine Majestät der Kaiser vonÖsterreich, König von Böhmen cc. und
Apostolischer König von Ungarn
habenzum ZweckederHerstellungweitererEisenbahnverbindungenzwischendenbeiderseitigen
Staatsgebietenund um die hieraufbezüglichenVerhältnissevertragsmäßigzu regelnund
festzustellen,zu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser:

AllerhöchstihrenKämmerer, Staatsrat i. o. D, Staatsminister desKöniglichenHauses und
desAußern, Vorsitzendenim Ministerrat KlemensFreiherrn von Podewils=Dürniz,
und

Seine Majestät der Kaiser von Ssterreich, König von Böhmen cc. und
Apostolischer König von Ungarn:
AllerhöchstihrenGeheimenRat, a. o. Gesandtenund bevollmächtigtenMinister, Theodor
Grafen Zichy zu Zich und von Väsonykes,
von welchennach geschehenerMitteilung und gegenseitigerAnerkennungihrer Vollmachten
unterdemVorbehalteder Ratifikationder nachstehendeVertrag verabredetund abgeschlossen
worden ist.

Artikel l.

Die hohenvertragschließendenTeile sindübereingekommen,die Ausführungder Eisen=
bahnverbindungen:

1. von Wallern nachWaldkirchen;
2. von ReutteüberVils nachPfronten

nachMaßgabeder nachfolgendenBestimmungensicherzustellen.
Die kaiserlich=königlicheösterreichischeRegierung wird die Ausführung der zwischender

bestehendenStation Wallern oder einem anderen geeignetenPunkte der Lokalbahn
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Strakonitz—Winterberg—Wallern und der ReichsgrenzezwischenBrandhäuserund Haid=
mühlegelegenenTeilstreckeder neu herzustellendenEisenbahnverbindungvon Wallern nach
Waldkirchen,sowie der zwischenReutte und der Reichsgrenzebei Schönbichlgelegenen
Strecke der in Aussicht genommenenEisenbahnverbindungvon Reutte über Vils nach
Pfronten in demihr geeigneterscheinendenZeitpunkteim WegederErteilung derKonzession
anPrivatunternehmungensicherstellen.

über die erfolgteSicherstellungdesBaues der vorangeführtenBahnstreckenwird die
kaiserlich-königlicheösterreichischeRegierung der königlich bayerischenRegierung jeweils
rechtzeitigMitteilung machenund wird sodanndie königlichbayerischeRegierung die An=
schlußstreckender vorgenanntenBahnlinien von der ReichsgrenzezwischenBrandhäuser und
Haidmühle nachWaldkirchen und von der Reichsgrenzebei Schönbichl nach Pfronten für
eigeneRechnung als Staatsbahn ausführen und den Bau derart beschleunigen,daß die
gedachtenLinien tunlichstgleichzeitigmit den österreichischenAnschlußstreckenin Betrieb
gesetztwerden.

Artikel lI.

Die königlichbayerischeRegierungbehält sich vor, die AusführungeinerEisenbahn
von Berchtesgaden,eventuellim Anschlussean die dortige Station der königlichbayerischen
Staatseisenbahnen,bis zur beiderseitigenGrenze in der Richtung gegenSt. Leonhard=
Drachenlochin dem ihr geeigneterscheinendenZeitpunkte auf Grund gesetzlicherErmächtigung
für Rechnungdes Staates zu bewerkstelligen.

Über die erfolgteSicherstellung des Baues der vorangeführtenEisenbahn wird die
königlich bayerischeRegierung der kaiserlich=königlichenösterreichischenRegierung rechtzeitig
Mitteilung machenund wird sodann die keaiserlich=königlicheösterreichischeRegierung der
Salzburger Eisenbahn=und Tramwaygesellschaftdie Bewilligung zum Baue und Betriebe
der auf österreichischemGebiete gelegenenTeilstreckevon der Grenze bis St. Leonhard=
Drachenloch in Gemäßheit der Bestimmungen der AllerhöchstenKonzessionsurkundevom
21. April 1885, ReichsgesetzblattNr. 70, erteilen.

Artikel III.

Die beiden hohen Regierungen stimmen darin überein, vorbehaltlich des Zustande=
kommenseiner besonderenVereinbarungüber die diesbezüglichin Betracht kommenden
näherenModalitäten, die Herstellungeiner Eisenbahnverbindungvon Garmisch=Partenkirchen
überMittenwald und ScharnitznachInnsbruckoder einemanderengeeignetenPunkteder
Bahnlinie Innsbruck—Landeckzuzulassenund in der von ihnen für geeigneterachteten
Weisezu fördern.
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Unter demgleichenVorbehaltenehmendie beidenhohenRegierungendie Zulassung
und FörderungeinerBahnlinie von Garmisch=PartenkirchenüberLermoosnachReuttein
Aussicht.

Artikel IV.

Die spezielleFeststellungder Bahnlinien, sowie des gesamtenBauplanes und der
einzelnenBauentwürfebleibt jederder beidenhohenRegierungenfür ihr Gebietvorbehalten.

Nachdemdie Feststellungdes Punktes, wo die in Artikel I genannteEisenbahnvon
Reutte nachPfronten die Grenze überschreitet,bereitsdurch technische,zu diesemZwecke
abgeordneteKommissäreerfolgtist, genehmigendiebeidenhohenRegierungendie diesbezüglich
getroffeneVereinbarung.

Dagegenwerdendie Punkte,wo die im Artikel 1 angeführteEisenbahnvon Wallern
nachWaldkirchen,dann die in den Artikeln II und III bezeichnetenEisenbahnendieGrenze
überschreitensollen,erst im Wege gemeinsamerVerhandlungdurchbeiderseitigeKommissäre
bestimmtwerden.

Zum Zweckeder Erwerbungder zur Anlage der in Artikel I, II und III bezeichneten
EisenbahnenerforderlichenGrundstückesoll denUnternehmernin jedemder beidenStaats=
gebietedas Enteignungsrechtnachdendort jeweiliggeltendengesetzlichenBestimmungenein=
geräumtwerden.

Artikel V.

Die denGegenstanddiesesStaatsvertragesbildendenEisenbahnensollenals Lokal=,
beziehungsweiseNebenbahnenzur Ausführunggelangenund zunächstnur mit einemdurch=
gehendenGleise versehenwerden. Sollte späterhindas Bedürfnis nach Herstellungdes
zweitenGleises auf einer oder der anderendieserBahnlinien oder auf einzelnenTeilstrecken
derselbenoder nach einer sonstigenzur ungestörtenAbwicklung des Verkehres notwendigen
weiterenAusgestaltungder erstenBau= und Betriebseinrichtungensich herausstellen,so
werdendiehohenRegierungenbehufseinerVerständigunghierüberin weitereVerhandlungtreten.

Die Spurweiteder Gleise der in denArtikeln I und II genanntenBahnen soll in
Übereinstimmungmit den anschließendenBahnen 1 435 Meter im Lichtender Schienen
betragen.

Die Konstruktionsverhältnisseder anzulegendenBahnstreckenund derenBetriebsmittel
sollendergestaltnachgleichmäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden,daß auf denbeiderseitigen
Bahnstreckenein ineinandergreifenderBetrieb stattfindenkann, insbesondereauchdieBetriebs=
mittel wechselseitigungehindertübergehenund benütztwerdenkönnen.

Die von einer der beidenhohenRegierungengeprüftenBetriebsmittelwerdenohne
nochmaligePrüfung auch auf der im GebietederanderenliegendenBahnstreckezugelassenwerden.

Gocgle 6
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Die Festsetzungder Spurweiteder im Artikel III bezeichnetenBahnen bleibtspäterer
VereinbarungzwischendenbeidenhohenRegierungenvorbehalten.

Artikel VI.

Die beidenhohenRegierungenverpflichtensich,zuzulassen,beziehungsweiseanzuordnen,
daß die in denArtikeln I, II und III genanntenBahnen an ihrenEndpunktenin an=
gemesseneVerbindungmit den im gegebenenZeitpunktedaselbstbestehendenEisenbahnen
gesetztwerden. "" "«

Artikel VII.

Die volleLandeshoheit(also auchdie Ausübungder Justiz- undPolizeigewalt)bleibt
auf denGrenzbahnhöfen,sowieauf denzwischendiesenBahnhöfenund derGrenzegelegenen
Bahnstrecken,endlichin Ansehungder die beiderseitigeGrenze überschreitendenBahnlinien
auf jedemder beidenGebieteder betreffendenTerritorialregierungausschließlichvorbehalten.

Artikel VIII.

Die hohenRegierungenbehaltensichvor, zur Handhabungder ihnenüberdie bezüg=
lichenBahnstreckenin ihremGebieteund den Betrieb auf denselbenzustehendenHoheits=
und AufsichtsrechteKommissärezu bestellen,welchedie Beziehungenihrer Regierungenzu
den Eisenbahnverwaltungenin allen denjenigenFällen zu vertretenhaben,die nicht zum
direktengerichtlichenoderpolizeilichenEinschreitender zuständigenLandesbehördengeeignetsind.

Artikel IX.

UnbeschadetdesHoheits=und Aufsichtsrechtesder hohenvertragschließendenTeile über
die in ihrenGebietengelegenenBahnstreckenund über den darauf stattfindendenBetrieb
verbleibtdie AusübungdesOberaufsichtsrechtesüberdie denBetrieb führendenEisenbahn=
verwaltungenim allgemeinenderjenigenRegierung,in derenGebietedieselbenihrenSitz haben.

Artikel X.

Die Bahnpolizeiwird unterAufsichtder dazu in jedemder beidenGebietezuständigen
Behördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVorschriftenundGrundsätzezunächst
durch dieBeamten der denBetrieb der betreffendenBahnstreckeführendenEisenbahnverwaltung
gehandhabtwerden.

Auf den auf österreichischemGebietegelegenenStreckender in Artikel 1 genannten
Eisenbahnvon der beiderseitigenGrenze bis Reutte sowieim Falle der Einführungeines
durchgehendenPersonenzugsverkehreszwischenBerchtesgadenund Salzburg auchzwischender
beiderseitigenGrenze und Salzburg sind auchdie beim Zugförderungs=und Fahrdienste
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verwendetenOrgane der königlichbayerischenStaatseisenbahnverwaltung(Artikel XVII) in
ihremWirkungskreisezu der Handhabungder Bahnpolizeiberufen.

DieselbenBefugnissesollenin letzteremFalle auchden im Zugförderungs=und Fahr=
diensteverwendetenOrganen der österreichischenBahnverwaltungauf der auf bayerischem
GebietegelegenenBahnstreckevon der beiderseitigenGrenzebis Berchtesgadenzustehen.

Artikel XI.

Insoweit ein österreichischerUnternehmerinnerhalbdes bayerischenGebietesoderein
deutscherUnternehmerinnerhalbdes österreichischenGebietesdenBau, beziehungsweiseden
Betrieb einer oderder anderender denGegenstanddiesesVertragesbildendenBahnlinien
ganz oder teilweiseübernimmt oder künftig übernehmensollte, hat sich derselberücksichtlich
aller aus derAnlage und aus demBetriebederBahn herzuleitendenEntschädigungsansprüche
denGesetzenund der Gerichtsbarkeitdes Staates, in welchemdie Schadenszufügungstatt=
gefundenhat, zu unterwerfen,insofernederEntschädigungsanspruchnichtaus einemmit der
betriebführendenBahnverwaltungodermit einerder übrigenan demTransportebeteiligten
Bahnen abgeschlossenenFrachtgeschäftehergeleitetwird.

Artikel XlII.

Staatsangehörigedes einender hohenvertragschließendenTeile, welchevon denEisen=
bahnverwaltungenbeimBetriebeeinerim Gebietedes anderenTeiles gelegenenStreckeetwa
angestelltwerden,scheidendadurchnichtaus demUntertanenverbandeihresHeimatslandesaus.

Die Stellen der Lokalbeamtenmit Ausnahmeder Bahnhofvorstände,der Telegraphen=
und derjenigenBeamten,welchemit der Erhebungvon Geldernbetrautsind, sollenjedoch
tunlichstmit einheimischenStaatsangehörigenbesetztwerden.

SämtlicheBeamte sind ohneUnterschieddes Ortes ihrer Anstellungbei der Bahn
rücksichtlichder Disziplinarbehandlungnur der Anstellungsbehörde,im übrigen aber den
Gesetzenund Behördendes Staates unterworfen,in welchemsie ihrenWohnsitzhaben.

Artikel XIII.

Die Feststellungund Genehmigungder Fahrpläuneund Tarife bleibtderjenigenRe=
gierung vorbehalten,in derenGebiete die betriebführendeEisenbahnverwaltungihrenSitz hat.

Artikel XIV.

Die im Interesse der Erleichterung des gegenseitigenEisenbahnverkehrszwischendem
DeutschenReicheund der Osterreichisch=UngarischenMonarchiejeweiligbestehendenVertrags=

Google
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bestimmungenfinden auchauf die durchdengegenwärtigenVertraggesichertenEisenbahn=
anschlüsseAnwendung.

Beide hohenvertragschließendenTeile verpflichtensich,dahin zu wirken:
1. daß auf dendenGegenstanddiesesVertragesbildendenEisenbahnenmöglichstim

Anschlussean die Züge der angrenzendenBahnstreckenfür denPersonen=und Güterverkehr
so viel Züge eingerichtetwerden,als zurBewältigungdesselbenerforderlichsind, sowiedaß
die sonstigenBetriebsanordnungendenlokalenVerkehrsbedürfnissenentsprechendgeregeltwerden;

2. daß der EinführungdirekterAbfertigungenim Personen=undGüterverkehrezwischen
den in Frage stehendenEisenbahnenund den angrenzendenBahnstrecken,falls dieselbeim
Interessedes Verkehrs von beidenhohenRegierungenals wünschenswertbezeichnetwird,
seitensderbetriebführendenVerwaltungenderbeteiligtenEisenbahnennichtwidersprochenwerde;

3. daß die in RedestehendenEisenbahnenzur Aufnahmein die Listeder deminter=
nationalenÜbereinkommenfür denEisenbahnfrachtverkehrunterworfenenEisenbahnenange=
meldetwerden.

Artikel XV.

Der Betriebswechselfindetauf der in Artikel1IbezeichnetenEisenbahnlinievonWallern
nachWaldkirchenin demauf bayerischemGebietein unmittelbarerNähederGrenzeanzu=
legendenBahnhofeHaidmühlestatt.

Auf der in Artikel II behandeltenEisenbahnliniedagegensoll, unbeschadeteineretwa
zwischendenbeiderseitigenBahnverwaltungenzu treffendenVereinbarungüberdieBeförderung
durchgehenderPersonenzügezwischenBerchtesgadenund Salzburg und umgekehrt,die auf
österreichischemGebietegelegene,eventuellentsprechendzu verlegendeund umzugestaltende
Station St. Leonhard=Drachenlochals Grenz=und Wechselstationgelten.

Die BestimmungderBetriebswechselstationenfür diein ArtikelIII genanntenBahnlinien
bleibtfürjededieserLinienspätererVereinbarungzwischendenbeidenhohenRegierungenvorbehalten.

Für die Anlage und Ausrüstungder Grenz=und Wechselstationensind die in dem
bezüglichenStaatsgebietegeltendenGrundsätzemaßgebend.

Dagegensollendie EinrichtungendesBaues undBetriebes,dieKonstruktiondesOber=
bauesund die SignaleinrichtungenderStreckenvon derGrenzebis zu denWechselstationen
mit denjenigenEinrichtungenübereinstimmen,welchein dieserBeziehungfür die jenseitsder
GrenzegelegeneAnschlußstreckegenehmigtwerden.

Artikel XVI.
Die beidenhohenRegierungenerklärenihre Zustimmungdazu, daß die Streckenvon

der beiderseitigenGrenze bis zu denBetriebswechselstationen(Artikel XV) von der Unter=
nehmungder fremdländischenAnschlußstreckebetriebenwerden.
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Bezüglichder Bedingungen,unter welchender Unternehmungder fremdländischenAn=
schlußstreckeder Betrieb auf der Streckevon der Grenzebis zur Betriebswechselstationzu
überlassen,sowie die Mitbenützungder Betriebswechselstationzu gestattenist, bleibt eine
VerständigungzwischendenbeteiligtenVerwaltungenvorbehalten.

Beim Mangel einesEinverständnisseshabensichdieBahnverwaltungendennachvor=
gängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungender beidenhohenRe=
gierungenzu fügen.

Jedenfallssoll aberdie betriebführendeVerwaltung seitensder die Oberaufsichtaus=
übendenRegierungbindendverpflichtetwerden,die ordnungsmäßigeInstandhaltungder ihr
in Betrieb gegebenenStreckenebstallemZubehör,einschließlichder nachdenVerwaltungs=
grundsätzender betreffendenTerritorialregierungerforderlichwerdendenErneuerungen,auf
eigeneKosten zu übernehmenund demEigentümerdas auf die Streckenachweislichver=
wendeteAnlagekapital,jedochohneEinrechnungetwaigerKostender Gelbeschaffungund
Kursverlustemit jährlich4 Prozent zu verzinsen.

Die Kostenfür die Anlagen und Bauten in denWechsselstationeneinschließlichder
Dienst=und Wohnräumefür die Eisenbahn=,Zoll=, Post=,Telegraphen=und Polizei=
verwaltung,in demdurchdas wirklicheBedürfnis desVerkehrsder in RedestehendenBahn
bedingtenUmfange sollen seitens der den Bahnhof mitbenützendenfremdländischenBahn=
verwaltungnachVerhältnis derMitbenützungdemEigentümermit 4Prozent verzinstwerden.

NachgleichenGrundsätzenwerdendie Erweiterungender ursprünglichenBahnanlagen
auf der Streckebis zur Grenze und in derWechselstationbehandelt,welchedie betreffende
Territorialregierungim InteressedesVerkehrsfür gebotenerachtenoderwelchedieRegierung
des fremdenLandesgebietesfür ihre im fünftenAbsatzebezeichnetenDienstzweigeetwa in
Anspruchnehmensollte.

Artikel XVII.

Die beidenhohenRegierungenerklärenihreZustimmungdazu,daß auf der auf öster=
reichischemGebietegelegenenStreckeder im Artikel I genanntenEisenbahnvon der beider=
seitigenGrenzebis Reutteder Zugförderungs=undFahrdienstfür die betriebführendeöster=
reichischeUnternehmungbis auf weiteresvon der königlichbayerischenStaatseisenbahn=
verwaltung besorgtwerde.

Desgleichenerteilendie beidenhohenRegierungenihre Zustimmung,daß auf den
Bahnstreckenvon der beiderseitigenGrenzebei St. Leonhard=DrachenlochnachBerchtesgaden
einerseits,nach Salzburg anderseitsein durchgehenderPersonenzugsverkehreingerichtetwerde.

Bezüglich der Bedingungen, unter welchender bayerischenStaatseisenbahnverwaltung
die Besorgungdes Zugförderungs=und Fahrdienstesauf der österreichischenBahnstreckevon
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der Grenze bis Reutte zu überlassenist, sowie über die eventuelleEinrichtung eines direkten
PersonenzugsverkehrszwischenBerchtesgadenund Salzburg und umgekehrt,bleibteineVer=
ständigungzwischendenbeidenBahnverwaltungenvorbehalten.

Beim Mangel eines Einverständnisseshaben sich die Bahnverwaltungenden nach
vorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungender beidenhohen
Regierungenzu fügen.

Für denFall als die vorgenannteBahnstreckevon der beiderseitigenGrenzebis Reutte
eine direkteAnschlußverbindungmit einer österreichischenBahn erlangensollte, behältsich
die kaiserlich=königlicheösterreichischeRegierungdasRechtvor, denBetrieb dieserBahnstrecke
im vollenUmfange entwederselbstzu übernehmenoder derUnternehmungder österreichischen
Anschlußbahnzu übertragen.Für diesenFall hatderBetriebswechselin demauf bayerischem
GebieteanzulegendenBahnhofePfronten=Steinachstattzufindenund habenhinsichtlichder
Betriebsführungauf der Streckevon der Grenzebis zur Betriebswechselstation,sowiehin=
sichtlichder Mitbenützungder Betriebswechselstationdie Anordnungendes Artikels XVI
sinngemäßzur Anwendung zu gelangen.

Artikel XVIII.

Auf der Linie Reutte—Pfronten ist das bayerischeGrenzzollamtin der projektierten
Station Pfronten=Steinacheinzurichten,woselbstaucheineExpositurdes in Reutte aufzu=
stellendenösterreichischenGrenzzollamteszu errichtenist.

DieseGrenzzollämter sind mit dendenVerkehrsverhältnissenentsprechendenAbfertigungs.
befugnissenzu versehen.

Die beidenhohenRegierungenerklärensichbereit,die Befugnisseder genauntenZoll=
ämter zu erweitern, sobald und soweit die Ausdehnung des Verkehrs es erfordernsollte.

Die königlichbayerischeRegierungerklärt ihre Bereitwilligkeit,auf ihre Kosten zur
zeitweisenEinrichtungeinerZollabfertigungund einertierärztlichenUntersuchungin Reutte
an den jährlich in Reutte stattfindendensechsgroßenViehmärktenbayerischeZoll= und
tierärztlicheOrgane dorthinzu entsenden.

Artikel XIX.

In Bezug auf die Bahnlinien von Wallern nachWaldkirchenund von Berchtesgaden
nachSt. Leonhard=Drachenloch,sowiegegebenenFalles in Bezug auf die im Artikel III
behandeltenBahnlinien werdendie Bedingungenund Modalitäten der zollamtlichenund
sonstigenÜberwachungspäterenVereinbarungenzwischendenbeidenhohenRegierungenunter
Berücksichtigungder besonderenAnlage=undVerkehrsverhältnissedieserBahnlinienvorbehalten.
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Artikel XX.

Die Förmlichkeitender zollamtlichenRevision und Abfertigungdes Passagiergepäcks,
der ein- und ausgehendenGüter, sowieder zollamtlichenüberwachungdesDurchzugsverkehrs
sollenseinerzeitdurchbeiderseitigeKommissärenochnäherverabredetwerden.

Hiebei soll insbesondereauf die tunlichsteErleichterungdesDurchzugsverkehrsvon
ScharnitzüberGarmisch=PartenkirchennachLermoosundReutteund von da überGarmisch=
Partenkirchennach Scharnitz besondersBedacht genommenwerden.

Artikel XXI.

Die wegen Handhabungder Paß= und Fremdenpolizeiim Eisenbahnverkehrschon
bestehendenodernochzu vereinbarendenBestimmungensollenauf die denGegenstanddieses
VertragesbildendenEisenbahnverbindungenAnwendungfinden.

über die Amtsbefugnisseder Polizeibeamten,welcheetwa von der fremdländischen
Regierungauf denGrenzbahnhöfenstationiertwerdensollten,bleibt eine besondereVer=
ständigungzwischenden beidenhohenRegierungenvorbehalten.

Die Verhandlung hierübersoll mindestensdrei Monate vor Inbetriebsetzungder
betreffendenEisenbahnbeginnenund vor Eröffnung des Betriebestunlichstvollständigzum
Abschlussegebrachtwerden.

Artikel XXII.

Die Regelungdes Post=und Telegraphendienstesbleibt der besonderenVerständigung
zwischenden beiderseitigenPost= und Telegraphenverwaltungenvorbehalten.

Im Falle der Erbauung oder des BetriebeseinerAnschlußlinieauf fremdländischem
Gebietehat die betriebführendeVerwaltung alle Verpflichtungenund Leistungenzu über=
nehmen, welche ihr im Interesse der Post und Telegraphenanstaltvon der für das
betreffendeGebiet zuständigenStaatsverwaltungauferlegtwerden.

Artikel XXIII.

Die beidenhohenRegierungenwerdendenBetrieb der auf ihremGebietegelegenen
Streckender in denArtikeln I, Il und Ill behandeltenBahnlinien, soweit und solange
derselbevon einer fremdländischenEisenbahverwaltunggeführtwird, mit keinenanderenoder
höherenAbgabenbelegen,als denjenigen,welchedenBahnbetriebausländischerEisenbahn=
verwaltungenim allgemeinentreffen.

Artikel XXIV.

Sollte späterhineine Anderung in den Eigentumsverhältnissender denGegenstand
diesesVertrages bildendenStrecken, soweit dieselbendurchPrivatunternehmungenausgeführt
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werden,infolgeEinlösungoderHeimfalls derselbeneintreten,oderdie betreffendeTerritorial=
regierungdenBetrieb der gedachtenStreckenübernehmen,ohnedas Eigentumderselbenzu
erwerben,so bleiben dessenungeachtetdie Bestimmungendes gegenwärtigenVertrages
unverändertin Kraft.

» Artikel XXV.

GegenwärtigerVertrag soll beiderseitigzur AllerhöchstenGenehmigungvorgelegtund
dieAuswechslungder darüberauszufertigendenRatifikationsurkundenbaldtunlichstin München
bewirktwerden.

Zur Beglaubigungdessenhabendie Bevollmächtigtendenselbenin zweiAusfertigungen
unterzeichnetund besiegelt.

So geschehenzu Münchenam 22. November1904.

gez.Clemens Frhr. v. Podewils. gez.TheodorCf. Bichy.

L. S. L. S.

Nr. 5822.

Bekanntmachung, die gemeinschaftlichenHinterlegungsstellenin Kirchheimbolanden, Kusel,
Homburg und Pirmasens betreffend.

#k#Staatsministeriumder Justiz.

Die bei denAmtsgerichtenKirchheimbolanden, Kusel, Homburg undPirmasens
bestehendengemeinschaftlichenHinterlegungsstellenwerdenzumSchlussedesMonatsFebruar1905
aufgehoben.Bei denAmtsgerichtenObermoschel, Nockenhausen, Lauterecken, Wolf=
stein, Waldmohr, Dahn und Waldfischbach werdenzum 1. März 1905 Hinter=
legungsstellenerrichtet;dieHinterlegungsstellenbeidenAmtsgerichtenKirchheimbolanden,
Kusel, Homburg und Pirmasens sind von diesemZeitpunkt an auf die Bezirke der
Amtsgerichtebeschränkt,bei denensie errichtetsind.

München,den 10. Februar 1905.

v. Miltner.

Nr. 6006.

Bekanntmachung, das Hinterlegungswesenin Rosenheim betreffend.

Kl. Staatsministeriumder Justiz, K. Stuatsministeriumder Finanzen.

Auf Grund des Art. 76 Abs. 3 desAusführungsgesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetz
und des § 46der Hinterlegungsordnungvom 18. Dezember1899 wird der K. Bank die
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vom1. März 1905 an übertragen.
München,den 10. Februar 1905.

v. Miltuer.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm6. Febrnar1905 demK. Staatsrat

ima.o.D. HermannFreiherrnvonStengel,
Staatssekretärdes Reichsschatzamts,für das
ihm von Seiner Majestät demKönige von
SachsenverlieheneGroßkreuzdesK. Sächsischen
Albrechtsordensund
unterm8. Februar1905 demK. Staats=

rate im a. o. D., außerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMinister Kurt
Freiherrn von der Pfordten in Stuttgart
für dasihmvonSeinerKöniglichenHoheitdem
Großherzogevon Hessenund bei Rhein ver=
lieheneGroßkrenzdesGroßherzoglich=Hessischen
VerdienstordensPhilipps des Großmütigen
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

Gocgle

J. V.

Auszugaus der Adels-Matrike!
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

am 20. Januar 1905 der Wirkliche
GeheimeKriegsrat Maximilian JosephRitter
von Schropp, SektionsvorstandimK. Kriegs=
ministeriumin München, für seinePerson
als Ritter desVerdienstordensderBayerischen
Krone beiderRitter=KlasseLit. S, Fol. 140,
Akt Nr. 1464,

am 22. Januar 1905 der K. Land=
gerichtsratJosephFreiherr von Gruben in
München, samt seinenBrüdernMaximilian
und Ignaz Freiherrn von Gruben und
seinenSchwesternMaria undMathilde Frei=
innen von Gruben in erblicherWeisebei
der Freiherrn=KlasseLit. C, Fol. 57, Akt
Nr. 1697.
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Beilage 1 zumGesetz=undVerordnungsblattefür dasKönigreichBayernvomJahre 1905.)

Erkenntnis des Gerichtshofesfür Kompetenzkonfliktein demvon der Regierung, Kammer des
Innern, von Mittelfranken demAmtsgerichteGreding gegenübererhobenenStreite über die Zu=
lässigkeitdes Rechtswegsfür denvon demGütler JosephMeyer in HausengegendieGemeinde

HausengeltendgemachtenAnspruchauf Gewährungvon Gemeindenutzungenbetreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntder Gerichtshoffür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung,Kammer des
Innern, von MittelfrankendemAmtsgerichteGreding gegenübererhobenenStreite überdie
Zulässigkeitdes Rechtswegsfür denvon demGütler JosephMeyer in Hausengegendie
GemeindeHausen geltendgemachtenAnspruch auf Gewährung von Gemeindenntzungen,

daß der Rechtswegnicht zulässigist.

Gründe.

Dem Gütler JosephMeyer in Hausenverliehauf seinGesuchvom 9. Juli 1899
die dortigeGemeindeverwaltungam 29. November1899 das Bürgerrecht. Die von ihm
beanspruchteTeilnahmean denNutzungendes Gemeindevermögens,insbesondereeinesder
GemeindegehörendenWaldes,verweigertedieGemeindeverwaltung,weil nur dieEigentümer
gewisserin der GemeindegelegenenHäuser, zu denendas Haus des Meyer nichtgehöre,
zur Teilnahme an denNutzungenberechtigtseien. Meyer stelltedeshalban das Be=
zirksamt Hilpoltstein den Antrag, zu erkennen,daß ihm der gleicheAnteil an den Ge=
meindenutzungenzustehewie den übrigenBürgern der Gemeinde,und die „Gemeinde=
verwaltung“ zu verurteilen, die rückständigenGemeindenutzungenfür das Jahr 1899 und
die Gemeindenutzungenfür das Jahr 1900 ihm zu verabreichen.Das Bezirksamtentschied
am 24. März 1901, daß ein Anspruchdes JosephMeyer auf Teilnahmean denGe=
meindenutzungennicht besteht,und wies seinenAntrag auf Verurteilung der Gemeinde=
verwaltungzur Verabreichungder Gemeindenutzungenfür die Jahre 1899 und 1900 ab.
Es ging von der Anschauungaus, daß das Recht auf Teilnahmean denNutzungenmit
demEigentuman bestimmtenHäusernverknüpftsei und das Haus des Meyer zu diesen
Häusern nicht gehöre. Auf die von Meyer eingelegteBeschwerdeerkanntejedochdie
Regierung,Kammerdes Innern, von Mittelfrankenam 3. März 1902, daß Meyer zur
Teilnahme an den Nutzungen der unverteiltenGemeindegründevon Hausen berechtigtist:

* Ausgegeben zu München, den 14. Februar 1905.
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sein Anspruch auf Gewährung des ihn treffendenAnteils an den Gemeindenutzungenfür
1899 und 1900 wurde „gesonderterAustragung vorbehalten“. In den Gründen der
Entscheidungist ausgeführt,daß alle Gemeindebürgervon Hausen zur Teilnahmean den
Gemeindenutzungenberechtigtsind,daß dies daherbei demBeschwerdeführervomZeitpunkte
der Erwerbungdes Bürgerrechtsan der Fall ist. Die von demBürgermeisternamens
der, angeblichallein nutzungsberechtigtenHausbesitzergegendie Entscheidungder Regierung
eingelegteBeschwerdewurdevom Verwaltungsgerichtshofam 3. Februar 1904 verworfen.

Der Gütler JosephMeyer erhobhieraufim April 1904 KlagegegendieGemeinde
Hausenzum AmtsgerichteGredingmit demAntrage,dieBeklagtefür schuldigzu erklären,
ihm zwanzigSter Holz, einebestimmteAnzahl von Asthaufen,einebestimmteMenge von
Stockholzund Streuwerkund siebzigHopfenstangenzu verabreichenoderden in der Klage=
schrift angegebenenWert dieserReichnissezu zahlen. In der Klageschriftist angegeben,
der Kläger sei seit demJahre 1899 Bürger der GemeindeHausen und habeals solcher
die gefordertenNutzungendes ungeteiltenGemeindevermögensfür die Jahre 1899 bis
1903 zu beanspruchen.Diese würdenihm widerrechtlichvorenthalten.Durch das rechts=
widrigeVerhaltender Gemeindeund die Nichtgewährungder Nutzungensei sein Vermögen
beschädigtund dieGemeindemit Unrechtbereichert;diesesei deshalbersatzpflichtig.Bei der
mündlichenVerhandlungder Sachevor demAmtsgerichterkanntederVertreterderBeklagten
denAnspruchdesKlägers zum Teile an; dagegenbestritter das Recht des Klägers auf
einenAnteil an denGemeindenutzungenfür das Jahr 1899, weil dieseschonim Früh=
jahreverteiltwordenseien. Bei einerspäterenVerhandlungverstander sichzur Zahlung
desWerts eineshalbenSter Holz für dasJahr 1899. Der Kläger hielt seinenAnspruch
aufrechtund machtegeltend,er habesichschonzu Anfang desMonats Juli 1899 um die
VerleihungdesBürgerrechtsbeworben,sie sei ihm aberböswillig und aus nichtigenGründen
verweigertwordenund erstauf wiederholteWeisungdes Bezirksamtserfolgt. Das Amts=
gerichtGreding ordnetezunächstdie Aufnahmedes Beweisesüber das Maß und den
Wert der in den Jahren 1899 bis 1903 von den Bürgern der GemeindeHausen be=
zogenenWalderzeugnissean. Noch vor der Beendigungder Beweisaufnahmeging am
25. August 1904 bei demAmtsgerichteGreding die schriftlicheErklärung der Regierung,
Kammer des Innern, von Mittelfranken vom 20. desselbenMonats ein, daß sie nach dem
Inhalte der Klageschrift und der vor dem Gerichte gepflogenenmündlichenVerhandlung die
Entscheidungdes Rechtsstreitsals zur ZuständigkeitderVerwaltungsbehördengehörend, den
Rechtswegdaher für unzulässigerachte.Das Amtsgerichtteilte je eineAbschrift dieser
Erklärung den Prozeßbevollmächtigtender Parteien am 1. September1904 mit. Der
Prozeßbevollmächtigtedes Klägers, der RechtsanwaltKäppel, reichtedarauf am 20. Sep=
tembereine Denkschrift ein. In dieser führte er folgendes aus: Die Klage habe die
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Leistungvon SchadensersatzwegenwiderrechtlicherVorenthaltungdes demKläger zustehenden
Anteils an denGemeindenutzungenfür die Jahre 1899 bis 1903 und wegenungerecht=
fertigterBereicherungderGemeindezumGegenstande.Da nachder verwaltungsgerichtlichen
Entscheidungfeststehe,daß demKläger der Anspruchauf Teilnahme an den Gemeinde=
nutzungenzusteht,handlees sich in demRechtsstreitenur um denWert der ihm vorent=
haltenenNutzungenund um denBetrag des ihm zugefügtenSchadens. Der Streit hier=
übersei nichtöffentlichrechtlichersondernprivatrechtlicherNatur; dieGerichteseiendaherfür
den Rechtsstreitzuständig. Das Amtsgerichtteilte am 10. Oktober1904 je eineAb=
schrift der DenkschriftdemProzeßbevollmächtigtender Gemeindeund der Regierungmit
und legtesodanndie AktendemGeneralstaatsanwaltevor. Zur heutigenmündlichenVer=
handlungwurdendie Parteien geladen,sie sind aber nichterschienen.Der Berichterstatter
hielt einenVortrag über die bisherigenVerhandlungenund verlas dabei die wichtigeren
Schriftstücke.Der GeneralstaatsanwaltstelltedenAntrag zu erkennen,daß der Rechtsweg
nichtzulässigist.
Die Zulässigkeitder Erhebungdes KompetenzkonfliktsunterliegtkeinemBedenken.

Die Prüfung der Sache hat ergeben,daß der Rechtswegnicht zulässig ist.
Der Anspruch des Klägers wurde in der Klageschrift ausdrücklichauf die durch die

Erwerbungdes BürgerrechtsbegründeteZugehörigkeitzur GemeindeHausen gestützt.In
der Klageschrift ist zwar auch bemerkt, daß dem Kläger die beanspruchtenReichnissemit
Unrecht vorenthalten worden seien, sein Vermögen daher rechtswidrig beschädigtund die
Gemeindeungerechtfertigtbereichertsei. Damit sind jedochkeineTatsachenbehauptet,die
einenselbständigenAnspruchwegenungerechtfertigterBereicherungoderwegeneinerBeschädigung
durcheineunerlaubteHandlung zu begründengeeignetwären. Von einemAnspruchewegen
ungerechtfertigterBereicherungkönntenur dann die Rede sein, wenn ohne rechtlichenGrund
aus demVermögendes Klägers etwas in das Vermögender Gemeindeübergegangenund
die Gemeinde dadurch bereichertwäre; dies würde den Anspruch auf Herausgabe dessen
begründen,worumdie Gemeindebereichertist. Der Kläger hat abernichtdiesenAnspruch
erhobensonderndenAnspruchauf eineLeistung,derenGegenständeeinenTeil seinesVer=
mögens nochnicht bildeten, sondernerst durch die Verwirklichung des aus dem Gemeinde=
verbandeabgeleitetenRechtesauf die LeistungseinemVermögeneinverleibtwerdensollen.
Die angeblicheVerletzungdes Vermögensdes Klägers bestehtnachseinerDarstellungnur
in der Vorenthaltung der Nutzungen, also in der Nichterfüllung der Verbindlichkeit, dem
Kläger als Bürger der Gemeindedie Nutzungenzu gewähren. Die Nichterfüllungdieser
VerbindlichkeitbildetabernichtdenKlagegrundsonderndenAnlaß zurErhebungderKlage.
Den Klagegrund bilden die Tatsachen,auf denennach der Darstellung des Klägers die
EntstehungseinesRechtesberuht. Den Grund des mit der Klage geltendgemachtenAn=
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spruchsbildet hiernachdie auf demBesitzedes BürgerrechtsberuhendeZugehörigkeitdes
Klägers zur GemeindeHausen. Auchder von ihm in zweiterLinie geltendgemachteAn=
spruchaufZahlung desWertesderihm vorenthaltenenNutzungenberuhtauf demnämlichen
Rechtsgrundewie derAnspruchauf dieNutzungenselbst. Steht dieserAnspruchdemKläger
zu, so wurde die Gemeindedadurch,daß sie die Walderzeugnisseanderweit verwendete,von
ihrer VerpflichtungdemKläger gegenübernichtfrei, sondernsie hat in diesemFalle den
Wert der Nutzungenstatt dieserselbstzu gewähren.Die Verbindlichkeitdazu wurzelt in
demselbenRechtsverhältnissewie dieVerbindlichkeitzu der in ersterLinie verlangtenLeistung.

Bei der mündlichenVerhandlungdes Rechtsstreitsmachteder Kläger allerdingsauch
geltend,daß die Gemeindeverwaltungdie Verleihungdes Bürgerrechtsan ihn böslichund
aus nichtigenGründen verzögerthabe. Er wollte aber mit dieserBehauptungoffenbar
nicht geltendmachen,daß die Gemeindeihm zum Ersatzedes durchdas Verhalten der
GemeindeverwaltungverursachtenSchadensverpflichtetsei, sonderndamit seinenAnspruch
auf denBezug der Gemeindenutzungenschonfür das Jahr 1899 rechtfertigenund dem
Einwandebegegnen,daß er das Bürgerrechterstam 29. November1899 erworben,also
schondeshalbauf die Nutzungendes Jahres 1899 nichtAnspruchhabe. JeneBehauptung
ist daherohneEinfluß auf die rechtlicheNatur des Anspruchs.

Der im RechtsstreitegeltendgemachteAnspruchhat hiernachnur im Gemeindeverbande
begründeteLeistungenund damit zusammenhängendeVerbindlichkeitenzum Gegenstande.
liber solcheAnsprüchehabennachArt. 36 der Gemeindeordnungfür die Landesteiledies=
seits des Rheins und Art. 8 Ziffer 28 des Gesetzesvom 8. August 1878, betreffenddie
ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofsund das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen,
die Verwaltungsbehördenund der Verwaltungsgerichtshofzu entscheiden.Auch die Frage,
ob der Kläger, obwohlihm das Bürgerrechterstam 29. November1899 verliehenwurde,
zur Teilnahme an den Nutzungendes Jahres 1899 an sich berechtigtoder wegeneiner bei
der ErledigungseinesGesuchsetwaunterlaufenenVerzögerungals berechtigtanzusehenist,
liegt im Gebietedes öffentlichenRechtes. Der Rechtswegist deshalbfür denvom Kläger
geltendgemachtenAnspruchnicht zulässig.

So geurteiltund verkündetin der öffentlichenSitzung des Gerichtshofsfür Kompe=
tenzkonfliktevom 13. Dezember1904, an der teilnahmender PräsidentStaatsrat Ritter
von Heller, die RäteOsthelder, Demleutner, Dr. Haiß, Feder, Kunkel, Zink,
der GeneralstaatsanwaltRitter von Payr und als Gerichtsschreiberder Sekretär des
OberstenLandesgerichtsSchein.

gez.von Peller.
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i für das

Ko igreich Vayern.

Nr. 9.
München, den 15. Februar 1905.

Inhaltt:
Bekanntmachung vom 11. Februar 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern betreffend.

— — —

Nr. 1204V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

fl. StaatsministeriumfürVerkehrsangelegenheiten.

Die Bestimmungender Eisenbahn=Verkehrsordnungund der Anlage B hiezu(Gesetz=
und Verordnungsblatt1899 S. 1075 ff.) werdenin nachstehenderWeiseabgeändert:
1. Der § 51 Abs. 2 erhält folgendeFassung:

Die Aufnahme weiterer Erklärungen in den Frachtbrief, die Ausstellung
andererUrkunden anstatt des Frachtbriefs sowie die Beifügung andererSchrift=
stückezum Frachtbrief ist unzulässig, soweit es nicht durch die Verkehrsordnung
selbst oder durch die Eisenbahnverwaltungenunter Genehmigung der Landes.
Aussichtsbehördefür statthafterklärt ist. Die Erklärungen,die Urkundenund
die Schriftstückedürfennur das Frachtgeschäftbetreffen.
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2. Die Anlage B wird, wie folgt, abgeändert:
I. In Nr. IX werden:
a) im Abs. 1 (Eingangsbestimmung)die Worte „in Essigsäure“ gestrichen,
b) hinterAbs. 2 folgendeBestimmungenals Abs. 3 eingeschaltet:

(3)Lösungen von Nitrozellulose in Essigsäure dürfen nur
in dichten,gut verschlossenenHolz=, Ton= oderGlasgefäßenin Mengen
bis zu 90 KilogrammBruttogewichtversandtwerden.Für dieVerpackung
der Gefäßegeltendie im Abs. 1 Ziffer 2 a und b gegebenenVorschriften.

c) die bisherigenAbsätze3 und 4 mit 4 und5 bezeichnet.
II. In Nr. XXIII Abs. 1 wird vor den Worten „von Formalin“ eingefügt:

„von Formaldehydlösung und“

III. In Nr. XXXVe wird hinter dem mit „Fulmenit“ beginnendenAbsatzein=
geschaltet:

Wettersicheres Fulmenit (Fulmenit, worin 10 Prozent des Ammon=
salpetersdurchKochsalzersetztsind),

IV. Die Eingangsbestimmungund die Ziffer 1 der Nr. XIIV erhaltenfolgende
Fassung:

1. Verflüssigte Gase — Kohlensäure, Sticko ydul,
Ammoniak, Chlor, wasserfreie schweflige Säure und Chlor=
kohlenogyd (Phosgen) —dürfen nur in Behältern aus Schweisseisen,
Flusseisen oder Gussstahl, Chlorkohlenoxyd (Phosgen) ausserdem auch
in kupfernen Behältern befördertwerden.
1. Für die BehältergeltenfolgendeBestimmungen:
a) Die WandstärkenneuerBehälteraus Schweißeisen,FlußeisenoderGußstahl

sind so zu bemessen,daß ihre schwächsteStelle bei der Druckprobe
(Ziffer 2) nicht über 30 Kilogramm auf das QOnadratmillimeterbeansprucht
wird. Die aus der schwächstenStelle der Wandung und dem Probedruck
zu berechnendeMaterialbeanspruchungmuß mindestensum ein Drittel unter
der aus Probestreifender fertigen Flaschendurch Zerreißversuchefest=
zustellendenStreckgrenzeliegen. Material, dessenStreckgrenzehöher als
45 Kilogramm auf das Inadratmillimeter oder dessenDehnung bei
100 Millimeter Zerreißlängewenigerale 12 Millimeter beträgt,ist nicht
zulässig. Als Streckgrenze gilt eine bleibende Längenveränderungdes
Probestabeüber O0,002der ursprünglichenLänge. Die Wandstärkeder
Behälter darf nicht wenigerals 3 Millimeter betragen. Neue Behälter
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müssen vor ihrer Prüfung sorgfältig ausgeglüht werden. Von je
200 Flaschenist mindestenseinein vorstehenderWeisezu prüfen.

b) Jeder Behälter muß bei amtlicher Prülung einen inneren Druck,
dessen Höhe unter Ziff. 2 angegeben ist, ohne bleibende Ver=
änderung seinerForm und ohne Undichtigkeit zu zeigen, aus=
gehalten haben. Die Druckprobeist bei den Behältern für Kohlen=-
säure, Stickoxydul und Ammoniak alle 4 Jahre, bei denBehältern
für Chlor, schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd alle 2 Jahre
zu wiederholen.

c) Die Behälter müsseneinen amtlichen, in dauerhalter Weise us.w.
wie bisherunter lit. b.

4) Zum SchutzederVentile sinddieBehältermit fest aufgeschraubten
Kappen aus Stahl, Schmiedeeisenoder schmiedbaremGusse zu versehen.
Bei den kupfernenVersandgefässen für Chlorkohlenoxyd (Phosgen)
können jedoch auch kupferneSchutzkappen verwendet werden.
Ferner dürlen die Behälter für Chlorkohlenoxyd (Phosgen) anstatt
mit Ventilen auch mit eingeschraubten Stopfen ohne Schutzkappe
verschlossen werden. Diese Stopfen miissen so dicht schliessen,
dass sich der Inhalt des Gelässes nicht durch Geruch bemerkbar
macht.

1e)Die Behälter müssen mit einer Vorrichtung verschen sein, die ihr
Kollen verhindert.

f Wenn die Behälter fest in Kisten verpackt sind, ist das An=
bringen von Kappen zum Schutze der Ventile sowie von Koll=
kränzen nicht erforderlich.

V. Ziffer 2 der Nr. XIIV wird, wie folgt, geändert:
2. Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere

Druck und die beimGebrauchehöchste zulässige Füllung betragen:
-a)für Kohlensäure: 190 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeir
für je 1,/4 Liter Fassungsraum des Behälters. Beispielsweise
darf also ein Behälter, der 13% Liter fasst, nicht mehr als
10 Kilogramm flüssiger Kohlensäure enthalten;

b) für Stickogydul: 180 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeir
für je 104 Liter Fassungsraum;

c) für Ammoniak: 30 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeit für
je 196 Liter Fassungsraum: «

« Cogle



d) für Chlor: 22 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeit für je
0½%Liter Fassungsraum;

e) sür schweflige Säure: 12 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssigkeit
für je 0,; Liter Fassungsraum; «

f)sünchlorkohlenoxyd(«Phosgen):30AtmosphärenundlKilogramm
Flüssigkeitfürje0,sLiterFassungsraum.
i«2)BeiBornahinederDrnckprobemüssen-Einrichtungenvorhandenfein,

die einestoßfreieSteigerungdes Druckesermöglichen.
VI. Im erstenSatze derNr. XLIVb werdendieWorte „innerhalbdreierJahre“ ersetzt

durch:
innerhalbderletzten4 Jahre.

VII. Ziffer 1 Eingang und lit. a der Nr. XLV erhalten folgendeFassung:
. Diese Siofte dürfen höchstens auf 200 Atmosphären verdichtet sein
und müssen in nahtlosen Zylindern aus Stahl oder Schmiedeeisen von
höchstens 2 Meter Länge und 21 Zentimeter innerem Durchmesser
zur Belörderung aufgelielert werden. NeueBehältersind vor ihrer Ver
wendungnach den Vorschriften unter Nr. XIIV Ziffer 1 lit. a zu prüfen.
Ferner müssendie Behälter: #
a) bei amtlicher, alle 4 Jahre zu wiederholender Prülung einen den
Füllungsdruckum 50 Prozent übersteigendenDruck ausgehalten haben,
ohne bleibendeAnderung der Form und ohne Undichtigkeit zu
zeigen:

VIII. In Nr. XI/V ist folgendeZiffer 2 einzuschalten:
2. Bei Vornahmeder DruckprobemüssenEinrichtungenvorhandensein, die eine
stoßfreieSteigerung des Druckes ermöglichen.
Hiernach werden die bisherigenZiffern 2 bis 5 in 3 bis 6 und dement

sprechenddie Verweisung am Ende der neuenZiffer 6 in 1 bis 5 abgeändert.
In Kraft treten:
1. die Anderungender Nr. IX der Anlage 13 am 1. April 1905,
2 die Anderungender NummernXILIV. XILIVb und XIV der Anlage am
1. August 1905,

3. alle übrigen Anderungensofort.

München,den 11. Februar 1905.

v. Franendorfer.



ich-undYorordnunggillatl
für das

Königreich Bayern.

Nr. 10.
München, den 20. Februar 1905.

Inh 5 t:
Bekanntmachung vom 12. Februar 1905, Änderung der Militär-Transport-Ordnung für Eisenbahnen be—

treffend. — Bekanntmachung vom 16. Februar 1905, Maßregeln gegen den Rotlauf der Schweine, die
Schweineseuche und die Schweinepest betreffend.

— —

Nr. 1132Xl.
Bekanntmachung, Anderungder Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnenbetreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,dannK. fKriegsministerium.
Die durchBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 31. Januar 1905 (Reichsgesetz=

blatt 1905 S. 5 und 6) verfügteAbänderungderMilitär=Transport=Ordnunghat auch
für die bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den 12. Februar 1905.

4rhr. v. Asch. u. Franendorfer.

Nr. 2233.
Bekanntmachung, Maßregeln gegenden Rotlauf der Schweine,die Schweineseucheund die

Schweinepestbetreffend.

fi. Staatsministerinmdes Innern.
Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 8. Sep=

tember1898 (R.=G.=Bl. S. 1039), sowie auf § 1 der Bundesrats=Instruktionvom
27. Juni 1895 zur Ausführung des Reichsgesetzes,betreffenddie Abwehr und Unter=
drückungvon Viehseuchenvom 23. Juni 1880/1. Mai 1894, ferner auf Grund des
§ 17 diesesGesetzesund des § 56b Abs. 3 der Gewerbeordnungwerdenfolgende
Vorschriften erlassen:

13

Gocgle

47r

Nocce.

—•4



48

81.
Bricht in einemSchweinebestandederRotlauf (einschließlichder sogenanntenNesselsucht

oderBacksteinblattern),die Schweineseucheoderdie Schweinepestaus oderzeigensichbei
SchweinenErscheinungen,die denAusbrucheinerdieserSeuchenbefürchtenlassen,so hat
der Besitzeroder dessenVertreter nicht nur sofort die vorgeschriebeneAnzeige bei der Orts=
polizeibehördezu erstatten,sondernauch schonvor der amtlichenSeuchenfeststellungdie
Schweinevon Orten fern zu halten,an denendie Gefahr derAnsteckungfremderSchweine
besteht.

Auch hat er, sofernebereitsvor der amtlichenFeststellungeinerdergenanntenSeuchen
Schweineunter verdächtigenErscheinungengefallensind, die KadavernebstEingeweidenbis
zur amtstierärztlichenUntersuchungoderanderweitigendistriktspolizeilichenVerfügung so zu
verwahren, daß jede Berührung mit anderenTieren oder durch unbefugtePersonen
verhütetwird.

82.
Der Ortspolizeibehördeliegt ob, sobaldsie durchdie Anzeigeoderauf anderemWege

von dem Ausbruche einer der in § 1 genanntenSeuchen oder von dem Verdachte einer
solchenKenntnis erhält, so rasch als möglich, wenn tunlich telephonischoder telegraphisch,
an die Distriktspolizeibehördezu berichten;diesehat sofort denBezirkstierarztzur Fest=
stellungdes Tatbestandesbeizuziehen.

Kommenin einerOrtschaft,in der der Ausbruchdes Rotlaufes unterdenSchweinen
amtstierärztlichfestgestelltist, innerhalbder nächsten6 WochenweitereFälle von Rotlauf
vor, so bedarf es der Zuziehung des Bezirkstierarzteszur Feststellungder Seuche nicht.
Jedochhat die DistriktspolizeibehördedenBezirkstierarztvon dengetroffenenAnordnungen
unter Mitteilung der für die Fertigung der ViehseuchenstatistikerforderlichenAngaben in
Kenntnis zu setzen.

Bei Schweineseucheund Schweinepestist die AnordnungpolizeilicherSchutzmaßregeln
für bisher seuchenfreieBeständestets von der vorgängigenamtstierärztlichenSeuchenfest=
stellungabhängig.

Nach Feststellungder Schweineseucheoder der Schweinepestin .einembisher seuchen=
freien Bestande ist von der Distriktspolizeibehördeund dem Bezirkstierarzte möglichst zu
ermitteln, auf welcheWeise und von woher die Seuche eingeschlepptwurde. Nach dem
Ergebnisseder Ermittelungen sind die beteiligtenPolizeibehördengeeignet zu verständigen.

Die Erklärung des Bezirkstierarztesüber denAusbruchder Schweineseucheoder der
Schweinepestist tunlichst auch auf das Ergebnis der Obduktion seuchenkrankeroder seuchen
verdächtigerSchweine zu gründen.
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83.

Ist nachdemGutachtendes Bezirkstierarztesder Ausbruch einer der in § 1 ge=
nanntenSeuchenfestgestelltoder der Verdachteiner solchenfür begründeterklärt, so hat
die Distriktspolizeibehörde,im Falle des § 8 Abs. 5 die Kreisregierung,Kammer des
Innern, die nachstehendvorgeschriebenenchuemaßregelnanzuordnenund auf die Dauer
der Gefahr wirksamdurchzuführen.

Das Gleichegilt für denFall des § 2 Abf. 2.
In eiligenFällenhat derBezirkstierarztnach§ 12 Abs.2 und3 desViehseuchen=

gesetzeszu verfahren.
84.

Der Ausbrucheiner der in § 1 genanntenSeuchenin einerbis dahinseuchenfreien
Ortschaftist durchdie Ortspolizeibehördeortsüblichbekanntzu geben.

Eine öffentlicheBekanntmachungdurch die Distriktspolizeibehördehat nur dann zu
erfolgen,wenn die Schweineseucheoderdie Schweinepestin einer Ortschaft zu größerer
Verbreitunggelangtist.

85.
In dem Seuchengehöftesind, soweitirgendtunlich, die gesundenSchweinevon den

seuchenkrankenund seuchenverdächtigenabzusondern.
Die seuchenkrankenund die seuchenverdächtigenSchweineunterliegenderStallsperre,die

derAnsteckungverdächtigenSchweinederGehöftsperre.
Der Weidegangvon der AnsteckungverdächtigenSchweinenist unter der Bedingung

zu gestatten,daß die Tiere dabeikeineWegeund keineWeidenbetreten,die vonSchweinen
aus seuchenfreienGehöftenbenütztwerdenund daß sie auf derWeidemit solchenSchweinen
nicht in Berührungkommen.

Als seuchenverdächtig geltenSchweine,an denensichErscheinungenzeigen,die den
Ausbrucheinerder in 81 genanntenSeuchenbefürchtenlassen,

als der Ansteckung verdächtig Schweine,die von solchenErscheinungenfrei sind,
sich aber mit seuchenkrankenoder seuchenverdächtigenSchweinen in dem gleichenGehöfte, auf
der gleichenWeide,bei demgleichenTransporteoderder gleichenHerdebefinden.

Verendetein der Stall- oderder GehöftsperreunterworfenesSchwein oder wird ein
solchesgeschlachtet,so ist hiervonsofortder Ortspolizeibehördeund von dieserderDistrikts=
polizeibehördezur Mitteilung an denBezirkstierarztAnzeigezu erstatten;bei geschlachteten
Schweinenist der Anzeigeauchder Befund der Fleischbeschaubeizufügen.

Der Zutritt zu denseuchenkrankenund seuchenverdächtigenSchweinenist unbefugten
Personenzu verbieten;auchist der Besitzeranzuhalten,das Betretendes Seuchengehöftes
durch fremdeSchweine wirksam zu verhindern.
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Das Seuchengehöftist an geeigneterStelle mit der Inschrift „Schweinerotlauf“,
„Schweineseuche“oder„Schweinepest“zu versehen.

86.

Gewinnt die Schweineseucheoder die Schweinepestin einer Ortschaft eine größere
Verbreitung,so ist nachEinvernahme· des BezirkstierarztesderSeuchenortund dessenFeld⸗
mark gegendasDurchtreibenvonSchweinenzu sperrenund der gemeinsameWeidegangvon
Schweinenaus verschiedenenGehöftendes Seuchenortessowiedas Treibenvon Schweinen
überdie Feldmarkhinaus zu verbieten.

In größerengeschlossenenOrtschaftenkanndieSperre auf einzelneStraßen undTeile
der Feldmarkbeschränktwerden.

Das Durchfahren von Schweinen durch gesperrteOrtschaften oder Ortsteile ist unter
der Bedingungzu gestatten,daß die Transporte in gesperrtenOrtschaftenoderOrtsteilen
nichtanhalten.

An denGrenzendes gesperrtenOrtes oder der gesperrtenOrtsteile sind Tafeln mit
der Aufschrift„Schweineseuche“oder„Schweinepest“anzubringen.

Die Abhaltungvon Schweinemärktenund Schweine-Ausstellungensowieder Auftrieb
von SchweinenaufWochen-undViehmärkteist in einemstärkerverseuchtenOrte nachvor⸗
gängiger Zustimmung der Kreisregierung, Kammer des Innern, soweit und solange zu ver=
bieten,als es notwendigerscheint,um einegrößereVerbreitungderSchweinesencheoderder
Schweinepestzu verhüten.

§7.
Wird eineder in § 1 genanntenSeuchenoderderVerdachteinersolchenbeiSchweinen

festgestellt,die sich auf dem Transporte befinden, so ist die Weiterbeförderungdes ganzen
Transporteszu verbietenund dessenAbsperrungvorläufigdurchdie Ortspolizeibehördeund
endgültigdurchdie Distriktspolizeibehördeanzuordnen,sofernenichtderBesitzervorzieht,die
Tiere sofort schlachtenzu lassen.

Können die Schweine in angemessenerZeit einen Standort erreichen,an dem sie ab=
geschlachtetoder unter Sperre gehaltenwerdensollen, so hat die Distriktspolizeibehörde
dieWeiterbeförderungunterderBedingungzu gestatten,daßdie Tiere zuWagenund mit den
gegeneine Seuchenverschleppungsonst erforderlichenVorsichtsmaßregelntransportiert werden.

Vor Erteilung der Erlaubnis zur überführungder Tiere in einen anderenPolizei=
bezirk ist bei der Polizeibehördedes Bestimmungsortesanzufragen, ob die Aufnahme der
Tiere möglichist. Wird die Erlaubnie erteilt, so ist die Polizeibehördedes Bestimmungs=
ortes von der Ankunft des Transportes zu benachrichtigen.
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88.

Die Vorschriftender Ministerial-Bekanntmachungvom 14. Februar 1890 (Gesetz=
und VerordnungsblattSeite 101) werdenfür denHandelmit Schweinenim Umherziehen
dahin erweitert,daß die Tiere auch auf das Freisein von Rotlauf, Schweineseucheund
Schweinepestzu untersuchensind; der einschlägigeUntersuchungsbefundist in demtierärzt=
lichenZeugnis anzugeben.

Personen,die denSchweinehandelbetreiben,sindverpflichtet,dieamtstierärztlicheUnter=
suchungder in ihremBesitzebefindlichenSchweinezu jederZeit und an jedemOrte vor=
nehmenzu lassen.

Die Inhaber von Stallungen und sonstigenRäumlichkeiten,in denenHandelsschweine
untergebrachtwerden,habendie amtstierärztlicheKontrolle solcherRäumlichkeitenjederzeit
zu gestatten.

Die Distriktspolizeibehördeist befugt,gebotenenFalles auf Antrag desBezirkstierarztes
und nachvorgängigerGenehmigungdurchdie Kreisregierung,Kammer des Innern, Vor=
schriftenüber die regelmäßigeReinigung und Desinfektionder vorbezeichnetenStallungen
und Räumlichkeitensowieder gewerbsmäßigzur BeförderungvonSchweinenbenütztenFuhr=
werke,Käfige und dergl.zu erlassen.

BestehtdieGefahr einergrößerenVerbreitungderSchweineseucheoderderSchweinepest,
so ist die Kreisregierung,Kammerdes Innern, ermächtigt,denHandel mit Schweinenim
Umherziehen,mit Ausnahmedes AufkaufesvonSchlachtschweinen,für denRegierungsbezirk
oder für Teile desselbengeeignetenBeschränkungenzu unterwerfenoder auf bestimmteZeit=
dauerzu verbieten.

Von jedemdiesbezüglichenVerbote und von der Aufhebungeines solchenist dem
Staatsministeriumdes Innern durchVorlage von 3 AbdrückenAnzeigezu erstatten.

WeitergehendeVerbotedes Hausierhandelsmit Schweinen,die gegendie Verbreitung
anderer als der in § 1 genanntenSeuchenveranlaßtsind, werdendurchvorstehendeBe=
stimmungennichtberührt.

§69.
Die Ausfuhr von Schweinen aus gesperrtenGehöften bedarf der distriktspolizeilichen

Erlaubnis.

Die Erlaubnis ist zu erteilen:
a) zurFortsetzungderSperre in einemanderenGehöftedes gleichenBesitzers,
b) zur Abschlachtungin einemöffentlichenSchlachthause.

In beidenFällen habendie Vorschriftendes § 7 Abs.3 sinngemäßeAnwendung
zu finden.

Gocgle



52

SoweitbayerischeSchlachthäuserin Betrachtkommen,hatdieAbschlachtungvonSchweinen
aus gesperrtenGehöftenunter tierärztlicherAufsichtzu erfolgen;wird dabeidie Schweine=
seucheoder die Schweinepestunzweifelhaftfestgestellt,so ist der Distriktspolizeibehördedes
HerkunftsortessachdienlicheMitteilung zu machen.

Für denTransport von Schweinenaus gesperrtenGehöftenhat die Distriktspolizei=
behördenachAntrag desBezirkstierarztesdie erforderlichenVorsichtsmaßregelnzur wirksamen
VerhütungeinerSeuchenverschleppunganzuordnen.

10.

Die Einbringung von Schweinen in gesperrteGehöfte unterliegt derGenehmigungder
Distriktspolizeibehörde.

Die Genehmigungist zu erteilen,wenn
a) es sich um Schweine zur Mast und um Wirtschaftsbetriebehandelt, die vor
Ablauf der GehöftsperreeinerErgänzungdes Schweinebestandeszur Ausnützung
derimBetriebeanfallendenFuttermittelbedürfen,und

b) die einzubringendenSchweinein besonderenStallungen, Stallabteilungenoder
Räumlichkeitenuntergebrachtwerdenkönnen,in denensie mitseuchenkrankenoder
seuchenverdächtigenSchweinennichtin Berührungkommen.

Die in gesperrteGehöfteeingebrachtenSchweinegeltenfür dieDauer derSperre als
der Ansteckungverdächtig.

* 11.

Die BehandlungdesFleischesund derAbfälle geschlachteterseuchenkrankeroderseuchen=
verdächtigerSchweinerichtetsich nachdenVorschriftendes Gesetzesvom 3. Juni 1900,
die Schlachtviehund Fleischbeschaubetreffend,und nachdenhierzuerlassenenAusführungs=
bestimmungen.

12.
Die Kadaver der an Rotlauf, Schweineseucheoder SchweinepestgefallenenSchweine

sind entwederdurchAnwendunghoherHitzegrade(Verbrennen,KochenoderDämpfen bis
zumZerfall der Weichteile,trockeneDestillation)oderauf chemischemWege bis zur Auf=
lösung derWeichteileunschädlichzu beseitigen. Die hierdurchgewonnenenErzeugnissekönnen
technischverwertetwerden.

Wo ein derartiges Verfahren nicht angängig ist, hat die Beseitigung durchVergraben
tunlichstan Stellen zu erfolgen,die von Tieren nicht betretenwerden. Vor demVer=
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grabensind die Kadavermit tiefen Einschnittenzu versehenund mit Kalk zu bestreuen,
oder mit Teer, roher Karbolsäure oder einem anderen von dem Bezirkstierarzte als ent=
sprechendbezeichnetenZerstörungsmittelzu übergießen.Die Gruben sind so tief anzulegen,
daß dieOberflächederKadavervon einermindestens1 Meter starkenErdschichtbedecktwird.

§ 13.
Die durch seuchenkrankeoder seuchenverdächtigeSchweine infizierten Stallungen und

Tummelplätze, die bei der Schlachtung von seuchenkrankenund seuchenverdächtigenTieren
benütztenSchlachttrögeund alle mit denseuchenkrankenoderseuchenverdächtigenTieren oder
mit deren Abgängen in Berührung gekommenenGegenstände(Futtertröge, Stallgerät=
schaftenu.s.w.) müssennachdemErlöschender SeucheodernachEntfernungder seuchen=
kranken und seuchenverdächtigenTiere nach der allgemeinenAnweisung der Anlage A der
Bundesratsinstruktionvom 27. Juni 1895 zum Viehseuchengesetzedesinfiziertwerden.

In gleicherWeise ist mit den zur Beförderungseuchenkrankeroderseuchenverdächtiger
SchweineverwendetenWagen,Schleifen,Käfigenu.. w. und zwar sofortnachder jeweiligen
Benützungzu verfahren.

Die ordnungsmäßigeAusführungder Desinfektionist polizeilichzu überwachen.Der
Vollzug der Desinfektionist durchdenBezirkstierarztzu kontrollieren,wennes sichum
Rotlauf in Gast (Einstell)=stallungenoder in Ställen von Schweinehändlern,Eberhaltern,
Sammelmolkereien,Mast=oderZuchtanstalten,
oder um Schweineseucheoder Schweinepesthandelt.

Der Desinfektionhat die unschädlicheBeseitigungdes infiziertenDüngers und aller
von seuchenkrankenoder seuchenverdächtigenSchweinen herrührendenAbgänge aus den Stal=
lungen u.s.w. und aus demGehöftevorauszugehen.Der Dünger ist entwederauf das
Feld zu fahren und sogleichunterzupflügenoder zu verbrennenoder zu vergraben. Kann
der Dünger in der angegebenenWeisenichtsofortbeseitigtwerden,so ist er an einemfür
Schweine unzugänglichenPlatze zu sammeln, schichtenweisemit Kalkmilch zu übergießenund
mit Erde oderPferdedungzu bedecken.

Die FortschaffungdesDüngers auf Wegen,die vonSchweinenbegangenwerden,hat
unter solchenVorsichtsmaßregelnzu geschehen,daß eine VerunreinigungderWege durch
Düngerteileverhütetwird.

§ 14.

Die in § 1 genanntenSeuchengeltenals erloschen:
A. Der Rotlauf, wenn
1. unter einem gesperrtenBestandedie seuchenkrankenund seuchenverdächtigenSchweine
gefallen,geschlachtet,ausgeführtodergenesensind, und



2. entweder
a) die der AnsteckungverdächtigenSchweinedurcheinenTierarzt gegenRotlauf
geimpftwordenund innerhalb4 Tagen nachder Impfung frei von Rot—
lauf gebliebensind,

oder
b) innerhalb14 Tagen nach Beseitigungoder Genesungder an Rotlauf
erkranktenSchweineunter den der AnsteckungverdächtigenSchweinenkein
neuerSeuchen-oderSeuchenverdachtsfallvorgekommenist, ferner

3. die Desinfektionvorschriftsmäßigerfolgt und der Vollzug durchdie Ortspolizei=
behördeoderdurchdenBezirkstierarztkontrolliertund bescheinigtist.

B. die Schweineseuche und die Schweinepest, wenn
1. die seuchenkrankenund seuchenverdächtigenSchweineeines gesperrtenBestandes
gefallen,geschlachtetoder ausgeführt sind, und

2. durchdie amtstierärztlicheUntersuchungfestgestelltist, daß die der Ansteckung
verdächtigenSchweineinnerhalb14 Tagen nachBeseitigungdes letztenSeuchen=
oderSeuchenverdachtsfallesvon seuchenverdächtigenErscheinungenvollkommenfrei
gebliebensind, ferner

3. die Desinfektion vorschriftsmäßig vollzogen und amtstierärztlich kontrolliert ist.

15.
Gelten die in § 1 genanntenSeuchen als erloschen,so sind die Schutzmaßregeln

aufzuheben;dasErlöschenderSeucheist in gleicher Weise wie ihr Ansbruch bekannt
zu machen.

§ 16.

Zuwiderhandlungenunterliegender Strafbestimmung des § 66 des Viehseuchengesetzes
und des § 328 des Strafgesetzbuchesfür das DeutscheReich.

*l17.
GegenwärtigeVorschriftentreten sofort in Kraft; gleichzeitigwerdendie früher er=

lasseneneinschlägigenAnordnungenderKreisregierungen,KammerndesInnern, undDistrikts=
polizeibehördenaußerWirksamkeitgesetzt.

München, den 16. Februar 1905.

Dr. Graf u. Feilitzsch.



Nr. 11.
München, den 25. Februar 1905.

AInhalt:
Bekanntmachung vom 18. Februar 1005, Wahl ärztlicher Sachverständiger bei demSchiedsgerichte für Arbeiter=

versicherung der K. B. Staatseisenbahnverwaltung betreffend. — Hofdienst Nachricht. — Staatsdienst=Nachricht.
Ordens-=Verleihungen. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme einer fremden Dekoration. —
Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 8.

Bekanutmachung, Wahl ärztlicher Sachverständigerbei dem Schiedsgerichtefür Arbeiter=
versicherungder K. B. Staatseisenbahnverwaltung betreffend.

Schiedsgerichtfür Arbeiterversicherungder K. 68.Staatseisenbahnverwaltung.

Unter Bezugnahmeauf das Ausschreibenvom 31. März 1904 (Gesetz,und Verord=
nungsblatt S. 81) wird bekannt gegeben,daß für das Jahr 1905 die nachgenannten
Arzte: Dr. Friedrich Crämer, K. Hofrat und prakt. Arzt, lr. Wilhelm Herzog,
K. Universitätsprofessor,Dr. Carl Lukas, prakt. Arzt, und Dr. Alfred Nobiling,
K. Hofstabsarzt, sämtliche in München, als ärztliche Sachverständigebeim Schiedsgerichte
für Arbeiterversicherungder K. B. Staatseisenbahnverwaltunggewählt worden sind.

München, den 18. Februar 1905.

OberregierungsratEnglert. Vorsitzender.
14
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Hofdienst-Nachricht.

Im Namen Seiner Majestät des Hönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm19. Februar1905 denLeutnantim
K. 1. Train=Bataillon Johann Freiherrn
Voith von Voithenberg auf sein aller=
untertänigstesAnsuchen zum K. Hofjunker
zu ernennen.

Staatsdienst-Nachricht.

Im NamenBeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

habenSich unterm8. Febrnar1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demGeheimsekretär
im K. ObersthofmarschallstabeLeopoldWeyh
die erledigteStelle einesHerolds desKönig=
lichen Hausritterordens vom hl. Hubertus zu
verleihen.

Ordens-Verleihungen.

Im Vamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm6. Februar1905 aller=
qnädigst bewogengefunden, dem Stalloffi
zianten Peter Mohr, dem Offizianten und
Kassediener Matthias Heim, den Kutschern
Georg Dürr und Karl Mayer, sämtliche
in Diensten Seiner Königlichen Hoheit des

Gocgle

HerzogsKarl in Bayern, diesilberneMedaille
des Verdienstordens vom heiligen Michael
zu verleihen.

fiöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 19. Februar 1905
allergnädigstbewogengefunden,demI.K. Hof=
theatertageskassierAdolf Flüggen in München
die Bewilligung zur Annahme und zum
Tragen der ihm von Seiner Hoheit dem
HerzogevonAnhalt verliehenenRitter=Insig=
nien II. Klasse des Herzoglich Anhaltischen
Hausordens Albrechts des Bären zu erteilen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
tKönigreiches.

Der Adels=Matrikel wurden einverleibt:

am 10. Februar 1905 der Direktor der
K. Regierung vonUnterfrankenundAschaffen
burg, Kammer des Innern, August Ritter
von Reindl in Würzburgfür seinePerson
als Nitter desVerdienstordensder Bayerischen
Krone bei derNitterKlasse Lit. K, Fol. 69,
Akt Nr. 3040 und

am 17. Febrnar 1905 der Kunstmaler
Ludwig Nitter von Zumbusch in München
in erblicherWeise bei derNitter Klasse Li#. 4,
Fol. 15, Akt Nr. 3668.
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eseh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 12.
München, den 28. Februar 1905.

S#######
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. Februar 1905, die Führung des Grundbuchs in den Landes=

teilen rechts des Rheins betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. Februar 1905,
die Gebühren der Notare in Grundbuchsachen betreffend.— Ordens=Verleihungen. — Amerikanisches General=
konfulat in München.

Nr. 7475l.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Führung des Grundbuchs in denLandesteilen rechts
des Rheins betreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

1½
von GottesGnadenKöniglicherPrinz von Sayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen, für die Landesteile rechts des Rheins auf Grund des

§ 2 Abs. 2 und der §§ 85, 91 der Grundbuchordnungzu verordnen,was folgt:

1.

Als amtlicheVerzeichnisseder Grundstückeim Sinne des § 2 Abs. 2 der Grund
buchordnungdienen die Sachregister.

15
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Die Vorschriften über die Einrichtung und die Führung der Sachregisterwerdenvon
demStaatsministeriumder Justiz erlassen.

§ 2.

Auf das Verfahren zum Zweckeder Eintragung von Grundstücken,die bei der An=
legungdes Grundbuchsein Blatt nicht erhaltenhaben,finden die Vorschriftenim § 2
Abs. 1 und in den§§ 5 bis 22 der Verordnungvom 23. Juli 1898 (Gesetz=undVer=
ordnungsblattSeite 493) entsprechendeAnwendung,soweit nicht in denfolgenden§§ 3
bis 5 ein anderesVerfahren vorgeschriebenist. "

Zur Durchführungdes Verfahrensist das Grundbuchamtzuständig,in dessenBezirke
daseinzutragendeGrundstück liegt.

§ 3. «

Soll ein buchungsfreiesGrundstück oder ein von der Anlegung des Grundbuchs nicht
ausgenommenes,buchungspflichtigesGrundstückin dasGrundbucheingetragenwerden,so darf

die Anlegungdes GrundbuchblatteserstnachdemAblaufe der dreimonatigenFrist zurAn—
meldungvon Rechtenerfolgen.

Die Anlegung von Grundbuchblätternfür die von der Anlegungdes Grundbuchs
ausgenommenenbuchungspflichtigenGrundstückeerfolgt nach den Vorschriften im § 27 der
Verordnungvom 23. Juli 1898.

84.

Wenn im Falle der 88 14, 15 der Verordnungvom 23. Juli 1898 eineEinigung
nichtzustandekommt,wird angeordnet,daß derjenigeals Eigentümereinzutragensei, von
demder Anlegungsbeamteauf Grund der vorhandenenBelegeund der Ermittelungenan— «-
nimmt, daß er Eigentümer ist. Zugleich wird die Eintragung eines Widerspruchsfür den
anderenBeteiligten angeordnet. Der Widerspruch ist von Amts wegen zu löschen, wenn
derjenige,für den er eingetragenist, nichtbinneneiner ihm von demGrundbuchamtezu
bestimmendenFrist von mindestensdrei Monaten nachweist,daß er den Rechtsstreit gegen
den als Eigentümer Eingetragenenanhängig gemachthat.

§ 5.

Die Vorschriften über die Behandlung der infolge der Aufforderung zur Anmeldung
von Rechten(§§ 21, 22 der KöniglichenVerordnungvom 23 Juli 1898, Gesetz=und
Verordnungsblatt S. 493) eingehendenEintragungsanträge und die zum Vollzuge der
& 2 bis4 erforderlichenVorschriften werden von dem Staatsministerium der Justiz
erlassen.
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86.

Die AnordnungenüberdieEinrichtungbesondererGrundbücherfür Bergwerkeund für
unbeweglicheKuxe werdenvon demStaatsministeriumder Justiz erlassen.

München, den 25. Februar 1905.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

u. Miltner.

."“z( Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

“ê:. Ministerialrat Dr. v. Heule.

Nr. 74751I.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die GebührenderNotare in Grundbuchsachenbetreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

TZuitpol!,.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonLaykrn,

Regent.
Wir findenUns bewogen,die Verordnungvom 28. Juli 1900, die Gebührender

Notare in Grundbuchsachenbetreffend(GesetzundVerordnungsblattSeite 741), folgender
maßen zu ändern:

1. An die Stelle des Artikel 10 Abs. 1 tretenfolgendeVorschriften:
Für Auszüge und Abschriften,die demGrundbuchamtezur Verwahrung bei

denGrundbuchanlagenvorzulegensind, erhältder Notar eineSchreibgebührvon
0,10 Mark für die Seite. Beträgt die Gegenstandssummedes Geschäfts,zu
dessenVollzugedieVorlegungerfolgt, nicht mehrals 200 Mark oderist für das
GeschäftdemNotar einefesteGebühr odernachArtikel20 derNotariatsgebühren=
ordnungdie Zeitgebührzu entrichten,so erhältder Notar für denAuszug oder
die AbschriftkeineGebühr.

Google



München,den25. Februar 1905.

*“! Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. v. Heule.
22
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Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 26. November1904
allergnädigstbewogengefunden,zuMitgliedern
des K. Maximilians=Ordens zu ernennen:

in der Abteilung für Wissenschaft:

denGeheimenRat Dr. FerdinandZirkel,
ordentlichenProfessor an der K. Sächsischen
Universität zu veipzig und
denGeheimenRegierungoratLD#r.Hermann

Usener, ordentlichenProfessor an der K.
PrenßischenUniversität zu Bonn;

in der Abteilung für Kunst: s

den ordentlichenProfessor an derK. Tech=
nischen Hochschule zu München, Karl Hoch=

% Google

eder, den ordentlichenProfessor an der K.
Akademieder bildendenKünstezu München,
HeinrichZügel und denK. Professor an
der Kunstgewerbeschulezu München, Fried
rich von Miller.

AmerikanischesGeneralkonsulat in
München.

Im NamenSeiner Majestät des fönigs.

Der zumVize=undDeputy=Generalkonsul
der Vereinigten Staaten von Amerika in
München ernannte amerikanischeBürger Abra=
ham Schlesinger und der zum Depnty=
GeneralkonsulderVereinigtenStaaten daselbst
ernannte amerikanischeBürger Ulysses J.
Bywater sind von der K. Regierung in
dieserdienstlichenEigenschaftanerkanntworden.
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rseh=undVerordnungs=Blatt

für das

Königreich Bayern.
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Nr. 13.
München, den 11. März 1905.

Inhalt:

Bekanntmachung vom 1. März 1005. Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt
gemeindeNürnberg betreffend.— Bekanntmachung vom 6. März 1905, das Normalstatut für der
bayerischenPferdeversicherungsanstalt beitretendePferdeversicherungsvereine betreffend. Hoftitel=Verleihungen.
— Staatsdienst=Nachricht. — Ordens Verleihung. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 4336.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber durch die Stadt=
gemeindeNürnberg betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Durch die im Einverständnissemit den K. Staatsministerien der Justiz und der
Finanzen ergangeneEntschließung vom Heutigen wurde gemäß § 795 des Bürgerlichen
Gesetzbuchesund § 9 der Zuständigkeitsverordnungvom 24. Dezember1899 (Gesetz=und
Verordnungsblatt S. 1229) der StadtgemeindeNürnberg auf Grund der Beschlüsseder
gemeindlichenKollegien vom 3., 7., 14. und 17. Februar 1905 und des staatsaufsichtlichen

16
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BescheidesderK. RegierungvonMittelfranken,KammerdesInnern, vom22. Februar1905
die Genehmigungzur Ausgabe 3 ½% iger Schuldverschreibungenauf den Inhaber im
Gesamtnennwertevon 8000 000 Mark und zwar:

Lit. A Nr. 1— 300 zu je 5000 7,
„ B „ 1—1200 „ „ 2000 „
„ C„ 1—2800 „ „ 1000 „
„ D „ 1—2000 „ „ 500 „

E „ 1—1000 „ „ 200 „
„ F,„, 1—1000 „ „ 100 „

ausgestelltim März 1905 und halbjährigam 1. April und am 1. Ofktoberverzinslich,
erteilt.

München,den1. März 1905.

Dr.Grafv.Feilitzsch.

77

Nr. 4302.

Bekauntmachung, das Normalstatut für der bayerischenPferdeversicherungsanstaltbeitretende
Pferdeversicherungsvereinebetreffend.

Kl. Staatsministerinm des Innern.

Mit Bezugnahmeauf dieMinisterialbekanntmachungvom16. April 1900 (Gesetz=und
Verordnungsblatt S. 384) werden nachstehenddie von der K. Versicherungskammer, Abteilung
für Pferdeversicherung,mit Zustimmung des derAnstaltsverwaltung beigegebenenAusschusses
gemäßArt. 4 Abs.2 und Art. 16 Abs.1 des Gesetzesvom 15. April 1900, diePferde
versicherungsanstaltbetreffend,beschlossenenAnderungender § 2 Abs. 3, § 5 Abs. 2, § 6
und § 28 Abs. 2 des Normalstatuts für die Pferdeversicherungsvereinemit dem Beifügen
bekanntgegeben,das die neuenBestimmungenmit dem1. März 1905 in Wirksamkeit
getretensind:

2 Adbf.3.

Pferde im Werteüber 1500 —“ sind auf Antrag des Besitzersvon der Versicherung
auszunehmen.

8 5 Abs. 2.

Ausgeschlossenaus dem Vereine könnenMitglieder werden, welchemit der Erfüllung
ihrer Verbindlichkeiten mindestene ein Jahr sich im Rückstande befinden.
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Nr. 13.
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86.
Kein Pferd kannmit einemhöherenBetrageals 1500 M in die Versicherungauf=

genommenwerden.

§28 Abs2.
Der nach Art. 10 Abs. 2 des Gesetzesvom 15. April 1900 zu leistendeJahres=

beitragwird erhöht:
1. für Pferde, die regelmäßigin Bierbrauereien,Mühlen, bei Holz= und Kohlen=

händlern, zur Spedition von Milch, Vieh, Fleisch und Gütern aller Art, mit Ausnahme
von schwerenBaumaterialien— Ziff. 2 und 4 —verwendet werden,für Pferde der
Lohnkutschermit Ausnahmeder in Ziff. 2 bezeichnetenPferde

um zwei Zehntel;

2. für Pferde im landwirtschaftlichenoder gewerblichenBetriebe, welchedurchschnittlich
längerals ein Drittel des Jahres zur Abfuhr von Holz aus Waldungen,von Torf aus
Moorgründen, von Steinen aus Steinbrüchen, des Aushubes aus Baugruben, dann zum
Transport schwererBaumaterialien mit Einschluß der Ziegelsteine, sowie zum öffentlichen
Fuhrwerk mit Anbietungder DienstleistungdurchAufstellungauf öffentlichenPlätzen ver=
wendet werden,

um drei Zehntel;

3. für Pferde, die regelmäßigzum Botenfuhrwerk,zu Stellwagenund Postomnibus=
fahrtenverwendetwerden,

um fünf Zehntel;

4. für Pferde, welcheregelmäßig zur Abfuhr von Holz aus Waldungen, von Torf
aus Moorgründen, von Steinen aus Steinbrüchen, des Aushubes aus Baugruben, zum
Transport schwererBaumaterialien mit Einschluß der Ziegelsteine, dann Pferde, welche
innerhalbder Bergwerke,zum Betriebevon Pferdebahnenund verwandtenUnternehmungen
verwendetwerden,endlich Leinpferde

um acht Zehntel.

München,den6. März 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Hoftitel-Verleihungen. habenmitAllerhöchstemSignatevom6C.März
ImNamenLeinerAMiestätdesKönigs. 1905Sich allergnädigstbewogengefunden,
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= nachstehendeHoftitelauszeichnungenzu ver=

pold, des Königreichs Bayern Verweser, leihen und zwar:
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A. den der Gewerbsbezeichnung
vorzusetzenden K. Hoftitel:

Hartmann Geoorg,BesitzerderJ. Mann=
hardt'schenTurmuhrenfabrik,
Heinemann Max, Inhaber der Firma

E. A. Fleischmann,Kunsthandlung,
Jordau Otto, Inhaber der Firma Carl

Siewecke'sNachfolger, Spezialgeschäftfür
Herrenwäsche,bisherK. B. Hoflieferant,
Leuchtmann Georg, Friseur (vorm.

R. Hoppe),
sämtlichein München,
Gräfenhau Ottmar und Eugen, In=

haberder Firma Franz Gräfenhan, Sprit=
und Likörfabrikin Hof,
Ferner Georgjun., BesitzerdesFerner'schen

photographischenAteliers in Kaiserslautern,
Otto MagdalenaWitwe, Inhaberinder

Firma Ant. Otto, Buch=,Kunst=undMusika
lienhandlungin Neustadta.H.,
SchmidPeter, BesitzerdesFrz.Grainerschen

photographischenAteliers in Bad Reichenhall,
Schröck Jakob, Besitzereines photogra=

phischenAteliers in Speyer,
Richter Karl, Teilhaber der Firma

J. M. Nichter, Buchdruckereiin Würzburg;

B8. den Titel K. B. Hoflieferant:

Anwander Anton, Inhaber eines Spezial
geschäftesfür Radfahrerbekleidung,Herren=
wäscheund Trikotagen,
Barth Bernhard, Inhaber der Firma

M. Waigerleitner, Tafelglasgroßhandlung,
Brückner Richard Magnus, Inhaber der

Firma Ph. Brückner,Parfümerie undToilette=
warenhandlung,

Gocgle

Bulling Franz, Inhaber der Firma
Aug. Ebner, Früchten= und Delikatessen=
handlung, «
Fichtner Jakob, Bankmetzgermeister,
Geis Johann, Schlossermeister,
Jörg Laver, Inhaber der Firma Joseph

Röckl, Seifenfabrik,

Kaufmann Arnold, Blumengeschäfts
Inhaber,

Koch Karl und Iblherr Norbert, In=
haber der Firma Herm. Katsch, Fabrik
chirurgischerInstrumente,

Kröner Max, Charkutier (vorm. Joh.
Nep. Kröner),

Marstaller Benno, Sattlermeister,
Menzel Oskar Dr., Inhaberder Firma

A. Aubry, Münchener Verbandstoff=Fabrik,

Pioletti Johannes, Inhaber der Firma
J. B. Brunthaler, Südfrüchten=Großhand
lung,

Werner Luise, Inhaberin der Firma
Karl Werner, Blumenhandlung,

Wörz Walburga, Inhaberin der Firma
A.- Umfahrer& Schraud, Parfümeriegeschäft,

Zechbauer Max jun., Teilhaber der
Firma Max Zechbauer,Zigarrenspezial und
Havannaimportgeschäft,

sämtliche in München,

Dappen Johannes, Inhaber der Firma
Sedelmaier & Schultz,optischmechanischers
Institut in Angsburg,
Steinheimer Sebastian,Metzgermeister

in Bamberg,



Nr. 13.

DöringAugust, Konditor,
Loew August,Inhaber einerBuchbinderei

und Kartonagenfabrik,beide in Bayreuth,
Albrecht Josef, Inhaber eines Mode=,

Weiß=,Wollwaren=undKonfektions=Geschäftes
in Füssen,
Hagenmüller Hermann,KonditorinHof,
Baumer August,Inhaber derA. Gang=

kofer'schenBuchdruckereiund Buchbindereiin
Ingolstadt,
Henn Ernst, Ofenfabrikantin Kaisers=

lautern,

Luckner Marie Witwe, Inhaberin der
Firma C. J. Luckner, Wachsziehereiin
Landshut,
Koschwanez Josef, Inhaber der Firma

W. J. Koschwanez,Baumschulen,
Mannheimer Josef, Inhaber derFirma

L. Mannheimer,Wäschefabrik,
beidein Miltenberga.M.,
Münzinger August,Inhaber derFirma

G. C. Prückner,Delikatessenhandlung,
Pelletier Karl, Inhaber der Firma

W. Wüst & Friedr. Mohr, Tapeten=und
Linoleum=Spezialgeschäft,
Schmitt Erhard und Andreas, Inhaber

der Firma M. Schmitt & Sohn, Fabrik
für Eisenkonstruktion,Kunst= und Bau=
schlosserei,
Schröder Georg Wilhelm, Inhaber der

Firma A. Schröder,Kürschnergeschäft,
sämtlichein Nürnberg,

Karl MarxJosef,SattlermeisterinRegens=
burg,
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Marx Alfred,
M. Marr,
furt,

Mager Jakob, Teilhaber der Firma
A. Mager & Sohn, MöbelfabrikundAus=
stattungsgeschäftin Speyer.
Tröltsch Richard, Teilhaber der Firma

Tröltsch &8Hanselmann,Offene Handels=
gesellschaft,Gold=undSilberdraht=Gespinnst=
und Tressenfabrikin Weissenburgi. B.,
Schwabacher Isidor und Albert, In=

haberder Firma A. W. Schwabacher,Wein=
handlung,

Steeb HermannFriedrich, Inhaber der
Firma H. Steeb Beck's Nachfolger,Essig=
und Likörfabrik,

Steinam Bernhard,TeilhaberderFirma
Steinam & Cie., Herrengarderobegeschäft,

sämtlichein Würzburg,

Teilhaber der
Weinhandlung

Firma
in Schwein=

Krebs Bertha Witwe und derenSohn
Georg, Inhaber der Firma Georg Krebs,
Zigarren=Importgeschäftin Frankfurt a.M.,
Bernklau Josef, Verlagsbuchhändlerin

Leutkirch,
Holzwarth Adolf undEugen, Inhaber

der Firma A. &E. Holzwarth,Fleisch=und
Wurstwarenfabrikin Stuttgart,
Langenbach Ludwig und Rudolf, In=

haberder Firma J. Langenbach& Säöhne,
Weingroßhandlungin Worms a. Rh.,
de Marcilly Edmond, Fernand und

René, Inhaber der Firma P. de Mareilly
Freres, Weingroßhandlungin Chassagne=
Montrachet.

17
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ImkamenSeiuetMajeflåtdeøKånigH.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit—

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm7. März 1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,beginnendmit dem
1. April 1905 denStaatsrat im ordentlichen
Dienste FerdinandFreiherrn von Raes=
feldt seinemAnsuchen entsprechendvon der
Stelle eines Staatsrates im ordentlichen
Dienste zu entheben,unter die Staatsräte
im außerordentlichenDiensteeinzureihenund
zugleichin seinerEigenschaftals Ministerial=
direktorundVorstandderK. Staatsschulden=
tilgungs=Kommissionauf Grund der Be=
stimmungenin § 22 lit. B undC der
IX. Beilage zur Verfassungsurkundein den
wohlverdientendauerndenRuhestandtretenzu
lassen,fernerdemselbenin wohlgefälligerAn=
erkennungseinermehrals vierzigjährigen,mit
musterhafterHingebungundTreue geleisteten
ausgezeichnetenund ersprießlichenDiensteden

Gocgle

VerdienstordenvomheiligenMichaelI. Klasse
zu verleihen.

Ordens-Verleihung.
Im NamenSeiner Majestät des Mönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm18. Jannar 1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem Oberleib=
jäger Seiner Durchlaucht des Erbprinzen
vonHohenzollernGeorgSchwarz das Ver=
dienstkreuzdesOrdens vomheiligenMichael
zu verleihen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
desKönigreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt:
am 24. Februar 1905 der Oberforstrat

im K. StaatsministeriumderFinanzen,Karl
Ritter von Braza in München für seine
Person als Ritter des Verdienstordensder
BayerischenKronebeiderRitter=KlasseLir. B,
Fol. 81, Akt Nr. 4273.

—
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esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 14.
München, den 16. März 1905.

ILL
Bestätigungsurkunde vom 25. Februar 1905, das Freiherrlich von Hermanssche Familienfideikommiß Schorn

betreffend. — Bekanntmachung vom 6. März 1905, die Vereinigung der Amtsgerichte Regensburg l
und Regensburg II betreffend. — Bekanutmachung vom 14. März 1905, Ausgabe von Schuldver=
schreibungen auf den Inhaber durch die Marktgemeinde Bad Tölz betreffend.

— —— —

Bestätigungs-Urkunde.
Das Freiherrlich von Herman'sche Familienfideikommiß Schorn betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Wayern

wird von dem K. OberlandesgerichtAugsburg beurkundet,daß der K. württembergische
Kammerherr Gottlieb Benedikt Freiherr von Herman auf Wain in Ausführung der
letztwilligenVerfügungseinesam 1. März 1903 verstorbenenVetters Karl Freiherrnvon
Herman, K. württembergischenKammerherrnund Hofkammerpräsidentena. D. Exzellenz,
mit Stiftungsurkunde vom 25. Febrnar 1904 und Nachtrag vom 21. Februar 1905 ein
Familienfideikommiß unter dem Namen: „Freiherrlich von Herman 'sches Familienfidei
kommiß Schorn“ mit folgendenbesonderenAnordnungen errichtethat.

18
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81.

Bestandteile des Fideikommisses.

A. Das nachaufgeführteim Amtsgerichts=und RentamtsbezirkeRain
gelegeneGrund

vermögen:

1. Haus Nr. 33 in Schorn, Steuergemeinde Schorn:

Plannummer
Flächeninhalt

5a das Schloß, · . . . . . .0,044ha

5bGarten,Hausgarten,3u· . . . . . . .0,157«

4½ Hofraum,zu . . . . . . . .0,051,,

3 Garten, dasHennengartl, zu . . . . . .0,027,,

6 Garten, Grasgartenund Baumgarten, . . . .1,789»

192a Waldung am Moosbühl, . . . . · .4,508,,

192b Wiese » » zn· . . . . . 0,494 „

200 Acker,langerMoosacker,zu . . . . . . .0,729»

215a WeiherbeimFischkalter,zu . «. . . .0,150,,

215b Wiese „ „ zu . . . . . .0,048»

237 Wiese,Feldflecken,zu . . .0,385,,

4481j»aWaldnngam Moosbnhl zu . . . . . .0,095»

448¼2 » zu .00020„

421 Waldung,HerlcbergimVied, Forstentschsdigungstei,zu. . .2,600,,

424 ,, ,,,,,, » zu 2.,767,
2391/, Wiese,Feldflecken,zu—

0,221 „

438 Waldung bei der Kiesgrube,Forstentschädigungeteilzu . .2,065»

420Waldung,Raiichbergholz,3n. . . . . . .3,002,,

425 „ im Riedholz, zu . . · . w. .2,831»

448½⅛Wiese,neuerMoosteil, z . . . . . .0,521,,

194 „ untereMooswiese,z . . . . . .1,942»

193 „am Moosbühl, zu 20)007 „

446½ „ Holzängerl, ui . . . . . . .0,334,,

4 Gebäude,Skonomiegebäudeund Hofraum, zu . . . .0,126»

448777Wiese,iienerMoosteil,zu. . . . . . .1,656»

10½ Garten, Wurzgarten,zu . . . . . . ,0,013»

427AckeriinRied,zu. . . . « . . . 0,163,,

428WaldnngiinRied,;n. . . . . . . .O,583,,
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Nr. 14. 69

Plannummer Flächeninhalt

446 Waldung, Herrschaftsholz, . . . . . 49,805 ha
256a Acker,Schornberg,zu . . . . . . . .l,428»
256b Wiese, „ zu · . . . .0,125,,
274 Acker,hintererSchloßgorten,zu . . . . . .0,549,,
155 Wiese,der Schloßanger,zu . . . . . . .1,533»
155¼ „ „ » zu 15,407,
418 Waldung am Rauchberg,zu. . . . . . .2,654»
426 „ im Ried, z . . .2,903»
442 „ der Haasenberg,wrni. zu . . ·0,664»
150Wiefe,derMoosteilzu. . . . . .0,688,,
265Acker,WeinbergoderKrollenbreite,zu . . . . .0,419»
294 „ untereskaltesFlußäckerlim Moosfeld, zu . . .0,157»
439WaldungimHaasenberg,Forstentschädigungsanteihzu. . .0,716»
430 „ im Ried, Forstentschädigungsanteil,zW . . .0,685»
21774WieseanderHeugaßbreitezu . . ( . .0,501,,
432 Waldung im Ried, Ferstentschadigungsauteil,zu . . .0,658,,
193½ Wieseam Moosbühl, zu Q5 · . . .0,341»
441 WaldungHaasenberg,Forstentschädigungsantei,zu . . .0,722,,
448734Wiese,iieuerMoosteilzu. . . . . .1,043,,
265½ Acker,Grollenbreite,zu . . . . . . .0,354,,
2751X3,,Jägerbreite,zu. . . . . . .0,341»
275¼ „ Moosbreite,z . . . . . .0,511»
257 „ Schornbreite, zu . . . . . . .1,653»
277a ,,obererBerglacker,zu. . . . . . .0,699,,
277b „ „ » zu . .0,317,,
279 „unterer „ zu 0,889 „,
156 Wiese,Schloßanger,z . . . . . . .0,975»
188 mittlereMooswiese,zu . . . . . .4,385»
201 Acer, Moosfeldacker,z . . . . . . 0,514,,
202 „oberer Moosacker,zu 0,480 „
203 „ Grurottenacker,zi . .- . . . . .0,262,,
276 „ Mangelbreitl,z . . . . . . .0,361»
299 Wiese,Laganger,zu 0,695 „
299⅛ „ „ zu . . . . . . . .(),221»
300Acker,Gerulici-glacker,zn. ( . . . . . .0,358»

187
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Plannummer

301 Acker,Lagacker,zu
302 „ „ zu
304 Wiese » zu. .
208 Acker,hintererGarten, zu
278 „ leanger Bergleacker,zu
19 „„, obererGarten, zu.
198 „ muittlererMoosacker, zu
199 „ « « zu
20¼4Garten, Grasgarten,zu
448½8aàWiese,neuerMoosteil, zu
291 Acker,Lagacker,zu.
291½ „ » zu
431 Waldung im Ried,Forstentschädigungsanteil,zu
287 Acker,das Weiherspitzle,zu
281 Wiese, Bergfleckle,zu
282 Acker, Pleitzhoferacker,z
283 „ Figuracker, zu
447 „ hinterer Holzacker,zu
19½ „ Gartenacker,zu
201½ „ Moosfeldacker,zu
202⅛½„ bobererMoosacker,zu
203½ „ Glottenacker,zu
208¼ „ hintererGarten, zu
276½ „ Mangelbreitl,zu
277½ „ bobererBerglacker,zu
198½ „ mmittlererMoosacker, zu
199½ „ „ „ zu
358½ „ Holzwegacker, zu
188⅛ Wiese,mittlereMooswiese,zu
423 Wald, rauherBerg auf der Ebene,
453½ Acker,Heugassenbreite,zu
453¼ „ „ zu
413 Waldung Rauchbergbeimbochacker,zu
357 Acker, Hangacker, zu .
249 „.Hbollackerl, zu

Gocgle

0,668
1,165
0,095
0,255
0,365
0,350
0,497
0,444
0,814
1,240
0,109
0,671
0,018
0,109
0,811
0,920
0,729
0,456
0,150
0,157
0,089
0,249
0,865
0,020
0,100
0,160
0,630
0,681
2,849
1,768
2,262
2,552
0,555
0,504
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Nr. 14. 71

Plannummer Flächeninhalt

448 3/8Wiese,neuerMoosteil, zu . . . . . . .1,745ha
Fischwasser=Steuerkataster

288 Wiasser,Straßweiher, jährlicher steuerbarerErtrag 9 fl. 10 Kr.

Steuergemeinde Walda.

220 WaldungSchornholz,Ausbrücheaus demNeffbauernhofezu Walda, zu 4,985„
300 ,, Bechofenholz, „ ,,» » ,,,,znZ,615»
215 „ Gabelholz,z . . . . . . .0,593»
218 „ Schererholz,zu . . . . . . .2,017»
303720»Hosl)olz,zu . . . . . . . .1,247,,
215½ „ Gabelholz, z . . . . . . .0,18·7»
214 Acker, großer Gabelacker,zu 0,269 „
219 Waldung,Gänsholz, zu . . . . . . .0,198»
299a „ Leichholz, . . . . .1,605»
299bAckeraniLeichholz,zu. . . . . . . .0,194»
217 Waldung, Gabelhölzle, zu . . . . . 0,371 „
228⅛ Acker,Jauchertam Gabelhölzle,zu . . . . .0,034»
303½/18Waldung,Hofholz,zu . . . . . . .1,090»
298a „ Leichholz,zu 0,861 „
298c Ackeram Leichholz,z « « . . . .0,079,,
3031A9Waldung,Hofholz,zii. . . . . . . .1,247,,
223 Acker,Gänsacker,zu . . . . . . . .0,416»
224,, ,, zu . . . . . . . .0,361,,
225,,Holzbreitle,zu . . . . . . . .0,375,,
3031J3»Hofholz,zii. . . . . . . . .0,930»
3031J4«.»zu. . . . . . . . .0,930»
303½ „ » zu. . . . . . . . .0,930,,
303⅛ „ „ n 00930„
303½ „ » zu. . . . . . . .0,930»
289½ „ am Holzacker,z . . . . . .0,011,,
302 Waldung am Hofholz, zu . « . . .2,763,,
221 „ GäusackerhölzleauchSdung, . . . .0,187»
222 Acker,Gänsacker,zu . . · . . . .0,314»
2901J2,,HolzbreitcuudHolzäckerl,zu. . . . - -0,346«
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Plannummer Flächeninhalt

216b Odung am Holzacker,zu . . . . . .0,054lia
26273Acker,Breitle,derHolzacker,zu . . . . . .0,588,,
303Waldung,Hosholz,zu. . « «. . . . .0,930»
296 Acker,Leichenacker,zu . . . . . . « .0,245,,

Steuergemeinde Schönesberg.

104a Waldung,Weidenhell=oderKugelholz, . . . .11,101,,
104bAcker,Weideiihellholzacker,zii. . . . . . .0,862»
103 Waldung,großesKugelholz,zu . . . . . .9,380,,
100 » Kugelholz,zu ç . . . . . .3,230»

2. Haus Nr. 2 in Schorn.

1 Wohnhaus, Eiskeller, Stall, mit Anbau und Hofraum, zu . 0),070 „
190 Wiese, Mooswiese, Gemeindeteil,z . . . . 2,075»
152 „. Moosteil, zu 00)726 „
448⅞ „ der neueMoosteil, z . . « . . .1,898,,
195 Acker,Moosspitzacker,zu 0,699 „
258 „ Bereitenacker,z . . . . . . .0,310,,
363,,Straßacker,3u . « « . . . « .0,668«
251 „ Kratzaumooswiese,zu . . , . . 1,530»
254 Odung, der Schorerberg,zu . . . 0,913,,
443 Waldung, der Haasenberg,Forstensschädigungsantei,zu . .0,774,,
264aAckerKiollcnbirgacketauderKratzam,ii. . . .1,049,,
264b» « ,,» ,, zu . . . . 1,503«
264c Wiese „ ,,« ,, zu . . . 0,419»
345 Acker, Spitzackerin der Ebene, zu « . « . 0,453»
351 kleines Ackerl in der Ebene, zu . . . . .0,078«
207½ „ Krantgartenbreite,zu . . . . .(),572,,
346 „Vangacker, zu 0D0),712„
362 Wiese bei den Jauchert Flecken,in . . .0,140»
253 Acker,Krezauacker,zu . . , .0,984,,
248% „ Heckenbreitle, . . 1,179,.
2 Garten, Garten, zu 0,053 „
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Nr. 14. . 73

Plannummer « Flächeninhalt

248 Acker,Heckenbreitle, · . . . .1,208ha
247 „Hohlfleckl, zu . .0,198,,
414 Waldungam Pleitzhoferweg,zu . . . . . 0,610»

3. Haus Nr. 4½ in Schorn.

7 Wohnhaus,Nebengebäudeund Hofraum,zu . . « .0,069,,
7½⅛Garten, Baumgarten,zu . . . . . .0,131,,
3IJ2Garteu,Garten,zu . . . . . . . .0,017,,

4. Haus Nr. 5 in Schorn.

a Wohnhausmit Nebengebändeund Hofraum,z . . .0,065,,
9bGarten,Hausgarten,zu. . . . . . . .0,l74,,

1921J2Waldung,Moosbühhzu . . . . . . .0,010»
4483J6Wiese,neuerMoosteil,Gciiieiiideteil,zu. . . .1,588»
2751J2Acker,Jägerbreite,zu· . . . · . . .0,681,,
275 » » zu . . . . . . .1,009,,
239 Wiese,Feldflecken,zu . . . . . . . .0,140»

5. Haus Nr. 7 in Schorn.

14 Wohnhans, Stallung, Pferde und Schweinstall, Stadel, Wagenremise
und Hofraum,zu . . . . . . . .0,286»

16 Garten, Garten, zu . . . . . .0,114»
13 ,, „zu 00041 „

6. Haus Nr. 32 in Schorn.

405 Wohnhaus, Stallungen, Stadel, Remise und Hofraum, zu . .0,303»
406 Garten, Garten, zu . . . . . . . .0,070»
348 Acker, oberesHolzackerl, zu « . . . .0,269,,
350 „mittlere Spitzbreite und untere Breite, zu . .3,482»
409 „der Jägeracker,zu . . . . . . .0,528»
402a«derLedepodchrenZackei·,zii. . . . « .(),521,,
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Plannummer Flächeninhalt

402b Wiese,der Leder=oderKreuzacker,zu . . . . 00,058 ha
401 „ Huthwiesl, zu . . . . . . .0,181»

404a Acker,Hausbreite,zu . . . . . . . .2,869»
404b Wiese, „ zu « . . . . . .0,365,,

410 »Anger,zu. . . . . . . . .2,528»

412aAckerLochacker,zii. . . . . . . . .0,934»
412b Wiese, „ zu . · . . . .0,126,,

380 Wiese,Jauchertflecken,Geweindeteil, zu 00,034 „
422 Waldung,derHoörleberg,Forstentschädigungeanteil,z„u . .5,128,,
4482J5Wiese,neuerMoosteilzn . . . . . . 1,840«
98 Wiese,1. Saumwiese,zu . . . .1,394,,
99a Acker, 2. » zu . . . . . . .0,075,,
99b Wiese,2. „ zu . . .0,535»
100 „ 3. ,, zii. . . . . . . .0,498»
101 „ 4. „ zu. . . . . . . .0,872»
102 „ 5. zu . . . . . . .0,627,,
389 „ Jaucherijleckn, zu . . . . . . .(»),044«

386 „ „ zu . . . . . . .0,044,,
384 „ „ zur . . . . . . .0,037,,

377 „ „ zum . . . . . . .0,044»
383 „ der Jauchertflecken,z . . . . .0,034»

347Acker,HolzackerauiGunippenbergerwe9,zu. . . . .0,927,,
403 „, LederackerbeimPleitzhof,z . . . . .1,032»
411 „ Jägerackerim Holzwinkel,u . . . .1,155,,
370Wiese,Janchertflecken,3u. . . . . . . .0,041»
387 „ » 3n. . . . . . . .0,044»

364 „ « 3n. . . . . .0,126»
388 „ „ zu . . . . . . .0,037»

369 „ „ zu « . . . . .0,044«

376 „ zu 0,034 „
373 » » zu . . . . . .0,044»

367 „ „ zu . . . . . .0,041,,
368 „ » zu . . « . . .0,044»
382 „ „ zu 0,031 „

30u0cu0r fJauchertfleckl, . . . . . . . 0,()41,,
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Nr. 14. . 75

Plannummer Flächeninhalt

399 Wiese,der obereWeiher,z . ... . . .1,233ha
378 „ Jauchertflecken,zu . . . . . . .0,041,,
385 „ » zu . . . . . .0,034»
375 „ zu . . . . . .0,041»
415 AckeramPleihoferweg, zu . . . . .0,078»
390 Wiese bei dem Jauchertflecken,zu . . . . . .0,678»
381 „dJauchertflecken,zun. . . . . . .0,034»
392Acker,oberesWeicherleBreitle,zu. . . . · .0,920»
416a»aniPleitzhoferweg,zii. .«. . . . .0,068»
416b Wald „ » zu . . . . . .0,198»
417½ „ „ zu . · . . . .0,181»
379 Wiese,Jauchertflecen,zu .’. . . .0,034,,
417 Waldung am Pleitzhoferweg,zu . . . . . .0,255,,
394Acker,Weiheräckerl,zu. . . . .". . .0,279»
349 „Pleitzhoferäckerl, zu . .0,160»
400,,Pleitzl)oferacker,zii. . . . . . . .0,314,,
397j2,,Weiherackerzu. . . . . . . .0,146,,
407 Wiese,untereGarten, zu . . . . .0,508»
396 „die Krollenwieseam oberenWeiher, zu . . . .0,532»
288 Weiher,Weiher,zu · . . .0,722,,
289 WeidebeimoberenWeiherl,zu . . . .0,286»
408 Acker,Holzbreite,zu . , . . . . .2,796»
61J3Weide,Schastriebzu. . . . . . . .1,441»
365Wiese,derJanchertflecken,,u. . . . . . .0,044,,
371 ,;» » zu . . . . . .0,037»
372 „ „ „ zu . . . . . .0,044»
374 „ „ „ zu . . . . .0,031»
391 Acker,Oberweiheracker,zu . . . . . . .1,049»
393a»dieJauchert,zu. . . . . . . .0,552»
393b Wiese bei dem Oberweiherl, zu . . . .0,031»
395 Acker,Straßacker,zu . . . .0,412»
395½ „ » zu . . . . . . .0,302,,
397 „ Weiheracker,zu . . . . . . . .0,586,,
398 „ kleiner obererWeiheracker,zu . · . .0,242,,

19



7. Haus Nr. 35 in Schorn.
Plannummer Flächeninhalt

280a Wohnhaus,Stall, Stadel, Holzhütte,Hofraum,zu . . .0,032ha
280b Garten, Garten, zu . . . . . . . 0,084,,
280cWiese,Lagflecken,zu · . . . . . . .0,280,,
4482J6»ueuerMoosteiLzu . . . . . . .1,704,,

—unbeschadet der denOkonomeneheleutenSimon und Walburga Pallmann von Schorn
in Ansehungder auf Plan Nr. 280a stehendenGebäulichkeitendurchnotariellenVertrag
vom 24. November1896, Urkundedes K. Notars Zetl in AichachGesch.-Reg.Nr. 1844,
eingeräumtenRechte.—

B. Das lebendeund totelandwirtschaftlicheInventar.
C. Ein Geldkapitalim Nennwertvon 100000 A, bestehendaus denWertpapieren,

wie sie des näherenin demvomFideikommißstiftergefertigtenund übergebenenVerzeichnisse
vom 28. Januar 1905 bezeichnetsind.

Von demZinsenertragediesesFideikommißkapitalessollenjährlich10% demGrund=
stockdes Kapitales zugeschlagenoder auf Verbesserungund Vergrößerungdes Fideikommiß=
grundbesitzesverwendetwerden,undsolldieseGrundstockvermehrungebenfallsfideikommissarische
Eigenschafterhalten.

Der Fideikommißstifterhat sowohl für seinePerson wie für seinebeidenSöhne:
1. Benedikt ReinhardtTavierFreiherrvon Herman auf Wain,
2. WalterFreiherrvon Herman, zurZeit KaiserlicherRegierungsratin Berlin,

für diesebeiden,sofern sie nach§ 2 der Stiftungsurkunde zum Fideikommiß gelangen,die
unbeschränkteVerwaltung des Fideikommißkapitalesvorbehaltenund angeordnet,daß jeder
spätereNachfolgerund zwar gleichder ersteaus der ehelichenmännlichenDeszendenzdieser
seiner Söhne zur gerichtlichenHinterlegung verpflichtetist, daß aber nur die Mäntel der
WertpapiereGegenstandder Hinterlegung sein sollen, während die zugehörigenZinsleisten
in eigenerVerwaltung des jeweiligenFideikommißbesitzersverbleibendürfen.

§ 2.
Erbfolgeordnung.

1. Erster Inhaber des Fideikommissesist derStifter selbst:GottliebBenediktFreiherr
von Herman auf Wain.

2. Nach dem Stifter und erstenFideikommißbesitzersoll das Fideikommiß gemäß§ 87
der VII. Verfassungsbeilagean dessenehelichemännlicheDeszendenznach Erstgeburtsfolge
gelangen und sich in derselbennach der agnatisch linealen Erbfolge im Manusstamme
weiter vererben.
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Nr. 14. 77

Sonach wird nach dem gegenwärtigenFamilienstande das Fideikommiß nach dem
Ablebendes Stifters an dessenerstgeborenenSohn Benedikt ReinhardtTavier Freiherrn
von Herman auf Wain und nach ihm an dessenehelichemännlicheDeszendenznach
Erstgeburtsfolgegelangen.

3. Wenn beiAblebendesStifters zwar männlicheDeszendenzvorhandenist und zum
Fideikommißgelangt,aberspäterder Mannesstammdes Stifters aussterbenwürde,so soll

a) der Vetter des Stifters, Ottmar Richard Maria Freiherr von Herman,
geborenam 16. Dezember1878 zuNeusiedlin Ungarn,Dr. jur. und zurZeit
Auskultantin Graz oder

b) falls zur Zeit des ErlöschensdesMannesstammesdes Stifters die Linie des
Vetters Ottmar RichardMaria Freiherrn von Herman ebenfalls bereits
ausgestorbenwäre, oder derselbedas Fideikommiß nicht annehmenwollte, der
andereVetter des Stifters, Friedrich Freiherr von Herman, zur Zeit Ober=
leutnantim 7. WürttembergischenInfanterie=RegimentNr. 125 in Stuttgart,
zum Fideikommiß gelangen,und soll dasselbenachErstgeburtsfolgeund nach der
agnatischlinealenErbfolgeim Mannesstammeweitervererben.

4. Im Falle der Mannesstamm in der Familie des Vetters Ottmar Richard Maria
Freiherrn von Herman oder in der Linie des unter den Voraussetzungender Ziff. 3 b
substituierten anderenVetters Friedrich Freiherrn von Herman erlöschenwürde, soll das
Fideikommißvermögendem nächstenweiblichenVerwandten aus der Linie des Stifters als
allodiales Eigentum zufallen, und wenn in dieser Linie auch ein weiblicher Verwandter
nicht mehr vorhandenwäre, so ginge das Fideikommißvermögenan den nächstenweiblichen
Verwandten deranderenFreiherrlich von HermansschenLinie als allodiales Eigentum über.

§ 3.

Bezüglich des Wittums, dann der Ausstener und Apanagen der Geschwisterbleiben
die Bestimmungenin § 46 des Fideikommiß=Ediktesmaßgebend.

Das in vorstehendemnach seinen Bestandteilen und wesentlichenBestimmungen
beschriebeneFamilienfideikommißwird hiemit gemäß§ 29 der VII. Verfassungsbeilagemit
Vorbehalt der Rechte der Pflichtteilsberechtigtenauf den Pflichtteil bestätigt und in die
Fideikommißmatrikeleingetragen.

Augsburg,den25. Februar 1905.

U. Oberlandesgericht.
Der K. Oberlandesgerichtspräsident:

v. Wünsch.

.— Goosgle
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Nr. 8311.

Bekanntmachung, die Vereinigungder AmtsgerichteRegensburg l und Regensburg II
betreffend.

K. Staatsministeriumder Justiz und K. Staatsministeriumder Finanzen.

Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 13. Oktober1904 (Gesetz=und
Verordnungs=BlattS. 535) wird als Tag derVereinigungderAmtsgerichteRegensburg!
und Regensburg II der 1. April 1905 bestimmt.

Am gleichenTage treten die in der Bekanntmachungvom 13. Oktober1904 be=
zeichnetenAnderungender Zuständigkeitder RentämterRegensburg1 und RegensburgII
in Wirksamkeit.

München,den6. März 1905.

Nr. 5300.

Bekanntmachung, AusgabevonSchuldverschreibungenaufdenInhaber durchdieMarktgemeinde
Bad Tölz betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnissemit den K. Staatsministeriender Justiz und der
Finanzen ergangeneEntschließungvom Heutigenwurde gemäß§ 795 desBirgerlichen
Gesetzbuchesund § 9 der Zuständigkeitsverordnungvom 24. Dezember1899 der Markt=
gemeindeBad Tölz auf Grund der Beschlüsseder gemeindlichenKollegien vom 15. und
25. November1904 und des staatsaufsichtlichenBescheidesdes K. BezirksamtsTölz
vom 25. Februar 1905 die Genehmigungerteilt, 4%ige Schuldverschreibungenauf den
Inhaber im Gesamtnennwertevon 200 000 Mark auszugebenund zwar Serie I

BuchstabeA Nr. 1— 25 zu je 2000 M,
„ 1—100 „ „ 1000 „
„ 1— 70 „ „ 500 „
„ 1— 50 „ „ 200 „

» ,,1—50,,»100,,,
halbjährigam 1. Januar und am 1. Juli verzinslich.

München,den 14. März 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

ff

ff

ff
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Greis-undlleriirdnungg-gllatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 15.
München, den 23. März 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 17. März 1905, die Arzneitaxe betreffend.

—

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Arzneitaxe betreffend.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Tlitpolk,
vonGottesGnadenRKöniglicherPrinzvonGayern,

Negent.

Nachdemdie Bundesregierungendie Einführung einer einheitlichenArzneitaxe vereinbart
haben, verordnenWir nachEinvernahmedesObermedizinalausschussesauf Grund des § 80
Abs. 1 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich,sowiedes § 367 Nr. 5 des Reichs=
strafgesetzbuches,was folgt:

20
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81.

Am 1. April 1905 tritt in Bayern die beigefügteDeutscheArzneitaxein Kraft.

§ 2.

OffentlichenAnstaltenundKassenist einPreisnachlaß(Rabatt) von10% zu gewähren.
Diese Verpflichtung bestehtnicht in Bezug auf fabrikmäßig hergestellteArzneizubereitungen,
die in fertigerAufmachung(Originalpackung)abgegebenwerden.

Pfennigbrüche,die bei der Berechnungdes Nachlaßpreisesentstehen,werdenauf volle
Pfennigeerhöht;eineAbrundungdes Nachlaßpreisesfindetnichtstatt.

§ 3.

Das Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,die ArzneitaxenachBedarf einer
Revisionzu unterstellenund hiernachabzuändern.DieseBefugnis erstrecktsich auchauf
die Vorschriftenüber den Preisnachlaß (§ 2).

84.

Die Verordnungvom 27. März 1901, die Arzneitaxordnungfür das Königreich
Bayern betreffend,dann die Taxvorschriftender Ministerialbekanntmachungenvom 7. De=
zember1902, 19. Dezember1903 und 24. Dezember1904 (Gesetz=und Verordnungs=
Blatt 1901 S. 161, 1902 S. 739, 1903 S. 699, 1904 S. 587) treten am
1. April 1905 außerWirksamkeit.

München,den 17. März 1905.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat v. Uhl.
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Anlage.

Deutsche Arzneitaxe.
1. Der Preis einerArznei setztsichzusammen
a) aus demPreise der zu ihrer HerstellungverwendetenArzneimittel,welcheder
Apothekerentwederin fertigemZustandebeziehtoderauf Vorrat anfertigt,

b) aus demPreise der Bearbeitungund Herrichtungder Arzneimitteleinschließlich
der GefäßenachMaßgabeder im EinzelfallegegebenenVorschriftenzur Abgabe
an das Publikum.

I. Grundsätzefür die Berechnungder Arzneimittelpreise.
2. Bei der Berechnungvon Arzneimitteln, welche nicht in den Apotheken

hergestellt, sondern im rohen oder bearbeiteten Zustande eingekauft werden,
findet die Festsetzungder Preise in folgenderWeise statt:

a) Für das gesamteReichsgebietwird derdurchschnittlicheEinkaufspreis der einzeluen
Waren festgestellt. Maßgebend ist der Einkaufspreis für 1 kg; bei solchen
Mitteln, welchevon ApothekenmittlerenGeschäftsumfangesin Mengen von 10 8
oderwenigereingekauftzu werdenpflegen,sinddieEinkaufspreisedieserMengen
maßgebend.

b) Beträgt der durchschnittlicheEinkaufspreisfür 1 k##30 7 oder weniger,so
wird dafür das Doppelte in Ansatz gebracht.

) Beträgt der durchschnittlicheEinkaufspreisfür 1 kp#mehr als 30 J, aber
nichtmehrals 40 ¼, so wird dafür derBetrag von60 in Ansatzgebracht.

d) Beträgt der durchschnittlicheEinkaufspreismehrals 40 für 1 kg, so wird
dafür ein um die Hälfte erhöhterBetrag in Ansatzgebracht.

e.)Ist der Einkaufspreisfür 10 g odereinegeringereMengemaßgebend,so wird
in allen Fällen der um die Hälfte erhöhteBetrag in Ansatzgebracht.

3. Zu dem nachMaßgabeder Nr. 2 angesetztenBetragewird für Verpackungund
Fracht einZuschlagvon0,15 “ auf 1 kg oderein geringeresGewichtals 1 kg berechnet.
Dieser Zuschlagwird bei denjenigenWaren, bei welchender Einkaufspreisfür 1 kg für
die Preisberechnungmaßgebendist, auf 0,50 erhöht,wenn sie in besondersin Rechnung
gestelltenGefäßengeliefertwerden;dies gilt jedochnichtbei folgenden,meist in größeren
Mengen bezogenenWaren: Acctum, Acetum Pyrolignosum crudum, Acida cruda,
Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalinm carbonicum crudum, Oleum
lecoris Aselli, Oleum Lini. Olcum Olivarum, Oleum Olivarum communc, Oleum
Pini. Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo Kalinus venalis, Spiritus. Vaselinum.

20
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4. Dem nachNr. 2 und3 angesetztenBetrage werdenfür Schneidenund Zerstoßen
einesArzneimittels0,75 K, für HerstellungeinesmittelfeinenoderfeinenPulvers 2
zugerechnet.

Ist nachNr. 2 untera der Einkaufspreisfür 10 g odereinegeringereMenge für
die Preisberechnungmaßgebend,so beträgtdieserZuschlagO,10

5. Der Preis für 100 g ist ein Achteldes nachNr. 2 bis 4 angesetztenBetrags.
Der Preis für 200 Pkist das eineinhalbfache,der für 500 gxdas dreifachedes für 100 g
ermitteltenPreises. Die Preise für 10 g, 1 g, 0,18, 0,01 und O001 sind je ein
Achtelder für 100 g, 10 g, 1g, 0,1, 0,01 erittelten Preise.

Ist der Einkaufspreisfür 10g odereine geringereMenge maßgebend,so ist der
Preis für die zu GrundegelegteMenge gleichdemnachNr. 2 bis 4 angesetztenBetrage.
Die Preise für 1 8, 0,/18, 0/018 und O,0018 sind je ein Achtel der für 10 g, 1 g,
0,1 und 0,018 ermitteltenPreise.

6. Bei derBerechnungentstehendePfennigbrüchesind auf die nächstgrößereganzeZahl
zu erhöhen,im übrigenwerden1 bis 2 Pfennig auf 0 Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf
5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet.

7. Die Preise für galenische Arzneimittel setzensich — mit Ausnahme der
Sirupe sowie der Tinkturen und Elixiere (vergl.zu i und k) — zusammenaus den nach
Nr. 2bis 6 berechnetenPreisen der zurHerstellungdes galenischenArzneimittels verwendeten
Arzneimittel und aus den nachstehendbestimmtenVergütungen für die erforderlichenArbeiten
(Defektur=Arbeiten).

Es sind in Ansatz zu bringen:

a) bei der Herstellungvon Extrakten für je 1 kg der auszuziehendenStoffe
bei dünnenExtrakten . . . . . 3,00.-f-
»dicken ,, . . . . . . . 6,00»
,,trockiniu» . . . . . . .1200»
„Fluid— „ . . 600,,

bei der Anfertigung von tockenen, narkotischenErtrakten aus dickenExtrakten
für 1008 des dickenExtrakts. . . . 2,50

b) bei der Herstellungvon Destillaten einschließlichaller Nebenarbeitenfür je
1 K desDestillats

bei spiritnösenoder ätherischen . . . . . loOM
bei wässerigen « . . . . . 100»

Beträgt die Menge der herzustelendenDestillate weniger als 1 kg, so
ist der Preis für 1 Kg in Ansatz zu bringen.
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c) beimKochen vonOlen und weingeisthaltigenFlüssigkeiten,einschließlichdes etwa
erforderlichenAbdampfens,Pressensund Filtrierens, für je 1kg 4,00 MA

d) bei der Herstellungvon Latwergen?)für je 1kog 1,50 „
Je)bei der Herstellungvon Lösungen von Salzen, Gummi, Seifen oderHonig,
sowievon Balsamen,Olen, einschließlichdes Ausziehensund Filtrierens, für
je 1 kp . . . . · . 1,00.-f-
desgleichen,wenn Erwarmen erforderlichist 1,50 „

t) bei der Herstellungvon Pflastern für je 1ko . . 2,50,,
g)beiderMengungvonfeinenPnlvernsürjelkg. . 1,00»

bei der Mengungvon Tee odergroben Pulvern für je 1kg 0,50 „
h) bei derHerstellungvonSalben'") ohneSchmelzenfür je 1 kg 1,00 „
desgleichenmit Schmelzenfür je 1 kg= . 250»

i) Sirupe werdeneinschließlichderverwendetenArzueimittel berechnetmit 0,10
für je 10 g; Sirupus Aurantü Corticis, Sirupus Citri, Sirupus Croci,
Sirupus Ferri jodati, Sirupus Violae jedochmit 0,15 für 10 , Sirupus
simplex nur mit 0,05 — für 10 8, mit 0,30 x für 100 .

k) Tinkturen und Elixiere, bei denender Preis der verwendetenArzneimittel
für je 1 kp der fertigenZubereitungnicht mehrbeträgtals 7,00 M, werden
einschließlichder verwendetenArzneimittelberechnetmit O,15 für 10 g, mit
1,00 & für 100 .
Beträgt der Preis der verwendetenArzneimittelfür 1 kg der fertigenZu=

bereitungmehr als 7,00 —, so werden angesetzt:der Preis der Arzneimittel
und außerdemfür die Herstellungder Zubereitung5,00 für 1 kg, bei
geringerenMengen 1,00 — für 100 f.

Im vorstehendennicht verzeichneteArbeiten sind nachdenunter II 12 aufgestellten
Grundsätzen zu berechnen.

II. Grundsätze für die BHerechnungder Arzneipreise.
8. Der Preis der Arzneimittelwird nachVerhältnis der verwendetenMengenaus

den Preisen der nachfolgendenPreislisteberechnet.Wenn in der Preislistenur ein Preis
festgesetztist, so wird nach diesemder Preis für jedeMengedes Arzneimittelsberechnet.

*) Den Latwergen sind die Pasten für den inneren Gebrauchzuzurechnen.
**) Den Salben sind die Pasten für den äußerenGebrauchzuzurechnen.
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Sind die Preise einesArzneimittelsfür verschiedeneMengen abgestuft,so ist für die Be=
rechnungdes Preises der zwischendiesenStufen liegendenMengen der Preis der nächst=
niederenStufe maßgebend.Wenn auf dieseWeise der Preis für die nächsthöhereStufe
überschrittenwürde, so darf nur der Preis dieserStufe berechnetwerden.“)

9. Der niedrigstePreisansatzist 5 Pfennig, für Mittel der TabelleB des Arznei=
buchs10 Pfennig. Jeder Pfennigbruchist auf einenvollenPfennig zu erhöhen.

10. 20 Tropfenvon Flüssigkeiten(einschließlichder fettenund ätherischenSle und
Tinkturen),25 TropfenEssigäther,ChloroformundAtherweingeist,50 TropfenAther sind
wie 1 g zu berechnen.

11. Für Arzneimittel, welche in der Preisliste nicht aufgeführt sind, ist der Preis
nachden im Abschnitt1 und in Nr. 8 enthaltenenGrundsätzenfestzustellen.

12. Die Vergütungenfür die zurHerstellungder ArzneienaufgewendetenArbeiten
sind nach folgendenGrundsätzenzu berechnen:

a) für die Bereitung einer Arznei durchMischen mehrerer Flüssigkeiten,vorbehalt=
lich der Bestimmungenunterb unde . . . 10 Pf.

b) für dieBereitungeinerArznei, zu welcherdasAuslösen oderdas Anreibeneines
oder mehrerernicht flüssigerArzneimittel(Salze, Zucker, Ilzucker, Manna,
arabischesGummi, Phosphor, Karbolsäure,Latwergen,Muse, Seifen, Storax
unddergl.sowieExtrakte— mit AusnahmederExtraktevondünnerKonsistenz—)
in einer oder mehrerenFlüssigkeiten, ferner die Anfertigung von Schleim aus
Eibischwurzel,Tragant, Quittensamenunddergl.erforderlichist, einschließlichdes
verbrauchtendestilliertenWassers · . . 35 Pf.

Anmerkung: Sind die Salze in kristallisierteni und in gepulvertem
Zustand in der Arzneitaxe aufgeführt,so darf bei Auflösungennur der Preis
des kristallisiertenSalzes berechnetwerden.
Bei der Angabeder Lösungsverhältnissebedeutendie Ausdrücke1 = 10,

1:10, 1/10,19, daß1 Teil des zu lösendenStoffes in 9 TeilenFlüssig=
keit zu lösen ist.

c) für die Bereitung einer Arzuei, zu welcherdie Anfertigungvon Abkochungen
oderAufgüssen(Schleimvon Eibischwurzelsiehezu b), von Einkochungen,von
Auszügen(Mazerationen,Digestionen),von Saturationen,Emulsionen,Gallerten
oder von Salepschleim,— auch in Verbindunguntereinanderoder mit eineroder
mehrerender unter b) aufgeführtenArbeiten — erforderlichist, einschließlichdes
verbrauchtendestilliertenWassers . . . . . .40Pf.

*7rBeispiel Kosten nach der Preisliste 14 eines Mittels 10 Pf., 10g dieses Mittels 70 Pf., so sind für
5# nicht 90 Pf, sondern nur 70 Pf. zu berechnen.
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d) für dieBereitungeinerLatwerge"),einschließlichdeserforderlichenWassers 30 Pf.
e) für die BereitungeinesPflastersohneRücksichtauf die Menge 40 „
l) für das StreicheneinesPflasters bis zur Größe von 100 qem,
einschließlichdererforderlichenLeinwand,desLedersoderdesSeidenzeugs 30 „
für jedeweiteren100 qem . . . . . ·20»

9) für die BereitungeinerSalbe'") . . .40,,
Bei einerTeilung oder bei einer vervielfältigtenVerabreichung-

von Salben wird für je 1 Gabe (Dosis), einschließlichBache
papier,berechnet 5 „

h) für die Bereitung vonPastiln, auch Pliochen undZeltchen, bis zu
5 Stück einschließlich,für jedesStück . . . . .10,,
für jedesweitereStück 5 „

i) für die Bereitungvon Pillen bis einschließlich50 ei . .40»
für jedeweiteren50 Pillen 20 „
für das liberziehenvon Pillen mit weißemLeim,Hornstoff, Tolu⸗
balsam,Zucker,Silber, Gold usw., bis einschließlich50 Stück 75 „
für die Bereitung von Pillen, einschließlichBoli, von mehr als
28für Tiere 1 Stück. . .. . .30,,
für jedesweitereStück . . . .5«

Anmerkung: Hat der Arzt keinebesonderenBestimmungengetroffen,so
wird zum Bestreuender Pillen Bärlappsamen angewendet. Dieser darf nicht
berechnetwerden.

k) für die Bereitung von Körnern aller Art (einschließlichdes Versilberns)bis
einschließlich10 Stück . . . . . . .40Ps.
für jedeweiteren10 Stück . 20 „

1) für die Mengung eines Tees oderPulvers, sowiesür einedeVerreibung 20 „
bei einer Teilung oder bei einervervielfältigtenVerabreichungeines

Tees odereinesPulvers für jedeGabe (Dosis) . . 5 „
bei einer Verabreichung in Kapseln aus Leim oder Oblatenmasse

für jedeGabe (Dosis) · . . 10«
m) für die Bereitung von Suppositorien in jederForm (augeln, Stäb=

chen,Zäpfchen,oderdergl.)sowievon Wundsiabchenbis zu 3 Stück 40 „
für jedesweitereStück . . . .10»

*) Den Latwergen sind die Pasten für den innerenGebrauchzuzurechnen.
**) Den Salben sind die Pasten für den äußeren Gebrauch zuzurechnen.
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In den unter a bis m angesetztenPreisen sind die Einzelpreise für alle
zur Herstellungder betreffendenArzneiformenerforderlichenArbeiten einschließ=
lich desetwa erforderlichenZerreibensderangewendetenStoffe sowie dieZugabe
von Kapselnaller Art, Brieftaschen(Konvoluten)usw. enthalten.

n) für dasAbdampfeneinerFlüssigkeitfür jedezu verdampfenden100 9 10 Pf.
o)für das Zerquetschenoder Zerreiben(Kontundieren)eines Stoffes,
insofernes nichtschonin denübrigenArbeitspreisenenthaltenist 10 „

P5)für eineFiltration 10 „
d) für das Sterilisieren einesGesäßes bie 100 . Fassungsvermögen,
einesArzneimittelsodereinerArzuei bis 100 p#einschließlich . 30 „
für größereGefäßeoderfür größereMengen . · .50,,
für das SterilisiereneinesGeräts · 30

r) für die HerrichtungeinesArzneimittelsodereinerArzuei zurAbgabe (Disyen=
sation)einschließlichdesKorkes,derliberdecke(Tektur),des erforderlichenPapier-
beutelssowieder Aufschrift(mit oderohneAngabeder Bestandteileder Arznei)

15 Pf.
13. Die Gefäße, in welchendie Arzneien abgegebenwerden,sind nachfolgenden

Grundsätzenzu vergüten:
a) Gläser, rundeodersechseckige,mit engeroderweiterOffnung, weißeoderfarbige
bis 200 g Inhalt das Stück mit . . . . .10Pf
von mehr als:
200g bis 300g Inhalt das Stück mit . . .15,,
300g»500g» ,,, . 25 „

bei solchenvonmehrals 500gfür je 500 g desInhalts mehrmit 15 „
b) Gläser CeinschließlichTropfgläser) mit eingeriebenenGlasstöpseln, mit
engeroderweiterOffnung, bis zu 15 2 Inhalt das Stück mi 25 „
von mehr als:

15 bis zu 100g Inhalt das Stück mit . 30 „
100 g bis zu 2000 „ „ „ » . . .50,,
200gbiszu500g» » ,, » 80 „

) festeDeckel jederArt zu PulvergläsernundzuSEalbenkrukenbeiGefaßen
bis zu 20g Inhalt mit . . . . . ·10,,
bei größerenGefäßen mit 15 „
Anmerkung: Gläser (einschl.Tropfglaser) mit eingeriebenenGlaostöpseln

sowie Holzkorkstöpseldürfen nur berechnetwerden, wenn sie ausdrücklichver=
langt oder verordnet sind oder wenn sie durch die Natur des Arzneimittels
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notwendigerfordertwerdenoder wenn die Verhältnisseder Arzneiempfänger
die Zustimmung zu derenVerwendung voraussetzenlassen.

d) Kruken:
graueodergelbe,
bis 200 9 Inhalt das Stück mit 10 Pf.,
von mehrals 200 g bis 500 g Inhalt das Stic mit . 20 „
bei solchenvon mehr als 500g für je 500g des Inhalts
mehr mit. . . . . .10,,

weißebiöäOanhalt dasStüc mit 15 „
von mehrals 50 2 Inhalt bis 100 g Inhalt dos Stücz mit 20 „
von mehrals 100 g Inhalt bis 200 g Inhalt das Stück mit 30 „
von mehrals 200 g Inhalt bis 300 9 Inhalt das Stück mit 50 „
von mehrals 300 g Inhalt bis 400 g Inhalt das Stück mit 60 „
von mehrals 400 g Inhalt bis 500 g Inhalt das Stück mit 75 „

e.) Pappschachteln:das Stück bis 100 g Inhalt mit . 10»
»»voiiniehralleOgbis200g Inhalt

iiiit. . . . . .20»
größere,das Stück mit . 30 „

s) Pulverkästchen:für 1 bis 10Pulver das Stick mit . .10»
für mehr als 10 Pulver „ „ 20 „

14. Für die Berechnungdes Gefäßes (abgesehenvon Nr. 13 zu ¾ ist das Gewicht
der darin enthaltenenArznei maßgebend.

WerdenjedochGläser und Krukenzur AufnahmetrockenerStoffe verwendet,so wird
der Preis der GefäßenachihremFassungsvermögenan destilliertemWasserberechnet.

15. WerdenverwendbarereineGläser, Kruken,SchachtelnoderPulverkästchenbei
Wiederholungenzur Aufnahmeder Arznei in die Apothekegesandt,so ist dafür der volle
Preis abzurechnen.

16. Der Preis der Arzuei ist durchZusammenzählender einzelnenAnsätzezu er=
mitteln. Dabei ist der Preis, wenn er 1 IXI nicht übersteigt, in der Weise abzurunden,
daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig, und 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöhtwerden;
wenner jedoch1 IX übersteigt,so werden1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, 6—9 Pfennig
auf 5 Pfennig herabgesetzt.

17. Bei der Abgabe von Arzneien auf Kosten von öffentlichenAnstalten und Kassen
und von solchenVereinenund Anstalten,welcheder öffentlichenArmenpflegedienen,sowie
bei der Abgabevon TierarzneiendürfenPulverkästchen,Pappschachteln,Gläser mit ein=
geriebenenGlasstöpseln(einschließlichTropfgläser)und festeDeckeljeder Art zu Salben=

21
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kruken,sowieweißeKruken nur berechnetwerden,wenn ihre Verwendungim ärztlichen
Rezept angeordnetist. Jedochsind bei der Abgabevon abgeteiltenPulvern oder von
Pastillen,welcheMittel der TabelleB des Arzneibuchs,Opium oderdessenAlkaloideoder
Chloralhydratenthalten,PulverkästchenoderPappschachtelnstets zu verwendenund zu be=
rechnen,soweitdas Arzneibuchnicht andereBestimmungenenthält. Bei der Abgabevon
Augensalbenist die Verwendungund BerechnungweißerKrukenmit Deckelzulässig.

18. Die in der Preisliste aufgenommenenPreise für Serum antidiphthericum und
Tuberculinum Kochi verstehensich einschließlichder zur Abgabe erforderlichenArbeiten und
der verwendetenGefäße.

19. HomöopathischeArzneienwerdeneinschließlichder darin enthaltenenArzneimittel
berechnetwie folgt:

Gegenstand Gewicht Preis
Pf.

Urtinkturen . . . . . bis zu 18 10
,,» 5» 30

„ jedeweiteren 5%, 15
„⅛ zum äußerlichenGebrauche . . . . 10, 15
» » » » . . 100,, 100

Verdünnungen . . . . . . bis zu 5, 25
„ . . . .i’iber5g»« 10» 40

jedeweiteren. . . . . . . 10» 15
Verreibungen . . . . . . bis zu 5 . 30

„ . . . . . .i"ibcr5g»» 10, 50
„ jedeweiteren. . . . . . . 10» 25

Strenkügelchen . . . . . . bis zu 5, 30
« . . . . ülier5«g»,, 10» 50
» jedeweiteren. . . . . . . 10» 25

Strenkügelchen,unbefeuchtet . . . . . . 1« 5
, ., . . . . . . . 10» 15

Milchzucker,präparierter · . . 1», 5
» » .......10,,s15
Beträgt jedochderEinkaufspreismehrals die Hälfte dieserPreise, odersind besondere

Zusätzezu homöopathischenArzneimitteln, wie destilliertesWasseroderWeingeist, oder
besondersverordneteArbeiten zur Herstellung homöopathischerArzneimittel erforderlich, so

Gocgle
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werdensie nachdenVorschriftenvon Nr. 8 bis 12 berechnet.Das Gleichegilt von der
Herrichtungzur Abgabe(Dispensation)sowiehinsichtlichder verwendetenGefäße(Nr. 13).

20. Der Preis der Arznei ist mit seinenEinzelansätzenauf demRezeptezu ver=
merken.

21. Wenn auf demRezeptAngabenfehlen,welchedie Preisberechnungbeeinflussen,
müssensie vomApothekerhinzugefügtwerden. Wird z. B. bei einerPillenmasseeinedem
ApothekeranheimgestellteMenge irgendeinesMittels zugesetzt,so ist sie auf demRezepte
zu vermerken.

22. Bei der Abgabe fabrikmäßighergestellterZubereitungen, welchenur in
fertigerAufmachung(Originalpackung)in denHandel kommen,ist ein Zuschlagvon60%
zu demAnkaufspreisezuzurechnen,sofernnichtein höhererVerkaufspreisvomHerstellerfest=
gesetztist. Depeschengebühr,Porto, Zoll usw. darf der Apothekerdann in Anrechnung
bringen, wenn ihm derartige besondereUnkostennachweislichentstandensind und der Be=
steller auf solchevorher hingewiesenwordenwar.

Sind derartigefabrikmäßighergestellteArzneizubereitungen in kleinerenMengen
verordnet,als die fertigeAufmachungenthält, so ist außer derHerrichtungzur Abgabe
(Dispensation)und demetwa erforderlichenGefäßedas Doppeltedes Einkaufspreiseszu
berechnen.

23. Bei der Verabfolgungvon Arzneienwährendder Zeit von 10 Uhr abendsbis
6 Uhr morgensist der Apothekerberechtigt,eineZusatzgebührbis zu 50 Pfennig zu er
heben(Nachttaxe).

21“
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Bestimmungenzu berechnen.
Geschützte

Bezeichnungen.
Actolum
Agurinum
Airolum
Antipyrinum
Aspirinum
Dermatolum
Diuretinum
Duotalum
Eosotum
Eunatrolum
Euphorinum
Exalginum
Geosotum
Glutolum
Herofnum

Hetolum
Itrolum
Kreosotalum
Migraeninum

Salipyrinum

Salolum
Stypticinum
Theocinum
Thiocolum
Trionalum
Urotropinum
Nerosormium

Gocgle

WissenschaftlicheNamen.

Argentum lacticum.
Theobrominum natrio aceticum.
Bismutum subgallicumovkyjodatum.
Pyrazolonum phenyldimerhylicum.
Acidum acelylo salicylicum.
Bismutum subgallicum.
Theobrominum natrio-salicylicum.
Guajacolum carbonicum.
Kreosotum valerianicum.
Natrium oleinicum.
bPbenylurethanum.
Methylacetanilidum.
Guajacolum valerianicum.
Formaldehydgelatine.
Diacetylmorphinum.
Diacetylmorphinumhydrochloricum.
Natrium cinnamylicum.
Argentum citricum.
Kreosotum carbonicum.
Pyrazolonum phenyldimethylicum
cum Coffeino citrico.

Pyrazolonum phenyldimethylicum
salicylicum.

Phenylum salicylicum.
Cotarninum hydrochloricum.
Theophyllinum.
Kalium sullo-guajacolicum.
Methylsulfonalum.
Hexamethylentetraminum.
Bismutum tribromphenylicum.



Nr 15. 91

Acetanilidum pulv.
ff ff

ff ff

Acetonum

ff

ff

Acetopyrinum
ff

Acetum

ff

ff

Acetum aromaticum

ff ff

ff ff

Acetum Colchici
Acetum Digitalils
Acetum pyrolignosum crudum

77 77 77

77) ff ff

» „ „
7! « ff ff

Acetum Sabadillae
« «
ff ff

Acetum Scillae

77 77

Acidum aceticum

ff ff

f, ff

ff ff # ·

Acidum aceticum dilutum

11 77 7!7

77 ff ff

Cogle

10
100
200
100
200
500

10
100
200
500
100
200
500
10
10
100
200
500
100
200
500
100
200
500
10
100
10
100
200
500
10
100
200

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

77

1

Pf.

50
75
50
75
50
10
95

15
30
40
60
20
10
10
10
15
30
15
25
45
40
60
20
10
80

30

15
25
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Acidum
Acidum
Acidum

ff

ff

77

Acidum

„J
Acidum

ff

»
»

Acidum

„
ff

«
Acidum

ff

Acidum

„
»
ff

Acidum

„
„
„

Acidum

77

Acidum
Acidum

»
Acidum

Acidum

aceticum dilutum
aceticum aromaticum
acetylo-salicylicum

l7!

77

arsenicosum pulv.
77 ff

benzoicum

ff

boricum

77

½

» .
boricum pulv.

77 77

77 77

» «
camphoricum

ff

carbolicum
77

77

—T

carbolicum liquefactum
11 ff

ff ff

ff ff

chromicum

—11

cinnamylicum
citricum

ff

citricum pulv.

ff ff

formicicum

Gocgle

500
10

10
100
10
100

10
10
100
200
500
10
100
200
500

10
10
100
200
500
10
100
200
500

10

10
100
10
100
10

77

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
45
40

25
85
10
55
10
80

20
30
60

20
30
60
10
85

50
75
50

50
75
50

35
10
10
70

□C#
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bl.
Acidum formicicum 100 H— 30
Acidum gallicum 1 — 5

14 ff 10 1 —— 20

s Acidum hydrobromicum 10„=5
— „ „ 1000d—

Acidum hydrochloricum 10, BG6
5„ „ 100)h. 0115
i„ » 200»—25
ff ff 500 L — 45

Acidum hydrochloricum crudum 100„ 1
„ » » !200»——15
» » » «500,,—30

Acidum hydrochloricum dilutum 10»-— 5
« » » 100„— 15
„ „ „ 200,—25
« « » 500„— 456

Acidum lacticum 1„,— 5
« » 10 L — 15

« » 100 „ 1 35
Acidum nitricum 10 „— | 5

« « 100 » 20

Acidum nitricum crudum 100, — 15
„ „ „ 200, 25
„ „ „ 5000

Acidum nitricum fumans 10,— 5
5? 7 7 100 5„ — 40

Acidum phosphoricum 10, 5
» » 10100,14

Acidum picronitricum 10 „l15
Acidum salicylicum . 1 „ 1 5

77 77 10 „ — 10

» » 100,,-Eos
Acidum sulluricum 10„ i 5

„ „ 100, — 20
« » 200 „ 30

— . Go gle
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Fl.

Acidum sulfuricum 500 H 60

Acidum sulfuricum crudum 100 „ 10

„ ,, » 200»——15

» » » 500,,—25

Acidumsulfuricumdilutiim 10, 5

» » » 100 « 15

Acidum tannicum 1 „ 5

„ „ 10 „ 1

„ „ 100, 50

Acidum tartaricum 10 „4

» » I100»—70
Acidum tartaricum pulv. 10,„ 15

» » » 100,,1—

Acidum trichloraceticum 1„— 10

„ » 210,,—— 60

Acidum valerianicum 1.ä 5

Aconitinum 0,004’s 5

„ .. Io,1»—30
Adeps benzoatus 10,
„ „ 100,15
„ „ 200, 30

Adeps Lanae anhydricus 10,„5
» » » 100, 555

Adeps Lanae cum Aqua 10, 5

„ „ „ „ 100„ 650
„ „ „ „ 200„ 75

Adeps suillus 10„ — 5

„ 5 100, 60

» » 2()0,,—75

» » 500»1I50
Aerugo pulv. 10,„ — 5

« 100,,—I50
Aether 10»—-i10

100,,—.I95
200 1 45

Gocgle
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bPl.
Aether — .
Acther aceticus 10, L0

„ „ 100, — 60
Aether bromatus 1„ 5

» „ 10, 4
„ „ 100) 2 5

Aether jodatus 1„10
Aether pro narcosi 10, 2

„ „ „ 100, 1 55
„ „ „ 200, 52 30
„ „ „ . 500,,465

Aethylenum chloratum 1„ „ 5
» ,, 10,,—50

Agaricinum 0, „51 5

7 1„ 50
Agathinum 0,,„ 10

„ . I1,,—i50
Albarginiim. !0,1»—5
» I1,,—25
» - . «10»2-—

Albumen Ovi siccum 100, 520
Alcchol absolutus. 10U/10

„ „ 100, 80
„ „ 200, 1 20
„ „ . 500, 2 40

Alos gross. modo pulv. 10 5
» „ » „ 100, 40
» ,- » -, 200»——60
Alos pulv. 10„— 10
„ »- 100, 60

Alumen pulv. 10), 11 5
„ „ 100 „— 20
» « 200, — 30
» » - 500,,—60

Alumen ustum pulv. 10„ 5
22

Gocgle
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ff ff ff

ff 2

77

77

Ammonium

77

Ammonium

77

Ammonium

77

Ammonium
Ammonium

77

77

Ammonium
Ammonium
Ammonium
Ammonium
Ammonium

77

77.

Ammonium
Amygdalae
Amygdalae

ff

ff

benzoicum

ff

bromatum

ff

carbonicum.

ff

carbonicum pyro-oleosum
chloratum

„ .
chloratum serratum
jodatum
nitricum
phosphoricum
sulfo-lichthyolicum

77 11

ff ff

sulfuricum
amarae (decorticatae)
dulces (decorticatac)

77

7°

77

77

7° ff

114

Gocgle

100
10
100
10
100
10
100
200

10
10
100
10
100
10
10
100
200
10

10
10

10
100
10
10
10

10
100

10

10

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

77

77.

77

77

77

77

77

77

77

ff

ff

Pf.
30
20
50

20
10
80
20

20
10
90

40
10

25
40
10
15

15
10
85
80

10
10
10
85
75

35
10
60
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Nr. 15. 97

HPl.
Amyloformium 100 H8f.9—
Amylum Marantae 100,

„ „ 200, 4
„ „ 500, 34

Amylum Oryzae 100,L
„ „ —
„ ,,. 500»———60

Amylum Tritici pulv. 10„5
„ „ „ 100, 1
„ „ „ 200 „UUU0
» ,,» 500,,-—-60

Anaesthesinum 1,— 20
„ 10„ 0

Analgenum 1„ — 85
„ . 10»265

Anthrarobinum 1„ 110
„ . . . 10,,——-70

Apomorphinum hydrochloricum 0,01, — 5
« » 0,1 !!% 20

„ „ 1.5
Aqua Amygdalarum amararum 10„
„ „ „ 100))h 0
„ „ „ . 200,,150

Aqua Amygdalarum amararum diluta 100, 3ôôN
Aqua Aurantü Florum 10,, 44

» » » 100 » — 40

Aqua Calcariae 100„
„ » 200,,——15
» ,, . . 500»—25

Aqua carbolisata(bis 5%) 100, 15
„ „ . · 200,,——25
,, » . 500»—45

Aqua Chamomillae 100, ,
Aqua chlorata 10„ UAf8
„ „ 100 „ 25

227

HM Google
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AMADPf.

Aqua chlorata 200 H 40
„ » 5()(««),,——75

Aqua Cinnamomi 100, 4
„⅛ „ 200, 1|5
„ „ . . . . . 500,,-—90

Aqua cresolica cum Aqua destill. parata 100 „— 15
„ „ „ „ „ „ 200„— 25
» ,, » » » ,, 500,,—45

Aqua cresolica cum Aqua comm. parata 500 „— 30
Aqua destillata 100, 5
„ » 200,,——10
» ,, 500»-—15
,,- » 1000»—25
» » . 5000»l25

Aquadestillatafervida. 100,,-— 5

Aqua Foeniculi 100„1
„ „ 200,„ 25
„ „ . . 5500»—945

Aqua soetida antihysterica 10 „— 10
„ „ „ 100, 85

Aqua Matico 100 „— 20

Aqua Melissae 100, !20

Aqua Menthae crispae 100, 1
Aqua Menthae piperitae 100,
„ „ „ 200, 3j35
„ » » 500,,—6()

Aqua Opü 10,
Aqua Petroselini 100,U
Aqua Picis 100, — 25
,,» 200»—40
,,,,. 500»——75

Aqua Plumbi 100, 1ä0 5
„ „ 200, 10
» » 500,,——'20
» « 1000»—I40
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Pl.
Aqua Rosae 100 H 10
» » 200,,-—15
» » . 500»———50

Aqua Rubi ldaei 100, 55555
Aqua Salviae 100, 20
Aqua Sambuci 100, 15
Aqua Tiliae 100, — 20
Aqua Valerianaa 100, 3
Arbutinum . . 0,1,,—5
Arecolinum hydrobromicum 0,01, — 5

„ » 0,1,,——50
Argentaminum 0,,,4t5

„ 1.31
„ 10„ 85

Argentum citricum 0,1 „,S
„ ,,««« l»—25

Argentum colloidale 0,1 „A
„ » 1,,—-50
,, ,, 10,,4—

Argentum lacticum 0, L,— 5
„⅛ „ 1„125
„ „ 10, 2 10

Argentum nitricum 0,t „„ 5
» » l,,—15
» » . . . s10»120

Argentum nitricumcum Kalio nitrico 1.,UI/1
„ „ „ „ „ 10 „ 75

Argoninum 1„z115
Aristolum 0,2 „ 5

„ 1 „— 45
» .. I10,,350

Asafoetidapulv·. 10 „XJ.10
»»» I100»——9o
Atropinum sulfuricum 0,01 „ 5

„ „ 0,1 — 15

Gocgle

77
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Pl.
Atropinum sulfuricum . . . . . .I 1g115
Atropinumvalerianicum. . . . . 0,01, 44 5

» » · . « . . . 0,1»——25
Auro-Natrium chloratum 0,01, 5
„ » » I0,1,,——20

I i
i

B.
I

Balsamumcopalvae s10g—15
’,, » 100 „ 1 10

Balsamum Nucistae 10 » 30
,, ,, «100,,255

Balsamum peruvianum . . 1„ÖU..5
„ » . . 10»—35
» ,, .»-.——« l 100,,290

» 200,4 35
„ „ . 500„8 70

Balsamum tolutanum . . I10,,—15
» » . . . , .E100,,1i—

Baryum chloratum 10J— 5
#i. „ . i100»--25

Benzinum Petrolei. . . . 10. 5
½m ⅛„ 110,P.,%½%
,,«». . .i200,,—I55
» ,,. . . .!500»iI5

Benzoöpulv. « . . . . 1,,— 5
„ „ . . , . . "10,,—-I30

Benzonaphtholum . . — . · 10, —4 23
Bismutose . . 1„ 10
» .. .. .110,,- 95
„ · . . . 100 „ 7 60

Bismutum carbonicum . . « . , 1,,--«10
„ „ « l«»-——"65

Bismutum oxyjodatum « * 1 „ 15

Gocgle
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¾ Pel.
Bismutum subgallicum 1 g1

„ „ 10„
„ „ . 100,,465

Bismutum subgallicum oxyjodatum 1,— 15
» » » 10 7: 1 15

» « « 100,,910
Bismutum subnitricum 1 „ 10

7 5 10 „ 75

„ „ 100,5 80
Bismutum subsalicylicum 1 „531

« « 10 » — 75

Bismutum tannicum 1,— 10
Bismutum tribromphenylicum 1 „

,, » . . .·.··« 10,,115
Bismutum valerianicum . . 1,,—15
Blattaorientalispiilv. . .—’·«»-.* 1 „L10
Bolus alba Cruda gross. modo pulv. 100,) — 10

» » « » « » 200 „ — 15

Bolus alba pulv. 10, —15
,,»,, 100,,-so

Boraxpiilv.. 10»— 5
„ „ 100, 51 50
„ » 200,,—75
» ,,. . 500»145

Bromalum hydratum 1„ 20
Bromipinum (10%) 10 „— 30

„ 100)2 50
„ 200,„, 3 5

Bromipinum (33½ ) 10, 85
„ 100, 4
„ 200 „110 —

Bromocollum 1„— 15
„ 10, 25
5„ 100,„ 0 15

Bromolormium 1 — 5ff
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Bromotormium
Bromum

Brucinum
Brucinum nitricum
Bulbus Scillae conc.
Bulbus Scillae pulv.
ButylCchloralumhydratum

Cacao sine Oleo

77 7!7 ff

Cadmium sulfuricum
Calcaria chlorata

77 7!7

77 ff

Calcaria usta

·r"rço

77 70 77

Calcium chloratum siccum

Calcium glycerophosphoricum
77 77

Calcium hypophosphorosum
7 ff

Calcium jodatum

ff ff

Calcium lacticum

ff ff «

Calcium lactophosphoricum
77 77

Calcium phosphoricum
77 77

Gocgle

10

10
0,1
0,1
10
10

10
100

100
200
500
100
100
10
100
10

100

10

10

10

10

10
10
100

77

77.

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
45

40

Se#####S#

15

10
15
30
25
15

45

15
25
10
60

20
10
90

10

45
10
75
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AMAPt.
Calcium sulfuricum ustum 100 g— 10

„ „ » 200,,——15
,, » « 500»——25

Camphora monobromata 1„ 5
Camphora trita 10, 25

„ „ 100.,
Cannabinum tannicum "0,,4, — 5

» » . . 1,,—20
Cantharidesgross. modo pulv. 10,30

„ » ,, » 100,,255
Cantharides pulv. 1„J 5

» » 10»—35
Cantharidinum 0,01, 10

„ . 0,1»—70
Carbo animalis pulv. 1 5
Cerbo Ligni pulv. 10, 5

7 7) 5 100 7 — 15
CarboSpongiacpulv. 10„ 10
Cardolum 1„ 10
Caricae conc. 100, 30
Carminum 001 5

„ 1„ — 15
Carrageen conc. 10, 11 5

„ „ 100, 40
Caryophylli pulv. 10, 1T 10
Castoreum pulv. 0, „ 5

„ „ 1 45
Castoreum sibiricum pulv. 0,1 „ 25
Catechu pulv. 100 3lU 5
„ „ 100„— 50

Cera alba 10„ — 15
,,» 100,,1 —

Cera flava 10,„ 10
,,» 100,,—I90

23

Gocgle
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Ceratum Resinae Pini

ff ff ff

Cerium oxalicum
Cerussa pulv.

ff ff

Ceta ceum

1 «

Charta cerata
Charta nitrata . . .
Charta sinapisata (einschl.Dispensation)

Chinidinum sulfuricum
Chininum arsenicicum
Chininum bisulfuricum

ff ff

Chininumferroscitricum.

ff ff ff

Chininum hydrobromicum
11 77

Chininum hydrochloricum
ff ff

ff ff

ff ff

Chininum lacticum
77 11

Chininum salicylicum
11 11

Chininum sulfuricum
114 77

77

Gocgle

10 g
100,

1 7%

10
100,,
10»
100,,

1000 dem
1000 „

von je
100 qem
10 Blatt
von je
100 qem
18

0,1»
0,1»
1»
1»
10»
0,1»
1»

0,1»
1»
10»
100,,
0,1»
1,-

0,1»
1»

0,l,,
1»
10»
100,,

Pf.
15
10

20
10
75
10
25

10

70

15
10
60

20

20
40
20

15

15

15
10
80
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Nr. 15. 105

" PbPl.
Chininum tannicum 199 10

„ „ 10, 1 70
Chininum valerianicum 0,,,5

„ „ 1.
Chinioldinum 10,
Chinolinum 1.,n¼110

» · - «10,,—60
Chinolinum tartaricum 1„— 10

« » 10„60
Chinosolum 1 „

« » . 10» 125
Chloralum sormamidatum 1,— 10

» » 10 „ * 70

Chloralum hydratum 1„5
« « 10»—-—20
« » 100 „ 1 15

Chloroformium 10, 111
» 100,, 60
» 200,,—90
» - - - - 500 „ 1 80

Chloroformium e Chloralo hydrato 10 „ 25
„ » » « 100,, 1 90

Chrysarobinum 1 „ 10
5„ 10, W 55

Cinchoninum sulluricum 1 „ 5
Citarinum 1 „ 20

„ 10 „ 1 50
Curophenum " 1„U 20

« - · 10» 1 50
Cocafnum hydrochloricum 0,b007)]1# 5

„ „„ 0,.1., — 1 15
» .,, 1» 1 15
Cocamum nitricum 0,01„ 5

DAW„ „0 „
„ „ 1 11c5
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Coccionella pulv.
7! 77

Codernum

ff

» - - «

Codeinum hydrochloricum

7!7 77

77 7)

Codeimumphosphoricum
77 ff

ff ff

Coft«e'1·no-Natriumbenzo"1·cum

ff ff ff

Coffeino-Natrium cinnamylicum
77 77“ 77

Cosleino-Natrium salicylicum
77 77 77

Coffemum

77 "

Coffeimumcitricum
Coffemum hydrobromicum

77 11

Coffeimum valerianicum

77 ff

Colchicinum
Collodium

„
Collodium cantharidatum

7? ff

ff ff

Collodium elasticum

11 ff

Colophonium pulv.
ff ff

Conchae praeparatae

Gocgle

10

0,1

0,01
0,1

0,1

10

10

10

10

10

10
0.01
10
100

10
100
10
100
10
100
10

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.

25

10
75

10
65

10
65
10
60
10
85
10
60
10
75
10
10
75
10
80
15

45

40
20
10
55



Nr. 15. 107

Pl.
Conchae praeparatae 100 H 1b5
Conünum 1 Tropfen9W 10

„ 0,1g9 20
Coniinum hydrobromicum 0,1,„15
Cortex Aurantü Fructus conc. et gross.modo pulv. 10„ 15
„ „ „ ,,» ,, » » 100,,120

Cortex Aurantii Fructus pulv. 10, — 20
Cortex Cascarillae cont. et gross modo pulv. 10 „4-11
„ „ „ „ „ „ „ 100, 1 65

Cortex Cascarillae pulv. 10,10
Cortex Chinae cont. et gross.modo pulv. 10 „— 10
„ „ „ „ „ » » 100,,—75

Cortex Chinae pulv. 10 „ 10
„ « « . . 100,,-—90

Cortex Cinnamomi cont. et gross. modo pulv. 10„— 10
„ » ,,»,, ,, ,, 100,,-—65

Cortex Cinnamomi pulv. 10,„T
Corte Citri Fructus conc. 10„B5
Cortek Condurango conc. 10,—5
» » » 100,,—45

Cortex Coto cont. 10., 25
Cortex Frangulae conc. 10, 5
„ » » . . . 100,,——30

Cortex Granati cont. et gross. modo pulv. 10,„ 10
„ „ „ „ „ „ „ 100, 75

Cortex Granati pulv. 10,
„ „ „ 100, 90

Cortex Ouebracho . 10»-H
Cortex Quercus conc. et gross. modo pulv. 100, — 20
„ » »»» » » 200»—30
» » »»» » „ 500, 60

Cortex Quercus pulv. 10,., 3115
„ » ,, 100,,—40

Cortex Quillaiae conc. 10„— 5
100 — 30ff ff ff

Cogle

ff
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Cotarninum hydrochloricum
77 77

Cotomum (Para)
77 ff

Cotoinum (verum)
ff ff

Cresolumcrudum.

ff ff

ff ff

Creta alba pracparata
Crocus pulv.
Cubebae pulv.

» «
Cumarinum
Cuprum aceticum
Cuprum aluminatum polv.

ff ff ff

Cuprum carbonicum
Cuprum oxydatum
Cuprum sulfocarbolicum

ff ff

Cuprum sulfuricum
14 ff

Cuprum sulfuricum crudum
ff ff ff

ff ff ff

14 77 7?: 77 77 14

11 ff « » « «

Curare

Decoctum Sarsaparillae compositum
77 ff ff

Cogle

0,1
0,1

0,01
0,1
100
200
500
100

10
100
0,1
10
10
100
10
10

10
10
100
100
200
500
100
200
500
0,1

500
5000

77

77

77

77

77.

77

77

77

77

77

*7

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff 9

10

15

30

35
20
30
60
25
40
75
10

50
25



ff ff

Cogle

ff

Nr. 15. 109

A Pt.
Diacetylmorphinum 0,01 g — 5

» . 0,1»——110
Diacetylmorphinum hydrochloricum 0,01), — 5

„ „ 0,, „ 10
Dioninum 0,.01, 5

» . . 0,1,,—15
Duboisinum sulfuricum 0,01, — 10

» » 0,1,,——70

E.

Electuarium e Senna 108— 10
„ „ „ 100, 80

Elixir amarum 10, U—5
„ „ 100,12165

Elixir Aurantii compositum 10 „— 35
„ „ „ 100, 4

HIlixir e Succo Liquiritiae 10, 15
„ „ „ „ 100)))—

Ilixir Proprietatis Paracelsi 10,„
„ » ,, 100,,225

Emplastrum adhaesivum 10, 20

» » 100 „ 1 60

LEmplastrumadhaesivum extensum 100 qem — 15
„ „ „ 1000 „„ 1 —

Emplastrum Ammoniaci ·101 25
Emplastrum aromaticum 10„ 30
Emplastrum Belladonnae 10 „ 20
Emplastrum Cantharidum ordinarium 10 „25

„ „ » 100, —
IEEmplastrumCantharidum perpetuum 10,„ 5110

„ ,, ,, 100,55
Emplastrum Cantharidum pro usu veterinar. 10,„20

» » ,,» » 100,,145
Emplastrum Cerussac 10, W

100 — 80
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Emplastrum
Emplastrum
Emplastrum

Emplastrum
Emplastrum

Emplastrum
Emplastrum

ff

ff

ff

Emplastrum
ff

Emplastrum
Emplastrum
Emplastrum
Emplastrum
Emplastrum

ff

Epicarinum
ff

Conii
foetidum

77 77

Galbani crocatum
Hydrargyri

Hyoscyami
I#ithargyri

Lithargyri compositum
77 ff

Meliloti
opiatum
oxycroceum
Picis irritans
saponatum

77

ff

ff

ff

ff

»

Luchininum

ff

ff

ff

Euphorbium
ff

pulv.
ff

Cogle

10
10

100
10
10
100
10
10
100
200
500
10
100
10
10
10
10
10
100

10
0,1

10

10
0,1

10

10
10
100

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

—

Pl.
20

30
25

40
20
30
35
10
15
30
15
30
10
70
75

30

40
20
10
70
10
75
40



Nr. 15. 111

Pf.
Europhenum 10 8 15
Extractum Absinthii 1„ 10
Extractum Aconiti 1 „— 15
Extractum Aloss 1 „3115

„ „ 10„— 45
„ ,,. .'. . . 100,,350

ExtractumAloösAcidosulfur.correct.. 1,,—15
Extractum Belae indicae fluidum 10 „
Extractum Belladonnae 0,, ,— 5

„ „ 1„— 115
„ „ 10„ 20

Ertractum Belladonnae siccum 0,„ — 5
„ » » . 1,,—15

Extractum Bursae pastoris fluidum 10 „
ExtractumCacti grandiflorifliuidum 10„ 80
Extractum Calami 1 „— 10
Extractum Cannabis indca 1 „ T 60
Extractum Cardui benedicti 1 „ — 10
Extractum Cascarae sagradae fluidum 10 „3%

» » » » . 100,,160
Extractum Cascarae examaratum fluidum 10 „— 256

« » ,, » 100,,185
Extractum Cascarillae 1„— 15
Extractum Castaneae vescae fluidum 10 „1 — 10

„ „ „ » 100,,-—90
Extractum Centaurii 1„ 1.
Extractum Chamomillae 1„ — 20
Extractum Chelidonü 1„ 15
Extractum Chinae aquosum. 1„ J 10

» » » 10,,—80
Extractum Chinac fluidum 10, 4

„ „ „ 100, 540
Extractum Chinae Spirituosum 1 „ 20

„ » » 10,,160
Extractum Cocae fluidum 10,„ — 25

24

Gocgle

——
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112

Pl.

Extractum Cocae spirituosum spissum 1g910
Extractum Colae fluidum 10„ D0

„ „ „ 100,
Extractum Colocynthidis 0,. „35

7 7?. „ 1 « — 40

Extractum Colocynthidis compositum 1 „— 20
kExtractum Colombo « 1,,—-35

» » . · 10,,260
Extractum Condurangofluidum 10,

» « » · 100 « 160

Extractum Condurango spirituosum siccum 1„ 20
Extractum Conü 1„1ÜT
Extractum Conü siccum 1„ — 15
Extractum Cubebarum 1„ — 20

ExtractumDOigitalis 1 „ U H5
Extractum Digitalis siccum 1„ — 15

Extractum Dulcamarae 1-JO

Extractum Ferri pomati 1„ 5

7 « » 10 » — 40

Extractum Filicis 1 „T 15

» ,,. . . 10,,120
Extractum Frangulae fluidum 10, 20

„ „ » 100,,15()
Extractum Gentianac 1„— 5

„ „ . 10,,—45
Extractumcossypiissuidum. 10»—-As

„ „ „ 100 „ 1 90
Extractum GCossypi#spissum 1„20

. „ „ 10,460
LExtractum Craminis 1,,—- 5

„ „ · 10»—35
Extractum Granati 1. 120

Extractum Crindeliac robustac fluidum 10 „— 25
Extractum Hamamelidis virgin. fluidum 10, — 25
Extractum Hélenii 1 10

Gocgle



Nr. 15. 113

& Pl.
Extractum Hydrastis fluichum 10 9H 75

/ » » · 100 » 580
Extractum Hydrastis siccum 1„ 5
Extractum Hyoscyami 0,1„ — 5

» » 1 7“ — 15
„ „ . 10,,130

Extractum Hyoscyami siccum 0,, „ 5
5 · » « 1 «—· 15

Extractum Lactucae virosae 1 „ 15
Extractum Lactucae virosae siccum 1„ 15
ExtractumLigni campechiani 1„ — 20
Extractum Malti 10 „ 5

» » . 100,,—40
Extractum Millesolii 1„ 15
Extractum Opü 0,1,I .U.b

„ „ 1„ — 35
Extractum Pichi fluidum 10,„ — 20

» » » . 100,,175
ExtractumPimpinellae. . . 1,,—-15
ExtractumPiscidiaeErythrinaefluidum. 10,,—25
Extractum Quassiae 1„ — 40
Extractum Quebracho cort. spirit, siccum 1„ 15
Extractum Ratanhiae 1„1W3
Extractum Rhei 1„ JU„5

„ „ 10 „ 125
Extractum Rhei compositum 1 „ 15

7 « 77 « · 10 » 1 20
Extractum Rhofs aromaticae fluidum 10 „T
Extractum Sabinae 1„ 15
Extractum Scillae 1„TU10
Extractum Secalis cormui 1„ 25

„ » » . . 10,,2—
ExtractumsecaliscomutiAuidum. 1,,—5

» » » » 10»—-—35
Extractum Senegae 1 „ 1— 30

24*

Gocgle
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Extractum Strychni
ff ff «

Extractum Syzygii Jambolani fluidum
ff ff ff ff

Extractum Taraxaci

ff ff

Extractum Tormentillae
Extractum Trisolii fibrini

ff ff ff

Extractum Uvae Ursi fluidum

ff ff ff ff

Extractum Valerianae
Extractum Viburni prunifolii fluidum

5? » ff ff

Farina Secalis

ff ff

ff ff

Fel Tauri depuratum siccum
Ferratinum

Ferripyrinum (Ferropyrinum)

Ferrum albuminatum siccum

77 77 77

Ferrum carbonicum saccharatum

77 77 77

Ferrum chloratum
Ferrum citricum ammoniatum

77 ff ff

Ferrum citricum effervescens

77 7° 77

Ferrum ciuricum oxydatum
7“. 7 5%

Gocgle

0,1

10
100

10

10
10
100

10
100

100
200
500

10

10

10
10
100
10

10
10
100

10

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.

35
20
60
10
60
10

45
20
60
20
20
65
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Nr. 15. 115

Plf.
Ferrum jodatum saccharatum 1 1g.s 5
Ferrum lacticum 10, 10

„ „ . . . . 100, 53
Ferrum oxydatum dialysatum liquidum 1 10 „ 5
Ferrum oxydatum fuscum 10„ — 10
Ferrum oxydatum saccharatum 10 „, 5

„ „ „ 100, ä 4
Ferrum peptonatum siccum 1„1 H 0f4

„ „ „ . 10,,—40
Ferrum peptonatum dialysatum siccum 1„
» » » » 410»——40

Ferrum pulveratum 10„ 5
„ „ . 100,,-so

Ferrum pyrophosphoricum · 10,,—15
FerrumpyrophosphoricumcumAmmoniocitrico « 1,,—-5
» » ,,,,,, 410—15

Ferrumreductum. « 1,,—5
» » 10»——15
« „ 100,,15

Ferrum sesduichloratum 10„ 531
Ferrum sulfuricum 10)0 SA
„ „ . 100,,—25

Ferrum sulfuricum crudum 100, 5
„ „ » 200,,—10
» » » . . . 500»—15

Ferrum sulfuricum crudum gross. modo pulv. 100, 4ô15
» » ,,,,,,» I200»—25
» » » „ „ ,, 500,,——45

Ferrum sulfuricum siccum 10 „5
„ „ „ . . . 100,,-so

Flores Arnicae conc. et gross. modo pulv. 10 „ — 5
„ „ „ „ „ „ » 100,,—45

Flores Aurantii conc. 10, 14
Flores Chamomillae conc. et gross. modo pulv. 10 „1
„ „ „ „ „ „ „⅛ 100 — 70

Gocgle

ff
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Flores Chamomillae conc. et gross. modo pulv.
77 77 ff ff ff ff ff

77 77 77.. 77 * ff ff ff

Flores Cinae pulv.
77 7 7

Flores Convallariae conc. . .
Flores Koso conc. et gross. modo pulv.
» » »»» » »
» « ,,»» » »

Flores Koso pulv.
/ « «·

Flores Lamii .
Flores Lavandulae conc.

77 ff ff

FloresMalvaeconc.

» » » · -

Flores Malvae arboreae conc. .
Flores Millefolii conc. et gross. modo pulv.

» « » » » » » »

Flores Rhoeados conc.
Flores Rosae conc.

7 *=' 7 - · . «
Floressambuciconc.etgross.modopulv.

ff ff ff ff ff ff ff

ff ff ff ff

ff ff ff ff ff ff ff

Flores Stoechados conc.
Flores Tanaceti gross. modo pulv.
Flores Tiliae conc.

ff ff ff

Flores Verbasci conc.

11 77 ff

Folia Althaeae conc. et gross. modo pulv.
« « » « « » «

500
10
100
10
100
10
10
100
200
10
100
10
10
100
10
100
10
10
100
10
10
100
10
100
200
500
10
100
10
100
10
100
10
100

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.

10
10
55
10
65
10
10
80
20
15

20

40
10
65

30
15
10
70

40
60
20

10
55
15
20

25



Nr. 15. 117

Folia Aurantü conc. . . . .
FoliaBelladonnaeconc.crgross.modopulv.

FoliaBelladonnaepulv..
FoliaBuccoconc..
Foliacocaeconc..
Folia Digitalis conc.
Folia Digitalis pulv.
Folia Eucalypti conc.
Folia Farfarae conc.

77 77 77

Folia jaborandi conc.
77 77 77 5 1 « «

Folia Juglandis conc. et gross. modo pulv.
ff ff ff ff ff ff ff

Folia Malvae conc. et gross. modo pulv.
ff ff ff ff ff ff ff

Folia Matico conc. . . .
Folia Melissae conc. et gross. modo pulv.

» » » » « « » « «

Folia Menthae crispae conc. et gross. modo pulv.
11 114 11 ff ff ff ff ff

ff ff ff ff ff 77 7?7 77

77 77 77 77 77 77 77 «

„ „ „ ,,»,, » ,,.
» ,, » ,,,,,, » ,,.

« ff ff ff ff ff ff ff·

FoliaNicotianaeconc.etgross·modopulv..

ff ff ff ff ff ff ff

Folia Rosmarini conc.
Folia Rubi fruticosi conc.
Folia Rutae cone .
Folia Salviae conc. et gross. modo pulv.

577 7“ 7 7

Gocgle

10
100
10
10
10
10
10
10
10
100
10
100
10
100
10
100
10
10
100
10
100
200
500
10
100
200
500
10
100
10
10
10
10
100

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

»
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Folia Salviae pulv.
Folia Sennae conc. et gross. modo pulv.
„ „ ,,» » » »
» » »» » » ,-
» « »« » » »

Folia Sennae pulv.
» » » . . ·

Folia Sennae Spiritu extracta conc.
Folia Stramonü conc. et gross. modo pulv.

77 77 77 77 77 ff ff

Folia Stramonii pulv.
ff ff ff

Foliastramoniinitrataconc..
ff ff ff ff

Folia Theae nigrae
Folia Theae viridis
Folia Trifolii fibrini conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff ff

FoliaUvanrsiconc.etgross.modopulv..
ff ff ff ff ff ff ff ff

Folliculi Sennae conc.
Formaldehydgelatina

11

Formaldehydum solutum
14 11

f ff

Fructus Anisi . .
Fructus Anisi gross. modo pulv.

11 11 11 ff

ff ff ff

Fructus Anisi pulv.

s » » » « « «

Fructus Cannabis

Gocgle

10
100
200
500

100
10
10
100
10
100
10
100
10
10
10
100
10
100
10

10
10
100
200
500
100
100
200
500
10
10
100
100

ff

ff

«

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
10
10
55
85
65
10
70
30
10

10
85
15
15

35

35
10
10
85

40
60
20
30
40
60



Nr. 15. 119

Pl.
Fructus Capsici pulv. 10 . 1

77 77 577 " 100 7“ — 90

Fructus Cardamomi pulv. 1 — 5
77 *½% 7?“ 10 „ — 25

Fructus Cardui Mariae 10, — 5
„ « » 100,,—35

Fructus Carvi 100, 41
Fructus Carvi gross. modo pulv. 100, — 30
« „ „ „ » 200»—45
« » » » „ 500 „ — 90

Fructus Carvi pulv. 10,— 5
Fructus Colocynthidis pulv. 1. 5
» » « 10»——40

Fructus Foeniculi . 100,,-So
Fructus Foeniculi gross. modo pulv. 100„ 35

7 5 5 » » 200 „ — 55

» ,, » ,, » 500»15
Fructus Foeniculi pulv. 10„,„ 35
Fructus Juniperi 100, 13
» » 200»—25
» ,, . . . . 500,,—45

Fructus Juniperi gross. modo pulv. 100, 5d025
„ » » » » 200,,—40
» ,, „ „ „ 500, 141

Fructus juniperi pulv. 10, 5
Fructus Lauri gross. modo pulv. 100, A
„ » » » » 200»-——40
» » » » » 500,,—75

Fructus Myrtilli 10,1A1½
7? ? « 100 „ — 35

Fructus Papaveris immaturi conc. 10,LU|
» « « » 100,,—75

Fructus Petroselini · 100,,-—25
Fructus Petroselini gross. modo pulv. 100, — 35
„ » » » » 200»——55

25

Gocgle
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Fructus Phellandrii
Fructus Phellandrii gross. modo pulv.

Fructus Phellandrii pulv.
Fructus Sabadillae gross. modo pulv.

11 77 ?" 77 77

77 77 ? 7“ ff

Fructus Sabadillae pulv.
77 77 11

ff ff 77

Fungus Chirurgorum

Fungus Laricis pulv.

Galbanum pulv.
Gallae pulv.
Gelatina alba

Glandulae Lupuli
Glycerinum

ff

Guajacetinum
ff

Guajacolum
*7

Guajacolum carbonicum
7° 77

*? 77

Guajacolum valerianicum
77 114

Gummi arabicum pulv.
7°7 77

Gocgle

100
100
200
10
10

200
10
100
200
10
10
10

10
10
10
100
10
10
100
200
500

10

10

10
100

10

77

77

77

77

14

11

11

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
20
30
45

45
70
10
60
90
20

10

20
10
15

35

35

30
35
10
70
30
40
20
15
20

15

—u
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Gutta Percha

J77 77 «

Gutta Percha alba

Gutta Percha lamellata

Gutti pulv.
11 *!

Haematoxylinum
Haemogallokhum

77

Haemoglobinum
77

Haemolum

77

Hedonalm

Helmitolum . . . . .
Herba Absinthii conc. et gross. modo pulv.

11 14 77 77 ff ff ff

ff ff ff ff ff ff ff

» ff ff » « « «

Herba Absinthii pulv.
Herba Adonidis vernalis conc.

ff ff ff ff ff ff ff ff

Herba Cardui benedicti pulv.
Herba Centaurii conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff

HerbaChenopodiiambrosio'1’disconc.
Herba Conii conc. et gross. modo pulv.

11 7? ff ff ff ff ff

Herba Conii pulv.

Gocgle

10
100

10
10

10

10

10

10

10

10
100
200
500
10
10
10
100
10
10
100
10
10
100
10

77“

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
25
95
10
90
55

30
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Herba Equiseti conc.
77 77 77

f ff ff ff ff ff ff

Herba Hyoscyami pulv.
Herba Ledi palustris conc.

ff ff ff- ff

Herba Lobeliae conc. et gross. modo pulv.
7! 77 ff ff ff ff ff

Herba Meliloti conc. et gross. modo pulv.

Herba Millefolii conc.

Herba Polygalae cone.
Herba Serpylli conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff

Herba Thymi conc. et gross. modo pulv.
ff ff ff ff ff ff ff

Herba Violae tricoloris conc.

7! 7!“ 77 77

ff ff ff ff

Hexamethylentetraminum

Hirudines (einschl.Dispensation)
Holocainum hydrochloricum

ff ff

Homatropinum hydrobromicum
ff

Hydrargyrum
ff

Hydrargyrum bichloratum
ff

Cogle

10
100
10
10
100

10
100
10
100
10
10
100
10
100
10
10
100
10
100
10
100
200

10.

77

77

*%

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

«

ff

ff

ff

ff

0,1

0,01
0,1
10
100

10

7°

77

ff

ff

ff

ff

MPL

— 25

— 10
— 70
— 10

— 35

— 650

— 30

— 30
—15

— 25



Nr. 15. 123

Pl.
Hydrargyrum bijodatum 191 10

» » 10U 65
Hydrargyrum chloratum 1 5

„ „ 110,I
Hydrargyrum chloratum vapore paratum 15 wL 5

» « » » I10»—20
Hydrargyrum cyanatum 1 — 5
Hydrargyrum formamidatum liquidum (1%) 10„ 10
» » ,,» I100»—!60

Hydrargyrum imido-succinicum 0,l,,-— 5
» „ „ 1,,— 10

Hydrargyrum jodatum 1,— 10
» » - 10„— 65

Hydrargyrum oxycyanatum 1. — 5
Hydrargyrum oxydatum 1,,—-— 5

» » . . . 10»-— 25
Hydrargyrum oxydat. via humida paratum 1, — 5

» ,,,,,, ,, 10»-IV
Hydrargyrum peptonatum liquidum 10,U5
Hydrargyrum praecipitatum album 1 TJ. 5

» » » 10»—k25
Hydrargyrum salicylicum 1— 10

» » . 10»——55
Hydrargyrum sozojodolicum 10.E,C

„ „ . 1,,—30
Hydrargyrum sulluratum rubrum 1 — 5

„ „ „ 10,„ — 20
Hydrargyrum sulfuricum neutrale 1,,—5

» » » 10»—20
Hydrargyrum tannicum 1,,—5
Hydrargyrum thymolo-aceticum 0, 1L, 5

» » » 1,,—-10
Hydrastininum hydrochloricum CO,ol,,4!10

„ „ 0,BH,J9O
Hydrastinum hydrochloricum 0,01 — 5

—. Google



124

Hydrastinum hydrochloricum
Hydrochinonum . . . . . . .
Hydrogeniumperoxydatumpurissimumetwa3% (Gewicht)

» » » „ „ „

„ „ » ,,» »
HydrogeniumperoxydatumpurissimumetwasOoJo(Gewicht)

ff ff 77 7 * . ff

Hydroxylaminum hydrochloricum

l.

Ichthalbinum

»
»

Ichtharganum
«
ff

Infusum Sennae compositum
77 7 ff

Ingluvinum

Jodipinum (10 %)

Jodipinum (25%)

sodoforminum

77

Jodolormium pulv.
5*

*% 5?7“

lodoformogenum

Gocgle

0,1

10
100
200
500

10

0,1

10
0,1

10
10
100

10
100
10
100

10

10
100

10
100

8
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

—

I

IEI

—

Pf.
25

25
40
75
10
95
15

15
30

50

15

30

60
80

90
15
35
15

55
10
95
50



Nr. 15. 125

AMA Pt.
lodolum 1g9.— 25

„ 10,„
Jodopyrinum 1„ — 20

„ 10 „ 5
Jodothyrinum 0.11„ 10

„ 1„ 85
Jodum 1 „ 10
,,. . . 10,,-—90

Jodum trichloratum 1„ — 15
» 10,,130

K.

Kali causticum fusum 10 g— 10
„ „ „ 100, 5
Kalium aceticum 10„ 0
„ „ . 100,,—-60

Kalium bicarbonicum 10 „“ 5
„ „ 100, 30

Kalium bromatum 10,
„ 100, 114%
„⅛ 200 „ 1 20

» ,, «500»240
Kalium bromatum pulv. 10,
» » » 100,,—90
» » ,, 200,, 1 35
„ » „ 500, 2 70

Kalium carbonicum 10 „ 5
» » . 100,,—35

Kalium carbonicum crudum 100) 5).
» » » 200»——25
» » „ 500,„ 4

Kalium chloratum . 10»-— 5
Kalium chloricum crystallisatum 10,U

„ „ „ 100 — 30

Gocgle
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Kalium

ff

Kalium

ff

Kalium

—14

114

ff

Kalium
Kalium

„
„
„

Kalium

ff

Kalium

Kalium
Kalium

Kalium
Kalium

ff

Kalium

Kalium
Kalium

Kalium
Kalium

ff

Kalium
Kamala

chloricum pulv.
ff ff

citricum

» -
dichromicum

ff

ff

ff

dichromicum crudum
jodatum

*0

77

77

nitricum
„ . . . .

nitricum gross. modo pulv.
7 7 7° 11

77. 77 7! 77

nitricum pulv.
Ppermanganicum

77

sozojodolicum
sulfo-guajacolicum

*77

sulfuratum.
77

77

sulfuratum purum

11 11 77 7°

sulluricum pulv.
tartaricum

77

tartaricum pulv.

Gocgle

100

10
10
100
200
500
100

10
100
200
10
100
10
100
200
10
10
100

10
100
200
500
10
100
200
10
10
100
10

77.

77

7°.

11

11

77

*—

77

77

77

77

77

77

77,

77

ff

Pf.

40

15

45
70
35
25
10
95
40
10

30

40

20
10
75

40

10
35
55

10
85
15
5



Nr. 15. 127

Pl.
Kamala 10 . 20

7?77 6 100 „/ 1 « 75

Kaolinum pulv. 100„— 10

Kino pulv. 1,1— 5

» » 10 „ 15

Kosinum 0,., „ 10
Kreosotum 1„ „— D

» 10»——2()
Kreosotum carbonicum 1„ „10

„ « 10,,-—95

« » 100,,75»
Kreosotum valerianicum 1„— 10

» « 10 „ 90

„ » 10·0,,725

L.

Lactopheninum 19111 15

77 1 10 * 1 30

Lactucarium pulv.# 1.. — 10

Lichen islandicus conc. 1001i 25

77 77 77 200 *1 40

Lignum campechianum conc. 10 „, 5

Lignum Guajaci conc. 10„ — 6

« « » 100 „ 20

Lignum Quassiac conc. 10 „ 5

5„ » » 100,, 15
Lignum Sassafras conc. 10 „ 5

77 77 77
100 „ — 25

Linimentum ammoniato-camphoratum 10, AU10

» » » 100 „ — 90

» » » l200,,135
Linimentum ammoniatum !!„0

7° » 100 „— 55

„ « :2()«»--f85
Linimentum saponato-ammoniatum 100„ 25

26

Gocgle
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Linimentum saponato-camphoratum
*7 77° ff

ff ff ff

Linimentum terebinthinatum

11 ff

ff ff

LiquorAIuminiiacetici.
ff ff ff

ff ff ff

LiquorAmmoniiacetici
ff ff ff

Liquor Ammonii anisatus
*7 7! 77

Liquor Ammonü caustici
* 77 ff

ff ff ff

ff ff ff

Liquor Ammonii caustici spirituosus
ff ff ff ff

Liquor Ammonii succinici
Liquor Calcii sulfurati

11 7! 77

7“ 7° ff

Liquor Carbonis detergens
*77 7 77

Liduor Cresoli saponatus
» » »
» » »
» « ,-

Liquor Ferri albuminati

« » ,-

Liquor Ferri chlorati
Liquor Ferri oxychlorati

J77 7* 77

Gocgle

10
100
200
10
100
200
100
200
500
10
100
10
100
10
100
200
500
10
100
10
100
200
500
10
100
10
100
200
500
100
200
500
10
10
100

1

1

1

11

77,

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

— 5

— 15
— 25
— 45
— 10
— 65
— 10
— 50
— 75
1 50
— 10
— 65

— 45
— 70
1 35



Nr. 15. 129

Pf.
Liquor Ferri peptonati 100 860

» » » 200 — — 190

» » » · - · 500 „ 180
Liquor Ferri peptonati cum Mangano 100,11
„ i » » » 200,,—90
» » «’» » . . 500» 180

LiquorFerripeptonaticumManganosaccharat. 100, 4
„ » » « » » 200»——90
» « » » » » 500,, 180

LiquorFerrisaccharaticumMangano 100,,-So

» » » « » 200, 9
» » » » » 500» 180

Liquor Ferri sesquichlorati 10,
» » » 100,,—20

LiquorFerrisubacetici. 10»—-J
LiquorFerrisulfuricioxydati 10»— 5

ff ff ff 77 100 11 — 25

Liquor Kali caustici 10„— 5
» » » 100,,-As

Liquor Kalii acetici 10, 10
» » » 100,,-— 5

Liquor Kalii arsenicosi 1,— 5

» » » 10»—-IS

» » » 100,, 1 30
„ „ » 200» 1 95

Liquor Kalii carbonici 10„— 5

„ » » 100,,—30
Liquor Natri caustici 10, 5
« « » 100, — 25

Liquor Natrii silicici 100, 15
» » « 200, — 25
5„ „ „ · s500»——4«1·)

Liquor Plumbi subacetici . 10„ 5
„ „ „ 100, 30
7 « « j200»—.45

26*

. Gocgle
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Liquor Plumbi subacetici
Liqucr Stibii chlorati

5 / 1

Lithargyrum
Lithium benzoicum

ff ff

Lithium bromatum
Lithium carbonicum

ff ff

Lithium citricum
Lithium jodatum
Lithium salicylicum

ff ff

Lycopodium

ff

Macsspu1v..
ff ff

Magnesia usta
/ « -

Magnesium boro-citricum
Magnesium carbonicum pulv.

ff ff ff

Magnesium citricum
Magnesium citricum effervescens

77 77 ff

Magnesium lacticum
Magnesium phosphoricum
Magnesium sulfuricum

11 ff

ff ff

Magnesium sulfuricum siccum
77 * 7°.

Alanganum Ssulfuricum

Goosle

500
10
100
100

100

10
10
100
10
10
100
10
10
100

10
100
200
500
10
100
10

7

77

77

?77

77

77

*7

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pl.
90

40
20
10
55

50

25
95

25
10
90
20

25
15
15



Nr. 15. 131

Pl.
Manna 10 HHHU
„ . . . 100,, 120

Massa Püularum Ferri carbonici 1„ 10
» » » » 10»—-So

Mastix pulv. 1„„J 5
Mel 100, — 55
» 200»—85
» · - 500,,165
Mel depuratum 10, — 10
„ „ 100 „— 80
Mel rosatum 10„ 15
Mentholum 1„ 15

» 10» 1 10
Mesotanum 1„ „U

„ 10,,1-
» . . 100,,850

Methylacetanilidum 1„ 10
Methylenum caeruleum 1„ — 10

„ „ 10,„ 90
MethyliumSalicylicum 10, 15
Methylsulfonalum pulv. 1„ 15

„ „ 10„11
„ „ 100, 40

Mixtura oleoso-balsamica 10„J 10
» » » 100,,-—8-")
» »-» 200,,130

Mixturasulfuricaacida. 10»— 5
„ „ » 100,,—40

Morphinum hydrochloricum 0,l,,— 5
» » 1,,—-40
» » 10»315

Morphinum sulfuricum 0,, „ 5
„ » 1,,—-40

Moschus 0,01, — 10
» 0,1,,——«70



132

ff ff ff

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

Natrium

11

Natrium
Natrium

„
„
ff

Natrium
Natrium

ff

Natrium

»
Natrium

77

Natrium

77

accticum

77

benzoicum
bicarbonicum

ff

bitartaricum pulv.
bromatum

77

cacodylicum
?

carbonicum

J7

Gocgle

10
100
10

10
100
10
100
10
100
200

100
0001
0,1
0/01
00,1
10
.100

10
10
100
200
500

10
100
0,1

10
100
100
200
500

77

77

77

77.

77

77

77

77,

77

7?!

77

Pf.
10
85
15

15
25
15
25

45
70
10
90

20

20

25
15

20
30
60
10

90

15

15

10
15



Nr. 15. 133

# & lP.
Natrium carbonicum siccum 10 H „

» « » 100,,-—2.7)
» » » . . . . 200,,——4()

Natrium chloratum crudum gross. modo pulv. 100 „1 — 5
„ „ „ » » » 200, — 10
« « » « ,, » 500 „ 15

Natrium chloratum pulv. 10,„ 5
„ „ „ 100,

Natrium chloricum pulv. 1 10, O
Natrium cinnamylicum 1„11
Natrium citricum 1 D0U1U5

» » !10,,—15
Natrium jodatum 1„— 15
„ „ 10, 1 —

Natrium nitricum 10,„!BU )
Natrium nitricum gross, modo pulv. 1 10 „ 5
» » ,,»-, 100„
» » » » „ 200 „ 45

Natrium nitricum pulv. 10, 1ÜU5
Natrium nitrosum l 1. 5
„ „ 10,444 380

Natrium oleimicum T 1„— 5
„ » 10, 25

Natrium phosphoricum 100 n1U½
Natrium pyrophosphoricum ferratum 10— 20
Natrium Salicylicum 1„ t 5

» « 10, H.10

» « - 100„U90
Natrium sozojodolicum 6 1 „ 20
„ „ . [1»,,1-5u

Natrium sulfo-ichthyolicum . 1„— 10
» » „ 10, 87

Natrium sulfuricum 100„„ 15
» » 200 „ — 25
„ „ 500 „ — 45

Gocgle
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Natrium sulfuricum crud. gross. modo pulv.

77 11 11 77 7% 77

?7“ 11 « » 7“ »

Natrium sulfuricum siccum

11 ff ff

Natrium tetraboricum
Jatrium thiosulfuricum

77° ff « ’

Natrium thiosulfuricum crudum
. .Nitroglycerinum solutum (1%)

77 77 *7

0.

Oleum Amygdalarum

Oleum Amygdalarum acthereum
Oleum animale aethereum
Oleum animale loetidum

77 77 57

Oleum Anisi

77 77 n

Oleum Aurantü Florum.

14 14 77

Oleum Bergamottae
Oleum Cacao

* 77

Oleum Cajeputi

11 1

Oleum Calami
Oleum cCcamphoratum

7 77

7“ 7"

Oleum camphoratum torte

Gocgle

100
200
500
10
100
10
10
100
100

10

10
100
1
1

100
200
1
10

0,1
1
10
100
1
10
1
10
100
200
10
100
200

8
7

30

G

JCU

10

70

15
20
80
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Nr.15. 135

Pl.
Oleum cantharidatum 10 H— 20
„ „ 100,1
„ » 200»225

Oleum Carvi 1
Oleum Caryophyllorum 1 „ 5
„ „ . . 10»—-M

Oleum Chamomillae aethereum 1Tropfen— 5
„ „ „ 0,1H

Oleum Chamomillae infusum 10, — 15
„ ,, „ 1001

Oleum Chloroformä 10 „ 10
„ „ 100,75
„ „ 200 „ 1 15

Oleum Cinnamomi 1,,— 5
Oleum Citri. 1 5
Oleum Cocos 10,„ 1L 5P
„ » 100,,-so

Oleum Crotonis 1,,—5
» ,, 10»—2()

Oleum Eucalypti 1,— 5
» » 10»—-ZU

Oleum Fagi empyreumaticum 10, — 5
„ „ „ 100)1

Oleum Foeniculi 1 — 5

„ „ 10 „35
Oleum Gaulteriae 1 „4 10
„ „ 10,5

Oleum Hyoscyami 10„ 15
„ „ 1005
» ,, . 200, 1 80

Oleum lecoris Aselli ·100 „ 55
» » „ 200, — 80
» » „ 500,60

Oleum Juniperi 1.,.
Oleum Juniperi empyreumaticum 10 „— 5

27

Gocgle
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Pl.
Oleum luniperi empyreumaticum . . . . 100g—35
Oleum Juniperi Ligni . .»10,,——10
» » » . . . . . . .1100,,——60

Oleum Lauri . . . . . 10 „
„ „ . . . . . . . .100»—65
» » . . . . . . . 200 „ 1 —

Oleum Lavandulae . . . . .E 1»—-l«
oteumuui.........å10(),,—2c«)
,,,,.........«200,,—3«
» ,,. . . . . . . . .»-500,,-—6«

oteumLinisutkukatum.......·100,,——4()
» » » . . . . . . .200»——60

OleumMacidis. . . . . . . 1,,—5
» » . . . . . . . . 10„— 40

Oleum Menthae crispae. . . . 1„U15
Oleum Menthae piperitae 1 „ 20
„ „ ,, 10 „ 1 50

Oleum Nucistae . . . . . . .Z1(),,——20
» » . . . . . . . .T»100,,175

Oleum Olvarum . . . . . . 10„— 5
„ „ . . . . . . . 100,„ 45
„ „ . . . . . . . 200 „ 70
„ „ 500, 1 35

Oleum Olivarum commune . . . . 100, — 25
» » .....,,2()0,,—40
» » ,, . . . . . . 500,,——75

Oleum Papaveris . . . . . . . 10»-PS
,, ,, . . . . ç . . . 1()0»——35

OleumPedumTauri. . . . . . . 10»—- 5
„ „ „ . « . . 100,,--—45

Oleum Petrae italicum . . . . . 10»—-M
» ,, » . . . . . . . 100,,-ZU

Oleum Petroselini. . . . . . . . l,,-——1()
OleumPini. . . . . . . . . 100, — 20
„ „ . . . . . . . . 200»—30

Cogle



Nr. 15 137

Pl.
Oleum Pini Pumilionis 1g— 10
„ » » 10,,—6()

Oleum Pini silvestris 10, 115
Oleum Rapae 100 „ — 25
„ „ 200, — 40
„ „ 500, 5

Oleum Kicini 10„5
,, » 100,,-—30
„ „ 200, 1
» » 500,,—90

Oleum Rosae 1 Tropfen— 10
OleumRosmarini 19— 5
„ „ 10„— 120

Oleum Rusci 10, — 5
» » 100,,-—20

Oleum Sabinae 1,,—-— 5
Oleum Santali 1 „ 10
» » 10»——75

Oleum Sassafras 1,,—5
Oleum Sesami 100, i5
» » 1200»—— 55
„ „ 500„%

Oleum Sinapis 1 „
77 77 · ' 10 7 — 80

Oleum Succini rectificatum 10 „ 10
Oleum Tanaceti 1„ 10
Oleum Terebinthinae 10„L 5
» » 100„— 30
» « s200,,—45
» ,, .. 500, . 90

Oleum Terebinthinae rectiftcatum 10,„Nl..
„ „ „ 100 J

Oleum Terebinthinae sulfuratum 10„ 5
» » » -100,,——45

Oleum Thymi 1,,—5
2 *

Gocgle
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Oleum Thymi
Oleum Valerianae
Opium pulv.

Orexinum tannicum

ff ff

Orthoformium novum

ff ff

Ossa Sepiae pulv.
Ova gallinacea
Oxymel Scillae

77 ff

Oxymel simplex

P.
Pankreatinum · . . . . .
Papayotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin peptonisierend)

* 77 ?7 77 77

Paraffinum liquidum
J577 »

« ff

« »

Paraffinum solidum

Paraldehydum
77

7?

7!

Pasta Guarana pulv.
Pastilli Hydrargyri bichlorati

enthaltend0,6 g Hydrargyrum bichloratunm

7“ * * 7.

Gocgle

10 g
1 77

0,1 „
1 „
10 „
0,1 „

1 "„
1 "„
10 „
10 „

1 Stück
10 g

100 „

10„

18
1,,

s10,,
10,
100

200
500
100,
200
500

s 1 „

10
100
200 „
1„

77

77

11S4ück
10 „
100 7

Pt
45
10

10

75

35
30
20

15
15
20
10

35

10
50
50
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Nr. 15. 139

Pl.
Pastilli Hydrargyri bichlorati

enthaltend1 Hydrargyrum bichloratum 1 Stück 10
„ „ „ „ 10 — 75
,,» » » 100 3

Pastilli Santonini 10, 30
belletierinumtannicum 0.18110
Pepsinum 1„ 5
» 10,,—135
» . 100,,2l75

Peptonumsiccum. 1„ 5
» 110»-—50

Peruolum 10 „ — 35
„ 100 „ 2 75
„ . (20()»415

Phenacetinum 1„5
» 10,20
» .. -10(),,175

Phenocollumhydrochloricum. ],,—2·Z)
» » 10,,2—

Phenylum salicylicum 1,,— 5
„ „ 10„20
„ „ 100„, 4

Phenylurethanum 1„ 15
„ 1 1—

Phloroglucinum 0,1 „T1
„ 1 BU75

Phosphorus . 1,,—5
Physostigminum salicylicum 650,01„ 15

„ „ 0,1 41|10
» » 11»875

Physostigminum sulfuricum 0,01 „— 15
„ „ # 0,,, 11
„ „ - 1„8 75

Pilocarpinum hydrochloricum 0,01„1 P
» » ;(.),1,,—30

Cogle
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Pilocarpinum hydrochloricum
Pilulae alosticae ferratae

7!7 77 7!"

Pilulade Ferri carbonici Blandi

77 77 77 77

Pilulae salapac
ff 11

Pilulae Kreosoti
11 7“

Piper nigrum puly.
Piperazinum

7!

*?#“%

Pix liquida
7“ 77

*1 * · . . . . .

Placenta Seminis Lini gross. modo pulv.
11 11 11 77 77 77

11 1 11 11 7? 77

Plumbum aceticum

2 „ .
Plumbum aceticum crudum

„ » »
» » » . ·

Plumbum aceticum crud. gross. modo pulv.
» « » » » „
77 7 * 7“ *“ 7“

Plumbum jodatum
Plumbum nitricum

77 77

Plumbum tannicum siccum

Podophyllinum

Gocgle

18
10 Stück
100 „„
10
100 „
10
100 „
10 „„
100 „

10g
0,1»
1»
10»
10»
100,,
200
100 „
200 „
500 „
10 „
100 „
100 „
200 „
500 „
100 „
200 „
500 „

1 *1

10 „
100 „
1
10
0,1

1 7

10

Pl.
45
10
75
15
90
20
30
15
90
10
10



Vimksqfkszszks«-s«

Nr. 15. 141

(Fl.
Protargolum 19 — 30

„ ç . 10,,250
Pulpa Tamarindorum cruda 100 „2
Pulpa Tamarindorum depurata 10, 5
„ „ » 100,,—45

Pulvisaörophorus. 10»-10«
» ,, 100,,—90
» ,, 200,,135

Pulvisaromaticus. 1 — 5
» » 10»—-As

Pulvis gummosus 1, — 5
„ „ . . . 10,,—20

Pulvis Ipecacuanhae opiatus 1 — 5
» » » 10,,——25

PulvisLiquiritiaecompositus. 10,,—10
» » « 100,,-So
» » » 200,,—90

Pulvis Magnesiae cum Rheo 1
Pulvis salicylicusCcumTalco 10„ 5
„ ,, » » 100,,-—-30
» « ,,» 200«-—!45
» » ,,» 5()0,,—-I90

Pulvis temperans 10,W ½Z 15
Pyoktaninum aureum 1 „ 15

„ „ 10 „ 1 20
Pyoktaninum caeruleum 1 15

» » 10» 1«;«.)
Pyramidonum EIEE

„ .... F1,,—Y40
Pyrazolonum phenyldimethylicum pulv. 1, 5

„ „ 10,50
„ „ 100,4 15
» » - - - - 200 , 6 20

Pyrazolonum phenyldimethylicumcum Coffeino citrico 1,,— 10
„ „ » » » 10 — 70

Gocgle
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DIE-Jes-
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142

« » «
« » «

Pyridinum
„

Pyrogallolum
11

R.

Radix Alhaeae conc. et gross, modo pulv.

» » »»« » »
» » »»« » „
„ » »»» » »

Radix Althaeae pulv.
Radix Angelicae conc.
„ » »»» » »

Radix Angelicae pulv.
Radix Arnicae conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff

Radix Artemisiae conc.
Radix Artemisiae pulv. .
Radix Asari conc. et gross. modo pulv.
» » ,,»-, » „

Radix Asari pulv.
Radix Bardanae conc. ·
Radix Carlinae conc. et gross. modopulv.

77 7! 77 ff ff ff ff

» » » » ff 77 7

Kadix Colombo conc. et gross. modo pulv.

77 77 *7 77 77 77 77

Kadix Colombo pulv.

77 7“ 77 77 77 77 77

77 « » « « ff ff

ff » » ff « ff «

Co—gle

ff

ff

10
100

10

10

10

100
200

500
10
10
100
10
10
100
10
10
10
100
10
10
10
100
200
10
100
10
10
100
200
500

77

77

77

77

77

77

77

7*7

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ØPL

— 40

.40
10

60



Nr. 15. 143

1 M pf.
Radix Gentianae pulv. 10 P
Radix Helenü conc. et gross. modo pulv. 10„ 5
,,,,»,,,,,,,, l100,,—s30
RadixHeIeniiputv. 10
Radix lpecacuanhae conc. 1„ 5
„ „ „ 10 „ 45

Radix Ipecacuanhae pulv. 1 1„ 5
» » ,,. . EEE

Radix Levistici conc. et gross. modopulv. 10 „ 5
» » » « « » « 100 « — 30

Radix Liquiritiae conc. et gross. modo pulv. 10„ 5
„ „ „ „ „ „ „ 100,„„,04
„ „ ,,,,,, » » 200»—-—60
» » ,,»» ,, » 500»120

RadixLiquiritiaepulv.. 10»—-H
ff ff ff 100 77 — 45

Radix Ononidis conc. 10„— 5
„ „ „ . . . . 100,,-Zu

Radix Pimpinellae conc. et gross. modo pulv. 10 „— 10
» » ,,,,,, ,,» 100,,-—6(,)

Radix Pyrethri conc. 10 „ — 15
Radix Pyrethri pulv. 10 „ 20
Radix Ratanhiae conc. et gross. modo pulv. 10 „ 5
» » «»,, » » 100,,-ZU
ff 77 77 77, 77 77 77 200 57 —— 75

1 « » « » » „ 500 „ 1 50

Kadix Katanhiae pulv. 10 „ 10
Radix Khapontici gross. modo pulv. 100, — 40
KRadixRhei conc. et gross. modo pulv. 1„— 5
,,,,,,,,,, » ,, 10,,——j3()
,, ,,«,, » » 1«(),,2145

Radix E pulv.. 1:„U0 „

“ » «« - 10»-- 35
Radix Sarsaparillae conc. 10 „ — 20
» „ „ 100) 1650

28

Gocgle
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Radix Sarsaparillae conc.
7° 77 ff « « «

Radix Senegae conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff

ff 77 77 77 77 77 77

Radix Senegae pulv.
77 * 77

Radis Taraxaci cum herba conc.

ff ff ff ff ff

Radix Turpethi
„ „ ·

Radix Valerianae conc. et gross. modo pulv.

11 77 7!7 77 7! 77 77.

77 77 77 77 7"7 77 ff

Radix Valerianae pulv.
Resina Guajaci pulv.
Resina Jalapae

Resina Pini
Resorbinum
Resorcinum

7! ·

Resorcinum resublimatum

ff

Rhizoma

1

ff

ff

Rhizoma
Rhizoma

11

7“

Khioma

7

Khizoma

77

ff ff ff ff ff ff

ff ff ff 77 77 7!?

77. 77 7° 77 * ff

Calami pulv.
Calami non decorticata conc.

ff ff ff ff

ff ff ff ff

Filicis gross. modo pulv.
ff ff ff 77

Filicis pulv.

Gocgle

200
500

10
100

10
10
100
10
100
10
100
200
10
10
1
10
100
10
1

1
10
10
100
200
500
10
100
200
500
100
200
10

8
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

IJchä

. 1

— 360



Nr. 15. 145

Rhizoma Galangae conc. et gross. modo pulv.
ff ff ff ff ff ff ff

Rhizoma Galangae pulv.
Rhizoma Graminis conc.
Rhizoma Hydrastis conc.

7! * ff ff ff ff ff

Rhizomalridisconc.

ff ff ff

Rhizoma Iridis pulv.
KRhizomaPannae pulv.

Rhizoma Tormentillae pulv. .
Rhizoma Veratri conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff

RhtzomaVeratnpulv.. . . .
Rhizoma Zedoariae conc. et gross. modo pulv.

ff ff ff ff ff ff ff

Rhizoma Zedoariae pulv. . .
Rhizomazingibekisconc.etgross.modopulv.

ff ff ff ff ff ff ff

Rhizomazingiberispulv.
Rubidium jodatum

11 14

S.

Saccharinum
11

Saccharum pulv.
„ ,,.

Saccharum Lactis pulv.
„ „ „
„ „ »
« » „

Gocgle

10
100
10
100
10
100
200
10
100
10

100
10
10
100
10
10
100
10
10
100
10

10

1
10
10
100
10
100
200
500

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77.

77

77

77

77

77

77

77

ff

Pf.
5
40
10
20
60
35

80

10
90

20

40

60
20
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9

Sal Carolinum factitium pulv.
ff ff ff ff

ff ff ff ff '

Sal Carolinum factitium crystallisatum
ff ff ff ff

ff ff ff ff

Salophenmn.

ff

Sanosormium
Santonium

Sapo jalapinus
ff ff

Sapo kalinus
11 ff

ff ff

ff ff ·

Sapo kalinus venalis
ff ff ff

ff ff ff

Sapo medicatus pulv.
ff ff ff

Scammonium

« « «

Scopolaminum hydrobromicum
ff ff

Scopolaminum hydrochloricum
Scopolaminum hydrojocicum
Sebum ovile

77 7

Sebum salicylatum
77 ff

Secale cornutum

* 5?7! J77 77 ff ff

Cogle

200
500
100
200
500
1
10
1
1
10
1
10
10
100

200
500
100
200
500
10
100
1
10

0,01
0,1
0,01
0,01
10
100
10
100
10
1
10

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

le.
40
60
20
10
20
30
25
90
20
20
55.
10
60

30
45
90
20
30
60
10
70
10
55
10
80
10 #
10
10
60
15

15
10
60



Nr. 15. 147

P .
Secale cornutumad dispensationemrecenterpulv# 100 H KO
Semen Arecae pulv. 10 „ 5

J77 7?77“ 7“ 100 „ 50

» ", „ —
Semen Coffeae tostum pulv. 10„ 10
Semen Cydonia . . 10»—15
Semen Foenugraeci gross. modo pulv. 100 „15
» » ,, » » 200,,—2«
» » » » » 500«——45

SemenHyoscyami 10,,àk§4
Semen Lini 100 „!,5

„ » 200»——25
» » . . . —

Semen Lini gross. modo pulv. 100, 511

» « » » « 200 » — 30

» » » » « 500 „ — 60

Semen Mhyristicaepulv. 1 „ =05

» » 5% 10 „— 40

Semen Papaveris 10, W

» « 100 / — 35

Semen Phaseoli pulv. 100„,„ 20
Semen Quercus tostum gross. modopulv. 100, — 1
„ „ „ „ „ » 200 „

Semen Sinapis gross. modo pulv. 100,„0

2 2 » » » 200»—45
« » » » ,,. 500»—9()

Semen Strychni gross. modo pulv. 10
„ „ „ „ 100 „, 25

Semen Strychni puiv. 10 „ 5
Serum antidiphthericum (350 sach)

Stärke 0 200 J. E. — 70
„ 1 600 J. E. 1 50
„ II 1000 J. E. 2 25
„ III 1500 J. E. 3 10

Gocgle
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PFl.

Sal Carolinum factitium pulv. 100 H 4

» » » » 200»—60

,,.,, » » . 500»12()
salCarolinumfactitiumcrystallisatum 100,,-—10

» » « « ' 200 »— 20

» » » » 500»—30

salophenum. 1„ 25

» 10,,190
Sanolormium 1 „ 20

Santonium 1„ 20

» . 10,,155

Sapo jalapinus 1„— 10

» ' » 10 ? — 60

Sapo kalinus 10„ 5

,, » 100,,-Zo-
» » 200,,——45
» » . 5(,)()»—9()-

Sapo kalinus venalis 100, :10

» » » 20()»—-3()
» » » 500»—60

Sapo medicatus pulv. 10 „ 10

» » » 100,U70
Scammonium 1 „ 10

„ . . 1(,),,—55
Scopolaminum hydrobromicum 0,01, — 10

„ » (),1,,——8(·)
Scopolaminum hydrochloricum 0,01,, — 10

Scopolaminum hydrojodicum 0,0 „ 10

Sebum oile 10 „L 1

„ „ 100 „ 60
Sebum salicylatum 10, 105

„ » 100 „ 1

Sccale cornutum . . . 1(),,——15
Scculecornutumaddispensationemrecenterpulv.. 1„— 10

10 60
7° 77 77 77 ff 77

Gocgle
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Nr. 15. 147

Pl.
Secale cornutumad dispensationemrecenterpulv. 100 H KO
Semen Arecae pulv. 10,

J77 J77 * 100 » — 50

„ ", „ 200,5
Semen Cofleae tostum pulv. 10, 10
Semen Cydonia . . . 10»-M
Semen Foenugraeci gross. modo pulv. 100, 15

» » » » » 200 7 — 25

» » » « » 500 » — 45

Semen Hyoscyami —
Semen Lini 100 „ 15

„ » 200,,——25
ff ff · 500 7 * SEa3 45

Semen Lini gross. modopulv. 100, 20
» » « « » 200 » — 30

77 7?7 77 77 *7 500 7 60

Semen Mristicae pulv. 1„ Uunn!D
5? 7 7) 10 5 — 40

Semen Papaveris 10 „ 5
77 77 100 T — 35

Semen Phaseoli puls. 100, 20
Semen GQuercustostum gross.modo pulv. 100 „1 — 15

14 » » » » » 200 L — 25

Semen Sinapis gross. modo pulv. 100,„
» « » » » 200»-—45
» » » » « 500 „ — 190

Semen Strychni gross. modo pulv. 10,„ 5
„ „ „ „ 100,„ 25

Semen Suychm pulv. 10 „ 5
Serum antidiphthericum (350 sach)

Stärke 0 200 J. E. —0
„ I1 600 J. E. 1 50
„, II 1000 J. E. 2 25
„ III 1500 J. E. 3 10

Gocgle
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Sirupus

Sirupus
Sirupus

Sirupus
Sirupus
Sirupus
Sirupus
Sirupus
Sirupus
Sirupus

Sirupus
ff

Sirupus
Sirupus

ff

Sirupus
Sirupus

Sirupus
Sirupus

Sirupus
Sirupus
Sirupus

Sirupus
Sirupus
Sirupus
Sirupus

Althacae.

Amygdalarum
Aurantii Corticis

Aurantü Florum
Balsami peruviani
Balsami tolutani
Calcü##chlorhydrophosphorici
Calcühypophosphorosi
Calcü lactophosphorici
Calcülactophosphorici ferratus

77 ff ff

Cerasorum

s ff

Chamomillae
Cinnamomi

ff

Citri
Ferri jodati
„ „ . .

Ferri lactophosphorici
Ferri oxydati

ff ff

Foenicu1i.
Ipecacuanhae
Liquiritiae.

ff

Mannae
Menthae
Papaveris
Rhammi catharticae

Gocgle

10
10
100
10
10
10
100
100
100
100
200
10
100
10
10
100
10
10
100
100
10
100
10
10

10
100
10
10
10
10

#

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
60
75
90

##cisd%0 10
60
10
15
20—

— 10
— 60
— 60
— 60
— 80
1. 20
— 10

— 70
— 10
— 10
— 70
— 15
— 15
1.20
— 80
— 10
— 70
— 10
— 10
— 10
— 70
— 10
— 10
— 10

— 10



Nr. 15. 149

Pl.
Sirupus Rhamni catharticae 100, 70
Sirupus Rhei 10,
„ „ . 100,,-—80

Sirupus Rhoeados. 10 „— 10
Sirupus Ribis 10 „ — 10
Sirupus Rubi Idaei 10 t 10

7 5 ?7 100 7, 60

Sirupus Senegae 10, 5
„ „ 100,O

Sirupus Sennae 10,„nU
„ „ 100, 70

Sirupus simplex 10, — 5
„ „ 100,
» » 200,,-—45
» » 500»—90

Sirupus Violae 10„— 15
Sirupus Zingiberis 10 „
Sparteinum sulfuricum 0,, „I3h
Species aromaticae 100 10
„ „ 1005
„ „ 200 „ 95
„ „ 500 „ 1 95

Species diureticae. 10, 5
„ „ 100, — 50
„ „ 200 „ 75
„ » 500 „ 1 50

Species emollientes 100 , 50
» » 2()()»—-75
» » 500 „ 1 50

Species laxantes 10 „nn90L1
« » 100,, 1 75
„ » . 200 „ 2 65

Species Lignorum 100 , 40
„ » 2()()»—60
» » 500 1.20

Gocgle
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Species
ff

ff

Spiritus
ff

ff

ff

Spiritus
7!

Spiritus
Spiritus
Spiritus.

77

Spiritus
77

Spiritus
77

Spiritus
ff

ff

ff

Spiritus
ff

Spiritus
ff

Spiritus
ff

ff

Spiritus
ff

ff

Spiritus
171

77

77

77

aethereus.
„ .

Aetheris chlorati
Aetheris nitrosi
Angelicae compositus

ff ff

aromaticus

ff

caeruleus.
,, .

camphoratus
«
»
ff

Cochleariae

11

coloniensis

ff

dilutus

ff

ff

ff

e Vino

ff ff

ff ff

Formicarum

11

ff

200
500
10
100
200
500
10
100
10
10
10
100
10
100
10
100
10
100
200
500
10
100
10
100
10
100
200
500
10
100
200
10
100
200

J77

77

J77

77

77

77.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
60
90
80

50
75
50
10
70
10
10
10
80
15

10
80
10
60
90
80
10
75
10
80

40
60
20
20
40
10

40
60

—



Nr. 15. 151

HPl.
Spiritus Formicarum 500 1
Spiritus juniperi 10„ 10
„ „ 100 „— 60

Spiritus Lavandulae 10, 10
„ „ . . 100,,—60

Spiritus Melissae compositus 10,„N 10
„ „ „ 100, 70

Spiritus Menthacepiperitae 10 „ 25
„ „ » 100,,190

Spiritus Rosmarini 10„— 10
„ „ 100, 60

Spiritus russicus 100, 10
„ » 200,,15
,, ,, . . · 500»210

Spiritus saponato-Ccamphoratus 10„— 10
„ „ „ 100, — 60
„ „ „ 200 „ 190
„ „ „ 500)h 0

Spiritus saponatus 10„,„ 5
» » 1()0,,——45
» » 2()0,,——70
» » 500,,135

Spiritus Saponis kalini 100, 145
» ,, » 200»-—70
» » » 500»135

Spiritus Serpylli 10, 10
„ „ 100 ,„

Spiritus Sinapis 10, — 10
„ „ 100 „ — 70
„ „ . 200,,15

Stibium sulsuratumaurantiacum 1,,—5
» » » 1.0,,—15
» » » . . 100,,1——

Stibium sulfuratum nigrum gross. modo pulv. 100 „ O
„ „ „ ,, » » 200»—-30

2

Gocgle
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A Pt
Stibium sulfuratum nigrum gross. modo pulv. . . 5008-—60
Stibium sulfuratum pulv. . . . . . . 10»-b
StipitesDulcamaraeconc.. . . . . . 100,,-——:ZO
strontiumhydrobromicum. . . . . . 10,,—20
Strontium hydrojodicum · . . 1,,—1()
Strophantinumcrysrallisatum. · . . . . 0,0l»— 5

» » . . . . . . 0,l,,-Bd
strychninumnitricum. . . . . . . 0,l,,— 5

» ,, . . . . . . . 1,,-—:30
Styrax . . . . . . . .«. 1(-)»—10
» ......... 100,,-In
» . . . . . . . . . 200,,135
» . . . . . . . . . 500 2 70

Succus Juniperi inspissatus . · . . . 10»-fis
,, » » . . . . . . 1()(),,—I:;3()

Succus Liquiritiae pulv. . . . . . 10»——10
,, » » . . . . . . 1()O,,—-90

Succus Liquiritiae depuratus . . . . . 1,,— 5
» » » ...... 10»-U

Sulfonalumpulv.. . . . . . . . 1,,— 5
» ,,........ 1(),,.—40

sulfurdepuratum. . . . . . . . 10»— 5
* » . . . . . . . . 100,,-So

Sulsur praecipitatum . . . . . . 10»— 5
» » . . . . . . . 100,,-M

Sulfur sublimatum . . . . 100,,-—10
» » . . . . . . . 200 „1 — 15
» » .......5(;)0,,—.-3()

Summitatessabinaeconc.etgross.modopulv.. . 10»— 5
» ,, » » » » » . . 1()(),,—25

summitatesSabinaepu1v.. . . . . . 10»-— 5

J.
Talcum pulv. . . . · . . . 1(.)()g———1()
,,» .... ...-.)()(),,——15

Oriqinalfrom
rnuiuwenß GOe gle UNIVERSITOfMICHIGAN
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Nr. 15.

Talcum pulv.
Tannalbinum

ff

ff

Tannigenum
ff

Tannoformium

ff

ff

Tanocolum
„

Tartarus boraxatus
Tartarus depuratus pulv.

ff ff ff

ff ff ff

ff 77 77

Tartarus natronatus

77 77

Tartarus natronatus pulv.
ff ff ff

Tartarus stibiatus pulv.
ff ff ff

ff ff ff

Terebinthina

ff

Terebinthina laricina

ff ff

Terpinolum
77 "“

Terpinum hydratum
'7 77

Thallinum sulfuricum

ff ff

Thallinum tartaricum

ff ff

Cogle

500

10
100

10

10
100

10
10
10
100
200
500
10
100
10
100

10
100
10
100
10
100

10

10
01

0,.1

77

7'y?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
30
10

50
20
40
10
65
35
10
75
15
10
60
90
80

15
10
65

10
80

20

10

20

35

10

10



154

Theobrominum natrio-aceticum

ff ff

Theobrominumnatriossalicylicum
ff ff ff

77 77 7

Theophyllinum
ff

Thioformium

ff

ff

Thiolum liquidum
ff ff

Thiolum siccum

ff ff

Thiosinaminum
Thymolum

ff «

Tinctura Absinthii

ff ff

Tinctura Aconiti

ff ff

TincturaAloös

ff ff

TincturaAIoöscomposita
ff ff ff

Tinctura amara

ff ff

Tinctura Arnicae

ff ff

Tinctura aromatica

ff ff

Tinctura aromatica acida

Tinctura Asae soetidae

11 ff ff

TincturaAurantii.

Cogle

10

10
100
0,1

10
100

10

10

10
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
10
100
10

7!7

k?7!7

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff



Nr. 15. 155

Pl.
Tinctura Aurantü 100 00 —
Tinctura Belladonnae 10„ 15
Tinctura Benzöes 10,„ 15

» » ·- 100 » 1 —

Tinctura Benzoés composita: 10 „ 15
Tinctura Bursae Pastoris Rademacheri 10 „ 115
Tinctura Calami 10,11

„ „ . . 100,, 1——
Tinctura Cannabis indicae 1„ — 5

5? » » 10 « — 30

Tinctura Cantharidum 10 „15

77 » 100 » 1 —

Tinctura Capsici 10 „— 15
„ „ . . . 100 „ 1. —

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri 10, 15
Tinctura carminativa 10 „
Tinctura Cascarillae 10 „I15
Tinctura Castorei 1„ 10

„ ,,. . 10,,—75
Tinctura Castorei aetherea 1 „!J=—110

?7 7, 5 10 7° — 75

Tinctura Castorei sibirici 1 „— 25
Tinctura Castorei sibirici actherea 1 „ 25

Tinctura Catechu. 10 „15
* J7 "“ # · 100 77 1l —

Tinctura Chelidonii Rademacheri 10 „T 15
Tinctura Chinae 10,„ 1

7 « « 100 „ 1 —

Tinctura Chinae composita 10 „55U

« » » 100 » l —

Tinctura Chinioidini 10, 15
Tinctura Cinnamomi 10 „— 15

5 » - - - 100 „ 1 –

Tinctura Coccionellae Rademacheri 10, 15
Tinctura Colchici 10 ,„ 15

Go gle
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AMA Pi.
Tinctura Colchici 100 Hl.
Tinctura Colocynthidis 10,a 115
Tinctura Coto 10 15
Tinctura Croci 1 — 5

» ,, . . . . 10»—-—4(")
Tinctura Cupri acetici Rademacheri 10, 15
Tinctura Digitalis 10 „— 15

» ,, . . 100,, 1—
Tinctura Digitalis aetherea 10, — 15
Tinctura Eucalypti 10„UH1
Tinctura Ferri acetici aetherea 10,— 1
Tinctura Ferri acetici Rademacheri 10, — 15
Tinctura Ferri chlorati 10, 15
Tinctura Ferri chlorati aetherea 10, — 15

7“ 77 « « 100 » l —

Tinctura Ferri composita 100, 50
„ „ „ 200, 75
,, » » 500»——5()

Tinctura Ferri pomati 10, 15
„ „ „ 100 „ 11 —

Tinctura Gallarum 10, 15
„ » . 1005

Tinctura Gelsemi sempervirentis 10, W 15
Tinctura Gentianae 10, 15
„ „ . 1()(),,1-

Tinctura Guajaci Resinae 10„— 15
Tinctura haemostyptica 10,— 25

„ „ 100, 1 80
Tinctura Ipecacuanhae 10 „ 20
Tinctura salapae composita 10, 15

» » ,, 100, 1—
Tinctura godi 10 „ 25

» » . - 100,, 2 —
Tinctura Jodi decolorata 10, — 25
Tinctura Kino 10 15

Gocgle
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Nr. 15. 157

Pl.
Tinctura Lobeliae 10 H# 5
Tinctura Macidis 10„ 15
Tinctura Memthae crispae 10 „4 15
Tinctura Menthae piperitae 10,„ — 15
Tinctura Moschi 1„— 20
Tinctura Myrrhae 10„ 15

» » . 100,, 1——
TincturaOpiibenzosca. 10, W
„ „ „ 100.—

Tinctura Opü Crocata 1, — 5
» » » 10»——40
» ,,» 10(")»32(,)

Tinctura Opii simplex 1,,—5
,, » » 10»—-AK
» ,, » 100 „ 2 —

Tinctura Pimpinellae 10 „— 15
Tinctura Pini composita 10, 15
Tinctura Quebracho 10, 15
„ „ 1005 —

Tinctura Ratanhiae 10, 15
„ „ 100,

Tinctura Rhei aquosa 10 „, 15
„ „ „ 100 „ 1 —1

Tinctura Rhei vinosa 10,— 20
„ „ ,, 100,, 1 60
» » » 2(J)0,,2 Un

Tinctura Scillae 10, — 15
Tinctura Secalis cornuti 10,, 15
Tinctura Stramonü 10, 15
Tinctura Strophanthbi 10,— 15
„ „ 1001 —

Tinctura Strychmi 10 „UU15
„ „ . 00

Tinctura Strychni actherea 10,
Tinctura Valerianae 10, 15

— Coogle
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Tinctura Valerianae .
TincturaValeri.naeaetherea.

ff ff ff

Tinctura Vanillae „
Tinctura Veratri

ff ff «

Tinctura Zingiberis
Tragacantha pulv.

ff ff

Traumaticinum

ff «

Tuberajalapaepulv.
Tubera Salep pulv.

TuberculinumKochi (altes)

Tuberculinum K (neues).
77 77 77.

Tussolum

U.

Unguentum Acidi borici
„ „ »
« » »
» » »

Unguentum Adipis Lanae
ff ff ff

Unguentum basilicum
ff ff

Unguentum camphoratum
ff ff

Unguentum Cantharidum

Gocgle

.100 g
10

100

10
100 „
10 ff

10 „
10
100
10 „
10 „
10

100

1 ccm

50 „

10
100

200
500
10
100
10 „
100
10
100
10

—1—#CJ-oS———D.

15

50

10

70
10
80
20

55
30



Nr. 15. 159

Pl.
UnguentumCantharidum pro usu veterinario 10 H— 15

» » ,,» » 100,,120
» » ,,» » 200»180
,, » ,,» » 500,,360

Unguentumcereum 10 „— 15
« » 100,,15

UnguentumCerussae 10, 1
» » . - 100,,-—90

UnguentumCerussae camphoratum 10 „ 15

» » » 100,,120
Unguentumdiachylon 10,U5

7 » 100 » 1 —

» 200»150
UnguentunElemi. 10,,—15
Unguentumflavum 10 „ 10

7 7“ 100 „ 95
UnguentumGlycerini 10 „ 10

» » « « 100,,—75
Unguentum Hydrargyri album 10„— 15

« » „ 100) 1 20
UnguemtumHydrargyri cinereum 10, 25

"„Q » » - - . . . 100,,2—
UnguentumHydrargyri cinereumcumAdipe Lanae paratum 10, 4
Unguentum Hydrargyri rubrum 10,

» » » 100,,115
Unguentum Kalii jodati 10,„ — 256

« » » 100,,25
Unguentum leniens 10„— 20

„ » 100,,160
Unguentum Linariae 10„— 20
UnguentumMajorana 10
UnguentumParaflini 10, 1

5 » 100,,—70
» » 200»15
» » 500»210

30

Cogle
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Unguentum Plumbi
ff ff

Unguentum Populi
UnguentumRosmarinicompositum

11 ff 77

Unguentum sulluratum compositum
77 77 J77

77 77 77

» » „
Unguentum Tartari stibiati

⸗
ff ff ff

Unguentum Terebinthinae
ff ff «

Unguemum Terebinthinae compositum
J77 77 77

Unguentum Zinci
-77 77

77 7

Urea pura
770 7)

Urethanum

V.
Vanilla sacharata (1 = 10)
Vanillinum . .

» .
Vaselinumamericanum.

ff ff

« «
« »

Vaselinum americanum album

ff ff ff

10
100
10
10
100
10
100
200
500
10
100
10
100
10
100
10
100
200

10

0,1

10
100
200
500
10
100
200
500

11

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Pf.
10
95
20
20
50
10
70

10
20
50
10
85
10
80
10
70

10
60
10

10

20

40
60
20
10
70

10

— —–
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FPf.
Veratrinum "0,19 5

7 1 « — 50

Veronalum 1„45
„ . 10,,340

Vinum album 100, 50
„ „ 200 „5
„ » 500»150

Vinum aromaticum 100 „5
» » 200,,115
» « 500,,225
» » 1000,,450

Vinum camphoratum 10„— 10
„ „ 100„ 75
„ » . 200,,15

Vinum Cascarae sagradae 100,11 40
Vinum Chinae 10„— 1156
« » 100,,125
» « 200»190
» » « 500,,375

Vinum Chinae terratum 10„ 15
„ „ „ 100)) 125
„ „ » 200,,190
» » » 500,,375

Vinum Colchici 10„— 15
„ „ . 100,,120

Vinum Condurango 10 „XU5
„ „ 100, 5
„ „ 200, 1
„ „ 500, 3 75

Vinum hungaricum tokayense 10 „— 10
„ „ „ 100 „
» » » 200»115
» » » 500»225

Vinum Ipecacuanhae 10„ — 25
100 2 —77 77

□ Goosle

ff



Vinum

ff

ff

Vinum

ff

ff

Vinum

ff

ff

Vinum

ff

ff

ff

Vinum

ff

ff

Vinum

L

ff

Vinum

ff

Vinum
ff

ff

madeirense

ff

ff

malacense

ff

ff

marsalense

ff

ff

Pepsini
ff

ff

ff

portense

ff

ff

rubrum

ff

ff

stibiatum

7

Nerense

77

ff

ff ff

ff

77

— —

77

77.

100 g
200 „
500 „
100 „
200 „
500 „
100
200.
500 „
10»
100,,
200,,
500,,

200»
500,,
100,,
200»
500,,
10»
100,,
100,,
200»
500 „

0,01 g
0,1 77

10g
100 „
10 „
100 „
200 „
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f.
Zincum chloratum 500
Zincum lacticum 1„— 5
Zincum oxydatum 1,,-— 5
„ » . 10»-—10

Zincum oxydatum crudum 10, 5
„ » „ 100,20
» » » 200,,—30
» » » 500,,—-60

Zincum permanganicum 1,—1156
Zincum salicylicum 1„410
Zincum sozojodolicum 1„— 25
Zincum sulfocarbolicum. 1
„ „ 10, 1

Zincum sulfuricum 10 „— 5
„ « 10(),,—20
» » 20()»——30

Zincum sulluricum pulv. 10„
» » » 100,,—45

Zincum valerianicum 1,,—5
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cseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Vayern.

Nr. 16.
München, den 24. März 1905.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 22. März 1905, die Erteilung der Rheinschifferpatente betreffend. — Bekanntmachung

vom 13. März 1905, den Vollzug des Gesetzes vom 11. Jannar 1876, über das Urheberrecht an Mustern
und Modellen betreffend. — Bekanntmachung vom 16. März 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Allerhöchste Auszeichnungen.

Nr. 5292.

Bekanntmachung, die Erteilung der Rheinschifferpatentebetreffend.

Kl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Aubern.
fl. StaatsministeriumdesInnern und fi. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachdemzwischenden DeutschenRheinuferstaatenüber die Erteilung der Rheinschiffer=
patente eine Vereinbarung getroffenworden ist, wird auf Grund AllerhöchsterErmächtigung
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des Königreichs Bayern
Verwesers, nachstehenddie vereinbarte Verordnung veröffentlicht und zum Vollzuge
folgendesbestimmt:

32
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— Die Verordnungtritt am 1. April 1905 in Kraft.
2. Mit diesemTage werdendie Vorschriftenin Abschnitt1 der K. Allerhöchsten
Verordnungvom 27. Mai 1887, die Rheinschifferpatenteund die Dienstbücher
der Schiffsmannschaftenauf demRheine betreffeud(Gesetz=und Verordnungs=
blatt1887 S. 345 bis 348), sowiedieBekanntmachungvom 12. Jannar 1900,
die Abänderungder Ziffer 4 lir. A des Schlußprotokollszu Artikel 15 der
revidiertenRheinschiffahrtsaktevom 17. Oktober1868 betreffend(Gesetz=und
Verordnungsblatt1900 S. 52 bis 54), aufgehoben.

3. Zuwiderhandlungender Schiffer gegen die Bestimmungender Verordnung
werdengemäßArtikel 100 des Gesetzesvom 28. Mai 1852, die Benützung
des Wassers betreffend,im Zusammenhaltmit Artikel 1 des Gesetzesvom
8. November1875 „die Bestimmungvon Geldstrafenund einigen Geldsätzen
nach der Reichswährungbetreffend“",und demArtikel 3 Ziffer 10 lit. b des
Gesetzesvom 18. August 1879 zur Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung
mit Geldstrafebis zu 180 —& oder mit Haft bis zu einemMonat bestraft.

4. Ortspolizeibehördeim Sinne des § 3 der Verordnungund Polizeibehördeim
Sinne des § 4 ist in Gemeindenmit städtischerVerfassungder Magistrat,
außerdemder Bürgermeister.

5. Die nach § 3 der Verordnung dem Rheinschiffahrtsinspektorzugewiesenen
Obliegenheitenund Befugnissewerdendurchdas für den Wohn=oder Auf=
enthaltsortdes BewerberszuständigeStraßen=und Flußbauamtausgeübt.

6. Die nach§ 3 der Verordnungfür die PatenterteilungzuständigeStelle ist
die dem einschlägigenStraßen= und Flußbauamt vorgesetzteK. Regierung,
Kammerdes Innern.

7. Die für die bayerischenMainschiffer,welchedenRhein befahrenwollen, aus=
zustellendenPatente gelten als Bescheinigungenim Sinne des § 7 der
Verordnung.

8. Für die Erteilung des Patents ist eineGebühr von 3 —&zu entrichten.
9. Die Einziehungder PatenteerfolgtdurchdiejenigeK. Regierung, Kammer des
Innern, welchedas Patent ausgestellthat.

10. Von jederPatenterteilung,sowie von jederPatenteinziehunghat die Regierung
dem Bauamt, welches das Gesuch behandelt hat, und dem K. Straßen= und
FlußbauamtSpeyer Nachrichtzu geben.

München,den 22. März 1905.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Frauendorfer.
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Veroronung
betreffend die Erteilung der Rheinschifferpatente.

§ 1.

Wer das in Artikel 15 der revidiertenRheinschiffahrts=Aktevom 17. Oktober1868
vorgeschriebenePatent überdieBefugnis zum selbständigenBetriebedesGewerbesals Rhein=
schiffererwerbenwill, hat nachzuweisen:

a) zur Führung von Dampfschiffendie praktischeAusübungdesSchiffahrtsgewerbes
währendmindestenssiebenJahren, wovon mindestensein Jahr der praktischen
ErlernungderDampfschiffahrtgewidmetwar, unddieVollendungdes25. Lebens=
jahres;

b) zurFührung von sonstigenSchiffendiepraktischeAusübungdesSchiffahrtsgewerbes
währendmindestenssechsJahren und die Vollendungdes 23. Lebensjahres;

c) zur Führung von Segelschiffenvon höchstens50 Tonnen= 1000 ZentnerTrag=
fähigkeitauf bestimmtenkurzenRheinstreckenoberhalbWorms die praktischeAus=
übungdesSchiffahrtsgewerbeswährendmindestenszweiJahren, wobeiwenigstens
zeitweiligdasRuder geführtwordenist, unddieVollendungdes18. Lebensjahres.

Denjenigen,welchedie Abgangsprüfungan einervon derZentral=Kommissionfür die
Rheinschiffahrtals dazu geeigneterklärtenSchifferschulebestandenhaben,ist das Patent zu
erteilen,wennsiemindestensvierJahre, oderbei derFührung vonDampfschiffenfünfJahre
die Schiffahrt praktischausgeübtund das 21. Lebensjahrvollendethaben.

Das Patent wird für bestimmteStreckendesRheins oderden ganzenschiffbarenRhein
erteilt, sofernnachgewiesenist, daß mindestensdie Hälfte der erforderlichenFahrzeit auf
Schiffen zugebrachtist, welchedie im Patent angegebeneStreckebefahren.

In demFalle der Litera c muß dieSchiffahrtwährendzweiervollenJahre auf der
Strecke,für welchedas Patent nachgesuchtwird, ausgeübtwordensein.

Als Fahrzeit wird nur die Zeit gerechnet,die währendeinerReise tatsächlichin Aus=
übung derSchiffahrt zugebrachtwordenist. In dieFahrzeit sind auchdieLade=undLösch=
zeit, sowiedie infolgevon Hochwasser,Eisgang, NiedrigwasseroderUnfall rc. eingetretenen
kürzeren Unterbrechungender Fahrzeit einzurechnen. Das gleiche gilt von geringfügigen
Zwischenpausen,in welchenein Schiff zwischenzwei Reisenunbeschäftigtliegt.

Dagegensind die Zeiten längerenStilliegens der Schiffahrt nicht in die Fahrzeit
einzurechnen.
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§ 2.

Der in § 1 geforderteNachweis ist durchVorlage des vorgeschriebenenDienstbuches
(Ziffer 4 B lit. a, b und g des Schlußprotokollszur revidiertenRheinschiffahrtsakte)zu
erbringen.ErstrecktsichdieDienstzeitdesBewerbersauchaufdieZeit vordem1. April 1902,
so ist auchdas nachden früherenVorschriftenausgestellteDienstbuchvorzulegen.

Soweit nichtbereitsim DienstbuchdurchEinträge derjenigenpatentiertenRheinschiffer,
bei denender Bewerbergelernt oderim Dienst gestandenhat, beurkundetist, daß derselbe
währendder vorgeschriebenenZeit die Rheinschiffahrterlernt, sowiedie Strecke,für welche
dasPatent nachgesuchtwird, währenddervorgeschriebenenZeit befahrenunddabeidieFührung
des Ruders mitbesorgthat, ist dieserNachweisdurchbesondereZeugnisseder patentierten
Rheinschiffer,bei welchender Bewerbergelerntoderin Dienst gestandenhat, zu erbringen.

KönnenauchsolcheZeugnissenichtbeigebrachtwerden,so sindZeugnisseandererpaten=
tierterRheinschiffervorzulegen,denenzuverlässigbekanntist, daß der Bewerberdie vorge=
schriebenenBedingungenerfüllt hat. Auch dieseZeugnissesollenmit tunlichsterGenauigkeit
die erforderlichenAngaben, insbesondereauch hinsichtlichder befahrenenStreckenund der
Fahrzeit, enthalten.

Die Vollziehungder nachVorstehendemerforderlichenZeugnissemuß in Gegenwart
einesöffentlichenBeamtengeschehenund von diesembeglaubigtwerden. Die Rheinschiffer
habenbei ihrerNamensunterschriftmit anzugeben,unterwelchemDatum, vonwelcherBehörde
und für welcheStromstreckeihr Patent erteilt ist.

§ 3.

Das Gesuchum Erteilung einesRheinschiffer=Patentsist der Ortspolizeibehördedes
Wohnortesund in Ermangelungeines solchen,derjenigendes letztenlängerenAufenthaltes
zu übergebenoderzu Protokoll zu erklären. Bei der Ortspolizeibehördesind zugleichdas
Dienstbuch,gegebenenfallsdie nach§ 2 zugelassenenZeugnisseund das etwaigeAbgangs=
zeugniseiner Schifferschuleeinzureichen.Das Gesuchmuß die Stromstreckeangeben,für
welchedas Patent nachgesuchtwird. Personen,welchein einemdeutschenRheinuferstaat
wederWohn=nochAufenthaltsorthabenund sich um ein Rheinschiffer=Patentbewerben
wollen,habenihr Gesuchmit den erforderlichenNachweisungeneinzureichen:

1. in Preußenbei demKönigl. Regierungspräsidentenzu Cöln,
2. in Hessenbei demGroßh. Kreisamt zu Mainz,
3. in Baden bei demGroßh. BezirksamtMannheim,
4. in Bayern bei der Königl. Regierung, K. d. J., der Pfalz,
5. inElsaß Lothringenbei demKaiserl. Polizeidirektorin Straßburg.
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Die Ortspolizeibehördeoder die eben bezeichnetenDienststellenhaben das Gesuchmit
einemFührungszeugnissowieeinemSignalementder Persondes Bewerbersund den vor=
bezeichnetenStückendemRheinschiffahrts=Inspektorzu übersenden.In demFührungszeugnis
ist insbesondereauch anzugeben,ob der BewerberBestrafungenund gegebenenfallswelche
wegender in Artikel 19 und 20 der revidiertenRheinschiffahrts=AkteangeführtenVer=
fehlungenerlitten hat. Der Rheinschiffahrts=Inspektorhat den Antrag zu prüfen und,
sofernAnständesichnichtergeben,der für die PatenterteilungzuständigenStelle mit seiner
gutachtlichenAußerung zu überreichen.Die Prüfung hat sich auch darauf zu erstrecken,
ob nicht nachMaßgabe der Artikel 19 und 20 der revidiertenRheinschiffahrts=Akteeine
zeitweiseodergänzlicheVersagungder Patenterteilunggebotenoderangezeigterscheine.

Sind die gesetzlichenBedingungen erfüllt, so wird das Patent nach dem dieserVer=
ordnung beigefügtenFormular erteilt und demBewerbernachBeifügung desseneigener,
Vor=undFamiliennamenenthaltenderUnterschriftausgehändigt.Davon, daß dies geschehen,
wird demRheinschiffahrts=InspektorbehufsEintragungin das SchifferverzeichnisMitteilung
gemacht.

Anträgeauf AnderungoderErneucerungdes Signalements(Artikel17 der Akte) sind
auchan den Rheinschiffahrts=Inspektorzu richten,der die ÄAnderungoderErneuerungauf
demPatentevermerkenwird.

Verlegt ein patentierterRheinschifferseinenWohnsitzaus einemUferstaat in den
andern,so hat er sichpersönlichoderschriftlichbei demfür denneuenWohnortzuständigen
Rheinschiffahrts=Inspektorzu melden,welcherdie Wohnsitzänderungauf demPatentever=
merken,in demSchifferverzeichniseintragenund der zur PatenterteilungzuständigenBehörde
Anzeigeerstattenwird.

Behufs Berichtigungdes Schifferverzeichnissesist demRheinschiffahrts=Inspektorauch
von der Zurücknahmeund demErlöschender Rheinschiffer=PatenteKenntnis zu geben.

84.
Im Falle derZurücknahmeoderdes ErlöschenseinesSchifferpatentshat die Polizei=

behördean demWohnortedesPatentinhabersdasPatent einzuziehenund dasselbederjenigen
Stelle, die es erteilt hat, zu überreichen.

Ist die Einziehung nicht ausführbar, so ist die Zurücknahmeoderdas Erlöschendes
Patents in geeigneterWeisebekanntzu machen.

§ 5.

An Stelle eines verlorengegangenenPatents kann ein neues Patent ausgefertigt
werden,jedochist dieUngültigkeitdes verlorenenauszusprechenund die bezüglicheErklärung
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auf Kosten des Antragstellersin geeigneterWeise bekanntzu machen. Die zweiteAus=
fertigung ist ausdrücklichals solchezu bezeichnenund der Grund für derenAusstellung
mit anzugeben.Zur Erneuerungist nur diejenigeBehördezuständig,die das erstePatent
erteilt hat.

86.

Die aufGrund derbishergeltendenBestimmungenerteiltenRheinschiffer-Patentebleiben,
sofern sie nichtzurückgenommenwerden,odererloschensind, auchfernerin Kraft.

87.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauchbezüglichdernachArtikel 18 der revidierten
Rheinschiffahrts=AkteerforderlichenBescheinigungenfür Schiffer der Nebenflüssedes Rheins
und der WasserstraßenzwischendemRhein und der ScheldeentsprechendeAnwendungmit
der Maßgabe, daß die Zurücknahmeder BescheinigunggemäßArtikel 21 der Akte durch
diejenigeBehördeerfolgt,welchedie Bescheinigungausgestellthat.
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Nr. 9059.

Bekanntmachung, denVollzug des Gesetzesvom 11. Januar 1876, über das Urheberrechtan
Mustern und Modellenbetreffend.

# Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Aubern, fi. Staatsministerium
der Justiz, k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwerdenderZinnwarenfabrikantKommerzienratWilhelm
Heinrichsen in Nürnbergund derfrühereHafnermeisterSebastianGleichsner in München
auf ihr Ansuchender Funktion von Mitgliedern des gewerblichenSachverständigen=Vereins
für Bayern enthobenund an ihrerStelle sowiean Stelle des verstorbenenMitglieds Hof=
schlossermeistersKarl Moradelli in MünchenderArchitektundBaumeisterHeinrichKrefft in
Münchenzum ordentlichenMitgliede, der SchneidermeisterJohann Böhm in Münchenund
derFabrikbesitzerKöniglichBayerischerundHerzoglichSachsen=Coburg=GothaischerHoflieferant
Heinrich Lauer in Nürnberg zu stellvertretendenMitgliedern des gewerblichenSach=
verständigen=Vereinsfür Bayern berufen.

München,den13. März 1905.

Frhr. v. Podewils. v. Miltner. Dr. v. Wehner.

Nr. 5222.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenBodenkreditanstaltin Würzburg wurde die Genehmigungerteilt,
innerhalb der gesetzlichenMaximalgrenzedes Pfandbriefumlaufseine weitereSerie (XXI)
3½K2%'iger verlosbarerHypothekenpfandbriefezu 10 MillionenMark sowieeineSerie (XXII)
4% iger, bis zum Jahre 1915 unverlosbarerund unkündbarerHypothekenpfandbriefezu
5 Millionen Mark in denVerkehrzu bringen.

BeidePfandbriefserienwerdenin Stückezu 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark
eingeteilt.

Als Deckungfür die Serie XXII dürfen nur Hypothekenmit mindestensebenso
langer Unkündbarkeitgenommenwerden.

München,den 16. März 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.
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Hofdienst-Nachricht.

Im UamenKSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm14. März 1905 den K. Kammer=
junker,Hauptmannund Adjutantenbei der
10. Infanterie=BrigadeMaximilian von
Baligand auf sein alleruntertänigstesAn=
suchenzum K. Kämmererzu ernennen.

AllerhöchsteAuszeichnungen.

Im MNamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeAuszeichnungenzu verleihen:
unterm5. März 1905:

A. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
hofmeisterstabes:

den Verdienstorden vomheiligen Michael
III. Klasse:

dem K. Rat und Stabskassier Max
Hausmann;

denVerdienstordenvomheiligen Michael
IV. Klasse:

demK. HofbauinspektorMax Vitzthum,
demK. OberapothekerMoritz von Schab;

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

demK. SchloßverwalterII. KlasseJohann
Baptist Anmüller in Berchtesgaden;

Goccgle

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demSakristan an der St. Cajetans=Hof=
kirchezu MünchenJosephPopper;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

der Kehrfrau im K. WittelsbacherPalast
Maria Fastnacht;

den Titel und Rang eines K. Nates:

demK. Leibapotheker,VorstandderK. Leib=
und HofapothekeKarl Wagenhäuser;

den Titel und Rang eines K. geistlichen
Rates:

dem Kanonikus bei St. Cajetan August
Fuchs.

B. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
kämmererstabes:

den Titel eines K. Professors:

dem Klavierlehrer an der K. Pagerie
ChristianPoland;

das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

demTanzlehreran derK. Pagerie,Ballet=
regisseurEdnard Carey.

C. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
hofmarschallstabes:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

demK. HofoffiziantenMichael Rietzl,
demK. KammerlakaiLeonhardMärz;
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die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demK. Hoflakai Karl Huber,
dem K. Hoflakai JosephHornsteiner,
dem K. SchiffmeisterJohann Bach in

Starnberg,
demK. LivreedienerI. Klasseund funktio=

nierendenBeleuchtungsdienerJohann Schmitt.

D. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
stallmeisterstabes:

a) beim Stabe:
die silberne Medaille des Verdienst=

ordens vom heiligen Michael:
demK. Sattler JosephEgenrieder,
demK. BeschlagschmiedJosephSiglhuber,
dem K. VorreiterMax Bevern;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem WagenwascherJohann Pissinger;

b) bei den K. Hofgestüten:

denVerdienstorden vomheiligen Michael
III. Klasse:

demK. Hofgestütsdirektor,Rittmeistera.D.
Max von Stetten in Bergstetten;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demK. HofgestütsknechtKorbinianFeldle
in Bergstetten;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demTaglöhneram K. GestütshofeNeuhof
Jakob Frei,
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demTaglöhner am K. GestütshofeNeu=
hof AndreasSchaller,
demBauknechtamK. GestütshofeRohren=

feld Georg Fahrmeier,
demBauknechtamK. GestütshofeRohren=

feld Georg Griebel;

) bei der K. Hofjagdintendanz:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem K. HofjagdstationsgehilfenFranz
Stockbauer,

dem K. ZerwirkmeisterFranz Thür in
Berchtesgaden.

E. Im Geschäftskreise der K. Hof=
musik=Intendanzr:

die Ludwigs=Medaille, Abteilung für
Wissenschaft und Kunst:

demK. HofkapellmeisterJosephBecht,
demK. KammermusikerHeinrichSeifert;

den Titel eines K. Kammervirtuosen:

demK. KammermusikerFranz Bennat,
demK. KammermusikerKarl Ebner,
demK. Kammermusiker,ProfessorRudolf

Tillmetz,

dem K. Kammermusiker,ProfessorErnst
Reichenbächer,

demK. Kammermusiker,ProfessorBruno
Hoyer;
den Titel eines K. Kammermusikers:

demK. HofmusikerChristianRaucheisen,
demK. HofmusikerAugustHaindl.
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F. Im Geschäftskreiseder K. Hof—
theater-Intendanz:

den Verdienstorden vom heiligen Michael
IV. Klasse:

demHoftheater=und prakt.Arzt, K. Hof=
stabsarztDr. Karl Reschreiter;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

der ObergarderobiereThereseZihr,
demK. ObertheatermeisterJohannDehn,
demK. BeleuchtungsmeisterAlbertHoff=

mann,
demK. BeleuchtungsvormannAdolfAdler.

G. Im Geschäftskreise der Admini=
stration des Vermögens Seiner

Majestät des Königs Otto:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem Bureaudiener bei der Fondskasse
Seiner Majestät des Königs Otto, August
Schnelldorfer,
dem Bureaudiener bei derselbenFondskasse

Johann Wurm,
dem SchloßdienerVenantius Lang in

Hohenschwangan;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem Waldvorarbeiter Joseph Stadler in
Herrauchiemsee,
dem Taglöhner Anton Gragegger in

Linderhof;
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unterm6. März 1905:

I. das Großkreuz des Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

demK. Kämmerer,Oberstenà I. s. der
ArmeeundObersthofmarschallAlbrechtGrafen
von Seinsheim;

II. den Verdienstorden vom heiligen
Michael I. Klasse:

demK. Staatsrate i. o.D. und Staats=
minister der Justiz Ferdinand Ritter von
Miltner, #

dem Erzbischof von München—Freising
Dr. Franz Joseph von Stein, Reichsrat
der Krone Bayern;

III. das Großkomturkreuz des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

demStaatsrate i. o.D. und Präsidenten
des K. OberstenLandesgerichtesWilhelm
Ritter von Heller;

IV. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse:

dem K. Kämmerer und Präsidentender
K. RegierungvonUnterfrankenundAschaffen=
burg Ludwig von Kobell, ferner

V.gebührenfrei das Prädikat „Exzellenz“

demK. Kämmerer,Staatsrate i. a. o.D.,
außerordentlichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinister am K. und K. Osterreichisch=
UngarischenHofe, HeinrichFreiherrnTucher
von Simmelsdorf.
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 17.
München, den 28. März 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 26. März 1905, über die Untersuchung der Rheinschiffe. — Be=

kauntmachung vom 26.März 1905, polizeilicheVorschriftenüber dieBeförderung vonPetroleum und dessen
Destillationsproduktenin Kastenschiffenauf dem Rhein betreffend.

Nr. 5784.

Königlich Allerhöchste Verordnung über die Untersuchungder Rheinschiffe.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Zitpoll,
von GottezGnadenKöniglicherPrinz von Bapern,

FRerert.
Wir findenUns bewogen,zumVollzugedesArt. 22 der revidiertenRheinschiffahrts=

aktevom 17. Oktober1868 und auf Grund des Art. 1 Abs. 2 des Gesetzesüberdie
Benützungdes Wassersvom 28. Mai 1852 zu verordnen,was folgt:

34
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81.

Die Untersuchungder Rheinschiffewird am Rheine durch die „KöniglichBayerische
Schiffsuntersuchungskommissionin Speyer“ nachMaßgabeder nachstehendbekanntgegebenen,
zwischendenRegierungender Rheinuferstaatenvereinbarten„Ordnung für dieUntersuchung
der Rheinschiffe“ausgeführt.

82.
Die Kommissionstehtunterder Aufsichtder K. Regierungder Pfalz, K. d. J., —

Aufsichtsbehörde— und führt ein entsprechendesDienstsiegel.
Vorstandder Kommissionist der jeweiligeVorstand des K. Straßen=und Flußbau=

amts Speyer, bei dessenVerhinderungder dienstältesteNebenbeamteamSitze desBauamts.
Die Sachverständigender Kommission(§ 2 der vorerwähntenOrdnung), sowiederen

StellvertreterwerdennachEinvernahmedes Kommissionsvorstandesvon der Aufsichtsbehörde
in widerruflicherWeiseernanntund vom Kommissionsvorstandvereidigt.

83.
Gegen die Bescheideder Kommissionist binnen einer ausschließendenFrist von

14 Tagen, vom Tage der Eröffnungdes Bescheidesan gerechnet,Beschwerdezur Aufsichts=
behördezulässig,welchein zweiterund letzterInstanz entscheidet.Die Beschwerdeist beim
Kommissionsvorstandeeinzulegen.Im übrigensindhinsichtlichdesVerfahrensin derBeschwerde=
instanzdie Bestimmungenin §§ 20, 21 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich und
in § 2 derK. AllerhöchstenVerordnungvom29. März 1892, denVollzug derReichs=
gewerbeordnungbetreffend(G. V. Bl. 1892 S. 62), entsprechendin Anwendungzu bringen.

84.
Zur Anordnungder VornahmeeinerNachuntersuchungim Sinne des 8 13 Abs. 2

der nachstehendbekanntgegebenenOrdnung ist dieDistriktspolizeibehördezuständig,in deren
Bereichdas Schiff sichbefindet.

§ 5.

Die Behörden,an welchedie Einsendungdes Verzeichnissesüber die Erteilungen,
BerichtigungenoderUngültigkeitserklärungenvon Schiffsattestendurchdie Kommissionnach
Maßgabedes § 21 der Ordnung zu geschehenhat, werdendurchdas zuständigeStaats
ministeriumbezeichnet.

Gocgle —
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86.

Mit Geldstrafebis zu 180 M oder mit Haft bis zu einemMonat wird gemäß
Art. 100 des Gesetzesvom 28. Mai 1852 überdie BenützungdesWassersim Zusammen=
haltemit Art. 1 des Gesetzesvom 8. November1875, die Bestimmungvon Geldstrafen
und einigenGeldsätzennachderReichswährungbetreffend,und demArt. 3 Ziffer 10 lit. b
und Ziffer 15 des Gesetzesvom 18. August 1879 zur AusführungderReichsstrafprozeß=
ordnungbestraft: «

1. wer ein Rheinschiffführt, an dessenBord das in Art. 22 der Rheinschiffahrtsakte
bezeichneteSchiffsattestwährendder Fahrt sichnicht befindetoder wer sichweigert,dieses
Attestder zuständigenHafen- oderPolizeibehördeauf Erfordernvorzuzeigen;

2. wer es unterläßt, nach einer wesentlichenVeränderungoder Ausbesserungdes
Schiffesdie Untersuchungdesselben,bevores in Fahrt gestelltwird, nachderVorschriftin
Art. 22 Abs. 4 derRheinschiffahrtsaktewiederholenzu lassen;

3. wer sichweigert,die von der zuständigenBehördeauf Grund des Art. 22 Abs.H
derRheinschiffahrtsaktegeforderteWiederholungder Untersuchungausführenzu lassen.

87.

GegenwärtigeVerordnung tritt am 1. April 1905 in Kraft. Mit diesemTage
verlierendie K. AllerhöchsteVerordnungvom 16. Dezember1887, die Untersuchungder
Rheinschiffebetreffend(G. V. Bl. 1887 S. 697 ff.), dann die Bekanntmachungender
K. Regierungder Pfalz, K. d. J., vom 25. Oktober1882 über die Bezeichnungder
höchstenzulässigenEinsenkungstiefeund die Vervollständigungder Schiffsattesteder Rhein—
schiffe(Kr. Amtsbl. 1882 S. 873) und vom 29. Dezember1887 überdie Untersuchung
derRheinschiffe(Kr. Amtsbl.1887 S. 95) ihreWirksamkeit.

München, den 26. März 1905.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat v. Uhl.

34“
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Ordnungfür die AintersuchungderAheinschiffe.

Allgemeines.

8S1.

Einrichtung Zur Untersuchungder RheinschiffenachArtikel22der revidiertenRheinschiffahrts=AktederUnt
suchungsvom 17. Oktober1868 werdenan geeignetenHafenplabendes Rheins oderseinerNeben

ommissionen.flüsseSchiffsuntersuchungs-Kommissionenvon denLandesregierungeneingesetzt.
Diese Kommissionensind der Aufsichtder oberenLandesbehördenunterstellt.

§ 2.

tut Die Untersuchungs=Kommissionenbestehenaus einemVorstand,der denGeschäftsgang
derUnter=zu leitenhat, und aus vereidetenSachverständigen.
sluchungs Als Sachverständigesind in die Kommission zu berufen:

1. ein Hafenbeamteroder ein Beamter der staatlichenWasserbauverwaltung;
2 ein Schiffsbankundiger,der mit demBau vonHolz=undEisenschiffensowiemit

der Schiffsdampfmaschinevertrant ist, oder ein Schiffsbankundiger, der mit dem
Bau von Holz=und Eisenschiffenund ein zweiterSachverständiger,der mit der
Schiffsdampfmaschinevertrantist;

3. ein odermehrerepatentierteRheinschiffer.

Den Vorstandbestimmtdie Landesregierung.
Für jedenals Mitglied berufenenachverständigenist ein Stellvertreterzu bestellen

und als solcherzu vereidigen.
83.

#ständigkeit Der Untersuchungdurch die Kommissionenunterliegenalle den Rhein befahrenden
suchungs.Schiffe, derenTragfähigkeit159Tonnen (300 Zentner)erreichtoderüberschreitet(Artikel22 1

Wommioonen,und 23 der revidiertenRheinschiffahrts=Akte).Hierzu zählen auch Baggermaschinenund
sonstigezu ArbeitszweckendienendeFahrzeuge.

Sofern an einemNebeuflussefür die denselbenbefahrendenSchiffe besondereSchiffs=
untersuchungs=Kommissionenbestehenodererrichtetwerden,kanndiesenKommissionenseitens
der Landesregierungauchdie UntersuchungderjeuigenSchiffe, welchevom Nebenflusseher
denRhein befahren,übertragenwerden. Diese Kommissionenmüssenjedochzu besagtem
Zweck nach den Bestimmungen in § 2 zusammengesetztsein und die Untersuchungnach
gegenwärtiger Ordnung durchführen.

Gocgle =sies# 6
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Sofern an einem Nebenfluß besondereUntersuchungs-Kommissionenmit der in Ab=
satz2 bezeichnetenZuständigkeitbestehen,sind die auf Grund des 8 I eingesetztenKom=
missionennur Kraft besondererAnweisungder Landeeregierungverpflichtet,auchdie Unter=
suchungvon Schiffen,welchevom Nebenflußher denRhein befahren,vorzunehmen.

Auf Antrag eines Beteiligten haben die Kommissionen auch die Untersuchungvon
Fahrzeugenunter 15 Tonnen (300 Zentner)Tragfähigkeitvorzunehmen.

84.

Schiffe, die gemäß§ der Untersuchungzu unterwerfensind, müssenvon dem
SchiffseigneroderSchiffsführerbei einerder in den§§ 1 undF bezeichnetenKommissionen
schriftlichoderzu Protokoll angemeldetwerden.

In der Meldung sind anzugeben:
1. Name und Heimatsort des Schiffes:
2. Name und Wohnort des Schiffseigners:
3. dieSchiffsgattung,ob gedecktesoderungedecktesSegelschiff,Bagger=oderArbeits=
schiff,Kastenschiffzur Beförderungvon Petroleumoderanderenfeuergefährlichen
Stoffen oder von Säuren, ob Rhein=, Seeschiff, Nad=, Schrauben=,Seil= oder
Kettendampfer,ob Schlepper,Güter=oderPersonen=Dampfschiffu#s.w.:

4. Erbauer,Ort und Jahr der Erbauung:
». die Bauart, ob Holz, Metall oder gemischt:
6. die Rheinstrecke,für welchedas Schiffs=Attestnachgesuchtwird:
7. die annäherndeTragfähigkeit:
8. bei Dampfschiffendie Maschinenstärkemit Vorlage der Kesselpapiere.

Das zu untersuchendeSchiff ist von demSchiffsführeran der von derUntersuchungs=
Kommission bezeichnetenStelle in unbefrachtetem,reinem Zustande vorzuführen und muß
mit der vollenAusrüstung, die ihm der Schiffer gebenwill, versehensein. Der Schiffs=
führerhat bei der Untersuchungund Anbringungder Einsenkungsklammerndie erforderliche
Beihülfe zu leistenund dazu einenstarkenRuderkahnmit zwei Mann zu stellen.

Auf Antrag des Schiffseigners oder Schiffsführers kann die Untersuchungauch an
einemOrte außerhalb des Sitzes der Untersuchungs=Kommissionvorgenommenwerden.

Verfahren.
85.

Aufgabeder Kommissionist, das vorgeführteSchiff für denjenigenTeil der Rhein—

Anmeldung
der Schiffe.

Aufgaben

Gocgle
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Einsenkungstiefefestzusetzenund die Einsenkungsklammernanzubringen,die Tragfähigkeit,
falls das Schiff nichtgeeichtist, abzuschätzen,die genügendeAusrüstungund Bemannung
zu bestimmenund darauf zu achten,ob den in denUferstaatenbestehendenVorschriftenzur
VerhütungvonUnfällenentsprochenwordenist.

86.

lutersuchung Die Kommissionhat bei allen Schiffen zu untersuchen,ob das Schiff dauerhaft
ransehtret.gebaut,die Stärke der Spanten, Quer=und Längsversteifungengenügendund die Schiffs=

wandungendicht gefügt sind, das Steuerruderund der Steuerungsmechanismussich in
geordnetemZustandebefindet.

Bei eisernen Schiffen ist nochfestzustellen,ob das Schiff hinreichendmit wasser=
dichtenQuerwänden(Schotten)versehenist.

Bei Dampfschiffen ist außerdemzu prüfenob
a) die Maschine in ihrem Bau eine andauerndsichereTätigkeit erwarten läßt und
nachihrerAufstellungundVerbindungmit demSchiffskörpernichtzu befürchten
steht,ihre TätigkeitmöchteeinennachteiligenEinfluß auf das Schiff ausüben;

b) die Maschinenkammergenügendgroß und von denKajüten und denLaderäumen
durchwasserdichteeiserneSchottengetrenntist;

) dieTreppenund Geländerauf Deckund außenseitsgehörigsicher,dieOffnungen
auf Deck zu den Laderäumen,der Maschinenkammer2c. mit Vorkehrungzur
Verhütung von Unglücksfällenausreichendund — bei Raddampfern— die
Türen zu denRadkastengut verschließbareingerichtetsind;

d) die Verbindungzwischender Kommandobrücke(Steuerstuhl)und demMaschinen=
raume zuverlässigund nebendemSprachrohr bei größerenDampfschiffeneine
weitereEinrichtung(Telegraph,Klingelzug r2c.)zur VerständigungzwischenFührer
und Maschinistenvorhandenist;

e) dievorgeschriebenenKesselpapierean Bord und in Ordnung sind, über deren
Befund ein Vermerkin die Untersuchungs=Verhandlungaufzunehmenist.

Kastenschiffe, in welchenPetroleumoderdessenDestillationsproduktebefördertwerden,
müssenaus Eisen oderStahl gebautsein und dennachstehendenAnforderungengenügen:

a) das Schiffsgefäßund die KastenLaderäume)müssenvollkommenundurchlässig
und über jederAbteilungdesLaderaumesmuß ein dichtverschließbaresMannloch
angebrachtsein; die Nietungmuß durchwegsehrsorgfältigausgeführtsein;

b) zwischenKajütenräumenundKastenmuß einZwischenraumvonwenigstens0,5 m
Weite vorhandensein. Beträgt dieserAbstandwenigerals 1 m, so muß der

Co gle .
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Kajütenraummittelsteinerundurchlässigeneisernen(stählernen)Schottegegenden
Kastenabgeschlossensein;

) Poller, Masten undAusrüstungsstückemüssenso angebrachtsein,daß durchderen
Gebrauchdie Kastenwandungennichtundichtwerdenkönnen;

d) Wandungenund DeckenderKastenmüssenausEisen oderStahl hergestelltsein;
e) der FassungsraumeinesKastensdarf 150 chm nichtüberschreiten;
4) die Kasten dürfen unter sich je durch eineOffnung oderRöhre von höchstens
200 qem lichteFläche, die von Deckaus geschlossenwerdenkann, verbunden
sein.Die KuppelungenderRöhrenmüsseninKastenoderTrommelnabgeschlossensein;

) dieKastenmüsseneinewirksameOberflächenventilationhaben,wobeidieVentilatoren,
durchRippen gedecktund mit Davy'scherGaze versehensein sollen;

h) das Schiff muß mit hölzernemüberdeckversehensein,welchesso eingerichtetsein
soll, daß genügendfrischeLuft zwischendem eisernen(stählernen)und hölzernen
Decksichbewegenkann;

i) die Schornsteineder Kambüsenmüssenmit Funkenfängernversehensein;
k) dieSchiffswandmuß oberhalbderWasserlinieeinenum das ganzeFahrzeug
laufendenhellblauenAnstrichvon 30 cm Höhehaben;

1) zum AnlegenmüssenKettenoderDrahtseilevorhandensein,derenzur Festlegung
am Lande dienendeEnden behufs rascherFreimachungdes Schiffes mit einem
Hansseilodereiner anderensofort lösbarenEinrichtungversehensind.

§ 7.

Ist bei der Untersuchungdas Schiff zurBefahrungderRheinstrecke,für welchees be=
stimmt ist, für tanglichbefundenoderauf Grund des § 12 ohneweitereUntersuchungals
tanglich anzusehen,so hat die Kommissiondie höchstzulässigeEinsenkungstiefedesselbenin
beladenemZustandefestzusetzenund durcheiserneKlammernvon 30 cm Längeund 4 cm
Höhe zu bezeichnen.Ausgenommenhiervonsind die Rhein=Seeschiffeim Sinne des § 12,
insofernan denselbeneineTiefgangslinieangebrachtist (vergl.§ 12 Satz 2).

Die Klammern sind an den beidenSchiffsseiten symetrischundpaarweisesoanzubringen,
daß ihre Unterkantenin der Linie desWasserspiegelsbei der zulässigtiefstenEinsenkung
liegen. Schiffe bis 40 m Länge erhaltenbeiderseits2 Einsenkungsklammernungefährin
denEndpunktendes 1. und 2. Drittels der Schiffslänge,Schiffe über 40 m Längeoder
Schiffe von geringererLänge auf ausdrücklichenWunsch des Schiffseignersbeiderseits3
Klammernin der Mitte und in einerEntfernungvon ungefähr⅛ der Schiffslängevom
Vorder=und Hintersteven.Hierbei ist darauf zu achten,daß die Klammernnichtdurch
Schwerter,RadkastenoderanderefesteTeile des Schiffes verdecktwerden.
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Auf das vordersteKlammernpaarsind in 2 bis 2½ cm hohenlateinischenSchrift=
zeichenund arabischenZiffern aufzustempeln:

30 em —

7 —
4%m 1125t 5r Bugspriet

= ,

nach vorn innerhalb eines Ringes die Erkennungsbuchstabender Untersuchungs—
Kommission,
nach hinten die Tragfähigkeit des Schiffes in Tonnen nachAngabe desEichscheiner
odernachder Abschätzungder Kommission,
bei Rhein=Seeschiffen, die mit einemKlassifizierungs=Zeugnisdes Germanischen
Lloyd zu Berlin oder einer anderenseitenssämtlicherUferstaatenals zuständiganer=
kanntenKlassifikationsgesellschaftversehensind, der Nettoraumgehaltin Registertonnen.
Bei BestimmungderHöhenlagederUnterkantenderEinsenkungsklammernist nachden

Vorschriftender Rheinschiffahrts=Polizeiordnung,bei den Schiffenunter 15 Tonnen Trag=
fähigkeitnachMaßgabeder etwabesonderserlassenenPolizeivorschriftenzu verfahren.Un=
beschadetder in VorstehendemerwähntenVorschriftenist beiDampfschiffendie auf wenigstens
30 cm zu bemessendeFreibordhöheabwärts von der Unterkanteder tiefstgelegenenFenster
oder solcherSchiffswandöffnungenzu rechnen,welcheunmittelbar in denSchiffsraum führen.
FesteEinsätzevon genügendstarkemGlas in der Schiffswandgeltenals festesBord.

Verloren gegangeneoderaus irgendwelchemAnlasseabgenommeneEinsenkungsklammern
dürfen nur durch eine Untersuchungs=Kommissionersetztoder wieder angebrachtwerden, in
welchemFalle die Tätigkeit zweierMitglieder genügt.

*8.

Die Kommissionhat die der größtenzulässigenEinsenkungstiefeeinesSchiffes ent=
sprechendeTragfähigkeit in Ermangelung einer Eichung durch Abschätzungfestzusetzen.

Die TragfähigkeiteinesSegelschiffes ist zu berechnenaus demProdukt der größten
Längedes Schiffes zwischenVorder=und Hintersteven(Steuerrudernicht inbegriffen),der
größtenBreite mittschiffs,der gemitteltenLadehöhezwischenderLeerebeneund derEbeneder
höchstzulässigenEinsenkungund einer der Völligkeit desSchiffes entsprechendenErfahrungs=
zahl, welcheje nachder Bauart des Schiffes zwischen0,88 für vollgebauteund 0,80 für
scharf und schlankgebauteSchiffe anzunehmenist.

Bei Dampfschiffen bleibt es demErmessenderKommission anheimgestelltdie Trag=
fähigkeit auf anderegeeigneteWeise abzuschätzen.
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89.
Hinsichtlichder Ausrüstunghat die Kommissionzu untersuchenund festzustellen, Ausrüstung.
a) ob und welcheSegel für die im Schiffsattestzu bezeichnendeRheinstreckenot=
wendigsind;

b) Anzahl, Länge,Stärke und Gewichtder erforderlichenAnker, Kettenund Taue
nachMaßgabederAnlageA# *"6

) diesonsterforderlichenGegenstände. «
Es müssen, soweitnichtdie in denUferstaatenbestehendenVorschriftenzurVerhütung

von UnfällenweitergehendeBestimmungenenthalten,vorhandensein:
1. auf allen Schiffen

a) die in der Rheinschiffahrts=Polizeiordnungoderin den besonderenVerordnungen
überdie Beförderungvon Spreng=und feuergefährlichenStoffen vorgeschriebenen
Signallaternen,Flaggenund Döpper,

b) ein Sprachrohr,
I) ein Laufsteg,
d) eineLeckopumpe,welchebei Schiffen unter 50 Tonnen Tragfähigkeitdurch eine
odermehrereWasserschaufelnersetztwerdenkann,

e) Korksäcke,Reibhölzerund Schooren,
) ein Rettungsringmit Leine,
g) kleinesFahrgeschirr,
h) ein Blechplakatbetr.die WiederbelebunganscheinendErtrunkener,
i) Abdrückeder Rheinschiffahrts=Polizeiordnungund der amtlichgenehmigtenUnfall=
verhütungs=Vorschriften,

bei Schiffen über 50 Tonnen Tragfähigkeit und bei allen Dampf=
schiffen
k) ein Rettungsnachenmit Fahrgeschirr,

3. auf Schiffen über 200 Tonnen Tragfähigkeit und auf allen Dampf=
schiffen
) eineLeckpumpefür je 3 durchwasserdichteSchottenabgeteilteRäume und
mm)ein oder mehrereLeckkleider,

. auf Dampfschiffen weiter:
än)eineSignalglockevon solcherGröße und Tonstärke,daß die mit der Glockezu
gebendenZeichenauf größereEntfernungvernehmbarsind,

o) ein Signalböller,
p) ein Notsteuer,

E
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q) eine genügendeFeuerlösch-Einrichtung(bei Dampfschiffentunlichstmit einer
Dampfpumpeverbunden),

r) eineKiste mit Heilmitteln,
s) ein zweiterRettungsringmit Leine. ·

Weiterealsvorstehenduntera)biss)aufgeführtcGegenständesindindasScl)iffs-
attestnicht aufzunehmen.

Hinsichtlich derAnbringung desNamens undHeimatsorts derSchiffe an deren Längs=
seitenmüssendie bezüglichenVorschriftender Rheinschiffahrts=Polizeiordnung,beiFahrzeugen
ohneeigeneTriebkraftunter 15 TonnenTragfähigkeitdie etwabesonderserlassenenPolizei=
vorschriftenbeobachtetsein.

§ 10.

Bemannung. Hinsichtlich der Festsetzungder Bemannung hat die Untersuchungs=Kommissionnach
besondererAnweisungzu verfahren.

8SII.

Fahrgäste Die größtzulässigeAnzahl vonFahrgästenaufPersonendampfschiffenist von derUnter=
Wll= suchungs=Kommissionnach besondererAnweisung festzustellen,im Schiffsattesteinzutragen

und an geeignetenStellen auf und unter Deckdeutlichsichtbaranschreibenzu lassen.

§ 12.

Sei. Rhein=Seeschiffe,d. h. Schiffe, welchezur See=und Küstenfahrtzugelassensind, und
ihre Tauglichkeithierzu durch ein Klassifizierungszeugnisdes Schiffs=Klassifikationsunter=
nehmens„GermanischerLloyd“ zu Berlin oder eineranderenseitenssämtlicherUferstaaten
als zuständigauerkanntenKlassifikationsgesellschaftnachweisen,gelten für die Dauer der
Gültigkeit diesesZeugnissesohneweitereUntersuchungauchals genügendtauglich, ausge=
rüstetund bemanntzurBefahrungdesRheins. Dieselbensind jedoch,insofernan denselben
keineTiefgangslinieangebrachtist,auf der erstenFahrt auf demRhein einerSchiffsunter=
suchungs=Kommissionvorzuführen,welchedie höchstzulässigeEinsenkungstiefedes Schiffes
vorschriftsmäßigmittelst Klammern zu bezeichnen,die dieser Einsenkungstiefeentsprechende
Tragfähigkeitin Registertonnenabzuschätzenund das Schiffsattestauszustellenhat (§ 15).

8 13.
gichuter Die UntersuchungistnachjederwesentlichenVeränderungoderAusbesserungdesSchiffes,

durch welchedessenEinsenkungstiefebei leeremZustand verändertwird, insbesondereauch
nachErneuerungvonInhölzernoderRippen, sowieaußerdemaufVerlangendesBefrachterse,
zu wiederholenund dasErgebnis in demSchiffeattestzu verzeichnen.(Artikel 22 Absatz4
der revidiertenRheinschiffahrts=Akteund SchlußprotokollhierzuZiffer 5, B).
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Auch kannjedeUferregierung,wennsie es für angemessenerachtet,eineUntersuchung
auf ihreKostenvornehmenlassen. (Artikel 22 Absatz5 derrevidiertenRheinschiffahrts=Akte.)

8 14.
Unter⸗über das ErgebnisderUntersuchungist eineVerhandlungnachAulageB aufzunehmen,suchungs=

die vonsämtlichenKommissionsmitgliedern,welchebei derUntersuchungmitgewirkthaben,Verhandlung.
zu vollziehenist.

Schiffsatteste.

* 15.
Auf Grund der Untersuchungsverhandlungist mit Ausnahmeder im folgendenAbsatzAusfertigung

angegebenenFälle das Schiffsattest nach Anlage C auszustellen, von dem VorstandSchifentzst
der Untersuchungs=KommissionunterBeifügungdesDienstsiegelszu unterzeichnenund dem
Antragstellerauszuhändigen.

Für Rhein=Seeschiffe(§ 12) ist das Schiffsattestnach Anlage 1), für diejenigen
nichtniederländischenSchiffe, welchein denNiederlandenbereitsmit Schiffsattestversehen5
sind und nach§ 3, Ziffer 2 der Rheinschiffahrts=Polizeiordnungder Festsetzungder er=
forderlichenBemannungbedürfen,einNachtragzumSchiffsattestnachAnlageK auszustellen.

* 16.
Wenn eine Untersuchungs=Kommissionveranlaßt wird, die Tragfähigkeiteines mit Verfahren

SchiffsattestversehenenSchiffes abzuschätzen,sei es, weil derEigner einesgeeichtenSchiffes Abschäsung
unterVerzichtauf eineNeuvermessungdie Abschätzungder Tragfähigkeitbeantragt,sei es,berelisemte
daß es sichum eineNachuntersuchungnach§ 13 handelt,so ist die Angabe der Trag=
fähigkeitsowohlim Schiffsattestals auchauf demvorderstenPaar derEinsenkungsklammern
6#7) mit demErgebnisseder neuenAbschätzungin lereinstimmung zu bringen.

Außerdemist bei geeichtenSchiffen das hinterstePaar der Einsenkungsklammern
(Eichplatten),auf welchendie Eintragungsmarkeaufgestempeltist, zu beseitigenund durch
KlammernohneStempel zu ersetzen.Die steuerbordseitsam Hinterschiffin Farbe aufge=
malteEintragungsmarkeist ebenfalls zu entfernen,auch sind die steuerbordseitsin die
Schiffswand des VorderschiffeseingehauenenMarken durchEinstemmeneines wagrechten
Striches unkenntlichzu machen.

Der Eichscheinist einzuziehen,mit demUngültigkeitsvermerkezu versehenund auchim
Schiffsattestdie Ungültigkeitserklärungdes Eichscheinszu vermerken.Alsdann ist der un=
gültigeEichscheinan dasjenigeSchiffseichamt,welchesdenselbenauegestellthat, zurKenntnis
und Löschungin dessenRegister,einzusenden. 5

3 *
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817.

Änderungen Anderungenin der Persondes Schiffseignersoder des Namens des Schiffes dürfen
Schifaattest.nur aufGrund desvorgelegtenSchiffsbriefesoderbeiausländischenSchiffen in Ermangelung

einessolchenaufGrund sonstigerUrkundenvon demVorstandderUntersuchungs-Kommission,
bei welcherdas Schiff untersuchtund eingetragenist, im Schiffsattest,sowie in der be—
treffendenUntersuchungs=Verhandlungnachgetragenwerden.

Sind solcheAngabenauchimEichscheinzu berichtigen,so ist hierzunur das Schiffe=
eichamt,welchesdenEichscheinausgestellthat, zuständig.

Anderungenim Schiffsattestbezüglichder Einsenkungstiefe,Ausrüstung,Bemannung
u. s. w. dürfen nur von derjenigen Untersuchungs=Kommission,welche das Schiffsattest
ausgestellthat, vorgenommenwerden,sofernnichteinewiederholteUntersuchungauf Grund
von Artikel 22 Absatz4 oder5 der revidiertenRheinschiffahrts=Aktestattgefundenhat.

Bei stattgehabterNeueichungdes Schiffes darf jedochdie erforderlicheAnderungim
Schiffsattest durch das betreffendeSchiffseichamt erfolgen, es muß aber dem Vorstand der
Untersuchungs=Kommission,welchedas Schiffsattestausgestellthat, unverzüglichhiervon
Mitteilung gemachtwerden.

8 18.

anligtenn Wenn für ein Schiff ein neuesSchiffsattestausgestelltwird, so ist das alte einzu—
Schiffs. ziehenund mit Ungültigkeitsvermerkzu versehen,in dem neuenSchiffsattestist ein ent=
attesten.sprechenderVermerkeinzutragen. Falls das alte Schiffsattestverlorengegangenist, muß

dies auf demneuenAttestvermerktund zugleichangegebenwerden,daß das alteAttest für
ungültig erklärtwird.

Von jederUngültigkeitserklärungeinesSchiffsattestesist demVorstandderjenigenUnter—
suchungs=Kommission,welchedas Attest ausgestellthat, Mitteilung zu machen.

19.

Verweigerung Ergebensichbei derUntersuchungeinesSchiffesMängel, so wird zu derenBeseitigung
ded s eine angemesseneFrist gesetztund das Schiffsattest erst nach Behebung der Mängel aus=

gehändigt.
Wird die Ausstellung des Schiffsattestesaus irgend einem Grunde abgelehnt, so ist

dies demBetreffendendurchdenVorstandderUntersuchungs=Kommissionschriftlichmitzuteilen.

Geschäftsführung.

8 20.
Führungder Die Schiffsuntersuchungs=Kommissionhat zu führen:
Bücher.
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1. eineSammlung derUntersuchungs=Verhandlungenmit fortlaufenderNummernfolge:
einSchiffsverzeichnisnachAnlage F, in welchesdieSchiffsattestemit fortlaufenderr ,
Nummernfolgeeingetragensind;

3. eineNachweisungder EinnahmenundAusgaben.

##

8 21.
Die Untersuchungs=Kommissionhat demzuständigenRheinschiffahrts=Inspektor,sowie Be⸗

den von ihrer LandesregierungbezeichnetenBehördenvierteljährlichein Verzeichnisaller Er=vnchrichtigung
teilungen,BerichtigungenoderUngültigkeitserklärungenvon Schiffsattesteneinzusenden. Behörden.

8 22.
Die Kommissionhat anderenBehördenundBeteiligtendieEinsichtin ihrSchifföver- Ei

.· · -utsichtzeichnisund in die Untersuchungs-Verhandlungen,sowiedie Entnahmevon Abschriftenaus derAkten.
denselbenzu gestatten.Auch ist solchenBehördenundBeteiligtenauf WunschnähereAus=
kunft zu geben.

Gebühren.

3.
Der Eigner des untersuchtenSchiffes hat — den in § 13, Absatz2 vorgesehenen

Fall ausgenommen—für die durchdie UntersuchungentstehendenKosten, auchim Falle
der Einstellungdes Verfahrens,aufzukommen.

Diese Kostenbestehenaus:
1. denwirklichenAuslagen für die Bezeichnungder höchstzulässigenEinsenkungund
für das Schiffsattest;

2. denGebührender Kommission.
Diese Gebührenbetragen:

für hölzerneodereiserneSegelschiffe bis zu 200) Tonnen Tragfähigkeit15 4,
für hölzerneSegelschiffeüber200 Tonnen Tragfähigkeit25 Æ,
für eiserneSegelschiffeüber 2000Tonnen Tragfähigkeit30 4,
für Dampfschiffe bis zu 40 qm Kesselheizfläche10 ,
„ „ über 140 „ „ 50 M.

Für AusstellungvonSchiffsattestenfürRheinseeschiffe,für dieErgänzungderin Nieder=
land für nicht niederländischeSchiffe ausgestelltenSchiffsatteste gemäß § 3 Ziffer 2 der
Mheinschiffahrts=Polizeiordnung,sowie für die Erneuerung von Einsenkungsklammern,sofern
damit nichtandereUntersuchungegeschäfteverbundensind, werdendieGebührenauf ½ ermäßigt.
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In diesenFällenbrauchennur zweiMitgliederderKommissionmitzuwirken.
Für alle Nachuntersuchungenund für denFall, daß einebereitsbegonneneoderange=

setzteUntersuchungabgebrochenwerdenmuß, kommennur 2/ der Gebührenin Rechnung.
Für Ausstellung eines Duplikates des Schiffsattestesist eine Schreibgebührvon

50 Pfennig zu entrichten.
Die Aushändigungdes Schiffsattesteskannbis nacherfolgterEntrichtungder schul=

digenGebührenu. s. w. verweigertwerden,auch kann die Kommissionvor der Unter=
suchungeinenVorschußin der Höhe der mutmaßlichenGebührenu. ##w.verlangen.

Alsbald nachder Untersuchunghat der Vorstanddie Kosten zu ermitteln und deren
Erhebungzu veranlassen.

In derUntersuchungsverhandlungsowohlals im SchiffsattestsinddieKostenzuvermerken.
Findet auf Antrag des SchiffseignersoderSchiffsführers(§ 4 Absatz4) oder auf

eine behördlicheAnordnung (§ 13 Absatz2) eineUntersuchungaußerhalbdes Sitzes der
Untersuchungs=Kommissionstatt, sosind für denVorstandund dieMitglieder derKommission
Tagegelderund Reisekostenbesonderszu vergüten.

Üüberdie Art und Weise der Verrechnungder Kostender Schiffsuntersuchungen,über
die Verwendungund Verteilungder Gebühren,sowie überdie Höhe der Tagegelderund
ReisekostenderKommissionsmitgliedertrifft dieAufsichtsbehördedieerforderlichenBestimmungen.

Im Falle derBeschwerdewerdendieaufgestelltenLiquidationenvon derAufsichtsbehörde
der Schiffsuntersuchungs=Kommissionfestgestellt.
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Anlage A.

Qnleitung
zur Bestimmungder Abmessungenund Gewichte von Schiffsansrüstungs=

gegenständenfür Segelschiffe.

a) Anker.

1. Guganker: Das Gewicht(C) einesBugankersin kg ist zu berechnenaus demProdukt
des größten eingetauchtenQuerschnitts (O) und einem Erfahrungskoeffizienten,
welcherauch dieVölligkeit des Schiffes berücksichtigtund bei Schiffen bis zu
400 Tonnen Tragfähigkeitdurchdie Zahl 21, bei Schiffen über400 Tonnen
Tragfähigkeitdurchdie Zahl 27 ausgedrücktwird.

— b (Breite) X##(höchstzulässigeEinsenkungstiefe),sonach

Formel:C — 27 (oder21) X b K#½#

Beispiel: aus dem Schiffsattestist zu entnehmenb — 9,52, t 2,4,
hierausO — 22,85 qm, sonachG in kg = 2722,65 = rd. 620 kg.

2. Der Uotanker soll einGewichthabenvonmindestens2/ desGewichtsdesBugankers.
3. Ein Beckanker hat in derRegeldas halbeGewichteinesBugankers.
A. Die Fahranker sollendas GewichtdesNotankerszumGewichtdesBugankers

ergänzen,also zusammenmindestens ½⅛des Gewichts des Bugankers haben.

b) Ketten und Tauwerk.

I. Die Guganker- und die Notankerkette solleneineLängehaben= derLängedes
Schiffes —+10 m, mindestensabervon40 m.

2. Die öhringskette soll um 5 m längerals dieBugankerkettesein.
Das GewichteinerBugankerkettesoll annäherndbetragen:

3/100 GewichtdesAnkersK LängederKette.
Das GewichtderOhringsketteist gleich½ desGewichtsderBugankerkette.
Anstatt der Kettensind auchDrahtseilevon gleicherZugfestigkeitzulässig.
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Die LängedesgroßenStranges (eventuellDrahtseil)aufeinemSchiff
soll gleichder halbenStrombreitesein, amRhein= 150 m und soll als Hauf=
strangeinenDurchmesservon 49 mm und als Drahtseil von 22 mm haben:
für Schiffe unter 300 TonnenTragfähigkeitgenügenStränge von 100 m Länge,
welcheals HanfstrangeinenDurchmesservon 25 mm und als Drahtseil von
18 mm haben.

Anzahl, Länge und Stärke des übrigen Tauwerks sind nach Ermessen
und Erfahrungender Untersuchungs=Kommission,je nachder Größe, Bauart,
Abmessungenund Tragfähigkeitdes Schiffes anzunehmen.

Für Dampfschiffe bleibt es derUntersuchungs=Kommissionvorbehalten,
im einzelnenFalle je nach der Bauart des Schiffes das Gewicht und die
Abmessungender Anker und Kettenzu bestimmen.

Google
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Aulage B.

Schiffsuntersuchungs-Kommission

#.

Derhandlung
überdie Untersuchungdesunter No. des Schiffsverzeichnisseseingetragenen,
der zu
gehörigen schiffs,genannt:
erbautzu: im Jahre 19

Tragfähigkeit Tonnen
nachAbschätzung
nachEichscheinNo. vom ten 19

des Schiffs=Eichamts
HöchstzulässigePersonenzahl: Das Schiff hat Masten

Kesselheizfläche qm mit Sprieten
Maschinenkraft “DPferdestarten undbesitzt:
Zeichen auf dem vorderenKlammernpaar: 6 * Buguriet

—

VorbenanntesSchiff wurde nachMaßgabe der Ordnung für die Untersuchungder
Rheinschiffevom ten 19 bezüglich derTauglichkeit,der höchstzu=
lässigenEinsenkungstiefe,TragfähigkeitunddergenügendenAusrüstungwie Bemannungunter=
suchtund zurFahrt auf derRheinstreckevon bis
für tauglichbefunden. Das Schiff darf zur Rheinschiffahrtsolangebenutztwerden,als es
sich in erwähntemZustandebefindetund bis einewesentlicheVeränderungoderAusbesserung,
als welcheauch die Erneuerung von Inhölzern oderRippen des Schiffes anzusehenist, vor=
genommenwird.

Die Kmessungen betragen:
Größte Länge(Steuerrudernicht inbegriffen) in
Größte Breite . . . . m

36
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zwei —

Es vetragen
die rechts

cem

imMittelschiff

rechts links
cm |! cm Cm

Bodennefe..
(Einfenkungstiefeiin
leeremZustand)

Ladehöhe
Freibordhöhebis
Oberkante
Unterkante

1
1
1
1Z
D

I

Cim

An=

u.Döpper nachVorschrift
derRheinschiffahrts=Po=
lizeiordnung
Sprachrohr
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nehmigtenUnfallver=
hütungsvorschriften

dievorgeschriebenenKes
selpapiere

EEzabl Beuennung ue #a ii o Benennung #i # 6

Segel Signalglocke 1 1 1
1 Sinalteller D

Anker Pumpe
Buganker Wasserschaufel
Notanker ecktleid I
!Heckkanker Rettungsring m. Leine
Fahranker Rettungsnachenmnit
Ketten undTanwerk Fahrgeschirr

LaufstegBugankerkette Korksack
Ohringskette Neibhol
Notankerkette S chode

Drahtseil 1NotsteuergroßeStrang Feuerlöscheinricht
kleineStrang euer scheinrichtung
Leine kKleinesFahrgeschirrPferdeleine Liste mit Heilmittell!
Mehrtau 1 Biechplakatbetr.dieWie=
... , derbelebunganschei=

»SonstigeGegenstünde nend Ertrunkener
Signallaternen,Flaggen 1 Abdruck der amtlichge=
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II. Bemannung

Außer dempatentiertenSchiffsführer

Matrosen

Schiffsjungen

(bei Dampfschiffen) Maschinisten

Heizer

Bemerkungen

Nach Ausweis der Kesselpapiereist

die Abnahmenntersuchung de Dampfkesselam ten 19 in

, letzteäußereUntersuchungde „ „ ten 19 in

„ „ innere „ de » » ten 19 in

„ „ Wasserdruckprobe de » « ten 19 in

durchd ausgeführtworden.

Auf Grund der vorstehendenUntersuchungs-Verhandlungwurdedas Schiffs-Attest

ausgestelltund demSchiffszner ausgehändigt.
führer

*=Dden ten . 19

Schiffsuntersuchungs-Kommission

Der Vorstand: Die Mitglieder:
WKosten:

Gebühren: AM.

Auslagen: 3

Stempel: AMA

Zusammen: = —
367
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»Schiffsantersuchungsslcommifsion

M

Uachtrag zum Schiffsattest.
Das mit niederländischemSchiffsattest d. d.

s'Gravenhage, den ten 19 , mit Reg.=No=

versehenenicht niederländische schiff: ,

de

gehörig,wurde heutegemäß83 Ziffer 2 der Rhein—zu

schiffahrts=Polizeiordnungder unterzeichnetenSchiffsuntersuchungs=Kommissionvorgeführt,in

ihr Schiffsverzeichnisunter 1# eingetragenund hierbeibestimmt:

Die Bemannung muß bestehenaußerdempatentiertenSchiffsführeraus:

Matrosen

Schiffsjungen

(bei Dampfsschiffen) Maschinisten

Heizer

den. ten 19

Schiffsuntersuchungs-Kommission
1. S. Der Vorstand:

Kosten:

Gebühren 4
Stempel MA. J

Zusammen MA 4

—
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Anlage F.

DL2lifF runtersuchungs-Kommission

Derzeichnis

über

UntersuchungderRbeinschiffe.
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Schiffs=Attest
"1

Tag Monat
!
I

l
«

Name

des

Schiffes Name Wohnort

Schiffs⸗
gattung

Jahr

Bauart



Abschãtung

Tonnen

Eichung

Tonnen

199

von bis

Bemerkungen
über Nachuntersuchungen,Zurückziehung
und Ungültigkeitserklärungfrüherer

Schiffsattesteund Eichscheine

SonstigeBemerkungen
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Nr. 6831.

Bekanntmachung, polizeilicheVorschriftenüber die Beförderung von Petroleum und dessen
Destillationsproduktenin Kastenschiffenauf demRhein betreffend.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund desAußern, derIustiz, des Innern
undfür Verkehrsangelegenheiten.

DurchBeschlußderRheinschiffahrts=Zentralkommissionist dieErlassungneuergemeinsamer
polizeilicherVorschriftenüberdieBeförderungvonPetroleumund dessenDestillationsprodukten
in Kastenschiffenauf demRhein vereinbartworden.

Nachdemdie Vorschriften die Zustimmung sämtlicherbeteiligterRheinuferstaaten
gefunden haben,werdendieselbenauf Grund AllerhöchsterErmächtigungSeiner König=
lichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des Königreichs Bayern Verwesers,
nachstehendmit demBeifügenzur öffentlichenKenntnis gebracht,daß

1. die Vorschriftenam 1. April 1905 in Wirksamkeittreten,
2. mit diesemTage die mit Bekanntmachungvom 22. Januar 1890 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 91) veröffentlichtenpolizeilichenVorschriftenüber die
BeförderungvonPetroleumin Kastenschiffenauf demRheinbetreffend,aufgehoben
werden,und daß

3. Zuwiderhandlungengegendie Vorschriftender in Artikel 32 der revidierten
Nheinschiffahrtsaktevom 17. Oktober1868 vorgesehenenStrafe unterliegen.

München,den26. März 1905.

rhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. v. Frauendorfer.

Anlage.

PolizeilicheVorschriftenüber die Beförderungvon Petroleum
unddessenDBestillationsprodukteninRKastenschiffenaufdemMhein.

SI.

Petroleumund dessenDestillationsproduktedürfenin offenemZustandein Kastenschiffen
nurdannbefördertwerden,wennihrspezifischesGewichtbei17,50Celsiusmehrals0,68 beträgt.
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8 2.

KeinLaderaum(Kasten)darf auf mehrals 98% desRaumes, welchener einschließlich
seinesetwaigenDomes odersonstigenAusdehnungsraumesenthält,gefülltwerden.

§ 3.

Auf beladenenKastenschiffendarf außerin denunterenKajüten (Rosf) wederFeuer
nochoffenesLicht gehaltennochgerauchtwerden.

Beim Ladenund Löschendarf überhauptnicht geraucht,auf den Fahrzeugenund in
der Nähe des Liegeplatzesauch wederFeuer gemachtnoch offenesLicht gebrauchtwerden.

Auchdürfenauf denFahrzeugenwederSprengstoffenochleichtentzündbareGegenstände
vorhandensein.

8 4.

Die Verwendungvon Kraftmaschinenist auf beladenenKastenschiffennicht gestattet.

85.

Die Schornsteineder Kambüsenmüssenfortwährendmit Funkenfängernversehensein.
Der zwischenKajütenraumundangrenzendemKastenbefindliche,undurchlässigeZwischen=

raum muß bei beladenenSchiffenstetsmit Wassergefüllt sein.

86.

KastenschiffemüssenoberhalbderWasserliniemit einemum das ganzeSchiff laufenden
30 cm breitenhellblauenAnstrichversehensein und, wennsie beladensind, bei Tag eine
blaue Flagge mit einemgroßenweißenF((lateinischeDruckschrift),bei Nacht eine blaue
Laterneführen. Diesemüssenmindestens4 m überBord amMaste oderan einerStange
befestigtsein.

§ 7.

In Schleppzügendarf hinter einem beladenenKastenschiffekein anderesFahrzeug
geführtwerden.Der AbstandzwischenSchleppbootund Kastenschiffmuß mindestens50 m
betragen.

88.
Vorbehaltlichder für Häfen, Lade=,Lösch=und LiegeplätzegeltendenbesonderenVor=

schriftendürfen auf demStrome und an denUfern Kastenschiffenur an den dazu von
der zuständigenPolizeibehördebestimmtenStellen gefüllt und geleertwerden.
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89.

Die für beladeneKastenschiffegeltendenVorschriftensind auchdann nochzu beobachten,
wenn deren flüssigeLadung zwar gelöschtist, derenRäume aber noch nicht dermaßen
gereinigtundgelüftetsind,daßkeineschädlichenGasemehrvorhandensind.

* 10.
Der Führer einesbeladenenKastenschiffeshat die Schiffsmannschaftund alle, welche

mit LadenundLöschendesselbenbeschäftigtsind, auf die Feuergefährlichkeitder Ladungund
der zur SicherungerlassenenVorschriftenaufmerksamzu machen.

8 11.
Die BestimmungenderBekanntmachungvom25.Februar1903, dieBeförderungfeuer=

gefährlicher,nicht zu den SprengstoffengehörendenGegenständeauf demRhein betreffend,
werdennichtberührt.
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cseh-undVerardunngsRüat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 18.
München, den 29. März 1905.

Inhalt:
Oberpolizeiliche Vorschrift vom 22. März 1905, betreffend Zeit und Art des Fischsangs. — Bekannt=

machung vom 25. März 1905, die Telegraphenordnung für das DeutscheReich vom 16. Juni 1904 betreffend.
— Bekanntmachung vom 25. März 1905, Anderung der Telegraphenordnungfür das Königreich Bayern
vom29. Juni 1904 betreffend. —Bekanntmachung vom 28. März 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber betreffend. — Hofdienstnachricht.— Königlich AllerhöchsteGenehmigung, den Hofstaat
Seiner KöniglichenHoheit desPrinzen Ludwig von Bayern betreffend.— Königlich AllerhöchsteGenehmigung
zur Annahme fremderDekorationen.

Nr. 6397.

OberpolizeilicheVorschrift,betr.Zeit und Art des Fischfangs.
Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund desArt. 126 Abs. 1 Ziff. 1 desPolizei=Strafgesetzbuchesvom26. Dezem=
ber 1871 wird die Fassungdes § 4 Abs.5 der Landesfischereiordnungfür das Königreich
Bayern vom 4. Oktober1884 (G. V. Bl. S. 459) in nachstehenderWeisegeändert:

„Durch die nachvorstehendenBestimmungenerteilteErlaubnis zum Fange wird an
den Verbotendes Feilhaltens,derVeräußerungund Versendungder Fischenichtsgeändert.
Die Distriktspolizeibehördekann jedochFischzüchternwiderruflichgestatten,Huchenmit
wenigstens5, Lachsemit wenigstens4, Seeforellenmit wenigstens2, Saiblinge mit

, 38
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wenigstens1 und Aschenmit wenigstens0,5 KilogrammGewicht, welcheerweislichzur
künstlichenFischzuchtgedienthaben, ausnahmsweiseauch währendder Schonzeitfeil zu
halten,zu veräußern,oder zu versenden,wennaußerdemGefahr des Verlustesder Fische
durchVerendenoderVerderbenbestünde."“

München,den 22. März 1905.

Dr.Grafv.PFeilitzsh.

Nr. 24371X.

Bekanntmachung, dieTelegraphenordnungfür dasDeutscheReichvom16.Juni 1904betreffend.

M#.Staateministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die nachstehendabgedruckteVerordnungdes Reichskanzlers,welcheeineAnderungder
in Nr. 34 desGesetz=undVerordnungsblattesvon 1904 veröffentlichtenTelegraphenordnung
für das DeutscheReich vom 16. Juni 1904 enthält,wird in Ansehungdes telegraphischen
VerkehrszwischenBayern einerseits,dann demReichspostgebieteund Württemberganderer=
seitsmit Wirkung vom 1. April 1905 an für maßgebenderklärt.

München,den25. März 1905.

v. Frauendorfer.

bänderung der Telegraphenordnung vom 16. Juni 1004.

Vom 1. April ab sind für Bescheinigungenüber entrichteteTelegrammgebührenstatt
20 Pf. nur noch10 Pf. zu erheben.

Demgemäßerhält der 2. Satz im § 17, Punkt III der Telegraphenordnungvom
16. Juni 1904 folgendeFassung:

„Eine Bescheinigungüberdie erhobenenGebührenwird nur auf Verlangen und
gegenEntrichtungeinesZuschlagsvon 10 Pf. erteilt.“

Berlin W. 66, den 14. März 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Krartke.
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Nr 24381X.

Bekanntmachung, AnderungderTelegraphenordnungfür dasKönigreichBayernvom29.Juni 1904
betreffend.

fl. Staatsministeriumfür berkehrsangelegenheiten.

Vom 1. April 1905 an sind für BescheinigungenüberentrichteteTelegrammgebühren
statt 20 Pf. nur noch10 Pf. zu erheben.

Demgemäßerhält der zweite Satz im § 16 Ziff. III der Telegraphenordnungfür
das KönigreichBayern vom 29. Juni 1904 —Gesetz= und Verordnungsblatt1904
S. 195 — folgendeFassung:

„Eine Bescheinigungüberdie erhobenenGebührenwird nur auf Verlangenund
gegenEntrichtungeinesZuschlagsvon 10 Pf. erteilt.“

München,den25. März 1905.

v. Franendorfer.

Nr.5537.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der Vereinsbankin Nürnbergwurdedie Genehmigungerteilt, daß sie innerhalbder
nach§ 3 Ziffer 8 des Bankstatutsund bezw.§ 7 des Hypothekenbank=Gesetzesnormierten
Umlaufsgrenzeeineneue(XXVII) Serie 3 ½ /oiger Bodenkreditobligationen(Hypotheken=
pfandbriefe)auf den Inhaber im Gesamtbetragvon 10 Millionen Mark in denVerkehr
bringe.

Die BodenkreditobligationenderneuenSerie sind eingeteiltin Stückezu 5000, 2000,
1000, 500, 200 und 100 Mark und sind innerhalb60 Jahre im Wegeder Verlosung
rückzahlbar.

München,den 28. März 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Hofdienst-Machricht. habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm22. März 1905 den Gutsbesitzer

Im NamenLeiner Majestätdes Königs. Adolf Grafen von Spreti auf sein aller=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= untertänigstesAnsuchenzum K. Kämmerer

pold, des Königreichs Bayern Verweser, zu ernennen.

Gocgle
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KöniglichAllerhöchsteGenehmigung,
den Hofstaat Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen

KLudwig von Bayern betreffend.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich vermögeAllerhöchsterEntschließung
vom 23. März 1905 allergnädigstbewogen
gefunden,dieseitensSeinerKöniglichenHoheit
des Prinzen Ludwig von Bayern getroffene
Wahl des OberstleutnantsFreiherrn von
Laßberg zu HochstderenHofmarschallzu
genehmigenund demselbendenRang eines
solchenzu verleihen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Am NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,

unterm7. März 1905 demK. Staats=
minister für VerkehrsangelegenheitenHeinrich
Ritter von Frauendorfer für das ihmvon
Seiner Majestät demKönige von Württem=
berg verlieheneGroßkreuzdes K. Württem=
bergischenFriedrichs=Ordens,und

unterm14. März 1905 demK. Kämmerer,
erblichenReichsrat der Krone Bayern und
Hauptmann a. D. Markus Freiherrn von
Schuurbein für dasihmvonSeinerMaje=
stätdemDeutschenKaiser,KönigevonPreußen,
verlieheneEhren=RitterkreuzdesK. Preußischen
Johanniter=Ordens .
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.
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esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 19.
München, den 30. März 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. März 1905, die Abänderung der Rheinschiffahrts=Polizeiordnungbetreffend.

Nr. 6060.

Bekanntmachung, die Abänderungder Rheinschiffahrts=Polizeiordnungbetreffend.

K. StaatsministeriendesKöniglichenHausesund des Äußern,der Justiz, des Innern
und für Verkehrsangelegenheiten.

Im Nachstehendenwerdendie zwischendenRegierungenvon Bayern, Baden, Elsaß=
Lothringen,Hessen,denNiederlandenund PreußenvereinbartenAbänderungenund Ergänz=
ungender mit Bekanntmachungvom 8. September1897 veröffentlichtenRheinschiffahrts=
Polizeiordnung (Ges.=u. Ver.=Bl. 1897 Seite 305) infolgeAllerhöchsterErmächtigung
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des Königreichs
Bayern Verwesers, mit demBeifügenzur öffentlichenKenntnis gebracht,daß sie “5
1. April 1905 in Kraft treten.

Hieran anschließendwird die neueFassungderNheinschiffahrts=Polizeiordnungbekannt=
gemacht,wie sie sichaus denebengenanntenÄnderungenund Ergänzungenund aus den
Ministerial=Bekanntmachungenvom 18. August 1899 und am 6. August 1900 (Ges.=u.
Ver.=Bl. 1899 S. 620 und 1900 S. 1019) ergibt.

München, den 22. März 1905.—

Trhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. v. Frauendorfer.
39
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A. AbänderungenundErgänzungenderKbeinschiffahrts=Polizeiordnung.

J.

§2 erhält folgendenZusatzzwischenZiffer 3 und 4 als künftigeZiffer 4:
„Auf Rheinseeschiffe,welche ihre Tauglichkeit zur See= und Küstenfahrt durch ein

KlassifizierungszeugnisdesSchiffs=Klassifikationsunternehmens„GermanischerLloyd“ zuBerlin
odereineranderenseitenssämtlicherUferstaatenals zuständiganerkanntenKlassifikations=
gesellschaftnachweisenund mit einer Tiefgangslinie versehensind, finden die vorstehenden
BestimmungenkeineAnwendung."“

II.

§ 2 erhält am Schluß folgendenZusatzals Ziffer 5 (künftig6):
„Die in diesemParagraphen enthaltenenVorschriften finden auf Schiffe unter

300 Zentner(15 Tonnen)TragfähigkeitkeineAnwendung. Die von denUferregierungen
bezüglichsolcherSchiffe erlassenenbesonderenBestimmungenbleiben jedochunberührt.“

III.

§ 3 Ziffer 2 erhält die folgendeFassung:
„Bei Schiffen von 300 Zentner(15 Tonnen)odermehrTragfähigkeitsind für ihre

Einrichtungsowiefür Art und Zahl derAusrüstungsgegenständedieFeststellungenund An=
gabenim Schiffsattest(Artikel 22 der revidiertenRheinschiffahrts=Akte)maßgebend.

Liegt der Heimatsort eines solchenSchiffes außerhalbNiederland,so sind auch für
Art und Zahl der Bemannungdie Angabenim Schiffsattestmaßgebend.

Ist in dem im vorstehendenAbsatzevorgesehenenFalle das Schiffsattest in Nieder=
land ausgefertigt,so muß zum Zweckder Eintragung der Bemannung das Attest einer
deutschenSchiffsuntersuchungsbehördevorgelegtwerden,und zwar hat die Vorlage bei der
erstmaligenLandungam Sitze einer Schiffsuntersuchungsbehördedes Heimatstaatesdes
Schiffseignerszu erfolgen;falls aberbei der erstenFahrt eineLandung am Sitze einer
solchenBehördenicht stattfindet,spätestensbinnen einesJahres, von Ansfertigung des
Attestes an gerechnet,nachWahl desSchiffers bei einer anderendeutschenUntersuchungsstelle.“

IV.

In § 4 Ziffer 4 werdenzwischen„Führung“ und „vorüberfahrender“die Worte:
„herannahender und“, sowie zwischen„entsprechende“und „Verminderung“ das Wort:
brechtzeitige“eingeschaltet.

4 Go gle
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V.

§ 4 Ziffer 9 erhält folgendeFassung:
„Die Schiffs=und FloßführerhabendendurchöffentlicheBekanntmachungoderdurch

Aufstellenvon WahrschauenkundgegebenenAnordnungender zuständigenBehördenund Be=
amtender Strom=und SchiffahrtspolizeiFolge zu leisten,wodurch

a. auf den in Ziffer 8 bezeichnetenStromstreckendie Fahrt bei Nacht odermit zu
tief gehendenFahrzeugenuntersagt,

b. auf Stromstrecken,in denennachvorherigerVerständigungmit den zuständigen
ZivilbehördenmilitärischeÜbungenstattfinden,der Schiffs=und Floßverkehrzeit=
weilig beschränktoderuntersagtwird."“

VI.

§ 4 erhält folgendenZusatzals Ziffer 12:
„Die Ankermüssenbeim Aufholenso hochgehobenwerden,daß ihreUnterkantenicht

unter denKiel oderdenBoden des Fahrzengesreicht.“

VII.

§4 erhält folgendenfernerenZusatzals Ziffer 13:
„Der Führer des Schleppershat auf ein von einemAnhangschiffbei Tag durch

Schwenken einer roten Flagge, bei Nacht durch Schwenken einer roten Laterne gegebenes
Signal niederzulegenund nachderUrsachedesSignals sichzu erkundigen.Das von dem
Führer einesAnhangschiffesgegebeneNotsignal ist von den Führern aller Fahrzeuge,welche
sich zwischendembezüglichenAnhangschiffund demSchlepperbefinden,sofort in gleicher
Weise wiederzugeben.Das Signal darf nur in Fällen dringenderGefahr gegebenwerden.
Die mißbräuchlicheAnwendungdes Signals oderdieNichtbeachtungeinesberechtigterWeise
gegebenenSignals wird nach§ 44 (künftig46) bestraft. Vor Wiederaufnahmeder Fahrt
hat der Führer des Schleppersein Signal mit der Schiffsglockezu geben.“

VIII.

In § 7 Ziffer 1 werdenzwischen„bei Nacht“ und „eine Laterne“ die Worte:
„uer zum Schiff“" eingeschaltet.

IX.

In § 8 Ziffer 2a werdenzwischen„durch" und „Hin= und Herschwenken“die
Worte: „quer zum Schiff vorzunehmendes“ eingeschaltet.
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X.

8 10 erhält folgendenZusatzals Ziffer 5:
„Führt ein durcheigeneTriebkraft bewegtesSchiff ein seitlichgekuppeltesAnhang=

schiffmit sich,so geltenbeideSchiffe als ein Schleppzugim Sinne dieserPolizeiordnung“.

XI.

§ 17 erhält folgendenZusatzals Ziffer 3:
„Während der Durchfahrt durch Brücken darf auf DampfschiffenkeinDurchstoßendes

Feners oderAufwerfenvonKohlenstattfinden."“

Xll.

In § 20 Ziffer 1 wird an Stelle von „einer weißenFlagge“ gesetzt:„einer rot
und weißen Flagge“.

XIII.

§ 21 erhält folgendenZusatzzwischenZiffer 2 und3 als künftigeZiffer 3:
„Führt ein durcheigeneTriebkraftbewegtesSchiff ein seitlichgekuppeltesAnhangschiff

mit sich(vergl.§ 10 Ziffer 5), derart,daß das für ersteresvorgeschriebeneSeitenlichtdurch
das Anhangschiffverdecktwürde, so ist das Seitenlichtan der Außenseitedes letzterenan=
zubringen.“

XIV.

§ 21 erhält folgendenfernerenZusatzzwischenZiffer und 6 (künftig6 und 8) als
künftigeZiffer 7:

„Den AnhangschiffeneinesSchleppzugesist beiNacht gestattet,am vorderenTeile des
Schiffes eine brennendeLaterne mit Milchglasscheibenzu führen, welchenicht überdas Schiff
hinausleuchtetund nach vorn und nach der Stenerbord=und Backbordseitevollständigge=
blendetist.“

XV.

§ 21 Ziffer 6 (künftig 8) Satz 1 erhält folgendeFassung:
„Schiffe ohneeigeneTriebkraft, welcheohneHilfe der Segel zu Tal treiben, sowie

Schleppzügedürfenbei Nacht nur bei Mond=oderSternenhellefahren.“

XVI.

§ 22 Ziffer 1 erhält die folgendeFassung:
„Auf der Stromstrecke oberhalb Lanterburg ist bei einem Wasserstand von mehr als

5,00 Meter am Straßburger Pegel (oberhalbderRheinbrücke)die Fahrt mit Dampfschiffen
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untersagt. ZwischenLauterburgund Maxau dürfenDampfschiffedann nicht fahren,wenn
der Wasserstandvon 7,00 Meter am Maxauer Pegel (Marke III nachZiffer 2 und 4)
erreichtoderüberstiegenist."

XVII.
Hinter § 25 wird einParagraph als künftiger§26 eingeschaltetmit der Überschrift:

„11. Besondere Vorschriften in Betreff des Schleppens auf der Stromstrecke
zwischen Straßburg und Sondernheim.

8 26.
Auf der StromstreckezwischenStraßburg und Sondernheimdürfenzu Tal fahrende

Schleppzügein nicht mehr als zwei Anhanglängenmit je zwei Schiffen nebeneinander
gefahrenwerden.

BeladeneSchiffe müssenstets im erstenAnhang geführtwerden; ebensovon den unbe=
ladenenjeweils die größeren. Befinden sichzwei beladeneSchiffe im Anhang, so darf in
zweiterLängeein weiteres,wenn auchleeresSchiff nichtangehängtwerden.

NebeneinandergekuppelteSchiffe sollenannäherndvon gleicherGröße sein; dochdürfen
nebeneinemgroßenSchiffe zwei kleinereSchiffe hintereinanderangekuppeltwerden,wennsie
zusammenungefährvon gleicherLänge sind, wie das erstere. Die beidenhintereinander
gekuppeltenkleinerenSchiffegeltenalsdann für dieAnwendungdesAbsatzes1 als ein Schiff.

Jedes der gekuppeltenSchiffe — im letztgedachtenFalle das vorderederkleinerenFahr=
zeuge— muß einzelnan demSchlepperoderan den Schiffender erstenAnhanglängeso
festgemachtsein,daß der ganzeAnhang im KielwasserdesSchleppersgefahrenwerdenkann.

Dem Dampfschiffdarf seitlichkein Schiff angehängtwerden.“

XVIII.
§ 26 (künftig27) Ziffer 1 Absatz2 erhält folgendeFassung:
„Werden Anker — Buganker oderSeitenanker — im Fahrwasser oder in dessenNähe

ausgeworfen,so sind die LiegestellenderselbendurchlichtblaueDöpper zu bezeichnen.Diese
Döpper sind bei Baggermaschinenoder ähnlichenGerätschaftensämtlich,bei anderenFahr=
zeugenund Flößen nur, insoweitsie die Stelle von Seitenankernbezeichnen,oderinsofern
Buganker nachihrer Lage zum SchiffskörperanderevorbeifahrendeSchiffe gefährdenkönnen,
von Sonnenuntergangbis Sonnenaufgangmit weißemLicht zu versehen.“

XIX.
Hinter § 28 (künftig29) wird ein Paragraph als künftiger§ 30 eingeschaltetmit

der Überschrift:
„Begriff der Nacht.
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§ 30.

In denVorschriftenüberdie Lichterführungund sonstigeSignalgebung(§4 Ziffer4
und 13, § 7 Ziffer 1, § 8 Ziffer 2, § 15 Ziffer 4, § 16 Ziffer 2 und 3, § 17
Ziffer 2, § 18 Ziffer 2, 3 und 4, § 20 Ziffer 1, § 21 Ziffer 1 bis 5 (künftig1 bis 7),
§ 23 Ziffer 3, § 26 (künftig27) Ziffer 4) ist unterNacht die kalendermäßigörtlicheZeit
von Sonnenuntergangbis Sonnenaufgangzu verstehen.

In denVorschriftenüberdie Fahrt (§ 4 Ziffer 9, § 15 Ziffer 3, § 21 Ziffer 6
(künftig8), § 22 Ziffer 2b, § 24) istunterNachtdieZeit vonEintritt derDunkelheit(spätestens
eineStunde nachSonnenuntergang)bis zum Tagesanbruch(frühestenseineStunde vor
Sonnenaufgang)zu verstehen.“

B. Rheinschiffahrts-Polizeiordnung.

Verpflichtungender Schiffs=und Floßführer u.s.w. im allgemeinen.

§ .

I. Die Führer von FahrzeugenjederArt, von Flößen und von Fähren, die Besitzer
vonSchiffmühlen,Badeanstaltenodersonstigenan oderauf demRhein befindlichenAnlagen,
sowie die zur BeaufsichtigungoderOffnung von SchiffbrückenangenommenenPersonen
sind verpflichtet,auchsoweitim NachstehendenbesondereVorschriftennichtgegebensind, ihre
Aufmerksamkeitdarauf zu richten,daß gegenseitigeBehinderungenund Beschädigungenver=
miedenwerden.

2. Für jedes Schiff oder Floß ist ein Führer zu bestellen. Derselbe muß während
der Reise stets auf dem Schiff oder Floß anwesendsein. Bei Verhinderung des Führers
ist ein geeigneterStellvertreterzu bestellen.

3. Auf jedemSchiff oderFloß muß die zurBedienungerforderlicheodervorgeschriebene
Mannschaft während der Fahrt anwesendsein.

SBelastungund tiesstezulässigeEinsenkungder Schiffe.
§ 2.

1. Kein Schiff darf in demMaße belastetwerden,daß es tiefer geht,als die Linie,
durch welchedie größtezulässigeEinsenkungbezeichnetwordenist. Zur Bezeichnungder
größten zulässigenEinsenkungdienen Klammern, die bei Schisfen von 300 Zentner
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(15 Tonnen) odermehr Tragfähigkeitnachden Angabendes Schiffsattestesanzubringen
sind. Dieselbensind von denSchiffsführerndurchweiße oder gelbeFarbe auf dunkelm
oderdurchschwarzeFarbe auf hellemGrunde kenntlichzu erhalten.

2. Bei allen Schiffen darf die Unterkanteder die zulässigetiefsteEinsenkungbe—
zeichnendenKlammernmittschiffsnicht höher liegen als die OberkantedesWasserganges.

3. über den die tiefsteEinsenkungbezeichnendenKlammern muß ein Freibord von
mindestens30 cm gelassenwerden,mit der Maßgabe,daß bei Schiffenmit festemTenne=
baumder letzterein das Freibordeingerechnetwerdendarf.

Im übrigensind bezüglichdes Freibordesbei Schiffen von 300 Zentner(15 Tonnen)
odermehrTragfähigkeitdie Angabendes Schiffsattestesmaßgebend.

4. Auf Rheinseeschiffe,welcheihre Tauglichkeitzur See=und Küstenfahrtdurchein
Klassifizierungszeugnisdes Schiffs=Klassifikationsunternehmens„GermanischerLloyd“ zu
Berlin oder einer anderen seitens sämtlicherUferstaatenals zuständig anerkannten
Klassifikationsgesellschaftnachweisenund mit einerTiefgangslinieversehensind, finden die
vorstehendenBestimmungenkeineAnwendung.

5. Auf der Streckeoberhalbder Spijk'schenFähre muß bei den nicht mit einem
festenDeckversehenenSchiffenvon wenigerals 1000 Zentner(50 Tonnen)Tragfähigkeit
dasFreibord von 30 cm nur vorder=und hinterschiffsamEnde derAufsatzbrettervorhanden
sein; mitschiffsgenügt ein Freibord von 15 cm. Wenn solcheSchiffe mittschiffsein
Freibord von wenigerals 30 cm haben,müssensie sowohlauf der Fahrt wie beimStill=
liegen mit mindestens30 cm hohen,starken,dichtenund demWellenschlaghinreichenden
WiderstandleistendenAufsatzbretternversehensein.

6. Die in diesemParagraphen enthaltenenVorschriftenfinden auf Schiffe unter
300 Zentner(15 Tonnen)TragfähigkeitkeineAnwendung. Die von denUferregierungen
bezüglichsolcherSchiffe erlassenenbesonderenBestimmungenbleibenjedochunberührt.

Ausrüstungder Schiffe.
83.

1. FahrzeugejederArt müssendergestalteingerichtet,ausgerüstetund bemanntsein,
daß Gefährdungen der Sicherheit der darauf befindlichenPersonen und Störungen des
öffentlichenVerkehrs tunlichst vermiedenwerden.

Dies gilt insbesondereauch von den nach Art. 23 der revidiertenRheinschiffahrts=
Akte einesSchiffsattestesnicht bedürfendendurch eigeneTriebkraft bewegtenFahrzeugen
unter 300 Zentner(15 Tonnen)Tragfähigkeit;auch sollen die mit der Führung solcher
Fahrzeugeund mit derBedienungder darauf befindlichenMaschinenbetrautenPersonendie
hierzu erforderlicheSachkundebesitzen.
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2. Bei Schiffen von 300 Zentner(15 Tonnen) oder mehrTragfähigkeitsind für
ihre Einrichtung, sowie für Art und Zahl der Ausrüstungsgegenständedie Feststellungen
und Angabenim Schiffsattest(Art. 22 der revidiertenRheinschiffahrts-Akte)maßgebend.

Liegt der Heimatsort eines solchenSchiffes außerhalbNiederland,so sind auchfür
Art und Zahl der Bemannungdie Angabenim Schiffsattestmaßgebend.

Ist in demim vorstehendenAbsatzevorgesehenenFalle das Schiffsattestin Niederland
ausgefertigt, so muß zum ZweckederEintragung derBemannung das Attest einer deutschen
Schiffsuntersuchungsbehördevorgelegtwerden,und zwar hat die Vorlage bei der erstmaligen
Landung am Sitze einerSchiffsuntersuchungsbehördedes Heimatstaatesdes Schiffseigners
zu erfolgen; falls aberbei der erstenFahrt eineLandungam Sitze einer solchenBehörde
nicht stattfindet,spätestensbinneneinesJahres, von AusfertigungdesAttestesan gerechnet,
nach Wahl des Schiffers bei einer anderendeutschenUntersuchungsstelle.

3. An allen Schiffen mit eigenerTriebkraft, sowie an sonstigenFahrzeugenvon
300 Zentner(15 Tonnen) oder mehrTragfähigkeit,muß derenNamenund Heimatsort,
bei mehrerenFahrzeugen gleichenNamens desselbenBesitzers außerdem eine Nummer an
geeigneterStelle der beidenLängsseiten in weißer oder gelber Farbe auf dunkelm oder in
schwarzerFarbe auf hellem Grunde in deutlich erkennbarenlateinischenBuchstaben von
mindestens15 cm Höhe angebrachtsein.

Die AnbringungandererAufschriften,welchedie DeutlichkeitdieserBezeichnungenbe=
einträchtigen,ist untersagt.

4. Soweit nach gegenwärtigerPolizei=Ordnungzur Signalgebung Flaggen und
Laternenzu verwendenund nichtbesondereBestimmungenhinsichtlichderGröße derFlaggen
und derLichtstärkenderLaternengetroffensind, müssendieFlaggen eineHöhevonmindestens
1m und eineBreite (Länge)von mindestens1,0 m habenund die Laternenein helleuch=
tendesLicht verbreiten.

5. Hinsichtlichder Beschaffenheit,der Ausrüstung und des Betriebs der Schiffs=
Dampfkessel und der für dieselbenmitzuführendenUrkunden sind die am Heimatort des
DampfsschiffsgeltendenVorschriftenmaßgebend.

In Ermanglung solcherVorschriften ist folgendeszu beachten:

Die Beschaffenheit,Ausrüstung und Bewartung des Schiffs=Dampfkesselsmuß den im
Interesseder Sicherheit zu stellendenAnforderungenentsprechen. Insbesonderemuß die zu=
lässige höchsteDampfspannung obrigkeitlichfestgesetztund derDampfschiffskesselmit mindestens
zwei Sicherheitsventilenversehensein,welchejederzeitgelüftetwerdenkönnenunddereneines
eine solcheStellung hat, daß die vorgeschriebeneBelastung vom Verdeckaus mit Leichtigkeit
untersuchtwerdenkann. Die Sicherheitsventilesind höchstensso zu belasten,daß sie beie
Eintritt der für den Kessel festgesetztenDampfspannung den Dampf entweichenlassen.
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FernermüssenamDampfschiffskesselzwei zuverlässigeManometermit Bezeichnungder
festgesetztenhöchstzulässigenDampfspannungdurcheine in die Augen springendeMarke an—
gebrachtsein, von denendas eine im Gesichtskreisedes Kesselwärters,das andereaberauf
Deckan einerfür dieBeobachtungbequemenStelle sichbefindet. Sind auf einemDampf=
schiffemehrereKesselvorhanden,derenDampfräumemit einanderin Verbindungstehen,so
genügtes, wenn außer den an den einzelnenKesseln befindlichenManometernauf dem
Verdeckein Manometerangebrachtist.

Vorschriftenbezüglichder Fahrt im allgemeinen.
§ 4.

1. Kein Schiff oderFloß darf von seinerAbfahrtstelleaus oderauf seinerFahrt in
den Kurs einesanderenim Fahren begriffenenSchiffes oderFlosseshineinfahrenund das=
selbein seinemLaufe stören.

2. FahrzeugejederArt, welchebei der Querfahrt über den Strom denKurs eines
Dampfschiffesmit oderohneAnhang kreuzen,müssenvon einemzuBerg fahrendenDampf=
schiafmindestensum die halbeStrombreiteund von einemzu Tal fahrendenDamnfschiff
mindestensum die ganzeStrombreitevon dessenBugsprietentferntbleiben.

3. In scharfenStrombiegungen,an denensichkeineWahrschaubefindet,müssen,so
lange bis vom Steuer aus auf ausreichendeEntfernung in die offeneStreckehineingesehen
werdenkann, alle Dampfschiffemit oder ohneAnhang die Seite des Fahrwassershalten,
welchesteuerbordseits(rechts)liegt; die zu Tal fahrendenmüssenaußerdemnochdieFahr=
geschwindigkeitvermindern.

4. Auf Strecken,wo Fahrzeugean Bohlwerkenoderan festenWerften liegen, oder
am Ufer im Aus= oderEinladen begriffensind, sowie vor Hafenmündungenist bei der
Führung herannahenderoder vorüberfahrenderDampfschiffemit oder ohneAnhang darauf
zu achten,daß durchentsprechenderechtzeitigeVerminderungder Kraft Beschädigungender
am Ufer oderim Hafen liegendenSchiffe vermiedenwerden.

Wenn Dampufschiffemit oder ohne Anhang zwischensolchenUferstreckenoder Hafen=
mündungenund der Mitte des Stromes durchfahrenoderaufschlagen(wenden),dürfen sie
nicht mit größererKraft fahren, als zu ihrer sicherenStenerung und zu ihrer Fortbewegung
notwendigist. Das gleichegilt beimVorbeifahren:

a) an den zur Ausführung von Korrektionsarbeiten,PeilungenoderMessungenim
Strom liegendenFahrzeugen,

b) an Flößen, welcheam Ufer liegen, sofern auf denselbenbei Annäherungeines
Damnfschiffesein Zeichengegebenwird, bei Tage durchSchwenkeneiner roten
Flagge, bei Nacht durchSchwenkeneinerLaternemit rotemLicht.
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LiegenFahrzeugeoderFlöße hinter Buhnen (Kribben) oder sonstwiegedeckt,so daß
sie von denherankommendenDampfschiffenaus nicht gesehenwerdenkönnen,so tritt für
diesedie Verpflichtungzum Fahren mit verminderterKraft nur dann ein, wenn hierzu
bei Tag durchBeisetzeneiner weithinsichtbarenrotenFlagge, bei NachtdurchAnbringen
einerLaternemit rotemLicht aufgefordertist.

Die am Tau oder an der Kette ohneAnwendungder SchraubefahrendenDampf=
schiffeunterliegender im zweiten Absatz dieserZiffer enthaltenenVorschriften nur beimVor=
beifahrenan den zur Ausführungvon Korrektionsarbeiten,PeilungenoderMessungenim
Strom liegendenFahrzeugen.

5. Mehr als zwei Schiffe dürfenniemalsnebeneinandergekuppeltfahren.
6. Das QuertreibenderFahrzeugeist, denFall höhererGewaltausgenommen,untersagt.
7. Die in dieserPolizeiordnung für die SchleppzügegegebenenVorschriftengelten,

soweitnichtetwasBesonderesbestimmtist, auchfür die geschlepptenFlöße.
8. Die Schiffs= und Floßführer sind verpflichtet,auf denjenigenmittelstTonnen,

Baken oderandererSchiffahrtszeichenoderdurchAufstellenvon Wahrschauenerkennbarge=
machtenStromstrecken,derengeringeTiefe oderBreite oder auchzeitweiligeVeruntiefung
besondereVorsicht bei der Durchfahrtnötig macht,denAnweisungenund Befehlen,welche
die zuständigenBehördenoderBeamtenin Bezug auf das DurchfahrendieserStromstrecken
erteilen,Folge zu leisten.

9. Die Schiffs= und Floßführer haben den durch öffentlicheBekanntmachungoder
durchAufstellenvonWahrschauenkundgegebenenAnordnungender zuständigenBehördenund
Beamtender Strom=und SchiffahrtspolizeiFolge zu leisten,wodurch

a) auf den in Ziffer 8 bezeichnetenStromstreckendie Fahrt beiNacht odermit zu
tief gehendenFahrzeugenuntersagt,

b) auf Stromstrecken,in denen nach vorherigerVerständigung mit den zuständigen
Zivilbehörden militärische libungen stattfinden,der Schiffs= und Floßverkehr zeit=
weilig beschränktoderuntersagtwird.

10. Es ist verboten,die im Strom oderamUferbefindlichenSchiffahrtszeichen(Bojen,
Schwimmer,Baken, u.#.w.)zum Anlegen oderFortbewegenvon Fahrzeugenoder von
Flößen zu benutzenodersonstwieHandlungenvorzunehmen,welchegeeignetsind, dieseSchiff=
fahrtszeichenunkenntlichoderfür ihre Zweckbestimmungmindertauglichzu machen.

11. Die Schiffsführer sind verpflichtet,den zuständigenAufsichtsbeamten,welchesich
als solchezu erkennengeben,auf Verlangendas sofortigeAnbordkommenauf das in Fahrt
begriffeneSchiff zumZweckederVornahmevonAufsichtshandlungen,iusbesonderezur Unter=
suchungdesKesselbetriebe,durch geeigneteManöver tunlichst zu erleichtern. Dieß hat nament=
lich zu geschehen,wenn seitens des Fahrzeugs des Aufsichtsbeamtenein Zeichendurch fünf
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Glockenschlägegegeben,sowie bei Tag eineFlagge gezeigtwird, welchein denDeutschen
Staatsgebietenaus dreieckigenschwarz=weiß=roten,im NiederländischenStaatsgebiet aus
dreieckigenrot=weiß=-blauenFeldern besteht,und bei Nacht eine nach vorn am Steuerbord
sichtbareLaternemit rotemLicht hin und hergeschwenktwird.

Ferner sind die Schiffsführerverpflichtet,währendder Ausübungihres Gewerbesdie
Kesselpapieremit sich zu führenund denAufsichtsbeamtenzur Einsichtvorzulegen.Auch
habensie den von denAufsichtsbeamtenbei der Revisionbezüglichder Ventilbelastunger=
gehendenAnordnungenFolge zu leisten.

12. Die Anker müssen beim Aufholen so hochgehobenwerden, daß ihre Unterkante
nichtunter denKiel oderdenBoden des Fahrzeugesreicht.

13. Der Führer des Schleppershat auf ein von einemAnhangschiffbei Tag durch
Schwenkeneiner rotenFlagge, bei Nacht durchSchwenkeneiner rotenLaternegegebenes
Signal niederzulegenund nachder UrsachedesSignals sichzu erkundigen.Das von dem
Führer einesAnhangschiffesgegebeneNotsignal ist von denFührern allerFahrzeuge,welche
sich zwischendem bezüglichenAnhangschiffund demSchlepperbefinden,sofortin gleicher
Weisewiederzugeben.Das Signal darf nur in Fällen dringenderGefahr gegebenwerden.
Die mißbräuchlicheAnwendungdes Signals oderdieNichtbeachtungeinesberechtigterWeise
gegebenenSignals wird nach § 46 bestraft. Vor Wiederaufnahmeder Fahrt hat der
Führer des Schleppersein Signal mit der Schiffsglockezu geben.

Vorschriftenüber das Vorbeifahrender Schiffeaneinander.
1. Wenn sie sich in verschiedenenFahrwegen befinden.

§ 5.

Schiffe, welchesichin verschiedenenFahrwegenbefinden,haben,wennsie in derselben
oder in entgegengesetzterRichtung aneinandervorbeifahren,den Fahrwegeinzuhalten,in
welchemsie sichbefinden.

2. Weun sie sichin einemund demselbenFahrwegebefinden.

a) Mit genügender Breite.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 6.

Schiffe, welche sich in einem und demselbenFahrweg befinden, dürfen nur dann in
derselbenoder in entgegengesetzterRichtung aneinandervorbeifahren,wenn das Fahrwasser
nach demjeweiligenWasserstandunzweifelhafthinreichendenRaum für diegleichzeitigeDurch=
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fahrt gewährt. Sie haben in diesemFall die nachstehendenVorschriften(§§ 7 und 8)
zu beachten.

Vorbeifahren in einemund demselbenFahrweg in derselbenRichtung.

§ 7.
1. Erreichtein mit oderohneAnhang fahrendesDampfschiffein anderesDampfschiff

odereinenSchleppzug,welchein einemund demselbenFahrwegvorausfahren,bis auf eine
Entfernungvon 120 Meter, so darf es sichdemvorausfahrendenDampfschiffoderSchlepp=
zug nichtweiternähern. Will jedochdas hintereDampfschiffin einemFahrweg, der die
dazugenügendeBreitebietet,vorbeifahren,so muß derFührer deshinterenDampfschiffesdies
demvorausfahrendendadurchkund tun, daß er fünf Glockenschlägegibt und, demvoraus=
fahrendenSchiffe gut sichtbar,bei Tage eineblaueFlagge, beiNacht querzumSchiff eine
Laterne mit weißemLicht hin und her schwenkenläßt; hieraufhat das zu überholende
Dampfschiffwährendder VorbeifahrtseineKraft zu vermindernund nachder Backbordseite
(links), das vorbeifahrendenachder Steuerbordseite(rechts)auszuweichen.

2. Wenn ein mit demWind segelndesSchiff in einemund demselbengenügende
Breite bietendenFahrwegeein anderes mit demWind segelndesSchiff erreichtund an
demselbenvorbeifahrenwill, so hat der Führer des hinterenSchiffes dies zeitig durchZuruf
mit demSprachrohr zu erkennenzu geben,worauf das vordereSchiff nachder Leeseite
(Unterwindseite)auszuweichenund dashintereauf derLuvseite(Windseite)vorbeizufahrenhat.

Vorbeifahren in einemund demselbenFahrweg in entgegengesetzterRichtung.

88.
1. Dampfschiffe und sonstige durch eigeneTriebkraft bewegteSchiffe mit oder ohne

Anhang, sowiemit demWind segelndeSchiffe, welchesichin einemunddemselbengenügende
Breite bietendenFahrwegbegegnen,müssensteuerbordseits(rechts)ausweichen.

2. Ist aber der Führer einesder sichin dieserWeisebegegnendenSchiffe durchbe—
sondereUmständegenötigt,backbordseits(links) auszuweichen,so hat derselbedemihm be—
gegnendenSchiffeoderSchleppzugdieseAbsichtrechtzeitigdurchfolgendeZeichenkundzu geben:

a) wenn das Fahrzeug,welchesbackbordseits(links) ausweichenwill, ein Dampf—
schiff oder ein anderes durch eigeneTriebkraft bewegtesSchiff mit oder ohne
Auhaug ist, bei Tage durch5 Glockenschlägeund durchAushängeneinernach
vorn amStenerbord(rechts)sichtbarenblauenFlagge, beiNacht durch5Glocken=
schlägeund durchquerzum Schiff vorzunehmendesHin= undHerschwenkeneiner
nach vorn am Stenerbord (rechts)sichtbarenLaterne mit weißem Licht.

b) wenndas Fahrzeng,welchesbackbordseits(links) ausweichenwill, ein mit dem
Winde segeludesSchiff ist, durchZuruf mit demSprachrohr.
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Hierauf habendie einanderbegegnendenSchiffe nach der Bakbordseite(links) aus=
zuweichen.

3. Schiffe ohneAnhang, welcheeinemzu Berg kommendenSchleppzugin einemund
demselbenFahrwegmit genügenderBreite begegnen,dürfen unter keinenUmständenbean=
spruchen,daß der Schleppzugihnenbackbordseits(links) ausweiche.

b) Mit nicht genügender Breite.

§ 9.

1. Wo es an hinlänglichemRaum zum Vorbeifahren(§ 6) mangelt,hat das zu
Berg fahrendeSchiff, wenn dasselbevoraussichtlichmit einemzu Tal fahrendenin der
Enge zusammentreffenkönnte,unterhalbder Enge zu halten, bis das Talschiff durchdie
letzteregefahrenist. Befindet sichaberbereitsein zu Berg fahrendesSchiff in der Enge,
dann muß das zu Tal fahrendeSchiff so langevor derselbenhalten, bis das Bergschiff
siedurchfahrenhat.

2. Erreicht ein zu Berg fahrendesDampfschiffohneAnhang das letztegeschleppte
Schiff eines vorausfahrendenSchleppzuges unterhalb der Enge auf 120 Meter, so darf
der Schleppzugnicht eher indie Enge hinein fahren, bis das DampfschiffohneAnhang
an ihm vorbeigefahrenist.

3. Einem in einerEnge vorausfahrendenSchiff darf sichein Dampfschiffnichtmehr
als auf 120 Meter nähern.

3. BesondereBestimmungen.

a) In Betreff der Schleppzüge.

§ 10.

1. Schleppzügedürfen, außer währenddes gegenseitigenVorbeifahrens,niemals in
gleicherHöhe fahren.

2. Alle Schiffe mit eigenerTriebkraftohneAnhang und alle mit demWinde segelnden
Schiffe müssen,wenn dazu der erforderlicheRanm vorhandenist, den Schleppzügenaus=
weichen. Mangelt der hierzuerforderlicheRaum, so müssendie Führer des Schleppzuges
und der angehängtenSchiffe, auch wenn ihnen keinZeichenzum Ausweichengegebenist,
nach Vorschriftder §§ 7 und 8 ausweichen.

3. Die Führer der Schleppzügemüssenwährenddes Vorbeifahrensandererdurch
eigeneTriebkraftbewegtenSchiffe mit oder ohneAnhang die Kraft vermindern. Ebenso
dürfen DampfschiffeohneAnhang währenddes Vorbeifahrensan Schleppzügennur mit
verminderterKraft fahren.
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4. In einemSchleppzugdürfensichnur sovielAnhängebefinden,als der Schlepper
sicherzu führenvermag.

5. Führt ein durcheigeneTriebkraftbewegtesSchiff ein seitlichgekuppeltesAnhang=
schiff mit sich, so gelten beideSchiffe als ein Schleppzug im Sinne dieserPolizeiordnung.

b) In Betreff der vom Ufer aus gezogenen Schiffe.

* 11.
1. Einem vom Ufer aus gezogenenSchiffe darf nur auf der diesemUfer entgegen=

gesetztenSeite vorbeigefahrenwerden. ·
Die gezogenenSchiffe müssensichdemUfer soweit als möglichnähern, wenndies

zur VermeidungvonGefährdungengebotenist, und jedenfallsdann, wennvon demSchiffe,
das vorbeifahrenwill, die in § 7 Ziff. 1 oder2 erwähntenZeichengegebenwerden.

2. ZwischeneinemgezogenenSchiff und demUfer, von welchemaus dasselbegezogen
wird, darf nur mit einemohneAnhang zu Tal fahrendenDampfschiffim Notfall durch=
gefahrenwerden,und auch dann nur, wennzuvor die in § 7 Ziff. 1 erwähntenZeichen
von demDampfschiffaus gegebenwerden,und wenn das gezogeneSchiff sichaußerhalb
des gewöhnlichenBergfahrwassersbefindetund deshalbdas äußereUmfahrendesselben,auf
der Seite nachdemStrom zu, nichtmöglichist.

Der Führer des gezogenenSchiffes muß auf das gegebeneZeichensogleichdie Leine
fallen lassen und das Dampfschiff muß so lange als möglichmit stillgestellterMaschine
überdie Leineforttreiben.

3. Beim Heraufziehender Schiffe dürfen niemals mehr als drei Pferde an einem
Stichseil gehen.

c) In Betreff der zu Tal treibenden Schiffe.

§ 12.
Einem ohneHülfe derSegel zu Tal treibendenSchiffe muß jedesdurcheigeneTrieb=

kraft bewegteSchiff ausweichen.Mangelt es hierzu an Raum, so muß das zu Tal
treibendeSchiff auf die in § 7 Ziff. 1 erwähntenZeichenmit Hülfe von Rudern und
Ankern so weit als möglich zur Seite ausbiegen.

d) In Betreff der lavierenden Schiffe.

§ 13.
LavicrendeSchiffe dürfen nicht zwischeneinemDampfschiff mit oder ohneAnhang und

dem von diesemgehaltenenUfer fahren. Dieselben müssendaher schonwenden, bevor sie
den Kurs des sichnahendenDampfschiffesdurchkreuzen.
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e) In Betreff der Fahrzeuge unter 1000 Zentner(60 Tonnen) Tragfähigkeit

und der tiefgeladenen Fahrzeuge.

8 14.
1. Die Führer aller Fahrzeuge,deren Tragfähigkeitweniger als 1000 Zentner

(50 Tonnen)beträgt,sind verpflichtet,dieselbenauf der Fahrt aus derNähe der fahrenden
DampfschiffeundSchleppzügezu halten,und dürfenin derenWellenschlagnichteherhinein⸗
fahren,als bis derselbesichsoweitverminderthat, daß sie keinegefährlichenSchwankungen
mehrerleidenkönnen.

2. Kommt aber ein solchesFahrzeugeinemDampfschiffoderSchleppzugdennochso
nahe,daß ihm augenscheinlichGefahr droht, so darf der Führer des Dampfschiffesnicht
mit größererKraft, als zumFortkommenund zur sicherenSteuerungerforderlichist, fahren
und hat nötigenfallsdie Maschinestill zu stellen,wenndies ohneGefahr für das Dampf=
schiffund die angehängtenSchiffe geschehenkann.

3. In der Nähe fahrender,tief geladenerFahrzeugevon einerTragfähigkeitvon
1000 Zentner(50 Tonnen) odermehrmüssenDampfschiffemit oderohneAnhang jederzeit
mit verminderterKraft fahren. Die am Tau oder an der Kette ohneAnwendungder
SchraubefahrendenDampsschiffeunterliegendieserVerpflichtungnicht.

Vorschriftenbezüglichder Fahrt unter besonderenVerhältnisen.
1. Pflichten der Führer von Fähren in Bezug auf den Schiffs=und Floßverkehr.

§ 15.

Die Führer vonFähren habenaußerden in denbesonderenFährordnungenenthaltenen
VorschriftenNachstehendeszu beachten:

1. Die Führer vonGierfährenund von allenFähren, welchesichan einer querdurch
den Rhein gelegtenLeitungbewegen,müssenden in Fahrt begriffenenSchiffen und Flößen
das von dieseneingehalteneFahrwasserfrei haltenoderfrei machen;dabeisindmindestens
die in § 4 Ziffer 2 vorgeschriebenenAbständeeinzuhalten.

2. Die Führer der in Ziffer 1 erwähntenFähren müssendenSchiffenund Flößen,
welche von Stellen ober=oder unterhalbdieserFähren abfahren(ablegen),denWeg frei
machen, sofern hierzu:

a) seitenseines durch eigeneTriebkraft bewegtenSchiffes mit oder ohneAnhang
durchdie in § 7 Ziffer 1 erwähntenZeichen,

b) seitenseinessonstigenSchiffes odereinesFloßes durchZuruf mit demSprachrohr,
aufgefordertwird.
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3. Bei Nacht müssendie Fahrzeugeder in Ziffer 1 erwähntenFähren, wenn sie
nicht in Fahrt sind, an der ihnendurchdie zuständigeBehördeangewiesenenLiegestelleund,
wenn ihnen eine solchenicht angewiesenist, jedenfalls derart liegen, daß das Fahrwasser
frei bleibt.

Kann ausnahmsweiseeinerFähre dieLiegestellenur im Fahrwasserangewiesenwerden,
so muß bei Annäherungvon Fahrzeugendie Fähre abgelegtund das Fahrwasserfrei
gemachtwerden;der hierzu von dem sich annäherndenFahrzeugegemäß§ 16 Ziffer 3
gegebenenAufforderungist schleunigstnachzukommen.

4. Bei Nacht müssendie Fahrzeugeder in Ziffer 1 erwähntenFähren an einer
mindestens6 Meter überWasserhohenStelle mit einerLaternemit grünemLicht und
1 Meter senkrechtunter diesermit einer zweitenLaternemit weißemLicht versehensein.
Bei Gierfähren ist der obersteBuchtnachenund, wenn statt BuchtnachenDöpper benutzt
werden,der obersteüberWasserbefindlicheDöpper mit einerLaternemit weißemLicht zu
versehen,welchesichbei Buchtnachenmindestens3 Meter hochüberWasserbefindenmuß.
Diese Laternensind die ganzeNacht hindurchhelleuchtendzu erhalten.

5. Für die freifahrendennicht unter Ziffer 1 fallendenOnerfähren sind hinsichtlich
der Laternenführungdie Bestimmungenin der bevorstehendenZiffer 4, hinsichtlichdes Ver=
hältnisseszu den Schiffenund Flößen die für die FahrzeugeohneeigeneTriebkraft, und,
soferndie Fähre durcheigeneTriebkraft bewegtwird, die für die Dampfschiffegeltenden
Vorschriftenmaßgebend,insbesondereauch§ 4 Ziffer 2 dieserPolizeiordnung.

2. Pflichtender Schiffs=und Floßführer in Bezug auf Fähren.

§ 16.

. Die Führer von Schiffen und Flößen haben außer den in den besonderenFähr—
ordnungenenthaltenenVorschriftenNachstehendeszu beachten:

1. Längs der Gierfährenund allerFähren, welchesichan einerquerdurchdenRhein
gelegtenLeitung bewegen,müssenDampfschiffe mit oder ohne Anhang ihre Kraft soweit
vermindern,daß gefährlicheSchwankungender Fährschiffevermiedenwerden.

2. Bei Nacht muß der Dampsschiffsführerdie Absicht, längs einer der in Ziffer 1
erwähntenFähren fahren zu wollen, mittels eines Böllerschusseszu erkennengeben.

3. Wenn der Führer einesFahrzeugesveranlaßtist, beiNacht an einerStelle durch=
zufahren,wo das Schiff einerder in Ziffer 1 erwähntenFähren im Fahrwasserliegt, so
hat er das Fährschiff rechtzeitigdurch erkennbareZeichen,welchebeiDampfschiffenin Glocken=
schlägen,bei anderenFahrzeugen in Zuruf mittels des Sprachrohres bestehen,zum Frei=
machendes Fahrwegsaufzufordernund bis zur Freimachungder Durchfahrtden Lauf zu
mäßigen oder zu hemmen.
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3. DurchfahrtdurchBrücken.
a) Feste Brücken.

§ 17.
1. Sind beiTage an einerfestenBrückeeineodermehrereDurchfahrtöffnungendurch

einein derMitte angebrachterot und weißeFlagge bezeichnet,so dürfennurdieseOffnungen
von Schiffenund Flößen zur Durchfahrtbenutztwerden.

2. Bei Nacht darf an einer festenBrückenur durchdiejenigenOffnungen gefahren
werden,welcheauf der dem sich annäherndenFahrzeugezugekehrtenSeite in der Mitte
durcheineLaternemit rotemLicht oderdort, wo nachUmständeneinegenauereKennzeichnung
als angemessenerscheint,durch zwei Laternen über einander, die untere mit rotem und die
oberemit grünemLicht, bezeichnetsind.

Die Laternender für dieTalfahrt bestimmtenOffnungen dürfennur nachderBerg=
seite,der für die Bergfahrt bestimmtenOffnungennur nachder Talseitesichtbarsein.

3. Währendder Durchfahrt durchBrückendarf auf DampfschiffenkeinDurchstoßen
des Feuers oderAufwerfenvon Kohlen stattfinden.

b) Schiffbrücken.

8 18.
1. Durch SchiffbrückendürfenDampfschiffemit oderohneAnhang nichtmit größerer

Kraft fahren als zu ihrer sicherenSteuerung und zu ihrer Fortbewegung notwendig ist.
Die am Tau oderan derKetteohneAnwendungderSchraubefahrendenDampfschiffe
unterliegen dieserVerpflichtung nicht. «

2. Bei Nachtmuß der Dampfschiffsführerdie Absicht,durcheineSchiffbrückefahren
zu wollen, mittels einesBöllerschusseszu erkennengebenund, bis die Signallaternenauf
der Schiffbrückeaufgezogensind, vor derselbenwarten.

Läßt die zuständigeBehördevon der AbsichtdesDampfschiffsführers,durchdieSchiff=
brückefahrenzu wollen,an derBrückemittelselektrischerSignalvorrichtungMeldungmachen,
so ist das für diesenFall durchdie zuständigeBehördebesondersvorgeschriebeneAnnäherungs=
signal an Stelle des Böllerschusseszu verwenden.
3. Die DurchfahrtdurcheineSchiffbrückedarf ersterfolgen,wennzum Zeichen,daßt

die Joche ausgefahrensind und die Durchfahrt gestattetist, jede der beidenSeiten der
BrückenöffnungbeiTage durcheinerot und weißeFlagge, bei Nacht,demsichannähernden
Fahrzeug sichtbar, durch zwei Laternen mit rotem Licht, die eine über der anderen, be=
zeichnet ist.

Rückwärts dürfen die Laternen nicht sichtbarsein.
41
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4. Außerdem haben die Schiffs- und Floßführer folgende von der Schiffbrücke aus
abgegebeneSignale zu beachten:

a) das Signal, wodurchdas sichannäherndeSchiff oderFloß benachrichtigtwird,
daß eingetretenerHindernissehalberdieBrückenichtgeöffnetwerdenkann. Das=
selbe bestehtbei Tage in einer blau und weißen Flagge, bei Nacht in zwei
Laternenmit grünemLicht, die eineüberder anderen;

b) auf demRhein unterhalbKehl=Straßburgdas Vorsignal, wodurchdie sichan=
näherndenSchiffe und Flöße schonauf größereEntfernungdavonbenachrichtigt
werden,daß sie durchdie Brückefahrenkönnen. Dasselbebestehtfür die Tal=
fahrt bei Tage in einer rotenFlagge, bei Nacht in einer Laternemit rotem
Licht, für die Bergfahrt bei Tage in einerweißenFlagge, bei Nacht in zwei
Laternen mit rotem Licht, die eine über der anderen.

5. Die für die Signale an SchiffbrückenverwendetenFlaggen müssenso groß sein,
daß sie auf dieEntfernung, für die sie bestimmtsind, nochdeutlicherkannt werdenkönnen.
Die Breite (Länge)der Flaggen muß der Höhemindestensgleichsein und darf die Höhe
nichtum mehrals die Hälfte überschreiten.

Bei zweifarbigenFlaggen muß die Teilung wagrechtund die untereHälfte weiß,
die obererot bezw.blau sein.

Die Flaggenmüssenan schrägoderwagrechtangebrachtenStöckenoderLeinengeführt
werdenoderteilweisein einemRahmenausgespanntsein.

4. Fahren der Schiffe und Flöße über Telrgraphen=oder andereKabel.

19.

Beim Durchfahren aller durch entsprechendeZeichen kenntlichgemachtenStellen, an
welchenTelegraphen=oder andereKabel in das Strombetteingelegtsind, ist das Werfen
und Schleppen von Ankern untersagt.

5. Anhalten der Dampfschiffezur Personenbeförderung.

§ 20.

1. Will ein Personen=Dampfschiffan eine Landungs=Brückeanfahren,so ist vorher
mit derGlockezu läuten. Will dasselbean einerNachenstationanhalten,so ist dasZeichen
bei Tag durch Aufhissen einer rot und weistenFlagge von mindestens50 cm Höhe und
75 cumBreite (Länge, beiNacht durchAufhisseneinerLaternemit weißemLicht auf halbem
Mast zu geben. Der Nachenführer,welcher an das Dampfschiff anfahren will, hat bei
Tage einegleicheFlagge, bei Nacht ein weißesLicht zu zeigen.
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2. Bei AnnäherungeinesNachensmuß die MaschinedesDampfschiffesso zeitig still
gestelltundbei derAbfahrt desselbenso spät wieder in Gang gesetztwerden,daß derNachen
keinegefährlichenSchwankungenerleidet.

Der Nachenführermuß mit seinemNachen zeitig herauskommen,in gestrecktparalleler
Richtung mit derFahrt desDampfschiffes halten und darf nicht eheran dasselbeheranfahren,
als bis die Maschinestill gestelltist.

3. Die eingestiegenenPersonen haben sich auf die Aufforderung des Nachenführers
sogleichniederzusetzen.

4. Der Nachenmuß vonzweistarken,schiffskundigenund als nüchternbekanntenMännern
geführtwerden,in gutemZustand, vollständigausgerüstetund mit der Bezeichnungseiner
größten zulässigenEinsenkung versehensein.

5. Die Ortsbehördehat darauf zu halten, daß den vorstehendunterZiffer 4 gedachten
Erfordernissenstets genügt werde, nachUmständensogleichAbhilfe anzuordnenundderDampf=
schiffahrts=VerwaltungMitteilung davonzu machen.

6. Keine anderen,als die dazu bestimmtenNachenführerdürfen Personen oder Güter
zu einemDampfschiffbringenodervon demselbenabholen.

7. Kommen zwei in entgegengesetzterRichtung fahrendeDampfschiffegleichzeitigan einem
Landungsplatz an, so darf der Führer des zu Berg fahrendenDampfschiffes das Talschiff
in seinerWendungnichtstörenund muß diesemdenVorrang lassen.

Wollen zweiin gleicherRichtungfahrendeDampfschiffean demselbenLandungsplatzanlegen,
so hat das erstedenVorrang und darf durchdas anderein seinerAnfahrt nichtgehindertwerden.

6. Verhaltenwährenddes Fahreus bei Nacht und bei Nebel.

8 21.

1. Jedes mit eigenerTriebkraftfahrendeSchiff ohneAnhang hat beiNacht zu führen:
a) an oder vor dem vorderenMaste oder in Ermangelung einesMastes am Kamin
oderan einerStange in einerHöhe von nichtwenigerals 6 Meter überdem
Schiffsrumpfoder,falls das Schiff über6 Meter breit ist, in einer,Höhe von
nicht weniger als der Breite des Schiffes über dem Schiffsrumpf eine Laterne,
welcheein gleichmäßigesund ununterbrocheneshelles weißes Licht entwederüber
den ganzen Horizont oder mindestens über einen Bogen des Horizonts von
20 Kompaßstrichenwirft, welchesich auf je 10 Striche zu beiden Seiten des
Fahrzeugesverteilen,so daß ihr Schein, von der Richtungder Mittellinie des
Schiffes nach vorn gerechnet,noch bis auf 2 Striche nach hinten über die Quer=
linie hinausfällt und eine solcheLichtstärkebesitzt,daß es bei dunkler Nacht und
klarer Luft mindestens4 Kilometer weit sichtbarist;

41“
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b) an derSteuerbordseite(rechts)eineLaterne,welcheein gleichmäßigesundununter=
brochenesgrünesLicht übereinenBogen des Horizonts von 10 Kompaßstrichen
wirft und zwar vonderRichtungderMittellinie desSchiffes nachvorn gerechnet
bis auf 2 Striche nachhintenüberdie Querlinie hinaus;

) an der Backbordseite(links) eineLaterne,welcheein gleichmäßigesund ununter=
brochenesrotes Licht über einenBogen des Horizonts von 10 Kompaßstrichen
wirft und zwar von derRichtungderMittellinie desSchiffes nachvorngerechnet
bis auf 2 Striche nachhintenüberdie Querlinie hinaus.

Die vorstehendunter b und c genanntengrünenund rotenSeitenlichtermüssenbeie
dunklerNacht und klarerLuft mindestens2 Kilometerweit sichtbarsein. Auchmüssensie
binnenbordsdergestaltabgeblendetsein,daß das grüneLicht nichtvon der Backbordseiteher
und das rote Licht nichtvon der Steuerbordseiteher gesehenwerdenkann.

2. Jedes durcheigeneTriebkraftbewegteSchiff mit Anhang hat beiNacht außerden
vorstehendunterZiffer 1 genanntenLichternnochein zweitesweißesLicht von gleicherEin=
richtungund Beschaffenheit,sowiean gleicherStelle wie das vorstehendunterZiffer 1 lit. à
genannteund zwar 0,8 Meter bis 1 Meter senkrechtüberoderunterdemselbenzu führen.

WerdenmehrereSchiffe dieserArt gleichzeitigzum SchleppeneinesZugs verwendet,
so hat jedesSchleppschiffdie im vorstehendenAbsatzvorgeschriebenenLichterzu führen.

3. Führt ein durcheigeneTriebkraftbewegtesSchiff ein seitlichgekuppeltesAnhang=
schiffmit sich(vergl.§ 10 Ziffer 5), derart,daß das für ersteresvorgeschriebeneSeitenlicht
durchdas Anhangschiffverdecktwürde,so ist das Seitenlichtan derAußenseitedes letzteren
anzubringen.

4. Am Tau oderan der Kette fahrendeDampfschiffemit oder ohneAnhang haben
beiNachtamMasttop oderobenamKaminedreiübereinanderangebrachteroteLichterzuführen.

25. Jedem Dampfschiff mit oder ohneAnhang ist es erlaubt, bei Nacht ein nach rück=
wärts sichtbaresweißesSignallicht am Heckzu führen. Dasselbemuß dergestaltgeblendet
sein, daß es von vorn und von seitwärte nicht gesehenwerdenkann.

6. ZedesFahrzengvon 300 Zentner(15 Tonnen)odermehrTragfähigkeit,welches
bei Nacht ohne eigeneTriebkraft in Fahrt ist, einerlei ob es segelt oder treibt, gerudert,
geschlepptoder sonstwie fortbewegtwird, hat ein weißes Licht vorn oben am Mast oder
mindestene3 Meter hoch über seinemRumpf an einer Stange zu führen. Dieses Licht
mus auf Fahrzeugen, welchegeschlepptwerden oder segeln,bei dunklerNacht und klarerLuft
mindestens2 Kilometer weit sichtbarsein.

Die ohne eigeneTriebkraft auf sich zu Tal fahrenden Schiffe von 1000 Zenutuer
(60 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit müssenbei Nacht außerdem noch ein weißes Licht
unter dem Bugspriet führen.
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Fahrzeugeunter 300 Zentner(15 Tonnen) Tragfähigkeit,auch Nachen,welchebei
Nacht ohneeigeneTriebkraftfahren,habenein weißesLicht dergestaltanzubringen,daß es
von allen Seiten deutlichsichtbarist.

7. Den AnhangschiffeneinesSchleppzugesist bei Nacht gestattet,am vorderenTeile
desSchiffeseinebrennendeLaternemit Milchglasscheibenzuführen,welchenichtüberdasSchiff
hinausleuchtetundnachvornundnachderSteuerbord=undBackbordseitevollständiggeblendetist.

8. Schiffe ohneeigeneTriebkraft,welcheohneHilfe derSegel zu Tal treiben,sowie
Schleppzügedürfenbei Nacht nur bei Mond= oderSternenhellefahren. Verdunkeltsich
derHimmel währendder Fahrt, so müssendie Fahrzengesofortan der nächstengeeigneten
Stelle beigelegtwerden. #

9. Die AnwendungelektrischerBogenlichterund Scheinwerferwährendder Fahrt
sowiejedenelektrischenLichtesin denLaternenam Masttop ist untersagt.

10. Bei nebligemWettermüssendie durcheigeneTriebkraftbewegtenSchiffe mit oder
ohneAnhang mit verminderterGeschwindigkeitfahren und deren Führer unnnterbrochendie
Glocke läuten lassen; auf Schiffen, die ohne eigeneTriebkraft auf sichfahren, muß unaus=
gesetztdurchdas Sprachrohrgerufenwerden.

Wird der Nebel so dicht, daß keinesder beidenUfer mehr gesehenwerden kann, so
müssenalle auf der Fahrt befindlichenSchiffe an der nächstengeeignetenStelle beilegen.
Ausgenommenhiervonsind die durcheigeneTriebkraftbewegtenQnerfähren.

11. Flöße, auch geschleppte,dürfen ihren Landungsplatznicht früher als eine Stunde
vor Sonnenaufgang verlassen. Sie dürfen ihre Fahrt nicht länger als eine Stunde nach
Sonnennntergang fortsetzen,es sei denn, daß sie durch nicht vorherzusehendeUmständever=
hindertwurden,denLandungsplatzvor Ablauf dieserZeit zu erreichen.

Jedenfallshabensie nacheingetretenerDunkelheitan der Fahrwasserseitezwei weiße
Lichter, welchemindestens2 Meter und höchstens1 Meter Abstand von einanderhaben, vorn
und zwei ebensolchehinten auf demFloß mindestens1 Meter hochnebeneinanderaufzustellen.

Bei Nebel, Schneegestöber,Sturm, Treibeis und Eisgang dürfenFlöße nichtfahren.
Werden sie während der Fahrt davon betroffen,so müssensie an der nächstenerreichbaren
Landungsstellebeilegen.

7. Verhalten bei hohemWasserstand.
§ 22.

1. Auf der StromstreckeoberhalbLauterburgist bei einemWasserstandvon mehrals
5,00 Meter am Straßburger Pegel (oberhalbder Rheinbrücke)dieFahrt mit Dampfschiffen
untersagt. Zwischen Lanterburg und Maxan dürfen Dampfschiffedann nicht fahren, wenn
der Wasserstandvon 7,00 Meter am Maxaner Pegel (Marke III nachZiffer 2 und 4)
erreichtoderüberstiegenist.
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2. Auf den StromstreckenunterhalbMaxau sind für die Fahrt derDampfschiffevon
einemder nachbezeichnetenLandungsplätzebis zu dem nächsten,nämlichMaxau, Speyer,
Ludwigshafen,Mannheim, Mainz, Biebrich,Bingen, Coblenz,Cöln, Düsseldorf,Ruhrort,
Wesel,Emmerich,Nijmwegen,Tiel, Bommel,AruheimundVreeswijkunter Berücksichtigung
der daselbstangebrachtenMarken I, II und III (vgl. Ziffer 4) bei höherenWasserständen
die folgendenBeschränkungenmaßgebend:

a) Bei einemWasserstand,welcherdie Marke 1 erreichtoder übersteigt,müssendie
Damnpfschiffemit oder ohne Anhang zu Tal in der Mitte des Stromes, zu
Berg in einerEntfernungvon wenigstens80 Meter vom gewöhnlichenUferrand
fahren. Wird bei der Fahrt oder beim Landen eine größere Annäherung an

das Ufer nötig, so müssensiemit verminderterKraft fahren.
DiesenVorschriftensind die am Tau oderan der Kette ohneAnwendung

der SchraubefahrendenDampfschiffenichtunterworfen.
b) Bei einemWasserstand,welcherdie Marke II erreichtoder übersteigt,dürfen

Dampfschiffemit oder ohne Anhang zur Nachtzeit überhauptnicht,beiTag aber,
soweitsie nichtamTau oderan derKetteohneAnwendungderSchraubefahren,
nur in der Mitte desStromes und, wennsie zu Tal gehen,nichtmit größerer
Kraft fahren, als zur sicherenSteuerung des Schiffes nötig ist. Die zum
Verkehr notwendigeAnnäherungan die einzelnenStationen, sowiedas Anlegen
an denselbenist ihnen unterAnwendungverminderterKraft gestattet.

c) Bei einem Wasserstand,welcher die Marke III erreicht oder übersteigt, dürfen,
den Fall des libersetzensvon einem Ufer zum andern ausgenommen,Dampf=
schiffenichtfahren.

3. Auf den StromstreckenunterhalbBommel und unterhalbVreeswijktretenfür die
Fahrt der Dampfschiffebei höherenWasserständendie obenerwähntenBeschränkungenein,
wenndie Marke III zu Bommel und dieMarken I, II und III zu Vreeswifkerreichtsind.

4. Die festgesetztenPegelhöhender Marken I, II und lll sind am Pegel zu:

l Il III
Maxrau 6,00 m 6,0 m 7,00 m
Speyer 6,30 „ 7,00 „ 7,60 „
Ludwigshafen 6,40 „ 7.140 „„ 8,00 „„
Manuheimm 6,40 „ 7,40 „ 8.,00 „
Mainz 29,75 „ 3,50 „ 4,75„
Biebriih 3,)5 „ 430„,„ 5,55„
Bingen 3,20 „ 4,00 „ 5,30 „

Coblenz „,00 „ 6.2 „ 7,20 „

Gocgle
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l ll III

Cöln „„50 „ 6,90 m 7,80 m
Düsseldorf 5,10 „ 6,70 „ 7.50 „
Ruhrortt J„1,830„ 6,90 „ 7,60 „
Emmerich 5,00 „ 6,30 „ 6,70 „
" I II III

Nijmwegen. . .11, 14m12, 14m 12,74m

Tiel E 907 überdemrevidierten
Bommel ... »»b,7.-)» , »

Amheim...1(),67»11,67»1-.),47»AmsterdeWeb
Veccswijk...4,13,,4,81»5,28»

5. Flöße dürfen nicht abfahren, wenn der Wasserstanddes Rheins an dem der
LandungsstellezunächstgelegenenPegel bei steigendem Wasserbereitsdie nachstehendbe=
zeichneteHöhe erreichthat und bei fallendem Wassernochnicht bis zu der nachstehend
bezeichnetenHöhe gesunkenist; nämlicham

bei steigendem bei fallendem

Pegel zu:

Hüningen 399 m 1,.2 m„
Breisach (linkes Ufer, 3,4 „ 3,0 „
Schöna 338 „ 4,1 „
Gerstheen 3,7 „ 4,0 „
Straßburg . 4,;")» 4,8»
Zel;......4,8» 5,1 „

Maxau=Maximiliansau v" 5,6 „
Speher „ 5,8 „

Mannheim=Ludwigshafen 5,8 „ 6,1 „
Maung 30 „ 3, „
Rüdeshein 39.6 „ 3,9 „
Coblenz 14.1 4,4 „
Cöln 44,7 „ 5,0 „
Düsseldorf 44, 4,7 „
Ruhrort 496 " 5,1 „
Wesei 491 4,7 „
Emmerich 4444 „ 5,0 „
Nijimwegen 10),64, 11,14, „) überdemrevidierten
Arnheim 10),17„, 10,67, Amsterdamer Pegel
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Ist an einemder vorstehendgenanntenPlätze einWasserstandeingetreten,bei welchem
die Abfahrt der Flösse nicht gestattetsein würde, so müssendie an diesemPlatz anlangen=
den Flöße an der nächstengeeignetenLandungsstellebeilegen.

8. Verhalten in Fällen des Festfahrensoder Versinkens.

§ 23.

1. Ist ein Schiff oderein Floß im Strom festgefahrenodergesunken,so hat dessen
Führer an einer stromaufwärts gelegenen,mindestens eine Stunde entfernten geeigneten
Stelle am Rhein, und falls innerhalbdieserEntfernungein schiffbarerNebenflußin den=
selbeneinmündet,auch an dem letztereneineWahrschau aufzustellen,welcheanderenSchiffs=
und Floßführernzuruft, daß und wo ein Schiff oderFloß festgefahrenodergesunkenist.

DieseWahrschaumuß daselbstso langeverweilen,bis sie benachrichtigtist, daß jenes
Schiff oder Floß wieder flott gewordenoder daß auf die unter Ziffer 4 erwähnteAnzeige
hin eine öffentlicheBekanntmachungerfolgt ist. 4

2. An den Stellen, wo ein Schiff oderFloß festgefahrenoder gesunkenist, sollen
Dampfschiffemit oder ohne Anhang in der Bergfahrt nicht mit größererKraft fahren, als
zur sicherenSteuerungund zur Fortbewegungnötig ist. In der Talfahrt müssensie so
lange als möglich mit stillgestellterMaschine durchtreiben.

3. Jeder Führer einesfestgefahrenenoder gesunkenenSchiffes oderFloßes hat dessen
Liegestellebei Nacht durch zwei senkrechtübereinanderin einem Abstand von nicht weniger
als 00,0Meter und von nichtmehrals 1 Meter hängendeLaternen,die oberemit rotem,
die untere mit weißem Licht, zu bezeichnenund dafür zu sorgen, daß die Lichter während
der Nacht, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, helleuchtenderhalten werden. Die
Laternen müssenhinreichendhoch und so hängen, daß das Licht von allen Seiten deutlich
sichtbarist.

Auf ganz unter Wasser gesunkeneSchiffe oderFlöße muß von demFührer ein Nachen
odereineschwimmendeBake mit den zwei vorerwähntenin gleicherWeiseaufzuhängenden
Laternen gelegt und erhaltenwerden.

Befindet sichdie Liegestelleeiner ganz unterWassergesunkenenSchiffes oderFloßes
seitlichvon demangebrachtenNachen,so ist an derjeuigenSeite, an welcherdas Fahrwasser
nicht frei ist, eine zweite Laterne mit rotem Licht von der nämlichen Lichtstärke wie die erste
zu führen.

Das seitlicheAnbringen des Nachens ist nur dann gestattet,wenn der Wasserstand
das Anbringen über dem gesunkenenSchiff oder Floß nicht zuläßt.

Bei Tag tretenan die Stelle der vorgeschriebenenLaternen:
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oberhalbder Spijk'schenFähre weißeFlaggen,mindestens(0,50Meter hochund
0,75 Meter lang,

unterhalb der Spijk'schen Fähre schwarzeKugeln von mindestens 0,50 Meter
Durchmesser.

4. Der Führer ist fernerverpflichtet,demnächstenOrtsvorstehersofortAnzeigezu machen,
daß und wo ein Schiff oder Floß festgefahrenoder gesunkenist. Infolge dieserAnzeige
oder der sonst erlangten Kenntnis hat die Ortspolizeibehördedas entstandeneSchiffahrts=
hindernis,soferndies nochnicht geschehen,in der unter Ziffer3 vorgeschriebenenWeiseauf
Kosten des Führers bezeichnen(vermalen) zu lassen.

5. Die Beseitigungvon Schiffen, Flößen und anderenGegenständen,welchege=
sunken,gestrandetoder auf den Grund geratensind, kanndurchdie zuständigeBehörde,
wenn solchenach derenAnsicht die Schiffahrt hindern oder gefährden, unbeschadetdes An=
spruchsauf Ersatzder ihr hierdurcherwachsendenKosten,veranlaßtwerden.

Die Beseitigung erfolgt, wenn solchenachAnsicht der zuständigenBehörde keinenAuf=
schubleidet oder wenn die Beteiligten sie verweigernoder nicht anzutreffensind, ohne
weiteres. In anderenFällen wird denBeteiligten eine angemesseneFrist gesetzt;erfolgt
innerhalb derselbendie Beseitigungnicht oder nicht vollständig, so wird sie staatsseitig
herbeigeführt.Die nachLandesrechtden betreffendenBehördenzukommendenweitergehenden
BefugnissewerdendurchvorstehendeBestimmungennichtberührt.

6. Die Bestimmungenunter Ziffer 1 bis 5 finden gleichmäßigAnwendung,wenn
auf demStrom vorhandeneAnlagen (Bade=Anstalten,Mühlen und dergleichen)gesunken
sind. Die den Führern der Schiffe und Flöse auferlegtenVerpflichtungenliegen auch den
BesitzernsolcherAnlagen ob.

9. Besondere Vorschriften für die DampfschleppschiffahrtzwischenCöln und Mannheim
bei niedrigemWasserstand.

§ 24.

Die Ausübung der Dampfschleppschiffahrtbei Nacht ist:
a) zwischenCöln undSt. Goar, sobaldderWasserstandamCölnerPegel 1,30 Meter

oder darunter,
b) zwischenSt. Goar und Mainz, sobald der Wasserstand am Mainzer Pegel

1 Meter oder darunter,
c) zwischenMainz und Mannheim, sobald der Wasserstandam Mainzer Pegel

0,70 Meter oder darunter beträgt,
gänzlich untersagt.

42
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10. BesondereVorschriftenin Betreff des Schleppensauf der StromstreckezwischenBingen
und St. Goar.

625.
1. Auf der StromstreckezwischenBingen und St. Goar darf ein Schiff nicht an den

RadkasteneinesDampfschiffesgenommenwerden. Ausgenommensind nur solcheFälle, in
welchenbeschädigteFahrzeuge auf andereWeise nicht fortzuschaffensind.

2. Auf dieserStromstreckedürfen einemzu Berg fahrendenDampfschiffenichtmehr
als drei, in einer Linie zu haltendeSchiffe, einem zu Tal fahrendennicht mehr als vier
Schiffe, je zwei und zwei nebeneinander gekuppelt,angehängtwerden.

11. BesondereVorschriftenin Betreff des Schleppensauf der StromstreckezwischenStraßburg
und Sondernheim.

8 26.
Auf der StromstreckezwischenStraßburg und Sondernheim dürfen zu Tal fahrende

Schleppzügein nicht mehr als zwei Anhanglängenmit je zwei Schiffen nebeneinander
gefahrenwerden.

Beladene Schiffe müssen stets im ersten Anhang geführt werden; ebenso von den
unbeladenenjeweils die größeren. Befinden sich zwei beladeneSchiffe im Anhang, so
darf in zweiterLängeein weiteres,wennauchleeresSchiff nicht angehängtwerden.

Nebeneinander gekuppelteSchiffe sollen annähernd von gleicher Größe sein; doch
dürfen neben einem großen Schiffe zwei kleinereSchiffe hintereinauderangekuppeltwerden,
wenn sie zusammen ungefähr von gleicher Länge sind, wie das erstere. Die beiden
hintereinandergekuppeltenkleinerenSchiffe gelten alsdann für die Anwendung desAbsatzes1
als ein Schiff.

Jedes der gekuppeltenSchiffe — im letztgedachtenFalle das vordereder kleineren
Fahrzeuge muß einzeln an demSchlepperoder an den Schiffen der erstenAnhang=
länge so festgemachtsein, daß der ganze Anhang im Kielwasser des Schleppers gefahren
werdenkann.

Dem Dampfschiff darf seitlich kein Schiff angehängt werden.

VorschriftenbezüglichdesStilliegens.
§ 27.

1. Wenn Schiffe, Flöße, Baggermaschinenoder ähnlicheApparate außerhalb derHäfen
balten oder vor Anker gehen, so müssensie gehörig befestigtund jederzeitso gelegtwerden,
daß einerseiteder Fahrweg für die durchgehendeSchiffahrt offen bleibtund anderseitsdie

Google E
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Gefahr, durchdenWellenschlaggegendas Ufer gestoßenodersonstbeschädigtzu werden,
ausgeschlossenwird. Auf denFlößen muß überdiesbei Tag und bei Nacht hinreichende
Wachtmannschaftvorhanden sein; ebenso auf Schiffen, Baggermaschinenund ähnlichen
Apparaten dann, wenn sie ausnahmsweiseim Fahrwasser oder in dessenNähe an Stellen
halten,die in der Regel nichtals Liegeplatzbenutztwerden.

WerdenAnker — Buganker oder Seitenanker— im Fahrwasseroder in dessen
Nähe ausgeworfen,so sind die LiegestellenderselbendurchlichtblaueDöpper zu bezeichnen.
Diese Döpper sind bei Baggermaschinenoder ähnlichenGerätschaftensämtlich, bei anderen
Fahrzeugenund Flößen nur, insoweit sie die Stelle von Seitenankernbezeichnen,oder
insofernBugankernachihrer Lage zumSchiffskörperanderevorbeifahrendeSchiffe gefährden
können,von Sonnenuntergangbis Sonnenaufgangmit weißemLicht zu versehen.

2. Außerhalbder Häfen dürfenüberhauptnie mehr als drei Schiffe in der Breite
des Stromes nebeneinanderliegen.

Wo die Verhältnisse des Fahrwassers es nicht gestatten,daß die fahrendenDampf=
schiffeweiterals 40 Meter vom Ufer entferntbleiben,darf nur eine Reihe von Schiffen
am Ulfer liegen. -

In Stromengen, in den Fahrwegen nach und aus den Nebenflüssen,Kanälen und
Häfen des Rheins, auf den liberfahrtswegen der Gier= und aller an einer Querleitung
sich bewegendenFähren, in den Fahrwegen der Dampfschiffenach und von den Landungs=
brücken,sowie in denFahrwegendurchdie SchiffbrückendürfenSchiffe und Flöße weder
halten noch beilegen. Auch dürfenSchiffe und Flöße oberhalbund unterhalb derLandungs
brückennicht ganz oderteilweiseüberdiesehinausragendliegen.

Schiffe und Flöße, welche vor den durch Tafeln kenntlich gemachtenAnfahrtsstellen
von Nachenfährenanlegen, müssen vom Ulfer soweit entfernt bleiben, daß die Nachenfähren
ungehindertab=und anfahrenkönnen.

3Z. Sind Schiffe, Flöße, Baggermaschinenoder ähnliche Apparate an Stellen vor
Anker gegangen, an welchendies sonst nicht zu geschehenpflegt, oder liegen sie außerhalb
der Häfen im Fahrwasseroder in der Nähe desselben,so ist bei nebligemWetter auf
Schiffen mit eigenerTriebkraft mindestensalle 5 Minuten die Glockeanzuschlagen,von
anderen Fahrzeugen und von Flößen aus aber eben so oft durch das Sprachrohr zu rufen.

4. Alle außerhalbder Häfen auf demfreienStrom liegendenSchiffe, Flöße, Bagger=
maschinenoderähnlicheApparatemüssenvonSonnenuntergangbis Sonnenaufgangununter=
brochen durch Laternen mit weißemLicht erleuchtetsein. Auf denFahrzeugen ist eine solche
Laterne mindestens4 Meter hochüber dem Schiffsbord auf der Fahrwasserseite,und falls
ausnahmsweiseFahrzeugeso liegen, daß auf beidenSeiten Fahrwasserist, auf beiden
Seiten derart anzubringen,daß sie zu Berg und zu Tal fortdauerndzu sehensind. Auf
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Flößen müssenin jederder beidendemFahrwasserzugekehrtenEcken,mindestens4 Meter
hoch, auf einer hohen, weit sichtbarenStelle zwei Laternenmit weißemLicht, welche
mindestens2 Meter, höchstens4 Meter Abstandvon einanderhaben,nebeneinanderauf—
gerichtetwerden.

Auf Fahrzeugen,auf denenwegenGefährlichkeitihrer Ladung kein Licht angemacht
werdendarf, muß während der Nachtzeit ununterbrocheneine Wache ausgestelltsein, welche
die sich näherndenSchiffe rechtzeitigdurch Zuruf mittels des Sprachrohrs zu warnen hat.

5. Die in diesemParagraphen hinsichtlichder Flöße getroffenenBestimmungenfinden
auch auf die im Bau begriffenenFlöße Anwendung.

6. Wenn Baggermaschinenoder ähnliche Apparate in einer Stromstreckebeschäftigt
sind, in welchersie von denherankommendenSchiffen nicht rechtzeitigerblicktwerdenkönnen,
so habendieselbenvor und hinter ihremStandort eine rote Tonne auszulegen. Diese
Bebakunghat in einer solchenEntfernung zu geschehen,daß die Schiffe rechtzeitigihren
Kurs durchein von der MaschinenichtgesperrtesFahrwassernehmenkönnen.

Liegen solcheMaschinen oder Apparate im Fahrwasser, so haben sie auf derjenigen
Seite, an welcherSchiffe und Flöße am Besten vorbeifahren können, eine rot und weiße
Flagge auszulegen.

Vorschriftenin getreff festliegenderBadeanstalten,Schiffmühlenund ähnlicherAnlagen.
8 28.

Für Badeanstalten, Schiffmühlen und ähnlicheAnlagen, welchesich auf dem Strom
festliegendbefinden,sind außer den durchdie zuständigeBehördefestgesetztenBedingungen
folgendeVorschriftenmaßgebend: 6

1. Sie müssenin sicherer,vollen Schutz gegendas Abtreiben bietenderWeise befestigt
sein; erfolgtdie BefestigungdurchAnker, so dürfendiesenicht im Fahrwasseroderdessen
Nähe ausgeworfen sein.

2. Sie müssenderart liegen, dast der Fahrweg für die durchgehendeSchiffahrt offen
bleibtund die Gefahr, durchWellenschlägegegendas Ufer gestoßenodersonstbeschädigtzu
werden,ausgeschlossenwird.

3. Sie müssenvonSonnenuntergangbis SonnenaufgangunnnterbrochendurchLaternen
mit weißem Licht erleuchtet sein, welche mindestens 4 Meter hoch über dem Deckboden nach
der Fahrwasserseite,zu Berg und zu Tal fortdauerndsichtbar,anzubringen sind.

Vorschriftenin Betreff des Leinpfads und des Leinzugs.
§ 29.

1. Die am Leinpfadufer liegendenFahrzeugemüssen,wenn an ihnen vom Ufer aus
gezogeneSchiffe vorbeifahren,entwederdenMast niederlegenoder so weit vomUfer abgelegt
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werden,daß das Zugseil unter ihnen durchgeführtwerdenkann. Bei Durchleitung des
Seils muß die Bemannungdes stilliegendenSchiffes behülflichsein.

2. Die am LeinpfaduferliegendenFlöße und zwar auch die im Bau begriffenen
müssenmit vollständigenSeilleitungen versehensein. Auch dürfen dieseFlöße, sofern sie
nicht auf der Reise begriffen sind, nicht über 80 Meter in den Strom reichen. Der
Flößer ist verbunden,die Zangen (Bindehölzer)gleichmäßigmit demFloß abzuschneiden
und die Anker so zu setzen,daß sie der Schiffahrt nicht hinderlich sind.

Die Floßmannschaft muß die Schiffe, welchedas Floß nicht umsäumenkönnen, an
demselbenvorbeiziehen.

3. Am Leinpfadufer befindlicheBadeanstaltenoder sonstigeAnlagen, welcheden Lein=
zug hindern,müssenvon den Inhabernmit vollständigenSeilleitungenversehenwerden.

4. Auf demLeiupfadselbstdürfenwederAnlagen errichtet,nochGegenständegelagert
werden,welcheder Ausübungdes Schiffszugeshinderlichsein würden.

Gegriffder Nacht.

§ 30.
In denVorschriftenüberdieLichterführungundsonstigeSignalgebung(§ 4 Ziffer 4 und 13,

§ 7 Ziffer 1, § 8 Ziffer 2, § 15 Ziffer 4, § 16 Ziffer 2 und 3, § 17 Ziffer 2,
* 18 Ziffer 2, 3 und 4, § 20 Ziffer 1, § 21 Ziffer 1 bis 7, § 23 Ziffer 3, § 27
Ziffer 4) ist unter Nacht die kalendermäßigeörtlicheZeit von Sonnenuntergangbis
Sonnenaufgangzu verstehen.

In den Vorschriften über dieFahrt (§ 4 Ziffer 9, § 15 Ziffer 3, § 21 Ziffer 8,
§ 22 Ziffer 2b, § 24) ist unterNachtdie Zeit von Eintritt der Dunkelheit(spätestene
eine Stunde nach Sonnenuntergang) bis zum Tagesanbruch (frühestenseine Stunde vor
Sonnenaufgang)zu verstehen.

VorschriftenüberBau, Bemannung,AusrüstungundUntersuchungder Flöße.

1. Bezeichnung,Breite und Längeder Flöße.
31.

1. Jedes Floß hat in der Mitte seinerLänge und in der Höhe von mindestens
3 Meter über seiner Oberfläche zwei parallel mit der Längenachseübereinanderfest ange=
brachteweißeTafeln zu führen, von welchendie obere in rot die Anfangsbuchstabender
Vornamen,denFamiliennamenund denWohnortdesFloßbesitzers,die untere in schwarz
die gleichenAngabenin Betreff desFloßführersin lateinischenSchriftzügenvon mindesteus
30 cm Höheund 5 cim Breite zu enthaltenhat und zwar auf beidenSeiten der Tafeln.
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2. Die Breite der denRhein befahrendenFlöße darf auf der Stromstrecke
von Basel bis Kehl 6 Meter
„ Kehl bis Steinmauern(Murgmündung? 17 „
„ Steinmauern bis Germershe 27 „
„ Germersheimbis Mannhei 36 „
„ Mannheim abwärts 63 „

nichtübersteigen.
Außerdemwird die Länge der Flöße für die Stromstrecke

von Basel bis Kehl aflln 27 Meter
„Kehl bis Steinmauern afl 90 „

beschränkt.
3. An den Längenseitender Flöße dürfen einzelneFloßteile oder anderefür Schiffe,

Brückenu. s.w. hinderlicheGegenständenichthervorragen.
4. Bei Wasserständenvon 1 Meter und weniger am Mainzer Pegel ist für die

StreckeRüdesheim—St. Goar die Breite der Flöße auf 56 Meter beschränkt.

2. Bemannung,Ansrüstungund Gewichtder Flöße im allgemeinen.

32. s
1. Jedes Floß muß mit mindestenseinemMann auf je 25 KubikmeterhartesHolz

und mit mindestenseinemMann auf je 50 KubikmeterweichesHolz bemanntsein. Als
hartes Holz gilt hierbeiEichen=,Buchen=,Ulmen=,Eschen=,Kirschen=,Birnen=,Apfel=
undKornelholz,als weiches dagegenPappel, Erlen=,Fichten=,Tannen=,Kiefern=,Lärchen=,
sowieanderesharzigesHolz.

2. Unterhalb Wesel darf die vorstehendunter Ziffer 1 festgesetztePflichtbemannung
um ein Drittel verringert werden.

3. Kein Floß darf mit wenigerals 3 Mann, denFührer eingerechnet,bemanntsein.
4. Flöße, derenPflichtbemannungnach Ziffer 1 über 4 Mann beträgt, müssenmit

den in der Beilage bezeichnetenGegenständenausgerüstetsein.
5. Zur Feststellung des im Floß=Schein (Artikel 25 der revidiertenRheinschiffahrts=

Akte vom 17. Oktober 1868) anzugebendenGewichts der Flöße wird das Kubikmeter
hartes Holz ##ogl.Ziffer 1) gleich 15 Zentner (0,75 Tonnen) und das Kubikmeterweiches
Holz (val. Ziffer 1) gleich 11 Zentner (0,55 Tonnen) gerechnet.

3. Ansnahmebestimmungenbezüglichder Bemannung und der Ausrüstung der Flöße
oberhalbMainz.

ie Bestimmungen des § 32 finden auf den Betrieb der Flößerei auf der Strom=
strece oberhalb Mannheim keineAnwendung. Sie treten für Flöße, welcheauf dieser

D



Nr. 19. 237

StromstreckekommendMannheimpassieren,dergestaltin Wirksamkeit,daß Mannheim als
Ort der Abfahrt solcherFlöße angesehenwird.

Dagegenwird vorgeschrieben:
1. Auf der Stromstreckevon Kehl bis Steinmauern müssenauf Flößen bis zu

12 Mann Bemannung ein Seil, auf größerenFlößen zweiSeile von jemindestens
40 Meter Länge, auf der Stromstreckevon Steinmauern bis Mannheim auf
jedemFloß ein großesSeil von 160 bis 180 Meter Längeund ein Beiseil
von 15 bis 20 Meter Längevorhandensein.
Auf der StromstreckezwischenKehl undSteinmauernmuß jedesFloß mindestens
mit jeeinemMann auf 15 KubikmeterInhalt dereingebundenenHölzerbemanntsein.

3. Auf der Stromstreckevon Steinmauernbis Germersheimhat die Bemannung
der Flöße mindestenszu bestehen:
a) bei Rundholzflößen:
von leichterenHölzern aus je einemMann auf 15 KubikmeterInhalt.
von schwerenHölzern aus je einemMann auf 20 KubikmeterInhalt.

b) bei Flößen aus geschnittenenWaren:
bis zu 180 KubikmeterInhalt aus jeeinemMann auf20 KubikmeterInhalt,
von 180 bis 300 KubikmeterInhalt aus je einemMann auf 25 Kubik=
meterInhalt,
vonüber300 KubikmeterInhalt ausjeeinemMann auf30 KubikmeterInhalt.

4. Auf der Stromstreckevon Germersheimbis Mannheim kanndieseBemannung
überallum ein Viertel gemindertwerden.

H. Auf der Strecke oberhalbMannheim müssendie kleinenFlöße, welchebis zu
30 Meter lang, 4,5 Meter breit und steif gebautsind, mindestensmit drei
Flößern, den Führer eingerechnet,bemannt sein.

Auf der Stromstreckezwischen Manuheim und Mainz brauchenFlöße, deren
Pflichtbemannungnach§ 32 Ziffer 1 nichtüber 10 Mann beträgt,mit denin derBeilage
zu Ziffer 4 des § 32 vorgeschriebenenAnkernachenund Ankerndann nicht versehenzu
sein, wenn ihre BemannungmindestensdasDoppelteder nach§ 32 Ziffer 1 erforderlichen
beträgt und der Floßführer sich darüber ausweist, daß ihm an jeder zu passierendenBrücke
die vorgeschriebeneAnzahl von Ankernachenund Ankernentgegengebrachtwird.

a=

4. Vorschriftenfür geschleppteFlöße.

§ 34.

Für Flöße, welche von Damupfschiffenoder anderen Schiffen mit eigenerTriebkraft
geschlepptwerden,genügenauf der StromstreckezwischenMannheim undBingen dieHälfte,
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von Bingen bis St. Goar drei Viertel und von St. Goar bis WeselzweiDrittel, unter=
halb Weselein Drittel der Pflichtbemannungnach§ 32 Ziffer 1, vorausgesetzt,daß das
Floß vornmit einerwirksamenSteuereinrichtungversehenist und daß das Schleppschiff
die nachstehendangegebeneMaschinenkraft besitzt:

a) bei Flößen, derenPflichtbemannungnichtmehrals 50 Mann beträgt,mindestens
20 effektivePferdestärken,

b) bei Flößen, derenPflichtbemannungüber50 bis einschließlich80 Mann beträgt,
mindestens35 effektivePferdestärken,
bei Flößen,derenPflichtbemannungüber80 Mann beträgt,mindestens40 effektive
Pferdestärken.

5. Wahrschander Flöße.
§ 35.

1. Die Floßführer sind verpflichtet,ihremFloß einenWahrschaunachenvorauszuschicken.
Der Nachensoll wenigstensJ¾ Stunden und höchstens1½ Stunden vor demFloß vor=
ausfahren. Er darf einem zu Tal fahrendenSchiffe nicht angehängtwerden.

2. Wird das Floß durch ein Schiff mit eigenerTriebkraftgeschleppt,so soll „der
Wahrschaunacheneine aus 16 rot und weiß, sonst eine aus 16 rot und schwarz ab=
wechselndenFeldern bestehendeFlagge aufstecken.

3. Den Namendes Nachenführershat der Floßführerauf demFloß=Scheinzu ver=
merkenoder der erstenHafen=Polizeibehörde,welche das Floß erreicht,zur Eintragung in
denFloß=Scheinzu bezeichnen.

4. Wird die Weiterfahrtdes Floßes durch unvorhergeseheneUmständeverhindert,so
hat der Floßführer sofort einen zweitenWahrschauerabzusenden,welcherdie Beteiligten
benachrichtigt,daß das Floß nichteintreffenwerde.

5. Die Verpflichtung,einenWahrschauervorauszusenden,fällt weg:
a) auf der StromstreckeoberhalbMannheim bei Flößen, welchebis zu 30 Meter

lang, 4,) Meter breit und steif gebant sind,
b: auf den Stromstreckenunterhalb Mannheim bei Flößen, deren Pflichtbemannung

nicht über ? Mann beträgt.
Die Führer solcherFlöße sind aber gehalten,die vorgeschriebeneFlagge auf dem Floß

selbstaufzustecken.

6. Ersatz der WahrschaudurchelektrischeMeldung auf der StromstreckeKehl bis Steinmauern.
§ 36.

1. Auf der RheinstreckezwischenKehl und Steinmauernsind die Floßführervon der
Verpflichtung, einen Wahrschaunachen vorauszusenden, entbunden, wenn sie sich zum Wahr=
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schauender Flöße der daselbstentlangdesRheinesbestehendenelektrischenSignalvorrichtung
bedienen.

Sobald ein Floß an einerder Schiffbrückenbei Freistett=Offendorf,Greffern=Drusen=
heimoderPlittersdorf=SelzdurchdenTelegraphenangemeldetist,wird auf derSchiffbrücke
zunächstdes rechtsseitigenUfers die in § 35 vorgeschriebeneWahrschauflaggeaufgehißtund
erstwiedereingezogen,wenndas Floß die Brückepassierthat.

UntergleicherVoraussetzungkann bei eineretwaigenWeiterführungder obengenannten
Signaleinrichtungvon Plittersdorf rheinabwärtsauch hier das Wahrschauender Flöße
mittelstdes Telegraphenstattfinden.

2. Wenn die FloßführerdieSignaleinrichtungnichtbenutzenwollen,oderbei etwaiger
Störung in der Leitungder letzteren,hat dieWahrschauin der in § 35 bestimmtenWeise
zu geschehen.Doch wird denFloßführern gestattet,statt einesNachenssich eines soge=
nanntenFahrbodens,ausHolzstämmenoderBretternbestehend,für dieWahrschauzu bedienen.

7. Untersuchungder Flöße.

§ 37.

1. Flöße, derenPflichtbemannungüber4 Mann beträgt,werden,bevorsie ihre Reise
antretenund, wenn sie auf einemNebenflußgebaut sind, bevor sie ihre Reise auf dem
Rhein fortsetzen,einerUntersuchungunterworfen,welchesichauf ihre Konstruktionund die
Festigkeitihrer Verbindung,sowieauf das Vorhandenseinder vorgeschriebenenBemannung
und der nachInhalt der Beilage zu § 32 Ziffer 4 erforderlichenAnsrüstungsgegenstände
erstreckt.

Diese BestimmungfindetkeineAnwendungaufFlöße,welche,aus demMain kommend,
in den Mainzer oderSchiersteinerFloßhafenverbrachtwerden.

2. Die Untersuchungwird von denhiermit beauftragtenBeamtenoder von Sachver=
ständigenvorgenommen,welchezu diesemZweckeidlichverpflichtetsind.

3. Der Floßführer hat vor Abfahrt des Floßes die Untersuchungdesselbenbei der
zuständigenBehörde zu beantragen.Letzterehat dafür zu sorgen,daß die Untersuchung
sobald als tunlich, jedenfallsaber innerhalbder auf denEmpfangder Anzeige folgenden
nächsten24 Stunden vorgenommenwerde.

4. Die Orte, an welchendie Untersuchungerfolgenkann,die Personen,welchendie=
selbe übertragen,und die Behörde, bei welcherdieselbenachzusuchenist, werdenöffentlich
bekannt gemacht.

5. Flöße, welchean Orten gebautwerden,wo die vorgeschriebeneUntersuchungnicht
erfolgen kann, sind an dem nächstenunterhalb gelegenenund zu Floß=Untersuchungen
bestimmtenOrt der Untersuchungzu unterwerfen.

43
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6. Die Bestimmungenunter Ziffer 1—5 finden auf denBetrieb der Flößerei auf
der Stromstreckeoberhalb Mannheim keineAnwendung.

Die Handhabungder AufsichtüberBeobachtungder in den88 31 Ziffer 2 und 3,
sowie33 für die StromstreckeoberhalbMannheim gegebenenVorschriftenstehtdenBrücken=
meisternzu.

7. Für Flöße, welcheMannheim von oberhalbkommendpassieren,findendie Bestim=
mungenunter Ziffer 1—5 dergestaltAnwendung,daß Mannheim als Ort der Abfahrt
angesehenwird.

8. Vermerkauf demFloßschein.
§ 38.

Gibt die Untersuchungzu AusstellungenkeineVeranlassung,so wird das Ergebnis
von denmit der UntersuchungbeauftragtenPersonenauf demvon demFloßführermit sich
zu führendenFloßscheinvermerkt. Floßführern,auf derenFloßscheinenein solcherVermerk
nichtvorhandenist, wird die Abfahrt nichtgestattet.

9. Anderungenim Floßbestand.
§ 39.

Die Bestimmungenin den §§ 37 und 38 finden auch in demFall Anwendung,
wenndas Floß währendseinerReise

a) eineVergrößerungerfährt, welchenachInhalt der Beilage zu § 32 Ziffer 4
eineVermehrungder vorhandenenAusrüstungsgegenständebedingt,oder

b) verkleinertwird und der Floßführer infolgedesseneineVerminderungder vor=
handenenAusrüstungsgegenständevornehmenwill.

ErfolgendieseVeränderungendes Floßes an einemOrt, wo die Untersuchungnicht
vorgenommenwerdenkann, so ist dieselbevon dem Floßführer sogleich bei seinerAnkunft
an dem nächstenzu FloßuntersuchungenbestimmtenOrt bei der zuständigenBehördezu
beantragen.

10. Befugnisseder Behördenund Beamten.

§ 40.
Die Schiffahrts=und Hafen=Polizeibehörden,die Brückenmeisterund alle mit Aus=

übung der Strompolizei beauftragtenBeamten sind befugt, sich davon überzeugungzu
verschaffen,daß die nachden§§ 32 bis 34 erforderlichenMannschaftenund Ausrüstungs=
gegenständeauf demFloß vorhandensind, und bei nicht vorschriftsmäßigerBemannung
oderAusrüstungder Flöße die Beilegungder letzterenan der nächstenLandungsstelleanzu=
ordnen. Die Fahrt darf erstnacherfolgterVervollständigungder Mannschaft,beziehungs=
weiseder Ausrüstungfortgesetztwerden.
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11.Gebührenfreiheit.

8 41.

Für die in Gemäßheitder 88 37, 39 und 40 vorzunehmendenUntersuchungenist
eineGebühr nichtzu entrichten.

Wahrschauen.
8 42.

Zur Sicherheitder Schiffahrt sind auf der Stromstreckevon Bingen bis unterhalb
Bonnan folgendenStellen Wahrschauenerrichtet:

am Bingerlochauf demMäuseturm,
an derWirbellay,
bei Oberwesel,unterhalbdes Ochsenturms,
demKammereckgegenüberauf demrechtenUfer,
bei der Loreley,
oberhalbSt. Goar an derBank,
bei einemWasserstandunter 3,2 Meter am CoblenzerPegel für den Engerser
Grund bei St. Sebastian=Engers,

8. bei einemWasserstandunter3,5 Meter am Bonner Pegel für die Rheindorfer
Kehleoberhalbder ehemaligenSiegmündung.

Die an diesenStellen stationiertenWahrschauerhabendieVerpflichtung,dasAnnähern
aller zu Tal gehendenFahrzeugedurchAufziehender Flagge bemerkbarzu machen,und
zwar in folgenderWeise:

a) wennein einzelnesSchiff zu Tal kommt,durchAufziehender roten,
b) wennein Schleppzugzu Tal fährt, durchAufziehender weißen,
c) wenn ein Floß antreibt, durch Aufziehen der roten und der weißen Flagge,
d) an Stelle der Flaggen treten für das zweiteFahrwasseram BingerlochKörbe
gleicherFarbe.

Durch jedes dieserZeichenwird gleichzeitigangezeigt,daß die Talfahrt frei ist,
währendder Mangel einesZeichensandeutet,daß die Bergfahrt frei ist.

Ist das Fahrwasserim Bingerlochgesperrt,so wird ein rot und weiß gestrichener
Korb auf der Spitze desMänseturms aufgesetztund damit angezeigt,daß die Flaggen=
signalefür das zweiteFahrwasserGeltunghaben.

Bevor ein Schiff von Bingen aus stromabwärtsfährt, hat der Führer desselben
10 Minuten vorher seineAbsichtdenWahrschauernauf demMäuseturmdurchAufhissen
einer weißenFlagge auf halbemMast zu erkennenzu geben.Er darf erstdann abfahren,
wenn hierzuvom Mäuseturmaus das Zeichengegebenist.

PS
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Außer den erwähntenstehendenWahrschauenist für die zu Berg gehendenDampf=
schleppzügenocheinebesondereWahrschauzwischenSt. Goar und demKammereckeingerichtet.
DieselbegehtdemSchleppzugvoraus und gibt, wennFahrzeugezuTal kommen,demFührer
des Schleppzugesdas nötigeZeichenmit der rotenFlagge.

Für dasWahrschauenwerdendieGebührennachbesondersfestgestelltenund zu öffent=
licherKenntnis gebrachtenTarifen von denSchiffahrttreibendenentrichtet.

GefahrenabgebauterundzurVerlandungbestimmterStromteilesowievonRheindurchstichen.
§ 43.

1. Das Befahren abgebauterund zur Verlandung bestimmter,durchBaken in ge=
nügenderWeisebezeichneterStromteile ist allen Flößen und Fahrzeugenmit Ausnahmeder
Nachenuntersagt.

2. Rheindurchstichedürfenerstdann befahrenwerden,wenndie Schiffahrt durchdie=
selbenvon der zuständigenBehördemittelstöffentlicherBekanntmachungfür eröffneterklärtist.

Verbotandererals der in gegenwärtigerpolizeiordnungerwähntenSignallichter.
§ 44.

Das Führen andererals der in gegenwärtigerPolizeiordnungvorgeschriebenenoder
zugelassenenSignallichterist verboten.Ausgenommenvon dieserBestimmungsind diejenigen
Signallichter, welchein besonderenFällen auf Grund von Regierungs=Anordnungengezeigt
werdenmüssen. #

Verpflichtungder Schifferund Floßführer,einenAbdruckdieserpolizeiordnung
mit sichzu führen.

8 45.
Jeder Führer einesSchiffes oderFloßes hat währendderAusübungseinesGewerbes

einenAbdruckdieserPolizeiordnungmit sichzu führenund denPolizei=,Zoll=, Hafen=und
Wasserbaubeamtenauf Verlangenvorzuzeigen.

Strafbestimmungen.
8 46.

Zuwiderhandlungengegendie in den §§ 1 bis 45 gegenwärtigerPolizeiordnung
gegebenenVorschriften werden gemäß Artikel 32 der revidiertenRheinschiffahrts=Aktevom
17. Oktober 1868 bestraft.
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Einführungstermin.
§ 47.

GegenwärtigePolizeiordnungtritt mit dem1. November1897 in Wirksamkeit.
Von diesemZeitpunktan tritt die im Jahre 1888 erlassenePolizeiordnungfür die

Schiffahrt und Flößerei auf demRhein nebstdendazu erlassenenNachträgenaußerKraft.

Beilage zu §832 Ziffer 4 der Mheinschiffahrts=Polizeiordnung.

Verzeichnis
der erforderlichenAusrüstungs=Gegenstände.

8S — 2
Für Flöße, derenPflichtbemannung “i z 5 6 2
nach§ 32 Ziffer1 beträgt: s8 ee

*

5 bis 9 Mann — 1— 2 2—
10 „ 13 „ — 1I 1 1 3—
14 „ 25 „ — 2 1 1 4
26 „ 35 „ 2 1 2 2 6
36 „ 40 „ 31 23 7 1
41 „ 45 „ 3 lI 3 38 1
46 „ 50 „ 3 2 3 3 9 1
51 „ 60 „ 4 2 3 3 1002
61 „ 70 „ 4! ‚–%4 3 112
71 „ 80 „ 42 4 4 12
81 „ 99, 5 2 5 4 13
91 „ 100 „ 52 5 4 14 3
101 „ 110 „ 6% 26 5 16 4
111 „ 120 „ 6% 6 5 18 4
121 „ 130 „ 7½ 7 5 204
131 „ 140 „ 7½?2 NYT 5 22 5
141 „ 150 „ 7½2 8 5 244
151 „ 160 „ 8 2 8 26 5
161 „ 170 „ 8 2 8 5 28 7
171 „ 180 „ 8 2 8 5 307
181 „ 190 „ 9 39 6 32 8

Bemerkungen:
1. Unter großen AnkernachenwerdenNachenvon 50 bis 60 Zentner (2,5 bis 3 Tonnen), unter kleinen

Ankernachen,solchevon 30 bis 35 Zentner (1,5 bis 1,75 Tonnen) Tragfähigkeit verstanden.
2. Flöße, derenPflichtbemannung nach§ 32 Ziffer 1 nicht mehr als 7 Mann beträgt, dürfen statt des

kleinen uternachens ein Dreibord von 8 Meter Länge und 1 bis 1,4 Meter obererBreite führen.
3. Der Wahrschau=Nachenist unter den in vorstehendemVerzeichnis aufgeführtenNachennicht einbegriffen.
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§* 1 Verpflichtungen der Schiffs- und Floßführer u. . w. im allgemeinen.
§s 2 Belastung und tiefste zulässige Einsenkung der Schiffe.
§* 3 Ausrüstung der Schiffe.
§* 4 Vorschriften bezüglich der Fahrt im allgemeinen.

Vorschriften über das Vorbeifahren der Schiffe an einander. (88 5—14.)
8 5 1. Wenn sie sichin verschiedenenFahrwegen befinden.

2. Wenn sie sichin einemund demselbenFahrwege befinden.
a) Mit genügenderBreite.

5 6 AllgemeineBestimmungen.
§7 Vorbeifahren in einemund demselbenFahrwege in derselbenRichtung.
§* 8 „ ,,»,, » „ „ entgegengesetzterRichtung.
§* 9 b) Mit nicht genügenderBreite.

3. BesondereBestimmungen.
8 10 a) In Betreffder Schleppzüge.
8 11 bv) „ „ „ vomUfer aus gezogenenSchiffe.
§*12 c) „ « „zu Tal treibendenSchiffe.
s 13 d) „ " „ lovierendenSchiffe.
814 ) „ „ „ Fahrzeugeunter1000Zentner(50 Tonnen)Tragfähigkeitund der tief=

geladenenFahrzeuge.
Vorschriften bezüglich der Fahrt unter besonderen Verhältnissen. (§8 15—26.)

1. Pflichten der Führer von Fähren in Bezug auf den Schiffs=und Floßverkehr.
„ „ Schiffs= und Floßführer in Bezug auf Fähren.

.Durchfahrt durchBrücken.
5

*—

8
8

817 a) FesteBrücken.
8 18 b) Schiffbrücken.
8 19 4. Fahren der Schiffe und Flöße über Telegraphen-oder andereKabel.
8 20 5. Anhalten der Dampfschiffezur Personenbeförderung.
§ 21 6. Verhalten währenddes Fahrens bei Nacht und bei Nebel.
5 22 7. „ bei hohemWasserstand.
8 23 8. . in Fällen des Festfahrens oder Versinkens.
8 24 9. BesondereVorschriftenfür dieDampfschleppschiffahrtzwischenCöln und Mannheim bei niedrigem

Wasserstand.
8 25 10. BesondereVorschriften in Betreff des Schleppens auf der StromstreckezwischenBingen und

St. Goar.
8 26 11. BesondereVorschriften in Betreff des Schleppens auf der StromstreckezwischenStraßburg und

Sondernheim.
§ 27 Vorschriften bezüglich des Stilliegens.
§528 Vorschriften in Betreff festliegender Badeanstalten, Schiffmühlen und ähnlicher Anlagen.
§ 29 Vorschriften in Betreff des Leinpfads und des Leinzugs.

Vorschriften über Bau, Bemannung, Ausrüstung und Untersuchung der Flöße. (55 31—41.)
§ 30 Begriff der Nacht.
8 31 1. Bezeichnung,Breite und Länge der Flöße.
g 32 2. Bemannung, Ausrüstung und Gewicht der Flöße im allgemeinen.
* 33 3. AusnahmebestimmungenbezüglichderBemannungund derAusrüstungderFlöße oberhalbMainz.
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g 34 4. Vorschriftenfür geschleppteFlöße.
* 35 5. Wahrschauder Flöße.
8 36 6. Ersatz der Wahrschaudurch elektrischeMeldung auf derStromstreckeKehl bis Steinmauern.
8 37 7. Untersuchungder Flöße.
* 38 8. Vermerk auf dem Floßschein.
39 9. Anderungenim Floßbestand.

§ 40 10. Befugnisseder Behörden und Beamten.
§ 41 11. Gebührenfreiheit.
§*42 Wahrschauen.
* 43 Befahren abgebauter und zur Verlandung bestimmter Stromteile sowie von Rheindurchstichen.
*s44 Verbot anderer als der in gegenwärtiger Polizeiordnung erwähnten Signallichter.
§ 45 Verpflichtung der Schiffer und Floßführer, einen Abdruck dieser Polizelordnuns mit sich zu

führen.
8 46 Strafbestimmungen.
§*47 Einführungstermin.
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GeschundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 20.
München, den 6. April 1905.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 29. März 1905, Veröffentlichungder Satzungen der SüddeutschenBodenkreditbankbe=

treffend. — Bekanuntmachung vom 30. März 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber
betreffend. — Bekanntmachung vom 1. April 1905, die den Militäranwärtern im Bereiche der inneren
Verwaltung vorbehaltenen Stellen betreffend. — Bekanntmachung vom 2. April 1905, die Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Eisenbahn=Aktiengesellschaft Schaftlach—-Gmund—
Tegernsee betreffend. — Staatsdienst=Nachrichten. — Kömiglich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme
fremderDekorationen.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 6587.

Bekanntmachung, Veröffentlichungder Satzungender SüddeutschenBodenkreditbankbetreffend.

K. Staalsministeriumdes Innern.

Gemäß § 1115 Abs.2 des BürgerlichenGesetzbuchesund Art. 1 Nr. 13 des Gesetzes
vom 20. Dezember1903 (Gesetz=und VerordnungsblattS. 703) wird auf Antrag der
SdüddeutschenBodenkreditbankin Münchenhiermit der Wortlaut der §§ 24 und 25 der
Satzungenunddes§ 7 derGrundzügederDarlehensbedingungendieserBank bekanntgegeben.

München,den 29. März 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.
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Auszug aus den Satzungen:

8 24.
Wird einDarlehensgesuchvonSeiten derBank abgelehnt,so ist letzterenichtverbunden,

einenGrund für die Ablehnunganzugeben.
Alle aus Anlaß der Gesucheum hypothekarischeDarlehen und der Angebotevon

HypothekenentstehendenKosten für Wertsermittelung,für Reisen, Vertragsbeurkundung,
Eintragung in die öffentlichenBücherhat der Gesuchstellerzu tragen.

An Stelle detaillierterVerrechnungder durchdie WertsermittelungverursachtenKosten
kann von der Bank auch Erlag eines Aversums verlangt werden,das dem erfahrungs=
gemäßenDurchschnittsbetragdieserKostenentsprechensoll.

Die Kostender Wertsermittelungoder das denselbenentsprechendeAversum können
auchdann beanspruchtwerden,wenndie Ablehnungdes Antrageserfolgt.

25.
Die Bank ist berechtigt,die ihr durchdie InstruktionderDarlehensanträgeerwachsenen

Kostenund Auslagen,sowiedie in demGenehmigungsbeschlussefestgesetztenNebenleistungen,
soweitnichtderensukzessiveTilgung durchVerlängerungder Amortisationsperiodevereinbart
ist, bei derAuszahlungder Darlehensvalutain Abzug zu bringen.

Kuszug aus den Grundzügen der darlehensbedingungen.
§7.

1. Zins= bezw.Annuitätenraten,welchelänger als 14 Tage im Ausstandebleiben,
sindmit 5% vom Verfalltagebis zum Zahltagezu verzinsen.

An Stelle der Verzugszinsenkann unterder gleichenVoraussetzungSeitens derBank
eine Erhöhungdes rugulärenZinsfußes um ein halbesProzent für die abgelaufeneZins=
periodebedungenwerden.

2. Kapitalien, welcheam Verfallterminenicht pünktlichbezahltwerden,sind vom
Tage der Fälligkeit an mit 5% zu verzinsen.

Nr. 6907.

Bekanutmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Reqensburg 3½ /„ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon

„Go gle



Nr. 20. 249

2000 000 —NXund zwar Stücke zu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 & in den
Verkehrbringe.

München,den30. März 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 7326.

Bekanntmachung, die den Militäranwärtern im Bereiche der inneren Verwaltung vorbehaltenen
Stellen betreffend.

fi. Staatsministeriumdes Innern.

In dem Gesamtverzeichnisseder den Militäranwärtern in den Bundesstaatenvor=
behaltenenStellen — Ges. u. Verordn.=Blatt1903 S. 513 ff. — ist unter Ziffer II
„KönigreichBayern“ AbteilungC „Staatsministeriumdes Innern“, Ziffer 8 „K. Ver=
sicherungskammer“in der erstenSpalte anstatt:„Funktionäre"“zu setzen:

Funktionäre I. Ordnung
FunktionäreII. Ordnung.“

Beide Stellen bleibenden Militäranwärtern je zur Hälfte vorbehalten.

München,den 1. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 2753VIII.

Bekanntmachung, dieAusgabevonSchuldverschreibungenauf denInhaber durchdie Eisenbahn=
AktiengesellschaftSchaf tlach—G mund—Tegernsee betreffend.

f#. Staatsministeriendes Innern, dann für Verkehrsangelegenheiten.

Durch die im Einverständnissemit denK. Staatsministeriender Justiz und der
Finanzen ergangeneEntschließungvom Heutigenwurde gemäß§ 795 des Bürgerlichen
Gesetzbuchesund § 9 derZuständigkeits=Verordnungvom 24. Dezember1899 (Gesetz=und
VerordnungsblattS. 1229) der Eisenbahn=AktiengesellschaftSchaftlach —Gmund—
Tegernsee in München die Genehmigungzur Ausgabe5%iger Schuldverschreibungen
auf denInhaber im Gesamtnennwertevon 100000 Z4, eingeteilt in 100 Stück zu
1000 4, halbjährigam 2. Jannar und 1. Juli verzinslich,erteilt.

München,den 2. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Frauendorfer.
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Staatsdienst-Nachrichten.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 4. April 1905 den Staatsrat

im ordentlichenDienste und Kriegsminister,
General der Infanterie Adolf Freiherrn
von Asch zu Asch auf Oberndorff,
seinerBitte entsprechend,unter huldvollster
Anerkennungseinermit treuesterHingebung
geleistetenhervorragendenDienste und unter
Einreihung in die Zahl der Staatsräte im
außerordentlichenDienste von der Leitung des
Kriegsministeriumszu enthebenund den
GeneralderInfanterie undKommandierenden
General III. ArmeekorpsKarl Freiherrn
von Horn zum Staatsrat im ordentlichen
Dienste und zum K. Kriegsminister,ferner
den Generaldirektorder Zölle und in=

direktenSteuern, Staatsrat im außerordent=
lichen Dienste Franz Ritter von Geiger,
sowie den Ministerialrat im K. Staats=
ministeriumder Justiz Dr. Wilhelm Ritter
von Henle zu Staatsräten im ordentlichen
Dienstezu ernennen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

Gocgle

habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm22. März 1905 demK. Kämmerer,

Oberleutnantd.R. imInfanterie=Leibregimente
FranzGrafen von Pocci, für das ihm von
Seiner Hoheit dem Herzogevon Sachsen=
Meiningen verlieheneKomturkreuz II. Klasse
des HerzoglichSachsen=ErnestinischenHaus=
ordensund
unterm31. März 1905 demHausdiener

Franz Hogen in Diensten Seiner König=
lichenHoheit desPrinzenLudwig vonBayern
für die ihm vonSeiner Majestät demKaiser
von Österreich verlieheneJubiläums=Erin=
nerungsmedaille
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

am 29. März 1905 der Direktor der
K. RegierungderPfalz, KammerderFinanzen,
Hermann Ritter von Ulmer, Kommissär
bei denPfälzischenEisenbahnenin Speyer,
für seinePersonals Ritter desVerdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
Lit. U, Fol. 8, Akt Nr. 6903 und
am 31. März 1905 der Kommerzienrat

GeorgRitter von Krauß in München für
seine Person als Ritter des Verdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
Lit. K, PFol. 62, Akt Nr. 7188.
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esehundVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 21.
München, den 17. April 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. April 1905, die Eisenbahn=Bau und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnenBayerns betreffend.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnung für dieHaupt= undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund AllerhöchsterErmächtigung tritt an die Stelle der Normen für den Bau
und die Ausrüstungder HaupteisenbahnenBayerns vom 10. Dezember1892 (Bekannt!
machungenvom 10. Dezember1892, 22. Mai 1897 und 14. Juni 1898),

der Betriebsordnung für die HaupteisenbahnenBayerns vom 10. Dezember 1892
(Bekanntmachungenvom 10. Dezember 1892, 22. Mai 1897, 14. Juni 1898,
22. Juli 1899 und 1. März 1902),

der Bahnordnung für die NebeneisenbahnenBayerus vom 10. Dezember1892
(Bekanntmachungenvom 10. Dezember1892, 22. Mai 1897 und 14. Juni 1898)

die nachstehende

Eisenbahn=Bau=undBetriehsordnungfür#lieBaupt=undReheneisenbahnenBZayerns.
Die hierin enthaltenenBestimmungenfür das Publikum (§ 77.81) gelten als

oberpolizeilicheVorschriftenzu Art. 88 Abs. 1 und 2 des Polizeistrafgesetzbuches.
Die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungtritt mit dem 1. Mai 1905 in Kraft.
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Amberg—Lauterhofen
Amberg—Schnaittenbach
AugsburgHaunstetten
AugsburgerLokalbahnen
BadAibling— Feilnbach
Bad Reichenhall—Berchtesgaden
Bayrenth—Warmensteinach
Bayreuth-—Hollfeld
Biessenhofen—MarktOberdorf
Bobingen—Kaufering—Landsberg
Bodenwöhr—Neunburgv.W.
Breitengüßbach—Maroldsweisach
Cham—Kötzting
Cham—Waldmünchen
Deggendorf—Metten
DettelbachBahnhof—DettelbachStadt
Dinkelscherben—Thannhausena. M.
Dorfen —Velden a. V.
Eggmühl—Langquaid
Eichstätt—Kinding
Erlangen—Gräfenberg
Erlangen—Herzogenaurach
Falls—Gefrees
Feucht. Altdorf
Feucht Wendelstein
Forchheim—Ebermannstadt
Forchheim—Höchstadta. Aisch
Freilassing -Laufen—Tittmoning
Fürth—Zirudorf—Cadolzburg
Gemünden—Hammelburg
Georgensgmünd—Spalt
Gotteszell—Viechtach
Grafing SEbersberg
Grafing —Glonn
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Günzburg—Krumbach
Haidhof—Burglengenfeld
Haßfurt—Hofheim (hinsichtlichder auf bayerischemStaatsgebietegelegenenStrecke)
Hof—Naila —Bad Steben
Holenbrunn—Wunsiedel
Immenstadt—Sonthofen
IngolstadtRbhf.—Riedenburg
Jossa—Brückenau(hinsichtlichder auf bayerischemStaatsgebietegelegenenStrecke)
Kahl—Schöllkrippen
Kelheim—Donaulände
Kellmünz—Babenhausen
Kempten—Pfronten
Kirchenlamitz—Weissenstadt
Kitzingen—Gerolzhofen—SchweinfurtH. B.
Kronach—Nordhalben
Kötzting—Lam
Landau a. Is.— Annstorf
Landsberg—Schongau
Landshut—Rottenburg a. L.
Langenzenn—Wilhermsdorf—Mkt.Erlbach
Leutershausen—Bechhofen
Lohr a. M.—Wertheim
Ludwigsstadt—Lehensten(hinsichtlichder aufboerischemStaatsgebietegelegenenStrecke)
Markt Oberdorf—-Füssen
Markt Oberdorf—Lechbruck
Mellrichstadt—Fladungen(hinsichtlichder aufbayerischemStaatsgebietegelegenenStrecke)
Memmingen—Legau
Mering—Weilheim
Miltenberg—Amorbach—Landesgrenzeg.W.
Moosachb.M.—München=Schwabing
Mühldorf—Burghausen
Münchberg—Helmbrechts
Münchberg—Zell
München=Giesing—Aying
München O.B.—Deisenhofen
MünchenIsartalbhf.—Bichl

Gocgle



254

Murnau-—Garmisch=Partenkirchen
Murnau—Oberammergau
Nabburg—Oberviechtach
Neuenmarkt=W.—Bischofsgrün
Neufahrn i. N.—Radldorf
Neukirchenb. Sulzb. —Weiden

Neumarkta. R.—Pocking
Neusorg—Fichtelberg
Neustadt a. Aisch—Demantsfürth=lihlfeld
Neustadta.Aisch—Windsheim
Neustadta. Saale—Bischofsheimv. d.Rh.
Neustadta. Saale—Königshofeni. Gr.
Neustadta. W.N.—Vohenstrauß—Waidhaus
Nördlingen—Dombühl
Nördlingen—Wemding

Oberhausenb. Augsb.—Welden
Ochenbruck—Allersberg
Pasing—Herrsching
Passau—Freyung
Passau——Hanzenberg
Penzberg— Kochel
Penzberg—Neupenzberg
Pocking—Passau
Pressath —Kirchenthumbach
Prien —Aschau
Prien —Stock
Ranna —Auerbach
Röthenbachb.L.—Scheidegg
Röthenbachb.L.—Weiler
Roth—Greding
Rothenkirchen—Tettau
Rottershausen—Stadtlauringen
Saal —Kelheim
Schaftlach—Tegernsee
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Schnaittach—Simmelsdorf—Hüttenbach
Schwaben—Erding
Selb Plösberg—SelbStadt (mitFlügelbahnfür denGüterverkehrSelb obereStadt—

Ludwigsmühle)
Senden—Weißenhorn
Siegelsdorf—Langenzenn
Sinzing—Alling
Sonthofen=Oberstdorf
Stadtamhof—Donaustauf—Wörth a.D.
Steinach—Nothenburgo.T.
Steinach—Windsheim
Straubing—Konzell
Strullendorf—Schlüsselfeld
(Strullendorf)—Frensdorf—Ebrach
Thann=Matzbach—Isen—Haag
Traunstein—Ruhpolding
Traunstein—Trostberg
Traunstein—Waging
Türkheim—Wörishofen
Uebersee—Marquartstein
Ungerhausen—Ottobeuren
Vilshofen—Aidenbach
Wasserburga. J. Bhf.—Wasserburga. J. Stadt
Weilheim—Peissenberg
Wicklesgreuth—Windsbach
Wiesau—Tirschenreuth—Bärnan
Wolnzach—Mainburg
Zwiesel—Grafenau.

b) Bahnen in Bayern links des Rheines.

Alsenz—Obermoschel
Biebermühle—Pirmasens
Biebermühle—Waldfischbach
Ebertsheim—Hettenleidelheim
Grünstadt—Altleiningen
Grünstadt—Eisenberg

Gocgle



256

Grünstadt—Offstein
Kaiserslautern—Standernheim mit Abzweigung nachWestbahnhofKaiserslautern
Landau—Herxheim
Landstuhl—Kusel
Ludwigshafena. Rh.—Dannstadt
Ludwigshafena. Rh.—Frankenthal —Großkarlbach
Rohrbach—Klingenmünster
Speyer—Landesgrenzebei Altlußheim
Winden—Bergzabern

München, den 13. April 1905.

v. Frauendorser.
Der Generalsekrelär:

Ministerialrat Frhr. v. Schacky.

Eisenbahn-=Bau=und Betriebsordnung.
Hauptbahnen. 1 Nebenbahnen.

I. Allgemeines.

§*1.

Geltungsbereich.

(1) Die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung(abgekürzteBezeichnung:Betriebs=
ordnung; BO.) findet auf die Haupt=und NebeneisenbahnenAnwendung. Die in der
vollenBreite einerSeite gedrucktenBestimmungengeltenfür Haupt=und Nebenbahnen,
die auf der linkenHälfte einerSeite nur die auf der rechtenHälfte einerSeite nur
für Hauptbahnen. für Nebenbahnen.

(e) Für Schmalspurbahnengeltendie auf
die NebenbahnenanzuwendendenBestimmungen
der AbschnitteII und III nur soweit dies
besondersbemerktist. Im übrigensind die
allgemeinen Vorschriftenüber Bahnaulagen
und Fahrzeugeder Schmalspurbahnenvon
der Landesaufsichtsbehördezu erlassen.

Gocgle —
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Hauptbahnen. Nebenbahnen.

(3) Die Bestimmungenfür Neubautengelten auch für umfassendereUmbauten
bestehenderBahnanlagen.

(4) Zur EinreihungeinerEisenbahnunterdie Nebenbahnenist die Genehmigungder
Landesaufsichtsbehördeerforderlich.

§ 2.
Befristungen.

(1) Fehlenauf einerBahn einzelneder im folgendenvorgesehenenEinrichtungen,so
könnenfür ihreAus=oderDurchführungvonderLandesaufsichtsbehördeFristenbewilligtwerden.

(2) Befristungen, die auf Grund der bisherigenVorschriften bewilligt sind, behalten
ihre Gültigkeit.

§ 3.
Ausnahmen.

(1) Für die an derGrenze gelegenen,von ausländischenBahnverwaltungen betriebenen
StreckenkönnenAusnahmen von der Landesaufsichtsbehördebewilligt werden.

((2) Für Fahrzeuge,die nur in Neben=
bahnzügen laufen, kann, auch wenn diese
Züge streckenweiseHauptbahnenbenutzen,die
LandesaufsichtsbehördeAusnahmen von den
Bestimmungen des Abschnitts III zulassen.

(3) Im übrigenkönnenin BerücksichtigungbesondererVerhältnissefür einzelneBahn=
strecken,Stationen, Fahrzeuge, Züge oder Zuggattungen von der Landesaufsichtsbehörde
Abweichungenzugestandenwerden.

§ 4.

Aufsichtsbehörden.
(1) Landesaufsichtsbehördeist das K. Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten.
(2) Aufsichtsbehördensind:
a) für die vom Staate betriebenenEisenbahnendie dem K. Staatsministerium für

Verkehrsangelegenheitenunmittelbar ungeordneten Behörden der Staatseisen=
bahnverwaltung,

b) für die im PrivatbetriebstehendenEisenbahnenderenDirektion.

§ 5.
Ausführungsbestimmungen.

Ausführungsbestimmungenwerden vom K. Staatsministerium für Verkehrsangelegen=
heitenerlassen,insoweitnichtdie Aufsichtsbehördenzuständigsind.
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Hauptbahnen. Nebenbahnen.

II. Bahnanlagen.

86.
Begriffserklärungen.

(1) Zu denBahnanlagengehörenalle beimBau einerBahn vorkommendenAnlagen,
einschließlichder Betriebseinrichtungen,aber ausschließlichder Fahrzeuge. Unterschieden
werdendie Bahnanlagender freienStreckeund der Stationen.

(2) Stationen sind die Betriebsstellen, auf denen Züge des öffentlichenVerkehrs
(§ 54 ) regelmäßiganhalten. Stationen mit mindestenseiner Weiche für denöffentlichen
Verkehr werdenbetriebstechnischals Bahnhöfe, Stationen ohnesolcheWeichenals Haltepunkte
bezeichnet.

(3) Zugfolgestellensind alle Betriebsstellen, die einen Streckenabschnittbegrenzen,in
denein Zug nichteinfahrendarf, bevorihn der vorausgefahreneZug verlassenhat. Zug=
folgestellen,die nicht Stationen sind, heißenZwischenblockstellen.Die an den Streckenblock
angeschlossenenSignalbedienungsstellenin den Stationen heißen Stationsblockstellen.

4) Hauptgleisesind alleGleise, die von geschlossenenZügen im regelmäßigenBetriebe
befahrenwerden. Die Hauptgleiseder freienStrecke und ihreFortsetzungdurch dieBahnhöfe
sind durchgehendeHauptgleise. Die durchgehendenHauptgleisegeltenauch im Bereicheder
Haltepunkteals Gleise der freienStrecke. Alle nichtzu denHauptgleisenzählendenGleise
sind Nebengleise.

87.
Richtungs- und Neigungsverhältnisse bei Neubauten.

(1) In durchgehendenHauptgleisen sind
wenn Fahrzeuge der Hauptbahnen übergehen
sollen

Krümmungenvon wenigerals 180 m Halbmesser
im übrigenvon wenigerals 100 m Halb=
messer

nicht zulässig.
(2) Die Anwendung eines Halbmessers

unter 300 m auf freier Strecke bedarf der
Genehmigungder Landesaussichtsbehörde.

(5) In den durchgehendenHauptgleisen sind zwischengeradenund gekrümmtenStrecken
libergangsbogeneinzulegen.

Google
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Hauptbahnen. # Nebenbahnen.

(4) EntgegengesetzteKrümmungender durchgehendenHauptgleisesind durcheineGerade
zu verbinden,die zwischendenEndpunktender liberhöhungsrampen(8 10 0)

mindestens30 m l mindestens10 m
" lang seinmuß.

(5) Die Längsneigungauf freier Streckedarf in der Regel
25%0 (1:40) 40900 (1: 25)

nicht überschreiten.
(6) Die AnwendungeinerstärkerenNeigungals

12,5% (1: 80) 40%0 (1: 25)
bedarf der Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde.

(7) Das Neigungsverhältnisvon Bahnhofgleisendarf, abgesehenvon Rangiergleisen,
nicht mehr als 2,5% (1: 400) betragen,jedochdürfenAusweichgleisein die stärkere
Neigung der freien Strecke eingreifen.

6Ausnahmen können von der Landesaussichts=
behörde zugelassenwerden.

(8) Steigt vonzwei in entgegengesetztem
Sinne und stärkerals 5%0 (1:200) ge=
neigten,aneinanderstoßendenStreckendie eine
mehr als 10 m an, so ist eine mindestens
500 m lange, höchstens3%% geneigte
Zwischenstreckeeinzuschalten.In die Länge
von 500m dürfendie TangentenderAus=
rundungsbogen(8§106) eingerechnetwerden.

88.
Breite des Bahnkörpers und Höhenlage der Bahnkrone.

(1) Der Bahnkörpermuß so breit sein,
daß derSchnitt derBöschungmit einerdurch
Schienenunterkantedes nächstenGleises ge=3
legten Geraden mindesteuns2 m von Gleis= 1
mitte entferntist. 1

(2) Bei Neubautenist, abgesehenvon
eingedeichtenStrecken,die Schienenunterkante
mindestens0,6 m über den höchstenWasser=
stand zu legen.
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89.
Spurweite.

(1) Die Spurweite
der Vollspurbahnen

beträgtim geradenGleis 1,435m.
(2) Die Spurweite derSchmalspurbahnen

beträgt im geradenGleis 1,00 oder 0,75m.

(31)In Krümmungenmit einemHalbmesservon wenigerals 500 m ist die Spur=
weitezu vergrößern. Die Vergrößerungdarf

30 mm I 35 mm
nicht übersteigen.

(1) Als Folge des Betriebs sind Verengerungender vorgeschriebenenSpurweitenbis
zu 3 mm, Erweiterungenbis zu 10 mm zulässig,niemals aberdarf das Maß von

1.16%m C 1,120m
überschrittenwerden.

10.
Gleislage.

(1) Die winkelrechtgegenüberliegendenPunktederSchienenoberkantenmüssenin geraden
Strecken,mit Ausnahmeder liberhöhungsrampen(2), gleichhochliegen.

(2) Die Überhöhungdes äußerenStranges gekrümmterGleise muß auf einemöglichst
großeLänge,mindestensaberauf das 300fache ihres Betrags auslaufen.

(3) Neigungswechselin durchgehendenHauptgleisensind nacheinemKreisbogenvon
mindestens «

5000 m Halbmesser 2000 m Halbmesser
auszurunden.

Bei Neigungswechselnin und vor Stationen
kannbis auf 2000 m herabgegangenwerden.

=
4 Umgrenzung des lichten Raumer.

* (1) An dendurchgehendenHauptgleisenund den sonstigenEin undAusfahrgleisen
⸗ von Personenzügen(5 54) ist ein lichterRaum mindestensnachder in Anlage
/ linke A linke
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Hauptbahnen. I Nebenbahnen.

an allen übrigen Gleisen nach der in Anlage
At rechts I A rechts

mit ausgezogenenLinien gezeichnetenUmgrenzungoffen zu halten. Dabei ist in Krüm=
mungenauf die Spurerweiterungund die GleisüberhöhungRücksichtzu nehmen.

(2) Außerhalbder Umgrenzungdes lichtenRaumes##sind
bei Neubauten beim Neubau vonBahnen, die für die Beför=

derung vonMilitärzügenin Betrachtkommen,
an den durchgehendenHauptgleisen und den sonstigenEin= und Ausfahrgleisen von Per=
sonenzügenin einerHöhe von 1,00bis 3,05 m, an allen übrigenGleisen in einerHöhe
von 1,12 bis 3,05 m über Schienenoberkantenochseitliche,in Anlage A.t und A? mit
gestricheltenLinien angegebeneSpielräumefreizuhalten. Ihre Breite beträgt:

a) auf der freienStrecke:
bei Kunstbautenmindestens0,2 m,
im übrigenmindestens0,5 m

b) innerhalbder Stationen:
mindestens0,2 m. »

(3)FürZahnstangenbahnenwirddieUmgrenzungnachwzwischeudenSchienennach
derinAnlageAIundATpunkticrtgezeichnetenLinieineinerBreitevon0,zmundeiner
Höhevon 50 mm eingeschränkt.

(4) Der Abstand von 150 mm (AnlageAl und A2) zwischenSchieneninnenkante
und festenGegenständen,die außerhalbdesGleises bis zu 50 mm über Schienenoberkante
hervorragen,kannauf 135 mm eingeschränktwerden,wennder Gegenstandmit derFahr=
schienefest verbundenist.

(5) Der Abstandvon 67 mm (AnlageA undA#) zwischenSchieneninnenkanteund
festenGegenständeninnerhalbdes Gleises kanngegendie Mitte von Zwangschienen

beiWegübergängenmit GenehmigungderLandesaufsichtsbehördebis auf 45 mm,
bei Weichenund Kreuzungenbis auf 41 mm

eingeschränktwerden. In gekrümmtenGleisen tritt zu den Maßen von 67, 45 und
41 mm das Maß der Spurerweiterung.

(6) Die Tiefe von 38 mm des freienRaumes nebender Schieneninnenkante(An=
lage At und Ad) muß bei stärksterAbnutzung der Schienen voll vorhandensein.

(7) Tore von Lokomotiv=und Wagenschuppenmüssenmindestens3,/0 m im lichten
weit sein. Bei Neubautenist die Lichtweitemit mindestens3,80m zu bemessen.
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Hauptbahnen. Nebenbahnen.

(8) Ausnahmenkannzulassen:
die Landesaufsichtsbehörde

von denBestimmungenin #,
die Aufsichtsbehörde

für Ladegleisevon den Bestimmungenin #(u.

§ 12.

Gleisabstand.

(1) Auf der freien Streckemuß derAbstand von Doppelgleisenmindestens3,5 m, der
Abstand zwischenGleispaaren oder einem Gleispaar und einem dritten Gleise mindestens
4,0 m von Gleismitte zu Gleismitte betragen.

(2) Auf Bahnhöfenmuß der Abstandder Gleise, abgesehenvon üÜberladegleisen.
mindestens4,) m betragen. Die LandesaufsichtsbehördekaunAusnahmenvonSdieserBe=
stimmung
für durchgehendeHauptgleise, zwischendenen
ein Bahnsteig nicht anzulegen ist, und für
bestehendeGleise

zulassen.
(3) Bei Neubanten müssen Gleise,

zwischendenenein Bahnsteiganzulegenist,
mindestens6 m Abstand erhalten. Beim
Umbaue von Stationen mit geringemPer=
sonenverkehrekann die Landesaufsichtsbehörde
kleinereAbständezulassen.

13.

Bahnkreuzungen.

Kreuzungenvon Hauptbahnen mit anderenBahnen dürfen in Schienenhöheaußerhalb
der Einfahrsignale der Bahnhöfe nicht angelegtwerden.

Für die Krenzung einerHauptbahn mit
einerdieserOrdnung nichtunterstelltenBahn
kanndieLandesaufsichtsbehördeAusnahmenzu.
lassen.
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Hauptbahnen. Nebenbahnen.

§ 14.
Entfernung der Zugfolgestellen und Länge der Kreuzungsstationen.

(1) Die zulässigegrößteEntfernungder Inwieweit die für die Hauptbahnenge=
ZugfolgestellenunddieLängederKreuzungs=troffenenVorschriften aus Rücksichtender
stationen neuer oder umzubauender,für die Landesverteidigungauf die Nebenbahnenan=
Beförderungvon Militärzügen in Betracht zuwendensind, bestimmtdie Landesaufsichts=
kommenderBahnen werdenvon der Landes=behörde.
aussichtsbehördefestgesetzt.Entfernungenvon 1
weniger als 8 km und nutzbareGleis=
längen von mehrals 550 m könnenjedoch
nicht vorgeschriebenwerden. 6

Bemerkung. Die Längevon 550 m
entsprichteinemganzenMilitärzuge; für einen
halbenZug sind290 m Gleislängezurechnen.

(2) Können die nach 1) geforderten
Kreuzungsstationenfür den öffentlichenVer=
kehrnichtnutzbargemachtwerden,so genügt
es, Bahnkörper und Bettung für die Aus=
weichgleiseanzulegen, die Oberbau=und
Signalmaterialienaberau Ort undStelle
bereitzu halten.

15.
Wasserstationen und Wasserkrane.

(1) Wasserstationensind in solchenAbständenund von solcherLeistungsfähigkeitanzu=
legen,daß der von der LandesaufsichtsbehördefestzustellendeBedarf an Speisewasserjederzeit
reichlichgedecktwerdenkann.

(2) Wasserkranezur SpeisungderLoko=
motivenfahrplanmäßigerZüge müssenin der
Minute mindestens 1 chm Wasser liefern
können. 6

(3) Die AusgüssederWasserkranemüssenmindestens2,85m überSchienenoberkanteliegen.
(4) Wasserkranemit drehbaremAuslegermüssenmit einemSignale versehensein,das

die Stellung des Auslegersbei Dunkelheitanzeigt.
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8 16.
Tragfähigkeit des Oberbaues und der Brücken.

(1) Gleise und Brücken,die von Loko- Inwieweitdie in #yund##,für dieHaupt=
motivenbefahrenwerden,müssenFahrzeugebahnen getroffenenVorschriftenausRücksichten
von 7,5 t Raddruck(im Stillstande gemessen)der Landesverteidigungauf die Nebenbahnen
mit Sicherheitaufnehmenkönnen. anzuwendensind, bestimmtdieLandesaufsichts=

(2) Der OberbauderHauptgleisemuß behörde.
beim Neubaue, wie bei der in zusammen=
hängendenStrecken erfolgendenErneuerung
eineTragfähigkeit

a) im allgemeinenfür mindestensZu#,
bs auf besonders stark beanspruchten
Streckenfür mindestens9 ##Raddruck
(im Stillstande gemessen)erhalten.

(:) Die Tragfähigkeitneuerund zu er=
neuernderBrücken ist mindestensfür die in

messen.

817.
Abteilungszeichen. Neigungszeiger.

(1) Die Bahn ist in Abschnitten
von 100 m I von 1000 m

mit Abteilungszeichenzu versehen.
(2) Das Verhältnis der Neigungen

und ihre Länge ist an den Neigungswechselnist an denEnden der Strecken,wo die Ver=
bindungsliniezweier500 m voneinanderent=
fernterPunkte derBahn stärkerals 6,66/%0
(1:150) geneigtist,

ersichtlichzu machen.

8 18.

Einfriedigungen. Schranken. Warnungstafeln.

1) Einfriedigungenzwischender Bahn
und ihrer Umgebung sind anzulegen, wo die

OCogle
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Gestaltungder Bahn oder die gewöhnliche
Bahnbewachung(8 46 C) nicht hinreichend
erscheint,vom Betreten der Bahn abzuhalten.

(2) An Wegen, die unmittelbarnebenObb und in welchemUmfangean Wegen
der Bahn und gleichhochoder höher liegen, Schutzwehrenanzulegen sind, bestimmt die
sind Schutzwehrenanzulegen. 6Aussichtsbehörde.

(3) Die Wegübergängesindmit Schran= Inwieweit dieWegübergängemit Schran=
ken zu versehen. I ken zu versehensind, bestimmtdie Aufsichts=

| behörde.
Die Schrankenmüssenbei jederStellung mindestensO,, m von der Umgrenzungdes

lichten Raumes abstehen.

(4) Zugschrankenmüssenvom Stand=
ortedes bedienendenWärters aus übersehen
werdenkönnen. Wenn der Standort mehr
als 50 m entferntist, sind sienur beilber=
gängenmit schwächeremVerkehrezulässig.

(5) Zugschrankenmüssenvon Hand geöffnetund geschlossenwerdenkönnenund mit
einer Glocke versehensein, die vom Standorte des Wärters aus bedientwerdenkann
(§ 46 v).

(6) Schrankenan Wegen,die mit Ge=
nehmigungder Polizeibehördegeschlossenge=
halten werden(§ 46 G), sind mit einem
zum WärterstandorteführendenGlockenzuge
zu versehen.

(7) Schrankenan unbedientenÜüber
gängen vonPrivatwegen müssenverschließbar
sein (§ 46 50). I

(s) Für Fußwege kann die Aufsichts=
behördeDrehkrenzeoder ähnlich wirkendeAb=
schlüssezulassen. 2

(9) Die Wegübergänge Verkehrsreiche Wegübergänge
müssenmit Warnungstafelnversehensein. Die Tafeln sindda aufzustellen,wo Fuhrwerke
und Tiere angehaltenwerdenmüssen(§ 79 ), wenn die Schranken geschlossensind oder
ein Zug sich nähert.
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(10)Vor verkehrsreichenoder unüber=
sichtlichen Wegübergängenohne Schranken
sind Kennzeichenfür den Lokomotivführeran=
zubringen (8 58 02). «

*19.

Telegraph. Ferusprecher. Läutewerke.

(1) Die Zugfolgestellen
der Strecken, die mit mehr als 40 km
Geschwindigkeitbefahrenwerden,

sind durch Telegraph,
die Zugfolgestellender sonstigenStreckendurch
Telegraph oderFernsprecher

zu verbinden.
Ausnahmen können von der Aussichts=

behördezugelassenwerden.
(2) Auf Linien mit Streckenblockung

(§ 22) kann der Telegraphbei denBlock=
stellendurch Fernsprecherersetztwerden.

(3) Die Bahnen Bahnstrecken, die mit mehr als 40 km
Geschwindigkeitbefahrenwerden,

sindmit LäutewerkenoderanderenEinrichtungenzu versehen,wodurchdie Schrankenwärter
von demAbgangeder Züge benachrichtigtwerdenkönnen.

(1) WennnichtdieZüge mit Vorricht=
ungenzumHerbeirufenvonHilfe ausgerüstet1
sind, müssensolcheauf der freien Strecke in
Entfernungenvonhöchstens4 km vorhanden1
sein.

8 20.

Drehscheiben. Schiebebühnen.

1! Wo nichtausschließlichTenderloko=
motiven verwendetwerden,müssendie Loko=
motivstationenmit einerDrehscheibeausgerüstet
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sein, auf der die LokomotivensamtTender
gedrehtwerdenkönnen.

(2) NeueLokomotivdrehscheiben,die bei JIuwieweitdieseVorschriftaus Rücksichten
der Beförderungvon Militärzügen benutztder Landesverteidigungauf die Nebenbahnen
werdenmüssen,dürfen nicht unter 16 m anzuwendenist, bestimmtdieLandesaufsichts=
Durchmessererhalten. behörde.

(3) Schiebebühnenmit versenktenGleisenund Drehscheibensind in Hauptgleisennur
an stumpfenEndenzulässig.

§ 21.

Signale und Signalsicherung.

(1) Die Form der Signale muß, soweites sichum Signale der Eisenbahn=Signal=
ordnunghandelt,derenVorschriftenentsprechen.Zur Erteilung von Signalen, die in der
Signalordnungnichtvorgesehensind, dürfen die Formen der Signalordnung nicht benutzt
werden.

(2) Die Bahnhöfe I Die Kreuzungsstationenvon Bahnstrecken,
die mit mehr als 40 km Geschwindigkeit
befahrenwerden,

sindmit Einfahrsignalenzu versehen.
Inwieweit die Kreuzungsstationenanderer

Streckenaus Rücksichtender Landesverteidi=
gung mit Einfahrsignalenzu versehensind,
bestimmtdie Landesaufsichtsbehörde.

(3) Gabelt sich eineFahrrichtungin
zwei oder mehrereEinfahrstraßen,so sind
die Einfahrsignaleso einzurichten,daß sie
entwedervondemFahrdienstleiter(Bemerkung
zu § 51 c0) selbstbedientoder aber nur
unter dessenMitwirkung auf Fahrt gestellt
werden können.

(4) Bahnhöfemit Ausweichgleisensind
mit Ausfahrsignalenzu versehen.

(5) BeweglicheBrückensind durchHauptsignalezu deckenund mit ihnenderartin
Abhängigkeitzu bringen,daß das Signal erstauf Fahrt gestelltwerdenkann, wenn die

" 47
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Brückeverriegeltist, und daß die Brückenichtentriegeltwerdenkann, solangedas Signal
auf Fahrt steht.

(6) Die in SchienenhöhegelegenenKreuzungenderdieserOrdnungunterstelltenBahnen
sind durchHauptsignalezu decken,die in gegenseitigerAbhängigkeitstehen(zu vergleichen
indes8 13). über die Sicherungder KreuzungeinersolchenBahn mit einerdieserOrd—
nung nicht unterstelltenBahn hat die LandesaufsichtsbehördeBestimmung zu treffen.

(7) AußerhalbderBahnhöfein Haupt=I
gleisen liegende, unverschlosseneWeichensind
durchHauptsigualezu decken.Für Weicheuͤ,
die gewöhnlichverschlossengehaltenwerden,
genügenSignale, die derenStellung kennt=
lich machen.

I
lI

I
(8) Außerhalb der Bahnhöfe liegende,

unverschlosseneWeichench müssenmit ihren 1
Deckungssignalen,die Weicheninnerhalbder .
Bahnhöfe,die im regelmäßigenBetriebevon
ein=oderdurchfahrendenPersonenzügengegenI
die Spitze befahrenwerden,mit den für die
Fahrt gültigenSignalen derartin Abhängig=I
keit gebrachtsein, daß die Signale erst auf
Fahrt gestelltwerdenkönnen,wenndieWeichenI
richtigstehen,und daß dieseverschlossensind,
solangedieSignale aufFahrt stehen(§ 65 2).

(9) Mit den EinfahrsignalenG, denI
Blocksignalen,denDeckungssignalender be-
weglichenBrücken, der außerhalbderBahn=6
höse gelegenenBahnkrenzungen(0 und un=
verschlossenenWeichenc# sind Vorsignale zu
verbinden. In Stationen, in denen nicht
sämtlicheZüge fahrplanmäßiganhalten,sind
die Ausfahrsignaleder durchgehendenGleise
mit Vorsignalen(Durchfahrsignalen)in Ver—
bindungzu bringen.
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(10)Hauptsignalesind womöglichauf der rechtenSeite oderüberder Mitte, Vor=
signalestets auf der rechtenSeite der zugehörigenGleise aufzustellen.Die Signale be=
nachbarterGleise sind so aufzustellen,daß sie von denZügen aus nichtmiteinanderver=
wechseltwerdenkönnen. -

(11)Die Weichenin denHauptgleisenn Die Einfahrweichen
müssenmit Weichensignalenversehensein, wenn sie nichtmit denFahrsignalenin gegen=
seitigerAbhängigkeitstehen(8)

vder für gewöhnlichverschlossengehaltenwerden.
(12) Zwischen zusammenlaufendenGleisen muß ein Merkzeichen angebrachtsein, das

angibt,bis wohin einGleis besetztwerdenkann, ohnedaßdieBewegungenauf demanderen
gefährdetwürden. Der AbstandderGleisemußamMerkzeichenmindestens3,5 m betragen.

§ 22.

Streckenblockung.

Auf Bahnenmit besondersdichterZug=
folgemuß das Signal für die Einfahrt in
einen Streckenabschnittunter Verschlußder
nächstenZugfolgestelleliegen.

8 23.
Bahnsteige.

(1) Die Kanten der Personenbahnsteigesind in der Regel 0,76 oder0,38 m über
Schienenoberkantezu legen,jedochsind Bahnsteigevon wenigerals 0,3s m Höhe zulässig.
In Krümmungenist auf die GleisüberhöhungRücksichtzu nehmen.

(2) Die festenGegenständeauf denPersonenbahnsteigen(Säulen und dergleichen)
müssenbis zu einerHöhevon 3,05m überSchienenoberkantemindestens3 m von Gleis=
mitte entfernt sein.

8 24.

Rampen.
(1) Bahnhöfe,woTiere oderFahrzeuge

in größeremUmfangezu verladensind,müssen
mit festenRampen ausgerüstetwerden. Für
geringenVerkehrgenügenbeweglicheRampen
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(2) Bei NeubautensindSeitenrampen, Inwieweit dieseVorschriftaus Rücksichten
an denengeschlosseneMilitärzügebeladenoder der Landesverteidigungauf die Nebenbahnen
entladenwerdensollen,sozulegen,daßhalbe anzuwendenist, bestimmtdieLandesaufsichts=
Züge, (Bemerkungzu § 14%) ohneRück= behärde.
bewegungundohneSperrungder durchgehen=
denHauptgleiseundderKreuzungsgleisedaran
vorbeigeführtwerdenkönnen.Ist eineGleis=
anlage, die dies gestattet,für denallgemeinen
Verkehrnichterforderlich,so genügtes, Vor=
sorgezu treffen,daß die Anlage jederzeitin
kürzesterFrist dieserAnforderung entsprechend
eingerichtetwerdenkann.

(3) Seitenrampendürfen nicht höher
als 1,1 m und, wenn sieauchzur Verladung
von Mannschaften benutzt werden müssen,
nicht höher als 1,0 m über Schienenoberkante
sein.

§ 25.
Güterschuppen. Ladebühnen. Lademaße. Brückenwagen.

(1) Der FußbodenderGüterschuppenundLadebühnenan denvonZügenzubefahrenden
Gleisendarf nichthöherals 1,1 m über Schienenoberkanteliegen.

(2) GrößereGüterbahnhöfesindmit Lademaßenund Brückenwagenauszurüsten.

8 36.
Stationsnamen. Uhren.

(1) Auf den demPersonenverkehredienendenStationen ist der Name in einer den
Reisendenins Auge fallendenWeise anzubringen.

(2) Jeder Bahnhof ist mit einer für
die ReisendensichtbarenUhr auszustatten.
Auf größerenBahnhöfenmuß dieZeitangabe
sowohlvon derZugang- als von derBahn—
seite zu erkennensein.
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III. Fahrzeuge.

§ 27.
Beschaffenheit der Fahrzeuge.

Die Fahrzeugemüssenso beschaffenund unterhaltensein, daß siemit der größten
dafür zugelassenenGeschwindigkeitohneGefahr bewegtwerdenkönnen.

8 28.
Umgrenzung der Fahrzeuge.

(1) Die festenTeile derFahrzeugedürfenbeiMittelstellungim geradenGleisehöchstens, -5
die in Anlage C mit ausgezogenenLinien gezeichnetenUmgrenzungenerreichen.

(2) Lokomotioschornsteinedürfenüberdie oberstenLinien derUmgrenzungennach#cbis ·
zu der in AnlageC mit gestricheltenLinien gezeichnetenUmgrenzunghinausragen,siemüssen
dann aber so eingerichtetsein, daß sie auf dieUmgrenzungnachc eingeschränktwerden
können.

(3) Die an denFahrzeugenanzubringendenlosenTeile müssenim allgemeineninnerhalb
der Umgrenzungnachch, Signalscheiben,Signallaternen und Leinenhaspelinnerhalb der
Umgrenzungnachc%verbleiben.Signalscheibenund =laternendürfen dieseUmgrenzungin
der Höhe von 1300 bis 3400 mm überSchienenoberkanteseitlichum 50 mm überragen.

(4) Die nach##und G zulässigenBreitenmaßesind so weit einzuschränken,daß
Krümmungenvon 180 m Halbmesseranstandslosdurchfahrenwerdenkönnen.

(5) Die nachaußenaufschlagendenTüren derPersonenwagenmüssenbeiMittelstellung
der Fahrzeugeim geradenGleise nochinnerhalbder Umgrenzungdes lichtenRaumes ver=
bleiben.

(6) Unter die bei Lokomotiven100 und bei Wagen 130 mm überSchienenoberkante
liegendenGrenzlinien(AnlageC) dürfenbis 75 mm überSchienenoberkantereichen:

a) bei allen Fahrzeugen:
die Kuppelungenund Sicherheitsketten(§ 33 (0#),

b) bei Lokomotivenaußerdem:
die demFederspielenichtfolgendenbeweglichenTeile.

Dieser Abstandmuß auchbei tiefstemPufferstandedes Fahrzeugsvorhandensein.
(7) Die durchdie RadreifengedecktenTeile, wie Bahnräumer,Bremsklötze,Sand=

streuermüssenbei tiefstemPufferstandedes Fahrzeugsnoch50 mm von Schienenoberkante
abstehen.
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(8) Für Fahrzeuge,die aufZahnstangenbahnenübergehensollen,wird dieUmgrenzung
nachuoundG##zwischendenSchienennachden in Anlage C untenangegebenenLinien in
einerBreite von 600 mm und einerHöhe von 50 mmneingeschränkt.

§ 29.
Raddruck.

(1) Der RaddruckstillstehenderFahrzeugedarf bei dergrößtenBelastungim allgemeinen
nichtmehrals 71#betragen.
(2) Auf Strecken,wo derOberbauunddieBrückeneinegenügendeTragfähigkeithaben,

darf der RaddruckstillstehenderFahrzeuge8 erreichen.

30.
Radstand. Verschiebbarkeit der Achsen.

(1) Der festeRadstandmuß, abgesehenvon Drehgestellen,
mindestens2500 mm

betragenund darf bei neuenFahrzeugen
4500 mm

nichtübersteigen.
(2) Sind mehr als zweiWagenachsenin einemgemeinsamenRahmengelagert, so

müssen,wenn der Nabstandüber1000 mm beträgt, die Mittelachsenderartverschiebbar
sein, daß Krümmungenvon 180 m Halbmesseranstandslosdurchfahrenwerdenkönnen.
Achsenmit Rädern ohneSpurkranz (§ 31 G) dürfenjedochnichtverschiebbarsein.

31.

Räder.
(Anlage D.)

(1) Die Näder müssenunverrückbarauf der Achsebefestigtsein.
(2! Der lichteAbstandder Räder einerAchsebeträgtzwischendenRadreifen1360 mm.

Abweichungensind nur bis zu 3 mm überoderunterdiesesMaß zulässig.
(3) Die Räder müssenim LaufkreiseinenDurchmesservonmindestens850 mm haben.
Bemerkung. Der Laufkreisist der Schnitt einer zur Achsesenkrechten,750 mm

von der AchsmitteentferntenEbenemit der Außenflächedes Radreifens.
(I) Die Räder müssenSpurkränzehaben. Sind aber drei oder mehr Achsenin

demselbenRahmen gelagert,so könnendie SpurkränzeunverschiebbarerMittelräder weg=
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gelassenwerden,wenndieseunter allenUmständeneinegenügendeAuflageauf denSchienen
finden(8 30 c).

(5) An denRädern sind folgendeAbmessungeneinzuhalten:
a) Breite der Radreifen

mindestens130 mm,
höchstens 150 mm;

b) Stärke der Radreifenin der Ebenedes Laufkreisesgemessen
mindestens25 mm;

c) Höhe des Spurkranzesüber demLaufkreise
mindestens25 mm,
höchstens36 mm;

d) Stärke des Spurkranzes, gemessen10 mm außerhalb des Laufkreises,
mindestens20 mm;

e) Spielraum der Spurkränzeim Gleise von 1,135m Spurweite, gemessennach
VerschiebungderAchsebis zumAnlauf an der einenSchiene(Gesamtverschiebung)
und 10 mm außerhalbder Laufkreise

mindestens10 mm,
höchstens25 mm,

und bei den Mittelrädern von drei oder mehr in demselbenRahmen gelagerten
Achsen,wenn sie überhauptmit Spurkränzen versehensind ½,

höchstens40 mm,
und daherdie EntfernungzwischendenAnlaufstellender Spurkränze

höchstens 1425 mm,
mindestens1410 mm,

und bei denMittelrädern von drei odermehrin demselbenNahmen gelagerten
Achsen

mindestens1395 mm.
§ 32.
Achsen.

(1) Die größtezulässigeInanspruchnahmedurchruhendeBelastungbeträgt
a) für Achsen aus Flußstahl

bei Güterwagen:
im Schenkel700 kg/dem,
in der Nabe 560 „ „ ;

M " Co gle
– ——.



274

Hauptbahnen. I Nebenbahnen.

bei Personen=,Gepäck=und Postwagenund bei Tendern:
im Schenkel560 kg/dem,
in derNabe 450 „ „

b) für Achsen aus Schweißeisen
bei Güterwagen:

im Schenkel590kadcm,
in derNabe 470 „ „;

bei Personen=,Gepäck=und Postwagenund bei Tendern:
im Schenkel470 kadcm,
in derNabe 380 „ „

§ 33.

Zug= und Stoßvorrichtungen.

(1) Die Lokomotivenmit Schlepptendermüssenvorn, die Tenderhinten,alle übrigen
Fahrzeugean beidenEnden mit federndenZug= und Stoßvorrichtungenversehensein.
ZweiWagen,die im Betriebedauerndverbundenbleiben,geltenals einFahrzeug. Sonstige
Ausnahmensind nur bei Triebwagenzulässig.

(2) Die Wagenmüssenmit durchgehenderZugstangeversehensein. Ausnahmensind
zulässigbei den für besondereZweckegebautenWagen.

(3) Die Fahrzeugemüssenmit Schraubenkuppelungversehenseinund sichin doppelter
Weise so miteinanderverbindenlassen,daß die zweiteKuppelungin Wirksamkeittritt,
wenndie Hauptkuppelungbricht.

(1) An denZug=und Stoßvorrichtungensind die folgendenMaße einzuhalten:
a) Höheder Mittelebeneüber Schienenoberkante

mindestens940 mm (bei vollbelastetenFahrzeugen),
höchstens1065 mm (bei unbelastetenFahrzeugen);

b) Abstandvon Mitte zu Mitte der Puffer
als Regel 1750 mm,
mindestens1740 mm,
höchstens1760 mm;

) Längeder Kuppelungvon derStirne der nichteingedrücktenPuffer bis zur An=
griffsflächedes Einhengbügelsbei ganzausgeschraubterund gestreckterKuppelung

mindestens450 mm,
höchstens550 mm:
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d) Abstand über Schienenoberkante,auf den herabhängendeKuppelungsteilebeim
tiefstenPufferstandemüsseneingeschraubtwerdenkönnen(§ 28 )

mindestens75 mm;
e) Länge,um die dieZugvorrichtungaus derKopfschwelleherausgezogenwerdenkann,

mindestens50 mm,
höchstens150 mm;

und bei Personenwagenmit libergangsbrückenfür die Reisenden
höchstens65 mm;

l) Abstanddes Zughakensvon denPuffern, gemessenvon der Angriffsflächedes
nichtangezogenenHakensbis zur Ebeneder nichteingedrücktenPuffer

mindestens345 mm,
höchstens395 mm;

8) Abstandder Pufferscheibenvon der Kopfschwellebei völlig eingedrücktenPuffern
mindestens370 mm;

h) Durchmesserder Zugstangen
mindestens42 mmi;

i) Durchmesserdes Kuppelungsbügelsam Berührungspunktemit demZughacken
als Regel 35 mm,
mindestens30 mm;

k) Durchmesserder Pufferscheiben
mindestens340 mm,

bei Wagenmit Drehgestellen
mindestens400 mm,

bei Wagenmit übergangsbrücken
höchstens450 mm.

(5) Die Stoßflächedes linkenPuffers, vom Fahrzeug aus gesehen,muß eben,die
des rechtengewölbtsein. Die HöhederWölbungmuß beineuenPuffern25 mm betragen.

§ 34.

Freie Räume an den Stirnseiten.

(1) Zu beidenSeiten des Zughakensmuß je ein freierRaum von folgendenAb
messungenverbleiben:

Breite zwischendenKuppelungsteilenund demInnenrandeder Pufferscheibe
mindestens400 mm,

48
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Tiefe zwischendenvor der KopfschwellevortretendenTeilen und der vollständig
eingedrücktenPufferscheibe

mindestens300 mm,
Höhe überSchienenoberkante

mindestens2000 mm.
(2) AußerhalbdieserRäume vorspringendeTeile müssenhinterder vollständigeinge=

drücktenPufferscheibe
mindestens40 mm

zurückstehen.
(3) Die Laufbretteran denLangseitender Wagenmüssenvon der Stirne der nicht

eingedrücktenPuffer
mindestens300 mm

abstehen.

§ 35.

Bremsen.

(1) Bremskurbelnmüssenso eingerichtetsein,daß dieBremsendurchDrchen derKurbel
nachrechtsangezogenwerden.

(2) BremsersitzeneuerWagensind zu überdeckenund mindestensan derVorder=und
Rückseitemit Schutzwändenzu versehen.Bei Arbeitswagensind offeneSitze zulässig.

(3) Tenderlokomotiven,TenderundTriebwagenmüssenmit einerHandbremseversehen
sein,auchwennsie andereBremsvorrichtungenhaben.

(1) An Lokomotiven,die zur Beförderungvon Personenzügenmit mehrals
60 km Geschwindigkeit I 40 km Geschwindigkeit

dienen,muß eine Triebradbremsevorhanden sein, die mit der durchgehendenBremse in
Tätigkeitgesetztwerdenkann.

(5) Die durchgehendeBremseeinesZuges, der eineGeschwindigkeitvon mehrals
60 km I 40 km

erreicht,muß so eingerichtetsein, daß sie
a) von der Lokomotive,
b) von den einzelnenAbteilungender Personenwagen,
c) von denPost- und Gepäckwagen,
d) von denmit HandbremseversehenenGüterwagenaus in Tätigkeit gesetztwerden

kann und
e) selbsttätigwirkt, sobalddie Bremisleitungunterbrochenwird.



Nr. 21. 277

Hauptbahnen. Nebenbahnen

(6) Die mit durchgehenderBremseversehenenWagenmüssenin einerdenVorschriften
des § 55 entsprechendenAnzahl auch für die Bedienungder Bremsen von Hand ein=
gerichtetsein.

8 36.

Ausrüstung der Lokomotiven, Tender und Triebwagen.

(1) DampfkesselmüssenfolgendeAusrüstung erhalten:
a) ein Speiseventil,das bei Abstellungder SpeisevorrichtungdurchdenDruck des

Kesselwassersgeschlossenwird,
b) zwei voneinanderunabhängigeVorrichtungenzur Speisung, wovon jedefür sich
imstandeist, dem Kessel währendder Fahrt die erforderlicheWassermenge
zuzuführenund wovoneineauchbeimStillstandeder Lokomotivearbeitenkann,

c) ein Wasserstandsglasund einezweite,mit demKesselin gesonderterVerbindung
stehendeVorrichtungzur Erkennungdes Wasserstandes,

4) Marken des festgesetztenniederstenWasserstandesam Wasserstandsglasund an
der Kesselwandung,die mindestens100 mm über demhöchsten,wasserbenetzten
Punkteder Feuerbuchseliegenmüssen,

e) zwei Sicherheitsventile, wovon mindestensdas eine so eingerichtetist, daß seine
Belastungnichtüberdas bestimmteMaß gesteigertwerdenkann,

l) ein Manometer, das den Dampfdruckfortwährendanzeigt und auf dessen
Zifferblatt die festgesetztehöchsteDampfspannungdurcheineunverstellbare,in die
Augen fallendeMarke bezeichnetist,

L) eineVorrichtungzum AuschlußeinesPrüfungsmanometers,
h) ein metallenesFabrikschild,worauf die festgesetztehöchsteDampfspannung,der
Name des Fabrikanten,die Fabriknummerund das Jahr der Anfertigung
angegebenund das so am Kesselzu befestigenist, daß es auch nach der Um=
mantelungsichtbarbleibt.

(2) An denLokomotivenist die Eigentumsverwaltung,der Name oderdieOrdnungs=
nummer,der Name des Fabrikanten,die Fabriknummer,das Jahr der Anfertigungund
die größte,nachMaßgabeder Bauart zulässigeGeschwindigkeitanzugeben.

(3) Lokomotivenund Triebwagenmüssenmit einerDampfpfeifeodereineranderen,
zurErteilunghörbarerSignale geeignetenVorrichtungvonähnlicherWirksamkeitversehensein.

(4) An den Lokomotivenmüssen vorn, an den Tendern hinten, an den Tender=
lokomotivenund Triebwagenvorn und hiutenBahnräumerangebrachtsein.
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(5) DampflokomotivenundDampftriebwagenmüssenmit einemverschließbarenAschen=
kastenausgerüstetsein.

(6) Wenn die Beschaffenheitdes Heizstoffses erfordert,müssendie Lokomotivenmit
Funkenfängernversehenwerden.

(7) Der Wassereinlaufan vollspurigenTendern und Tenderlokomotivendarf nicht
höherals 2750 mm über Schienenoberkanteliegen.

(s) Die LokomotivenundTriebwageneiner
Bahn, auf derWegübergängeohneSchranken
vorkommen,sind mit einer Läutevorrichtung
auszurüsten(§ 58).

.((09))Die BestimmungendiesesParagraphen
gelten auchfür Schmalspurbahnen.

§ 37.

Tragfedern der Wagen.

Die Wagenmüssenmit Tragfedernversehensein.

§ 38.

Wagenausrüstung für militärische Zwecke.

Die Wagensindmit den für Militärbeförderungnotwendigen,in der Militär=Eisen=
bahn=OrdnungvorgeschriebenenfestenEinrichtungenauszurüsten.

§ 39.

Verschluß, Beleuchtungs= und Heizeinrichtung der Personenwagen.

(1) Die Türen an denLangseitenderPersonenwagenmüssenmit doppelterVerschluß=
vorrichtungversehensein,dereneinerTeil aus einemVorreiberoderEinreiberbesteht.

(2) Die Türöffnungen sind im Innern der Personenwagenmit Schutzvorrichtungen
gegendas Einklemmender Finger zu versehen.

(3) An den zum Offnen eingerichtetenFensternder Personenwagenvon mehr als
2900 mm änußererKastenbreitemuß eineWarnung vor demHinauslehnenangeschriebensein.

(1) Die Personenwagenmüssenmit Einrichtung zur Beleuchtung,die im Winter
zu benutzendenauchmit Einrichtungzur Heizung versehensein.

Soosle —
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8 40.
Bodenhöhe der Güterwagen.

Der Fußbodender Güterwagenmuß
mindestens170 mm

überPuffermitteliegen.
Ausnahmensind bei denfür besondereZweckegebautenWagenzulässig.

§ 41.
Signalstützen und Laternenkasten.

(1) Mindestensan einerStirnseite aller dafür geeignetenWagen sind Stützen zur
Aufnahmeder Schlußsignale(Scheibenund Laternen)so anzubringen,daß die Signale
entwederüberdie Seite oderdie DeckedesWagenshervorragen(vergleicheauch S§28 C).

(2) Die Stützenerhaltendie Form einerabgestumpftenPyramide mit quadratischem
Querschnittevon 46 mmobererund 35 mm untererlichterSeitenlängeund 76 mm Höhe.
Ihre Seiten sind unter45 Grad zur Wagenachsezu stellen.

(3) Die Oberkanteder Signalstützendarf
a) wenndie Signale seitlichvorragensollen

höchstens3100 mm,
b) wennsie überdie Deckeragensollen

höchstens3600 mm
über Schienenoberkanteliegen.

Der Abstandder Mittelachseder Stützenvon der Wagenmittebeträgt
zu a) wenigstens1400 mm

höchstens1500 mm,
zu b) höchstens1200 mm.

Bemerkung. Die Maße von 3600 mm Höhe und 1200 mm Abstandvon der
Wagenmitteschließeneinanderaus. Bei einerHöhe von 3600 mm darf der Abstand
höchstens1160 mm, bei einemAbstandevon 1200 mm die Höhehöchstens3550 mm
betragen(vergleicheS 280).

(4) Die SeitenflächenderSignallaternensind gleichlaufendzurWagenachsezu stellen.
Die Höhedes Laternenkastensdarf

höchstens280 mm,
die Breite

höchstens250 mm,

Google



—«IWW

280

Hauptbahnen. Nebenbahnen.

die Höhedes Laternenaufsatzes(Schornsteins)
höchstens120 mm,

die Breite höchstens140 mm
betragen.

(5) An jedemmit SignalstützenversehenenWagenmüssenAufsteigtritteangebrachtwerden.

§ 42.
Anschriften an den Wagen.

(1) An beidenLangseitenderWagensind folgendeAuschriftenanzubringen:
a) eineKennzeichnungder Eigentumsverwaltung,
b) die Ordnungsnummer,
) das Eigengewichteinschließlichder Achsen,Räder und der dauerndim Wagen
mitgeführtenAusrüstungsgegenstände,

d) bei Güter=und Gepäckwagendas Ladegewichtund die Tragfähigkeit,
e) das auf 1 m Wagenlängeeinschließlichder Puffer entfallendeGesamtgewicht
(Eigengewichtund Ladegewicht),wennes 3,1m übersteigt,

I) der Radstand,
8) das Vorhandenseinvon Lenkachsenund verschiebbarenMittelachsen,
h) die Art und Wirkungsweiseder durchgehendenBremse,
i) der Inhalt der Gasbehälter,
k) der Zeitpunktder letztenUntersuchung(§ 44),
1) bei Wagen, die für Zeitschmierungeingerichtetsind, die Schmierfristund der
Zeitpunktder letztenSchmierung,

m) beiPersonen=und bedecktenGüterwagen dieAnzahl derfür Truppenbeförderungbe=
nutzbarenSitzplätze,beiletzterenWagenauchdie Anzahl derunterzubringendenPferde,

n) bei den zur ViehbeförderunggeeignetenWagender Inhalt der Bodenfläche,
o) bei den für MilitärbeförderungnichtgeeignetenWagender Buchstabe(u).

(2) Die Personenwagensind mit Merkmalen zu versehen,die denReisendendas
AuffindenderWagenklasseund der benutztenAbteilungerleichtern.

§ 43.
Abnahme und Untersuchung der Lokomotiven und Triebwagen. I

(1) Neue odermit neuenDampfkesselnverseheneLokomotivenund Triebwagendürfen
erstin Betriebgenommenwerden,nachdemsie amtlichgeprüftund sicherbefundenwordensind.

(2) Lokomotivenund Triebwagensindmindestensalle drei Jahre gründlichzu unter=
suchen. Diese Zeitabschnittesind vom Tage derInbetriebnahmenach beendeterUntersuchung
bis zumTage der Außerdienststellungzum Zweckeder nächstenUntersuchungzu rechnen. .

OCo gle I
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(3) Die Untersuchungcohmuß sich auf alle Teile erstrecken.Dabei sind die Kessel=
verkleidung,die Lagerund die Federnabzunehmenund die Radsätzeherauszunehmen.

(1) Dampfkesselsind außer bei denUntersuchungennach# auchnach jederumfang=
reicherenAusbesserungzu untersuchen.

(5) Bei derAbnahmeprüfungu und denwiederkehrendenUntersuchungenco und (5 ist
der vom Mantel entblößteKessel durchWasserdruckzu prüfen. Der Probedruckmuß den
höchstenzulässigen Dampfüberdruckum 5 Atmosphären übersteigen. Er ist mit einem
Prüfungsmanometerzu messen,das von Zeit zu Zeit auf seineRichtigkeituntersucht
werdenmuß. f

(6) Kessel,die bei derWasserdruckprobe(5,ihreFormbleibendändern, dürfenin diesem
Zustandenichtin Dienst genommenwerden. «

(7)BeiderWasserdrnckprobe(5)sindauchdieManometernnchntilbelastnngenzuprüfen.
(8) Der bei der Untersuchungals zulässig erkanntehöchsteDampfüberdruckist am

Stande des Lokomotivführerszu verzeichnen(§ 36 ()).
(9) SpätestensachtJahre nachderInbetriebnahmemüssenLokomotivkesselim Innern

untersuchtwerden,wobeidieHeizröhrenzu entfernensind. Nach spätestensje sechsJahren
ist dieseUntersuchungzu wiederholen.

(10)liber das Ergebnisder Untersuchungenist Buch zu führen.
(11) Die BestimmungendiesesParagraphen
gelten auchfür Schmalspurbahnen.

8 44.

Abnahme und Untersuchung der Tender und Wagen.

(1) NeueTenderund Wagendürfenerst in Betrieb genommenwerden,nachdemsie
untersuchtund sicherbefundenwordensind.

(2) TenderundWagensind von Zeit zu Zeit gründlichzu untersuchen.Die Unter=
suchungmuß sichauf alle Teile erstrecken.Dabei sind die Achslagerund die Federnab=
unddie Radsätzeherauszunehmen.

(3) Die Untersuchunghat bei den vor=Die Untersuchunghat spätestensdreiJahre
zugsweisein SchnellzügenlaufendenPersonen=,nachderInbetriebnahmeodernachder letzten
Gepäck=,Post= und GüterwagenspätestensUntersuchungzu erfolgen.
sechsMonate, bei den übrigenPersonen=,
Gepäck=und Postwagenspätestensein Jahr,
bei den übrigenGüterwagenund bei den
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(4) Die BestimmungendiesesParagraphen
gelten auch für Schmalspurbahnen.

IV. Bahnbetrieb.

8 46.
Eisenbahnbetriebsbeamte.

E

22

die die Unterhaltung und den Betrieb der Bahn leitenden und beaufsichtigenden
Beamten,
die Bahnkontrolleure,die Betriebskontrolleure,
dieStationsvorsteher,dieFehrdienstleiter(Bemerkungzu § 51 ) unddiesonstigen
Abfertigungsbeamten,
die Bahnmeister,die Beamtendes äußerenTelegraphenund Stellwerkdienstes,
die Rottenführer,
die Signal= und Weichensteller,
die Block=,Bahn=und Schrankenwärter,
die Zugbegleitungsbeamten,
die maschinentechnischenBeamtendes äußerenDienstes,
die Lokomotivführerund Heizer,
die Rangiermeisterund Wagenmeister.
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(5) über jedenBetriebsbeamtensind Personalaktenzu führen. -
(6) Die Stationsbeamten,Bahnmeister,Zugführer,Lokomotivführer,Signal=undWeichen=

steller,Rottenführer,Block=,Bahn=und Schrankenwärter,sowieRangiermeisterhabenim
Dienste eine richtig gehendeUhr zu tragen. Inwieweit dieseVerpflichtungauchanderen
Betriebsbeamtenaufzuerlegenist, bestimmtdie Aufsichtsbehörde.

(7) Auf dieOffiziere, Beamtenund Mannschaftender militärischenFormationenfür
Eisenbahnzweckeund auf die als Heizer fahrenden,fachwissenschaftlichgebildetenMaschinen=
technikerfindetdie Vorschriftüberdas Alter keineAnwendung.

§ 46.
Unterhaltung, Untersuchung und Bewachung der Bahn.

Schrankendienst.
(1, Die Bahn ist so zu unterhalten,daß jedeStreckeohneGefahr mit der größten

für sie zugelassenenGeschwindigkeitbefahrenwerdenkann. (Kennzeichnungmangelhafter
oderunfahrbarerGleisstreckensiehe§ 48 c).

(2) Die Bahn muß innerhalb24 Stundenmindestens
dreimal I einmal

auf ihren ordnungsmäßigenZustand untersuchtwerden,
wenndie zulässigeGeschwindigkeitmehrals
20 km beträgt.

Für Streckenmit geringemVerkehre
kann die Aufsichtsbehördeeine zweimalige
Untersuchungzulassen.

(3) Zur Untersuchungder Bahn # dürfenFrauen nichtverwendetwerden.
(4) GefahrdrohendeStellen sindwährend

der Dauer des Betriebs I des Verkehrensder Züge
zu beaufsichtigen.

(5) Währendder Vorüberfahrtder Züge (§ 54 u) müssen
die mit HandschrankenversehenenWegüber=bewachtwerden
gängebewachtwerden,wenn die Schranken a) die verkehrsreichenWegübergängeund
nicht nach geschlossengehaltenwerden. sonstigenStellen, wo besondereVorsicht

gebotenist, wenndieZüge daselbstmit
mehrals 15 km Geschwindigkeitfahren,

b) außerdemalle unübersichtlichen,nichtmit
SchrankenversehenenWegübergängeder
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erreichen.
(6) WegübergängeinnerhalbderBahn=

höfesind abzuschrankenoder zu überwachen,
solangesievonZug=undRangierbewegungen
berührtwerden.

(7) Die Wegschrankensind vor Ankunft der Züge zu schließen.Vor demSchließen
von Zugschrankenist zu läuten(§ 18 c).

(3) Schrankenan Üibergängenmit ge=I
ringem Verkehredürfen mit Genehmigung
der Polizeibehördegeschlossengehaltenwerden
(8 18 6). Sie müssenauf Verlangen geöff=
netwerden,wennesohneGefahrgeschehenkann.

(9) Schranken an unbedientenüber=
gängenvonPrivatwegen(§ 18 C) sind ver=
schlossenzu halten.

(10)Bahn=und Schraukenwärtermüssenmit denMitteln zur Erteilung von Lang=
samfahr=und Haltsignalenan die Züge ausgerüstetsein.

§ 47.
Freihalten des Bahnkörpers.

Die Gleise der Vollspurbahnen,auf denenFahrzeugedurchLokomotivenoder Trieb=
wagenbewegtwerden,sind von lagerndenGegenständenmindestensbis zu derUmgrenzung
des lichtenRaumes und den im § 11%0vorgeschriebenenSpielraumgrenzenfrei zu halten.

# § 48.
Kennzeichnung mangelhafter oder unfahrbarer Bahnstrecken.
(1) Bahnstrecken,wo die für gewöhnlichzugelasseneFahrgeschwindigkeitermäßigtwerden

muß, sind durchSignale kenntlichzu machen.
(2) UnfahrbareStreckensind, auchwennkeinZug erwartetwird, durchSignale ab=

zuschließen. -
8 49.

Beleuchtung der Bahnanlagen.
(1) Die libergängeder verkehrsreicherenöffentlichenWege sind bei Dunkelheitzu be=

leuchten,solangedie Schrankengeschlossensind.
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(2) Die Anfahrtender Stationen,mitAusnahmejenerbei den nichtbedientenHalte=
punkten,sind bei Dunkelheitmindestenseine halbeStunde vor der Ankunft oderder Ab=
fahrt einesPersonenzugszu beleuchten.

(3) Die Uhren(§ 26 C) größererBahnhöfesind bei Dunkelheitzu beleuchten.
(4) Die Lampender Haupt=und Vorsignalemüssenbei unsichtigemWetteraucham

Tage brennen.
8 50.

Grundstellung der Fahrsignale und Weichen. Sicherung der Weichen.
(1) Die Grundstellungfür Einfahr=,Ausfahr=und Blocksignaleist dieStellung auf

„Halt“. Die Hauptsignale auf Haltepunktenund Zwischenblockstellen,die ihrer Eigenschaft
als Zugfolgestellenentkleidetsind, sowiedie Deckungssignaleder außerhalbder Stationen
gelegenenWeichenkönnenin der Grundstellung„Freie Fahrt“ zeigen. An denAusfahr=
signalenan denendas Signal „Ruhe“ gegebenwerdenkann, ist dies die Grundstellung.

(2) Für alle Weichenin denHauptgleisenund für die Weichenin denNebengleisen,
durchdieFahrtenauf denHauptgleisengefährdetwerdenkönnten,ist einebestimmteGrund=
stellungvorzuschreiben.Diese Bestimmunggilt nur für Stationen mit Weichenstellwerken.
In Stationen ohneWeichenstellwerkemüssendie Weichen,wenn sie nicht beimRangieren
gezogenwerden,regelmäßigso gestelltsein,wie sie bei demnächstenein=oderausfahrenden
Zuge zu stehenhaben(§ 53 G).

(3) Weichen,diemit denfür dieFahrt
gültigenSignalen nichtin Abhängigkeitstehen
(§ 21 G), oderderenAbhängigkeitvorüber=
gehendaufgehobenist, müssen,wenneinZug
54 a)) gegenihreSpitzefährt, durchVer=

schlußoderBewachunggegenfremdenEingriff
gesichertwerden. I

§51.
Rangieren auf und neben den Hauptgleisen.

(1) Das Rangierenauf demEinfahrgleis überEinfahrsignalehinaus ist der Regel
nachverboten.Läßt es sichim einzelnenFalle nichtvermeiden,so ist dazu dieausdrückliche
Erlaubnis des Fahrdienstleiterseinzuholen.

Bemerkung. Der Fahrdienstleiterist derBeamte,der dieZugfolgeinnerhalbeines
Bezirkesunter eigenerVerantwortungregelt.
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(2) Solange das Signal für dieEin= I
oderAusfahrt einesZuges auf Fahrt steht,
darf auf den der Fahrstraße benachbarten
Gleisen nur rangiert werden,wenn dieFahr= I
straßegegendieRangierbewegungengesichertist.

8532.

Stillstehende Fahrzeuge.

(1) StillstehendeFahrzeugesind gegenunbeabsichtigteBewegungzu sichern.
(2) Lokomotivenund Triebwagen müssen, solange sie durch eigenenKraftantrieb be=

wegungsfähigsind, beaufsichtigtwerden.

§ 53.

Fahrordnung.

(1) Auf zweigleisigenBahnen ist rechtszu fahren.
(2) Ausnahmensind zulässig
a) nachVerständigungzwischendenbenachbartenBahnhöfen

1. bei Gleissperrungen,
2. für Arbeitszüge,Arbeitswagenund Kleinwagen,
3. zwischeneinemBahnhof und der auf freierStreckeliegendenWeicheeines
Anschlußgleises,wenn die Aussichtsbehördedie Genehmigung für solche
Fahrten erteilthat;

b) iu Verantwortlichkeitdes Fahrdienstleiters
in Bahnhöfen,

4 für Hilfszüge und Hilfslokomotiven,
3. für zurückkehrendeSchiebelokomotiven.

(3) über die Benutzungder Gleise zur Ein=, Aus= oderDurchfahrtder Züge sind
für Bahnhöfe,wo in einerRichtungmehrereFahrstraßenvorkommen,bestimmteVorschriften
(Bahnhoffahrordnung)zu erlassen,von denennur in AusnahmefällenunterVerantwortlichkeit
des Fahrdienstleitersabgewichenwerdendarf.

(1) Die Personenzüge(§ 54 %)der Vollspurbahnendürfen in der Regel nur auf
Gleise verwiesenwerden,deren lichter Raum der in Anlage

At links 1 A7 links
gezeichnetenLinie entspricht. Für Militärzüge gilt dieseBeschränkungnicht.
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§ 54.
Begriff, Gattung und Stärke der Zige.

(1) Als Züge im Sinne dieserOrdnung geltennebenden geschlossenauf die freie
StreckeübergehendenZügen aucheinzelnfahrendeLokomotivenund Triebwagen.

(2) Die vorwiegendderPersonenbeförderungdienendenZüge geltenals Personenzige,
die vorwiegendder Güterbeförderungdienendenals Güterzüge,auchwenn jene zur Güter=
beförderung,diesezur Personenbeförderungmitbenutztwerden. In denDienstfahrplänenist
ersichtlichzu machen,zu welcherGattung ein Zug gerechnetwird.

(3) Die Stärke derZüge richtetsichnachder größten,derBerechnungderregelmäßigen
Fahrzeit zugrundegelegtenGeschwindigkeit.

(4) Personenzüge dürfenbei Geschwindigkeiten
bis zu 50 km bis zu 30 km

nichtüber80 Wagenachsen, nichtüber80 Wagenachsen,
von51 bis 60 km von 31 bis 40 km

nicht über 60 » , nicht über 40 » ,
von 61 bis 80 km von mehrals 40 km

nicht über 52 „ „ nicht über 16 „ ,
von mehrals 80 km

nichtüber44 » I
starksein.

Diese Zahlen dürfenbei denZügen mit Geschwindigkeiten
von 61 bis 80 km von 31 bis 40 km

bis zu 60 Wagenachsen, bis zu 48 Wagenachsen,
von mehrals 80 km von mehrals 40 km

bis zu 52 „ I bis zu 20 „
für jedensechsachsigenWagenum zwei Achsenüberschrittenwerden.

(5) Güterzüge dürfenbei Geschwindigkeiten
bis zu 45 km bis zu 30 km

nichtüber 120 Wagenachsennichtüber 120 Wagenachsen,
von 46 bis 50 km

nichtüber 100 „ ,
von 51 bis 55 km

nichtüber 80 » ,
von 56 bis 60 km

nicht über 60 »
starksein.
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Auf Neigungen Bei einerFahrgeschwindigkeitvon

1 uon 1520 25 30|35|40 45.5056560 70 80 90 100|110120
vonVerhältnis Kilometerin derStunde
5%% müssenvonje 100 Wagenachsengebremstwerdenkönnen

l
11:10006 6 5 667 512 15/1 „ 31 42 55 68 81|
2 1: 5006 6 6 6 4# 13 16 20 23 33 44 57 718497
3 1: 3336 6 6 7 11418 2125 I 3)4()I«)()73«86100
4 1: 25056 6 6 8 4 1 16|19/2226 37 48 61 75 88.—
5 1: 206 6 7 9 1111417/2024 28 38 50 6377 (90)0—
6 1: 166 I 1821263040526278—I—
71:14388 911 15½ 19 2327 31 42 54 67 (80) — —
8 1: 1259910 13|15 172125 9 33 11 56 69 (82) — —
10 1: 100111112 15 17.20 2428 32 37 17 59 (70)U —
12 1: 83113 13 1417 1923 2731 35 40 5162 — — —
14 1: 71|15.15|16. 1922 25 30834 38 43 55 (605— —
16 1: 62|1617/18 21124 28 33 37 41 46 58 (68) — — — —
18 1: 5511819 2023 2731 35 39 44 50 (61) — — — — —
20 1: 5012021 22 25 29 3337 42 17 53 65) — —
22 1: 152 2324 28 3236 40 1% 51 57 — — — —
25 1: 407/252628 32 36|404550 56 (622) —— — — I
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Bremstafelfür Nebenbahnen.

Auf Neigungen Bei einerFahrgeschwindigkeitvon

10 15 20 25 30 35 40|45 50
von vom · .

Verhältnis» sz Kilometerin der Stunde

5½%% müssenvonje100Wagenachsengebremstwerdenkönnen

1 1:1000 6 6ö6 7 9 12141721
2 1: 500066 6 6 8 10 131518 22
3 1: 333 6 6 7W9 11 1116 19 23
4 1: 2006 6 8 10 12 1570O0 25
5 1: 200016 79 11 14 16 18 22 27
6 1: 166(6 8 10 12 15 17119 24 29K
7 1: 148 9 1113 16 18 212 31
8 1: 1259 10 13 15 17 20023 27 33
10 1: 100 10 12 15 1720 2327 31 37
12 1: 832 14 17119 23 2630 35 4
14 1: 7114 16 19 2225 29 3439 16
16 1: 621518 21 24 28 32 3743 50
18 1: 5551720 23 27 31 350
20 11: 5019 22 25 29 33 38 43 50 58
22 1: 4521 24S 32 36 41 4664 62
25 1: 4024 27 32 36 40 4651 60 69
30 1: 3329 33 38 43 48 54 60 (70) (79)
35 1: 288834 388 44 50 56 62 (10 — —
40 1: 25139 44 50 56 64 (10) — — —

werdenkann.

voll in Ansatzzu bringen.
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Hauptbahnen. I Nebenbahnen.

(4) Ein bei derBerechnungderBremsachsensichergebenderBruchteil ist voll zu rechnen.

(5) Die Anzahl derBremsachsenmuß in jederNeigung(Steigung oderGefälle)der
Geschwindigkeitentsprechen,die einZug dort beiEinhaltungderkürzestenFahrzeit (8 66 u?0)
erreichendarf. Für eineStrecke,die ohneWechselin derBremsbesetzungdurchfahrenwird,
ist die die meistenBremsachsenerforderndeNeigungmaßgebend.Erreichtdieseabernirgends
die Länge von 1000 m, so kann statt ihrer die Neigungder Verbindungsliniederjenigen
beiden1000 m voneinanderentferntenPunkte der Bahn genommenwerden,für die sich
die größteAnzahl Bremsachsenergibt.

(6) Wagengruppen,die gemäß § 56 6 an Personenzügemit durchgehenderBremse
angehängt,an dieBremseabernichtangeschlossenwerden,müssenin sichdie nach#0unde
erforderlichenbedientenBremsenenthalten,wennsiemit Reisendenbesetztwerden(§ 56 G).
Bleiben sie unbesetzt,so darf der letzte,durchgehendgebremsteWagenbei Bemessungder
Bremsachsenfür dieseGruppe angerechnetwerden.

(7) Kommt auf einerStreckeeinestärkereNeigung(SteigungoderGefälle) als 5%0
(1: 200) von1000 m Längeund darübervor oderist dieVerbindungsliniederbeiden
PunktederBahn, die bei 1000 m EntfernungdengrößtenHöhenunterschiedzeigen,stärker
als 5%0 (1:200) geneigt,so muß der letzteWageneinebedienteBremsehaben. Dahinter
darf bei Güterzügennochein leerer,beschädigteraberlauffähigerWagen, der inmittendes
Zuges nichteingestelltwerdenkann,angehängtwerden.

(8) Wo einebedienteSchlußbremse##nichterforderlichist, dürfendemletztenBrems=
wagennur halb sovielungebremsteAchsenfolgen,als nachdenvorstehendenBestimmungen
auf dessenBremsachsenentfallenwürden. Bis zu 6 Achsendürfenjedochstetsangehängt
werden. Ausnahmenvon denBestimmungenin i# und G kanndie Landesaufsichtsbehörde
zulassen.

(9) Militärzüge sind auf der Anfangsstationmindestensmit sovielBremsachsenaus=
zurüsten,wie nachder Bremstafelfür Hauptbahnenbei einerGeschwindigkeitvon 40 km
erforderlichsind. Für dieBesetzungderBremsengeltenjedochdieallgemeinenBestimmungen.

(10)über das Bremsenauf Bahnstreckenmit einerNeigungvon
mehrals 25%0 (1: 40) mehr als 40%0 (12:25), auf Streckenvon

außergewöhnlicherBauart und auf Strecken,
wo dieZüge durchdieSchwerkraftoderdurch
sttehendeMaschinenbewegtwerden,

hat die LandesaufsichtsbehördebesondereVorschriftenzu erlassen.
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(u) Personenzüge,die
beiEinhaltderkürzestenFahrzeit(§ 66 10)

einegrößereGeschwindigkeiterreichen
als 60 km, I als 30 km

müssenmit durchgehenderBremseausgerüstetsein (§ 66 ).

g 66.
Zusammenstellung der Züge.

(1) Schemelwagen,die durchSteif—
kuppelungoder durchdie Ladungselbstver=
bundenwerden,sind im allgemeinenin den
hinterenTeil des Zuges einzustellen.

(2)Wagenpaare,überdiedieselbeLadung
reicht,und Wagenmit ungewöhnlicherKup=
pelung dürfen nicht unmittelbar vor oder
hinter besetztePersonenwagengestelltwerden.

(3) Wagenmit leichtfeuerfangendenGegenständendürfennichtin unmittelbarerNähe
derLokomotivenoderderWagenmit Ofenheizunggestelltwerden.Sie müssenmit einerDecke
versehensein. (Siehe Eisenbahn=Verkehrsordnung).

(4) Für die Stellung der Wagen mit Sprengstoffengeltendie Bestimmungender
Verkehrsordnung.

(5) Bei derStellung desPostwagensist auf dieBedürfnissedesPostdienstesRücksicht
zu nehmen,soweites der Bahnbetriebgestattet.
Auch ist soweittunlichzu vermeiden,ihnals
Schutzwagen(§ 57) zu verwenden.

(6) Am Schlusseeinesmit durchgehenderBremsegefahrenenPersonenzugsdürfeninner=
halb der zugelassenenZugstärke(§ 54 4) einzelnean dieBremsenichtangeschlosseneWagen
mitgeführtwerden,und zwar:

a) bei Zügen bis 50 km Geschwin=I a) bei Zügen bis 30 km Geschwindigkeit
digkeit

bis zu 16 Achsen,
b) beiZügen von 51 bis 60 km Ge- hb)bei Zügen von 31 bis 40 km Ge—
schwindigkeit schwindigkeit

bis zu 12 Achsen,

Google
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c) bei Zügen von 61 bis 100 „
Geschwindigkeit

bis zu 6 Achsen.
An Züge, die mit mehrals

100 km Geschwindigkeit I 40 km Geschwindigkeit
fahren,dürfensolcheWagennichtangehängtwerden.

(7) Mit Reisendendürfendie in 0 erwähntenWagen
nur beidenZügenzu a undb und I
nurdannbesetztwerdeiywennsiedienach§55(6)erforderlichenbedientenBremscnenthalten.»

(8) Die zu bedienendenBremswagensind tunlichstgleichmäßigim Zuge zu verteilen.
(s) An denSchluß der Züge dürfennur Wagengestelltwerden,worandie Schluß=

signaleangebrachtwerdenkönnen. Ausnahmenkönnenvon der Aufsichtsbehördezugelassen
werden.

(10)WagenaußerdeutscherEisenbahnverwaltungendürfenin Zügenur eingestelltwerden,
wenn sie denBestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesenentsprechen.
Andernfallsbedarf ihre Einstellungder Zustimmungaller an der Beförderungbeteiligten
Verwaltungen.

857.

Schutzabteil, Schutzwagen.

(1) In denzur Personenbeförderungbestimmten,von einerLokomotivegeführtenZügen
ist von Reisendenfrei zu halten:
a) die vordersteAbteilungdes erstenWagens

1. bei denZügen, die mit mehr als bei denZügen, die mit mehr als 40 km
40 km, aberhöchsteusmit 50 km Geschwindigkeitfahren.
Geschwindigkeitfahren,

2. bei denZügen, die mit mehr als
50 km, aberhöchstensmit 60 km
Geschwindigkeitfahren, mit durch=
gehenderBremse ausgerüstetsind,
nichtmehrals 40 Wagenachsenführen
und auf zweigleisigenStreckenver=
kehren, wo alle Züge einandermit
derselbenGeschwindigkeitfolgen;

Google
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b) der ersteWagenbeidenübrigenmitmehr

Zügen.

293

Nebenbahnen.

oderim Schutzwagen

Spitze und denSchluß erkennenlassen.
(2) Der Schluß eines aus mehreren

FahrzeugenbestehendenZuges ist auch nach
vorn kenntlichzu machen.

Bei Vorort=und Lokalzügen,die mit
keinergrößerenGeschwindigkeitals 70 km in
derStunde verkehrenund bei denensämtliche
Wagenan die durchgehendeBremse(§ 35 0)
angeschlossensind, ist esnichterforderlich,daß
dasSchlußsignalauchnachvorn sichtbarist.

(3) An denZügen,

Vor verkehrsreichenoder unübersichtlichen
WegübergängenohneSchrankenist dieLänte=
vorrichtung(§36%) vondernach§ 18co)
gekennzeichnetenStelleabin Tätigkeitzusetzen.
Wird ein Zug ohneführendeLokomotivege=
schoben,so hat der aufdemvorderstenWagen
befindlicheBeamte(§ 67 0) zu länten.

An denMilitärzügen,
die ohnedurchgehendeBremsegefahrenwerden,ist eineZugleineodereineandereEinrichtung
anzubringen,die es gestattet,vomPlatze des Zugführersodereinesanderen,an der Auf=
sicht über den Zug beteiligtenBeamten aus ein hörbaresSignal auf der Lokomotive
ertönenzu lassen.

§ 59.

Ausstattung der Züge.

(1) In denZügen sindmitzuführen:
a) Hilfsmittel, wodurchZugteile,die sichwährendderFahrt getrennthaben,wieder
miteinanderverbundenwerdenkönnen,

50“
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b) GerätschaftenzurBeseitigungder währendderFahrtetwa vorkommendengering=
fügigerenBeschädigungen,

I) die bei UnfällenzunächsterforderlichenWerkzeuge,
d) SignalmittelzurDeckungderZüge
in außerordentlichenFällen.

(2) In denzur PersonenbeförderungdienendenZügen sinddieMittel zur erstenHilfe=
leistungbei Verletzungenmitzuführen.

(3) Unter einfachenVerhältnissenkann die AufsichtsbehördeAusnahmenvon denBe=
stimmungendiesesParagraphenzulassen.

8 60.
Beleuchtung und Heizung der Personenwagen.

(1) Die zur Beförderungvon PersonenbenutztenWagensind bei Dunkelheitund in
Tunneln, zu derenDurchfahrungmehrals zwei Minuten gebrauchtwerden,zu beleuchten.

(2) Die Personenwagensind bei kalterWitterungzu heizen.
Ausnahmenkönnenvon der Landesausfsichts=
behördezugelassenwerden.

§ 61.
Kuppeln und Verschließen der Wagen. Bremsprobe.

(1) In denZügen,die eineGeschwindigkeitvon mehrals 45 km erreichen,sind die
Fahrzeugeso festzu kuppeln,daß die Pufferfedernetwasangespanntsind.

(2) Die nicht im GebrauchebefindlichenKuppelungenund Notkettenmüssenwährend
der Fahrt der Zügeaufgehängtwerden.

(3) Personenwagendürfen nur so verschlossenwerden,daß sie von den Insassen
geöffnetwerdenkönnen.
6 (1) Bevor ein mit Luftdruck=oderLuftsangebremsegefahrenerZug die Anfangsstation
verläßt,isteineBremsprobevorzunehmen.Die Probeistzuwiederholen,sooftderZug getrennt
oderergänztwordenist, es sei denn,daß nurWagenamSchlusseabgehängtwordenwären.

8 632.
Beförderung von Gütern mit Personenzügen.

(1) GüterdürfenmitPersonenzügennur
befördertwerden,wenndadurchdieErreichung
der Anschlüssenicht in Frage gestelltwird.

Goosle ——
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(2) Inwieweit Tiere und Eilgut mit
Personenzügenbefördertwerden dürfen, die I
eineGeschwindigkeitvonmehrals 60 km
erreichen,bestimmtdie Aufsichtsbehörde. I

§63.-
Zugpersonal.

(1) Das Zugpersonalbestehtaus demLokomotiv=und demZugbegleitungspersonale.
(2) Dampflokomotivenmüssenwährendder Fahrt

mit einemFührer und einemHeizer besetztsein.
AusnahmenkönnenvonderLandesaufsichtsbehördezugelassenwerden,wennsichwährend

der Fahrt ein Zugbegleitungsbeamterauf der LokomotivebefindetoderEinrichtunggetroffen
ist, daß einZugbegleitungsbeamterwährendderFahrt leichtzumFührerstandgelangenkann.

über die Besetzungvon anderenLokomotivenund von Triebwagenbestimmtdie
Landesaussichtsbehörde.

(3) Die Züge,mit Ausnahmevon Revisionszügenund einzelnfahrendenLokomotiven,
sind mit mindestenseinem begleitendenBeamten zu besetzen.Ausnahmen können von der
Landesaufsichtsbehördezugelassenwerden. ·

(1) Das ZugpersonalistwährendderFahrt einem Beamten(Zugführer)zuunterstellen.
(5) Das Zugbegleitungspersonalist im Zuge angemessenzu verteilen(zu vergleichen

§ 550, § 56 0 und die einschlägigenBestimmungender Verkehrsordnung).
Bei denZügenmitdurchgehenderBremse

hat der Zugführeroderin seinerVertretung
einandererZugbegleitungsbeamterseinenPlatz
so einzunehmen,daß erdieBremsein Tätig=
keit setzenkann. I

(6)DerZugführerhateinenFahrberichtzuführen,worinAbgangs-uudAnkunfts-
zeitenauf denStationen, die Anzahl der beladenenund der unbeladenenWagenachsenund
etwaigeaußergewöhnlicheVorkommnissezu verzeichnensind.

(7) Bei einzelnfahrendenLokomotivengilt der Lokomotivführerals Zugführer.

864.
Mitfahren auf der Lokomotive.

Ohne Erlaubnis der zuständigenBeamtendarf außer dendienstlichdazu berechtigten
Personenniemandauf der Lokomotivemitfahren.
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§ 65.

Ein= und Ausfahrt der Züge. Zugfolge.

(1) Das Signal für die Ein= oderAusfahrt einesZuges darf nur durchdenFahr=
dienstleiterselbst,oderin dessenausdrücklichem,in jedemeinzelnenFalle zu erteilendenAuf=
trage durch einen anderenBetriebsbeamtenauf Fahrt gestelltoder freigegebenwerden.

(2) Bevor ein Ein= oder Ausfahrsignal für einen Zug auf Fahrt gestelltwird, ist
zu prüfen,ob die Fahrstraßefrei ist und ihre Weichenrichtigstehen. über das Ergebnis
der Prüfung muß der für das Stellen des Signals verantwortlicheBeamteunterrichtet
sein. Von der Prüfung der Stellung darf bei denWeichenabgesehenwerden,die mit dem
Signal in der im § 210 vorgeschriebenenAbhängigkeitstehen.

(3) Die Prüfung derFahrstraßeund derWeichenstellungch hat außerdemzu erfolgen:
a) wennAusfahrsignalefehlen,vor demAblasseneinesZuges

— b) wennEinfahrsignalefehlen,vor der be=
vorstehendenEinfahrt eines Zuges.
Steht der Einfahrt ein Hindernis ent=
gegen,so ist derZug durchHandsignale
zum Halten zu bringen.

(4) Auf Stationen eingleisigerBahnstreckenohneAusfahrsignaledarf bei Kreuzungen
undüberholungen der eine Zug erst dann ein=, aus= oder durchfahren,wenn der andere
Zug eingefahrenund so zum Stillstandegebrachtist, daß das Fahrgleis des ersterenvoll=
ständigfrei ist.

(5) Haltsignaledürfenvon denZügen, für die sie gelten,ohne besonderenAuftrag
nichtüberfahrenwerden.

(6) KeinZug darf ohneErlanbnis deszuständigenBeamtenvon einerStation abfahren.
(7) Kein zur Beförderungvon PersonenbestimmterZug darf vor der im Fahrplan

angegebenenZeit abfahren.
(8) Kein Zug darf, abgesehenvon Störungen(, von einerZugfolgestelleab= oder

durchgelassenwerden,bevorfestgestelltist,daß dervorausgegangeneZug sichunterderDeckung
der nächstenZugfolgestellebefindet,

wennauf der Bahn mit mehr als 15 km
Geschwindigkeitgefahrenwird.

Außerdemdarf bei eingleisigemBetriebekeinZug abgelassenwerden,wennnicht feststeht,
daß das Gleis bis zur nächstenzur KrenzunggeeignetenStation durch einenGegenzug
nichtbeanspruchtist.
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(9) Die VerständigungüberdieZugfolgehat, soweitsie nichtdurchdieBedienungder
Streckenblockeinrichtungersetztwird,

auf denStrecken,die mit mehrals 40 km
Geschwindigkeitbefahrenwerden,

durchdenTelegraphen,
. auf den sonstigenStreckendurchdenTele=
« graphen oderdenFernsprecher

zu erfolgen. Inwieweit
auf denersterwähntenStrecken

bei Störungen desTelegraphenoder derBlockeinrichtungenFernsprecherbenutztwerdendürfen,
bestimmtdie Landesaufsichtsbehörde.

(lo) Ist die Verständigung zwischendenZugfolgestellengestört,so darf ein Zug abge=
lassenwerden,wennangenommenwerdenkann,daß dervorausgegangeneZug auf dernächsten
Zugfolgestelleeingetroffenund ein Gegenzugauf demselbenGleise nichtzu erwartenist.

(I1) Vor der Ab=oderDurchfahrtderZüge ist auf denhierzueingerichtetenStrecken
das Signal für die Schrankenwärter(§ 19 o) zu geben. Bei Zügen, die die Strecke
zwischenzwei Bahnhöfennichtvollständigdurchfahren,kannhiervonabgesehenwerden.

g 66.
Fahrgeschwindigkeit.

(1) Die Geschwindigkeitdarf die Grenzennichtübersteigen,die

a) für die einzelnenLokomotivenfestgesetztsind (§ 36 c),
b) der Stärke der Züge (§ 54, vergleichejedochZiffer un) und
) der Anzahl der bedientenBremsachsen(§ 55) entsprechen,
d) durchdie besonderenVerhältnisseder einzelnenBahnstreckengebotensind.

(2) Abgesehenvon denvorstehendenund den aus e bis qo sichergebendenEinschräu=
kungenist die größtezulässigeGeschwindigkeitin der Stunde:

a) im allgemeinen 30 km,
b) auf vollspurigenBahnen mit eigenem
Bahnkörperfür Personenzügemit durch=

a) für Personenzüge:
1. ohnedurchgehendeBremse60 km,
2. mit durchgehenderBremse100 km.
UnterbesondersgünstigenVerhält=1 gehenderBremse 40 km

nissenkann dieLandesaufsichtsbehördeI und mit Genehmigung der Landesauf—
höhereGeschwindigkeitenzulassen sichtsbehördd . .. 50 km.

=— Google
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b) für Güterzüges 45 km,
unter besondersgünstigenVerhält=
nissenmit Genehmigungder Auf=
sichtsbehörddie .. 60 km;

) für Arbeitszüge 45 km;

jedochkönnenvon der Aussichtsbe=
hördegrößereGeschwindigkeitenbis
zu der für die Lokomotiveüberhaupt
zulässigenGrenze(§ 36 c) gestattet
werden;

3,0 %%(1: 333). 120 km,
5,0 „ (1: 200) 105 „
7,) „ (1: 133) 95 „
10,00 „ (1: 100) 85 „
12,, „ (1: 80) 80 „,
15,00 „ (1: 66) 75
17,, „ (1: 57) 70
20, „ (1: 50) 65
22,5 „ (1: 44) 60 „
25,0 „ (1: 40) 55 „

„ 30,0

„ 35,0
„ 40,0

77

7

7"

(1
(1: 25).

50 km,
40 „
35 „,

. 30 „

„ 1200„ 115
„ 1100,„110
„ 1000„ 105 „
» 900».·100,,,
» 800 „ 95
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vomHalbmesser700 m 90 km,
77 1/ 600 ur. 85 7

„ „ 500 „ 80 „,
„ „ 400 „ 75 „,
„ „ 300 „ 65 „
„ „ 250 „ 60 „,
„ „ 200 „ 50 „,
„ „ 180 „ 456 „

299

Nebenbahnen.

vomHalbmesser200 m 50 km,
* 77 180 !7!7W 6 45 1ui

« „ 150 „ 40 „,
» » 120,,..30»,
» « 100 *mmo“ 25 %

durchZwischenschaltung.

(4 sichergebendenGeschwindigkeiten.

Tendervoranfährt,ist 45 km.

25 km.

(8)
durch den krummenStrang einer Weiche,
gegendie Spitze einernichtverriegeltenoder
verschlossenenWeiche,durchGegenkrümmungen,
in denendie Gleise ohneÜberhöhungverlegt
sind,

auf Strecken,wo alle Wegübergängemit
Schrankenversehensind 25 km,
aufStrecken,woWegübergängeohneSchran=
kenvorkommen 15 km.........

Google
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(s8)Sonderzüge,die den Schrankenwärternnicht nach8 69 « angekündigtwerden
konnten,dürfennur dannmit mehrals 30 km Geschwindigkeitfahren,wenn

I alle Wegübergängemit Schrankenversehen,
die im 8 19 6 vorgeschriebenenEinrich—
tungenvorhandensind und

angenommenwerdenkann, daß die Wegschrankenauf das Signal nach§ 65 an recht=
zeitiggeschlossenwerden.

(10)Sonderzüge,die nach8 69 6 abgelassenwerden,dürfen höchstensmit 30 km
Geschwindigkeitfahren.

(11)Für jedenZug ist nebenderregel—
mäßigeneinekürzesteFahrzeit zu bestimmen,
die bei Verspätungenwomöglicheinzuhalten
ist, abernie unterschrittenwerdendarf.

(12)Auch bei Anwendungder kürzesten
Fahrzeit aundürfendiein 0 bis ao gegebenen
Geschwindigkeitsgrenzennichtüberschrittenwer=
den mit Ausnahmeder nach§ 54 von der
ZugstärkeabhängigenregelmäßigenHöchst=
geschwindigkeit,die,wennes diesonstigenVer=
hältnissezulassen,um zehnProzent gesteigert
werdendarf.

(13)Wird die durchgehendeBremseeinesZuges unterwegsunbrauchbar,sodarf dieFahrt
mit unverminderterGeschwindigkeitfortgesetztwerden,wenndieBremsenin der nach§ 55
erforderlichenAnzahl von Hand bedientwerden.Die im § 58 %0)vorgeschriebeneSignal=
einrichtungbrauchtin solchenFällen nichtangebrachtzu werden.

§ 67.

Schieben der Züge.

(1) Züge ohneführendeLokomotivedürfen,
wenn die Landesaufsichtsbehördekeineweitere nur geschobenwerden, wenn sie nicht mehr
Einschränkungentrifft, geschobenwerden: als 50 Wagenachsenstarksind.

a) bei langsamer Rückwärtsbewegung
der Züge,

Google —. — — 5* * Dm2 .
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b) bei Arbeitszügenund dienstlichen
Sonderzügen, .

c)beiZügennachundvonGruben,
gewerblichenAnlagen und der=
gleichen.

Der vordersteWagen
derZügeunterb und# I

ist mit einemBetriebsbeamtenzu besetzen,
der auf Strecken, wo Wegübergängeohne
Schrankenvorkommen,eine weithin tönende
Glockebei sichzu führenhat (8 58 ).

Wegender Geschwindigkeitder Züge vergleiche8 66 0.
(2) Züge mit einerführendenLokomotivedürfennachgeschobenwerden:
a) beiderAnfahrtin denStationen,
b) auf stark steigendenBahnstreckeneinschließlichder etwa dazwischenliegenden,
schwächersteigendenoderwagerechtenStrecken,

c) in Notfällenüberall.
(3) Mit mehrals zwei Lokomotivendarf nichtnachgeschobenwerden.
(4) NachschiebendeLokomotivendürfenmit demZuge nichtgekuppeltwerden.
(5) Züge mit Schemelwagen,die durchSteifkuppelungoder durchdie Ladungselbst

verbundensind, dürfenauf freier Streckenichtnachgeschobenwerden.
(6) Die VerwendungeinerSchiebelokomotiveist vorzumelden.

§#68.
Befahren von Bahnkreuzungen.

(1) Vor den außerhalbder BahnhöfegelegenenBahnkrenzungenmuß jederZug an=
halten. Das Deckungssignal(§ 21 0) darf erst auf Fahrt gestelltwerden,nachdemder
Zug zum Stillstandegekommenist.

(2) Ausnahmenkönnenvon derLandesaussichtsehördezugelassenwerden.

§ 69.
Sonderzüge.

(1) Zu denSonderzügengehörendie nichtregelmäßigverkehrendenVor=undNachzüge,
die Bedarfszüge,Arbeitszügeund ProbefahrtenjederArt.
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(2) Sonderzügedürfen nur befördert
werden, solange die Schrankenwärterim
Dienstesind (vergleicheindesGy.

(3) Für Sonderzügeist ein Fahrplan aufzustellen.Der Fahrplan ist den von dem
Zuge zu berührendenStationen mitzuteilen. DurchfährteinZug die Streckezwischenzwei
Bahnhöfennichtvollständig,so ist der Fahrplan beidenStationen mitzuteilen. Hinsichtlich
der Ankündigungvon Sonderzügenmit Sprengstoffensind dieBestimmungender Verkehrs=
ordnungzu beachten.

(4) Sonderzügesind den Schrankenwärternanzukündigen.Die Ankündigunghat,
wenntunlichschriftlich,andernfallsdurchein Signal an dem—in der einenoderanderen
Richtung— vorhergehendenZuge oderdurchFernsprecherzu erfolgen.

(5) Ist eineAnkündigungnach# nichtmöglich,so tretendie in § 66% enthaltenen
Vorschriftenin Kraft.

(6) Von denBestimmungenin # undO#kann unterVerantwortlichkeitdeszuständigen
Beamtenabgesehenwerdenbei HilfszügenundHilfslokomotiven,die aus Anlaß von Eisen=
bahnunfällen,Feuersbrünstenoder sonstigenaußerordentlichenEreignisseneinzulegensind.
WegenderGeschwindigkeitsolcherZügevergleicheS§66 c0.

§ 70.
Rangordnung der Züge.

In Hinsicht auf pünktlicheBeförderunghaben in der Regel die Sonderzügeder
Allerhöchstenund HöchstenHerrschaftendenVorrang vor denübrigenZügen, die Schnellzüge
vor denPersonen=und Güterzügen,die Personenzügevor denGüterzügen. Dringliche
Hilfszüge gehenallen anderenZügen vor.

§ 71.

Schneepflüge.

(1) SchneepflügeoderWagenzumBrechendes Glatteisesdürfenbei Zügen, die mit
mehrals 30 km Geschwindigkeitfahren,nichtvor die Zuglokomotivegestelltwerden.

(2) Fest mit der ZuglokomotiveverbundeneSchneepflügeohneeigeneRäder sindbei
jederGeschwindigkeitzulässig.

Google I .——
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§ 72.

Von Hand bewegte Wagen. Kleinwagen.
(1) Eisenbahn=und Kleinwagen, die

durchMenschenoder Tiere bewegtwerden,
und Triebkleinwagendürfen nur mit Vor=
wissender benachbartenBahnhöfe auf die
freie Strecke gebrachtwerden. I

(2) DerartigeFahrzeugemüssenvon einemverantwortlichenBetriebsbeamtenbegleitet
seinund spätestensfünfzehnMinuten vor der mutmaßlichenAnkunft einesZuges aus dem
Gleise entferntwerden. Sie sindbei Dunkelheitmit Lichtsignalenzu versehen.

8 73.

Betriebstörende Ereignisse.
Ein Zug, der auf freierStreckeliegenbleibt, ist gegenGefährdungdurchandereZüge

zu sichern. In welcherWeisedies zu geschehenhat, ist von der Landesaufsichtsbehördezu
bestimmmen.

V. Bahnpolizei.

8 74.

Eisenbahnpolizeibeamte.

(1) Eisenbahnpolizeibeamtesind die im § 45 unter 1 bis 11 aufgeführtenEisenbahn=
betriebsbeamtenund

12. Pförtner,
13. Bahnsteigschaffner,
14. Wächter.
(2) Die Bahnpolizeibeamtensind zu vereidigenoderdurchHandschlagan Eidesstattzu

verpflichten.Die Vereidigungoder eidlicheVerpflichtungverleihtdemBahnpolizeibeamten
die Rechtedes öffentlichenPolizeibeamten.

(3) Die Bestimmungenim § 45%, undG finden auchauf die in u unter 12
bis 14 aufgeführtenBahnpolizeibeamtenAnwendung.

Oriqinal from
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(4) Beamten, die sich zur Ausübung polizeilicherObliegenheitenungeeignetzeigen,
dürfensolchenichtübertragenwerden.

(5) Auf die Offiziere,Beamtenund Mannschaftender militärischenFormationenfür
EisenbahnzweckefindetdieVorschriftüberdieVereidigungodereidlicheVerpflichtungc keine
Anwendung.

§ 75.
Ausübung der Bahnpolizei.

(1) Der Amtsbereichder Bahnpolizeibeamtenumfaßt örtlich — ohneRücksichtauf
denWohnortoderDienstbezirk— das gesamteBahngebietder Verwaltungen,bei denen
sie beschäftigtwerden,sachlichdieMaßnahmen,die zur Handhabungderfür denEisenbahn=
betriebgeltendenPolizeiverordnungenerforderlichsind.

(2) Bei Ausübung des Dienstes müssendie BahnpolizeibeamtenUniform oder ein
Dienstabzeichentragenodermit einemsonstigenAusweis über ihre amtlicheEigenschaftver=
sehensein.

(3) Die BahnpolizeibeamtenhabensichdemPublikum gegenüberbesonnenund rück=
sichtsvollaberbestimmtzu benehmen.

(1) Die Bahnpolizeibeamtensind befugt,jedenvorläufig festzunehmen,der auf der
übertretungder in den§§ 77 bis 81 enthaltenenBestimmungenodereinersonstigenstraf=
barenHandlungbetroffenoderunmittelbardanachverfolgtwird, wenn er der Flucht ver=
dächtig ist oder sich nicht auszuweisenvermag. Eine Festnahmewegenübertretung der in
den§§ 77 bis 81 enthaltenenBestimmungenhat zu unterbleiben,wenneineangemessene
Sicherheitbestelltwird; dieseSicherheitdarf denBetrag von sechzigMark nichtübersteigen.
Ist die vorläufigeFestnahmenotwendig,um die Fortsetzungder strafbarenHandlung zu
verhindern,so darf sie nichtunterbleiben,auchwennder Täter nichtder Flucht verdächtig
ist, sichauszuweisenvermagund Sicherheitsleistunganbietet.

(5) Der Festgenommeneist, wenner nichtwiederin Freiheitgesetztwird, unverzüglich
demAmtsrichteroderder Polizeibehördedes Bezirkes,in demdie Festnahmeerfolgte,vor=
zuführen.

(6) Erfolgt die AblieferungnichtdurcheinenBahnpolizeibeamten,so hat der sie an=
ordnendeBeamteeinemit seinemNamenund seinerDienststellungverseheneKarte, worauf
der Grund der Festnahmevermerktist, mitzugeben.

Gocgle
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§ 76.
Gegenseitige Unterstützung der Polizeibeamten.

Die sonstigenPolizeibeamtensind verpflichtet,dieBahnpolizeibeamtenauf Ersuchenbei
HandhabungderBahnpolizeizu unterstützen.EbensosinddieBahnpolizeibeamtenverbunden,
densonstigenPolizeibeamtenbei der Ausübung ihres Dienstes innerhalbdes Bahngebiets
Beistandzu leisten,soweites ihre bahndienstlichenPflichtenzulassen.

VI. gestimmungenfür das Publikum.

§ 77.
Allgemeine Bestimmungen.

(1) Die Reisendenund das sonstigePublikum habenden allgemeinenAnordnungen,
die von derBahnverwaltungzur AufrechterhaltungderOrdnung innerhalbdesBahngebiets
und im Bahnverkehregetroffenwerden,nachzukommenund dendienstlichenAnordnungender
in Uniform befindlichenodermit einemDienstabzeichenodereinemsonstigenAusweis über
ihre amtlicheEigenschaftversehenenBahnpolizeibeamtenFolge zu leisten.

(2) Sie sind auchverpflichtet,die für sie geltendenBestimmungenderEisenbahn=Ver=
kehrsordnungüber das Einnehmen,Belegenu.s.w. der Plätze, über das Tabakrauchen,
überdie Fahr=und Bahnsteigkarten,überdas Verhaltenwährendder Fahrt, überdie von
der Mitnahme ausgeschlossenenGegenständenzu beobachten.

Den wegenAusschlussesvon der Fahrt auf Grund der Verkehrsordnungergehenden
Weisungendarf keinWiderstandentgegengesetztwerden.

8 78.
Betreten der Bahnanlagen.

(1) Das Betretender Bahnanlagender freienStrecke,soweit sie nicht zugleichzur
Benutzungals Weg bestimmtsind, ist ohneErlaubniskartenur gestattet:

1. denVertreternder Aufsichtsbehörden,
2. den Beamten der Staatsanwaltschaft,der Gerichte,des Forstschutzesund der
Polizei, wennes zur Ausübungihres Dienstesnotwendigist,

3. denBeamtendes Telegraphen=,des Zoll= und desSteuerwesens,soweites zur
Wahrnehmungihres DienstesinnerhalbdesBahngebietsnotwendigist,

4. den zur BesichtigungdienstlichentsandtendeutschenOffizieren.
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(2) Das BetretenderStationsanlagenaußerhalbderdemPublikumbestimmungsgemäß
geöffnetenRäume ist ohneErlaubniskarteaußer denunterq) genanntenPersonenauchden
Postbeamtengestattet,soweit sich der Postdienstinnerhalbdes Stationsgebietsabwickelt.

(3) Den Offizierenund denin Uniform befindlichenBeamtender deutschenFestungs=
behördenist gestattet,die Bahnanlageninnerhalbdes Festungsbereichsbis zur äußersten
Grenzeder Tragweiteder Geschützezu betreten.

(4) Die zumBetretenderBahnanlagenohneErlaubniskarteberechtigtenPersonenhaben
sich,soweitsie nichtdurchihreUniformkenntlichsind, auf ErforderndurcheineBescheinigung
ihrer vorgesetztenBehördeauszuweisen.

(5) Erlaubniskartenzum BetretenderBahnanlagendürfennur mit Genehmigungder
Aufsichtsbehördeausgestelltwerden.

(6) Die zumBetretenderBahnanlagenBerechtigtenhabeneszu vermeiden,sichinner=
halbderGleiseaufzuhalten.

(7) Die übberwachungderOrdnung auf denVorplätzenderStationen liegt denBahn=
polizeibeamtenob, soweitnichtbesondereVorschriftenanderesbestimmen.Die bestimmungs=
gemäßdemPublikum für immeroderzeitweisegeöffnetenRäumederBahnhöfedürfenohne
besondereErlaubnis derBahnverwaltungzu gewerblichenZweckennichtbetretenwerden,ins=
besonderenicht von Gasthofbediensteten,Kutschern,Packträgern,Zeitungs=und Viktualien=
verkäufernund dergl.

(8) Für das Betretender BahnanlagendurchTiere ist der verantwortlich,demdie
Aufsichtüberdie Tiere obliegt.

(9) Wo dieBahn zugleichals Wegdient, ist siebeiAnnäherungeinesZugeszuräumen.

§ 79.

Uberschreiten der Bahn.

1. Das Publikum darf dieBahn nur an denzuübergängenbestimmtenStellenüber=
schreiten,und zwar nur solange,als diesenichtdurchSchrankengeschlossensindodereinZug
sichnichtnähert. Beim lüiberschreitender Bahn ist jederunnötigeAufenthaltzu vermeiden.

(2) Pflüge und Eggen, Baumstämmeund andereschwereGegenständedürfen, wenn
sie nicht getragenwerden,nur auf Wagen oder untergelegtenSchleifen über die Bahn
geschafftwerden.

(3) Privatübergängedürfennur von denBerechtigtenund nur unter denvonderAuf=
sichtsbehördegenehmigtenBedingungenbenutztwerden.
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(4) Es ist untersagt,dieSchrankenodersonstigenEinfriedigungeneigenmächtigzuöffnen
oderzu überschreiten,etwasdarauf zu legenoder zu hängen. Solange die Übergängege=
schlossensind,wennan denmit Zugschrankenversehenenübergängendie Glockeertöntoder
wennein Zug sichnähertmüssenFuhrwerkeund Tiere an denWarnungstafeln,und wo
solchefehlen,in angemessenerEntfernungvon der Bahn angehaltenwerden. Fußgänger
dürfenbis an die Schrankender damit,versehenenübergängeherantreten.

(5) GrößereViehherdendürfeninnerhalbzehnMinuten vor dem mutmaßlichenEin=
treffeneinesZuges nichtmehrüberdie Bahn getriebenwerden.

8 80.

Bahnbeschädigungen und Betriebsstörungen.

Es ist verboten,die Bahnanlagen,dieBetriebseinrichtungenoderdieFahrzeugezu be=
schädigen,Gegenständeauf dieFahrbahnzu legenodersonstigeFahrthindernisseanzubringen,
Weichenumzustellen,falschenAlarm zu erregen,Signale nachzuahmenoderanderebetrieb=
störendeHandlungenvorzunehmen.

8 81.

Verhalten der Reisenden.

(1) Die Reisendendürfennur an dendazubestimmtenStellenundnur an derdazu
bestimmtenSeite der Züge ein- und aussteigen.

(2) Solange ein Zug sich in Bewegungbefindet,ist das Offnen derWagentüren,
das Ein= und Aussteigen,der Versuchoderdie Hilfeleistungdazu,das BetretenderTritt=
bretterund Plattformen,soweitder Aufenthalthier nichtausdrücklichgestattetist, verboten.

§ 82.

Bestrafung von übertretungen.

Wer denBestimmungenin §§ 77 bis81 zuwiderhandelt,wird nachArt. 88 Abf. 1
und2 desPolizeistrafgesetzbuchesbestraft,wennnichtnachdenallgemeinenStrafbestimmungen
einehöhereStrafe verwirktist.

§ 83.

Aushang von Vorschriften.

Ein Abdruckder §§ 75 und 77 bis 82 dieserOrdnung ist in jedemWarteraum
auszuhängen.

52
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Anlage Al.

Amgrenzung des lichten Raumes
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Amgrenzung des lichten Raumes
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Anlage B.

Verbehrslast
für neueund zu erneuerndeBrücken.

Ein Zug mit zwei Lokomotiven in ungünstigerStellung und einer
unbeschränktenAnzahl einseitig angehängterWagen von den nachstehend
angegebenenAchsbelastungenund Radständen.

Lokomotive. Wagen

2## .

!
15 1 * 44

oder aber:

eine Achse von 10t, oder
N

zwei Achsenvon je20t, oder 11
. 20 „„

drei Achsenvon je 19t, oder 1°1 „
sum

vier Achsenvon je 18t, 191•1 ul
EEIILLIII

wenn durchdieseBelastungendieBrückenoderBrückenteilestärkerbeansprucht
werden,als durchdie oben angegebeneLokomotive.
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Anlage C.
Amgrenzung der Fahrzenuge.

1
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Anlage D.

Bäder (8 31).
Maßstab 1: 0.

Maße in Millimetern.
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esetzundVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichVayern.

Nr. 22.
München, den 19. April 1905.

3 3 a#l *7
Bekanutmachung vom 8. April 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung vom 10. April 1905, die Zusammensetzung des Landesversicherungsamtes betreffend. —
Bekanntmachung vom 13. April 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern be=
treffend. —Bekanntmachung vom 15. April 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber
betreffend. Bekanntmachung vom 15. April 1905, Anderung der Landwehrbezirkseinteilung des
K. Preuß. XVII. Armeekorps betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Hoftitel=Verleihung. — Auszug aus der
Adelsmatrikel des Königreiches.

— —

Nr. 7535.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Pfarrkirchen 3½⅛%ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
850000 =, und zwar Stückezu 2000, 1000 und 500 , in denVerkehr bringe.

München,den8. April 1905.

Dr. Graf v. peilitzsch. # %
5

—— Go gle
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Nr. 7573.

Bekanntmachung, die Zusammensetzungdes Landesversicherungsamtesbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenBeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,an Stelle des ausscheidenden
K. Ministerialratesim K. Staatsministeriumdes Innern Karl Krazeisen denK. Ober=
regierungsratim genanntenStaatsministeriumGustav Kahr vom 1. April 1905 ab zum
ständigenMitgliede des K. Landesversicherungsamteszu ernennen.

München,den 10. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 3101V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend

+KStaatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit sofortigerWirksamkeit treten nachstehendeAnderungen der Nr. XXVI der An=
lage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899 S. 1075 ff.)
in Kraft:

1. In den jetzigenBestimmungen,die als Abs. I bezeichnetwerden,wird hinter
den Worten „ferner Kupfersalze und Kupferfarben, als“ das
Wort „Kupfervirriol,“ gestrichen.

Als zweiterAbsatzwird folgendeBestimmungnachgetragen:
(2:Für Kupfervitriol genügteineVerpackungin starkenSäcken,

die so dichtsind, daß keinVerstaubendes Inhalts stattfindet.
Mäünchen,den 13. April 1905.

v. Franendorfer.

ie

Nr.8122.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heute ist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Kempten 3¼ /oige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetrage von
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1400 000 , und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 “, in
denVerkehrbringe.

München,den 15. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 6059.

Bekanntmachung, Anderung der Landwehrbezirkseinteilungdes K. Preuß. XVII. Armeekorps
betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern und fKl.frriegeministerinm.

Die Landwehrbezirkseinteilungdes K. Preuß. XVII. Armeekorpsist seit1. April 1905
wie folgt geändert:

Asa Landwehrbezirke Verwaltungs=(bzw.Aushebungs=)Bezirke

1 Danzig
71. Neustadt

*= n Osterode In der Einteilung der Verwaltungsbezirkekeine
72. Deutsch=Cylan Anderung.
87 Pr. Stargard

Marienburg

Die Berichtigungder Anlage 1 der Wehrordnungbleibtvorbehalten.

München,den 15. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzscth. Frhr. v. Horn.

HofdienstNachricht. habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm9. April 1905 denGutsbesitzerund
LeutnantderReserveim1.SchwerenReiter=

Zm NumenSeiner Majestät des Königs. Regiment Friedrich Freiherrn von Fürsten=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= berg auf sein alleruntertänigstesAnsuchen

pold, des Königreichs Bayern Verweser, zum K. Kämmerer zu ernennen.
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Hoftitel-Verleihung. Auszugaus der Adels-Matrikel
Im NamenSeinerMajestätdes Königs. des Königreiches.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
habenmit. AllerhöchstemSignate vom6. April am 7. April 1905 der Ministerialrat im
1905 Sich allergnädigstbewogengefunden,K. Staatsministerium der Justiz August
dem KunsthändlerAugust Humplmayer Ritter von Baumgärtl in München für
als Besitzerder Wimmer'schenKunsthandlungseinePerson als Ritter des Verdienstordens
dahier, den Titel eines K. B. Hof=Kunst= der BayerischenKrone bei der Ritter=Klasse
händlerszu verleihen. Lit. B, Fol. 82, Akt Nr. 7684.
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eschundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 23.
München, den 28. April 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste raassn vom 22. April 1905, die Verwaltung und den Betrieb der K. Verkehrs=

anstalten betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom 24. April 1905, die Befähigung zur
Anstellung im höheren Bibliothekdienst betreffend. — Bekanntmachung vom 20. April 1905, Ausgabe
von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.— Bekanntmachung vom 21. April 1905, Aus=
gabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 24. April 1905,
Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration. «

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Verwaltungund denBetrieb der K. Verkehrs=
anstaltenbetreffend.

Im MNamenSeiner MojestätdesKönigs.

Tlitpold.
VvonGottes GnadenKöniglicher Minz Uon Sayern,

Begent.

Wir findenUns bewogen,zu verfügen,daß mit Wirkung vom 1. Mai 1905 die
55
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§§ 10 und 30 (neu31) der Königlich AllerhöchstenVerordnungvom 17. Juli 1886,
die Verwaltungund denBetrieb der K. Verkehrsanstaltenbetreffend,zu streichensind.

München,den22. April 1905.

Luitpold,
Prinz von Hayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

J. V.
Staatsrat v. Ebermayer.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Statt dessenderK. Oberregierungsrat:
Dr. Hertel.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Befähigungzur Anstellungim höherenBibliothek=
dienstbetreffend.

Im MamenSeiner Majestätdes Königs.

—
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHZayern,

Begent.

Wir findenUns bewogen,überdieBefähigungzurAnstellungim höherenBibliothek=
dienstzu verordnen,was folgt:

81.

Die Befähigungzur Anstellungim höherenBibliothekdienstder Hof- und Staats=
bibliothek,derUniversitäts-Bibliotheken,der BibliothekderTechnischenHochschulein München
und der Bibliothek in Bamberg wird durchAbleistungeines einundeinhalbjährigenVor=
bereitungsdienstesund Ablegung der bibliothekarischenFachprüfung erworben.

Google
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§ 2.
Die Zulassungzum bibliothekarischenVorbereitungsdiensterfolgtunterBerücksichtigung

der Bedürfnissedes BibliothekdiensteszunächstprobeweisedurchdieBibliothekvorstände.Die
erfolgteZulassung ist sofortdemStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenanzuzeigen.Dieses entscheidetnachAblauf von drei Monaten auf Grund
gutachtlichenBerichtesdesBibliothekvorstandesendgültigüberdie Zulassung.

Mit demZulassungsgesuchsind vorzulegen:
1. das ReifezeugniseinesdeutschenhumanistischenoderRealgymnasiums,
2. das Zeugnis über die erfolgreicheAblegungeinerder nachstehendenPrüfungen:

a) der Prüfung für den Unterrichtin den philologisch=historischenFächern
(I. und II. Abschnitt),

b) derPrüfung für denUnterrichtin denneuerenSprachen(I. undII. Abschnitt),
) der Prüfung für denUnterrichtin der Mathematikund Physik (I. und
II. Abschnitt),

d) der Prüfung für denUnterrichtin der deutschenSprache, der Geschichte
und Geographiean technischenMittelschulennebstder dazu gehörigenbe=
sonderen(zweiten)Prüfung,

e) der erstenjuristischenPrüfung,
ein Leumundszeugnis,
ein ärztlichesGesundheitszeugnis,
der Lebenslauf,welcherauchdie Angabezu enthaltenhat, auf welcheWeiseder
BewerberseinenUnterhalt währendder Dauer des Vorbereitungsdiensteszu be=
streitengedenkt.

Von den in Absatz2 Ziffer 2 lit. a—d vorgeschriebenenzweitenPrüfungsabschnitten
kannsolchenBewerbern,welchein ihremStudienfacheauf einerdeutschenUniversitätoder
TechnischenHochschuleauf Grund einergedrucktenDissertationund einermündlichenPrüfung
zum Doktor promoviertwurden,Dispens gewährtwerden.

Im Dispenswegkann ferneran Stelle der in Absatz2 Ziffer2 genanntenPrüfungs=
zeugnissetreten:

a) das Zeugnis über die erfolgreicheAblegungeinersonstigenStaats- oderHoch=
schulabgangsprüfung,

b) bei Bewerbern,für derenStudienfachStaats= oderHochschulabgangsprüfungen
nichteingerichtetsind, der Nachweis,daß sie in ihremFachenachvierjährigem
Hochschulstudiumauf Grund einergedrucktenDissertationund einermündlichen
Prüfung auf einerdeutschenUniversitätoderTechnischenHochschulezum Doktor
promoviertwurden. "

III-sp-
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83.

Die ersteHälfte des Vorbereitungsdiensteskann an der Hof- und Staatsbibliothek,
einer der drei Universitätsbibliothekenoder der Bibliothek der TechnischenHochschule,die
zweiteHälfte muß an der Hof- und Staatsbibliothekzurückgelegtwerden.

84.

Der Vorbereitungsdienstbeginntmit demTag der eidlichenVerpflichtung. Der in
denVorbereitungsdienstEintretende— Bibliothekpraktikant— hat denEid dahin zu leisten,
daß er die ihm zugewiesenendienstlichenAufgabennachdenbestehendenGesetzenundVerord=
nungenund nachden ihm erteiltenWeisungentreu erfüllen,dendienstlichenAufträgenseiner
Vorgesetztenpünktlichnachkommenund das Amtsgeheimnissorgfältigwahrenwerde.

Außerdemfindetdie Vorschriftder Verordnungvom 15. März 1850, die Teilnahme
der Staats= und öffentlichenDiener an Vereinenbetreffend,(RegierungsblattSeite 241)
auchauf die BibliothekpraktikantenAnwendung.

§ 5.

Der Vorbereitungsdienstdarf nicht schuldhafterWeise unterbrochenwerden. Unter=
brechungendesVorbereitungsdienstesdurchKrankheitoderMilitärdienst sind als schuldhafte
Unterbrechungennichtzu erachten.Jedochdürfen derartigeUnterbrechungenauf denVor=
bereitungsdienstnur dann angerechnetwerden,wenn die Unterbrechungwährenddes Vor=
bereitungsdienstesdenZeitraum einesVierteljahresnicht übersteigt.Zur Anrechnungeiner
längerenUnterbrechungist die GenehmigungdesStaatsministeriums des Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenerforderlich.

86.

Urlaub darf den Bibliothekpraktikantenwährend des Vorbereitungsdienstesin der
Gesamtdauervon fünf Wochenbewilligtwerden.Den Urlaub erteiltderBibliothekvorstand.
Die Urlaubszeitwird auf die vorgeschriebeneDauer des Vorbereitungsdienstesangerechnet.

87.

Die BeaufsichtigungundLeitungdesVorbereitungsdienstesliegtdenBibliothekvorständen
ob. Sie habendafür zu sorgen,daß derVorbereitungsdienstdenBibliothekpraktikantenvolle
Gelegenheitbietet, sich in allen Geschäftszweigenwissenschaftlichund praktischgenügendaus=
zubildenund denDienst in formellerund materiellerHinsichtkennenzu lernen.

Zum eigentlichenBibliothekdienstsollen die Praktikantenin der Regel nur an den
Vormittagenherangezogenwerden.

Gocseo, ——
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88.
Der Bibliothekpraktikantstehtwährenddes Vorbereitungsdienstesunter der Disziplin

des Bibliothekvorstandes. Läßt sich der Bibliothekpraktikantin dienstlicheroder außerdienst—
licherHinsichtein ungeeignetesoderordnungswidrigesBenehmenzuschuldenkommen,so hat
derVorstand ihn zurechtzuweisenund wenn dieZurechtweisungfruchtlos bleibt oder einVer—
schuldenschwerererArt vorliegt, an das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
SchulangelegenheitenBerichtzu erstatten.

Dieses kann die zeitweiligeoder dauerndeEntlassungdes Bibliothekpraktikantenaus
demVorbereitungsdienstverfügen. Bis zum Eintreffender Entscheidungdes Staatsmini—
steriumsdes Innern für Kirchen-undSchulangelegenheitenkanndemBibliothekpraktikanten
die Fortsetzungdes Vorbereitungsdienstesvom Vorstand untersagtwerden.

89.
Am SchlussedesVorbereitungsdienstesaneinerder dreiUniversitätsbibliothekenoderder

BibliothekderTechnischenHochschulehat derVorstandeinZeugnisauszustellen,in demBeginn
und Ende des Vorbereitungsdienstesdes Praktikanten,dann die Zeit, währendwelcherder
PraktikantdiesemdurchUrlaub, Krankheit,Militärdienst2c.entzogenwar, genauanzugebensind
unddas gleichzeitigeinUrteilüberdasdienstlicheundaußerdienstlicheVerhaltendesPraktikanten
und überseineLeistungenim Vorbereitungsdienstzu enthaltenhat. DiesesZeugnis ist dem
VorstandederjenigenBibliothek,an welcheder PraktikantzurFortsetzungdesVorbereitungs=
dienstesübertritt, zu übersenden.

10.
Währenddes VorbereitungsdiensteskanndenPraktikantenauf ihrenWunschvon dem

BibliothekvorstandeZeit gewährtwerden,um die an derUniversität abgehaltenenVorlesungen
über Handschriftenkundezu hören und die dortselbstoder an derTechnischenHochschulestatt=
findendenKonversationsübungenin den modernenSprachen zu besuchen.

* 11.
Währendder zweitenHälfte des Vorbereitungsdienstessindmit denPraktikantenan

der Hof=und Staatsbibliothekbibliothekarischeibungen —bestehend aus einführendenVor=
trägen und praktischenArbeiten — abzuhalten, um ihnen die für den Bibliothekdienstnot=
wendigenKenntnisseauf systematischemWegezu vermitteln.

Insbesonderesind in diesenUbungenfolgendeGegenständezu behandeln:
1. Buchdruckerkunstund Buchhandel,Handschriftenwesen,
2. Bibliothekwesen(Bibliothekbauten,Einrichtung und Verwaltung der Bibliotheken,
Bibliothekgeschichte),

3. Bibliographie.

Oriqinal from
galscor Cogle pppn9#3--GGGS — — — — —



322

Die übungensind an Nachmittagenin derRegel durchBeamtederHof=undStaats=
bibliothekoderder UniversitätsbibliothekMünchenoderder Bibliothekder TechnischenHoch=
schuleMünchenabzuhalten.

8 12.
Die bibliothekarischeFachprüfungwird jeweilig nachBedarf vom Staatsministerium

des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenanberaumt.

* 13.
Die Gesucheum Zulassungzur bibliothekarischenFachprüfungsind bis zu demvom

Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und SchulangelegenheitenbestimmtenTermin
bei diesemeinzureichen.

Mit demZulassungsgesuchsind vorzulegen:
die in § 2 Ziffer 1 und 2 aufgeführtenZeugnisse,
der Nachweis,daß der Praktikant in seinemStudienfachauf einer deutschen
UniversitätoderTechnischenHochschuleauf Grund einer gedrucktenDissertation
und einer mündlichenPrüfung zum Doktor promoviertwurde, soferndieserNach=
weis nichtbereitsbei der Zulassungzum Vorbereitungsdiensterbrachtwurde.
Von dieserBestimmungkannnur in ganzbesonderenAusnahmefällenDispens

erteilt werden;
3. der Nachweis, daß der Praktikant den einundeinhalbjährigenVorbereitungsdienst
vorschriftsmäßiggeleistethat,

4. der Nachweis,daß derPraktikantder aktivenMilitärdienstpflichtgenügthat oder
vom Militärdienst ganz oderteilweisebefreitwurde.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen und Schulangelegenheitenentscheidet
auf Grund der vorgelegtenNachweiseüberdieZulassungzurPrüfung, ruft die zugelassenen
Bewerberzur Prüfung ein und verständigtdie = unterAngabeder Gründe
der Zurückweisung.

"15l—

8 14.
Mit der Abhaltungder Prüfung wird eineKommissionbetraut,welchevom Staats=

ministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitengebildetwird.

15.
Die Prüfung ist vorwiegendmündlichund erstrecktsichauf alleGebietedesBibliothek=

wesens,wobeiinsbesondereauchdie praktischeSchulung desKandidatenerprobtwerdensoll.
EinzelneschriftlicheArbeitensind nichtausgeschlossen.
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Insbesonderekommenals Gegenständeder Prüfung in Betracht:
1. Buchdruckerkunstund Buchhandel, Handschriftenwesen,
2. Bibliothekwesen,
3. Bibliographie,
4. Sprachenkunde,soweitsiezumbibliographischenVerständnisderBüchererforderlichist.

Prüfungskandidaten,welchenur das ReifezeugniseinesRealgymnasiumsbesitzen,sind
insbesondereauchdarauf zu prüfen, ob sie sich das für denBibliothekdienstnötigeMaß
von Kenntnissenin der griechischenSpracheangeeignethaben.

Bei der Prüfung aus der BibliographiewerdenauchFragen aus der allgemeinen
Literaturgeschichteund der Geschichtedes SpezialfachsjedesPrüfungskandidatengestellt.

8 16.
Die einzelnenKandidatenwerdenaus denPrüfungsgegenständen(8 15) solange,als

es zur SchöpfungeinesUrteils über ihre Kenntnisseerforderlichist, mindestensjedochzwei
Stunden lang, von denMitgliedernder Prüfungskommissiongeprüft.

8 17.
Die Festsetzungdes Ergebnissesder Prüfung erfolgt durchdie Prüfungskommission.

Bei Stimmengleichheithat der VorsitzendedenStichentscheid.
Bei der Zensur habendie Noten

1 = sehrgut,
II = gut,
III. = genügend,
IV = ungenügend

zur Anwendungzu kommen.
8 18.

Der Prüfungsvorsitzendeüberreichtbinnen einer Wochenach Abschlußder Prüfung
die Prüfungsverhandlungendem Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenzur Durchsichtund Ausstellungdes Prüfungszeugnisses.

19.
Ist diePrüfung nichtbestanden,(NoteIV), so kannsie nur einmalwiederholtwerden.

Bis zur Wiederholungder Prüfung ist der Vorbereitungsdienstan der Hof=und Staats=
bibliothekfortzusetzen.
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8 20.
Kandidaten, die infolge derErfüllung derMilitärdienstpflicht oderinfolge vonKrankheit

oderaus anderenzwingendenUrsachendie bibliothekarischeFachprüfungum ein Jahr ver—
spätet ablegen,sind auf AnsuchennachMaßgabe ihrer Prüfungsnote in die Reihenfolge
der Kandidatender letztvorausgegangenenPrüfung einzustellen.

8 21.
Die Bewerberum eineAnstellungim höherenBibliothekdienstbleibenverpflichtet,nach

erfolgreichzurückgelegterPrüfung die Praxis an einerder in § 1 genanntenBibliotheken
fortzusetzen.

§ 22.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenist mit
demVollzug dieserVerordnungbetraut und zur Erteilung der in § 2 und § 13 vor=
gesehenen,dann der etwaweiterveranlaßtenDispensenvon denVorschriftenderVerordnung
ermächtigt.

Vorstandder Bibliothekenan denHochschulenim Sinne vorstehenderVerordnungist
der Senat, der die hieraus sich ergebendenBefugnisseganz oderteilweiseauf den Leiter
der Bibliothekübertragenkann.

§ 23.

GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTag ihrer Verkündungin Kraft.
Ob und inwieweit für die zu dieserZeit an denstaatlichenBibliothekenbefindlichen

Praktikantenund VolontäreAusnahmenvon denBestimmungender Verordnungzuzulassen
sind, entscheidetdas Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten.

München,den 24. April 1905.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Der K. Ministerialrat:
v. Leichtenstern.
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Nr. 8251.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

+K.Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHypotheken=undWechselbankin München wurdedie Genehmigung
erteilt,gegenSistierungder genehmigtenEmissionvon 18488 700 “ 4%%iger,verlosbarer
und unverlosbarerPfandbriefe,3½ /ige verlosbareHypothekenpfandbriefeim Betragevon
18 Millionen Mark in denVerkehrzu bringen.

Die neuenPfandbriefesind eingeteiltwie folgt:
4000 Stück Lit. K à 2000 Nr. 205 001 bis 209 000 = 8000000 J,
5000 „ „ L à 1000 4 „ 347001 „ 352000 = 5000000 ",
6000 „ „ M à 500 4&„ 145001 „ 151.000 = 3000000 ,
7000 „ „ NA 200 J& „ 230001 „ 237000 = 1400000 s,
6000 „ „ Oà 100 J „ 178001 „ 184000 = 600000 .

München,den20. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 8480.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. StaatsministeriumdesInnern.

Der BayerischenHandelsbank,A. G., in München wurdedie Genehmigungerteilt,
daß sienachMaßgabeihres Gesellschaftsvertragsund ihres Reglementsund innerhalbder
gesetzlichenMaximalgrenzedes Pfandbriefumlaufsnachstehende,teils verlosbare,teils un=
verlosbareHypothekenpfandbriefeauf denInhaber imGesamtbetragvon 30 MillionenMark
in denVerkehrbringe,nämlich:

Unverlosbare 4% ige Pfandbriefe:
Zahl Stückelung Litera Nummern Summe

2000 5000er □ 1761— 3760 10 000000
2500 2000er H 8601—11100 5000 000 “
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Verlosbare 3½ /oige Pfandbriefe:
Zahl Stückelung Litera Nummern Summe

2000 5000er v 1801—3800 10000 000

Unverlosbare 3½ %/ige Pfandbriefe:
Zahl Stückelung Litera Nummern Summe
1000 5000er A 1301—2300 5000 000 M.

München,den24. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 8636.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Stadtgemeinde
Landau in der Pfalz 3½ 0ige Schuldverschreibungenauf denInhaber im Gesamtbetrage
von 960 000 —M&und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und 200 J“ in denVerkehr
bringe.

München,den24. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

gnädigst bewogen gefunden, dem K. Hef=
lakaienJohannMarklstorfer dieBewilligung
zur Annahmeund zumTragender ihm von

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahme einer fremdenDekoration.

Im Namru Seiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm16. April 1905 aller=
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seh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 24.
München, den 3. Mai 1905.

Inhaltt:
Abschied für den Landrat von Oberbayern vom 26. April 1905 über dessenVerhandlungen für das Jahr 1905.

— Abschied für den Landrat von Niederbayernvom 26. April 1905 über dessenVerhandlungen für das
Jahr 1905. — Abschied für den Landrat der Pfalz vom 26. April 1905 über dessenVerhandlungen für das
Jahr 1905. — Abschied für den Landrat der Oberpfalz und von Regensburg vom 26. April 1905 über dessen
Verhandlungen für das Jahr 1905. — Abschied für den Landrat von Oberfranken vom 26. April 1905
über dessen Verhandlungen für das Jahr 1905. — Abschied für den Landrat von Mittelfranken vom
26. April 1905 über dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905. — Abschied für den Landrat von Unter=
frankenundAschaffenburgvom 26. April 1905 über dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905. — Abschied
für den Landrat von Schwaben und Neuburg vom 26. April 1905 über dessenVerhandlungen für das Jahr 1905.

Abschied für denLandrat von Oberbayernüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Tuitpol!.
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrate von Oberbayern in seinenSitzungen

vom 7. bis 26. November 1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauf folgendeEntschließungen:

57
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J.
Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds

für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdie Kreisfondsund Kreisanstaltenfür das Jahr 1903
wurden von demselbenohne Erinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.
Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksOberbayernbeträgtfür das Jahr 1905
13 610 060 A 70 , wovon ein Steuerprozentauf 136 100 4 60 J sich berechnet.

III.
Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=Ein=
— nuahnmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.
Auf die vom LandratebeiPrüfung desVoranschlagesgestelltenAnträgeund gefaßten

BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:
1. Hinsichtlichder Genehmigungdes LandratsbeschlusseswegenVermehrungder Frei=

plätzeaus oberbayerischenKreisfondsfür taubstummeKinder verweisenWir auf die Ent=
schließungdes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenvom
8. Dezember1904 Nr. 26 832. Zu der vom LandrateweiterbeschlossenenneuenWil=
ligung eines Zuschussesvon 8 200 zumGesamtaufwandedesZentraltaubstummeninstituts
in MünchengebenWir gerneUnsere Genehmigung.

2. Der Aufhebungdes an denRealschulendes KreisesnochbestehendenInskriptions==
geldesvom Schuljahr1906/07 ab wird in der vom Landrat beschlossenenFassungdie Ge=
nehmigungerteilt.

3. Zu demLandratsbeschlusseüber die nachträglicheBewilligung von 7300 M für
1904 und von 15 000 für 1905 zur Gewährung von Pensionszuschüssenan das vor
demJahre 1904 in denRuhestandgetreteneLehrpersonal(mit Ausnahmeder Hilfslehrer
undHilfslehrerinnenundderangemeindlichenPensionseinrichtungenteilnehmendenPensionisten),
ferner,soweitdie für 1905 zur VerfügunggestelltenMittel für Pensionszuschüssenichter=
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forderlichsind, zur weiterenUnterstützungdes vorbezeichnetenLehrpersonalsbei besonderer
BedürftigkeiterteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

4. Die Behandlung der Frage wegenÜbernahmedes bisherigenProgymnasiums
Rosenheimund späterhindes ProgymnasiumsIngolstadtauf Staatsfonds wird vor allem
von demStande derStaatsfinanzenabhängen.

5. Der Landrathat die Mittel bewilligt um an der K. RealschuleRosenheimeine
pragmatischeLehrstellefür den dortigenkatholischenReligionslehrerEhrenwirthzu schaffen.
Wir erteilen diesemauf die Person des Ehrenwirth beschränktenBeschlusseUnsere Geneh=
migung. Seine dienstlicheAufgabewird gleichzeitigmit der Ernennungnäher bestimmt
werden.

6. Den Beschlüssenüber die Gewährungder außerordeutlichenZulagen an Kreis=
beamteundKreisbediensteteim Vollzugedes§ 21 desFinanzgesetzesvom10. August1904
und in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom11. August1904, die Besoldungen
der Staatsbeamten und Staatsbedienstetenbetreffend,erteilenWir gerneUnsere Geneh=
migung.

7. Dem Beschlusse,demKreisausschussefür die bayerischeJubiläums=Landes=Aus=
stellungin Nürnberg1906, insbesonderezur UnterstützungminderbemittelterAusstellereinen
Betrag von 10000 X zur Verfügungzu stellen,erteilenWir unter demAusdruckewohl=
gefälligerAnerkennungUnsere Genehmigung.

8. Die Beschlüsseüberdie erheblichen,neuerenZuwendungenzur FörderungderLand=
wirtschaft, wie namentlich für die Errichtung einer Geflügelzuchtanstaltin Erding, für
Hebung des Obstbaues und für praktische,landwirtschaftlicheMaschinenkursein Landsberg
genehmigenWir gerneunterAnerkennungdes hierdurchvom Landrateabermalsbewiesenen
Interessesan demlandwirtschaftlichenFortschritte.

9. Die auf denMaximiliansgetreidehilfsfondsbezüglichenBeschlüssesind genehm.
10. Wegender hinsichtlichdes Personalesder KreisirrenanstaltenbeschlossenenVer=

leihungundAnderungpragmatischerRechtewerdenWir, soweitWir Unsere Genehmigung
nichtschonunterm29. Dezember1904 erteilt haben,auf seinerzeitigenAntrag der Kreis=
regierungdieweiterenEntschließungenerlassen. Bezüglich derSatzungen derKreisirrenanstalten
bleibt endgültigeBeschlußfassungdes Landratesvorbehalten.Im übrigengenehmigenWir
die zum Etat für WohltätigkeitgefaßtenBeschlüssemit demBemerken,daß demLandrate
auf seineBitte um staatlicheUnterstützungderNaturalverpflegungsstationenEröffnungseitens
des K. Staatsministeriumsdes Innern zugehenwird.

11. Die auf die Brücken=undWasserbautenbezüglichenBeschlüsseund namhaften
Bewilligungenwerdengenehmigt.

577
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Den auf ReservefondsüberwiesenenWilligungendes LandrateserteilenWir Unsere
Genehmigung.

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderung der KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz vonSZayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v.Podewils. Dr. Graffv.Feilitzsch.Dr.u.Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.
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Aberlsicht

bezirkes Oberbavern für das Jahr 1905.

· Festgesetzter
Kap.§ Vortrag Betrag

4 7

I. Abschnitt.

⅝#reis-IAusgaben.

1. Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen . 500:
Summe Kap. I für sih=

II Bedarf des Landrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 4 47570
2 Diäten und Reisekosten derMitglieder des füündigen

Landratsausschusses . 4000—
3 Regiekosten. 2000

Summe Kap. II 1747570

IIl Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen.

1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8 09389
b) aus der Kreisschuldotationwie bisher 1921187
P) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

10 4 29 J —- —
2|GehaltsergänzungszuschüssefürdasLehrpersonalinOrtenohneStatuten 831010,17
3 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender

Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern nachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse

506542 4 — — —
4/ Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 1902:
a) im allgemeinen 22 000—
b) an Stelle des zu militärischenübungen einberufenenLehr=

personals, bezw.zur UnterstützungderdasMNilitärdienstpflicht
jahr ableistendenLehrkräfte 1500—
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

rEmW—

III 5 s undUnterstützungenfür das aktiveLehr=
persona
a) für die Arbeitslehrerinnen 25000—
b) für die Konferenzvorständeund zur Unterstützungder Kon=
ferenzpflichtigen 12000—

D)Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexspektantenwährend
der Ableistung ihrer geseblichenMilitärdienstpflicht aus
Staatsfonds 1000—

6| AllgemeineBeiträge anSchulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonale
an denVolksschulendieserGemeindenseitherausStaatsfonds
zugeflossenenDienstalterszulagenundsonstigenZulagengemäß
Art. 14Abs.1desSchulbedarfgesetzeseinschl.derDienstalters=
u. persönl.Zulagen des Lehrpersonalsan der Seminar=
übungsschulederKreislehrerinnenbildungsanstaltin München 34224418

b) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieserGemeindeneinschl.
der Beiträge für Klosterschulen 13752850

D) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds .. 27 266.89

d) WeitereBeiträge an dieSchultassendieser Gemeinden. 1606598
e)SonstigeZufchüsseanSchulkassen

a)ausfundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 326476
6) aus Kreisfonds für weiblicheKlosterschulen 4637/13
7) aus der im außerordentlichenEtat bewilligten
neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder
mit Schullasten überbürdetenGemeinden für 1904
und 19000. 55000—

7| Beiträge zur RealexigenzderSchulen und zuSchulhausneubauten:
a) Realexigenzbeiträge:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 194899
bb) aus allgemeinenKreisfonds 1 909|87

b) zum Unterhalte von Schulhäusern 120000
) zu Schulhausneubauten 4 6 *r

8/Ständige Bauausgaben ... 1353
HPrüfungs=und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenund außerordentlichenShuloisitationen,dannfür
Formularpapiere · ... 16 500 —

b) für die Kreisünlinfeitoren
aa) Gehalte 13 500.—
bb)Gehaltszulagen 2565—
cc) Diäten und Reisekosten 3 600 —
dd) Pensionen . 648120
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Nr. 24. 333

Festgesetzter
Kap. = Vortrag Betrag

r“mW 2

III 110 Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die
bereits vor dem Entstehen der gesetzlichenKreisvereine
quiesziertwaren:
aa) aus Zentralfods. — 4 — — —
bb) aus Kreisfonds —

b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
æ)aus Zentralfondhs.. ... 253520
6) aus Kreissfonds 219 153—

bb) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulage im Pensionsfalle aus Zentral—
fondsc z5 886 — —

c) zur unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
pensioniertenLehrpersonen und zur Gewährung von
ZuschüssenandiePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschuß=Kassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 15200—

dd) zur Unterstützungdes vor dem 1. Januar 1904 zu=
gegangenenpensioniertenVolksschullehrpersonasls 15000—

P) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer=Relikten:
aa) aus Zentralfonds:

a) je 240 oder300 .X für dieWitwen,130M
oder 150 .∆ für dieDoppelwaisenund100.X für
die einfachenWaisen 158510 +M— J — —-

DzurllnterstützungderoordemLJanuaklsIti
zugegangenenLehrer-Reliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions- und Relikten—
Unterstützungs-Zuschußkassefür das an gemeind—
lichen Pensionseinrichtungen nicht teilnehmende
Lehrpersonal 5 600 —

y) für dürftige, dem Uiterstübungsalteieitwachjene
Lehrerwaissen 2 000—

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeinen(in bisheriger Weisese 234—
68)Beiträge à 90 4¾für die Witwen, 36 AMfür

die Doppelwaisen und 27 ¾ für die einfachen
1 Waisen 40 851—

7) Zulagenà 60.4für Witwen,welchedas65.Lebens=
jahr zurückgelegthaben. 8340 —

8 d) Zuschuß an die besondereSchullehrer=Witwen=und Waisen= "
kassedes Kreises 12 000—

e) Beitrag an die Witwen=und Baisentase derShillehrr
in München 1200 —

14. ... Original from
SigitizedbyCo gle— — EBGOMIC|CA



« Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

–4
III 1 io Zuschußan dasBayerische Lehrerwaisenstift 600—

8) Zuschuß an die Pensionisten des Privatvereins zur unter-
stützungdienstunfähigerSchullehrerin Oberbayerrnn 8 000—

h) Zuschuß an den Hilfsverein der Lehrerinnen in München 300
11| Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:

a) für dürftigeSchulpräparanden. 8000 —
b) für dürftigeSchulpraktikantenund zur 22 der Ü
den praktischenKurs leitenden Lehrkräfte . 400()—

12UbrtgeAusgaben
a) Umzugskosten=Entschädigungfür das Lehrerpersonal . 171:«).-—
b) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die * 1
bildungder Schullehrer 3000.—

c) aus fundationsmäßigenReichnissen=des Staatsärars#: 1
aa) für die Feicertagsschulein München 42857
bb) EntschädigungdieserSchule für die ltchogranhische

Anstalt 2 05715
c) zur UnterstützungarmerSchulkinder 37°72

d) an das Kreismagazinfür LehrmittelundSchuleinrichtungs= |
D gegenstände 7 850—
T e) für AbhaltungeinesTurnspielkursesfür oberbayerischeVolks=

schullehrerin München im Jahre 19000 1 000.—
*½ 1) zum UnterhaltvonHandfertigkeits=UnterrichtskursenESchüler- .

D werkstätten) 500—
13|]Reservefondsfür die deutschenSchulen zur Bestreitung sonstiger %

nichtvoraussehbarerAusgaben,fernerzur Gewährungvon Unter=
stützungenin außerordentlichenNotfällen ...-. 5 000 —

Summe § 1 710938.—.2 E

2 Progymnasien undLateinschulen. D
1| Exigenz=Zuschüsse:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissendes Staatsärars — —
b) aus der Kreisschuldotation .. 257632
c) aus Kreisfonds: «
aa) für das vormaligeProgymnasiumin Ingolstadt 34 45210
bb) „ „ 9 „ Rosenheim 30 217/—
c) für dasProgymnasium in Traunstein. . BLI3329j29
dd) GehaltundGehaltszulagedesTurnlehrersamK. Pro= «

gymnasium Schäftlarn. 2 190—
I ee) desgleichen des Gesang. und Musiklehrers dieser ·

Anstalt . ........ Mini-
lZPrüfuiigskojteii ..... — —

Summe 82 10137501
3 Taubstummen=Anstalten.

s 1/ Dotationsbeiträge — —
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" Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

2

III 2| Freiplätzeund Zuschüssefür Personal=und Real=Exigenz:
a) An das K. Zentraltaubstummeninstitut in München:

) Freiplätzefür Zöglinge (à 390K) 8 970—
6) Fakultativer Zuschuß zumGesamtaufwand des

Instituts .. 8200 —
b) für Freiplätze an Zöglinge im Institut für weiblicheTaub-
stummein Hohenwart(à 200 M00r 6 400—

3¼ZuschußzumWiederaufbauderTaubstummenanstaltHohenwart, bzw.
zur Verzinsung und Tilgung der zu diesemZweckeausgenommenen
Schuld — 10. und letzteRate — 1 000—

4/ Zuschußan dieTaubstummenanstalt dehemart z = eines
Spezialohrenarztes . 500—

6 Su### J ʒ 25 070—
4 Blinden=Institute.
1Dotationsbeiträge — —
2 Freiplätzefür ZöglingeimZentralblindeninstituteinMünchen= 2 880—

Summe § 4 2 880—
5 Anstalten für rüppelhafte Kinder.
1Dotationsbeiträge — —
2 Freiplätze für Zöglinge in der Zentralanstalt für Erziehung und

Bildung krüppelhafterKinder in München . 33600——
Summe § 3600 —

6 Unterrichts= und ErziehungsAnstalten speziell für
die weibliche IJugend.
a) Beiträge an Erziehungsinstituteaus der Kreis=Schuldotation 5996.57

1 b) Dotation der Kreislehrerinnenbildungsanstaltin München
zur Bestreitungdes etatsmäßigenBedarfs .. 6124895

c)StipendienfurdilrftigeSchuleriiiiieiidieser Anstalt .. 1500
c0 dannfür denpraktischenKurs beiderselben 500
e.)zur Aufbringungdes Baubedarfs für die Errichtungeines
neuenGebäudesfür die Kreislehrerinnenbilungsanstal—
dritte Rate — .. 1361006

Summe z ⅛

Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
a) Erziehungsinstitut für Studierende in München (4 Freiplätze
in demselbenfür Zöglinge aus Oberbayern)

b) zur Gewährung von 5 ganzenFreipläten im Siudienseminar
zu Burghausen ..

2048462153

2400J—
2250—

Summe J

Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien . ....

465011

Summe § 8
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M

III 9 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 500—
2/ Zuschußan denhistorischenVerein von Oberbayern .. 1000—
3)Beitrag an die anthropologischeGesellschaftin München 300
4Beiträge an sonstigeVereineund Institute:

a) an das GermanischeMuseumin Nürnberg 500—
» b) für KinderbewahranstaltenundKindergaͤrten inWinchen 3400

I) für dergleichenin Oberbahen . 5800—
d) an die FrauenarbeitsschuleinMünchen .. 5000—

6 e) an denSt. Vinzentiusvereinbei St. Bonifaz I inMünchen
. für dieKleinkinderbewahranstaltan derSchrenkstraßedaselbst 200—

l) an denKrippenvereinin Münchenl. 200—
8) an den St. Marien=Ludwig=FerdinanVerein in München=
Neuhausen:

1 aa) ordentlicherZuschof 500—
- bb) außerordentlicherBauzuschuß . 500-—

h) an den Verein „Knabenhort“ in München 500—
i) an die St. Josephs=RettungsanstaltinBurghausen 600—
k) an den Verein „Kinderhort“ in München r. J. 300—

l IsandenKrippciivcreiniii München r. J. 200—
m) an denMariahilf=Verein in Münchenzur Erziehungarmer

. KinderzubuiveiiDienstboten.. 500—
n) an denSt. Vinzentius-Vereinbei St. Bonifaz I in München

· zurErhaltungdesKinderhortesStBonifaz. 500—
6 o) andiebotanischeGesellschaftzurErforschungderheimischenFlora 200—

p) an denKinderhortin Neuhausen.. 300
« q)andieVinzentiiis-KoiiferenzStMariaiii Neuhausenfür deren
« Kinderbewahranstalt,Knaben=undMädchenhort.sowieKrippen=

anstalt . . 300—
) an denKindergartenvereinin München * 3 500—
s) an dasKindergärtnerinnen=SeminarvonHermanniinMinchen 300—
.) andenPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinneninBayern 500
u) an das BayerischeGewerbemuseumin Nürnberg 500
v) an den St. Vinzentiusverein St. Peter 1I für die Knaben=
erziehungsanstaltGrunertshofen .... 200—

W) an den ornithologischenVerein in München 200—
X) an den Verein kath. Erzieherinnen Bayerns . 900-—
y) an denVerein für Volkskunstund VolkskundeinMünchen . .)00—
z)aiidcnVerciiiziirGriliidunzcinesMiidcheiigyninasiumsin
München— ZuschußzurGewährungvonStipendienankreis=

1 angehörigeSchülerinnen des Sickenberger'schenInstituts für
1 Privat=Gymnasialunterricht für Damen. 500

za) Beitrag zu den Kosten der Errichtung einesDenkmals in
# Waakirchen für die im Jahre 1705 gefallenenOberländer 1000—

Summe § 9 28 700—
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242
III 10 1 Gewerblicher Unterricht.

a) Zuschußzu denKostender Industrieschulein München 3 430—
b) Zuschußan die Baugewerkschulein München . 5200—
c)WeitererZiischußandiefelbefür denWinterkursfurBauhend-
werker in Traunstein . . 900—

2Realfchulenundzwar.
a) Kreisrealschulen:

1. Ludwigs=Kreisrealschulein München 129845|74
2. Luitpold=Kreisrealschulein München 129 322444
3. Maria=Theresia=Kreisrealschulein München 69 48642
4. Gisela=Kreisrealschulein München . 5907360

b) übrigeRealschulen:
1. in Freising 39 59770
2. in Ingolstadt 43400|30
3. in Traunstein 43 90070
4. in Rosenheim. 44 289/10
5. in Landsberg 35 730|/20
6. in Wasserburg 34 779|70
7. in Weilheim 31 790/70

3l AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen.
a) Für die gewerblichenFortbildungsschulen(außer München)
einschließlichdes organisiertenZeichen=Fortbildungskursee 77500—

b) für die gewerblichenFortbildungsschulenderStadt München 29246575
) Distrikts=Zeichen=und Schnitzerschulen:

aa) in Partenkirchen — nebstFilialen 15 394—
bb) in Berchtesgaden 12300—

d).Zeichen=,Modellier=undSchnitzschuleOberammergau 6050—
e) Geigenbauschulein Mittenwal 7716—
f) Zuschußan die Lehr=undVersuchsanstaltfür Photographie
in München— hievon300 .X für diegraphischeAbteilung— 1500—

Summe s§101083 674/35

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1| Kreisackerbauschulein Landsberg 20 020—
2|LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen .. . 1000—-
3LandiviitschaftlicheKreiswinterschuleinLandsberg 33655
4 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Erding 12690—
5|LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Pfaffenhofen 6 490—
6/ LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Traunstein 7130—
7| LandwirtschaftlicheKreiswinterschule in Wolfratshausen 5720—
ZAn dieHaushaltungsschuleauf demGuteWarnberg bei Solln, Zu=

schußzur Ermöglichungvon Freistellenfür ärmereMädchen. 4000 —

58“

Google



E
—□C0

« Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

□
III 119|Der StadtgemeindeErding, Zuschußzur rascherenTilgung des zur

Bestreitungdes Bauaufwandesfür die Haushaltungsschulein
hl. Blut augenommenenAnlehens 500—

10An den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLande zur
Abhaltung von Wanderkochkursen 500 —

11] Für eineKreisgeflugelguchtanstaltbei der iardwirischaflichenKreis=
winterschulein Erding 1800—

S##ur F m̃ 93 505—

12 übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
wirtschaftlichen Unterricht.

1/ Düätenund Reisekostender Prüfungskommissäre . 1200—
2|)Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real= -

undLandwirtschaftsschulenund fürnReliktenvonii solchen.Buschuß
an denKreispensionsfonds. 53000 —

3— — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Stipendien für Studierende, Schüler und Eleven:
a) der technischenHochschule 2 800—
b) der Industrieschule . 7001
c)desRealgyniiiasiiiins 800—
d)derRealschulen.. 4000«—
e) zur HebungderKunstschnitzereiin denBezirkenBerchtesgaden
und Garmisch 500.—

s) der gewerblichenForthildingeschue zumBesucheeinerKunst=
gewerbeschule 900—

8) für Kreisangehörige zum Besuche der Frauenarbeitsschule l
in München 5000—

h) derAkademiefürLandwirtschaftundBrauereiinWeihenstephan 500—
i) der Kreisackerbauschulein Landsberg 3 000—
k) der landwirtschaftlichenKreiswinterschulen in Landsberg,
Erding, Pfaffenhofen, Traunstein und Wolfratshausen:
aa) für Schüler der Winterschulen 10000—
bb) für SchülerdesWiesenbankursesinLandsberg undfür

Anschaffungund Reparatur vonGerätendererWiefen.
bauschule 1200 —

) für Veterinärkandidaten ... 1000—-
m)zuniBesnchevonMolkereischuleii... 1200—
n)FordciiiugdcrObstbaiuuzuchtspeziellGeivahrungvoiiOtipendien
zum Besucheder K. Gartenbauschulein Weihenstephan,ius=
besondere der dortselbststattfindendenObstbau=und Baum=
wärterkurse,sowie zur Gewährung von Zuschüssenan Ver=
waltungsbeamte, Lehrer rc.behufsBestreitung ihrer Auslagen
anläßlich des Besuchesder dortigen Obstbaukurse . 1000:

Summe § 12 86 800—
SummeKap. III 710938.4 — 3923028S9
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IV Auf Industrie und Kultur.

Auf Industrie.
1— — — — — — — — — —

2 Beitrag zurHandels=und9Gewerbekammer. 3000—
3KoftenderHandwerkskanimeifurOberbayern.. 29 000—
4%An denKreisausschußvon Oberbayern für die bayer.Jubiläums=-,

Landes=,Industrie=,Gewerbe=undKunstausstellungNürnberg1906,
Beitrag' zur UnterstützungminderbemittelterAussteller 10000—

5 Zuschußzu demMuseum vonMeisterwerkender Natirissenscha
und Technik 6000—

6/ Zuschuß an denVerein zur Förderung des Rrendewoerkehrsin
Münchenund im bayerischenHochlande 2000—

2 Auf Kultur.
1 a) Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 12000—

b) Zuschuß zu den Kosten der Moorkulturversuchsstationim
Erdinger Moos 1000—

2 Für denKreiskulturingenienr:
5340—Gehalt .. 960—

Diäten und Reisekostenaversum . 1620—
Zeichiiungs-undSchreibmaterialien. bo-

3 Für denäußerenkulturtechnischenDienst:
a) Bezirk München: „
Gehalt des Bezirks=Kultur=Ingenicurs C 3 150

Dienstreisenaversumdesselben . 1500
Zeichnungs=und Schreibmaterialien 60—

b) Bezirk Rosenheim:
GehaltdesBezirks=Kultur=Ingenieurs 4 20640—
Dienstreisenaversumdesselben 1500
Aversumfür Regiebedürfnisse 300

c) Bezirk Ingolstadt:
Gehalt des Bezirks-Kultur-Ingenieurs 00—

Dienstreisenaversumdesselben . 1340—
Aversumfür Regiebedürfnisse 300—

d) Bezirk Weilheim:
Gehalt desBezirks=Kultur=Ingenieurs *000—

Dienstreisenaversumdesselben . 1340 —
Aversum für Regiebedürfnisse 300|—

e) für den technischenAssistenten und denWiesenbaumeister,
mit Gehalt und Rechtennach KlasseIV der Anlage C des
Gehalts=Regulativsvom 26.Juni 1894:
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Vortrag Betrag
2

aa) für den technischenAssistenten:
1 1500—Gehalt . ..-.. .. 255—

Dienstreisen,und Regie=Averi 800—
bb) für denWiesenbaumeisterTilger:

161 1545—Gehalts 210□—
Dienstreisen-und Regie-Aversum . .. . 800—

t) BezügevonKulturingenieurpraktikantenwährendderAbleisiung
ihres Vorbereitungsdienstes 1500—

8) Bezügeder zur UnterstützungderBezirks=Kultur=Ingenieure
aufgestellten5 Kulturgehilfen und Sustentationdes in den
RuhestandversetztenKulturvorarbeitersBirkmaierinRosenheim 6 150—

h) Feldzulagender Kulturgehilfenim äußerenDiensnt 1800—
i) Reisekostenderselben,Krankenversicherungsbeiträge209 900
k) für PortoauslagenderBezirks=Kultur=Ingenieure,Anschaffung
und Reparatur von Instrumenten,Geräten,Bureaueinrich=
tungen, dann für Literalien und sonstigeRealexigenz 800—

1) für Bereitstellungvon Kulturvorarbeiternzur Beihilfe für
LandwirteundGenossenschaftenbei AusführungvonKultur=
anlagen 5000.—

m) Pension des quiesziertenFeir= #ie Eujemann
in München .. ... .. 3186-—

Für sonstigeZweckeund zwar:
a) aa) für Obstbaumpflege .. 4500—
bb) Zuschuß an den oberbayer.g Obsttanwerband 1 500—

b) für Hebung der Viehzucht . .. 38 000—
c) für Prämiierung vonPrivatbeschülhengsten...... 15000-—
d)StipendienzumBesuchedesHufbeschlag-Uuterrichts... 3 500—
e) für denKreiswanderunterricht:

1. für die beidenberufsmäßigenlandwirtschastlichenKreis=
Wanderlehrer:
a) Bezirk München:

" 2 640—
Gehalt " - · - - s 540 —

Reiseaversum.. ... ... 1500—
Regieavere ... .. 100—

6) Bezirk Rosenheim:
· s 2745—Gehalt . 4414 450

Reiseaversum. . . . .. .....· 1500—
Regieaversiiiii............. 100-
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r——

I 14 2. für denberufsmäßigenKreisobstbauwanderlehrer
Gehalt 2250—' 540—
Reiseaversum. . 1 500—
Regieaversum. .... 100—

3. für denlandwirtschaftlichenWanderunterrichtimNebenamt 3 000—

s) für denpraktischenWiesenbaukurs:
1. Diäten=undReisekostenaversumdesWiesenbaulehrersund
fkt. Kulturingenieurs 900—

2. FeldzulagendesKulturgehilfenwährend der *
lichen Dauer des Wiesenbaukurses . 300—

g) 22)für SchutzundPflege von Privatwaldungen undspeziellzur
AnlagevonSaatkämpenundVerschulungen,sowiezurHeran=
bildungvon Waldkulturvorarbeiternn 6000—
bd)WeitererZuschußfür denBezugauswärtigerPflanzen 2000—

h) aa) für Hebung der Fischzuch 3 000—
bd) Beitrag zu denKostenderFischereiausstellungbeiGelegen=

heitderdeutschenLandwirtschaftsausstellungimJahre 1905 2 000
i) für Hebungder Bienenzucht 500—
Kk)fürHebungderGeflügelzucht,demaberbaperish Geslügelzucht=

Vereine 300—
)) demVerein zurHebung der Pferdeziht iut die vohienauß
zuchtstationen 2 000

m) demRemontezucht=VereinBruck .· 1000—
n) Zuschußfür das brennereitechnischeInstitut inWeihenstephan 500—
o) ZuschußandenKreisausschußdeslandwirtschaftlichenVereins
vonOberbayernfür landwirtschaftlicheZweckeim allgemeinen 3 000—

p)Zuschuß zurErmöglichungdesweiterenAusbauesdesArbeits=
nachweisesin Oberbayern .. ... 3000—

q)Zuschiißandie PferdezuchtgenossenschaftGarimsch .. 500—
) Zuschußan den landwirtschaftlichenKreisausschußvonOber=
bayernzurVeranstaltungeineralpinenAusstellunggelegent=
lich der Wanderausstellungder deutschenLandwirtschafts=
gesellschaftin Münchenim Jahre 19000 1500—

En# F. IV 222596-—

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden. 7642—
2 — — — — — — — — — — — — —
3 Beiträge an uonritscgemeinden zur Sustentation von

Distriktstierärzten. . . 13970:
Summe Kap 21 612—

Gocglea
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J Festgesetzter
Kap. 8. Vortrag Betrag

—7
VI Auf Wohltätigkeit.

62 Kreis=Irrenanstalten.
1 in Münchenbezw.Eglfing:
" a) für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 305000
*= b) für Verzinsungund Tilgung der Schuld vom Jahre 1875. 78500—
D ) VerwaltungskostendieserSchul;e⅜ 980—
2 a) für Verzinsungdes KreisanlehenszurErrichtungder neuen

Kreis=IrrenanstaltEglfing und zur Erweiterungder Kreis=
irrenanstaltGaberseeundVerwaltungskostendiesesAnlehens 353000—

b) zur teilweisenAufbringung des Aufwandes für außer=
ordentlicheBedürfnisseder oberbayerischenKreisirrenanstalten 140000

i
c) Zuschußbedarffür denBetrieb des KreisgutesEglfigng 6500

3 in Gabersee:
a) Betrieb der Anstalt .. 80300—

1 b) für Verzinsungdes III. oberbayerischenKreisanlehens 1100—
I) sechsteTilgungsrate des III, oberbayerischenKreisanlehens 30 000—

6 d) zur Refundierung der eingezehrtenStammkapitaliendes
Maximilians Unterstützungsfondsum GEetreiheankaufin
Notjahren . .. 10000—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1 — — — — — — — —

2 Für die Universitäts-Augenkliik .. ...... 1000—
3AndieGeiitiier’scheHeilaiistaltsur Sprachkranke 300—
4 An denFrauenvereinvom rotenKreuz für die Krieger'scheortho=

pädischeAnstalt in München ... 1200—
Il Zuschußan die freiwilligeSanitäts=HauptkolonneMünchen ... 1000—
6|Für das Dr. von Hauner'scheKinderspitalin München 1200
7] Für die Anstalt für männlicheUnheilbarein Attl:

a) denbisherigenJahresbeitrag ...... 4000-—
b) für 2 Freiplätze II. Klasse dieser Anstalt .. 552—

81 An den Samariter-Verein für hirurgisch-orthopädische vise in
München . 300—

ODOAn dieKinderpoliklinik im Reisingeriauum in München .... 700—
!10AndiemediziiiischeUiiiversitatsPoliklinikiii München .... 700—
111 An die gynäkologischeUniversitäts=Poliklinikin München 700—
12/ An die chirurgischeUniversitäts=Poliklinikin München 700—

13 n das orthopädischeAmbulatorium der chirurg.Poliklinik inWiinchen 500
14 An die Universitätsohrenpolitlinitin München 300—
4 — — — — — — — — — — —
5 universitäts=Franenklinik in München 8 000—

B3BurteilweisenDeckungder KostenderTeilnahme von vebammnen
an den Repetitionskurfsfeen ... 1500—
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4—
VI7 Kretinen=Anstalten:

a) für dieAnstalt in Ecksbergfür 18 ganzeund6 halbeFreiplätze 7350—
b) für die Anstaltenin Neuendettelsauund Polsingen 200—
) für die Anstalt in Schönbhrun 2500—
c) a)Zuschuß an die Kretinen=,Blinden. und Taubstummen=

Anstalt Ursberg zur Verwendungfür arme Angehörige
des KreisesOberbayern. 1000—

8) Zu Freiplätzenfür bedürftigePfleglingedieser Anstalt
aus Familien, die nicht deröffentlichenArmenpflegezur
Last fallen wollen . 1000—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1 Beiträge an Rettungsanstalten:

a) an dieSt. Nikolaus-Anstaltfür katholischeKnabenin Andechs 1000—
b) an die Rettungsanstaltfür katholischeMädchen in Inders=
dorf und zwar:
1. 3000.X für 15Freiplätzefür Pfleglingeaus demKreise

Oberbayern, .
2. 300 „ Gehaltserhöhung des I. Lehrers, —
3. 300 „ Aufbesserungder I. Lehrerstelle, 2
4. 200 „ Wohnungsentschädigung, *
5. 180 „ für Holzentschädigung, *r
6. 1028 „ zur Erhaltung der II. Schulklasse, 8 6773—
7. 300 „ Gehaltserhöhungdes II. Lehrers, | *—
8. 200„ für Wohnungsentschädigung,
99. 25 „ für Holzentschädigung, 8
10. 1000 „ Gehalt für die III. Lehrerstelle,
11. 120 „ für Wohnungsentschädigung, 4
12. 120„ für Holzentschädigung, 3

c) an dieRettungsanstaltfür katholischeKnaben in Eschelbach
bei Pfaffenhofen · 5000—

c) an das protestantischeMettungshausin rhirchen
aa) für achtFreiplätzeà 200 M. 1600—
bb iherierhen Bauzuschuß 500—

9 — — —
10 gur unterstützung der aus Strafantalten und-w ubeits-

häusern Entlassenen . .. 520—
11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1 Zur Unterhaltung der Suppenanstalt für armeShhultinder in
Berchtesgaden . . 500-—

2 Zuschußan dasprotestantischeWaifenhausin München 1000—
33lr die Suppenanstaltenfür armeKinder protestantischerSchulen

in München 600—
4/8Rentendes Maximilians=Hilfsfonds=für cuherordeitlicheNot⸗ und

Unglücksfälle .. . 6200—
5I An denAsylvereinfür Obdachlofein München. 500—

Google



344

..— — — — — — — —

» Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

4 —

VI 116““Zusschuß dem Maria=Marthastift ....... 500 —
/|Zuschuß der Diakonissen=Anstaltin München ....... 500—
8ZuschiißzumDistriktsWaisenhauseinGaimersheim.. . 200—
Ell Zuschuß zum Rekonvaleszenten-Unterstützungsvereinin München . 1 000—
10| Zuschußan die Verpflegsanstaltfür armeKinder in Traunstein 200—
11| Zuschußan denVerein „Lehrlingsschutzin München 1000—
12| Zuschußan denElisabethen=Vereinin Mündhen 200—
13¼¾Zuschußan denerstenevangelischenLehrlingshortt 200—
14¾Zuschußan denLehrlingshortdes evangelischenandwerlewereines

in München . 200—
15Zuschuß an den Frauenverein „Arbeiterinnenheim=.. 200—
16ZuschiißandieoberbayerischeArbeiterkolonie Herzogsagmilhlebei

Schongau.. . 1500
171 Zur Unterstützungvon Naturalverpflegungsstationen ..... 3000——
18ZuschußandiefreiwilligeRettungsgesellschaftinMüncheii.. 1000—
19 Der StadtgemeindeRosenheimZuschußfür die gemeindlicheSup-

penanstalt . 200-—-
LOAiidteHeilstatte für strophulöseKinder in BadNeichenhall .. 300-—
21ZuschußandenBereiii»Mariannni«inMuiichen

a)ordeiitlicherZuschuß-............ 500—
b)außeiordentlicherZuschuß..... . 1000—

22ZuschußandenPensioiisvereiiider Distrittsstraßenwarterim dies
rheinischenBayern.. 300—

23 a) Unterstützungdes bayerischenFrauenvereinsvom rotenKreuz
zur Förderungder Landkrankenpflege 1500—

b) dem genanntenVerein weitererZuschußfür denFall der
Vereinigungmit demFrauenvereinzur FörderungderLand=
krankenpflege ..... 300—

24¾schuß an den Verein „Marienheim“ in Ingolstadt 300—
25| Zuschußan dieGemeindePeiting, K. Bez.=AmtsSchongan, zur unter=

haltungder dortigenSuppenanstalt 150—
26|Desgleichen an dieGemeindeNeustift, K. Bez.Amts Freising, für die

dortigeSuppenanstalt 200 —
27|Desgleichen an dieStadtgemeindeSchrobenhausenfür diedortige

Suppenanstalt 200 —
28“ An den katholischenCharitas=Verein Zuschußzu den T der

Ausbildung von Landkrankenpflegerinnen 500—
2% Zuschuß an den Verein „SeraphischesLiebeswert= in Altötting 200 —

3 Zuschuß demVereine für Volksheilstättenin Oberbayernfür die
Anstalt in Krailling bei Planegg 1000—

1 3! Zuschußan die GemeindeRistfeucht,K.Bezirksamts VUercheshaden
D für die gemeindlicheSuppenanstaltin Schneizlreute 100—
32/ An denVerein „FreundinnenjungerMädchu" 200—
33 An denKinderspital=VereinMünchen=Nonddl 500 —
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VI1134AndieOrtsgruppeMiiiichenderdeutchenGesellschaftzurBekänipfung
der Geschlechtskrankheiten 250—

35’ An den Pensionsverein bayer.Polizeisoldaten und Schutzmänner . 500—
12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der

mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nachArt. 38
Abs. V des Armen=Gesetzes in der Fassung derK. Dekla=
ration vom 10. Mai 1902 und zwar:
a) zur Hälfte des Aufwandesfür allgemeineArmenlastender
Gemeinden . 2317250

b) zu drei Vierteilen derKostenfür die uUnterbringungvon
Geisteskrankenund Blöden in Irren=und Blödenanstalten. 42 300—

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die Unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und
Blödenanstalten nachder K. Deklaration vom 10.Mai 1902 182 45479

Summe Kap. VV 1330 40229

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau.
1 Beiträge zu Distriktsstraßen 140000—
2 Desgleichen zur Verbesserung der materiellen Verhältnisse

der Distriktstechniker 12 517—
3 Für denUferschutz anFlüssen, welcheder Schiff. undFloß=

fahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1852 154 73450
4 Schutzbauten an Gewässern, welche nicht der Schiff- und

Floßfahrt dienen, deren Herstellung den beteiligten
Eigentümern obliegt .. 26026550

5 Zur Unterstützung von Gemeinden' für Herstellung und
Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege ——

6 Zur Gründung eines Baufonds für die durch dieDistrikte
München r. J. und München l. J. zu erbauenden beiden
Brücken überdie Isar bei Grünwald und Unterföhring
— 5. Rate — aus dem * b’“i von
10 0 * .. . 20 000 —

7 .

8 Zuschuß zur Verzinsung und Lilgung des Anlehens be
hufs der Umpflasterung bezw. Reparatur der Orts=
traversen an der sW3 über Ober= und Unter=
föhring 5 000 —

9 An die Gemeinde Griesstätt —Zuschuß zurVerstärkung
des Innbrücken=Unterhaltungsfonds — 4. Rate des
bewilligten Zuschusses von 10000 M. .. 2 000 —

10 An die Stadtgemeinde Tittmoning — Zuschuß zur Bildung
eines Brückenbaufonds — 4. Nate des in *n ge=
stellten Zuschusses von 40000 AM. 2 000—

11 An die Gemeinde Weidach Zuschuß zur Erbauung einer
Brücke über den FitsshD der Kastenmühle
in Weidach. . ·........ 2000—

59*
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4.

VII 14 AAndie Marktgemeinde Vohburg Zuschuß zu den Grund=
erwerbungskosten anläßlich der Erbauung einer Brücke
über die Donau 10000—

13 An die Gemeinde Volkmannsdorferan Zuschuß zu den
Mehrkosten einer Holzbrücke über die Isar 3 000—

14 An dieOrtschaft Starkertshofen, Gemeinde Gotteshofen,
B.=A.Pfaffenhofen, Zuschuß zu denKosten einer Brücke
über die Par ...-.... 3000—

Summe Kap. VII 6345170—

VIII übrigeKreisausgaben.
1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer—

wehren 4000—
2 Für Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und

für Regie des Kreisausschusses derselben .. 1 200—
3 Beiträge gemäß § 32 des Banunfallversicherungsgesetzes 1589048

Summe Kap. VIII 21 090/48
IX AllgemeinerReservefonds .. .- .. 89 80823

Summe Kap. IX für sich! *
Summe der Kreisausgaben710938.4—6261.03059

II. Abschnitt.

XKreis- Einnahmen.
1 Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung:
1 Lateinschulen.
IDie auf speziellenRechtstiteln und Bevilligungen beruhenden*

dationsbeiträge . — —
2/Aus derKreisschuldotation 2576|32

Ee##r z 1 2576|32
2 Gewerblich=technische Schulen ....... — —

Summe §2 für sich!
3 Volksschulen.
1] Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungen beruhendeFundatious.

beiträge .. ls)83108
ZLeistuiiginfüI ständigeBanausgaben 135
*Budgetmäßige Kreieschuldotation und zwar:

# a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation . 76018.10
*5 b) neue Kreisschuldotation zur Unterstitzuungder mit ur
] 6 lasten überbürdetenGemeinden . .. 86 000.—

Google

I



347

Tit. Vortrag
Festgesetzter
Betrag

E*

1

——i—

S

—

—1

——

—

3Wchüse an die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Ziff. 2 und
Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902, die bis=
herigenBeiträge zur Ergänzungund Aufbesserungdes Lehrer=
einkommens,danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichen
Lehrerinnenund Schulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für
Gemeindenmit weniger als 10 000 Einwohnen

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an den
Volksschulendieser Gemeindenseither aus Staatsfonds zuge=
flossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß Art. 14
Abs. 1 des SchulbedarfgesetzesKap. III § 1 Tit. 6a der Kreis=
ausgaben

FitantgesehlicherZuschuß zurDurchführung desSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 * 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10.000EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsseKap. III § 1
Tit. 3 der Kreisausgaben506542.

Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer, diebereitsvor
demEntstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziert worden sind
a) Zuschuß an die Kreispensionsanstalt für dienstunfähigeLehr⸗
personen.

b) zur BelassungeinesDrittels der zulett bezogenenDienst=
alterszulagen im Pensionsfalle 45 886 M — J

P) zurUnterstützungder vor dem1.Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions= und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal . .....

Unterstützungsbeiträgefür Shullehrer-Nelikten:
a) je 240 A oder300A für dieWitwen,130A oder 150.4
für die Doppelwaisenund 100 X für die einfachenWaisen

158510 AM— J
b) zur Unterstützungder vor dem1. Jannar 1896 zugegangenen
LehrerRelikten und zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions= und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal .

c)furdiirftige,deni UiiteistntzuugsalterentwachseneLehrerwaisen
Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen.
Zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektautenwihren derAb=
leistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit

216 880/70

Ü
15200—

l

5600—
2000—
1 715—

1000—
Summe § 3 710 r 7 —7

Summe Kap. I A 710 938 XÆ—

Google
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–3
8. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

I. Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaunt . 2572——
2 Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes 15600—

Summe Kap. 1 B — — — 18172—
Summe Kap. 1 710 938.4.—J 1 187 270|91

II Fundations⸗und Dotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen:

a) Die Renten des allgemeinendeutschenSchulfondsnachAb=
zug der Verwaltungskosten . 57000-—

b)RentenausdeniMaximilians Hilfsfonds 6200—
c) Ubrige Einnahmen — —

Zuschußdes K. ProgymnasiumsSchäftlarn zum öchalie des Ge=
sang=und Musiklehrers dieser Anstalt 1000—

S### Kop=In 64200—

IV Kreisumlagezu 34 Prozent

von der Steuerprinzipalsummezu 13610060.4.70 J nachAbzug
von ¾ Prozent für Nachlässe,im Nettobetragevon . 1592 71490

Summe Kap. IV für s#

V Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre . — 416 844669
Summe Kap. * für sich!

Summe der Kreiseinnahmen:710998K — J 6SOS
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Abschied für denLandrat von Niederbayernüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Zitpol)!,
vonGottezGnadenHüniglicherPrinzvonHayern,

Renent.
Wir habenUns über die von demLandratevon Niederbayernin seinenSitzungen

vom 7. bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsund Kreisanstaltenfür dasJahr 1903
wurden von demselbenohne Erinnerung anerkannt und derenHauptergebnissedurch das
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht. »

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksNiederbayernbeträgtfürdasJahr 1905
2894670 97 J, wovonein Steuerprozentauf 28946 + 70 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=Ein=
nahmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die von demLandratebeiPrüfung des VoranschlagesgestelltenAnträgeund ge=
faßten BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Hinsichtlichder Deckungder Bankostenfür die Bauvornahmenbei der Kreisacker=
bauschulein SchönbrunnverweisenWir auf die EntschließungdesStaatsministeriumsdes
Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenvom 3. Febrnar 1905 Nr. 1923.
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Der auf die UmwandlungeinerAssistentenstellein eine pragmatischeLehrstelleund
auf die Aufbesserungdes Versuchsfeldgärtnersan der Landwirtschaftsschulein Pfarrkirchen
bezüglicheBeschluß,dann die neuenWilligungenfür Zuschüssezum NeubaueinesSchul=
gebäudesder Landwirtschaftsschulein Pfarrkirchenund zur Errichtungeiner neuen land=
wirtschaftlichenWinterschulein Straubing werdengernegenehmigt.

2. Die VerwendungeinesBetragesvon 1000 M aus der allgemeinenKreisreserve
zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1904 pensioniertenLehrpersonenin besonders
dringendenFällen ist genehm.

3. Die auf die Taubstummenanstaltin Straubing und auf die Pensionsbezügedes
Lehrpersonalesan dieserAnstalt bezüglichenBeschlüsseerhaltenUnsere Genehmigung.

4. Auf die Bitte, für die gewerblicheFortbildungsschulein Landshutund die gewerb=
lichenFortbildungsschulenüberhauptjeweils die Hälfte der Kosten auf Staatsfonds zu
übernehmen,wird eröffnet,daß die Staatsregierungdie gewerblichenFortbildungsschulen
nachMaßgabeder ihr zur Verfügung stehendenMittel nachdrücklichunterstützt,daß aber
eineder gestelltenBitte entsprechendeZusicherungnichterteilt werdenkann.

5. Der Beschluß,durchdendemneuaufgestelltenWanderlehrerfürObstbauundBienen=
zuchtDeggendorfals Amtssitzangewiesenwird, ist genehm.

6. Der Bitte, es möchtefür die Zukunft der zum Vollzugedes § 21 des Finanz=
gesetzesvom 10. August 1904 erforderlicheAufwand auf Staatsfonds übernommenoder
dochzur BestreitungdiesesAufwandesein ausgiebigerZuschußgewährtwerden,kann nicht
stattgegebenwerden,da sichdie staatlichenLeistungenzu den in BetrachtkommendenUnter=
richtsanstaltennicht auf die Gehaltedes Personaleserstreckenund eineAnderungder ein=
schlägigenRechtsverhältnissenicht in Aussichtgenommenist.

Im übrigenerteilenWir denBeschlüssenüberdie Gewährungder außerordentlichen
Zulagen an Kreisbeamteund Kreisbediensteteim Vollzugeder bezeichnetenfinanzgesetzlichen
Bestimmungund in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August 1904,
die Besoldungender Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenbetreffend,gerneUnsere Ge=
nehmigung.

7. Der Beschluß,zu denKostender HandwerkskammereinenZuschußvon 9000 #
zu bewilligen,wird mit der Maßgabe genehmigt,daß der etwaigeMehrbedarfbis zum
Betragedes von der KreisregierungfestgestelltenVoranschlagesvon 11450 “ der Kreis=
reservezu entnehmenist.

8. Der Beschluß,zur UnterstützungvonGewerbetreibendenbehufsBeteiligungan der
bayerischenJubiläums=Landesausstellungin Nürnberg1906 zwei Jahresbeträgevon je
2500 ¾ aus demKreis=Industriefondszu bewilligen,wird genehmigt.
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9. DemAntrageaufUbernahmedesgesamtenBedarfesfür daskulturtechnischePersonal
auf denStaat kann eineweitereFolge nichtgegebenwerden,nachdemdurchdieAllerhöchste
Verordnungvom 15. August 1902 und die vorausgegangenenVerhandlungenmit den
LandräteneinebefriedigendeEinrichtungdes kulturtechnischenDienstes getroffenwordenist.

10. Den hinsichtlichder IrrenpflegegetroffenenBestimmungenerteilenWir Unsere
Genehmigung,soweitWir diesenichtbereitsmit Entschließungvom 29. Dezember1904
gegebenhaben.

11. Hinsichtlichder Bitte, es möchteder Kreisgemeindeder sie treffendeAnteil an
denKostenfür die gemeinsameIsarkorrektionerlassenund die VerwendungdieserSumme
zu Korrektions=und Hochwasserbautenan den anderenFlüssen desKreises gestattetwerden,
beauftragenWir das K. Staatsministeriumdes Innern, demLandratedas Erforderliche
zu eröffnen.

Den auf Reservefondsund auf ErübrigungenüberwiesenenWilligungendesLandrates
erteilenWir Unsere Genehmigung.

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz von GLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.

60
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Atersicht

bezirkes Nieberbapern für das JSahr 1905.

. Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

—*„sK

I. Abschnitt.

Kreis-Ausgaben.

1 Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500—
Summe Kap.1 500—

II Bedarf des Landrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 2 836/—
2 Diäten und Reisekosten der Mitglieder des Landrats—

Ausschusses 1242—
3 Regiekosten — 137—

Summe Kap. II 5 455—

III Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen.
1 StändigeBezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 876427
b) aus der Kreisschuldotatooooon: 164.104
P) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

80 4. 23 — —
2ehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne

Stattttten 78036436
3/ Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender

Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabeder zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse457855.4 — —

4 Zur Beschaffung von Aushilfen für erkrankte, beurlaubte oder aus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902
a) im allgemenen 10200—
b) an Stelle des zu militärischenUbungeneinberufenenLehr=
personals 500.—
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« Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

4
III 15 sure und Unterstützungenfür das aktiveLehr=

persona
a) im allgemeinen 5143.—
b) für Volksschullehrer,welcheZeichnungsunterrichterteilen 1372—
J) zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährend
der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit 1000—

6Allgemeine Beiträgean Schulkassen:
. a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 3391361

b) WeitereBeiträgean die SchulkassendieserGemeinden 2090560
* Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats=und Kreisfonds 7943|35

d) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden . 6960—
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars — —
6) aus Kreisfonds:

aa) an die SchulkassennachdenseitherigenBewili=
gungen 11608—

bb) Beiträgeandie weiblichenKlosterschulen. . 961012
cc)zmAufstellungvonChor-und Mesnerdienstsub=

stituten .. 1500-—
7) aus der im außerordentlichenEtat bewilligtenneuen
KreisschuldotationbchufsUnterstützungder mit Säl.
lastenüberbürdetenGemeinden 85000—

7| Beiträgezur Realexigenzder Schulenundzu —
a) Realexigenzbeiträge . 1720—
b) für Schulpreise . 343—
c)fürSchulbücherundSchulgeld armerKinder 117|14
d) zumUnterhaltevon Schulhäusern*n 85720—
e) zu Schulhausneubauten

8Ständige Bauausgaben 5170
9|Prüfungs= und Aussichtskosten:

a) Düäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenund außerordentlichenSchulvisitationen, dann
für Formularpapiere ... .. .. 10 600—

b) Für den I.Kreisschulinspektor=
aa) Gehalt . . 3720—
bb) Gehaltszulage . 420—
cc) Diäten undReisekosten . 1 000—
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Tit. Vortrag
4— E

III — c) Für denII. —
aa) Gehalt
bb)Gehaltszulage . .
cc)D1ätenund Reisekosten.·

d) Pensiondes KreisschulinspektorsJoseph Fischer

a) zurUnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,diebereits
vordemEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren:
aa) aus Zentralfonds — + — ½
bb) aus Kreisfonds

b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) ZuschußandengesetzlichenKreisvereinzurUnterstützung

dienstunfähiggewordenerSchullehrer:
a) aus Zentralfonds .
6) aus Kreisfonds:
1. ordentlicherZuschuß.
2. außerordentlicherZuschußzurVeruichrung
des Stammvermögens

3. zur Erhöhung derPensionen des vor
dem Jahre 1896 pensioniertenLehr=
personass

4. 3 zurDeckungdesAusfalles infolge
AufhebungderBeitragspflichtzumVerein
aus denjeweiligenAlterszulagen.

bb) zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenen
DienstalterszulagenimPensionsfalleausZentralfonds

27 117 4
c) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 pen=

sioniertenLehrpersonenund zurGewährungvon Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein.
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal

c) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer=Relikten:
aa) aus Zentralfonds:

æ)je 240 A oder 300 A für die Witwen,
130A oder150A für dieDoppelwaisenund
100A für die einfachenWaisen70420 A

6) zurUnterstützungdervordem1.Jannar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Ge=
währung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nichtteilnehmendeLehrpersonal ·

7) für dürftige, dem Unterstutungsalterent-
wachseneLehrerwaisen .

Cogle

3 360
300
1000
1320

112 520—

71 793—

5 136—
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. Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

—— —1
III 110 bb) aus Kreisfonds:

a) im allgemeinen(in bisherigerWeise). 8200—
8) zurBestreitungdernachälterenBewilligungen
zu leistendenAbsente 85|80

d) Zuschußan die besondereSchullehrer=Wirwen=und Waisen=
kassedes Kreisesund zwar:

a) ordentlicherZuschu. 7000—
68)außerordentlicherZuschuß 9930.—

e.)Beitrag an denPrivatverein zur Unterstützungdienstunfähiger
Schullehrerin Niederbayern .. 686—

11 Unterstützungfür dürftigeSchulamtszöglingeund Schibratitante
a) a) für dürftigeSchulamtszöglinge . 2000—

8) dann fürSchulpraktikanten 1 000—
b) für Präparandinnen imPräparandinnen=Institute der armen
Schulschwesternzu Weichsin Oberbayern ... 540—

12 übrige Ausgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildungder Schullehrter 500—

b) zurOrganisierung vonSchullehrer⸗Fortiloungsturen (Kon=
ferenzbezirken) . . 3680-—

c)Reiiiuiierationresp Unterstützungenfür fortbildungspslich=
tige Schuldienst=Exspektanten 500—

d) Remunerationenfür dieLehrerinnen.der weiichen Hand=
arbeiten ... ... 11500—

Reservefondsfür die deutschenSchulen 2.071|32
Summe § 1: 564352 — — 1353152/75

2 Lateinschulen:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
b) aus Kreisfondsfür dieLateinschuleAbensberg 180 —
) Unterhaltsbeiträge . . .... — —

Summe 8 2: 180—

3 Taubstummenanstalten.
1/Dotationsbeiträge — —
LFreiplatzesitrZoglinge an solchenAnstaltenund für denTaub-

stummenunterrichtüberhaudt 17 824 80
3 a) Verzinsungund Tilgung derfür denNeubauder Anstalts=

gebäudeaufzunehmendenPassivkapitaliin 10000—
b) Zuschußzu demErweiterungsbauderTaubstummenanstalt
Straubing, 4. Rate — —

SeitherigeZulagen an denHilfslehrer Beckertaus Venwal.)und
Kreisfondsà 90 + - —

Pension der TaubstummenlehrerswitweJosefa Wagner 7100
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Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

———1

III 36 Zur provisorischenAufbesserungdes Lehrpersonalsan der Taub=
stummenanstaltStraubing — —

7/Zuschuß zumZweckederVersorguneg austretenderZöglingeGehrgeh,
i EinkausvonMadcheninVersorgungsanstalten).. 300—
1 S# J 7 28 864/70
4 Blindeninstitute.
— 1 Dotationsbeiträge .. . — —
«2Freiplätzesieroglinge imZentral=linden=Institut inMürchen . 1080:
E Summe § 4 1080—
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1Dotationsbeiträüge — —

2|Freiplätze für Zöglinge in derErzichmgsanftl sir trüppelbafie
Kinder in München 2 880—

SEumme* 5 2880—
6 Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten speziell für

die weibliche Jugend.
Zuschußan die Kuuhutimasiee sür erwachseneMädchen in
der Stadt Deggendorf. . 500-——

Summe § t) 500—
7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten:

a) Zuschußan die ErziehungsanstaltFürstenstein . 800—
b) Zuschußan die vomMarianischenVereingeleiteteReitunas·
Anstalt in Landshut 500—

—. z ; 1 300—
8 Kreis=Stipendien für Studierende an Gymnasien. 540—

Summe § 8 540—
9 lUbrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltungvon Kunstdenkmälernund Altertümern 400—
2| Beitrag an denhistorischenVerein von Niederbayern. 260
3Beiträge an sonstigeVereineund Institute:

#a)an den naturwissenschaftlichenVerein für Niederbayernin
Passau 172—

b) an den naturwissenschaftlichenvormals botenisce Verein in
Landshut ..·.. 86—

c) an dasGermanischeMuseum in Nürnberg 100—
d) an denhistorischenVerein in Straubing 100—
e.)an denLehrlingsvereinZwiesel .... 300:

Summe § 9 1 418—
10 Gewerblicher Unterricht.

1| Zuschußzu denKostender Industrieschule — —
2|Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschule in Passau:
Exigenzbedarf. 63 910—
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

–
III 102 b) ÜbrigeRealschulenund zwar:

1. in Landshut:
a) Aversalbeitrage 26500—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungderpragmatischen
und nichtpragmatischenBeamtenund Bediensteten 5514—

c) Bedarf zur Erhöhung der Nebenstundenauf durch
schnittlich90 pro Wochenstunde 1 195—

2. in Straubing:
a) Aversalbeitrag 14600—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungder pragmatischen
und nichtpragmatischenBeamtenund Bediensteten. 3 603—

3. in Deggendorf:
a) Aversalbeitrag 13 600—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungder pragmatischen
und nichtpragmatischenBeamtenund Bediensteten. 14220—

3/ AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
1 a) Aversalbeitragzur Belohnungvon Lehrern,welchesichum

dengewerblichenFortbildungsunterrichtverdientgemachthaben 1260—
b) Zuschußzu dengewerblichenFortbildungsschulen 3900—

VBesondereSchulenzur EntwicklungeinzelnerIndustriezweige:
a) Kreisweberschulein Passau 2900—
b) Töpfer=nunmehrKeramischeFochschueĩinvandahit 1 715—
) Steinhauerschulein Mettern 140—
d) Steinhauerschulein Büchlberg 100—
e)1 Unterhaltsbeitragfür dieFachschulefür eleildufrien 200
f, und Holzschnitzereiin Zwiesel 1000—
8) Beitrag zur Baugewerkschulein Passau, . 2000-
h) Stipendienfür Schüler der BaugewerkschulePassau .. 300—
i) Unterhaltsbeitragfür die FachschulefürMaschinenbanund
Elektrotechnikin Landshut 2000—

Su###eF r 14589/—
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1|Kreisackerbauschulein Schönbrunn:
5

a) Exigenzder Schule1Schuletat, 19000 4 . 18800—

b) zur Tilgung des zum Ankauf der Frank'schenGrundstücke
aufgenommenenAnlehenszu 12720 .& in 30dahresraten
— auf Kreisfondstesfenn Hälfte der 7. Rate —. 212—

) KostendesNeubaueseinesWohn=undSchlafsaalgebäudes�c.
in der K. Kreisackerbauschulein Schönbrunnim Kosten⸗
anschlagezu 55 000 M, pro 1905 2. Rate zu . 11000—

2 K. LandwirtschaftsschulePfarrkirchen:
a) Aversalbeitrag 10000—
b) Bedarf für dieGehaltsaufbesserungdes Lehrerperjonals 4530—
) Betriebszuschußfür das Versuchsfeld 200—
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· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4
III 112 d) Zuschußzur Verzinsungund Tilgung der für denNeubau

eines Landwirtschaftsschulgebäudes,einer kulturtechnischen
und einer Winterschule * Anlehenssummevon
ca. 270000 A .. .. ..... 2500—

3/LandwirtschaftlicheWinterschulen:
a) Exigenzder landwirtschaftlichenWinterschulein Landshut 1550—
b) Zuschußzu denKostendes Internates dieserSchule 1300—
) EinmaligerZuschußfür die Einrichtungdes Internates . — —
d) ExigenzderlandwirtschaftlichenWinterschulenin Deggendorf,
Passauund Pfarrkirchen 3072—

e) Zuschußfür dieExigenzder landwirtschaftlichenWinterschule
in Kötztiing 1 300—

f) Zuschußfü dieExigenz derneuenWinterschulein Straubing 1550 —
4andwirtschaftliche Fortbildungsschulen:

a) für denBaumwärterkursin Landshut. 515—
b) für die landwirtscheftlichenForbhilhungeichile undLehrer
an denselben . 1600:-

Summe § 11 58 129—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
wirtschaftlichen Unterricht.

1/ Diäten und Reisekostender Prüfungs=Kommissäre 260.—
2 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=
3 unddLandwirtschaftsschulenundfür Reliktensolcher Lehrer 52049

4 Förderungder Obstbaumzucht,Dhier AbhaltungeinesObstbaukurses
für Lehrer, Geistliche,Verwaltungsbeamte2c. (incl.Stipendien)
in Landshut . 500—

DFilreinen Kreiswanderlehrerfür Obstbauundd Bienenzucht:
a) Gehalt · 2280.
b) Gehaltszulage 180—
D) Reiseaversum ...... 1000:

STmmegig
Summe Kap. III 56439294%6057394

IV Auf Industrie und Kultur.
1 Auf Industrie.
1/Auf Industrieüberhaupt 1029—
2| Beitrag zur Handels=und Gewerbekammer 1000—
3| Kostender Handwerkskammer 9000
4) Für sonstigeindustrielle Zweckeund zwar:

a) Beitrag zur Muster=und Modell=Sammlungin Landshut 858—
b) Beitrag zumGewerbemuseumin Nürnberg 100—

5 Zur Unterstützungdes Arbeitsamtess Straubing als al sur
Arbeitsvermittlung . 500—
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Kap. Vortrag Betrag

3
IV2 Auf Kultur.

1 Seltron zur Forderungder Landwirtschaftuberhaupt. 1500—
2 — — *E 4

3 Fur den kulturtechnischenDienst
a) Kreiskulturingenieur:
1. Gehalt 5250—
2. Gehaltszulage 420.—
3. Reiseaversum 700—
4. Regie . 400

b) Bezirkskulturingenieur.
1. Gehalt 2 640—
2. Gehaltszulage 180—
3. Reiseaversum 500—

c) Kulturingenieurpraktikant 1200—
d) Unterpersonal:

1. Erster Wiesenbaumeister:
æ)Gehalt . . .. 1800 —
8) Gehaltszulage 120 —
7) Reiseaversum. 400—

2 ZweiterWiesenbaumeister:
a) Gehalt . 1650—
B)Gehiiltszulage. 120—
y)Reiseaversuin. 400—

3. Dritter Wiesenbaumeister:
a) Gehalt 1500—
6) Gehaltszulage 120—
7) Reiseaversum 400—

4. VierterWiesenbaumeister extra statum:
· a) Gehalt . 1500—
L OGehaltsziilagL 120—

7) Reiseaversum 400—
5. Ein Wiesenbaugehilfe:

» a)Gehalt..-. 1200—
689)Reiseaversum. 350—

6. Bureauaushilfe 260—
e) Sustentation derKreiskulturingenieurs-Witwe Hertel. 700—
7. GehaltsaufbesserungdeskulturtechnischenPersonalsin ana=
loger Anwendungder Allerh. Verordn.vom 11.VIII. 04
(G.=V.Bl. S. 386ff). ... 6530—

4/ Für sonstigeZweckeund zwar:
a) Förderung der Pferdezucht:

Beitrag zur Hebung der Pferdezuchtbehufs Prämiierung
von Privatbeschälern.. 6000—

2. Beitrag an den Pferdezuchtvereinfir7ddie Fohlerweian
SchöfbachundWifling 500—

3. Zuschuß zur FohlenweideGaishausen. 500—

Oriqinalfrom
Diqitized bV,Oor gle
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Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

rEm
IV 2 4 b) StipendienzumBesuchedes Hufbeschlagunterrichts 1200|—

D)zur Förderung derRindviehzucht,insbesonderermittels Gosser
schaftsbildung . . 15000—

d) Beitrag zumKreisbienenzuchtverein.. 300 —
e) zur Hebung desObstbauesund UnterstützungderObstbau=
vereinein Niederbayneren . 1000—

s) Beitrag zum milchwirtschaftlichenVerein in Niderbayern 3 000—
g) zur Verbesserung und Vermeheng derSchweinezucht in
Niederbayern 1200—

h) Stipendien:
a) zum Besuchedes Molkereikurses in Weihenstephan 500
8) für Studierende der K. Akademie in Weihenstephan 100—

i) ZuschußandenKreisfischereivereininNiederbayernzurvebung
der Fischzucht . 500——

k) zur FörderungderZiegenzucht ... 300—
5hZuschaß an denKreisgeflügelzuchtverein. 150—-

5
16 Zuschußzurr Entwässerungdes Varnodsesain 5Iahreem 15000.4,

Dro 1905 vierte Nate 3.000—
—. Kap= Ix 70 497—

V. Auf Gesundheit.
¾l RNemunerationen für praktische Arzte in armen

Gegenden 5 800—
2, Beihilfen an Hebammen behufs Teilnahme an den

Repetitionskursen. 200—
3 Beiträge anDistriktsgemeinden zurSustentation von

Distriktstierärzten (bezw.prakt. Tierärzten) 6 000—
" SummeKar= V. 12000—

VI Auf Wohltätigkeit.
1——— — — — — — — — — — — —

nr Kreis=Irrenanstalten.
1| Für denBetrieb der Heil=und PflegeanstaltDeggendorfeinschließ.
*=. lich der Bauunterhaltungskosten 50270/27

" 2| Für Verzinsungund Tilgung derSchulden und zwar:
a) desKreisobligationen=AnlehensvomJahre 1887 zu ursprüng=

" lich 215000.X (SchuldenstandmitSchluß1904: 77300.4) 13600—
D b) der Refundierungsschuldvom Jahre 1888 und 1892 zu

ursprünglich102932 4& 65 J chuldenstand mit Schluß
« 1904: 41079 A 33 4). 6 850.—

) des zum Neubau einesPavillons für unrubige männliche
Krankein denJahren 1901und1902aufgenommenenAulehens

, von148000.«(die Kapitalsheimzahluiig beginnt erst im
i Jahre1911) 5920/—

Gocgle
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— — — Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

.; —

as 2 d) des zum Neubau eines Pavillons für unruhigeweibliche
Kranke in den Jahren 1904 und 1905 aufzunehmenden
Anlehensvon 154000 M ce Fsirn beginnt
im Jahre 1906) 494084

3 Sonstige Krankenanstalten.
e

2An die Augenheilanstalten:
a) an die K. Universitäts=Augenklinikin München 313/—
b) an dieAugenklinikdespraktischenArztes Dr. Görtz in #a# — —

3An das Dr. von —2 “= in München 200—
4 .—„
5 Fur die Pflegeriunenanstaltdes bayerischen Frauewereins vom

roten Kreuz in München 514—
6/ An die o Mist#t zur Ausbildunggud vonn Landtrankenhstegerimnen 500—

4 —

5 An diee debummenschein München 1500 —
6 7.
71 Beiträge für Pfleglingei in denAnstaltenfür rm= inStrenbina

Dahssiu und ./.. dannMspäit . 2000
2 Ss
3 Zuschuß für den6 Menhander Aretinenanstalt zu Deggendorf . 2000 —

8 An das SeraphischeLiebeswerk für arme und verwahrlosteKinder 100—

9 Unterstützung an gemeindliche und distriktive Armen=
pflegen:
Zum Unterhalte von Irren 7000—

10 1 Beitrag zur Unterhaltung derArbeiterkoloniein Herzogsägmihle 500 —
2 Zuschußbehufs Gründung neuer und Erhaltung der bestehenden

Naturalverpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 5000.4
11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit, und zwar:

Paratstellung von Mitteln für Fälle der Not und außerordentliche
Unglücksfälle ’z1 4. „ — —

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
der K. Deklaration vom 10 Mai 1902 . 40 260—

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die Unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und
Blödenanstalten nach derK. Deklaration vom 10.Mai 1902 500—

Summe Kap. VI: 5143 .4 145 998/11

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbauten.

1 a) Beiträge zu Distriktsstraßen 50 000—
b) Beiträge für wichtigeGemeindewege undBrücken. 10 000—

61“
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· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

— ——
VII 2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff—

nundFloßfahrt dienen, und zwar:
1|Für gewöhrlicheUferschutzbauten,ferner für die bisherregelmäßig

wiederkehrendenPositionen zur Unterhaltungder bestehenden
Uferschutzbautenan der Donau, am Inn, an der Isar und am
Regen,sowiefür diedenäußerenBeamtengewährtenBauleitungs=
Remunerationenaus Kreisfonds 18905

2f Zum allmählichenAusbau und zur unterhaltung derfrüher vom
Kreise allein unternommenenKorrektionen an der Isar · 3 500—

3|Korrektionen an der Isar auf gemeinsameKosten des Staates und
des Kreises:

Dotation aus Kreisonds 75000—
4/ Für Verzinsung undTilgung derSchulden und zwar:

a) des bei den eigenenHilfskassenaufgenommenenAulehens
für die außerordentliche Dotation der gemeinschaftlichen
Isarkorrektionim Jahre 1889 zu ursprünglich100000 A
als sechzehnteTilgungs=und Verzinsungsrate 6000—

b) desKreisobligationenanlehensvomJahre 1890zuursprünglich
60 000 #
1. fünfzehnte Tilgungs=und Verzinsungsratefür 1905 3½6030—
2. 1/% Tantiemender Kreiskassebeamtenhieraus 5445

5 Kreisfondswasserbaureserve. 441055
(ZZuschüssezur Erbauungundunterhaltung von Hochwasserdämmen:
s der GemeindePlattling, BezirksamtsDeggendorf . 1UWE—
s7ZiischußzurJiistandsetzungderbeschadiqtenWegeiind Verbauung «

der Wildbächeinfolge des Ende Juni 1904 niedergegangenen
E— Wolkenbruchsbei Obernzellund Jochenstein — —
i Summe K####vik 172 500 —

vm ÜbrigeKreis=Ausgaben.
1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren, dann zum Ankaufe von Löschgeräten für arme
Gemeinden 6000—

5 Zur Bestreitung der Reisekosten derKreisausschuß.
" Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren 300
3 Beiträge gemäß§ 32desBauunfallversicherungsgesetzes 814027
L Beitrag an den Pensionsverein der Distriktsstraßen= .
- wärter des Königreichs Bayern diesseits des Rheins 3½00—
5 Zur Verstärkung des Fonds für besondere Unglücs 1
# und Notfälle . 4()OU-—

,t«-- Zur Gewährung der außerordentlichen' Zulagen an
das Personal der Unterrichtsanstalten, sowie die prag— E
matischen Kreisbeamten (6 550.—

(180.4 für den II. Creisschulinspektor und 135.4 für
den Wanderlehrer für Obstbau und Bienenzucht:) 1 315

Summe Kap. VIII ——

Gocgle
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Vortrag » Betrag

— K.

3# IX AllgemeinerReservefonds .VVV. 12424
2 SummeKap. RX 12
— Summe der Kreis=Ausgaben 2052653 EIEIE

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

J Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

1 Lateinschulen.
1 Die auf speziellenRechtstitelnund Willigungen beruhendenFun—

dationsbeiträge
2AusderKreisschuldotation...
3Pensionenfiquuieszierte StudienlehrerundStudienlehrers·Relikten

Summe § 1 —

2 Gewerblich-technische Schulen.

lllll

FürdieKreisweberschnleiiiPassau....·..... —
Siiiiinie§2 —- lll

Volksschulen.
1½Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=

beiträge................... 922441
2| Leistungenfür ständigeBauausgaben. 51.70
3 BudgetmäßigeKreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotattn 9965407
b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit Schul=
lasten überbürdetenGemeinden. 110 700 —

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 Ziffer 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, die bisherigen
Beiträge zur Ergänzung undAufbesserungdes Lehrereinkommens,
danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
undSchulgehilfenaus Staatsfondsund zwar für Gemeindenmit
weniger als 10000 Einwohhen 207 839/86

5| Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters= und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. Ga derKreis=Ausgaben— 3391361

—

* Original from
m byGoogle UNIVERSITVOFMICHIGAN
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11
12

vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 iffer 4 des angefüörten
Gesetzes) .

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonal.anden Voltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabeder zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap. III
81 ##. 3 derKreisausgaben— 457 855-4—

Zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die bereits
vor dem Entstehen der gesetzlichenKreisvereine guiesziert
wordensind
a) Zuschuß an dengesetzlichenKreisverein zur Unterstützung
dienstunfähiggewordenerSchullehrer

b) zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalle 27 117.4—

D)zurUnterstützungder vor dem1. Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal .. .... .

Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer-Nelikten:
a) je 240 M oder 300 A fuürdie Witwen, 130 M oder
150 A für die Doppelwaisenund 100A für die einfachen
Waisen ’z 79420

b) zurUnterstützungder vor dem1.Januar 1896zugegangenen
Lehrer=Reliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal

ID)für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen
Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen
Zur Unterstützungdürftiger Schuldienst-Exspektanten*= der
Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht

Summe§ 3: 564392 4 — =

7 390.—

l
4220 —
2 000—

1715 —

1000/
8525055

Summe Kap. 1 A: 564 392 4 — J

B. huri= aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressen uberhaupt
Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes.

5
8#P22955

2572 —

Summe Kap. I B
Summe Kap. 1: 564392 & — J

Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinden

Gocgle
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Festgesetzter
Betrag

III

E

IV

Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
Zuschuß aus den Renten des Maximilianshilfs-Maga—
zinsfonds und zwar:
a) zur ParatstellungvonMitteln für Fälle derNot oderaußer=
ordentlicheUnglücksfälle. . 1434

b) zur Gründungneuerund ErhaltungderbestehendenNatural==
verpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 5000—4

Renten des allgemeinen deutschen Schulfonds, dann
zufällige Einnahmen.

SummeKap. II. 51 7

Kreisumlagezu 39,5 Prozent
von der Steuerprinzipalsummezu 2894670 .K 97 J nachAbzug
von 2 Prozent für RückständeundNachlässeim Nettobetrage von

Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre
Summe Ka# V. für sicht

Summe der Kreiseinnahmen:5143 .4

Gocgle

1 120527|13

76 825|26

705765394
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Abschied für denLandrat der Pfalz über dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Titpol!
von Gottes Gnaden Königlicher Winz V#n Bayern, ·

Begent. «
Wir habenUns über die von dem Landrate der Pfalz in seinenSitzungen vom

7 bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen, und
erteilen hierauf folgendeEntschließungen:

I.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1903
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die demVoranschlagezu Grunde liegendeSteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirks
der Pfalz beträgtfür das Jahr 1905: 4882776 “ 95 J, wovonein Steuerprozent
auf 48 827 76 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
erteilenWir in den in der BeilageenthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die von demLandratebei Prüfung des VoranschlagesgestelltenAnträge und
gefaßtenBeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die vom Landrate beschlossenenErhöhungen der Zuschüsseaus Kreisfonds für die
landwirtschaftlichenWinterschulendes Regierungsbezirkeswie für die Wein= und Obst
bauschulein NeustadtaH. genehmigenWir gerne. Wegender vom Landrateerbetenen
ZuschüsseausStaatsfondsan dielandwirtschaftlichenWinterschulenhatdasStaatsministerium

Gocgle “ ½*=—
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des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenjeweils nachMaßgabe der vorhandenen
Mittel Verfügungzu treffen.

2. Zu der Willigung des Landrates für Verbesserungder baulichenEinrichtungen der
Kreis=Taubstummenanstaltin FrankenthalerteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

3. Den Beschlüssenüber dieGewährung der außerordentlichenZulagen an Kreisbeamte
und Kreisbediensteteim Vollzuge des § 21 des Finanzgesetzesund in Anlehnungan die
AllerhöchsteVerordnungvom 11. August 1904, die Besoldungender Staatsbeamtenund
Staatsbedienstetenbetreffend,erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

4 Der Beschluß,demPensionsfondsfür die Beamtendes kulturtechnischenDienstes
etwaigeEinsparungenaus denEtatspositionendes kulturtechnischenDienstesvomRechnungs=
jahre 1904 ab zuzuführensowiedie Erübrigungenaus demJahre 1902 zu überweisen,
wird genehmigt.

5. Die auf die KreisirrenanstaltKlingenmünsterund auf die Kreis=Kranken=und
PflegeanstaltbezüglichenBeschlüssegenehmigenWir, soweitdies nicht schongeschehenist.
In letztererHinsichtverweisenWir auf Unsere Entschließungvom 29. Dezember1904
und auf dieEntschließungdesK. StaatsministeriumsdesInnern vom20. desselbenMonats.

Den überdie Errichtungeiner zweitenKreisirrenanstaltfür die Pfalz gefaßtenBe=
schlüssenhabenWir inhaltlichEntschließungdes genanntenK. Staatsministeriumsvom
17. Dezember1904 unterVorbehalt der gesetzlichenErmächtigungzur Anlehensaufnahme
Unsere Genehmigungerteilt.

6. Die auf die RheindämmebezüglichenBeschlüssebegegnenkeinerErinnerung.
Den auf denallgemeinenReservefondsund aufErübrigungenüberwiesenenWilligungen

des LandratserteilenWir Unsere Genehmigung.
Indem Wir dem Landrate gegenwärtigenAbschiederteilen, sprechenWir ihm für die

ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayern Verweser.
Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner, u. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.
62
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Abersicht

bezirkes der Ffalz für das Jahr 1905.

Tit. Vortrag
Festgesetzter
Betrag

II

III

.—

I. Abschnitt.

XKreis- Ausgaben.

Auf Erhebung und Verwaltung derKreis=Einnahmen

1

Summe Kap. 1für sichssh

Bedarf des Landrates.

Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder
Düäten undNeisekosten der WMitglieder des Landrats:

Ausschusses . . .
Regiekosten

SummeKans. ##

Auf Erziehung und Bildung.
Volksschulen.

StändigeBezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars.
b) aus der Kreisschuldotati
P) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten
a) Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volis=

schulender Gemeindenbis zu 10000 Einwohnernnach
Maßgabe der zum Budget der XXVI. Finanzperiodege=
faßten Beschlüsseaus Zentralfonds 594784.¼ 35 4

b) Dienstalterszulagen aus Kreisfonds vom zweitenJahre nach
bestandenerAnstellungsprüfung beginnend bis zum Eintritte
in die zweitestaatlicheAlterszulage .

Zur Beschaffungvon saeilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigen Gründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen .
b) anStelle des zu militärischen=2 tiiberufenenLehr=
personals ...... . ... l

Cogle

900 301|37

8 500—
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Festgesetzter
Kap's Vortrag Betrag

3
L 1 58Besondere RemunerationenundUnterstützungenfür das aktive Lehr=

personalund zwar zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspek=
tantenwährendderAbleistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 2.500—

6 AllgemeineBeiträgean Schul=(bezw.Gemeinde=)Kassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
undmehrEinwohnernan Stelle der dem Lehrpersonalan
den Volksschulendieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagenhenä
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 191683/55

b) WeitereBeiträgean die KassendieserGemeinden 9548—
P) Zuschüssean die Kassender übrigenGemeindenmitOrts=
statuten an Stelle der seitherigen Bewilligungen an das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds= .. 133320—

d) Weitere Beiträge an die Kassen dieserGemeinden ... 2583 —
Ja.)SonstigeZuschüsseanGemeindekassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissen . .. —
6) aus Kreisfonds. —
7) aus der im außeror. dentlichen Etat bewilligten
neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit
SchullastenüberbürdetenGemeinden 75000

Beiträge zur Realexigenzder Schulenund zu Schilhausbaiien
a) Realexigenz-Beiträgen. · . —

—

b) zumUnterhalt vonSchulhäusern
31* Schulhaus=Neubauten ) « how-—

8StandigeBauauggabeu...-......·... — —
9| Prüfungs=und Ausfsichtskosten:

a) Düten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichen . * 32 300 —
und außerordentlichenSchulvisitationen . .... 171«.)—
daiiiifürFormularpapiere......... · 200—

b) für die Kreisschulinspektoren:
aa) Gehaltle .....,,. lsls)00—
bb) Gehaltszulagen . ...... 126()-
cc)DiatenundReisekosteii..... . .. 4120—

10PeiisioiieuuudAlimentatiouen:
A......--......-. . . .. — —

b) zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
s. und zwar:
* Daa)ZuschußandengesetzlichenKreisvereinzurUnterstützung
’ê½:•*„ dienstunfähiggewordenerSchullehrer:
! a) aus Zentralfonds .. 15368361

8) aus Kreisfonds zur Deckung desDefizites .. 3440()—
y)ausKreisfondsBedarfpro1900..... 1837202

62*
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2+

III 1 10

1—

12

b) böb)zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalleaus Zentral=
fsonds 31 657 ∆81

co) zurunterstützungder vor dem1. Januar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zurGewährungvon Zu=
schüssenan die Pensions=und Reliktenunterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal. .

c) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

a)je 240 .X oder 300 .∆ für die Witwen, 130 .#
oder 150 K für die Doppelwaisenund 100 .#
für die einfachenWassen 1353014 65

6) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind=
lichenPenstonseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal

7) für dürftige, demurnerbnhengsule catwachsene
bebrerwaher.. .

bb)ausKreisfonds....
d)ZuschußandiebesondereSchullehrer-Witwen=und Waisen.
kassedes Kreises ..

e) Zuschuß an dieLreisschulinspeltors ·Witwe eitis n 2
Bezugeaus der Lehrerwitwenkasse

) Zuschußan das pfälzischeLehrerwaisenstift

Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
a) fürdürftigemännlicheSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten
b) für Schülerinnen weiblicherBildungsanstalten, diesicht dem
Lehrberufewidmenwollen

Ubrige Ausgaben:
a) für Elementarfortbildungsschulen
b) zur Förderung derDistriktsschulbibliothekenfür dieFortbildung
der Schulleher

JD)zur FörderungdesFortbildungswesensdesVolksschullehrer=
personals (Bildung von Konferenzbezirken)

d) zur Hebungdes Unterrichtsin denweiblichenHandarbeiten

Reservefonds für die Volksschulen

n
T

f

11560

I

6 570—

2000—

20000—

T —
5 1 5 —

10000—

1500 —

2300 —

700 —

6950—
2000—

1200/
Summe § 1 761/43.7 81.0 156033880
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Festgesetzter
Vortrag Betrag

—— 2

111 Progymnasien und Lateinschulen.
* 1•Erigenz=Zuschüsse:

9 Kreisanstalten:
1. Progymnasium in Frankental . 1727655

E 2. ei BGrünstentt 17.47650
·" b) Gemeinbeanstalten:

1. Progymnasiumin Bergzabben: 11.55650
s » »Dürkheim... ...... 12200—
3 » »Edenkoben.....-.. 1"181250
4. » »Germershei«iu.... ... 9174—
5. » »St.Jngbert.... ... 10743-—
6. » ..Kirchheimbolaiiden....... 8315—
7. « »Kusel.. ...... 8 082 —
8. » „Ludwigshafen T ...... 944250

z 9. » „ Pirmasens ... 9672——
« i 10 Lateinschule „ Annweiller ...... 7787—
« E 1. » »Blieskastel.. ...... 7058-

12. » »Hoinbiirg..... .... 8729——
13. » »Laiidstuhl.......... 998850
14. IWinnvellerr 7192 —

2 Prüfungskosten“.. 343——
ZUnterhaltsbeitrageaus Kreisfoiids für Relikten vonSutdieriehreri

dieser Schulen . 120—
= z 166968 05

3 Taubstummenanstalten.
1 Kreis-Taubstummenanstaltin Frankenthal:
Für denBetrieb, einschließlichder— und fi
außerordentlicheAusgaben . 7748181

Summe§ Z 774818—1

.« 4 Blinden-Institute
1 — S

2 Freiplätzefür Säglinzeinim gannuissibee 2 in WMincen 1440—
3“ Zur Verfügungder Regierung 1400

Summe § 1840 —

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1| Freiplätze für Erziehung und rWon= zus Kinder in der

Zentralanstaltin München 720—
* — 5 für s#

6 Unterrichts= und hiseneten go für die
weibliche Jugend S S

* z für Fi

S Oriqginal from ,DigitszedbyCOOglc uNivERsiTYoFMicHiGAN '



I Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag
1 4—3

II1 1 Sonstige Unterrichts== und Erziehungs= éAnstalten.
Schwimmschulen 472—

Su## 7 ; für —

8 Kreisstipendien fürStudierende an Universitäten und
l Gymnasien ..... 53000:

Summe z z für *2
9 Ubrige Ausgaben.

1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern,insbesondere
der vorhandenenRuinen . . · 2 000

#„— — — — — — — — — — — — — — —

4/ Beiträgean Vereineund Institute:
a) An das germanischeMuseum in Nürnbrregggg 200 —

# b) An die naturwissenschaftlicheef „Pollichia“ in
· Dürkheini. . ...... 345—

c) An das MuseuminSpeyer . 345
d) An den historischenVerein derPfalz 655—
e) An den pfälzischenVerschönerungsverein 800—
1) An denpfälzischenKunstverein 300—
8) An denPensionsverein staatlichgeprüsterLehrerinnenBayerns 200—
h) Beitrag an denpfülzischenMuseumsvereinfür denNeubau
des Museums 0 000—

r Su##s z ; 14 845
10 Gewerblicher Unterricht.

1|Zuschuß zur Industrieschulein Kaiserslautern 3000—
2 Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschulein Kaiserslautern 7193007
« b) Ubrige Realschulenund zwar:

aa) in Speyer . 1942750
bb) in Landau 25 305—
ec) in Zweibrücken 23 850—
die) in Neustadt H H. 27.08250
ee) in Ludwigshafena/ Rh. 34 14750
fl) in Pirmases . 1938750

c)FurLehrattribute technischerSchulen· 1370—
d) Reservefondsfür dieselben .. 2000—

Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen:
1 a) GewerblicheFortbildungsschulen 2 400—

b) Exigenz derKreisbaugewerkschulein Kaiserslautern 56 92130
) Beitrag an die Webschulein Lambrecht ... 2000:

Summe 8 10 288 821|37

Goosle



Nr. 24. 373

Festgesetzter
Kap§ Vortrag - Betrag

12—
L 11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1— — — — — — — — — — — — — — — —
2 a) KreisackerbauschuleKaiserslautern für den Betrieb (laufende

Ausgaben) .. 18933|42
b) Stipendien für Schüler landwirtschastlicher Schulen, ins-
besondereder Kreisackerbauschulein Kaiserslauteen 3000—

0) Stipendien zum Besuche der K. Akademie für Landwirt=
schaftin Weihenstepphan 1500—

d) Stipendien zum Besucheder an der K. Gartenbauschule
in Veitshöchheim stattfindendenObstbaukurse, sowie der
Wein=und Obstbauschulenin VNeustadt"ld. und Veitshöch=
hei 500.—

3LandwirtschaftlicheWinterschulen:
a) für Alse **
b) für Zweibrüken 2000 —
c) für Landau... .... .... 2000|
41)für Frankenttal 2000|—
e) für Wolfstein. ...... 2000—
!) für Bellhei ............ 2000—
g) fürKirchheimbolanden .. ... 2000—
li)siirdieWein-uiid ObstbauschulcinNeustadt a/H. . 2 400—
i) Ehrengabenan Nichtfachlehrer,welchesichum diedebun
der Landwirtschaftverdientgemachthaben . .. 200—

Summe F 11 405332

12 lbrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= 1 ––
schaftlichen Unterricht.

1| Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 690.—
2| Pensionsfonds der pfälzischenKreisgemeindefür dieLehrer an tech=

nischenMittelschulenund der Kreisackerbauschuleder Pfalz 3529368
3— ——— — — — — — — — — — — — — —

)Stipendien für Studierende, Schüler und Eleven:

a) der höherenundmittlerengewerblichenUnterrichtsanstalten. 2 460—
b) für pfälzischeSchüler der bayerischenIndustrieschulen 1000—
) für Studierende derK. tierärztlichenHochschuile 500—
d) Stipendien für arme Schüler anPrivat=Realschulen 1 000—
e) Stipendien für Besucherdes Molkereikurses!in Weihenstephan 300
f) jür Wanderkochkurse. .. 1500 —

I Summe F 12 743/68
"„ Summe Kap. Ul 76177354 N27206754/3

Gocgle



«--.-·«--ksesIs-,.

374

« Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

. .—

IV Auf Judustrie und Kultur.
1 Auf Industrie.
1 Beitrag für die Entwickelungder Industrie überhaupt. 860—
2| Beitrag an die Handels=und Gewerbekammer 1200—
3 Beitrag an die Handwerkskammer 15000—
4Fur sonstigeindustrielleZwecke:

Beitrag zumGewerbemuseumin Kaiserslauternund zwar zur
freienVerfügungdes Verwaltungsratess 6000—

5itipendien für Gewerbsmeisterund GewerbsgehilfenzumBesuche
der Meisterkursein Nürnbergund Kaiserslautrrn 500

Beitrag zu denKostender IV. pfälzischenGewerbe=und Industrie=
»- Ausstellungzu Kaiserslautern1905 sowiezur eventuellenUnter=

stützungdürftigerAusstelleraus demHandwerkerstande 2 000—
78Beitrag (I. Rate) zu denKostender bayer.Jubiläums=,Landes=,

# Gewerbe=,Industrie-und Kunst=AusstellungNürnberg1906 sowie ,
. zur eventuellenUnterstützungdürftigerAussteller . 3500—

2 Auf Kultur. i
lAquaudeskulturuud laudwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 1

a) aus Zentralfonds . 2572
b) aus Kreisfonds 928—

2— — — — —— — — — — — — — — — —

31 Auf denkulturtechnischenDienst:
I. PersönlicherBedarf.

Gehalt und Gehaltszulage:
a) des K. Kreis=Kulturingenieuns 5910—
b) des 1. K. Bezirks=Kulturingenieurs 3225—
P) des 2. K. Bezirks=Kulturingenieurs 2 820—
d) Funktionsbezügeder Praktikanten 900—
e) Gehalt des Kulturtechnikrs 1590—
4) Lohnzuschußfür die Kulturvorarbeiter 1900—
9) AußerordentlicheRemunerationfür denKulturtechnikerEitel 300—
II. SächlicherBedarf.

Reisekostenund Tagegelder:
a) für denKreis=Kulturingenienr 1000—
b) für den 1. Bezirks=Kulturingenieur 800—
D) für den2.Bezirts Kulturingenieur 800
d) für die Praktikanten . 300—
e) für denKulturtechniker 500—

Bureaubedürfnisse:
" ) desKreis=Kulturingenieurs 100—

8) des 1. Bezirks=Kulturingenieurs 80—
h) des 2. Bezirks=Kulturingenieurs 80—

Gocgle
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Nr. 24. 375

· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

M 1

IVV?3Sonstiger Bedarf:
i)Instrumente und Bureaueinrichtung 170—
k) Literallten . 170—
1) Drucksachenund Portoauslagen 130—
m) weitere Ausbildung der Kulturvorarbeiter 100—
Hn)Beschaffungvon Katasterplänen 150—
o) Bedienungim 2. Kultur=Bezirk. 72—
p) Bedienungim 3. Kultur=Bezirk . 70—
d) Beheizung des Dienstzimmers im 3. ulur=Beiire . 75—
a) BeleuchtungdiesesDienstzimmers . . lö-
s) Versicherungdes Inventars gegenFeuer 28

4 Für sonstigeZwecke:
a) StipendienzumBesuchedesHufbeschlagunterrichtes. 350—
b) für Stammzuchtbezirke . 4000—

; c)UnterstütziingvonStammyuchtgenossenschaften. 20000—
T chBeitraqandeiipfalzischeiiKreisfischcreiverein. 500—

e) für Hebungder Bienenzucht .... 200—
Ofürdielandwirtschaftliche Feldversuchsstationin Kaisers=
lautern für laufendeAusgaben 8 360—

8) Zuschußan denVerbandpfälzischer kinhwirhchnfüe Ge=
nossenschaften 7500.—

D h) Zuschuß an den pfälzischen Spar= und Darlehenskasse=
Verein „System Raiffeisen“ 250—

i) Zuschuß zum pfälzischenGenossenschaftsverbandVaherhein 200—
k) für Hebungder Schweinezucht 2 000—
) für Hebung der Geflügelzucht 150|—
m) für Hebungder Ziegenzuchtt 300—
Mn)Gehalt und GehaltszulagedesWasselfttanWinderlehrers 2 460—

Reiseaversumdesselben . . 1000l—
Bureauaversumdesselben . 100:

Summe I7s 93 490—

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden. 2200—
2 1 Unterstützung dürftiger Lebammen bezw.despfälzischen

Hebammenvereins . . 400·—
2Unterstutziingvoupebaiiiuien für Nepetitionskurse
3 Beitrag an die Hebammenschulein Erlangen 400 —

3 Zur Sustentation von Distriktstierärzten 6000.—
4 Zur Bekämpfung des Typhus, hier Förderung und

Unterstützung! dergemeindlichen Maßnahmen zudiesem
Zwecke 1000—

Summe V 10500—

63
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· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

–
VI Auf Wohltätigkeit.

1 — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Kreis-Irrenanstalt Klingenmünster.
1 Für denBetrieb,einschließlichder Bauunterhaltungstosten 26135024
2| Für Instandsetzungsarbeiten · 13300—
3 Für Neubauten 4000—
4/Rückzahlungsratean denMaximilians=GetreidefondszurTilgungdes

aus demselbenentnommenenunverzinslichenAnlehensimBetrage
von 250000 KM. .. . 25000

5 ErsteRate für ErbauungeinerneuenKreisirrenanstalt 1500001

3 Sonstige Krankenanstalten.
1— — — — — — — — — — — — — — —
2| Für Heilung armerAugenkranker 810—
3 Bur FörderungderLandkrankenpflegean denboyerischenFranewwerein 600—

45 — — — — — — — — — —

6 Kreis-Kranken- und Pflege-Anstalt Frankenthal.
11Für denBetrieb, einschließlichder Bauunterhaltungskosten 255837|61
23— — — — — — — — — — — — — —-
3——-..-—————-———— — —

4 Für Abriß und Neubaudes sogen.Porzellanbaues:
AchteRückzahlungsratean den Marximilians-Getreidefonds
zur Tilgung des aus demselbenentnommenenunverzinslichen
Anlehensim Betragevon153.000.4 .... 15000—

71 — — — — — — — — — — — — — — —

8 Zum Unterhalte verlassener Kinder und armer Waisen
bei Privaten, dann in Waisen=und Rettungshäusern. 53000—

9 1 Zur Unterbringungschwachsinniger,epileptischerundkruppelhafter
Kinder in entsprechendenAnstalten —

2| Beitrag zur KinderheilstätteDürkheim 1000—
3 Beitrag zur Volksheilstätte . ;)001-—

10—————————--————— —-

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1/ UnterstützungArmer außerhalbdes Armenhauses 7100—
2 Unterstützungarmer,durchElementarereignissebeschädigtergamilien 2040 —
3 — — —
4 Beitrag ann denpfälzischen Arbeiterkolonie=Verein 3000—
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· Festgesetzter
Kap.8. Vortrag Betrag

——
VI 11|5 Zuschüssean Vereine und Einrichtungenzur Unterstützungumher=

ziehenderPersonen · 4500-—
SZurUnterstützungder GemeindenbeiErrichtung vonArbeitsämtern 1000—

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902 . .— 6 16750

Summe Kap. VI 810 825|5

VII Auf Straßen-, Brücken=und Wasserban.
1 Beitrag zu den Distriktsstraßen. 100000—
2 Beitrag zu den Gemeindestraßen 5000—
3 Beiträge für Vorkebrungen gegen den Eintritt von

Notständen in der Pfalz. — —
4 Zur gewöhnlichen uerhaltung der Rheinbämme 10000—

Summe Kap. VII 115 000—

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Belohnung für Erlegung von Raubtieren sowie für

Beanzeigung von Baumbeschädigungen und Entdeckung
des Täters 260—

2 Unterstützung des pfälzischen Feuerwehrverbandes und
zwar zur Gründung, Ausrüstung und Bildung von
Feuerwehren 2000—

3 Zuschuß zu demPensionsvereine für pfälzische Kreis=
bedienstete behufs Bildung eines Stammkapitales (23.
von 36 Naten) 7000—

4 Ansammlung eines Pensionsfonds für die Beamten des
kulturtechnischen Dienstes 4225—

5 Beiträge gemäß § 32 des VBauunfallversicherungs=
gesetzes 9990—

6 Kreisuntersuchungs anstalt Speyer für laufende Aus=
gaben 571290

7 Zur Gewährung von außerordentlichen Zulagen an das
Personal der Progymnasien, Realschulen, Lateinschulen
und landwirtschaftlichen Schulen, sowie an die prag=
matisch angestellten Kreisbeamten bezw. die nichtprag=
matischen Kreisbeamten. . 60000—

Summe es= vm 89 18790

IX AllgemeinerReservefonds §# ;11141 34 750/28
SummeKap. IX für sich! —

SummederKreisausgaben761743X 81J5536526266

Gocgle
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Tit. Vortrag Betrag
4 2

12

–
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O
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II. Abschnitt.

KKrei - Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

Volksschulen.

BudgetmäßigeKreisschuldotation:
à# — — —

b) NeueKreisschuldotationzurunterstützungder mit Schul=
lasten überbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 2Zif. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902, die bisherigen
BeiträgezurErgänzungundAufbesserungdes Lehrereinkommens,
danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
und SchulgehilfenausStaatsfonds und zwar fürGemeindenmit
wenigerals 10000 Einwohner

Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinden mit 10000 und
mehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
SchulbedarfgesetzesKap. III § 1 Tit. 6a der Kreis=Ausgaben

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap. III
§ 1 Tit. Za derKreisausgaben — . 594784A 352

9 Zuschuß andengesetlichenKreisberein durunterstützung
dienstunfähiggewordenerSchullehrer .

b) zurBelassung eines Drittels der zuletzt bezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalle 31657.4 81 J

Gocgle
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Nr. 24. 379

· Festgesetzter
Kap. §# Vortrag Betrag

„ 17

1 3 =D)zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=undRelikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür dasan
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendehr=
personal . .. . . 11560—

10| Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer=Nelikten
a) je 240/¾oder300.X für dieWitwen, 130.∆ oder150.4#
für die Doppelwaisenund 100 für die einfachenWaisen

135 301 4 65 — —
b) zurUnterstützungder vor dem1.Januar 1896zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=undRelikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür dasan
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehr=
personal 6570—

) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11 Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1715—
12/ Zur UnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährendderAb=

leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 2500-
SummeKtipiAiair43«-i 81 1680772066

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen 2572—
2 Zu den Ausgaben des kulturtechnischen Dienstes . 6 800—

SummeKap.1 =

C. Zuschüsse aus Zentralfonds für Wohltätigkeit.
i2 — — — —-
3 Budgetmäßige Entschädigung der pfälzischen Kreis

fonds für den Entgang eeines Drittels der Polizeistraf—
gelder . 8571——

EnmmurK##=Ic
I Summe Kap. I 761 743.A1 81 J 1 098 715)06

Il Fundations⸗undDotationsbeiträgederGemeinden — —
1

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsguellen.
I Rheindammpacht bei den Hemshöfen 2c. 1091985
12. Pachtertrag der Rheindammgräsereien 9 86567
3 Erkennungsgebühren für Benützung kleinerer hn

dammflächen zu verschiedenen Anlagen 22350
I Sumuie Kap. 2100902
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— · Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

142
IV Kreis=Umlagezu 45 Prozent

von der Steuerprinzipalsumme von 4 882 776·4 95 J nachAbzug
von ½ für ungiebigePostenim Nettobetragevrv.. 2 189925|48

Summe Kap. IV für sich!

V Aktivresteder Kreisfonds frühererJahrer 55.553|10
Summe Kap. V für ich! –

Summe der Kreis=Einnahmen761743.X 817)365 20266
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Abschied für denLandrat der Oberpfalz und von RegensburgüberdessenVerhandlungenfür
das Jahr 1905.

Im NamenBeiner Majestütdes Königs.

Luitpold,
von Gottes GnadenBöniglicherMrinz V#n Sapyern,

Regent.

Wir habenUns überdie von demLandrateder Oberpfalzund von Regensburgin
seinenSitzungenvom 7. bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag
erstattenlassen,und erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1903
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die Steuerprinzipalsummedes Regierungsbezirksder Oberpfalz und von Regensburg
beträgtfür dasJahr 1905: 2350 792 —, wovoneinSteuerprozentauf 235074 92’.3
sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von dem Landrate geprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=

nehmigung.

Gocgle
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IV.

Auf die von demLandratebei Prüfung des VorauschlagesgestelltenAnträge und
gefaßtenBeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die auf die Kreistaubstummenanstaltin RegensburgbezüglichenLandratsbeschlüsse
erhaltenUnsere Genehmigung.

2. Die von dem Landrate beschlosseneVerwendung eines Betrages von 944 4 aus

demReservefondsfür die VolksschulenzurErgänzungderUnterstützungenaus derPensions=
Zuschußkassean das in der Zeit vom 1. Januar 1896 mit 31. Dezember1903 zur
Ruhe gesetzteLehrpersonalaus GemeindenohnePensionseinrichtungenist genehm.

3. Den BeschlüssenüberdieGewährungder außerordentlichenZulagen anKreisbeamte
und Kreisbediensteteim Vollzugedes § 21 des Finanzgesetzesvom 10. August 1904 und
in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August 1904, dieBesoldungender
Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenbetreffend, erteilenWir gerneUnsere Ge=
nehmigung.

4. Der Beschlußüber die VerleihungstatusmäßigerRechtean denWiesenbaumeister
Heitzer wird genehmigt.

5. Dem Beschlusseauf Bewilligung von 10000 für die landwirtschaftliche
Kreisausstellunggelegentlichder WanderversammlungbayerischerLandwirte in Neu=
markt½/O.im Jahre 1906, wovon5000 — aus der Kreisreservefür 1905 und
5000 auf das Jahr 1906 zu übernehmensind, erteilenWir gerneUnsere Ge=
nehmigung.

6. Die BeschlüsseüberVerwendungder Zinsen des Maximilians=Kreishilfsfondsfür
das Jahr 1905 genehmigenWir gerne. Dagegen steht der Beschluß, aus den im
Jahre 1904 erübrigtenRenten3500 “ zur Herabminderungder Kreisumlagenzu ver=
wenden,mit der Zweckbestimmungdes Fonds, auf dessenStärkung, namentlichwegender
zahlreichenBrandfälle in der Oberpfalz, ernstlichBedachtzu nehmenist, in Widerspruch
und kanndeshalbUnsere Genehmigungnichtfinden.

7. Den die KreisirrenanstaltKarthaus=PrüllbetreffendenBeschlüssenerteilenWir
Unsere Genehmigung,soweit Wir diese nicht schon unterm 29. Dezember1904
gegebenhaben.

8. Der Beschlußbezüglichder Verpachtungder Okonomieund des Gartens der
KreisrettungsanstaltBurglengenfeldan denMinoritenordenwird genehmigt.

Den auf Reservefondsund auf Erübrigungen überwiesenenWilligungen des Landrates
erteilenWir Unsere Genehmigung.

Gocgle



Nr. 24. 383

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für
dieersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den 26. April 1905.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr.v. Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.

64
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Atersicht

· r
Kap.§xj Vortrag Betrag

—

I. Abschnitt.

Kreis=Anus gaben.

I Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen . 500—

SummeKap·Isürsichl

II Bedarf des Landrates.

1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 2 800—
2 Diäten und Reisekosten dderMitglieder! des Landrats=

Ausschusses . . 400—
3 Regiekosten 1200

Summe II 4 To

III Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen.
1/Ständige Bezüge des gLehrpersonals.

l a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 1244826
b) aus der älteren Kreisschuldotatio 41 469.87
D)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

3021.4 98 J —-
2|Gehaltsergänzungszuschüsse für das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten .............. 657 309,08
3Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulen

der Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der
zumBudgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse

380 402 — — —
Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom

# 28. Juli 1902:
a) im allgemeinen. . 6 600.—
b) an Stelle des zu militärischenÜbungeneinberufenenLehr=

1 personals (ausKreisfonds) ·.... 500 —

Gocgle
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« MBP 6 Festgesetzter
Kap. VBortrag Betrag

—
III 15/BesondereRemunerationenundUnterstützungenfür das aktiveLehr=

personal:
a) Remunerationen — —
b) Unterstützungen 2 000—
„P)Unterstützungenfür diezumWiiliürdiei cubgehobenenSkhr
dienstexspektanten . 1000—-

6AllgeiueineBeitrageandie Schiilkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonalean
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 34 11421

b) WeitereBeiträgean die Schulkassendieser Gemeinden
P) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungenan
das Lehrpersonal an den VolksschulendieserGemeindenaus
Staats=und Kreisfonds

d) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieferGemeinden
he)SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
6) aus Kreisfonds .
7) aus der im außerordentlichen Etat bewilligten
neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit
SchullastenüberbürdetenGemeinden

Beiträgezur RealexigenzderSchulenund zu Schuchansneubanten=
a) Realexigenzbeiträge:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
bb) aus der Kreisschuldotation. .

b) zum UnterhaltevonSchulhäusernundzuSchulhausneubauten
D)zur Gewährungvon Zuschüssenan armeüberbürdeteSchul=
gemeindenbehufsAnschaffungbezw.NachschaffungvonLehr=
mitteln .

StändigeBauausgaben
HPrüfungs=und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahmeder
ordentlichenundaußerordentlichenSchuloisitationen, dann für
Formularpapiere ... . ...

b) für denLrrschulinsoekor
aa)Gehatt ...
bb)Gealtszulage...
cc)außerordentlicheZulagepro 1904

„ 1905
ld) Diäten und Reisekosten

—

S.

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

4
III| 1|110|Pensionenund Alimentationen:

a) zurUnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,diebereits
vordemEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren:
aa) aus Zentralfondds 270 4 — 0 – —
bb) ausKreisfonds – —4 — —

b) UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dengesetzlichenKreisvereinzur Unterstützung

dienstunfähiggewordenerSchullehrer:
a)aus Zentralfonds ...... 109820—
6) aus Kreisfonds:
1. im allgemeinen 47 445—
2. zur Bildung höhererPensionsklassenund zur Ge=
währungvon Zulagen auf Grund der Allerhöchst
genehmigtenLandratsbeschlüsse 23 755.—

bb) zurBelassungeinesDrittels der zuletztbezogenenDienst.
alterszulagen im Pensionsfalle aus Zentralfonds

24640A — —
cc)zurUnterftützuugdervordem1.Januar1896pensionierten

Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan
die Pensions- und Relikten-Unterstützungs-Zuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal:
a) aus Zeutralfdddss 6 530—
b) aus Kreisfonds ..... — —

c) UnterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:
a) je 240.X oder300X für dieWitwen,130A oder
150 .X für die Doppelwaisenund 100 . für die
einfachenWaisen 91050 4 — J — —

8) zurUnterstützungder vor dem1. Januar 1896 zuge=
gangenenLehrerreliktenundzurGewährungvon Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonl 4 450

7) für dürftige, dem Unterstützungsaltereitwachene
Lehrerwaisen 2000—

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeinen ... 255/60
6) für besondersdürftigeSchullehrer=Witwen . 68t)——

d) Zuschußan die besondereSchullehrer=Witwen=undWesfenkafe
des Kreises 10000

Il e) Pension der Kreisschulinspektorswitwezitzelsberger in
Negeunsburg 1332

s) Pension der Relikten des arcisshilinspeltvrs Sterner in
II Regeiisbiirg... . 126480

Cogle
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

2
IIII| 111| UnterstützungenfürdürftigeSchulamtszöglingeunddSchulprakiitauten·

a) für dürftigeSchulamtszöglinge 4000—
b) für dürftigeSchulpraktikannen 1000

12| UbrigeAusgaben:
a) zurFörderungderDistriktsschulbibliothekenfür dieFortbildung
der Schullehrer — —

b) zur OrganisationvonSchulehrer=Fortbildungskursen(Kon=
ferenzbezirken) 1 800—

ID)zur BestreitungderAbsentengelder,mit welchentitzelne Schuen -
uochbelastetsirid.. .. 21960

13|]Reservefondsfür die deutschenSchulen .. 373951
Summe8 T Hõ hõoẽ— 114505 !

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1/ Zuschußan die StadtgemeindeWeidenzu denKostendes Progym=

nasiums — —
2 außerordentlicheZulagenandasPersonal desProgymnasiumsWeiden — —

Summe§ 2 — —
3 Taubstummenanstalten.
1 Dotationsbeitragan die Kreistaubstummenanstaltin Regensburg 17600—
2|Freiplätze für Zöglinge:

a) in der Taubstummenanstaltin Regensburg. . . . .. 5000|—
b) in der Privattaubstummenanstaltin Zlll .. 1620—

Summe§ 3 ——
4 Blinden=Institute.
1/Dotationsbeiträüge — —
2 Freiplätze für Zöglinge im Zentral=„linden=Instiuute=in München 720—
3] Zuschußan denKreisblindenunterstützungs=Vereinin Regensburg 100—

Summe§ 4 820|—
5 Anstalten für krüppelhafte Kin der.
1/otationsbeiträge — —
2|Freiplätze für Zöglinge in derEtziehungsanstatsin krüppelhafte

Kinder in München 2160—
Sunm z 5 2 160—

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten, speziell für die
weibliche Jugend

1 — — — — —
2 ühtersiibungderArheitslchrerinnenaufdemLande ..... 6900—
3 — — — — — — — — —

Summe§ 6 6900—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten — —
Summe 87 — —

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

—
III 8 Kreisstipendien für Studierende an Universitätenund

Gymnasien . .. ..... — *
Summe § 8 — —

9 Übrige Ausgaben.
11Zur Erhaltungvon Kunstdenkmälernund Altertümern . 300
2| Für den historischenVerein der Oberpfalz und vonNegensburg . 515—
3 Beiträge an dieBibliothel in Regensburgaus derKreisschuldotation 1000—
4 — — — — —

5 Beiträge an sonstigeVereine, Institueeund Sammlungen:
a) an das germanischeMuseumin Nürnberg 200—
b) an die botanischeGesellschaftin Regensburg 300—
J) an dennaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg 300—

Summe § 9 2 615—
10 Gewerblicher Unterricht.

1| Zuschußzu denKostender Industrieschule —
2|Realschulen und zwar:

a) KreisrealschuleRegensburg(einschließlich977.A 15 J Zu=
schußaus Staatssondas) .. 75000—

außerordentlicheZulagen für basPersonal der Kreisrealschule. 2700—
b) UbrigeRealschulenund zwar:
sechsklassigeRealschuleAmberg 21 000—

außerordentlicheZulagen für das Päfonal derNealschuleAmberg 1 170—
sechsklassigeRealschuleNeumarkti. O. 17000|—

außerordentlicheZulagen für das Personal derRealschuleNeumarkt 945—
sechsklassigeRealschuleWeiden 14000

außerordentlicheZulagen für das Personal derNealschuleWeiden 1 1701—
I) behufsDeckungdesMehrbedarfsfür dieGehaltederProfessoren

1 an den RealschulendesKreises nachMaßgabe derLandrats=
beschlüssevom 12. November1897, 11. November1898
und 16. November19000. 2 880—

d) zur GleichstellungderBesoldungendesLehrpersonalsan den
3 RealschulenAmberg,NeumarktundWeidennachden für

l das Lehrpersonalan den staatlichenAnstaltenmaßgebenden
NormennachdenBeschlüssenvomJahre1.1896 . 4374—

) — — — —
3 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:

RFürdengewerblichenFortbildungsunterrichtüberhaupt —
4|/Beiträge zur städtischenBaugewerkschuleRegensburg 2 000 —
Hauschuß für die Lhr= und Versuchsanstaltfür Photographie in

München . — —
Summe § 10 144239—

|1 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1| Für StipendienzumBesuchederWeihenstephauerMooltereischule!und

des Melkkursesdortselbt. 125 —
2s LandwirtschaftlicheWinterschulen 9000—

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

=—1
III u 3/LandwirtschaftlicheFortbildungsschulenüberhaupft 2230

a) Für Freiplätze in der Haushaltungsschulezu Amberg
240 ∆ — J

b) Für Wanderkochkurse 80 - — J7 320—
Summe§ 11 11675—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1| Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre . 400—
2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an Real=

unddLandwirtschaftsschulenund für Reliktennsolcher Lehrer 11800—
3 — —
4 Stipendienfür Studierende, Schüler und(Eleven der landwirtschaft=

lichenundRealschulen,dannder landwirtschaftlichenund gewerb=
lichenFortbildungsschulen . . 2200:

Summe F 17 400 —
Summe Kap. III 496 362.4 — 1355 08881

IV Auf Industrie und Kultur.
1 Auf Industrie.
1 — — — — — — — — — — — —
2 Beitrag zur Handels=und Gewerbekammen 1000
3] Beitrag zur Deckungder KostenderHandwerkskammer in Negensburg 10 5000—

2 Auf Kultur.
1/Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt . 4000
2|Für Kulturunternehmungenüberhaupt . — —
3 Für das kulturtechnischePersonal:

a) Personalexigenz 18260—
b) außerordentlicheZulagenpro 1004 315—

„ 1905° 495—
ID0)Nealexigenz . . 670—

4FürsoustigeZweckeund zwar
a)BeitragzurHebungderlandwirtschaftlicheuViehzucht.. 6000—
b) zu Prämien für den erfolgreichenBesuchdes Lufbeschlag=
unterrichts · 600-

c)fürden landwirtschaftlicheiiWanderunterricht 500
d) für die Förderungder FischzuchtEischtterpränie 500
9 Beitrag für denKreisfischereiverein . 800—
fürHebungderPferdezucht. 1 500
9) zur Förderung desObstbaues undzuStipendien für denUnter⸗
richt in denObstbaumschulenje 5ö0 fH 1000—

h) zur Hebungder Waldwirtschaft 1000—
i) für Hebungder Geflügelzucht 200—
k) für Hebungder Bienenzucht . 200—
) demKreisverbandlandwirtschaftlicherDarlehenskassenvereine —

Summe Kap. IV. 47540|—

Gocgle
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Tit. Vortrag

VI

—

Auf Gesundheit.
Remuneration für praktische Arzte in armen Gegenden
Unterstützung von Hebammen behufs Teilnahme an

den zwei Repetitionskursen in München . ..
Beitrag zur Sustentation vonDistriktstierärzten .

SumnieKapV
Auf Wohltätigkeit.

Maximilians=Kreis=Hilfssonds
(Aus denRentendesMaximilians=Kreis=Hilfsfonds sollenbestritten
werden:
a) Jahresbeitragan denVerein zur ErrichtungeinerHeilstätte
für Lungenkrankeim KreiseOberpfalz 1004—

b) Beitrag zum DeutschenZentralkomiteezur Errichtungvon
Heilstättenfür Lungenkrankein Berlin 20.4— 7

D) Rentenrestmit ca. 8 360 ∆Mzu Unterstützungenin außer=
ordentlichenNot=und Unglücksfällen).

Kreisirrenanstalt.
a) Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten
b) außerordentlicheZulagen ftr die Beamten und Bediensteten
pro 1904 . . ......
pro1905.

VerzinsungundTilgung derKreisanlehen.aus Anlaß der Bauten:
a) Annuität nachdemTilgungsylane für dasKreisanlehenvom
Jahre 1880 . .

(Verlosungsbetrag 0000 (—5,
Zinsscheinien #17 377 50 J)

b) Henien für EinlösungderverlostenObligationenundZins=
scheinezu /F %

c) zur Verzinsungund Tilgung desKreisanlehens bei derVer=
sicherungsanstaltderOberpfalz und von Regensburgvom
Jahre 1899 im Betrage von 500000 4∆ (3½ /ige Ver=
zinsungund 1% Tilgung;

7. Tilgungsrast 6146.4 28—t
und Zinsen 1389353·-4 72 J)

d) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehensbei derselben
Anstalt vom Jahre 1901 im Betrage von 200 000 .4
(3⅛%%ige Verzinsungund1%Tilgung;

5. Tilgungsrate 2295X 054
und Zinsen 6 704-4 95 J)

e) zur VerzinsungundTilgung.desKreisanlehensbei derselben
o vom Jahre 1904 im Betrage von 245000 4
37/10/ige Verzinsungund % Tilgung;

1. Tilgungsratet ..2450 M —
und Zinsen 90654 — 4)

Gocgle
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Vortrag Betrag

10

—S##—

—

E

—S—

—

S1

Sonstige Krankenanstalten.
der Dr. Schneider'schenPrivataugenheilanstaltin Regensburg
der Dr. Brunhuber'schenPrivataugenheilanstaltin Regensburg
der Maximiliansanstaltin Nürnberg
der orthopädischenAnstalt des bayerischenFranenvereinsvom roten
Kreuz in München .

Zuschuß an den bayerischen Frauenverein vom roten Kreuz in
Münchenzur Förderungder Landkrankenpflege .

dem Dr. Hauner'schenKinderspital inMünchen ..
deniMathildenMargarethenKinderspitalin Regensburg.

Beitrag an die Diakonissenanstalt in Neuendettelsau

Für Gebäranstalten:
a) in Regensburg (Kreis=Entbindungsanstall).
b) in München (Universitäts=Frauenklinik,Debammenschie
c) in läen —...ôçQ .

Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnige usw.
der Kretinenanstalt Lauterhofen:

a) für 22 halbeFreiplätzezu je 120 M.
b) für Unterbringung unheilbarer weiblicherIrren .

der Anstalt für Schwachsinnigein Holnstein für 15halbe ur=
plätze zu je 120.4H.

der Wohltätigkeits=undPflegeanstalt in Reichenbach:
a) für 28 halbe Freiplätze zu je 135.
b) für Besoldungdes Anstaltsarztes

Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
zumBetriebeder RettungsanstaltBurglengenfeltld.⅝
für Freiplätze ebendort
der Rettungsanstaltfür Mähdchenin umameda f Frebüte
und als Betriebszuschuß . , ,

deniCeraphi cheuLiebeswerkinin Altöttiug

—— — — — — — — — .— — — — —

Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
Zuschußan denVerein für Arbeiterkolonienin Bayern
Unterstützungan Private zum Unterhaltevon Angehörigenin der
Kreisirrenanstalt ..........

Unterstützungarmer Kreisangehöriger ..
Zuschußan denVerein derFreundinnenjungerMädcheni inMünchen

—

400
400
315

200

500
200
100

250

2 880
650
500

2 640
500

1 800

3 780
500

5 800
2 102

4800
100

600

2500
500

65

.
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· Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

43
VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
Art. 38 Abs. Vdes Armengesetzes 5202425

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für ünter-
bringung von Geisteskranken und Blöden in Frren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 10oD. — —

Summe Kap. VI 18448065

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbauten.
1 a) Beiträge für Distriktsstraßenund wichtige Gemeindever=

bindungswege 51 500
b) zur Gewährungvon ZuschüssenzumGehalte der Bezirks=
technikter 11 400

c) PensionsvereinderDistriktsstraßenwärterund derenRelikten
im diesrheinischenBayern 200

2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche derSchiff=
und Floßfahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom
28.Mai 1852 . 24000

3 Beiträge zu Brücken- und asserbauien, welche den
Gemeinden obliegen. 2500|—

Eimme Kap= V 89 600—

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Auf Förderung des Feuerlöschwesens:
1 a) Unterstützungfreiwilliger Feuerwehrenund armer Ge=

meindenzu Feuerlöschzwekken 1 800
b) Reiseentschädigungder Mitglieder des Kreisfeuerwehr=
Ausschussese 200|—

2) Bauschalentschädigungdes Hreisfenerwehrvertretersfür Besichti=
gungsreisen 200

2 Beiträge gemäß 8 32 des Bauunfallversicherungs—
gesetzes 664769

3 Unterstützung von gemeindlichen Arbeitsämtern. .. — —-
SummeKapVIII 884769

IX AllgemeinerReservefonds . 29385|40
Summe Kap. IX für sichl

Summe der Kreis=Ausgabern733 142|05

Gocgle
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Tit. Vortrag
Festgesetzter
Betrag

II. Abschnitt.

Areis- Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.
Lateinschulen.

Die auf speziellenRechtstiteln undBewilligungen beruhenden
Fundationsbeiträge · .

AusderKreisschirldotation..
Pensionenfür quieszierteStudienlehrer und Studienlehrer·Relikten

Summe §1
Gewerblich=technischeSchulen.

Zuschußan die KreisrealschuleRegensburg .....
Summe§2

Volksschulen.
Auf Föziellen RechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=

eiträge "
Leistungenfür ständigeBauausgaben

a) Altere budgetmäßigeKreisschuldotation
b) NeueKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mitSchul=
lastenüberbürdetenGemeinden

Zuschüsse an die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abf. 2Zif. 2 und
Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902, die bis=
herigenBeiträge zur Ergänzung und Aufbesserungdes Lehrer=
einkommens,danndieZulagen an alleSchulverweser,weltlichen
Lehrerinnenund Hilfslehrer aus Staatsfonds und zwar für
Gemeindenmit wenigerals 10000 Einwohnen#.

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben—

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des angeführten
Gesetzes)

Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap.III
§ 1 Tit. 3 derKreisausgabhen 380 402 4 — 5

Zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer,die bereits
vor demEntstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren

270.4

Google

977|15
FmT̃

22947 64
377 —

69 446 56

118 600.

186536/10

34 114/21

255000—
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— B— J — Festgesetzter
Kap.§ Vortrag Betrag

—
1 3 9 a) Zuschußan dengesetzlichenKreisvereinzurUnterstützungdienst⸗

unfähiggewordenerSchullehrer 109820—
b) zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenenDienst=
alterszulugenim Pensionsfallel 24640.4 — J

P) zur Unterstützungder vor dem1.Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht zeilnehmende
Lehrpersona ... .. 6530

10| Unterstützungsbeiträgefür Schullehrer=Relikten:
a) je 240 M oder300.X für die Witwen,130 X&oder 150.4#
für die Doppelwaisenund 100 .4 für die einfachenWaisen

91050 Kf — J)
b) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions= und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 4450 —

c)für dürftige, demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000
11 Zur Anordnnng außerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12 Zur Unterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenwührend der

Ableistungihrer gesetzlichenMilitärpflicht. . 1000:
Summe § 3 496 — — 81253651

Summe Kap. 1 A 496 3624 — J 813.513,66

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1| Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressen überhaupt 2 572

2 9 Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes ... 6 600
Summe Kap. 1 496 362 +&— J) 822 68566

II Fundations⸗undDotationsbeiträgederGemeinden 7

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen: I
Die JahreszinsendesNaximiliaus Kreis=Disfsfonds 1905 durch=

# laufend 8 4800
Sumn Kap#* für sicht

IV « Kreisumlagezu 36,5 Prozent
1 I vonderSteuerpriiizipalsiinimez112350792.«uachAbzügvoii
Ei 1½ Prozent für Rückständeund Nachlässe im Nettobetragevon 845 16t19

W.Arktivreste der KreisfondsfrühererJahre. 56 80700
Summe der Kreis=Emnahren

Gocgle
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Abschied für denLandrat von Oberfrankenüber dessenVerhandlungenfür das Jahr 1905

Im NamenSeiner Mojestät des Königs.

Zuiityol!,.
vonGottezGnadenKöniglicherPrinz vonBayern,

Pegent.
.x

Wir habenUns über die von demLandratevon Oberfrankenin seinenSitzungen
vom 7. bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilen hierauf folgendeEntschließungen:

„—

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsund Kreisanstaltenfür das Jahr 1903
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurch das
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksOberfrankenbeträgtfür dasJahr 1905:
2 882 661 & 30 J, wovonein Steuerprozentauf 28 826 61 J4 sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlagederKreis=AusgabenundKreis=Einnahmen
erteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die vom LandratebeiPrüfung desVoranschlagesgestelltenAnträgeund gefaßten
BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Zu denBeschlüssendes Landrats,aus denErübrigungenbei Kap. III § 1 Tit. 2
desAusgabenvoranschlags1000 “ zur Erhöhungder seitherigenWilligung für Erteilung
des Unterrichts in den weiblichenHandarbeitenan denVolksschulen,1500 —Xzu Pensions=

Gocgle
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zuschüssenfür Lehrpersonenzu verwenden,welchein der Zeit vom 1. Januar 1896 mit
31. Dezember1903 in denRuhestandversetztwurdenund an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmen,erteilenWir Unsere Genehmigung.

2. Der Landrat hat beschlossenden ständigen Landratsausschußzu bevollmächtigen,
denAnkauf desBaierlein schenAnwesensfür die KreisrealschuleBayreuth in Instruktion
zu nehmenund denAnkauf fraglichenAnwesens— wenn solcherangezeigterscheint—
vorbehaltlichder Zustimmungdes im nächstenJahre zusammentretendenLandrateszu ge=
nehmigen, sowie den ständigenLandratsausschußweiter zu bevollmächtigen,eventuell die
notarielleBeurkundungderVerkaufsverpflichtungseitensdes EigentümersfraglichenAnwesens
zu veranlassen.

Wir genehmigendiesen Beschluß mit dem Abmaße, daß die Kreisregierung von
Oberfrankenbeauftragtwird, die erforderlicheInstruktion zu pflegen,hiebeinachArt. 33
und 34 desLandratsgesetzesdenLandratsausschußgutachtlichzu hörenund dieabgeschlossenen
VerhandlungendemStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
zur schulaufsichtlichenWürdigungvorzulegen.

3. Die Beschlüsseüber die Verpachtungdes Kreisgemeindegutes„AußererSpitalhof
und Lettenhof“ sowie über baulicheReparaturen sind genehm.

4. Den Beschlüssenüber die Gewährung der außerordentlichenZulagen an Kreisbeamte
im Vollzuge des § 21 des Finanzgesetzesvom 10. August 1904 und in Anlehnungan
die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August1904, die Besoldungender Staatsbeamten
und Staatsbedienstetenbetreffend,erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

5. Dem Beschlusseüber die Verwendung der Renten desMaximilians Kreishilfsfonds
erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

6. Die auf dieIrrenpflegebezüglichenBeschlüssegenehmigenWir mit demVorbehalte,
daß bei endgültigerBeschlußfassungüber die Rückzahlungdes dem Maximilians=Kreishilfs=
fonds zu entnehmendenVorschussesfür Errichtung der Kreisirrenanstalt Kutzenbergauf eine
beschleunigteTilgung Bedachtzu nehmenist. Für die Darlehensaufnahmebei der Ver=
sicherungsanstaltfür Oberfrankenbleibt gesetzlicheGenehmigungvorbehalten.

7. Der Beschluß über die Regelung derBesitzverhältnissean den durchUferschutzbauten
an öffentlichenFlüssen entstehendenVerlandungen ist genehm. Ebenso wird der Beschluß,
wonachseitensderKreisgemeindeAnspruchauf dasEigentuman demFeldwegePl.=Nr. 386
in der GemeindeKrottendorf nicht erhobenwerdensoll, ferner der Beschluß über den Ver=
kauf der KreisgemeindegrundstückePl.=Nr. 384 und 385 in der genanntenGemeindeund
über die widerruflicheliberweisungder Zinsen aus dem Erlöse an den Jean Paul Verein
genehmigt.

Google
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Den auf Reservefondsund auf ErübrigungenüberwiesenenWilligungendes Landrates
erteilenWir Unsere Genehmigung.

IndemWir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner. v. Psaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.
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Abersicht

bezirkes Oberfranken für das Jahr 1905.

· Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

—
I

I. Abschnitt.
Kreis-Ausgaben.

1 Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500
SummeKap.I für sich 1

II Bedarf des Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 500
2 Diäten und Reisekosten!derWitglieder desLandrats=

ausschusses . . ... 1 000
3 Regie-Kosten 1500

Summe * m 6000

III Auf ErziehungundBildung. Ü
1 Volksschulen. #
1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 10 40506
b) aus der Kreisschuldotation 16 13325

S.S

) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe
GehaltsergänzungszuschüssefürdasLehrpersonalinOrtenohneStatuten
Dienstalters=Zulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse

480892.4507
Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) imallgemeinen.
b) an Stelle des zu militärischenUbungen einberufenen

örpersonals
zur HonorierungdesLehrpersonalsfür Erteilung bes
Abeilungsunterrichtes an überfülltenSchulen

a) BesondereRemunerationen und Unterstützungenfür das aktive
Lehrpersonal

b) Unterstützungenfür die zum aktivenn Veilitindiens ausgehobenen
Schuldienst=Exspektanten .. ..

Cogle

776 20680

265»00

i
6500

1000
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« Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

42
III 6/Allgemeine Beiträgean Schulkassen:

a) Bauschbeträge an die Schulkassen der Gemeinden mit
10000 und mehr Einwohnernan Stelle der dem Lehr=
personal an denVolksschulendieserGemeindenseitheraus
Staatsfonds zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZu=
lagengemäßArt. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 8449326

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden 4643334
) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreissonds .. 36 692/68

d) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden 14355/89
e.)SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 193342
6) aus Kreisfonds 2 300—
7) 1. aus der Kreisschuldotation,wie bisher . 153266
2. aus der im außerordentlichen Etat bewilligten
neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder
mit Schullasten überbürdetenGemeinden 90000

7| Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zuSchiihaueneubauien
a) Realexigenzbeiträge 3 500
b) zumUnterhaltevonSchuchänfem 66000
D) zu Schulhaus=Neubauten '«·'·"' ««

89tandigeBauausgabeii. .......10««93-J — —
9]Prüsungs= und Aufsichtskosten:

a) Diäten und Reisekosten der Distriktsschulinspektoren für
I die Vornahmeder ordentlichenund außerordentlichenSchul=
« visitationen, dann für Formularpapirer .. 14500—

b) für den Kreisschulinspektor:
aa) Gehallt .. 4275|48
bb) Gehaltszulage 1200
c) Diäten und Reisekosten=Aversum . 1()80--
dd) AußerordentlicheZulage 450

10] Pensionenund Alimentationen:
a) zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die be—

I reits vor demEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziert
waren

b) zur unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan den gesetzlichenKreisvereinzur Unter=

stützungdienstunfähiggewordenerSchullehrer:
I a)aügZentralfonds . 89320-
» Oaüssrreisfoiids.. 73 380

« bb) zur Belassung einesDrittels der zuletztbezogenen
I Dienstalterszulagen imPensionsfalle aus Zentral=
* fonds 26262 +4 — J 6 —

6
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· Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

4
III 10 c) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pen=

sioniertenLehrpersonenund zur Gewährung von Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=

Ü Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein.
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 5950—

D) Unterstützungs=Beiträgefür Schullehrer=Relikten:
aa) aus Zentralfonds:

#) je 240 .X oder300 .∆ für die Witwen, 130.4#
oder 150 .X für die Doppelwaisenund 100 .##
für eine einfacheWaise 99550 M — 5 — —

6) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
zugegangenenLehrer=Reliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind=
lichenPensions=Einrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 6 4000

7) für dürftige, demUnterstüdungeclter eitwachene
Lehrerwaisen 2000 —

bb) aus Kreisfonds:
4) aa) Zuschußan die besondereSchullehrer=Witwen=und

Waisenkassedes Kreises Oberfranken 9000
bb) BesondererZuschuß an dieselbezurErgänzung des

Stammvermögens . — —
cc) Zuschußan dieselbefür oberfränkischeLehrerwaisen 343

e) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstift. ... 200—
11 1nterstügungenfür dürftige Schulamts=Zöglingeund Schul=Prak=

tikanten:
Zur Gewährungvon Unterstützungenan:
a) dürftige Schulamtszöglinge und Schulpraktikanten 6 000
b) dürftige Schulamts=Zöglinge an öffentlichen!und
Lehrerinnen=Bildungsanstalten 1990—

12|Übrige Ausgaben:
E a) zur Förderung der Distrikts=Schulbibliothekenfür die Fort=
I bildüngdercchullehrer.. 570—

b) zur Organisationvon Schullehrer=Fortbildungskursen(Kon=
ferenzbezirken)und Remunerationenfür die Bezirkshauptlehrer 49200—

# ) Zuschußan den Bayreuther Provinzial=Schulfonds aus
fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 3 428 60

d) Gratiale aus Zentralfondsan das englischeFräulein=Institut
in Bamberg wegendes öffentlichenUnterrichtesin dendortigen
Mädchenschulen. . ..........· 224915

i1.-Reservefondsfürdie Volksschulen ........ 1 700—
Summe § 1: 606715 K& 41x
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7 Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

4 1

III.2 Progymnasien und Lateinschulen.
1Exigenzzuschüsse:

a) aus sundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
b) aus Kreisfonds:
1. für das ProgymnasiumForchheim 15000—

Wunsiedle 13 500—
z. außerordentlicheBulagen für das Personal!an den
gymnasien . 1800—

12| Prüfungskosten 100—
3 Unterhaltsbeiträgefür quiebzierteSuudienlehrerund für Studien=

lehrer=Relikten . — —
Summe § 30 400 —

3 Taubstummen=Anstalten.
1/Dotationsbeiträge:

a) an die Taubstummen=AnstaltBamberg n155—
b) an die Taubstummen=AnstaltBayreuth:

a) 1. Gehalt des I. Lehrers 2060—
2. BisherigeGehalts=AufbesserungausKreisfonds 100—
3. Dienstalters=Zulagen=AnteildesKreises 22.50

6) 1. Gehalt des II. Lehrers 1 700—
2. BisherigeKreisfonds=Zulage 100—
3. Deenstalters=Zulagen=AnteildesAreijes 108—

7) Dotationsbeitrag. . . . 1875—
2|Freiplätze für Zöglinge:

a) für Freiplätze im Zentral=Taubstummen=Institutein München – —
b)behufte Unterstützungarmer Taubstummerin oberfränkischen

Anstalten 1 650—
3] Pension derTaubstummenlehrers=WitweKarolina Mannschedelvon

Bayreuth ........ 250·:
Summe § 3 1132050

4 Blinden=Institute.
1| Dotationsbeiträge —
2|Freipätze für Zöglinge:

Für zweiFreiplätzeim Zentral=Blinden=Institutein München 720—
Summe 84 720

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 Dotationsbeiträge

2fFreiplätze für Zöglinge in der Erzichungsunfelt * kihpelhfe=
i Kinder in München 1440—

Sune z 5 1440—
6 Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten, speziell für
I dieweiblicheIugend.
’ Zur Unterstützungder Arbeitslehrerinnenfür Erteilung des Unter=

richts in weiblichenHandarbeitenan denVolksschulen. 2000 —
Summe § 6 2000.
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Festgesebter
Kap § S Vortrag Betrag

4– 2

IIII Sonstige Unterrichts= und Erbbehungsanstalten. I
1AndiePfarrwaisenanstaltinWiudsbach.. 500l—

Summe ; 500 ·

8 Kreis-Stipendien für Studierende an Univerfitäten
und Gymnasien . .. — —

—# z z E

9 übrige Ausgaben. I
1ZurErhaltungvonKünst-DenkmalernuudAltertümern.. 6005--
2| Für dieKreis=Bibliothekenin Bambergund)Bayreutharaus derKreis= I

schuldotation . 1736I90
ZFiirdie Naturalienkabinette: I

a) in Bamberg 260
1 b) in Bayreuth 172

4¼Zuschuß an dasGermanische Museum in Nürnberg 200
# 5| Zuschuß an den Pensionsverein staatlichgeprüfterLehrerinnen, I

anerkannterVereinmitdeniSitzeinSchweinfurt. . 100
Summe z z 3068190

10 Gewerblicher Unterricht. I
I 1ZuschußzudenKostenderIndustrieschulen ——- —

2 Raalschulen: —
I A. aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars für die

RealschuleKulmbach .. .. 1229/71
| B. aus Kreisfonds:

a) Kreisrealschulein Bayreuth 46200
II b) UbrigeRealschulenundwr:
D 1. Bamberg. . 5112084
I zHof. 4400750

3. Kronach 15 000—
4. Kulmbach 11 780 —
5. Wunsiedel 29 700—

c) AußerordentlicheZulagen für das * an den Real=
schulen 8 820

3] AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen.· 4500
4/ BesondereSchulenzur EntwickelungeinzelnerIndustriezweige:

a) Königlich höhereWebschulein Münchberg . 3343——
I b) Zuschußzur Baugewerkschulein Bamberg . 2000—-

c)ZufchüszzürFachschülefürstorbflechtereiin Lichtenfels . 1500
Summe § 10 219201008

11, Landwirtschaftlicher Unterricht. · I
IIIKreis-AckerbaüfchiileBayreiith:
II a) Exigenzzuschuß 1069451

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

——.#
III1111 5) AußerordentlicheBulage ffür denKal. Inspektor undVorstand 180 —

2 — —
3 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen. ...... 1000—

Summe§11 11874«5—1

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt—
schaftlichenUnterricht.

I 1DiatenundReisekostenderPrusungskommissare.. 150
2| Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=

und Landwirtschaftsschulen,dann für ReliktensolcherLehrer 8 685/19
ZZur Ermöglichung der Veranstaltung eines Ferienkurses zur För=
. derungdes Fachzeichen=Unterrichtes . 1600«-—
I4Zuschußziiden Kursen für Gemüse=und Obstbau, eventuellauch

für Blumenzuchtin Bamberg 300—
5Stipendien für oberfränkischeStudierende,Schüler undEleven:

a) der gewerblichenUnterrichtsanstaltenmit Einschluß der
Industrieschulen . 1080——

b) der landwirtschaftlichenUnterrichtsanstalten. 540.—
c)zumBesuchederWein-Obstund Gartenbaiischuleiii I
Veitshöchheim . 225/—

d) zum Besuche derMoltereischule inMeihenstephan 150—
1 e) zum Besucheder K. Akademie in Weihenstephan. . 300 —
3 Summe § 12 13 030/19
s Sirnime.8tap.111606715.ll43J170580786

IV Auf IndustrieundKultur.

1 Auf Industrie. I
I1ZuschußaudasGewerbemuseuminNuruberg. 200
2| Beitrag zur Handels=und Gewerbekammer 1000
3|Bedarf der Handwerkskammerfür Oberfranken 13700 —
4“ Zur GewährungvonStipendienan unbemittelteoberfränkijcheHand=

werkerzumBesucheder Meisterkurse,eventuellan vberfränkische
Besuchervon Hufbeschlagkursen . 500—-—

5 Zur FörderungdergemeindlichenArbeitsvermittlung . 1200
6 Zur Förderung der im Jahre 1906 in Nürnbergstattfindenden
I Bayer. Jubiläums Landes=,Induftrie= Gewerbe=und Kunstaus= I

stellung .... 1500I-
i I

.) "Ausgaben für Kulturzwecke.

Beitrag zur Landwirtschaftüberhaupt
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

42

IyV 22Kosten des kulturtechnischenDienstes:
a) Gehaltsbezügedes Kreiskultur=Ingenieurs,K. Okonomie=
rates Heuschmid

——— 5340—
6) ezaltäulahe .· ......... 420
7) AußerordentlicheZulage ........ 450—
) Reisekosten=Aversum. 1500—

b)GehaltsbezügedesK. öchie=lur. Ingenteunvishof
a) Gehalt 2280 »
8) Gehaltszulage .........s 180— I
7) AußerordentlicheZulage . 135—
6) Reisekostenaversumeinschließlichder 27 sur
Meßgehilfen . 1500——

s) für BureaumieteundBureauaversum..... 300— ·
c)FunktiongbezügderKultur-Ingenieur-Praktikanten... 900— 1
d) Gehaltsbezügeder Wiesenbaumeisterund zwar desWiesen=
baumeisters

a) BurkhardScheurmann in1 Forchheim
Healt= . ..... 2400—
Gealtszülage... .... 120—
für Bureaumiete undBureauaversum .·.. 300——

8) Josef ScheurmanninBof.
Gehalt ..... 2 400—
Gehaltszulage.. ...-. 120—
für BureaumieteundBureanaversum .... 300—

7) Adam Roth inBayreuth
Gehalt .·...... 1 860—
Gehaltszulage 120—

e) Gehaltsbezügeder Kulturbauführerund zwardes Kultur=
bauführers:

a) AlbrechtMüller in Forchheim:
Gehalt ....... 1500—
Gehaltszulage ...... 120—

686)Kaspar Hofmannin Bayreuth.
Gehalt ...·... 1500 —
Gehaltszulage ... 120——

OFunktiousbezugdesBanzeichnersStruntz in Hof . 1200—-
g) Diäten und Reisekostendes kulturtechnischenMpersonals,
1# sowie für Vorarbeiter und Gehilflen 8000—
h) für Regie,Steuerblaätter,Gertie- InjtrumenteundScneib-
aushilfe . . . 1600-——

i) allgemeineReserve. . " 1056-—
k) Pension der ——.. 22 —T und
ihrer TochterAugusto . . 585

Cocgle ——ss
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. Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

2
IV 3Für sonstigeZweckeund zwar:

a) für Förderung des Wiesenbaues, der Slußtorrettionen, der
Bewässerungenund Entwässerungen . —

b) für Förderungder Rindviehzucht 5000—
) für Förderungder Pferdezuchtt 800
d) Prämien auf Erlegung von Fischottern 300—
e) zur Förderungdes Obstbaues ...-... 500—

Summe Kap. IV 61 006—
V Auf Gesundheit.

Remunerationen für Ärzte in armen Gegenden. 10000 —

Beiträge an Distrikts=Gemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten ...-....... 2750|—

Summe Kap. V. 12 750—
VI Auf Wohltätigkeit.

Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximilians=Kreis=
hilfsfonds zur Unterstützung in außerordentlichen Unglücks=
und Notfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög=
lichung der Unterbringungund Perpflegung ibrer G eistes
kranken in der Kreis=Irrenanstalt . 6000L
Kreis=Irrenanstalten.

1| Kreis=Irrenanstalt Bayreuth:
Für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 55 4000.

2|)Für Verzinsungund Tilgung der Schulden,und zwar:
a) desKreisanlehensvon 500000fl. = 857142. 86 = (Rest= I
schuldEnde1903: 395142.4 85 J. Ende1904;368314.6
28 3; die Tilgungsperiodeendet191) 44 307

b) des Kreisanlehens von 99000 fl. = 169714 A 29 4 (Rest=
schuldEnde1903: 82200.A — J, Ende 1904: 76971 4
43 ; die Tilgungsperiodeendet1910000 8949 43

) des Kreisanlehensvon 153500 K — J (RestschuldEnde
1903: 138 800A — J; Ende 1904: 131 100.4 — J,
die Tilgungsperiodeendet19180 1258850

d) desKreisanlehensvon 2500004 — J dieTilgung bedinni
mmJahre 1915 und endet19200. 8 750—

3|Kosten der VerwaltungderSchuldentilgungsfondsund zwar:
a) Tantiemen der Kreiskassebeamtenaus 53 466 .X 132
Tilgungsfond für 1905 a 1½½½% . 802

b) Remunerationdes Kassedieners 36/—
c) Regieausgaben. 80

44 Kreisirrenanstalt Kutzenberg:
Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 7000.

51 Für Verzinsung des Kreisanlehens für die Errichtung der zweiten
Kreisirrenanstalt Kutzenbergauf ddie Zeit vom 1. September mit
31. Dezember 100 ....·.... 12 833,33
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· Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

—
VM| 6|Kosten der Verwaltungdes Kreisanlehens:

a) TatiemenderKreiskassebeamtenaus demAufwandefür Ver=
zinsungaus 12833 .( 33 J nach11% 160|42

b) Remunerationdes Kassedienersfür dieBeitervom 1. Sep
tember mit 31. Dezember 1905 834

D) Regieausgaben für dieselbeZeit . 834
c) Provision (/8 %) fürEinlösungderZinsabschnittedurchdie I
Bankanstaltenund beteiligtenBankfirmen . Lol—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1| Beitrag zum chirurgischenKlinikum in Erlangen 400
2|)Beitrag zur ophthalmologischenAbteilung desselbben 400—
3/ Beitrag zur Maximilians=Heilanstaltfür Augenkrankein Minben 300—
4/ Beitrag zur Augenheilanstaltin Bayreuth . . 500—
5|Beitrag zur Universitäts=Frauenklinikin Erlangen 400—

4 Beitrag an die Diakonissen=Anstalt in Neuendettelsau 300 —
5 Beitrag zur Blödenanstalt in Himmelkroon 1000—
6 Beitrag zum Kretinen=Hilfsverein für Oberfranken

in Burgkundstadtt 500—
7 a) Beitrag zur Wohltätigkeits= undPflege= Anstalt

in Gremsdorf 600—
b) Beitrag für die St. Joseph= Versorgungsanfalt in
Ursberg 200|—

8 Beitrag für das Liebfrauenhaus in Herzoge naurach 250—
9 a) Beitrag zur Blinden=Anstalt in Nürnberg 500

b) Beitrag zumBlinden=Hilfsverein für Oberfranken 300
10 Beiträge zur Unterhaltung von Blödsinnigen in

Anstalten . t)500—
11 a) Auf Unterstützung von Rettungsanstalten in Ober=

franken 1000—
b) Beiträge zur Unterbringung armer verlassener #
Kinder in Rettungs=Anstalten ·. 80()0s—

12 Unterstützung von Gemeinden zumunterhalte von
Irren in Irrenanstalten . 15000—--

13 Unterstützung von aus Strafanttalten und Arbeits= I
häusern Entlassenen 500

14 Zur Gewährung von Freibädern und unterstützungen
I an bedürftige Kurgäste:

a) im Alexandersbad. 300—
I b) im Bade Steben 700
15 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur unterstützung T

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach I
; Art. 5 Abs. IV des Gesetzes vom 3. Februar 1888,bezu. »

nach der K. Deklaration vom 10 Mai 1902 25 1072.5

Gocgle
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· Festgesetzter
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142

VI 16 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die
Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in
Irren= und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 190092 2 000 —

17 Zuschuß an denVerein=für Arbeiterkolonien in Bayern
zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und
Herzogsägmühle 500

18. Zuschuß an die Kinderheilanstalt Bad Kissingen . 200——
19 Zuschuß an den bayer. Frauenverein vom roten Kreuz I

zum Unterhalte von Land-Krankenpflegerinnen 2000|—
20 Zuschuß an dieorthopädische Anstalt des bayer. Frauen=

vereins vom roten Kreuz in München 200—
SummerKa# VI 22759961

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbanten.

1 Beiträge zu den Distriktsstraßen 50 0001
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff=

und Floßfahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom
28. Mai 18ö2 18 000

3 Behufs Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden
oder Ortschaften des Kreises zur Förderung im Wegbau 20000

4 Zuschuß zur Pensionskasse der Distriktsstraßenwärter 200
Summe Kap. VII 88 200

VIII UbrigeKreis=Ausgaben.

1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=
wehren 5 500—

2 Beiträge gemäß 8 32 des Baunnfall: Versicherungs=
gesetzs 7299|115

3 Zum Zweckedes oberfränkischen Verbandes der Raiff=
eisen'schen Darlehenskassenvereine 150—

SummeKap= v�m 12 919|15

IX AllgemeinerReservefondsund,soweitnichtanderweitigerforderlich,
zur außerordentlichenSchuldentilgung —.— 2191149

Summe Kap. IX für sich! —
Summe der Kreis=Ausgaben 2 136724/11

67
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Tit. Vortrag Betrag

2

—

SSe

s———

E

S

S

—

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.
Lateinschulen.

Die auf speziellenNechtstieelnundBewilligungenberuhendenu=
dationsbeiträge .

Aus der Kreis⸗Schuldotation
Pensionen für quieszierteStudienlehrer undEiudienlehrer·Relikten

Summe § 1
Gewerblich=technische Schulen.

Für die Realschulein Kulmbach
Summe § 2

Volksschulen.
Auf TecziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=
eiträge . .

Leistungenfür ständigeBauausgaben 10 K493 r
a) BudgetmäßigeKreis=Schuldotatio
b) Neue Kreis=Schuldotationbehufs ünterstützungder mit
SchullastenüberbürdetenGemeinden

Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 2 gif. 2
und Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902, die
bisherigenBeiträge zur Ergänzungund AufbesserungdesLehrer=
einkommens,danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichen
Lehreriunen und Schulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für
Gemeindenmit wenigerals 10000 Einwohneen

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an den Volks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds =
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarsgesetzes— Kap.III § 1Tit. 6 a der Kreis=Aus=
gaben

FinanzgesetzlicherAsb zurDurchführung des Shuibevarsgesches
vom 28. Juli 1

(Art. 16 a 2 Ziff. 4 des angeführtenGesetzes.)
Dienstalters=Zulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnernnach Maßgabe der
zum Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse—
Kap.III § 1 Tit. 3 der Kreis=Ausgaben. 480892 4 50

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8. Vortrag Betrag

— —1
1 38 r Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer,die bereits

pr dem Entstehender besehlicenKreisvereinequiesziertworden
ind. — 4 —

9 a) Zuschußan den esetzlichenKreisverein zur Unterstützung
dienstunfähiggewordenerSchullehter 89320—

b) zurBelassungeinesDrittels derzuletztbezogenenDienstalters=
zulagenim Pensionsfalle 26262 + — —

D)zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
angemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal ... .. .. 5950——

10UnterstützungsbeiträgesürSchullehrerrelikteut
a)je240.«oder300.«fürdieWitwen,lV.-oderle
für die Doppelwaisenund 100 M für die einfachenWaisen

99 550 M. — 4 — —
b) zur Unterstützungdervor dem1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPenstonseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal .. 6 400 —

) für dürftige,demUnterstübungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000 —

11 Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1 715

I 12ZurUnterstützungdürftigerSchüldieustexspektanteiiwahrend der
» AbleistungihrergesetzlichenMilitardienstzeit... 1000—

Summe § 3 606 715 7 F 7 966 714/88.
SummeKap. 1 A 606715 + 43 3J 96794462

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur:
Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2572—
Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes 9700—

Summe Kap# I 12 272—
Summe Kap. I 606715 4 4 7 980216/62

II Fundations⸗ und Dotationsbeiträgeder Gemeinden.
Schulgeldanfall der RealschulenBamberg, Hof undWunsiedel 13900—

Summe Kap. 1 13.900—

67“
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· Festgefehter
Kap.85 Vortrag Betrag

1
l

IlI Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen. 1
Zuschußaus denJahreszinsendesMaximilians=Kreishilfsfondszur I
UnterstützungiuaußerordentlichenUnglücks-ündNotsällen,
dann für armeGemeindenzur Ermöglichungder Unterbringung
und Verpflegungihrer Geisteskrankenin der Kreis⸗Irrenanstalt 6000-

Summe Kap. III für sich!

IV Kreisumlagezu 38 Prozent I
vonderSteuerprinzipalsummevoü2882661JL30JnachAbziig »
vouLProzentfürRückständeuudNachlässeimNettobetragevon1073503I06

SummeKap.1IVfür sichs

V AltivrestederKreisfonds frühererJahrr 63 10443
SummeKap. V jfür sich!

Summe der Kreis=Einnahmen 2 136724/1
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Abschied für denLandrat von MittelfrankenüberdessenVerhandlungenfür das Jahr 1905.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
von Gottes Gnaden Böniglicher Minz Von Sapyern,

Regent.
Wir habenUns überdie von demLandratevon Mittelfrankenin seinenSitzungen

vom 7. bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstattenlassen,und
erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.
Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds

für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1903
wurdenvon demselbenohneErinnerung anerkanntund derenHauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksMittelfrankenbeträgtfürdasJahr 1905:
6305 031 93 J, wovonein Steuerprozentauf 63050 & 31 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=Ein
nahmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die von demLandratebei Prüfung des VoranschlagesgestelltenAnträgeund ge=
faßtenBeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Die Behandlungder Frage wegenÜbernahmedes Bedarfs des bisherigenPro=
gymnasiumsin Fürth aufStaatsfondswird von demStande derStaatsfinanzenabhängen.

2. Der Landrathat allgemeineGrundsätzeüberdie Verteilungder Zuschüssefür ge=
werblicheFortbildungsschulenaufgestellt.

Gocgle
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Soweit dieseGrundsätzedie Zuschüsseaus Kreisfondsbetreffen,bestehtgegendieselben
keineErinnerung.

Die Verteilungder der Kreisregierungzur Verfügung gestelltenZentralfondszuschüsse
bleibtbis auf weiteresdemErmessenderselbenüberlassen.

3. Der auf die Organisationder neuenKreistaubstummenanstaltin Nürnbergbezüg—
licheLandratsbeschlußwird genehmigt.

4. Zu demLandratsbeschlusse,durchwelchen6 166 M zurGewährungvonPensions⸗
zuschüssenan das in der Zeit vom 1. Januar 1896 mit 31. Dezember1903 pensionierte
Lehrpersonalan den Volksschulenbereit gestelltwordensind, erteilenWir Unsere
Genehmigung.

5. Den BeschlüssenüberdieGewährungder außerordentlichenZulagen anKreisbeamte
und Kreisbediensteteim Vollzugedes § 21 des Finanzgesetzesvom 10. August 1904 und
in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August 1904, die Besoldungender
StaatsbeamtenundStaatsbedienstetenbetreffend,erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

6. Die auf dieIrrenpflegebezüglichenBeschlüsseerhaltenunterdenin derEntschließung
des K. Staatsministeriumsdes Innern vom25. Februar 1905 bezeichnetenVorbehalten
Unsere Genehmigung,soweitWir diesenichtschonmitEntschließungvom29. Dezember1904
gegebenhaben.

Den auf Reservefondsund auf ErübrigungenüberwiesenenWilligungendes Landrates
erteilenWir Unsere Genehmigung.

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz vonLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.

Cocgle



Nr. 24. 413

Abersicht
5er Kreis=AMusgaßen und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes Mittelfranken für das Jahr 1905.

““ Festgesetzter
Kap.853 Bortrag Betrag

4 12

I. Abschnitt.

Kreis- Aus gaben.
I « Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen.

Zur Bestreitungder Regieaussaeeen 500—
· Summe Kap. 7 für sich

II Bedarf des Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder .. 4800—
2 Diäten und Reisekosten der Mitglieder des Landrats=

ausschusse ........ 1200—
3 Regiekosten.. 2000—

Summe—a— —
III Auf Erziehung und Bildung.

1 Volksschulen.
1 Ständige BezügedesLehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 30639/35
b) aus der Kreisschuldotationwie seither 18378|07
c) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenund Dienst=
gründe . 333 K 08 J — —

2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 712932/93

:3|sDienstalterszulagenfür dasLehrpersonal.an denVolksschulender
Gemeindenbiszu10000EinwohnernnachMaßgabederzumBudget

1 der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse473000 4 24 — —
4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen 142001.
b) an Stelle des zumilitärischenübungeneinberufenenLehr=
personas 3000.—

# 8Na)BesondereRemunerationenundunterstüctzungenfür das aktive
» Lehrpersonal. 7000—
s b) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstersspektantenwährend der
« Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflichtaus Zentralfonds 300—
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FssFFFrestgesetzter
Kap.8# · Vortrag Betrag

42

IIII6 AllgemeineBeiträgean Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 333238,51

b) weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden .. 1157125
P) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats=und Kreisfonds * 1588693

d) weitereBeiträgean dieSchulkassendieserGemeinden * —-
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
bb) aus Kreissonds=
c) aus der im außerordentlichen Ctatbewilligten

neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit
SchullastenüberbürdetenGemeinden 55000—

dd) Ständiger Beitrag zur älterenSchulfondskasse in
Ansbach 3 430—

7 Beiträgezur RealexigenzderSchulen und zu Schilhausnenbauien
a) Realexigenzbeiträgefür Schulen . 172—
b) Beiträgezur UnterhaltungvonSchulhäusern . .s 78200
) Beiträgezur Ausführungvon Neubauten

8Ständige Bauausgaben ....... 190
"5APrüsungs= und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahmeder
I ordentlichenundaußerordentlichenSchulvisitationen,dannfür

I Formularpapiere.. .......... 16000-—
I b) für die eeschminheitoren
I aa)Gehalte... ·,...·..... 7080—
II bb) Gehaltszulagen .·...... 840—
*½. c) TagegelderundReisekosten . 2400—-
II dd) AußerordentlicheZulage für dieJahre 1904und1905 900
l. c) Pension des K. Kreisschulrates, Kreisschul=InspektorsFriedr.

.. T):-340—-
I d)Pensionsbezügefür die Viiterblicbenen des K.***“
* inspekrorsJohannKern . .. 157080
I 10PensioiienundAliuientationeu
iI a) — — — —b) zur UnterstützungdesdienstunfähigegewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschußan den gesetzlichenKreisvereinzur Unter—

— stützungdienstunfähiggewordenerSchullehrer:
II asaiisZentralfonds.. ...... 106320—

8) aus Kreisfonds . .. ....·.. 95000I——
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Festgesetzter
Betrag

2
III 110

1—

—

bb) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
DienstalterszulagenimPensionsfalleausZentralfonds

26 964 4#
c) zur Unterstützungder vor dem1. Januar 1896 pen=

sioniertenLehrpersonenund zur GewährungvonZu=
schüssenan die Pensions=undReliktenunterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein.
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonal:
a) aus Zentralfonds
6) aus Kreisfonds ..

dd) Pensionszuschüsseandas in derZeitvom 1 Januar 1896
bis 31. Dezember1903 pensionierteLehrpersonal

D)Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten
aa) aus Zentralfonds:

- je 240.X oder300 .K für die Witwen,130 .4
oder150.∆ für die Doppelwaisenund100.X&für
die einfachenWaisen . 117310 M 7

8) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenundzurGewährungvon
Zuschüssenan die Pensions=und Reliktenunter=
stützungszuschußkassefür dasangemeindlichenPen=
sionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

7) für dürftige, demUnterstügungsalterentwachsene
Lehrerwaisen

bb) aus Kreisfonds
c) Zuschußan die besondereSchullehrer=Witwen.und2 K
kassedes Kreisse .

e) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstift
Sustentationenund Alimentationenfür vormaligeSchul=
lehrer, deren Familien und Relikten in Fällen, welche in
den vorstehendenPositionennichtberücksichtigtsind

Unterstützungenfür dürftigeSchuldienst=Zöglinge,Schulpraktikanten
und Schuldienstexspektanten

a) an dürftige Schulpräparanden und Schuldienst=Exspektanten
b) auf Reiseentschädigungfür die fortbildungspflichtigen Ex=
spektanten .

c)zurGewahrüng von Stipendien an dürftige Schülprapa-
randinnenund SchülerinnenhöhererBildungsanstalten

Übrige Ausgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschul=Bibliothekenfür die Fort=
bildungder Schullehrer

b) für dieSchullehrer=Fortbildungskurse(Konferenzbezirke)
) Remunerationenfür Schullehrer,welcheZeichnungsunterricht
erteilen .

d)zur Neueinführungdes Turnunterrichtsin Landgemeinden
und Gewährungvon Remunerationenan Turulehrer

Gocgle
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-. Festgesetzter

Kap.8 Vortrag Betrag
M .4

III113 Reservefondsfür die Volksschulen 1515 -

—

—

1.

——

—

Summe8 1: ã J
Progymnasien und Lateinschulen.

Exigenz=Zuschüsse:
80a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 3 734

b) aus der Kreisschuldotation · . 822865
c)ausallgemeinenKreisfonds

1. für das Progymnasiumin Dinkelsbühl 1802313
2. „ „ bisherigeProgymnasiumin Fürth 24439,80
3. „ „ Progymnasiumin Hersbruk 16233—
4. „ „ „ „ Neustadta./M. 18431—
5. „ „ „ „ Rothenburgo./T. 20 559—
6. „ „ » »Schwabach 2142722
7.»» « »Uffenheim.. 1798474
8. » »WeissenburgiXB 2087120
0.»» » »Wmdsbach 1251529
10 Windsheim 16506—
II für dieLateinschule in Feuchtwangen 4587|=

Prüfungskosten . 600—
PensionenundUnterhaltsbeiträgefür quieszierteeiimafil“ und
Studienlehrerund für Reliktenvon solchen
Übrige Ausgaben:

Zur Gewährungvon außerordentlichenZulagen für dieJahre 1904
und 19006060 11922|9

Eumme 2 2 32:
Taubstummen=Anstalten. " 1006322

Kreistaubstummenanstaltin Nürnberg
a) zur Bestreitungder Betriebskostenfür dieZeit vom 1.Sep=
temberbis 31. Dezember1905 110001

b) Verzinsungund Tilgung des zurDeckungder Kosten für
ErbauungderKreistaubstummenanstaltvonderVersicherungs=
anstalt von Mittelfranken aufgenommenenAnlehens von

650 000 .∆. 31 500
Unterstützungfür Zöglinge in Taubstummen=Anstaltenund Taub=
stummen=Schulen . 10600—

RemunerationenfürErteilung des ünterrichtsan Taubstumme. 600
Gehalt des Taubstummenlehrersin Altdorf 1 700%
Demselbenfür Erteilung einesbesonderenunterrichtsan biejenigen
taubstummenSchüler, welchenochHör=und Sprachrestehaben
6 Wochenstundenà 654 390

Für ohrenärztlicheUntersuchung!derZoglingewütelfrantisherTaub-
stummen=Anstalten . 5000

Summe ʒ 56290
Blinden=Institute.

Jährlicher Betriebszuschußzur Blinden=Erziehungs=,Unterrichts=,
Beschäftigungs=und Versorgungs=Anstaltin Nürnberg 4000

Gocgle
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. Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

4–
II SFreiplätzefür Zöglinge in derselben. — 720—

Summe§ 4 4725—

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 Dotationsbeiträge .. — —
2|Freiplätze für Zöglinge in der Zentralanstalt für Erzichung und

Bildung krüppelhafterKinder in München 1800—
— z 5 1800

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten, speziell für die
weibliche Jugend.

1/öhere Töchurschule(Theresieninstitut)inAnsbach 860
2|Höhere Töchterschulein Erlangen 180
3 „ Rothenburg („T. 500—
4 Beiträge an Gemeindenzum Zweckedesunterrichts in weihlichen

Handarbeitenund zur Ausbildungvon Arbeitslehrerinnen 9000
Beiträge an gut organisierteund genügendbesuchteFrauenarbeits=
schulen 1000 0.

6| Für die mit derNirnberzer Fransnarbeissche verbundeneKoch=
schule . 100-:

Summe § 6 11640—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten=
Der Pfarrwaisen=Anstaltin Windsbach . 1000—-—

Summe § 7 1000—

8 Kreis-Stipendien für Studierende an Universitäten
und Gymnasien ... ——

Enr z — —
9 Übrige Ausgaben.
1| Für Erhaltungvon Kunstdenkmälernund Altertümern 1200
2| Für denhistorischenVerein von Mittelfranken 600
3/ Beiträgezu denKreisbibliotheken . — —
4 Beiträgean sonstigeInstitute,Vereine,Sammlungencc.und zwar:

a) an das GermanischeMuseumin Nürnberg . 2500---
b) an denVerein für die Geschichteder Stadt Nürnberg . 350-—
c)audienaturhistorischeGesellschastinNürnberg . 300——
ch zur Bestreitungder Kostenfür Erwerbungder das Römer-
kastellbei WeissenburgzumTeilbebectendenGrundstückefür
denKreis Mittelfranken . . 2 000

. — z ʒ 6950—
10 Gewerblicher Unterricht.

1)Zuschußzu denKostender Industrieschulen »

687
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–
III 1002 Realschulenund zwar:

I a)KreisrealschuleINürnberg:
Personal⸗ und Realexigenz.. ..... 118 30996

b) KreisrealschuleII Nürnberg:
1. Personal=und Realexigen 1030531
2. Verzinsungund Tilgung des zumZweckeder Errichtung
derKreisrealschuleII in NürnbergaufgenommenenKreis⸗
anlehenszu 600000 M.. . 334090—

c)ÜbrigeRealschulen
IRealschuleinAnsbach........... 31 747/20
2. „ „Dinkelsbhh 22 420—
3. „ „ Eichstätt:: 234481
4. » »Erlaugen..·........ 32 940—
5. » »Fürth............ 5175840
6. (: „ Gunzenhausen 23 116
7. » »Rothenburgo-T........ 2347219
8. „Weissenburg1. 25 772

d) Mehrbedarf ausKreisfondsanGehälternundGehaltszulagen
infolge Beförderungvon Reallehrern zu Professoren(an
denunter lit. c aufgeführtenRealschulen . 4500—-—-

e) Zur Gewährung von außerordentlichenZulagen für die
Jahre 1904 und 19000. .. . . 3637763

3Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen
9 Oblig. Fortbildungsschulein Ansbah 1800—

„ » »Dinkelsblihl...... 600—
5I5 „ » «Eichstütt....... 800—
d) „ » »Erlangen....... 1600—-
) »Fürth........ 4500—

% H Technikum in Fürth . .. 400—
8) ObligatorischeKnabenfortbildungsschulein Nürnberg .. 20000

b h) Gewerbliche Fortbildungsschule in Nürnberg (einschl.
136.4 80 Zuschußaus Staatsfonds nach Kap. I 822
Tit. 1 der Einnahmen . 3388750

i)ObligatorischeFortbildungsschulein RothenburgoT .. 1500—
) Schwabach.... 2000
l) GewerblicheFortbildungsschuleinWeissenburgi/B. . 800—-
m) Für anderegewerblicheFortbildungsschulenin nichtzu den

unmittelbarenStädten gehörigenGemeindendes Kreises 2 500|
4/ BesondereFachschulen:
I a)BaugewerkschuleinNürnberg.. 32000

b) Fachschulefür MaschinenbauundElektrotechnikander Real= I
I schulein Ansbach . 9808I——

c)Handwerker=Fachschulefür Holzindustrie in Fürih. . 1200
I d) An den kaufmännischenVerein Merkur in Ruͤrnberg zur I
I UnterstützungderUüterrichtsanstalt.... 300

u## § 614699 88
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——
III11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1| Kreislandwirtschafts=,dannAcker=und Wiesenbau=Schulen:
a) KreislandwirtschaftsschuleLichtenhos, hier die Zinsen aus
731400 A Verkaufserlös . .. 270899—

b) Kreisackerbauschulein Triesdorf:
1. Kreisfondszuschußfür die Schule und das Kreisgut 13617|
2. Xl. Rate zurRefundierungderdemKreisgetreidemagazins=Fonds
entnommenen140000 .K zum Ankauf des staatsärarialischen
und zivilistischenBesitzesin Triesdorf .. 7000|4
c) Zur Gewährungvon außerordentlichenBulabenfür dieJhe
1904 und 19000. —-

2| Für die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationinTriesdorf 1695
3LandwirtschaftlicheWinterschulen:

Zuschüssean die K. landwirtschaftlichenWinterschulenin Altdorf,
Ansbach,Eichstätt,Fürth, Hersbruck,NeustadtFWM.und)Beisen.
burg i./B. à 1400 A 9 800

4Landwirtschaftliche —.x*n ... 6000—--
5LandwirtschaftlicheSpeziallehrkurseuudzwar

a)sürAbhaltungeinesSchaserlehrtursesiiiTriesdorf. 800—
b) zur Gewährung von Stipendien für den Besuch derObst=
baulehrkursein Triesdorf 500

c) zur Abhaltung von Rechnerkursenan die nittclfrüntijche
Darlehenskassein Ansbach . 300—

6ZuschußfürdieVaushaltungsschulein Henfenfeld. 3300—
Zuschußfür die gärtnerischeFachschulein Nürnberg 300—

8Zuschuß für Abhaltungvon Wanderkochkursen ·... 500—
Summe § 11 70911—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1| Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 700—
2 a) Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an

Real⸗ und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann
für Studienlehrer an unvollständigenLateinschulenund deren
Relikten 26 148|51

b) Wartegeld,beziehungsweiseRuhegehaltfür deninfolgeseiner=
zeitiger Umwandlung der sechskursigenRealschuleWeissen=
burg i#./B.in einevierkursigedienstlosgewordenenReallehrer
AlbrechtRau .. .. 19741#

3 Für Lehr=Attribute . — —
4 Stipendienfür Studierende,Schüler,Schülerinnenund Eleven:

a) an technischenSchulen im allgemeinen . 2000—
b) an der Industrieschulein Nürnberg 900—
c) am Realgymnasiumdaselbst. 200—
d) an der Baugewerkschuledaselbst. 1000—
e) an der KreislandwirtschaftsschuleinLichtenhof 1 800—
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III1 4 f) an der Kreisackerbauschulein Triesdorf 2220—
9) an der K. Akademie für Landwirtschaft undBrauerei in
Weihenstephanundder K. tierärztlichen ochschuleinMünchen 500—

h) an derHaushaltungsschulein Henfenfeld . 500—
i) an den landwirtschaftlichenWinterschullen ½38000—
k) an der Wein=,Obst=und Gartenbauschulein bheitbüchen
sowie zumBesuche der Obstbaumlehrkursedaselbst . 200—

l)anderMolkereischuleinWeihenstephan.. 3300—
m) an einer von einemFrauenordengeleitetendanshaltunge

schulefür katholischeLandmädchen 100—
Summe F 1#— 41 54251

Summe Kap. III 617274 T J'W ?é l# orddd0

IV. Auf Industrie und Kultur.
1 Auf Industrie.

2 Beitrag an die Handels-undGewerbekammer.. 600·—-
3 Beitrag für Zweckeder WittelsbacherLandesstiftung . 1200—
4 — — — — —

Beitrãgefür sonstigezwecke
a) für das Gewerbemuseumin Nürnberg 8 000—
b) Bedarf der Handwerkskammer 15000—
=D)zur UnterstützungvonGemeindenbeieEinrichtung undBetrieb
von Arbeitsämtern .......... 1000—

2 Auf Kultur.
1|Beitrag zur Förderungder Landwirtschaftüberhaupt:

Dem landwirtschaftlichenKreis=Ausschussevon Mittelfranken 3000—
2Demzelben zur Förderungder Pferdezucht. 2000.—

DemselbenweiterenBeitrag zur GewährungvonPrämienbeiAn=
schaffungvon landwirtschaftlichenMaschinenundGerätenseitens
minderbemittelterGemeinden,Genossenschaftenund Privaten 3 000—

4 Für cenkulturtechnischen7Dienst:

5 Bezüge des#. — OttorDöpping;
aa) Gehalt . 4620I—--
bb) Gehaltszulage 420—
c) Reisekostenaversum . 1600—
dd) Bureauaversum,Porti,Ankauf der Steuerblätter, Trans=

port, Aufbewahrungund Reparatur der Instrumente 300/.
ee) Ankauf von Instrumenten,Büchernund Zeitschriften 200—

„PC)Bezüge des K. BezirkskulturingenieursChristianScheider:
aa) Gehalt . 3000—
bb) Gehaltszulage 180
c) Reisekostenaversum . 1200
dd) Bureauaversum,sowier undAisewahring der

Instrumente .. . . 200——
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4
I24 d) Bezügedes K.SezirkstulturingenieursHeinrichShot

aa) Gehalt . 2280—
bb) Gehaltszulage 180—
c) Reisekostenaversum 1000—
dd) Bureauaversum,sowieTransport und — ·

der Instrumente · 120—
e)Bezügedes WiesenbaiinieistersIohanu Schiniit

aa) Gehalt . 2280—
bb)Gehaltszulage 180—
c) Reisekostenaversum . 1200—
dd) Bureauaversum,sowieTransport und Aufbewahrung

der Instrumente 200—
ee) AußerordentlicheZulage für die Jahre 1904 und 1905 360—

f) für Kulturvorarbeiterund Gehilfen . . 8000—
g) FunktionsbezügederAulturingenieur⸗Praktikanten 1200—
h) AußerordentlicheZulagen für denKreiskulturingenieurund
die Bezirkskulturingenieurefür die Jahre 1904 und 1905. 720—

5| Für sonstigeZwecke:
a) für Förderungder Rindviehzuchtund zwar:
1. andieDistrikte,insbesondereauchzurUnterstützungärmerer
Gemeindenim Benehmen mit den landwirtschaftlichen
Bezirksausschüssen 120001

2. an den landwirtschaftlichenKreisausschuß zur Veran=
staltungvon RinderschauennachMaßgabe der neuen
Grundbestimmungen . 3000—

3. an denselbenweiterenBeitrag zurünterstützungder beiden
mittelfränkischenZuchtverbände ... 6000—

4. an denselbenfür FörderungderSchweinezucht. 1500|—
b) für StipendienzumBesuchedesHufbeschlagunterrichs. 1200—
c)surdenlandwirtschaftlichenWanderunterricht . 900——
d) für Förderungder Fischzuchtund zwar:
1. Prämien zum Schutzeder Fischzuchtfür Erlegung.von
Fischotten . 100—

2. Zuschuß an denKreisfischereiverein .. 1200—
3. Zuschuß an den FischereivereinAltmühl zur debuns
der Krebszucht . 300—

e) für FörderungderBienenzuchtdem Kreisvereine.. 500—
fsfürForderuderObstbaumzuchtdemKreisverbaiide mittel-
frankischerOFstbauvereiue . 1200—-

g)zurUnterstiitzungvonGenieinden,Distriktenund vonBezirks=
obstbauverbändenbehufsAufstellungvon Baumwärtern 1000—

h) Reiseaversumfür denKreiswanderlehrer fürObstban und
Obstbaumzucht . 1000—

— Ee V 93 140—
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V I Auf Gesundheit.

1 Remunerationen fürpraktische Arzte in armen Gegenden 6300—
2 Zur Unterstützung an die zu Repetitionskursen einzu=

berufenden Hebammen 750—
3 Für 15Distriktstierärzte je 250 Subventionsbeitrag

und dem Tierarzt zu Burghaslach . 4000
Summe Fapß V 11050—-

Vtl Auf Wohltätigkeit.
1 Maximilianshilfsmagazin —-

IZ Kreisirrenanstalten.
[I. KreisirrenanstaltAnsbach:

5 Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 95 10330
2 Kreisirrenanstalt Erlangen:
*= a) Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 14754060
" b) Zur Gewährung einer außerordentlichenZulage an den
„ Anstaltsbuchhalterfür 1904 und 1905 à 135 .4 270—
3Für Verzinsungund Tilgung der Schulden:

a) Kreisanlehen zur Deckung der Kosten für Errichtung der
Kreisirrenanstaltin Ansbachund für denNeubaudesKüchen= D

I und Werkstätten-Gebäudesbei derKreisirrenanstaltErlangen I
I vomIahre1901und1902.. 263 34250
i b) KonvertiertesKreisanlehenvomJahre 1878undSchuld für i
I die Erweiterungder KreisirrenanstaltErlangen . 118362Igl

c) Schuld für Erbauung einesArztewohnhausesiin der Kreis= I
irrenanstaltErlangen. . . . 28134

4 Unterstützungenund Freiplätze:
a) Unterstützungvon Gemeindenzum Unterhaltevon Irren I
in denKreisirrenanstaltenAnsbachund Erlangen 8 000

b) Zur Gewährungvon Freiplätzenan mittelfräntischenminder= i
bemittelteGeisteskrankein denselben . 12000i--

3 Sonstige Krankenanstalten. I
Zuschüssean Kranken=und Gebäranstaltenund sonstigeVeranstal= I
tungenzur Krankenpflege 8 430

4 Beitrag für dieDiakonissen-nstalt in Neuendettelsau 800...... —
7 Unterstützungen zum Zwecke der unterbringung von I

Blöden und Epileptischen in geeigneten Anstalten 6 000
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.
1| Zur Unterstützungvon Rettungshäuserndes Regierungsbezirkes 6 500
2| Beitrag zur UnterbringungverwahrlosterKinder 8575
3 Beitrag an die Erziehungsanstaltfür armeMädchenin Nürnberg 500

9 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der K. Dek=
laration vom 10. Mai 1100 34 101
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—
VI 10 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die

Unterbringung von Geisteskranken undBlöden in Irren=
und Blöden=Anstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902. . 3000

11 Zur Gewährung von Beiträgen an Vereine für Volks=
erziehung und Volksbildung 5000

12 Unterstützung von aus Straf= und Polizei=Anstalten
Entlassenen 515

13 Zur Gewährung vonünterstützungen an Gesellen., Her=
berg= und Arbeiter=Vereine, sowie an Vereine ähn=
licher Art 1 700

14 Zuschuß an das Stellenvermittlungs= Bureau des
Vereins der Freundinnen junger Mädchen in München. 100

15 Unterstützungsbeitrag an den Verein für Arbeiter= |
kolonien in Bayern .... 1 000

16 Zuschuß zur Untersttzung der Natural= Verpflegs=
stationen 2 700

un Kap=+ —

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen:

a) BeiträgezurHerstellungundUnterhaltungderDistriktsstraßen 100000
b) Zur AufstellungundHonorierung berufsmäßigerundvorzüglich

qualifizierter Bautechniker, eventuell zur außerordentlichen
„ UnterstützungderDistriktsgemeindenimStraßenbau 25.000

3 Beiträge zu denBrückenbauten, welcheden Gemeinden
. obliegen. .......... 5000—«
4 Beiträge für Gemeindewege=

a) für Neubauttten 150005%
b) für Wegunterhaltung ....... 75000

Summe Kap. VII 220000|
VIII ÜbrigeAusgaben.

l a) Zum Ankaufevon Feuerlöschgerätschaften für neu
zu gründende und bestehendeFeuerwehren, ferner
zu gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500
Einwohnern und darunter 3 000

b) Zuschuß zur Bestreitung der Regiekosten des Kreis=
feuerwehrausschusses von Mittelfranken 4000

2 Beiträge gemäß832 desBauunfallversicherungsgeseges 9793/|10
Summe Kap. VIII 13 19310

IX AllgemeinerReservefonds 63 30140
Summe Kap. IXXfür sich! en

Summe der Kreis=Ausgaben:617274724J1 774650/T3
69
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II. Abschnitt.

Krei s-Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

1 Progymnasien und Lateinschulen.

1/ Die auf speziellenRechtstitelnundBewillgungenberuhendenFun-
dationsbeiträge 3 73480

2 Aus derKreisschuldotation. 8 40008
3Pensionen für guieszierteGymnasial=und Studienlehrer undfür

Reliktenvon solhen — (—
Ennur ") l 1215488

k- Gewerblich-technische Schulen.

1| Für die KreisrealschuleI in Nürnberg,beziehungsweisefür die damit
verbundenegewerblicheFortbildungsschile... 136s80

2FiirdieRealschuleinAnsbach.. .....·.. blö-
IZFiirdieRealschuleiii Gungenhausen ...·.... 10839

Summe § 2 760/19

3 Volksschulen.

l Auf speziellenRechtstiteln und BewilligungenberuhendeFun⸗
dationsbeiträge .... . . 30639,35

2|Leistungenfür ständigeBauausgaben ..... 190—
3| Kreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio 91014,81
I b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstütungder mit Schil

lastenüberbürdetenGemeinden 77800

18 Zuschüssean die KreisfondsgemäßArt. 16 Abs.2zif. 2 un
1 Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, die bisherigen
I Beiträgezur ErgänzungundAufbesserungdesLehrereinkommens,

1

dann die Zulagen an alle Schulverweser, weltlichenLehrerinnen
D1 und Schulgehilfen aus Staatsfonds und zwar für Gemeindenmit
1 wenigerals 10000 Einwohnern . ... 19895605
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4
! 3Bauschbeträge an die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und

mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonsiigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes . 33323851

6FinanzgesetzlicherZuschußzurDurchführungdesSchulbedarsgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 ziffer 4 des angeführten
Gesetzes) . 210000—

7Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal.au denVolksschulender
Gemeinden bis zu 10 000 Einwohnern nach Maßgabe der zum
BudgetderXXVI.FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse44# 000 2##3

81 — — E—
9 9 Zuschußanden gesetzlichenKreisverein zur unterstützung

dienstunfähiggewordenerSchullehrer 106 320.
b) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalll 26964 4 — 7

JDJ)zur Unterstützungder vor dem1.Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungen* teilnehmende
Lehrpersonal. . .. .. 6990--

10 ünterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten=
a) je 240 . oder 300 .X für dieWitwen, 130 K oder150.4
für die Doppelwaisenund 100 .X für die einfachenWaise

117310K — —
b) zur Unterstützungdervor dem1. Januar 1896zugegangenen
Lehrerreliktenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal. 7300

=D)fürdürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrer=Waisen 2 0001
11 Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen. 1715
12/ Zur ünnterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenwährendder

Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 300—
Summe 8 3: 617n 4 4 1066 46462

Summe Kap. I X 61727424 J 107935969

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen

überhaupt . 2572 —
2 Zu den Ausgaben des kulturtechnischen Dienstes .. 8600:

SumineKapIhl7274M24J109053169
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2
I1 Fundations=und Dotations-Beiträgeder Gemeinden

6
II1 Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsguellen. E

4 Übrige Einnahmen. . ·
Zinsen aus demVermögen des Kreises infolge Verkaufesvon
Grundstickenin Lichtenhof ... 270999

Summe K#aslIn 27099

IV Kreisumlagezu 39 Prozent
der Steuerprinzipalsummevon 6 305031 4 93 J nach Abzug
von 2% für Rückständeund Nachlässeim Nettobetragevon 2 40978320

SummeKap.IV für sich
1

v Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre . 21563624
Summe Vfür s#h *

SummederKreis=Einnahmen:617274.A 2443 000/
s

It -
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Abschied für denLandrat von Unterfrankenund Aschaffenburgüber dessenVerhandlungenfür
das Jahr 1905.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tuitpol!.
von Gottes Gnaden Königlicher Pri#z#Von Bahern,

Begent.
Wir habenUns überdie von demLandratevon UnterfrankenundAschaffenburgin

seinenSitzungenvom 7. bis 19. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag er=
stattenlassen,und erteilenhierauffolgendeEntschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
LandratevorgelegtenRechnungenüberdieKreisfondsundKreisanstaltenfür dasJahr 1903
wurdenvon demselbenohneErinnerunganerkanntund derenHauptergebnissedurchdasKreis=
Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die SteuerprinzipalsummedesRegierungsbezirksUnterfrankenundAschaffenburgbeträgt
für das Jahr 1905; 3 815 896 32 7, wovonein Steuerprozentauf 38 184“
96 J sichberechnet.

III.

Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

Dem von demLandrategeprüftenVoranschlageder Kreis=Ausgabenund Kreis=Ein:
nahmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.

Auf die von demLandratebei Prüfung desVoranschlagesgestelltenAnträgeund ge=
faßtenBeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:

1. Zu demBeschlussedes Landratsin denEtat der Volksschulenfür die ersteAus=
stattungeinerKreis=Lehrmittelanstalt(einesSchulmuseums)1000 und für die laufenden,

Gocgle



428

jährlichwiederkehrendenAusgaben1000 M, im ganzen2000 A, zu bewilligen,desgleichen
zu der auf Rechnungder allgemeinenReserveerfolgtenBereitstellungvon 500 M zur Be⸗
gründungundUnterhaltungvonSchülerbibliothekenerteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

2. Der auf denBau einesneuenAnstaltsgebäudesfür die Taubstummenanstaltin
WürzburgbezüglicheBeschlußdes LandrateserhältUnsere Genehmigung.

3. Den Beschlüssenüber dieGewährung der außerordentlichenZulagen an Kreisbeamte
und Kreisbediensteteim Vollzugedes § 21 des Finanzgesetzesvom 10. August1904 und
in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August1904, die Besoldungender
Staatsbeamtenund Staatsbedienstetenbetreffend,erteilenWir gerneUnsere Genehmigung.

4. Der Beschluß,wonachderLandratsichbereiterklärt,demZuchtverbandefür gelbes
FrankenvieheinenentsprechendenBetrag im nächstenJahre zur Verzinsungund Tilgung
des zur EinrichtungeinerWasserleitungauf demPilsterhofaufzunehmendenDarlehensaus
der allgemeinenReservezu bewilligen,ist genehm.

5. Die auf die Irrenpflege, insbesondereauf die Errichtung einer zweitenKreisirren=
anstalt bezüglichenBeschlüssegenehmigenWir unter wohlgefälligerAnerkennungder vom
Landrate bekundetenFürsorge.

Den auf denallgemeinenReservefondsüberwiesenenWilligungenerteilenWir Unsere
Genehmigung. "

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungder KreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

EFrhr.v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.
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Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Rreis=Ginnahmen des Regierungs=
bezirkes von Anterfranken und Arlschaffenburg für das Jahr 1905.

* Festgesetzter
Kap. 8— Vortrag Betrag

—

I. Abschnitt.

Kreis- Aus gaben.

l Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500—
SummeKap. I für sich!

II Bedarf des Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 3 600 —
2 Diäten und Reisekosten der Mitglieder des Landrats=

ausschusseessssss . .. 500—
3 Regiekosten.. . . . . .. 800—

SummeKap. II. 4900—
III Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen.
1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) ausfundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars. .. 2540302
« b)ausderKreisschuldotation.......·... 720—

D)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe
3514 713 —

2| Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuttteen: 793000—

31 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budgetder XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse

588745 A 28 43 — —
4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 1902;
a) im allgemeien 9000—
b) an Stelle des zu militärischenUbungeneinberufenenLehr=
persolsssssss 1200—

5 a) BesondereRemunerationenundUnterstützungenfür dasaktive
Lehrpersonalaus Kreissonds 4000 —

b) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexspektantenwährend
% derAbleistungihrergesetzlichenMilitärdienstpflichtausZentral=
I fonds.................. 1000—--
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Kap. Tit. Vortrag Betrag

ill

l

S AllgemeineBeiträgean Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
undmehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan

kdden VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzens .

b) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden .
c) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan
das Lehrpersonal an den VolksschulendieserGemeinden aus
Staats= und Kreisfonds

d) Weitere Beiträge an dieSchulkafsendieser Gemeinden .
e) SonstigeZuschuͤssean Schulkassen:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
60 aus Kreisfonds
7) aus der im außerordentlichen Etat bewilligten neuen
KreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit Schul=
lasten überbürdetenGemeinden ..

!) Für FörderungdesweiblichenHandarbeitsunterrichtes
Beiträgezur Realexigenzder Schulenund zu Schuhansnenbauten=

a) Realexigenzbeiträge .
b) zumUnterhaltevonSchulhäusern
P) zu Schulhausnenbautenund zwar zur unterstützungdürftiger
Gemeinden .

d) zu außerordentlichenUnterstüctzungenfür Schulhausbauten
StändigeBauausgaben
Prüfungs=undAusfsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenSchulvisitationenund für Formularpapiere

b) desgleichenfür außerordentlicheSchulvisitationen
c) für die Kreis=Schul=Inspektorent

aa) Gehalte .
bb)Gehaltszulagen
c) Diäten und Reisekosten
id) außerordentlicheZulage für den Hreisshilnispetivi

Griebl..
desgl.für denK. nreisschulratErbshäuser

Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähiger älterer Schullehrer, die
bereits vor dem Entstehen der gesetzlichenKreisvereine
Auiesziert waren:
aa) aus Zentralfonds
bb) aus Kreisfonds

—1

——

——

Goosle

75 597

80000

171

5590

8 160
720

22.5
270

64

I
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· Festgesetzter
Kap. § Vortrag « Betrag

434
III1 #EI b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) ZuschußandengesetzlichenKreisvereinzurUnterstützung

dienstunfähiggewordenerSchullehrer.
æ)aus Zentralfonds .. ..... 130040
6) aus Kreisfonds 96000

bb) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenim Pensionsfalleaus Zentral=
fonds 38 122 4 — J0

c) zur unterstützun der vor dem 1. Januar 1896
pensioniertenLehrpersonenund zur Gewährungvon
ZuschüssenandiePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennichtteilnehmendeLehrpersonl 8 840

P) Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
Waa)aus Zentralfonds:

#a)je 240 .+Moder300 .4&für die Witwen,130 .4
oder 150 .4Mfür die Doppelwaisenund 100 .#
für die einfachenWaisen 117 690. — J

8) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
zugegangenenLehrerreliktenund zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind=
lichen Pensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 7 010

7) für dürftige,demUnterstbungtalier titwachiene
Lehrerwaisen 2 000,

bb) aus Kreisfonds 1600—
d) Zuschußan die besondereSchullehrer=Witwen=und Mi
kassedesKreises 20000

e) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstift .. 360
i) Pensionder KreisschulinspektorswitweFischerin Würzburg. 888
8) Pensiondes KreisschulinspektorsDr. AdalbertWeber 3 6ä7
h) an denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen Bayerns
in Schweinfurt. .. 200

11| Unterstützungenan dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
a) für dürftigeSchulamtszöglingeund Schulpraktikanten 6000
b) Freiplätze für dürftige Schulamtszöglinge in der büheren
weiblichenBildungsanstaltin Aschaffenburg 1140

n12äÜbrige Ausgaben:
a) zur Förderungder Distriktsschulbibliothekenfür Fortbildung
der Schullehrer.. 516

b) zur Organisation von Schullehrer=Fortbildungs=Kursen
(Konferenzbezirken.. 4690

70

Gocgle



432

. Festgesetzter
Kap. Vortrag Betrag

2

III 112 c) Beitrag zur Sterbekasseder unterfränkischenVolksschullehrer « 200I——
d)fürFortbildungsschulen. . 15000/—
e) für dieKreislehrmittelanstaltEuumusen ..... 2000

13IReservefondsfürdieBolksschulen... ..... 4000—
Summe§81: —. ———— imint

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Exigenz-Zuschüsse:

a) fundationsmäßigeReichnissedes Staats-Aerars:
aa) an die Lateinschulein Mainbernhehein 128.57
bb) an die Lateinschulein Neustadta.1. .... 10714

b) aus der Kreisschuldotaton — —
c) sonstigeBeiträge aus Kreisfonds:
1. an das seitherigeProgymnasiumin Lohr 5 400
2. „ „ Progymnasiumin Kitzinien 7200|—
*= „ Miltenbeteege 4900 —
4. die “s in Hammelburg. . . . . ... 6400.—

I 5 „ Haßfurt 6 500—
d) zur Bestreitung'der außerordentlichenZulagen nach der
Allerh. Verordnung vom 11.üAugust 1904)4 . 71439

2) Prüfungskosten 312—
Su## * 7 3166210 1

3 Taubstummen=Anstalten.
1/ Dotationsbeiträgezu den Besoldungender Lehrer an demTaub=

stummen=Institutein Würzbunrg . ... 19839-—
2 a) Freiplätzefür Zöglinge in diesemInstitute ·.... 6869—

b)fürsonstigeRealiExigenzbedürfnisse.. — —
D)Zuschußan den UniversitätsprofessorDr.Kirchner für
Spezial=Untersuchungender Zöglinge . 300

d) Zuschuß an die Hofrat Dr. NosenbergersscheKlinik in
Würzburgfür die chirurgischeBehandlungderBoglinge 200—

3/ Pensiondes früherenAnstaltsvorstandesWolfe 190350
E—# z z 29 11150 I

4 Blinden=Institute.
1 otationsbeitrag zur Besoldung des Lehrers an der Blinden=

erziehungsanstaltin Würzburg 1350ö
2| Freiplätzefür Zöglinge:

a) im Zentral=Blinden=Institutin München 720 #
b) in der Blindenerziehungsanstaltin Würzburg 300

3Pesion der Witwe desBlindenlehrers Mars cheall Magdalena
Marschall . . .. 12180

Sumur J 7 2409780 I

— Go gle — — 4—ss
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5ö Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

4
III/ Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1/otationsbeiträge
2 Freiplätzefür Zöglinge in der Zentralanstalt für erzihn und

Bildung krüppelhafterKinder in München 1800
Summ J 5 1800—

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten spesiell für
die weibliche Jugend . — —

— J 6 –

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten.
Beitrag zum Pfarrwaisenhausein Windsbach — 360—

Summe § 7 360—

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten
I und Gymnasien ..... ....... — —

Summe§#§ — —

9 übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1300—
2 Beitrag ann denhistorischenVerein inWürzburg 700
3 — — — — — —
4 Beiträge anin sonstigeBereineund Institute

a) Beitrag zum GermanischenMuseum in Nürnberg 300—
b) Beitrag zumBayerischenGewerbemuseumdortselbst 300—
P) Beitrag an denKunst=und AltertumsvereinWürzburg . 400:

Summe 89 3000—

10 Gewerblicher Unterricht.
1/ Zuschußzu denIndustrieschulen
2| Realschulenund zwar: .

a) Kreisrealschulein Würzburg 119902674
b) ÜbrigeRealschulenund zwar:
1. in Aschaffenburg 2508550
2. in Bad Kissingen 13421½
3. in Kitzingen. 2065475
4. in Schweinfurt. . 2612330

c)ZurBestreitung der außerordentlichengulagen nachder
Allerh. Verordnungvom 11. August1904 . 776250

3AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen I—-—
4ZiischußzuderSchifferschuleinMiltenberg. 500—
5ZufchußzuderSteinhauerschulein Miltenberg — — 200

Summe 8 10 213 673/79
70“
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· Festgesetzter
Kap. 853 Vortrag Betrag

—.

III Landwirtschaftlicher Unterricht.
1/ Für Haushaltungsschulen . 1000
2 a) andwirtschaftlicheWinter=bezw.BauernschuleinWirzburg . 7 800
1 b) zur Amortisation des für Erbauung eines eigenenGebäudes

für die landwirtschaftlicheWinter=bezwBauernschulein Würz=
I burgaufgenommenenBanaiilehenävon2i0000.-«——Vril
I gungsquote ...... 1014441

) für Verzinsungdieses Anlehens . 744586
·«3LaiidwiitschaftlicheFortbildungsschulen.
I4ZuStipendien
* a) für einenBesucherder MolkereischuleWeihenstephan 125

b) für FreiplätzezumBesuchederWein=, . undGartenbau=
D schulein Veitshöchheim . 1300
I Snnimesll z?81;')27
12 Üübrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
# wirtschaftlichen Unterricht.

1| Diäten und ReisekostenderPrüfungskommissäre . 300
2| PensionenundAlimentationenfür dienstunfähigeLehrerandenReal=

undd Landwirtschaftsschulenund für Relikten von solchenLehrern 1688700
3 —
4 Stipendien für Studierende,Schüler und Elevenricchnischer12

anstalten . 1500-—
5Sttpendienzum Besuche von Fachschulenfür Gewerbsgehilfen .. 500
63uschußandieWittelsbacherLandesstiftungbezwdeicKreis-

stiftungsrat . 500
7Stipendien zumBesuchevon Meisterkursenin Nürnberg 500

D Summe 8 12 20 18790
1 Summe Kap III 745574.28 NJ 1 788 2707 ;

IV 1 Auf JudustrieundKultur.
1 Auf Industrie. I

1 — — — — —
2 Beitras zurVandels- undGewerbekammer 2500
3
4 Beitrag zum polytechnischenVerein i in Würzburg 6 500
5| Beiträge für sonstigeindustrielle Zweckeund zwar: 6

a) für Anschaffungvon Mustern,Wertzeugen uund Modellen 800
b) für HebungderRhön-Industrie . 2000

6

–v17.—

Beitrag zur Handwerkskammerin Würzburg
Auf Kultur.

Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressen überhaupt

Gocgle
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— » * m 6 Festgesetzter
Kap.8 . Vortrag Betrag

" M 1

IV Für sonstigeZweckeund zwar:
a) für kulturtechnischeUnternehmungen
1. für die Gehalteder Beamten . 103204 —
2. für die übrigen Ausgabenauf Kuluurunter=
nehmungen .14360 M 2466,

3. zurBestreitungder außerordenticchen Zulagen nach
der AllerhöchstenVerordnungvom 11. August1904 1260

b) fürHebungderRindviehzucht,insbesonderemittelstGenossen=
schaftsbildung 13.000

) für LebungderPferdezuchteinschließlichder 2 auf
Hufbeschlaglehrte . 4000

d) für den landwirtschaftlichenWanderunterricht 900
e#.)Zuschuß an den unterfränkischenWeinbauverein 900
) Zuschuß an den unterfränkischenGartenbauverein 500
8) Zuschuß an den unterfränkischenKreisfischereiverein . 900
h) Zuschuß an den landwirtschaftlichenKreisausschuß zur Unter—
stützungder landwirtschaftlichenVersuchsstationin Würzburg 1500

3 Ausgaben auf Verbesserung der landwirtschaftlichen
und gewerblichen Verhältnisse im Spessart 5 000

4 Zuschuß an gemeindliche Arbeitsämter des Regierungs
bezirkes - —

emm F. FW 81 667

v Auf Gesundheit.
a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Gewinnung
praktischer Arzte 14100

b) Beitrag an einen Arzt inNRothenbuch zur Haltung »
einer Handapotheke 500

2 Zuschüsse zu demständigen Einkommen derDistritts- I
Teierärzte 2600
3 1 Summe Kê V 17500
5

VI Auf Wahltötigrei.
1

2 A. Kreisirrenanstal#t Werneck. "
« I 1| a) Für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 44 662
E— b) zur Bestreitungder außerordentlichenBulagennach dderAllerh.
5 Verordnungvom 11. August1904 450

I lZFür Verzinsungund Tilgung derSchulden 35000
3 I

I I4 Pension derAssistenzarztenswitweLina Graf und derenzweiKinder 74305
Desgleichen der MariaElisabetha FriederikaReindl, Verwalters= 1

½# witwe . 960

Gocgle
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» Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

—— —
VII )8B. Kreisanstalt für Unheilbbrreee 10000—

3 Sonstige Krankenanstalten.

1| Beitrag zumSanatoriumLuitpoldhein in Lohr a/M. zurSchaffung
von Freiplätzen 3 O0!l

2| Beiträgezu folgendenAugenheilanstalten:
a) zur Anstalt des Privatdozenten Dr. Arens in Würzburg 1000—
b) zur Anstalt des K. UniversitätsprofessorsDr. Helfreichdaselbst 1000 —
o) zur Anstalt des Dr. Sorger in Schweinfurt .. 500
d) zur Anstalt des Dr. Apetzin WürzbuntneKg 300 —

3 Der Kinderheilanstaltfür skrophulöseKinder in Bad Kissingen 400
4Fü die orthopädischeAnstalt des Georg Hessingin Marktbreit 400
5/|Zuschuß an den bayerischen Frauenverein vom roten Kreuz zur

I FörderungderKrankenpflegeaufdemLande....... 500
4] Ü — —

II
5 Kreis=Entbindungsanstalt Würzburg resp. an die

K. Universität daselbst:

VertragsmäßigesJahressinnrr 70001

6 Für Hebammen=Repetitions=Kosten in München 500

. 7 Beiträge für Blödenanstalten.
1 Beitrag zur Gründung von Freiplätzenin denmit der Diakonissen=

D1 Anstalt in NeuendettelsauverbundenenAnstalten für Blödsinnige 1000%

2 Deesdgl.zurGründungvvonFreplägen àin derIdioten⸗Anstalt bei
« Gemünden 5500n

s Beiträge fürsonstige Wohltätigkeitsanstalten und Vereine 15000
i
9 Für Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
# pflegen.

1| Unterstützungarmer GemeindenzumUnterhalte von Kindern in
Rettungshäusern ... 5000—

2)| ünterstützungzur Begründung bistriktiver Krankenanstalten ... 2000—
3UnterstützungdeniVereinfierrbeiter-KolouieninBayern... 500
4 Unterstützungvon Naturalverpflegsstatiomen: 1 500

„ — -
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« Festgesetzter
Kape85 Vortrag Betrag

–
VI 11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1 Beitrag zur Prinzregent=Luitpold=Wohltthigreitsftiftung— V. und
letzteRate von 25000 A 5000—

2 a) Zur Refundierüungdes im Jahre 1883 für Notständever=
wendetenKapitals aus demKreisgetreidemagazinsfondszu
17 610 K&13 J, letzteRate. 500—

b) fürUnterstützungenbei außerordentlichenNot, undunglücks=
fällen aus denRenten des Kreisgetreidemagazinsfonds,ev.
zur Förderung der Raiffeisen'schenDarlehenskassenvereine 5780—

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902. 34664.—

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für Unter:
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902. f — —

Summe Kap. VI 18285905

VII Auf Straßen-, Brücken=und Wasserban.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen bezw. zum Bau und

zur Unterhaltung wichtiger Gemeindeverbindungswege. 110000
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff=

und Floßfahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom
28. Mai 1852 7000

3 Zuschuß an den enstonsverein derdifriktsstraheen=
wärter inBayern r/ Rh.. 100—

E—— NFas#WM 117100—

VIII ÜbrigeKreis=Ansgaben.
1 a) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren 1500—

b) Zuschuß an die Sterbekasse der unterfränkischen
Feuerwehren 500—

2 Beiträge gemäß * 32 desBauunfaulversicherunas-
gesetzes 7811/0“

—Sun Kef= U 9 81107

IX AllgemeinerReservefonds .......... 60028/43
Summe Kap. IX für sich!
Summe der Kreisausgaben2262645|28
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» Festgesetzter
Kap. 8 Vortrag Betrag

M 2
i

I
II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

1 Lateinschulen.

1Aufspeziellen Rechtstiteln und Vewilligungen beruhendeFundations=
beiträge . . 33571

Aus dergKreisschuldotation=.. . —
3|Penrsionenfür quieszierteStudienlehrer und Studienlehrerrelikten. —

Summe 81 23571
2 Gewerblich=technische Schulen. ....... — —

Summe § 2 für sich!
3 Volksschulen
1/ie auf speziellenRechtstitelnundBewilligungen beruhendenFun·

dationsbeiträge . 2540302
2 Leistungenfür ständigeBauausgaben . 17171
3 a) BudgetmäßigeKreisschuldotatio 47 43380

b) Neue KreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden. 101600

1

–1

Zucchüsean die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 22Zif. 2 und
Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902,die bisherigen
Beiträge zur Ergänzung undAufbesserungdesLehrereinkommens,
danndie Zulagen an alle Schulverweser,weltlichenLehrerinnen
und SchulgehilfenausStaatsfondsund zwar für Gemeindenmit
wenigerals 10000 Einwohnern. .

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters= und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. 1II § 1 Tit. Ga derKreis=Ausgaben

FinanzgesetzlicherZuschußzur DurchführungdesSchulbedarfgesetzes
vom 28. Juli 1902 (Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des angeführten
Gesetzees

Dienstalterszulagenfürdas Lehrpersonalan denVoltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 EinwohnernnachMaßgabe der zum
Budget der XXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse— Kap. III
§ 1 Tit. 3 der Kreis=Ausgaben. 588 745.4 28 —

Gocgle
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I · Festgesetzter
aap.5 5 Vortrag Betrag

« — 2
J i

l I 3 81 Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die bereitsvor
H dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziert worden sind —

9 a) ZuschußandengesetzlichenKreisvereinzur Unterstützungdienst⸗
unfähiggewordenerSchullehrer . 130040—

b) zurBelassungeinesDrittels derzuletztbezogenenDienstalters=
zulagenim Pensionsfalle 38 1224 — 4 -

I c)zurUnterstützungder-vordem1.Januar1896pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährung von Zuschüssenan die

I Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
I an gemeindlichenPensionseintichtungennicht teilnehmende

Lehrpersonal ..... 8840
10| UnterstützungsbeiträgefürSchullehrerrelikten:

I a)1ez40««oder300««furdieWitwen,130.«oder
I 150.«fürdieDoppelwaisenund100.«fürdieeinfachen
» Waisen.. ..117690.«J —
I b) zur ünterstützungdervor dem1. Januar 1896zugegangenen
I Lehrerreliktenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
I Pensions⸗ und Relikten-Unterstützungs-Zuschußkassefür das
I an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
D Lehrpersonal 7010|
*=' P) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000
11/ Zur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1715
112dZurUnterstützungdürftigerSchuldienstexspektantenwährendderAb=

I leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 1000:
Quinnie§:i44557 ..« 7 971317/60

Summe Kap. I. A. 711557 4 W JN 97155331

I B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

I I lAquandeskulturnndlandwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2572--
I2ZudenAnsgabeudeskulturtechiiischenDienstes 7900:

» I Summe Kap l B 10 472—
1 SummeKap. 1: 741557NW# JNJ 98202551

I

III Fundations⸗und Dotationsbeiträgeder Gemeinden —
i

III Zuflüsse aus sonstigenEinnahmsguellen.

I ilAusdeinMaxiinilianssHilfsiGetreide-Magazinsfonds. 6280--
2RentenaiisallausdeinFoiidsfurUnterbringungarmer Wöchnerinnen

in der Universitäts=Frauenklinikzu Würzburg; aus 79 200 4
Aktivkapitalienzu 3½% pro 1905 Cach Abzug der Ad⸗
ministrationskosten) ..... 2 13177

SummeKa= In 8 717
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I Festgesetzter
Kap. 85 Vortrag Betrag

I A %

I
IV I I Kreisumlagezu 32½ Prozent

I von der Steuerprinzipalsumme von 3815896 X 32 J nachAbzug
E von 2 Prozent für RückständeundNachlässeim Nettobetragevon 1215362s97
II SuinnieK«ap.IVfitrsich!

V.-ActiotestderKkeisfondsfrühererJahte. ... .. 56540—
II SummeiiapYfiiksichi —
I SummederKreis-Einnahmen 6 658
E

5
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Abschied für den Landrat von Schwaben und Neuburg über dessenVerhandlungen für das
Jahr 1905.

Im NamenSeiner Mofjestätdes Königs.

Luitpold.
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonSayern,

Regeut.

Wir habenUns überdie von demLandratevon Schwabenund Neuburgin seinen
Sitzungenvom 7. bis 22. November1904 gepflogenenVerhandlungenVortrag erstatten
lassen,und erteilenhierauf folgendeEntschließungen:

I.
Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und überdie Kreisfonds

für das Jahr 1903.

Die gemäßArt. 15 lit. b und c des Landratsgesetzesvom 28. Mai 1852 dem
Landrate vorgelegtenRechnungenüber die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1903
wurden von demselbenohneErinnerung anerkannt und deren Hauptergebnissedurchdas
Kreis=Amtsblattbereitsveröffentlicht.

II.
Steuerprinzipale für das Jahr 1905.

Die Steuerprinzipalsummedes RegierungsbezirksSchwabenund Neuburgbeträgt für
das Jahr 1905: 4 608 108 57 J, wovoneinSteuerprozentauf 46 081 + 08 J
sich berechnet.

III.
Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen für das Jahr 1905.

nahmenerteilenWir in den in der Beilage enthaltenenSätzenUnsere Genehmigung.

IV.
Auf die von dem Landrate bei Prüfung des VoranschlagesgestelltenAnträge und ge=

faßten BeschlüsseerteilenWir nachstehendeEntschließung:
714
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1. Zu der vom LandratebeschlossenenVerwendungvon Erübrigungenbei den aus
Kreisfonds fließendenWilligungen für die Volksschulenzur Gewährungvon Pensions=
zuschüssenau die in der Zeit vom 1. Januar 1896 mit 31. Dezember1903 zur Ruhe
gesetztenLehrpersonenaus Gemeinden ohne Pensionseinrichtungenerteilen Wir Unsere
Genehmigung.

2. Die auf die Gehalts= und Pensionsverhältnissedes Lehrpersonalsan der Kreis=
taubstummenanstaltin Augsburg bezüglichenBeschlüssedes Landrates werdengenehmigt.

3. Der Landrathat die Mittel zur ErrichtungeinerReallehrerstellefür dieHandels=
wissenschaftenan derRealschuleNeuburga./D. vom1. Januar 1906 ab bewilligt. Wir
erteilendiesemBeschlusseUnsere Genehmigungmit dem Beifügen, daß das Staats=
ministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenden Zeitpunkt der Eröffnung
der Handelsabteilungbestimmenwird.

4. Die neuenWilligungen des Landrates für Zuschüssean die landwirtschaftlichen
Winterschulenin Kaufbeuren,LauingenundNeuburga./D. zur AufstellungvonAssistenten
und an die Obst=undWeinbauschulein Schönau bei Lindau zur Deckungihres Gesamt=
aufwandeserhaltenUnsere Genehmigung.

5. Der Landrathat vom Beginn desSchuljahres1905/06 an behufsUmwandlung
der vierklassigenPrivatlateinschulezu Kaufbeurenin einefünfklassigeöffentlicheLateinschule
die normativmäßigenZuschüssezur Besoldung von vier Studienlehrern, sowie die Hälfte
desWochenstundenhonorarsfür den Fach=und Nebenunterrichtaus Kreisfonds bewilligt.
Indem Wir diesemBeschlusseUnsere Genuehmigungerteilen, beauftragenWir die
Regierung, Kammer des Innern, wegen Errichtung der Lateinschule,Bereitstellung der
Schulräume 2c. die entsprechendenVerhandlungen zu pflegen und über das Ergebnis an
das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenzu berichten.

6. Der Beschluß, die Kosten für die Aufbesserungder Assistentenan Progymnasien
und öffentlichenLateinschulennachMaßgabe derAllerhöchstenVerordnung vom26. Juni 189.4
auf die Kreisgemeindezu übernehmen,wird genehmigt.

7. Der Beschlußüber die Regelungder Unfallfürsorgefür die nichtpragmatischen,
pensionsberechtigtenKreisbeamtenund Kreisbedienstetenwird genehmigt.

8. Den Beschlüssenüber dieGewährung der außerordentlichenZulagen an Kreisbeamte
und Kreisbediensteteim Vollzugedes § 21 des Finanzgesetzesvom 10. August 1904 und
in Anlehnungan die AllerhöchsteVerordnungvom 11. August 1904, die Besoldungen
der Staatsbeamten und Staatsbedienstetenbetreffend,erteilen Wir gerne Unsere Ge=
nehmigung.

Coogle ——“



Nr. 24. 443

9. Die Beschlüssedes Landratesbezüglichder weiterenAusgestaltungdes kulturtech=
nischenDienstes genehmigenWir unter Anerkennungdes hierdurchneuerdings bewiesenen
lebhaftenInteressesfür die Hebung der Landeskultur.

10. Die Beschlüsseüberdie Verwendungder RentendesMaximilianshilfsfondssind
genehm.

11. Den aufdieIrrenpflegebezüglichenBeschlüssenerteilenWir Unsere Genehmigung,
soweitWir diesenicht schonmit Entschließungvom 29. Dezember1904 gegebenhaben.

12. Die Beschlüsseüberdie GewährungvonZuschüssenfürWildbachverbauungenund
Flußkorrektionenund UferschutzbautengenehmigenWir gerne.

Den auf denallgemeinenReservefondsund aufErübrigungenüberwiesenenWilligungen
des LandrateserteilenWir Unsere Genehmigung.

Indem Wir demLandrategegenwärtigenAbschiederteilen,sprechenWir ihm für die
ersprießlicheund opferwilligeFörderungderKreisinteressenneuerdingsUnsere Anerkennung
aus und versichernihn Unserer Huld und Gnade.

München,den26. April 1905.

Luitpold,
Hrinz von GLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Frhr. u. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner. u. Pfaf'.

Auf Allerhöchsten Befehl:

Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.

Gocgle
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Abersicht

Festgesetzter
Kap.8 Vortrag Betrag

—i—

I. Abschnitt.

Ureis=-Ausgaben.

l Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Einnahmen 500
Summe Kap. I für sci

e BedarfdesLandrates. "

I lI Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 41800
2 Diäten und Reisetostend der Mitglieder ddes Landrats=
I Ausschusses· . . ... 800—
3 Regiekosten . . . 1 400—

SummeKa# II 7000“

III I · Auf Erziehung und Bildung.
1 Volksschulen.
1/Ständige BezügedesLehrpersonals:

I a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 5 337/99
b) aus der Kreisschuldotation:

I aa) ältere ständigeBezüge . 2590110
I bb) neuerevom Landratebewilligte ständigeBezüge. 1964
I c)AnschlagderararialischenDienstwohnungenundDienstgrunde
i 114.-I—
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
I Statuten 7416202/02

38 Dienstalterszulagenffür dasLehrpersonal an denVolksschulenderGe=
meindenbis zu 10.000Einwohnern nachMaßgabe der zumBudget
der XXVI. Finanzperiode gefaßten Beschlüsse553 726 754 »

IZurBeschaffungvonAiishilfenfürerkraukte,benrlaubteoderaus I
I sonstigen Gründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne I

Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom I
’ 28. Juli 1902:
I a)iinallgeineuicu. . . 14000I——
’ b.) an Stelle des zu nilitärischen bungen einberufenenLehr= I

personals ... .. ... 1000I——
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I · Festgesetzter
Kap. § Vortrag Betrag

I I M 4
I

llI 5 wseere emunerationenundUnterstützungenfür das aktiveLehr=
persona
a) Unterstützungenfür das aktiveLehrpersonal ;000
b) AufwendungenzurHonorierungderwährenddesSterbe-und

I SterbeNachmonatsaufgestelltenSchulverwesermitAus-
I nahme jener in unmittelbarenStädten 1500|
" P) Unterstützungenfür dürftigeSchuldienstexpektantenwährend
I- der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht:
I aa)ausStaatsfonds . 1000

bb) aus Kreisfonds 1000
I d) BesondereZulagen für:

aa) Lehrer in Gemeindendes Donaumooses
I bb) demLehrerinderGemeindeBalderschwang 6 093|/75
*ê½20 cc) demSchulverweserin Birgsau
6 Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
*= a) Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit

10000 und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehr=
II personal an den Volksschulen dieser Gemeindenseither aus
I Staatsfonds zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZu=
"„ lagengemäßArt. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 39589/05

b) weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden .
c) Zuschüssean die Schulkassen der übrigen Gemeinden mit I
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das

I Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
I Staats= und Kreisfonds .. 8279/80
I d) weitereBeiträgean die Schulkassendieser Gemeinden 899712

e) sonstigeZuschüssean Schulkassen:
I aIanssundationsniaßigenReichnisfendesStaatsärars ·

s)aiivireisfonds.. 065573
7) aus der im außerordentlichenEtat bewilligten neuen I
KreisschuldotationbehufsUnterstützungdermitSchul= s
lasten überbürdetenGemeinden 65 000

I 7BeitragezurRealexigeuzderSchulenundzu Schulhausneubauten:
a) Realexigenzbeiträge D1

" b) zum Unterhalte von Schulhäusern **s
# P) zu Schulhausneubauten 6
8tändige Bauausgaberen
I 9Prüfungs-uudAufsichtsfosten l
I. a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
I ordentlichenund außerordentlichenSchulvisitationen 16650
i dann für Formularpapiereund sonstigeRegiebedürfnisse 300
I b)furdie streisschulmspektoren
I aa) Gehalte . . 8 190
s« bb) Gehaltszulagen 1380
II cc)Diäten und Reisekosten 000

Gocgle



Vortrag

c) für Verweser von Inspektionsbezirken.
d) für Schulvisitationen durch denKreisschulreferenten
e) PensiondesKreisschulinspektorsHeiß in Augsburg. ..
Pension desLreisschuliuspeltors,Ktreisschulrates Fritelmayr
in Augsburg

Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die bereits
vor demEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren:
aa) aus Zentralfods 540——
bb) aus Kreisfonds .

b) zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschuß an den gesetzlichenKreisverein zur Unter=

stützungdienstunfähiggewordenerSchullehrer:
a) aus Zentralfonds. .
6) aus Kreisfonds:

1. für die bis 1879 pensioniertenSchullehrer
2. für das seit 1880 quieszierte Schullehrer=
personal.

3. zur GewährungeinerbesonderenZulagevon
je 50 .K für die vor dem1. Januar 1891
in denRuhestandgetretenenLehrer,welcheeine
Dienstzeitvon30Jahrenunddarüberzurück=
gelegthaben

4. zurGewährungeinerbesonderenZulagevon
10% der Pension für die vor dem 1. Ja=
nnar 1896 in denRuhestandgetretenenLehrer

bb) zur BelassungeinesDrittels der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Zentral=
fonds 31 434 4

Cc) zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 1896 pen=
sioniertenLehrpersonenund zur Gewährung von Zu=
schüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionsein=
richtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

„D)Unterstützungsbeiträgefür Schullehrerrelikten:
aa) aus Zentralfonds:

a)je 210 ¾ oder300 X für die Witwen, 130 .4#
oder 150 ¾ für die Doppelwaisen und 100.4
für die einfachenWaisen 99450·.4
zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896
zugegangenenLehrerrelikten und zur Gewährung
von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeind=
lichen Pensionseinrichtungen nicht teilnehmende
Lehrpersonal .

6
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. Festgesetzter
Kap]§ Vortrag Betrag

4
III 110 * aa) 7) für dürftige, dem 1nterstützungsalterentwachsene

Lehrerwaisen 2 000
bb) aus Kreisfonds —

d) Zuschuß an die besondereSchilehrer Wimer. und2 aer
kassedes Kreisese . 18000—

e) Zuschuß an das bayerischeLehrerwaisenstist 515
) AußerordentlicheUnterstützungenfür dienstunfähigeSchul=
lehrer aus Kreissonds 1800.

8)AußerordentlicheUnterstützungenfürSchullehrerreliktenaus
Kreisfonds 1200

h) UnterhaltsbeiträgeausKreisfondsanAngehörigevonLehrern,
welchewegenUnverbesserlichkeitentlassenwerdenmußtenund
keinenAnspruchan denKreisvereinmehrhaben · 3600—

i) Zur UnterstützungminorennerschwäbischerLehrerwaisen,deren
Bäter keinemLehrervereinangehörten 250.

11| Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundsratitente
a) für dürftigemännlicheSchulamtszöglinge . 11000
b) für Schulpräparandinnen 5000

12| ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderungder Fortbildungder Schullehrer 12160
b) zurUnterstützungvonSchuldienstexspektantenbehufsmethodischer
Ausbildungund zur Honorierungihrer Lehrer 4500

J zurUnterstützungdürftigeru. würdigerSchuhiensterspenzamen,
die länger als ein Jahr in Praxis stehen . 1500—

133ReservefondsfürdiedeutfchenSchnlen ....... 5000——
Summe§1:685150.«75-J136000975

IIProgymnasienutchnteinfchulen.
ElExigenzzuschüsse
I a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars fur
I das Gymnasiumin Günzburg . . 1976s18

b) aus Kreisfonds:
I 1 für das Progymnasium in Donauwörth 15 242

2. „ „ 2 „ Günzburg 150900
1 3. » „ Memmingen 16 777/58

4. „ „ „ „ Nördlingen 1297½
½ „ Oettingen 15179

½ — die Lateinschulein Lindau. 9544
I I 7»» » „ Wallerstein 124
2 Prüfungskosten 100

3)Bernsionenan guieszierteGymnasial undStudienlehrer und deren
I Reliktenaus Zentralfonds ... · —

II Summe 2 87303·76

Co gle
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« Festgesetzter
Kap § 5 Vortrag Betrag

. — 1
III 3. Taubstummen=Anstalten. I

HlDotationsbeiträge " I
a) für die Taubstummen=Anstaltin Augsburg und zwar: «

aa)ordentltcherDotationsbettrag.... ... 1744900
bb)füraußerordentlicheBedarfmsse....... 461I50

b) für das Taubstummen=Institutin Dillingen: I
I aa)ordentlicherDotationsbeitrag........ 1000

bb) für außerordentlicheBedürfnisse 3 000
5 c) Aversum des Spezialarztes für die kanbiiunmen:Anstalten
*=# Augsburg und Dillingen 1000 —
1 „Freiplätze für Zöglinge: r

a) für 21 Knabenà 260 .K imTaubstummen=InstitutinAugsburg 160—
i. b) für 28 Mädchenà 220 .X im Taubstummen=Institutin
#r Dillingen 6100
- c) für Mädchen in der Taubstummen=Versorgungsanstaltzu !
" Dillingen 110
T d) für ein protestantischesMädchen im Zeutral=Taubstummen= "
l Institut inMünchen, eventuellfür Freiplätze imTaubstummen—
I Institut in Dillingen oderfür Unterbringung von Kindern in I

jI protestantischenRettungshäusen .... Smo-
;I Summe§:sz 35661075 ·
I4I Blinden=Institute.
1 a) Dotationsbeitragfür dieBlindenanstaltin Augsburg 3500
15 b) AußerordentlicherBeitrag zur DeckungdesDefizits der An= I
I staltiiiiJahrc190).. 2000I

I c) Beitrag zur Gründung einerBensionshufe für das ehr
— Personal dieser Anstalt 15%
Freiplätze für Zöglinge:

a) im Zentral=Blinden=Institut Müncdenn ( I
I I b)iiiderBlindeii-AiiftaltAugsbiirg......... 2000I
II Summe § 4 8 500
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder:

Dotationsbeiträge
l Freiplätze in der Zentralanstalt für Erziehung undBildung krippel=
I hafter Kinder in München: 1

für 9 Freiplätzea 360 A. t .... 32400
" 1 Summe§ 5 3 240

| 1
)ç½“ Unterrichts und Erziehungs=Anstalten speziell für I
II die weibliche Jugend.
. Beitrag zumUnterhaltederPräparandinnen-Anstalt beimLehrerinnen⸗
I Seminar in Memmingen ....... 1500
" AußerordentlicherZuschuß für dieselbe .......... 100-—

Summe 86 1600

Gocgle



Nr. 24. 449

. Festgesetzter
Kap. §# BVortrag Betrag

4 □JN
I

III Sonstige Unterrichts- und Spziehungs Austalten=
**=1 a) Beitrag an die MusikschuleAugsburg . 500
I« b) Beitrag an die Pfarrwaisenanstaltin Windsbach 300
I »umme§7 800,—
l· · I
I Kreisstipendien für Studierende anUniversitäten und Q

Gymnasien .. .... .....
I Summe § 8

9 Übrige Ausgaben. »
I 1ZurErhaltungvonKunstdenknialernundAltertiiiiiern. 900
A Fur denhistorischenVerein von Schwabenund Neuburg 1000
3 Beitrag an den naturwissenschaftlichenVerein von Schwaben und

Neuburg .... 515
4 Beitrag zumUnterhalte derKreisbibliothel 2 000
5Beitrag an das GermanischeMuseum in Nürnberg . 250
Zuschuß an den Pensionsverein staatlichgeprüsten Lehrerinnen in
Bayern 200

7 Zuschußan denVerein zurGründung einerKoch. undDanehalunge
schulein Augsburg . 300

Zuschuß an das BayerischeGewerbemuseumin Nürnberg 150
ZBuschußan dieFrauenarbeitsschulefür Schwaben?!undNaeuburg in
Augsburg .. 1000

Summe 7 ¾r 6 "½n2—

10 Gewerblicher Unterricht.

1 Zuschußzu denKostender Industrieschule
2 Raalschulenundzwar: 1
· a) Kreisrealschule in Augsburg 57395—

b lbrige Realschulen:
I I 1. in Kaufbeuren 23 16950
II 2.»Kempten. 35105—
I 3.,,Lindau 21422I—

. „ Memmingen 2422992
l ;·).»Neubiirga-D.. 21917 —
I o.»Nqu1m. zoogzs

"I 7»Nordlingen. . 26107“—
1 Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen=

a) Zuschußzur FörderunggewerblicherFortbildungsschulen 2 936—
1 b) Zuschuß zur städtischenBaugewerkschulein Augsbung 9 408

5) Einmaliger Zuschußzu denEinrichtungskostender Fachschule
I für Schlosser,Schreinerund Spengler in Augsburg — —

d) Lehrgeldbeiträgefür armeKnabenim Donaumoose 1200—
I Summe § 10 775 T4ñ

727

Gocgle
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· Festgesetzter
Kap. 56 Vortrag Betrag

I MIJ
11111 Landwirtschaftlicher Unterricht.

Zuschuß zur landwirtschaftlichenWinterschuleImmenstadt 3 000|—
2|Zuschuß zu den lundwirtschaftlichenWinterschulen Lauingen und

Neuburg a. D. ——
3|äZur Aufstellung von zAssistenten an den landwirtschaftlichenWinter=
I schulenKaufbeuren, Lauingen und Neuburg a. D. . . 2000—

Zuschuß zur Obst- und Weinbauschulein Schönau bei Lindaunn 1500.—
] Stipendien für kreisangehörigeBauernsöhne, welche landwirtschaft=

liche Schulen, dann Real= und gewerbliche Fortbildungsschulen
I besuchen 6 000—
I Summe F ũ 15.500—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
T schaftlichen Unterricht.
I 1DiateiiuiidReisekosteiiderPrufungskonimissate. MU-—
I2PensioneniindAliinentationensürdienstunsahige Lehrer aiiReal-
iI undLandwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien—

lehreranunvollständigenLateinschulenundfür Reliktenvonsolchen:
I Zuschußan dieKreis=Pensions=undÜlnterstützungskassefür dieselben 27800—
Q 3 — —
I 4 Stipendienfür Studierende, Schüler undEleven:
I a) der technischenHochschule,der Industrieschuleund des Real=
I gymnasiums 4000—
D b% derRealschulenund dergewerblichenTagesfortbildungsschulen 1200—
I c)derAkademiefürLandwtrtschastundBrauereiin Weihw-
i stephan·. . . 270—
II d) der tierärztlichenHochschulein München . 1200
* e) Förderung der Obstbaumzucht,speziell Gewährung von
i StipendienzumBesucheder K. Gartenbauschulein Weihen=

1ô stephan, insbesondereder dortselbststattfindendenObstbau⸗
und Baumwärterkurse . 500|.

D t) für Besucherder Molkerei=Schule in Weihenstephan... 500—-
I g)fntBeIiiche1derObstundWeinbanschuleinSchonun.. 1200;
I» Summe § 12 37 510
1 Summe Kap. 11I 685 150 75 J 188997309
I

lV- Auf Industrie und Kultur. "
1 Auf Industrie. I I

IlZuschußandie AllgemeineHandelslehr=Anstaltin Augsburg 10000. ·
2 a) Beitrag an die Handels=und Gewerbekammer 3000

b) zur BestreitungderKostenderHandwerkskammerfür Schwaben I
I. andNeuburgsiirdasJahr1907.. . . 15000
- 3Beitrag für Zweckeder WittelsbacherLandesstiftung ..... 3 000

Gocgle
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IV 4 Stipendienan tüchtigeundunbemittelteHandwerkerdesRegierungs⸗
bezirkeszum Besucheder am BayerischenGewerbemuseumin »
NürnbergveranstaltetenMetsterkurse.. 500

51 Beitrag zur Förderung des Arbeitsnachweises inSchwaben und 1
Neuburg 1000

6| Beitrag zurunterstützungschwäbischerAussteller bei derBayer.Jubi=
läums=,Landes=,Industrie=,Gewerbe=und Zunst-Ausstellung171906
inNürnberg —erste von 2gleichen Raten —. 2060%

Ausgaben für Kulturzwecke.
1| Für BeseitigungunhaltbarerAnsiedelungenim Donaumoose 2000
2 Beiträge an die landwirtschaftlichenVereine:

a) Beitrag zur Exigenzdes landwirtschaftlichenKreisausschusses 36000,
| b) Beitrag an denmilchwirtschaftlichenVerein im Algiuu 3 000.

AußerordentlicherZuschußwegenEinrichtungeinerWeich=
J käsestation 16000
Z c)FakultativerBeitrag andieVerbände derDarlehenskafsenvereine

Raiffeisen'scherOrganisationzur Bestreitungder Kostender
Verbandsleitungund Rechnungsrevisiom 1200“

d) einmaligerZuschußan denLandwirtschaftlichenVerbandiin l
SchwabeiiiiiidNeuburg.. 10003

e) AblösungdinglicherVerpflichtungenzurZuchtstierhaltung (25
31sBeitrag an denFischereivereinvon Schwabenund Neuburg . 1000

4 Beitrag für SicherungsbautenundWaldkulturenzurVerhütungjäher 1
Überschwemmungen,vierteund letzteRate des aufdieJahre 1902
mit 1905 verteilten Aufwandes von 50 100.4 12 72625

5| Beitrag an dieMindel=Korrektions=enossenschaft berindriugen#ur -
Schuldeiitilgiiiig.. . 15000

(Kosten des kulturtechnischenDienstes= D.

1. Innerer Dienst.

a) für den K.Kreiskulturingentenr va ushofer:
Gehalt . 4)()U.«-J
Gehaltszulage . . 420 „ — „
AußerordentlicheZulage . 270»—»
Diäten und Reisekosten 2000, —,
Regie=Aversum. ... 100 „ — „ 7050

b) für einen ziltingeniem Afientn
Gehalt 1500-4 i
Gehaltszulage .. 120 „ "
AußerordentlicheZulage 90 «
DiatenundReisekosten 1100»
Regie-Aversum .. 60» 7870

DC)für Kulturingenieur=Praktikanten 1700

Gocgle
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IV 6 II. Hußerer Dienst.

1. Bezirk A.
a)für denBezirks=Kulturingenier(II.Kreiskulturingenieur)Bauer:

Gehalt 3360 4
Gehaltszulage . . EBOO»
AußerordentlicheZulage . 225»
Diäten und Reisekosten 1600 „

U Regie=Aversum. . 80» 5 565—
s« s)stirdenBauführerBarthelinex

Gehalt . two-«
Gehaltszulage 120 „
AußerordentlicheZulage . 90»
Diäten und Reisekosten 1000 „
Regie=Aversum 60 „ 3½070—

2. Bezirk B.
a) für den Bezirks=Kulturingenieur Eisenmeier:

Gehalt 2280 4#
Gehaltszulage . 180 »
Außerordentliche Zulage . 135 „
Diäten und Reisekosten 1200 „
Regie=Aversum . 80
Aversum für Bureaumiete, Behetzung. Be=
leuchtungund Reinigung :½00„ 42250

8) für den Bauführer Krenn:
Gehalt . 1800 4
Gehaltszulage . . 120 „
AußerordentlicheZulage . 13«.)»
Diäten und Reisekosten 1000 „
Regie=Aversum. 60 „ 3 115—

3. Bezirk C.
a,„ für den Bezirks-Kulturingenieur Bauer:

Gehalt 2280.4#
Gehaltszulage . 180»
AußerordentlicheZulage 180
Diäten und Reisekosten 1200 „
Regie=Aversum . HO»
Aversum für Bureaumiete, Beheizung, Be=
leuchtungund Reinigung . :I.')0» 4370»—

Cogle
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!

IV 2 6 §#für denBauführerObermayr
’ Gehalt 195975·4

Gehaltszulage 120,
AußerordentlicheZulage 1385 ,

" Diäten und Reisekoen 1000 „
"„ Regie-⸗Aversumn. 60 „ 2 890

4. Bezirk D.
Wa)für denBezirks=KulturingenieurN.
für denBauführer N.:

Gehalt 105004
Gehaltszulage . 120 „
Außerordentliche Zulage ....... 90»
DiatenundReisetosten.......1000»
Regie-Aversuin......·... 60» 2770

III. Vorarbeiter, Gehilfen undGeschäftsaushilfe. 20000

IV. Allgemeine Realexigenz.
(Bureaueinrichtung,Instrumente,Literalien, Steuerblätter,Druck=
und Buchbinderkosten,Portokostendes Kreiskulliringenieursund
der Bezirkskulturingenieuree . 1000

V·Reserve. 515

VI. Einmalige Kosten für Durchführung der Neu—
organisation.

(AuschaffungvonBureaueinrichtungen,Instrumenten,Literalien und
sonstigenExigenzbedürfnissen,UnzugeuntersuitungenddesPersonals,
Transport= und Frachtkosten2c.) 2 500—

SummeKarn n 146 59125

V Auf Gesundheit.

1 Remuneration praktischer ürzte in armen Gegenden 830
2 Zuschuß zur Universitäts=Frauenklinik in München 1.
: wegenBenützung derselben:

a) zum Unterrichteder Lebammenschülerinnenaus Schwaben
und Neuburg . ... 1300

b) zumVesuchs derRepetitionskurse.... 500
3 Beiträge an die Distrittsgemeinden zur Sustentation

von Distriktstierärzten ... 75000
E Stimme Kiip V 10 130
i i
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VI Auf Wohltätigkeit.

Kreisirrenanstalten:
a) Für denBetrieb derHeilanstaltKaufbeuren,einschließlich
der Ergänzungsbautenund der Baunnterhaltung 27000

b) für denBetrieb der PflegeanstaltIrseeeinschließlichder ·
Ergänzungsbautenund der Bauunterhaltung 20000

c) für die landwirtschaftliche Koloniefir Gestestrante
der Heilanstalt Kaufbeuren —

Neubauten:
Zur teilweisenDeckungderKostenfür die Vergrößerungder Heil=
anstaltenbei Kaufbeuren,beziehungsweisezur Verzinsung und
Tilgung der hiefür ausgenommenenKreisschuld. 25.000

Für Verzinsungund Tilgung des Kreisanlehensvon 281000 20000

Sonstige Krankenanstalten.
1Der Augenheilanstaltdes Dr. E. Mayr in Augsburg 2 000
2)er Dr. Reisinger'schenAnstalt in Angsburg. 515

3 er orthopädischenAnstalt des bayer. FrauenvereinsinMünchen 700
1Der Anstalt für männlicheUnheilbare in Schweinsponnt 2 500
5 a) der Anstalt für weiblicheUnheilbareiin Lauingenfir deren

# Betrieb . 2000
b) derselbenAnstalt für Freiplätze 1 200

. Der Kinderheilanstaltin Augsburg 300
1 Der Universitäts— Kindertiinit und Politlinit in Minchen 300
5 —

7 Beiträge an Anstalten für Blödsinnige.
a) für Zöglingeder Kretinenanstaltin Ursberg . . . .. 5000
b) für Unterstützungder Kretinenanstalt Ursberg als solcher 2 100

Für Unterstützungder Blödenanstalt in Neuendettelsau 2 000
a) für die weiblicheKretinenanstaltin Deybachbei Lautrach 2 000
für 20 halbeFreiplätzein dieserAnstalltt. 2 100

P) ZuschußzurSchuldentilgungaus Anlaß derVerlegungdieser
Anstalt von Glött nachDeybach, bezw. zur Vermehrung
der Freiplätze . 1200

Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder:

1 An das Institut für verwahrlosteKnaben in Ottobeuren 080
2An das Institut für verwahrlosteMädchenin Wörishofen ((05.

VCorgle—
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VI 883] Für UnterbringungvonKindernprotestantischerKonfessioninRettungs=

häusern. 600—
4Für Unterbringungverwahrlosterund verlassenerMähchen aus dem

« Donaumoosein Erziehungs=und Rettungsanstalten 1000—
9 Unterstützung gemeindlich er und distriktiver Armen=

pflegen.
Fakultative Unterstützung an gemeindliche Armen=

pflegen zum Unterhalte von Geisteskranken in Kreis=
Irrenanstalten . . . 3000—

10—-————————————— —-

11 Sonstige Ausgaben für Wohltätigkeit.
1/ Für die Suppenanstalt in Altenberg 350
2/Für die Krippenanstaltin derWertach=VorstadtAugsburg 300—
3 Für das Kinderasylin Gundelfingen 700—
4/ Für außerordentlicheNotfälle, eventuellfürMhrun des2

des Maximilians=Hilfsfonds 5000
5Dem Verein für Arbeiterkolonienin Bayern 1200—
6 a) demVereine zur Errichtungeiner „Herbergezur beinat=

in Augsburg . 500—
b) ebendemselbenfürsein Lehrlingsheim 100—

7|Dem kath.St. Johannis=ZweigvereinAugsburg 150—
8Dem Verein „kathol.Lehrlingsheim“ in Augsburg. . 100-—-
9Dem-VereinderFieiiiidiiineiiiuiigerMadcheniii München 200—
lohDein Bayer.FrauenvereinzurFörderungderLandkrankenpflegedurch

den Frauenverein vom roten Kreuz im Kreise Schwaben und
Neuburg .... 1 500—

11 DerWohltätigkeitsanstalt desDr. Kohnle in Pfronten .. 500—-
12 Bethaus in der Wertach-Vorstadtin Augsburgfür Linderpsiege 300—
13/ SchutzengelhausMöhren 100—
144Der Kinderbewahr=undKrippen=Anstaltin Pfersee .. 300—
151Dem MarianischenMädchenschutzvereinfür Bayern — Zweigverein

Augsburg—. 200—
16/Dem Verein füröffentliche Speiseanstaltenin denWertachvorstädten

Augsburg 200—
12 Zuschuß anDistriktsgemeinden zur unterstützung der

mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der K.
Deklaration vom 10. Mai 1902 24 41813

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die
Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in
Irren- und Boden. Austalten nach der K. Deklaration
vom 10. Mai 1902 .. · 7000—

SummeKap vI 178371|13

73
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=—
VII

—.

St

11

—8

l U

Auf Straßen=,Brücken=und5 Wasserban.
Beiträgezu denDistriktsstraßen
Beiträgezu denGemeindeweggen
Für den Uferschutzan Flüssen, welche der Schiff. und

Floß fahrt dienen, nachArt. 2 desGesetzes vom28.Mai 1852
Beiträge an die Distrikte zur Ablöhnung von Damm=

warten
Fakultative Beiträge an Distrikie zu den Kosten für berfollun
von Hochwasserdämmenund Uferschutzbauten .

BeitragzurFortsetzungderKorrektionderoberenIller —vierteNate—
Beitrag zu den Kostender Korrektionder Stillach bei Oberstdorf
bis zur Mündung in die Iller; die zweitevondrei Raten des

zu 19625.•4berechnetenKreisanteiles . ....

Beitrag zuu denKostender Ergänzungs=undVerstärkungsbauten
derPfrontner=Achein denGemeindenPfronten=Dorf undPfronten=
Steinach,K. BezirksamtsFüssen;zweiteund letzteRate des auf
die Jahre 1904 und 1905 verteiltenKreisanteileszu 3200.A.

Beitrag zur Korrektionder Iller bei Eggen in derGemeindeflur
Martinszell, K. BezirksamtsKempten;zweiteund letztevon zwei
gleichenRaten des auf die Jahre 1904 und 1905 verteilten
Kreisaufwandesvon 7000 .#

Gemeinden Buching und Trauchgau, K. Bezirksamts Füssen;
fünfteRate des auf die Jahre 1901 mit 1906 verteiltenAuf=
wandesvon 23 125.

Beitrag für Verbauung und Korrektiondes KranzeggerBaches,
K. BezirksamtsSonthofen; dritte und letzteRate des auf die
Jahre 1903 mit 1905 verteilten Aufwandes von 9540.4

Beitrag fürVerbauungundKorrektiondesWildbachesvonOberjoch
nachBad Oberdorf,K. BezirksamtsSonthofen;dritte und letzte
Rate des auf die Jahre 1903 mit 1905 verteiltenAufwandes
von 13500 KMK

VerbauungdesSteinbachesbei Pfronten——Kappel,K. Bezirksamts
Füssen;zweiteund letzteRate des auf diedahre 1904 und1905
verteiltennAufwandes von 5000. fl

Zuschuß zumAusban undzurVerstärkungdderGaisalpbachverbaunng,
K. BezirksamtsSonthofen; dritte und letzteRate des auf die
Jahre 1903 mit 1905 verteiltenAufwandesvon 5 580 +

Zuschuß zum Ausbau und zur Verstärkung der Eybachverbauung,
K. BezirksamtsSonthofen; dritte und letzteRate des auf die
Jahre 1903 mit 1905 verteiltenAufwandesvon 4950 ..

K. BezirksamtsSonthofen;zweiteNate des auf dieJahre 1904
mit 1907 verteilten Aufwandes von 12 000 ..

Gocgle —
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VIII 144 Beitrag für Verbauung des „wütendenGrabens“ am Tegelberg,
GemeindeSchwangan,K. BezirksamtsFüssen;einzigeRate des
Kreisees 2500—

15| ZuschußzurWiederherstellungund Ergänzungder Verbauungenan
denWildbächendesEdelbergesin denOrtsflurenPfronten—Röf=
leuten und Pronten —Weißbach,“K. Bzirksamts Füssen; einzige
Rate des Kreises 2.500—

Enu# . U# 280 212—

VIII lorige Kreisansgaben.
Zur Förderung des Feuerlöschwesens 6200|

2 Beiträge gemäß§ 32 des Bauunfallversicherungsgesetzes —
Summe Kap. VIII 14 76624

IX AllgemeinerReservefonds .... 46 759/3
Summe Kap. IX für sich! —
Summe der Kreis-Ausgaben 2514 30454

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

1 Lateinschulen.
11 Die auf speziellen Rechtstiteln undBewilligungen beruhenden

Fundationsbeiträge . 197618
2AusderKreisschuldotation — —
3| Pensionenfür quieszierteStudienlehrerundStudienlehrerrelikten —

Summe § 1 197618

2 Gewerblich=technische Schulen . .. — —
Summe § 2 — —

3 Volksschulen.
1 Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=

beiträge . . 533799
2| Leistungenfür ständigeBauausgaben — —
3 a) SeitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation . 6908226

b) Neue Kreisschuldotationbehufs1nterstützungdermit
SchullastenüberbürdetenGemeinden 88600·—
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S

—

S.

10

——

—1

.

Zuschüssean dieKreisfondsgemäßArt. 16 Abs.2 Ziff. 2 u. Abs.3
des Schulbedarsgesetzesvom 28. Juli 1902, die bisherigenBei=
träge zur Ergänzung und Aufbesserungdes Lehrereinkommens,
daun die Zulagen an alle Schulverweser,weltlicheLehrerinnen
und Schulgehilfenaus Staatsfonds und zwar für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnen

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmii 1000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an den Volks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes ..

FinanzgesetzlicherZuschuß zur Durchführung desSchulbedarfgesetzes
vom 28.Juli 1902(Art. 16Abs.2 Ziff. 4 desangeführtenGesetzes)

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern nachMaßgabeder zum
BudgetderXXVI. FinanzperiodegefaßtenBeschlüsse553726. 75J

Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer, die bereits
vor demEntsthen der gesetzlichenKreisvereine quiesziert worden
sind 540 4#
a) Zuschuß an den gesetzlichenKreisverein zur Unterstützung
dienstunfähiggewordenerSchullehrer

b) zur Belassungeines Drittels der zuletztbezogenenDienst=
alterszulagenim Pensionsfalle .. 31434 MA

c) zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 1896 pensionierten
Lehrpersonenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal . .......

Unterstützungsbeiträge für Schullehrerrelikten:
#a)je 240.∆ oder300.K für dieWitwen,130 oder150.4
für die Doppelwaisenund 100.X für die einfachenWaisen

99 150 +∆— 0!
b) zur Unterstützungder vor dem 1. Januar 1896 zugegangenen
Lehrerrelikten und zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal

D) für dürftige,demünterstitzungsalterentwachseneLehrerwaisen
Zur AnordnungaußerordentlicherSchuloisitationen
Zur Unterstützungdürftiger Schuldienstexspektantenwährend derAb
leistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht

5050

1 000
Summe § 3: 6r *5 J 893 068

SummeKap. 1 A: 685 150.4 75 —

Gocgle
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—
1 3 B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

1/ Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2 2
2| Zu denAusgabendes kulturtechnischenDienstes . 1580

Summe Kap. 1: 685 õ 7 7*55 J 913 41632

1I Fundations⸗und Dotationsbeiträgeder Gemeinden — i-

III Zuslüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
18KenteausKreisfondsfürFörderunglandwirtschaftlicherInteressenrc. 41200
2|Rente aus demMaximilianshilfsfondsbehussVerleihung vonUnter=

stützungenin außerordentlichenNotfällen 5000
SummeKap# I 5200

4 .

IV Kreisumlagezu 32⅛½Prozent |

von der Steuerprinzipalsummevon 4 608 108 57 J nachAbzug #%
von 2Prozent für Rückständeund Nachlässeim Nettobetragevo1467 682 58

Summe Kap. IV für sich!

V Aktivreste der Kreisfonds früherer Jahre .. . .. 124 00564
Summe Kap. V für sich! —

Summe der Kreis-Einnahmen 251130454
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csehundVerordnungs=Blatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 25.
München, den 6C.Mai 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 5. Mai 1905, betreffenddie Anlegungvon Gemeinde-und

Stiftungsgeldern. — Bekanntmachung vom 27. April 1905, das Familienstatut des Fürstlichen Hauses
von Quadt zu Wykradt und Isny betreffend. — Bekanntmachung vom 28. April 1905, Änderung
der Militär Transport Ordnung für Eisenbahnen betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.

Königlich Allerhöchste Verordnung, betreffenddie Anlegung von Gemeinde=und
Stiftungsgeldern.

Im NnamenSeiner Majestätdes Königs.

Tnitpold,.
vonGottesGnadenRöniglicherPrin vonBayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogenzu verordnen,was folgt:

* 1.

Die Gelder der Gemeinden und Ortschaften, der gemeindlichoder ortschaftlichver=
walteten und der sonstigenörtlichenStiftungen, dann die Gelder der Pfründestiftungen,

75
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ferner der Kirchen=und sonstigender Fürsorge der Kirchenverwaltungen(Fabrikräte, Pres=
byterien)anvertrautenKultusstiftungensowiederKirchengemeindensollennurangelegtwerden:

1. in Forderungen,für die sichereHypothekenan Grundstückenin Bayern bestehen,
oder in sicherenGrundschuldenoder Rentenschuldenan Grundstückenin Bayern,

2. bei demBayerischenStaate, einemanderenDeutschenBundesstaate,demReichs=
land Elsaß=LothringenoderdemDeutschenReiche, "

3. bei der Königlich BayerischenBank oder den sonstigenstaatlichbeaussichtigten
juristischenPersonendes öffentlichenRechtsin Bayern,

4. bei bayerischenGesellschaften,GenossenschaftenoderVereinen,soferndieAnlegung
durchMinisterialanweisung(8 3) für statthafterklärtist.

§ 2.

Die Vorschriftenüber denBetrieb von Leihanstaltenund Hilfskassen,dann die Be=
fugnisseder Armenpflegen,unbemitteltenPersonen kleinereDarlehen aus der Armenkassezu

gewähren,werdendurchdieseVerordnungnichtberührt.

8 3.

Die zuständigenStaatsministeriensind ermächtigt,zum Vollzuge dieserVerordnung
nähereAnweisungenzu erlassensowiefür SparkassenabweichendeBestimmungenzu treffen.

8 4.
Die Verordnungvom 31. Juli 1869 (RegierungsblattS. 1441) tritt außerKraft.

München,den 5. Mai 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. u. Wehner. u. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:

Der General=Sekretär:
Ministerialrat Schreiber.
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Nr. 8433.

Bekanntmachung, das Familienstatut des Fürstlichen Hauses von Quadt zu Wykradt und
Isny betreffend.

fl. Staatsministeriender Justiz und des Innern.

ZufolgeAllerhöchsterGenehmigungSeiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Luitpold, des Königreichs Bayern Verwesers, wird hiemitunterBezugnahme
auf dieBekanntmachungenvom21.Februar1840, 29.Mai 1843und29.Dezember1843
(Regierungsblatt1840 S. 161, 1843 S. 460 und 1844 S. 17) im Hinblickauf §9
der IV. Beilage zur VerfassungsurkundenachstehendeineAbänderungdes Familienstatutes
für das FürstlicheHaus von Quadt zu Wykradt und Isny unter demVorbehalte
der RechtejedesDritten und jedeseinzelnenFamilienmitgliedeszur allgemeinenKenntnis
und Nachachtungmit demBemerkenveröffentlicht,daß dieserAnderungdie Mitglieder des
FürstlichenHausesvon Quadt zu Wykradt und Isny, soweiterforderlichmit vor=
mundschaftsgerichtlicherGenehmigung,laut Urkundendes K. NotariatesMünchenII vom
11. Januar 1904 und 13. Jannar 1905 — GeschäftsregisterNummer183 und 148 —
zugestimmthaben.

„Durch Familienratsbeschlußwird hiemit der Nachtrag vom — einund=
zwanzigsten— 21. Februar1843 achtzehnhundertdreiundvierzigzumFamilien=
statut außer Wirksamkeit gesetztund an Stelle dieser hiemit aufgehobenen
Bestimmungneu bestimmt:

SukzessionsfähigsinddiejenigenDeszendenten,welcheaus einerrechtmäßigen
römisch=katholischenEhe entsprossensind und falls sie überhauptgeheiratethaben,
eineEhe mit einerPersönlichkeiteingegangenhaben,derenEltern von Geburt aus
adeligwaren.

Diese BestimmungerhälthiemitrückwirkendeKraft.
Wer dieseBestimmungbeiEingehungder Ehe verletzt,ist für seinePerson

und seineNachkommenvon der Sukzessionin das Familienfideikommißaus=
geschlossenbeziehungsweisegehter derselbenverlustig.An seineStelle tritt nach
der Linear=ErbfolgederjenigeDeszendent,welcherentwedernochunverheiratetist
oderobigeBedingungbei seinerEheschließungerfüllt hat. Sollte keinDeszendent
vorhandensein, welcher die obige Bestimmung bei seiner Heirat erfüllt hat, so
wird hiemitfür diesenFall der nachderLinear=ErbfolgenächsteAgnat aus dem
fürstlichenHause Quadt=Isny als sukzessionsfähigfür sich und seineNach=
kommenerklärt.
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Dagegenhat derselbedie Summe von 200 000 J, zweihunderttausend
Mark, als Abfindung an diejenigeTochter seines Fideikommißvorgängersoder
AgnatendesHausesJuadt=Isny auszubezahlen,welchein lincarerDeszendenz
aus einer den hiemit neueingeführtenobigenHeiratsbestimmungenentsprechenden
Ehe hervorgegangenist und somiterbberechtigtgewesenwäre. Auf die weibliche
Linie gehtdas Familienfideikommißnur in demFalle über, wenn keinmänn=
licher Erbe vorhandenist, und behaltendie hiefür angesetztenBestimmungendes
bisher bestehendenHausstatuts volle Gültigkeit."

München,den27. April 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner.

Nr. 3373Xl.

Bekanntmachung, Anderungder Militär=Trausport=Ordnungfür Eisenbahnenbetreffend.

. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,dann K. Kriegsministerium.

Die durchBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 13. April 1905 (Reichsgesetz=
blatt 1905 S. 237—239) verfügtenAnderungender Militär=Trausport=Ordnungsind
auchin der bayerischenAusgabedieserOrdnung vorzunehmen.

München,den28. April 1905.

J. V.
Staatsratv. Ebermayer. Frhr. v. Horn.

Hofdienst-Nachrichten. wegendurchKrankheitbewirkterDienstes=
unfähigkeitunter Anerkennungseinerlang=

Im NamenSeinerMujestätdesRönigs. jährigenmit Treue und Eifer geleisteten
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigst bewogengefunden,
mit AllerhöchstemSignate vom27. Wril

1905, beginnendmit dem1. Mai 1905 den
K. Nat und Stabskassier Mar Hausmann
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Dienste in denerbetenendauerndenRuhestand
zu versetzen,und

mit AllerhöchstemSignate vom29. April
1005 den K. StabssekretärI. Klasse Franz
Feiner vom 1. Mai 1905 beginnendzum
K. Stabskassakontrolleurzu befördern.
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Königreich Bayern.

Nr. 26.
München, den 11. Mai 1905.

Inhal t:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 7. Mai 1905, den Vollzug des Gesetzes über die Bekämpsung der

Reblaus vom 6. Juli 1901 betreffend. — Königlich Allerhöchste Verordnung vom 8. Mai 19005,
Forstfrevel durch Entwendung von Tannen=, Fichten und Föhren=Büschenund Gipfeln im Regierungsbezirke
Oberbayern betreffend. — Bekanntmachung vom 5. Mai 1905, das Schiedsgericht für Arbeiterversicherung
der K. B. Staatseisenbahnverwaltung betreffend. — Bekanutmachung vom 5. Mai 1905, die Uniformierung
des Forstpersonales betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug des Gesetzes über die Bekämpfung der
Reblaus vom 6. Juli 1904 betreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonSayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,zumVollzugedesGesetzes,betreffenddieBekämpfungder

Reblaus, vom 6. Juli 1904 zu verordnen,was folgt:

§ 1.
HöhereVerwaltungsbehördenim Sinne des§ 1 Abs. 2 und des § 3 Abs. 3 des

Gesetzes,betreffenddie Bekämpfung der Reblaus, vom 6. Juli 1904 sind die Kreis=
76
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regierungen,Kammern des Innern, und im Sinne des § 5 a. a. O. die Distrikts=
verwaltungsbehörden,in Münchender Magistrat, und die Kreisregierungen,Kammerndes
Innern.

§ 2.

Zu Anordnungenauf Grund des § 2 Abs. 1 bis 3 a. a. O. sind das Staats=
ministeriumdes Innern, die Kreisregierungen,Kammerndes Innern, und die Distrikts=
verwaltungsbehörden,in Münchender Magistrat, sowie in dringendenFällen die Orts=
polizeibehördenzuständig. AllgemeineAnordnungensind im Wege ober=oder distrikts=
polizeilicherVorschriftenzu erlassen.

Zur Erteilungder Genehmigungder Versuchezur AufzuchtreblausfesterReben nach
§ 2 Abs. 4 a. a. O. und zur Regelungder AufsichtüberdieseVersuchesinddie Kreis=
regierungen,Kammerndes Innern, zuständig.

88.
GegenAnordnungenderDistriktsverwaltungsbehördeistBeschwerdezur Kreisregierung,

Kammer des Innern, welchein zweiterund letzterInstanz entscheidet,und gegenAn—
ordnungender Kreisregierung,Kammer des Innern, Beschwerdezum Staatsministerium
des Innern zulässig.

Die BeschwerdenmüssenbinnensiebenTagen, beginnendmit demTage derEröffnung
der Anordnung,eingelegtwerdenund haben,falls nichtsanderesvon der Behörde,deren
Anordnungangefochtenwird, bestimmtwird, keineaufschiebendeWirkung.

84.
Im übrigen hat das Staatsministerium des Innern im Benehmenmit den beteiligten

Staatsministeriendie zum Vollzugedes Gesetzes,betreffenddie Bekämpfungder Reblaus,
vom 6. Juli 1904 erforderlichenAnordnungenzu treffen.

München, den 7. Mai 1905.

Luitpold,
Prinz von HLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Schreiber.
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Königlich Allerhöchste Verordnung, Forstfrevel durchEntwendungvon Tannen=,Fichten=

und Föhren=Büschenund Gipfeln im RegierungsbezirkeOberbayernbetreffend.

Im Uamen Seiner Majestätdes Königs.

TZuitpyol!,
vonGottesGnadenArniaticherPrinvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,zur Unterdrückungder in einigenTeilen des Regierungs=

bezirkesOberbayernin denStaats=,Gemeinde=,Stiftungs=undPrivatwaldungenin außer=
gewöhnlicherWeiseüberhandnehmendenForstfreveldurchEntwendungvonTannen=,Fichten=
und Föhren=Büschenund Gipfeln auf Grund der Art. 106 mit 108 des Forstgesetzesvom
28. März 1852 in derFassungvom17. Juni 1896 (Ges.=u.Verordn.=BlattSeite326 ff.),
und zwar vorläufigauf denZeitraumvon fünf Jahren, zu verfügen,was folgt:

1.

In den BezirksämternAibling, Aichach,Bruck, Freising, Ingolstadt, Mühldorf,
München,Rosenheim,Schrobenhausen,Starnberg, Tölz, Traunsteinund Wolfratshausen,
dann in denStadtbezirkenFreising, Ingolstadt,Rosenheimund Traunstein muß während
derMonate Oktober,Novemberund Dezember,ferner im StadtbezirkeMünchenwährend
des ganzenJahres, jederVerkäuferoderWiederverkäufervonTannen=,Fichten=undFöhren=
Büschen und Gipfeln mit einem von dem Bürgermeister seinesWohn= oder Aufenthalts=
ortesausgestelltenZeugnisseüberden rechtmäßigenErwerb versehensein. DiesesZeugnis,
welchesArt, Größe und Zahl der Verkaufsgegenstände,sowie Namen und Wohnort des
Verkäufersund denTag desErwerbesgenauanzugebenhat, ist auf fünf Tage gültig und
bei demVerkaufe,sofernderselbeinnerhalbder genanntenBezirkeerfolgt, an die Orts=
polizeibehördedes Verkaufsortesabzuliefern.

2—*

Wer innerhalbder genanntenBezirkewährendder bezeichnetenZeit Tannen=,Fichten=
und Föhren-Büscheund Gipfel ohnedas in Ziffer 1 vorgeschriebeneZeugnis oder mit
einemdurchZeitablaufwirkungslosgewordenenZeugnisseverkauftoderzum Verkaufean=
bietet, ist von dem Amtsgerichte zu einer Geldstrafe von einer Mark achtzigPfennig bis
neunMark zu verurteilen,vorbehaltlichder weiterenBestrafungwegenForstfrevels,wenn
sich ergibt, daß die verkauftenoder feilgebotenenWalderzeugnissegefreveltwurden.

Gocgle



Die bezeichnetenWalderzeugnisseselbstsind bis auf weitereVerfügung des Amts=
gerichtesmit vorsorglichemBeschlagezu belegenund von demdemBetretungsortezunächst
wohnendenBürgermeisterin Verwahrungzu nehmen. ·

Hiebei finden die allgemeinenBestimmungenüber Forstpolizeiübertretungenund Forst=
frevel(AbteilungIV des angeführtenGesetzes)Anwendung.

3.

Bürgermeister oder derenStellvertreter, welche bei Ausstellung des in Ziffer 1 be—
zeichnetenZeugnissesnichtmit der notwendigenVorsichtverfahren,sindauf demDisziplinar=
wegezu verfolgenundkönnenmit einerGeldstrafe bis zu fünfundvierzigMark belegtwerden.

4.

Die K. Regierungvon Oberbayern,Kammerdes Innern und der Finanzen(Forst=
abteilung)hat die zum Vollzuge dieserUnserer Verordnungweiter veranlaßtenAnord=
nungenzu treffen.

GegenwärtigeVerordnungtritt achtTage nachihrer Bekanntmachungim Kreisamts=
blatte von Oberbayern in Kraft, gleichzeitigwird die Verordnung vom12. November1900
(Ges.=u. Verordn.=BlattSeite 1191 ff.) aufgehoben.

München,den8. Mai 1905.

Luitpold,
Prinz von BSayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. v. Pfaff.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Schreiber.

Nr. 3390VII.

Bekanntmachung, das Schiedsgerichtfür Arbeiterversicherungder K. B. Staatseisenbahn=
verwaltungbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungdes K. Staatsministeriums des König=

lichenHausesund des Außern vom31. Oktober1903 Nr. 8056I1 (Ges.=u. Verordn.=
Blatt 1903 Nr. 47) wird hiemit gemäß§ 31 der Satzungender Arbeiterpensionskasse
der K. B. Staatseisenbahnverwaltungbekanntgegeben,daß zum Stellvertreter des
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Vorsitzenden des Schiedsgerichts für Arbeiterversicherungder K. B. Staatseisenbahn—
verwaltungvom 15. Mai 1905 an der K. Regierungsratim K. Staatsministeriumdes
Innern, LudwigKnözinger, untergleichzeitigerEnthebungdes vormaligenRegierungsrats,
nunmehrigenOberregierungsratesim genanntenK. Staatsministerium Gustav Kahr von
dieserFunktion, ernannt worden ist.

München, den 5. Mai 1905.

v. Frauendorfer.

Nr. 11207.

Bekanntmachung, die Uniformierungdes Forstpersonalesbetreffend.

##.Staatsministeriumder Finanzen.

Im MNamenSeiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben nachstehendeErgänzungen der bestehendenVorschriften über die Unifor=
mierung des Forstpersonales(Gesetzeund Verordnungsblatt 1887 S. 261 ff.) allergnädigst
zu genehmigengeruht.

A. Galauniform.

I. Für die Beamten des inneren Dienstes.

a) Die Ministerial- und RegierungsForstsekretäre tragen die Uniform der Forstbuch=
halter bei den Regierungsforstabteilungen,jedochmit dem Unterschiede,daß die Eichenlaub=
stickereiauf demKragen — nachbeiliegendemMuster A —beiderseits nur aus je zwei
Eichenblattpaarennebstje einer Eichelbesteht.

b) Die Forstbuchhaltungsoffiziantentragen die Uniform der Regierungsforstsekretäre,
jedochohneAuszeichnungauf dem Kragen.

II. Für die Beamten der Lokalverwaltung.

Die ForstamtsassistentenI. Klasse tragen die für den Forstamtsassessorvorgeschriebene

Eichenblätter— nach beiliegendemMuster 3 —enthält.

München, den 5. Mai 1905.

v. Pfaff. *5
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Zeichnung
für die Kragenstickerei der Galauniform:

A. der Ministerial= und Regierungs=Forstsekretäre
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GesetzundVerorhunusschut
W

*rfür das —

Königreich Bayern.

Nr.27.
München, den 13. Mai 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 10. Mai 1905, die Gründung, Leitung und Beaussichtigungvon

Erziehungsanstalten und Unterrichtsanstalten betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Hoftitel=Verleihung. —
Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremderDekorationen.— Auszug aus der Adels=Matrikel
des Königreiches.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Gründung,Leitungund Beaufsichtigungvon
Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltenbetreffend.

Im NamenSeinerMojestätdesKönigs.

Luitpold,
vonGottesGnadenHKöniglicherPrinzvonLayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,auf Grund des Artikel 59 des Polizeistrafgesetzbuches

vom 26. Dezember1871 bezüglichder Gründung, Leitung und Beaufsichtigungvon
Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltenzu verordnen,was folgt:

78
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81.

Wer eineErziehungsanstaltoderUnterrichtsanstaltgründenoder leiten will, bedarf
hiezuder Genehmigung.

Als eine Unterrichtsanstalt im Sinne dieser Verordnung gilt jede Unterrichts=
unternehmung,die nach ihrer Einrichtung und Ausgestaltung darauf berechnetist, zum
Zweck der Erreichungeines bestimmtenLehrzielesden Unterrichtin einemschulmäßigen
oderschulähnlichenBetriebezu erteilen,gleichvielob die Unternehmungfür denBesuchvon
öffentlichenUnterrichtsanstalteneinenErsatzbietenwill odernicht.

Die Beschränkung des Besuches einer Anstalt auf die Mitglieder eines Vereins=
oder derenAngehörigeoder auf sonstigebestimmteGruppen von Personen befreit die Unter=
nehmungnichtvon der Genehmigungspflicht.

Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltendes Staates und der Kreisgemeinden,
dann Anstalten, die von Gemeindenzum ZweckderErfüllung einer gesetzlichenVerpflichtung
errichtetwerden,fallen nicht unter dieseVerordnung.

Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstalten,die auf Grund der Bestimmungen
des Titels VI der Gewerbeordnungerrichtetwerden,unterliegennichtder durchdieseVer=
ordnungfestgesetztenGenehmigungspflicht.Die aufsichtlichenBefugnisseder oberstenUnterrichts=
verwaltunggegenübersolchenAnstaltenbleibenunberührt.

82.

Zuständigzur Erteilung der gemäß§ 1 erforderlichenGenehmigungsind
1. das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten

#) bei Unterrichtsanstalten,welcheeinen Ersatz bietenwollen für den Besuch
der staatlichen Hochschulenund Fachschulenmit Hochschulcharakter,der
Gymnasien(humanistischeundNeal=Gymnasien),ProgymnasienundLatein=
schulen, der Industrieschulenund Realschulen, der den Realschulen gleich=
gestelltenLandwirtschaftsschulen,derKunstgewerbeschulenund derHebammen=
schulen,

b) bei Anstalten,welchedie Heranbildungzum geistlichenStande oder zum
Volksschullehrer=und Volksschullehrerinnen=Berufebezwecken;

2 die Kreisregierungen,Kammern des Innern,
a#bei Musik= und Kunstschulen,bei kunstgewerblichen,landwirtschaftlichen,

technischenund sonstigenFachschulen,bei Handelsschulen,Bangewerkschulen,
gewerblichenund kanfmännischenFortbildungsschulen,soweit nicht Ziffer 1
einschlägt,
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b) bei Unterrichtsanstaltenfür Frauen und Mädchen mit einem über die
Aufgabe des ElementarunterrichtshinausgehendenLehrziele, soweit nicht
Ziffer 1 einschlägt,

I) bei Unterrichtsanstaltenmit demLehrzieledes Elementarnnterrichtes,welche
Kindern im volksschulpflichtigenAlter einenErsatz für den Besuchder
öffentlichenVolksschulenbieten wollen,

d) bei Anstalten für körperlichodergeistignichtnormaleoder in der Eut=
wickelungzurückgebliebeneKinder,

3. die Distriktsverwaltungsbehördenbei allen übrigen Erziehungsanstaltenund
Unterrichtsanstalten.

Die Zuständigkeitder Distriktsverwaltungsbehördengeht an die Kreisregierungen,
Kammern des Innern, über, wenn genehmigungspflichtigeAnstalten der unterZiffer 3
fallendenArt durchStädte errichtetwerden,die einer Kreisregierungunmittelbarunter=
geordnetsind.

88.
Ergebensichhinsichtlichder Zuständigkeitzur Erteilung der Genehmigungbei einer

einzelnenAnstaltZweifel, so entscheidetdieStelle, welcherdie höhereZuständigkeitzukommt.
Das StaatsministeriumdesInnern für Kirchen=undSchulangelegenheitenentscheidetin jedem
Falle, wenn solcheZweifel bei einer Gattung von Anstalten entstehen.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenist befugt,
erforderlichwerdendeErgänzungenderZuständigkeitsausscheidungdes §2 durchMinisterial=
entschließunganzuordnen.

84.

Auf Wohltätigkeitsanstalten,die zugleichErziehungsanstaltenoder Unterrichtsanstalten
sind (Waisenhäuser,Rettungshäuser,Kinderbewahranstaltenu. dgl.), findetdie gegenwärtige
VerordnunggleichfallsAnwendung.

Die erforderlichebesondereGenehmigungbleibt vorbehalten,wenn mit der Gründung
oderübernahmevonErziehungsanstaltenoderUnterrichtsanstaltendieErrichtungvonKlöstern
odergeistlichenGenossenschaftenodervonZweigniederlassungenderselbenverbundenwerdensoll.

85.

Mit demGesucheum die Genehmigungzur ErrichtungeinerErziehungsanstaltoder
Unterrichtsanstaltsind diejenigenNachweise,Belege und Erläuterungen(Gebäudepläne,
Satzungen,daun eventuellLehrpläne,Haus- und Disziplinarordnungen,Lehrerverzeichnisse

7 *
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und Lehrmittelnachweisungen2c.),welchenachArt und UmfangderAnstalt zur vollständigen
Würdigungdes Gesuchesnotwendigsind, vorzulegen,sowiealle sonstvon der zuständigen
Behördenochfür erforderlicherachtetenAufschlüssezu geben.

86.
Der Bescheidungder Gesucheum die Genehmigungzur ErrichtungeinerErziehungs=

anstaltoderUnterrichtsanstalthat eineerschöpfendeInstruktiondurchdie zuständigeBehörde
voranzugehen,wobeiauchdie nachLageder SachebeteiligtenanderenBehörden,dann die
einschlägigensachverständigenOrgane einzuvernehmensind.

87.

Die Genehmigungkann versagtwerden,wenndemBedürfnisseinnerhalbeineshiebei
in Betracht kommendenUmkreisesdurcheine oder mehrerebestehendeAnstaltender betreffenden
Art bereits genügtund eine weitereMehrung dieserAnstalten im allgemeinenInteresse
nichtwünschenswertist.

88.

Begründerund Inhaber, dann Leiter, Lehrer,Aufsichtsorganeund Bediensteteeiner
ErziehungsanstaltoderUnterrichtsanstaltkönnennur Personen sein, derenvollkommenesittliche
und bürgerlicheUnbescholtenheitkeinemgerechtfertigtenBedenkenunterliegt.

Außerdemhabennachzuweisen,die Begründerund übernehmerdenBesitzder erforder=
lichen Mittel, die Leiter eine der Aufgabe und dem Umfange der Anstalt entsprechende
theoretischeund praktischeBerufsbildung,die Lehrer für solcheUnterrichtsfächer,für welche
vom Staate Prüfungen eingerichtetsind, das Bestehender einschlägigenPrüfungen, die
übrigenLehrereinefür ihre AufgabeangemesseneLehrbefähigung.

Der Entscheidungdes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenbleibtvorbehalten,ob und wie langefür einzelneGattungenvon Anstalten,
für einzelneLehrfächeroderfür einzelneLehrkräfteder nachAbsatz2 erforderlicheNachweis
desBestehenseinerstaatlichenPrüfung erlassenwerdenkann.

Die Inhaber und LeiterderErziehungsanstaltenundUnterrichtsanstaltensind für das
Verhalten der Lehrer, Aufsichtspersonenund Bedienstetender Anstalten der Aufsichtsbehörde
gegenüberverantwortlich.

§9.
Bei Genehmigung einer Erziehungsanstalt oder Unterrichtsanstalt ist auch der Name

festzustellen,den sie zu führen hat.
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Der Name jederErziehungsanstaltoderUnterrichtsanstalthat ihremZweck,Charakter
und Umfang zu entsprechen.Bezeichnungenund Beisätze,welchezu einer Irreführung
Anlaß gebenkönnen,sind unzulässig.

Die Inhaber und Leiter der Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltenhaben in
ihrenAusschreibungen,Einladungen,Programmen,Zeugnissen2c.Alles fern zu halten,was
auf Irreführungabzieltodersolchezu bewirkengeeignetist.

8 10.
WesentlicheAnderungen der Organisation einer genehmigtenErziehungsanstalt oder

Unterrichtsanstalt,dann der Anstaltsgebäudeund ihrer Ranmeinteilung,fernerAnderungen
des Namens der Anstalt, der Satzungen, der Haus= und Disziplinarordnungen und der
Lehrpläne,endlichein Wechselin der Personder Anstaltsinhaberoderbei demLehr=und
Aufsichtspersonalebedürfender Genehmigungder gemäß§ 2 zuständigenBehörde.

Leiter, Lehrer,Aufsichtspersonenund Bedienstete,welchedie für ihre Verwendung
erforderlichenEigenschaftennichtmehrbesitzen,dürfennichtim VerbandeeinerErzichungs=
anstaltoderUnterrichtsanstaltbelassenwerden.

Tritt der Verlust der für die ZulassungerforderlichenEigenschaftenbei demInhaber
einerErziehungsanstaltoderUnterrichtsanstaltein, sokann, wennnichtein Wechselseiner
Person erfolgt, von der gemäß§ 2 zuständigenBehörde die Zurücknahmeder erteilten
Genehmigungder Anstalt ausgesprochenwerden.

8 11.
Alle Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltenunterstehender Oberaufsichtdes

Staates. Die unmittelbareAufsichtwird durchdie gemäß§ 2 zur Erteilung der Ge=
nehmigungzuständigenBehördenausgeübt. Das StaatsministeriumdesInnern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenund die Kreisregierungen,Kammern des Innern, können hiebei
in angemessenemUmfangedie Mitwirkung der ihnen unterstelltenBehördenin Anspruch
nehmen.Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=undSchulangelegenheitenerläßt
die für einzelneAnstaltenoderGattungenvon solchenhinsichtlichderAufsichtetwaerforder=
lichenbesonderenAnordnungen.

§ 1.

Die Aussichtsbehördenhabendie Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltentunlichst
wenigstenseinmal im Jahre einer eingehendenBesichtigungzu unterstellen.Hiebei ist nach
Erfordernis auf die Beiziehungvon Schulmännern,dann von ärztlichenund technischen
SachverständigenBedachtzu nehmen.

Gocgle



lüiberdas Ergebnis der Besichtigungist denInhabern und Leiternder Erziehungs=
anstaltenund UnterrichtsanstaltenBescheidzu erteilen.

Die Leiter derErziehungsanstaltenundUnterrichtsanstaltenhabendenAufsichtsbehörden
Jahresberichteeinzureichen,welchediesendie erforderlichenAufschlüsseüberdenGesamtzustand
der Anstalt gebenund von ihnenzu bescheidensind. «

§13.
Die Inhaber und Leiter der Erziehungsanstaltenund Unterrichtsanstaltenhabenden

Weisungender Aufsichtsbehörden,welche,insbesondereanläßlichder Genehmigungder An=
stalten,der AnzeigebeabsichtigterAnderungen(§ 10), der Vornahmeder Besichtigungen
und der Vorlage der Jahresberichte,an sie ergehen,vorbehaltlichdes in § 15 geregelten
Rechtesder Beschwerdeführung,Folge zu leisten.

Bleiben dieseWeisungentrotzMahnung unbeachtetoder erleidensonstdie Voraus=
setzungen,unter denendie betreffendenAnstalten genehmigtwurden, eine die Interessender
Sittlichkeit, der Gesundheitoderdes Unterrichtsgefährdende,auf anderemWegeinnerhalb
angemessenerFrist nicht zu behebendeAuderung,so kann die Ausfsichtsbehördedie Zurück=
nahmeder Genehmigungaussprechenund erforderlichenFalles die sofortigeSchließung der
Anstaltenanordnen.

8 14.

WerdeneinzelnenErziehungsanstaltenoderUnterrichtsanstaltenoder Gattungen von
solchenbesondereBerechtigungenverliehenoder Beiträge aus Staats- oderKreismitteln
bewilligt,so könnenihnenhiefürauchbesondereVerpflichtungenauferlegtwerden.

15.
Gegendie VerfügungenundBeschlüssederDistriktsverwaltungsbehördenund derKreis=

regierungen,Kammern des Innern, kann innerhalbeiner vierzehntägigenFrist, von der
Zustellungangerechnet,Beschwerdean dievorgesetzteStelle eingelegtwerden.Der Beschwerde
kann dieaufschiebendeWirkung versagtwerden,wenn die Rücksichtauf Sittlichkeit, Gesundheit
oder Unterricht dies erfordert. Die in zweiter Instanz ergehendenBescheideder Kreis=
regierungenkönnenmit einer weiterenBeschwerdenicht angefochtenwerden.

§ 16.
Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenerläßt die

besonderenAnordnungen, die hinsichtlichder Beschaffenheitund Einrichtung der Anstalts=
gebäudeundAnstaltsräume, dannhinsichtlichderGestaltungdesUnterrichts und derzulässigen
Lehrmittel,sowieder Behandlungund VerpflegungderSchüler undZöglingeallgemeinoder
für einzelneGattungen von Anstalten gebotensind.



Nr. 27. 477

mit dem 1. Juni 1905 in Kraft.

anstalten,aufgehoben.

München,den 10. Mai 1905.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat v. Leichtenstern.

FgofdienstMachricht.
Im NamenSeiner Majestätdes Ränigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm4. Mai 1905 allergnä=
digstbewogengefunden,vom1.Juni 1905 an=
fangenddenRentamts=OffiziantenamStadt=
rentamteMünchen I Hans Landstorfer
zumK. Hofstabs=Assistenten,mit Verwendung
bei der K. Hofkasse,zu ernennen.

Hoftitel-Verleihung.
Im UamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenmitAllerhöchstemSignatevom23.April
1905 Sich allergnädigstbewogengefunden,
demPhotographenTheodorHilosdorf, In=

Gocgle

haber des photographischenAteliers Friedr.
Müller in München,denTitel einesK. B.
Hof=Photographenzu verleihen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm2. Mai 1905 demK. Staatsrate

im a. o.D., außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister, Kurt Freiherrn
von der Pfordten in Stuttgart, für die
ihm von Seiner KöniglichenHoheit dem
Großherzogevon Hessenund bei Rhein ver=
liehene,zur ErinnerunganHoöchstdessenVer=
mählunggestiftete,am Bande zu tragende
Medaille,



demIntendantenderK. Hoftheater,Professor
Ernst Ritter von Possart, für die ihm von
Seiner KöniglichenHoheit demGroßherzoge
vonSachsenverlieheneMedaille für Kunst und
WissenschaftI. Klasse
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des fönigreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

OigitizedbyCor « ledh

am 27. April 1905 der GeheimeOber
baurat Ludwig Ritter von Mellinger,
Sektionsvorstandim K. Kriegsministerium in
München für seinePerson als NRitterdes
VerdienstordensderBayerischenKrone bei der
Nitter=KlasseLit. M, Fol. 75, AktNr. 9278,
am 6. Mai 1905 der Oberst Martin

Ritter von Denk, Kommandeur des K.
3. FeldArtillerie=Regiments in München für
seinePerson als Nitter des Verdienstordens
der BayerischenKrone bei derRitter Klasse
Lit. D, Fol. 28, AktNr. 10070.

Oriqinalfrom
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csehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 28.
München, den 18. Mai 1905.

- - —

Inhalt:
Bekanutmachung vom 12. Mai 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung vom 12. Mai 1905, die Verlegung des Forstamtssitzes von Kosbach nach Erlangen
betreffend. — Hofdienst Nachricht. — Ordens=Verleihungen.

U

Nr. 10161.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

K Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvonheuteist genehmigtworden,daßdieStadtgemeindeSpalt
3½%ge Schuldverschreibungenauf denInhaber im Gesamtbetragevon 550 000 Mark,
und zwar Stückezu 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark, in denVerkehrbringe.

München,den 12. Mai 1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 116241.

Bekanntmachung, die Verlegung des Forstamtssitzesvon Kosbach nach Erlangen betreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Sorstabteilung.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenAllerhöchstzubestimmengeruht,daßmit derWirksamkeitvom1. Juli 1905

79
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derSitz des Forstamts Kosbach nachErlangen verlegt werde und daß diesesnachVerlegung
des Sitzes die Bezeichnung„Forstamt Erlangen=West“ und das seitherigeForstamt

München,den 12. Mai 1905.

hofdiensMachricht.
Im NamenSeiner Majestät des flönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom.
12. Mai 1905 allergnädigstbewogenge=
funden,vom 1. Juni 1905 an denRent=
amtsoffiziantenJosephWiesmaier dahier
zum K. Stabsassistentenim K. Obersthof=
meisterstabzu ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm12. Mai 1905 aller=
gnädigst bewogen gefunden, nachstehende
Ordensauszeichnungenzu verleihen:

das Großkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

dem K. SächsischenaußerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigtenMinister Frei=
herrn von Friesen:

den Verdienstorden vomheiligen Michael
I. Klasse:

dem K. SächsischenOberhofjägermeister
Freiherrn von dem Bussche Streithorst:

Gocgle

denVerdienstorden vomheiligen Michael
IV. Klasse:

dem K. SächsischenHofmarschallamts=
sekretärSchubert;

das Verdienstkrenz des Ordens vom
heiligen Michael:

demAssistentenim K. SächsischenKämmerer=
amteHohlfeld,
dem KammerdienerSeiner Majestät des

Königs von Sachsen, Ranisch;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demLeibjägerSeinerMajestätdesKönigs
von Sachsen, Kaufmann,
dem Wagenhalter im Dienste Seiner

MajestätdesKönigs vonSachsen,Herbrig;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem Gefreiten Alwin Kühne des
K. 1. SächsischenInfanterie=Regiments
Nr. 103,
dem Grenadier Pauml Neumann des

K. Sächsischen1. (Leib-)Grenadier=Regiments
Nr. 100,
demJäger Edwin Schierz desK. Schsi=

schen2. Jäger=BataillonsNr. 13,
demKammerdienerKarl Meyer.



ers-undIjlcriirdnimgikgBlaFt1
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 29.
München, den 30. Mai 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom20. Mai 1905, Vollzug des § 14 der K. Verordnung vom 27. Januar 1884 über die

Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=undGenußmittelbetreffend.—Bekanntmachung vom 24.Mai 1905,
dieEisenbahnBau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.— Hof=
dienstNachricht. — Verleihung der Würde eines erblichen Reichsrates der Krone Bayern. — Königlich
AllerhöchsteGenehmigungzur Annahmeeiner fremdenDekoration.

— — — — —

Nr. 9150.

Bekanntmachung, Vollzug des § 14 der K. Verordnungvom 27. Januar 1884 über die
Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittelbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Gemäß § 14 der K. Verordnungvom 27. Januar 1884, Untersuchungsanstalten
für Nahrungs= und Genußmittel betreffend,wurde durch Entschließungdes K. Staats=
ministeriumsdesInnern von heutedie gemeindlicheAnstalt zurUntersuchungvonNahrungs=
und Genußmittelnin Regensburgfür den StadtbezirkRegensburgmit Wirksamkeitvom
1. Juni 1905 als öffentlicheUntersuchungsanstaltfür Nahrungs=und Genußmittelin
widerruflicherWeise anerkannt. .

Die Anstalt führt die Bezeichnung„Städtische Untersuchungsanstaltfür Nahrungs=
und Genußmittelin Regensburg“;sie stehtunterAufsichtdesStadtmagistratesRegensburg,
der K. Regierungder Oberpfalzund von Regensburg,Kammer des Innern, sowiedes
K. Staatsministeriums des Innern.

Die §§ 2, 9, 11 Absatz1, 3 und13 Absatz4 derK. Verordnungvom27. Januar 1884,
die §§ 2 und 3 derK. Verordnungvom26. Juni 1898 sowiedie Ziffern 1, 4 bis 6, 7
Absatz1, 3 und 5, 10 und 11 der Ministerialbekanntmachungvom 2. debrug 1884%

Gocgle
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auf die Anstalt entsprechendeAnwendung.
München,den20. Mai 1905.

Nr. 4248VI.

München,den24. Mai 1905.

Hofdienst-Machricht.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine KöniglicheHoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchsterEntschließung
vom 12. Mai 1905 allergnädigstbewogen
gefunden,denStabsassistentenBinter des
K. Obersthofmeisterstabeszum Verwaltungs=
AssistentenbeiderK.Gutsverwaltung Herren=
wörth vom 1. Juni 1905 an zu ernennen.

VerleihungderWürdeeineserblichen
Reichsratesder Krone Bayern.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben vermögeAllerhöchstenoffenenDekrets
vom22. Mai 1905 mit Rücksichtauf die
Verfassungs-UrkundeTitel VI § 3 und auf
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das Gesetzvom9. März 1828, dieBildung
der Kammer der Reichsräte betreffend,den
K. KämmererundGutsbesitzerAlfredFerdinand
Freiherrnvon Schäzlekrin Augsdurs, zum
erblichenReichsrateder Krone Bayern aller=
gnädigstzu ernennengeruht.

KöniglichMllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmeeinerfremdenDekoration.
Im Namen Seiner Majestät des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm19. Mai 1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem K. Ober=
leutnant a. D. Gottlieb Freiherrn Ebner
von Eschenbach,fürstlichbulgarischerOberst=
hofstallmeister,die BewilligungzurAnnahme
undzumTragendesihmvonSeinerMajestät
demKönigevonSerbien verliehenenK. Ser=
bischenOrdens des hl. Sawa ll. Klassezu
erteilen.



Geists-undIleriirdnungiiHElaå3
für das

Königreich Bayern.
Nr.30.

München, den 6. Juni 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Entschließung vom 4. Juni 1905, die Auflösung des Landtages betreffend. —

Bekanntmachung vom 4. Juni 1905, die Wahl der Landtags-Abgeordnetenbetreffend.

Nr. 11921.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Auflösungdes Landtagesbetreffend.

Im Namen Seiner Moafestätdes Königs.

TZlitpol!.
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonLayern,

Repent.
Wir findenUns unter Bezugnahmeauf Titel VII § 23 der Verfassungs=Urkunde

bewogen,den gegenwärtigenLandtag aufzulösenund lassenbesondereEntschließungüber die
neueWahl der Kammer der Abgeordnetenfolgen.

München,den4. Juni 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer.

v. Pfaff. Frhr. v. Horn.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

MinisterialratKrazeisen.
81
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Nr. 11922.
Bekanntmachung, die Wahl der Landtags=Abgeordnetenbetreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Titpol!
vonGottesGnadenHöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
NachdemdurchUnsere EntschließungvomHeutigender dermaligeLandtagaufgelöst

wordenist, verordnenWir hiemit gemäß§ 23 in Titel VII derVerfassungs=Urkunde,

daß die Wahlen der Abgeordnetenzum LandtagenachdemWahlgesetzevomo
unverzüglicheröffnet,die Wahlen selbstnachArt. 18 des genanntenGesetzes

a) für die Urwahlenam 10. Juli des laufendenJahres,
b) für die Abgeordneten=Wahlenam 17. Juli des laufendenJahres,

vorgenommen,und die ErgebnisseUns bis zum 31. Juli des laufendenJahres vorgelegt
werden.

Zu diesemBehufe lassenWir nachArt. 1 und 2 des angeführtenGesetzesin der
Aulagt Anlage 1 die Zahl der nach den einschlägigenBevölkerungsziffernin "den einzelnenRe=
—im'U. gierungsbezirkenzu wählendenAbgeordneten,dann in Anlage II die ÜbersichtderWahl=

kreisezur öffentlichenKenntnis bringenund befehlendenK. Regierungen,Kammerndes
Innern, sich hienachzu achtenund die Vorschriftendes Wahlgesetzesgenauzu vollziehen.

Wir erwartenhiebeivon allen BehördengewissenhafteErfüllung ihrer beschworenen
Pflichten, Leitung der Wahlverhandlungenmit rücksichtsloserUnbefangenheit,Beschirmung
der Freiheit der Wahlstimmenvor EinschüchterungoderBestechungund pflichtgemäßeEnt=
haltungvon jederBeschränkungder Wahlfreiheit.

München,den4. Juni 1905.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Grafv. Feilitzsch. v. Miltner. Dr. v.Wehner. u.Frauendorfer.
v. Pfaff. Frhr. v. Horn

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Krazeisen.

Gocgle
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Anlage I.

Sahl
dernachdemGesetzevom#.##in deneinzelnenRegierungsbezirken

zu wählendenAbgeordneten.

Königreich Bayern.
Seelenzahlnachder Volkszählungvom Jahre 1875:

5,022,425.

Anzahl
Regiernngsbezirke Seelenzahl der zu wählendenAbgeordneten

genau annähernd

Oberbayern. 885,840 280 » 28

Niederbahen 621,269 1926 20

Pfaaltltzs 641,289 201% 20

Oberpfalzund Regensburg 503,514 5 16

Oberfranzkken 554,943 17½ 18

Mittelfranken ..·. 608,450 1933 19

Unterfrankenund Aschaffenburg 596,890 18 19

Schwabenund Neuburtg 610,230 19½½% 19

Summe 5,022,425 1551#
6— 159

1693

81“
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Anlage II.

Oberbapvern.

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau aannähernd

I. München1 Stadt Münchenl. d.J. mit Aus=
nahmedesXXII. Stadtbezirkes 172,67654 5

II. MünchenII Stadt Münchenr. d. J. undder
XXII. StadtbezirkvonMünchen
l. d. J. 43,23 1

III. MünchenIII/ Amtsg. Bruck 20,940
„ Dachau 21,193
„ MünchenII 21,877
„ Wolfratshausen 14,9578,961 3

IV. Weilheim Amtsg. Garmisch 10,130
Landsb Stadtbezir6

* undsbergLse 21,743
„ Schongau 17,259
„ Starnberg 12,834
„ Weilheim 22,915, 89,837/2 3

V. Miesbach Amtsg. Miesbach 17,447
„ Tegernsee 5,458
„ T—oölz 13,385 36,290114% 1



Nr.30. Oberbayern. 487

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

VI. Rosenheim Amtsg. Aibling 17,061
„ Purien 11,453

NesenheimStadtbezirk 7,501
7 Landbezirk19,811|55,826126 2

VII. Ebersberg Amtsg. Ebersberg 21,306
„ Wiasserburg 17,247 38,550511 1

VIII. Traunstein Amteg. Berchtesgaden 8,310
„ Laufen 18,224
„ Reichenhall 8,026

Stadtbezir!
TraunsteinLandbezicke20.988658,9641333 2

IX. Mühldorf Amtsg. Altötting 19,453
„ Burghausen 10,645
„ Mühldorf 19,231
„ Neumarkt 13,740
„ Teittmoning 9,423
„ Trostberg 14,014486, 50662 3

X. Freising Amtsg. Dorfen 12,949
„ Erding 23,434

· Stadtbezirk10,537
*Freisingne 13.244
„ Haag 14,878
„ Moosburg 16,175 90,217 233 3

Google



Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial total genau sannähernd

XI. Ingolstadt Amtsg. Geisenfeld 15,670
Stadtbezirk 14,485

b„ Jugolstadt Landbezirk 20,741
„ Pfaffenhofen 15,514466, 410| 2 2

XII. Aichach Amtsg. Aichach 26,146
„ Friedberg 22,777
„ Schrobenhausen 18,4444667 2

. .
Rekapitulation.

I. München1 172,67616 5

II. MünchenII 43,23 1
III. MünchenIII 78,96112½ 3

IV. Weilheim 89,8372# 3

V. Miesbach 36,290|11% 1

VI. Rosenheim 55,826|12 2

VII. Ebersberg 38,55311 1

VIII. Traunstein 59,964% 2

IX. Mühldorf 86,506% 3

X. Freising 90,2122 3

XI. Ingolstadt 66,4108 2
XII. Aichach 67,367 2

Summe886,840 22 28
3840
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Nr. 30. Vieberbapern. 489

Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

I. Landshut Stadtbezir14,780
Amtsg.Landshut(ensenlr 25,757

Vilsbiburg 26,570)67,10]| 2

II. Landau Amtsg. Arnstorf 13,638
„ Dingolfing 21,313
„ Ecggenfelden 19,034

Landau 21,29275, 272 2

III. Pfarrkirchen Amtsg. Pfarrkirchen 15,451
„ Simbach 16,497 31,9488813 1

IV. Griesbach Amtsg. Griesbach 14,282
„ Rotthalmünster 16,903

Vilshofen 24,860 56,045412 2

V. Passau Stadt Passau 14,752
DistriktsgemeindePassau1.14,565|29,311 3 1

VI. Grafenau Antsg. Freyung 15,738
„ Grafenau 17,455

DistriktsgemeindePassaul 21,616
Amtsg. Waldkirchen 13,278.
„ Wecscheid 18,031 86,11824 3

VII. Regen Amtsg. Kötzting 13,252
„ Näeukirchen 10,669

„ Regen 26,215
Wiechtach 20,772 70,9083 2

Google
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Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau sannähernd

VIII. Deggendo Stadtbezir6763
zurao amas, * 19,934

„ Hiengersberg 17,616
„ Osterhofen 15,38759,7001% 2

IX. Straubing Amtsg. Bogen 12,549
„ Mallersdorf 21,100
„ Miitterfels 18,073

StraubingSiaezit 11,590 un
77 Landbezirk 20,309 83,6213 15 3

X. Kelheim Amtsg. Abensberg 15,173
„ Klielheim 15,056
„ Mainburg 14,243
, Nottenburg 16,75661,2291 2

Rekapitulation.
I. Landshut 67,107% 2
II. Landan ——lb
III. Pfarrkirchen 31,94844% 1
IV. Griesbach —. 2
V. Passau — 1
VI. Grafenan 86,11823 3
VII. Regen 70,902 2
VIII. Deggendorf 69,7001 1 2
IX. Straubing —. 3
X. Kelheim 61,224 2

Summe621,269/1412##5 20
195
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Nr. 30 Afalz.

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

I. Speyer Amtsg. Ludwigshafen 38,550

„ Speyer 28,240 66,790 2 2

II. Frankenthal Amtsg. Frankenthal 23,393

DistriktsgemeindeGöllheim 9,865

Amtsg. Grünstadt 21,665 54,92312 2

III. Neustadt Amtsg. Dürkheim 27,929

„ Nruustadt 39,9447,8732 2

IV. Landau Amtsg. Edenkoben 23,994

„Landau 34,089 58,081 2

V. Kandel Amtsg. Annweiler 15,854

„ Bergzabern 22,934

„ Germersheim 26,223

„ Kandel 27,32392,334422 3

VI. Zweibrücken Amtsg. Dahn 9,501

„ Pirmasens 24,902

„ Wialdfischbach 10,817

DistriktsgemeindeZweibrücken 23,219 68,439J2.#8 2

VII. Skt. Ingbert DistriktsgemeindeBlieskastel 12,861

» Hornbach 9979

» Skt. Ingbert4,920 37,760 454

82
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492 Aalz.

Anzahl
Wahlkreise und deren Bestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort I Bestandteile partial total genau (annähernd

VIII. Landstuhl Amtsg. Homburg 10,938
„ Kusel 19.091

„ Landstuhl 19,856
„ Leauterecken 9,470
„ Wealdmohr 18,726
„ Wolfstein 11,83889,919225 3

IX. KaiserslauternAmtsg.Kaiserslautern 39,201|1 1

X. Winnweiler Distriktsgem.Kirchheimbolanden, 40
Amtsg. Obermoschel 15,039
„ Otterberg 12,930
„ Rockenhausen 10,581
„ Winnweiler 13,01465,677 2

Rekapitulation
I.Speyer 66,7902„ 2
II.Frankenthal 54,9231 2

III.Neustadt en 2

IV. Landau 58,08328 2

V. Kandel 92,3344 3

VI. Zweibrücken 68,4399.# 2

VII.Skt.Ingbert 37,760 13 1

VIII.Landstuhl 89,9191 233 3

IX. Kaiserslautern — 1

X. Winnweiler 65,967% 2

Summe641,2891687 0
—
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Nr.30. Oberpfalz. 493

Anzahl
Wahlkreise und deren Bestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial! total genau annähernd

I. Regensburg Stadt Regensburg 32,130|1% 1

II. Stadtamhof Antsg. RegensburgLandbezirk 16,518
„ Regenstauf 14,864
„ Stadtamhof 20,661
„ Wäörth 12,01964,062| 2

III. Neumarkt Amtsg. Beilngries 13,105
„ Heman 13,570

n kt Stadtbezirk 4,600
„Neumartt gandbezirk14,218
„ Riedenburg 13,393,58,88623 2

IV. Amberg Stadtbezirk3,380
Amtsg. Amberg Landbezirk4,903
„ Burglengenfeld 14,329

„ Kastl 10,251
„ Nabburg 18,047
„ Parsberg 13,602
„ Schwandorf 8,785 93,297 22% 3

V. Weiden Amtsg. Neustadta./WN. 12,804
„ Stulzbach 17,563
„ VBVilseck 10,462
„ Wieiden 14,790 55,619¼12 2
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494 Oberpfalz.

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzuwählenden

« Abgeordneten

Wahlort I Bestandteile partial total genau saannähernd

VI. Kemnath Amtsg. Auerbach 9,433
„ Erbendorf 9.596
„ Ccschenbach 14,419
„ Kemnath 15,198
„ Terschenreuth 13,867

Waldsassen 15,690|78,2032 2

VII. OberviechtachAmtsg. Oberviechtach 16,741
Vohenstrauß 23,720|40,46113% 1

VIII. Cham Amtsg. Cham 17,095
„ Furth 8,279
„ Neunburgv./W. 15,541
„ Nittenau 9.755
„ Roding 13,963
„ Wealdmünchen 16,22380,856 258 3

Rekapitulation.
I. Regensburg 32,130|1 1
II. Stadtamhof 64,062 2 2
III. Neumarkt 58,8861 2
IV. Amberg 93,2972 3
V. Weiden 66,619117353 2
VI. Kemnath 78,203| 2
VII.Oberviechtach 40,4611 1
VIII.Cham 80,8562 3

Summe#503,514|/12#
152 16
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Nr. 30. Oberfranken. 495

Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

· Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

Stadtbezirk26,951
I. Bamberg Amtsg. Bamberg Landbezirk 29,045

„ Burgebrach 11,793
„ Herzogenaurach 11,290
„ Hcchstadta. A. 15,89294,971|/ 3, 3

Stadtbezirk 19,180II. Bayreut Amtsg.B V
ayreuth mtss ayreuth Landbezirk 18,783

„ Greäfenberg 13,705
„ Horllfeld 12,460
„ Pegnitz 15,154
„ Pottenstein 14,786
üWeidenberg 9,863|103,93132, 3

III.Forchheim Amtsg.Ebermannstadt 11,437
Stadtbezir3,848

« ForchhelmfLaudbezikk13,82229,10737»1.2.31

IV. Wunsiedel Amtsg. Kirchenlamitz 13,668
„ Münchberg 25,055
„ Rehan 8,886
„ Selb 11,032
„ Thiersheim 0,903
„ Wiunsiedel 15,55285,0962% 3

V. Hof Stadtbezirk 18,268

Amtsg.Hof)gandbezirk24,599
„ Ludwigsstadt 11,319
„ Naila 22,767
„ Nordhalben 5,598 82,55112 3

Google



496 Ebers-sanken

Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

VI. Kronach Amtsg. Kronach 29,23 5% 1

VII. Kulmbach Amtsg. Berneck 16,286
Stadtbezir757

Kulmbach) Landbezirk15,789
„ Stadtsteinach 18,811
„ Thurnau 9,598 66,24112 2

VIII. Staffelstein Amtsg. Lichtenfels 18,708
„ Scheflitz 12,912

„ Seßlach 6,339
„ Steffelstein 14,019

— Weismain 11,83363,811 2

Rekapitulation.
I. Bamberg ..... 94,9713-3—:5—7z»3-
II. Bayreuth ..... 103,9313:«-kj—:,03
III. Forchheim 28,1071 23 1
IV. Wunsiedel . . . . . 85,096 3
V. Hof ..... 82,551 3
VI. Kronach . . . . 29,23 1

VII. Kulmbach . . . . . 66,24123H30z 2
VIII. Staffelstein .... . 63,8112H 2

Summe 554,943114 3535|
I We 18

173%
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Nr. 30. Mittelfranken. 497

- Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort . Bestandteile partial total genau aannähernd

I. Ansbach Stadtbezir3,305
Amtsg.Ansbach#Landbeziuk19,97533,280|1% 1

II. Schwabach Amtsg. Cadolzburg 12,636
„ Heilsbronn 12,598

„ Roth 14,202
Stadtbezirk 7,024

* Schwabachanbenir15,79062,256% 2

III. Nürnberg » Stadtbezirk109,782
Amtsg.Nürnbergl Landbezier409
„ Altdorf 14,316/128,70]4t 4

IV. Fürth c 13,597
Amtsg.ErlangenLandbeziurk

» Stadtbezirk 28,482
„Fürth Landbezirk 11,397
„ Hersbruck 20,890
„ Lauf 15,852/103,402 35 3

V. Neustadta.A. Amtsg. Markt Erlbach 13,867
„ Neustadt a. A. 18,780
„ Spcheinfeld 20,27552,92214 2

I
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498 Mittelfranken.

Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partiall total genau sannähernd

VI. Uffenheim Antsg. Uffenheim 14,403
„ Windsheim 17,.28831,691| 14. 1

VII. Dinkelsbühl « Stadtbezir5,40
Amtsg.Dinkelsbühl(vunerm 12,975

„ Feuchtwangen 14,530
„ Herrieden 11,735

Stadtbez.,773
„Nothenburga.T.Landbez.123
„ SSchillingsfürst 8,730 7, 236 2

VIII. Weißenburg Amtsg. Gunzenhausen 18,224
„ Heidenheim 12,609
„ Pappenheim 11,035
„ Wassertrüdingen 12,207

Weißenb [Stadtbezir 5,212
„. WeißenburgLandbezir3,13662,42311222

IX. Eichstätt Stadtbezir,136
mtsg.Sichstaät,)Lembezk12,318
„ Ellingen 11,393

„ Gereding 10,248
„ Hilpoltstein 12,991
f„ Kipfenberg 9,447 63,533232565 2

OCo gle –4



Nr.30. Mittelfranken. 499

WahlkreiseundderenBestaudteile Seelenzahl berl.g le

Wahlort l Bestandteile partial total genau sannähernd

Rekapitulation.

I. Ansbach ...-.. 33,280-131L?«;;,1
I. Schwabcgg 62,206%2%2
III. Nürnberg ..... 128,7074z73F-0 4

IV. Fürth .. .. 103,40 3

V. Neustadta/Aa. .. . 52,922-1:—;g«232

VI. uffenheim .. .... 31,69113;;Ij, 1

VII. Dinkelsbühl . .. .. weseng 2

VIII.Weißenburg ..... 62,4231:;)—K 2

IX. Eichstätt ...·. Geogng 2

Summe 608,450 16
19

——19
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500 Anterfranken.

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partialN! totalsgenau sannähernd
1

I. Würzburg 1 Stadt Würzburg 4,975 133 1
i

II. WürzburgII Amtsg. Dettelbach 10,906 "
„ Werneck 11,412 .

WiünrzburgLandbezirk38,481 60,799138 2

III. Karlstadt Amtsg. Arunstein 12,447
„ Euerdorf 7,039.

„ Gemünden 14,709 I
i».H.aniinelburg 13,222

„ Karlstadt 16,344 63,761/2% 2
.

IV. Aschaffenburg #Stadtbezir3,985 "
Amtsg.Aschaffenburg,Landbezirr26,9440,9291 1

l

V. Miltenberg Amtsg Amorbach 7,396
„ Kllingenberg 12,705
„ Miltenberg 13,622
„ Obernburg 12,810
„Stadtprozelten 7,170 53,7032 2

VI. Lohr Amtsg. Alzenau 10,296
„Lohr 19,080

-„, Markt Heidenfeld 22,610 ·
„Schöllkrippen 9,068, 61,55444) 2

Gocgle



Nr. 30. Anterfranken. 501

Anzahl
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

VII. Kitzingen Amtsg.Aub 11,458
.. sStadtbezirk6,393

«KItzmgthaudbezikk12,040
»Marktbreit 8,347
„ Ochsenfurt 13,711
„ Wiesentheid 7,378 59,327112 2

VIII. Haßfurt Amtsg.Baunach 9,038
„ Eltmann 14,674

„ Gerolzhofen 11,991

„ Haßfurt 12,985

„ Volkach 12,074 60,762¼12 2

IX. Schweinfurt Amtsg. Ebern 10,888
„ Hofheim 14,017
„ BHBoönigshofen 15,391
„ Münnerstadt 15,002

Scrno; (Stadtbezurk 11,233
" Stchweinfurt)Landbezirf19,89386,424#22 3

X. NeustadtalS. Amtsg. Bischofsheim 9,819
„ Berückenau 13,439
„ Kissingen 16,290
„ Miellrichstadt 13,749
„ Neustadta./S. 11,359 64,656 2463 2

83*



502 Anterfranken.

Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der! bonten"T

Wahlort Bestandteile partial! total genau sannähernd

Rekapitulation.

I. Würzburg . . . . «44,9751;:;7;; 1

II. WürzburgII 6000% # 2

III. Karlstadt 63,76112# 2

IV. Aschaffenburg 40v 133 1

V.Miltenbeg. 53,703/1# 2
vl.Lhr 61,554¼1%2
VII. Kitzingen . . « 59,32 2

VIII. Haßfurt . . . . 60,762 138 2

IX. Schweinfurt . . . . 86,424 233 3

X. Neustadta./S. 64,6562% 2
D i

Summe 596,890l 13427330
*1918—.1

6
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Nr. 30. Schwaben. 503

Anzahl
Wahlkreise und deren Bestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten
Wahlort Bestandteile partial total genau annähernd

I. Augsburg I Stadt Augsburg 57,.218 2

II. AugsburgII DistriktsgemeindeAugsburg 25,477
Amtsg. Mindelheim 15,785
„ Schwabmünchen 19,796
„ Türkheim 12,262 73,320 23 2

III. Dillingen » Stadtbezirk 5,029
Amtsg. Dillingen Landbezirk 9.760

„ Öbcchstädt 13,845
„ Rain 11,096
„ Wertingen 17,568.
„ Zusmarshausen 15,144 72,444 2

IV. Neuburga./D. Amtsg. Monheim 14,282
Stadtbez.,20,

Näuburga,D)Landbe.17,15538,757|0„ 1

V. Nördlingen , »FStadtbezirk3,758
Amtsg.Donauwörth,Landbezirk15,1492

Nördli Stadtbezir,223 1
Nordüngen Landbezir, 038

„ Oettingen 15,272 57,783/1 2

Gocgle



504 Schwaben.

Anzahl —
Wahlkreiseund derenBestandteile Seelenzahl der zu wählenden

Abgeordneten

Wahlort Bestandteile partial! total genau annähernd

VI. Günzburg » FStadtbezirk3,808
Amtsg.GünzburgLandbezi13,827
„Lauingen 13,970
„ Neu=UlmStadtbezirk 7,049 .

DistriktsgemeindeNeu=Ulm 11,175 12) 11% 2

VII. Krumbach Amtsg. Babenhausen 8,001
„ Burgan 15,021
„ JIlleertissen 9,519 ’
„ Krumbach 22,184

DistriktsgemeindeWeißenhorn 8,42563, 150% 2

VIII. Kaufbeuren Amtsg. Buchloe 10,389
q„ Füssen 15,512

(Stadtbezirk5,553
Kaufbeuren)Landbeziir,627

„ Ocberdorf 11,239
„ Otbergünzburg 9,122
„ Ottobeuren 13,354 2

IX. Kempten Stadtbezirk12,682
Amtsg.KemptenLandbezirk20,533
q Memmingen!Stadtbe 1,762

9#o Lanbez.13,411,63,3882““ 2
.

X. Immenstadt Amtsg. Immenstadt 15,394
Lind Stadtbezir 5,124,
iudau# Landbezi,045

„ Soonthofen 14,357
„ Weiler 153 59,55%% 2

I— Google



Nr.30. Schwaben. 505

Anzahl
WahlkreiseundderenBestandteile Seelenzahl derzu wählenden

Abgeordneten
Wahlort 1 Bestandteile partial total sdgenauannähernd

Rekapitulation.

I. Augsburg1 57,213 2
II. AugsburgII 13320 *9 2
III. Dillingen 72,44 2, 2
IV. Neuburga.D. 38,7571 15 1

V. Nördlingen 57,783% 2.
VI. Günzburg 16 115 2

VII.Krumbach 63,15ö02½ 2
VIII. Kaufbeuren 74,796 — 2

IX. Kempten 63,38 2
X. Immenstadt 59,5521 2

Summe610,230|15
11730 191931500
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esetzundVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichVayern.

Nr. 31.
München, den 7. Juni 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 31. Mai 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung vom 3. Juni 1905,die Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür die Haupt=undNeben=
eisenbahnenBayerns betreffend. — Hofdienst=Nachrichten. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme
einer fremden Dekoration.

Nr. 11663.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fi. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heute ist genehmigtworden, daß dieStadtgemeinde
Landshut 3½⅛½%/ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
1500,000 Mark, und zwar Stücke zu 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark, in den
Verkehr bringe.

München,den31. Mai 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.
84
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508

Nr. 4541VI.

* *. ½

NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — Gesetz=und Ver=

München,den3. Juni 1905.

Fofdienst-Nachrichten.
Im MNamenSeiner Mazjestätdes fönigs.

Seine Königliche HoheitPrinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 15. Mai 1905 den keiserlichen

Assessorim Auswärtigen Amte in Berlin
FriedrichEdlenvon Ruef auf Hanzendorf
zum K. Hofjunkerund
unterm26. Mai 1905 denK. Kammer=

junker, Fideikommißbesitzerund Leutnant der
Reserve im 1. Ulanen=RegimentLudwig
Freiherrnvon Lindenfels zumK. Kämmerer,
auf deren alleruntertänigstesAnsuchen,zu
ernennen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Aunnahmeeiner fremdenDekoration.

Im MAamenSeiner Majestät des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm26. Mai 1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Kämmerer
Theodor Freiherrn von Cramer=Klett,
erblichenReichsrat der Krone Bayern, die
Bewilligung zur Annahmeund zum Tragen
des ihm von Seiner Heiligkeit demPapste
verliehenenGroßkrenzesdes päpstlichenSt.
Gregorius=Ordenszu erteilen.

Gocgle



509

eseh.undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 32.
München, den 14. Juni 1905.

— — — —. — —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 3. Juni 1905, die Abstempelungvon Schlußnotenvordruckendurch die Reichsdruckerei

betreffend.— Vekanntmachn ng vom 6. Juni 1905, dasVerfahren in Zollstrafsachenbetreffend.
—

Nr. 12170.

Bekanntmachung, die Abstempelungvon Schlußnotenvordruckendurch die Reichsdruckerei
betreffend.

f#.StaatsministeriendesKöniglichenhausesunddes Aubßernundder Finanzen.

Einer Mitteilung des Reichsschatzamtszufolgehat die Reichsdruckereidie Preise für
die Abstempelungvon Schlußnotenvordrucken(Ziffer 28 der Ausführungsbestimmungendes
Bundesratszum Reichsstempelgesetzevom 14. Juni 1900) anderweitfestgesetzt.

KünftighinwerdenfolgendeKostenerhoben:
a) bei Mengenbis zu 400 Stück voneinem und demselbenwirbege
für je 100 Stück . 4 .
wobei für überschießendeStücke derPreis für volle Hunderte zur Be.
rechnunggelangt;

85

Google



Frhr. v. Podewils. v. Pfaff.

Nr. 12774.

Bekanntmachung, das Verfahrenin Zollstrafsachenbetreffend.

##Staatsministeriumder Justiz und K. Staatsministerinmder Finanzen.

Die Bestimmungin § 17 Absatz11 der Anweisungzur Behandlungder Zoll= und
Aufschlag=Strafsachenim Verwaltungswege— Bekanntmachungvom 2. Oktober 1879

1 (Ges.=u. Verordn.=BlattSeite 1381 ff.) — wird, wie folgt, geändert:
„Die Vertretung der Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern bei dem Obersten

Landesgerichteist demHauptzollamteMünchenI übertragen.“

München,denG. Inni 1905.

v. Miltner. v. Pfaff.

Co gle
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esthundVerurhunngsgurt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 33.
München, den 21. Juni 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom18. Juni 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern betreffend. —

Bekanntmachung vom16. Juni 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.—
Bekanntmachung vom 19. Juni 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

J — ——

Nr. 4806V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn-Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

In Ergänzungder Nr. XXXVa der Anlage B zur Eisenbahn-Verkehrsordnungwird
bestimmt,daß

fertige Metallpatronen für Feldgeschütze bis auf weiteresunter folgendenBe—
dingungenzur Beförderungzugelassenwerden:
1. Die Patronen dürfen wedermit Zündhütchen in den Kartuschhülsennoch mit
Zündern in den Geschossenversehensein, sondernmüssenan Stelle der Zünd—
hütchenund Zünder Zinkverschlußschraubenenthalten.

2. Die Patronen sind in gut gearbeitete,demGewichtedes Inhalts entsprechend
starkeHolzkisten,die im Innern mit Zinkblechausgeschlagensein müssen,so fest
zu verpacken,daß eineBewegungwährendder Beförderungausgeschlossenist.

86
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3. SämtlicheNägel und Schraubender Kisten müssenaus verzinktemEisendrahte
hergestelltsein.

4. Die Kisten sind mit Handhabenund mit der deutlichen,gedrucktenoder schablo=
niertenAufschrift„Metallpatronenfür Feldgeschütze“zu versehen.

5. Jeder Sendungist einevon einemvereidetenChemikerausgestellteBescheinigung
überdie guteBeschaffenheitund Lagerbeständigkeitsowieüber die sichereFest=
legungder in denPatronen enthaltenenSpreng=und Schießmittelbeizugeben.

6. Im übrigenfindendieBestimmungender Nr. XXXVa lit. B bis] Anwendung.

München,den 18. Juni 1905.

u. Franendorfer.

Nr. 12829.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß dieStadtgemeinde
Bad Kissingen 3½K%ige Schuldverschreibungenauf den Juhaber im Gesamtbetrage
von 700 000 Mark und zwar Stückezu 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark in
denVerkehrbringe.

München,den 16. Juni 1905.
Dr.Grafv. Feilitzsch.

Nr. 13031.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

x#.Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvonheuteist genehmigtworden,daßdieStadtgemeinde
Landsberg 3½ %ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
1200 000 Mark und zwar Stückezu 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark in den
Verkehrbringe.

München, den 19. Juni 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Google



Nr. 34.
München, den 28. Juni 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 23. Juni 1905, die Ausführung des Impfgesetzes betreffend. — Bekanntmachung

vom 26. Juni 1905, die Taxe der von den Tierärzten abgegebenenArzneimittel betreffend.

Nr 12283.
Bekanntmachung, die Ausführung des Impfgesetzesbetreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund des § 7 der AllerhöchstenVerordnung vom 17. Dezember1899, den
Vollzug des Impfgesetzesbetreffend(Ges.=u. Verordn.=Blatt Seite 1049) wird auf An=
regungdes Reichsamtesdes Innern die Bekanntmachungdes K. Staatsministeriumsdes
Innern vom 21. Dezember1899 (Ges.=u. Verordn.=BlattSeite 1054) abgeändert
wie folgt:

D. Verhaltungsvorschriften für die Angehörigen der Impflinge.
a) Vorschriftenfür die Angehörigender Erstimpflinge.

1. In §# Abs.1 werdendieWorte „ein reiner Schwamm oder“ gestrichen;außer=
dem wird am Schlusse hinter „verwendetwerden“der Zusatz beigefügt: „, welcheaus=
schließlichzum Gebrauchefür den Impfling bestimmtsein müssen“.

2. In § 9 wird hinterAbsatz2 als neuer Absatz eingefügt:
„Die Pflegepersonender Impflinge sind dringend davor zu warnen, die

Impfstellenzufällig oder absichtlichzu berührenoderdie in denImpfpusteln
enthalteneFlüssigkeit auf wunde oder mit Ausschlag behafteteHautstellen oder
in die Augen zu bringen. Haben sie die Impfstellen trotzdemberührt, so sollen
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sie nichtunterlassen,sichsogleichdieHändesorgfältigzu waschen.Die Impflinge
dürfennichtmit anderenPersonengemeinsamgebadetwerden;die weitereBe—
nutzungdes Wasch- und Badewasserssowie der Abtrockentücherfür anderePer—
sonen ist zu unterlassen. UngeimpfteKinder und solche,die an Ausschlag leiden,
dürfen nicht mit Impflingen in nähereBerührung kommen, insbesonderenicht
mit ihnenzusammenschlafen.“

5) Vorschriftenfür die Angehörigender Wiederimpflinge:

„Die Pflegepersonender Impflinge sind dringend davor zu warnen, die
Impfstellenzufällig oder absichtlichzu berührenoder die in den Impfpusteln
enthalteneFlüssigkeit auf wunde oder mit Ausschlag behafteteHautstellen oder
in die Augen zu bringen. Haben sie die Impfstellen trotzdemberührt, so sollen
sie nicht unterlassen,sich sogleichdie Hände sorgfältig zu waschen. Gebrauchte
Watte und gebrauchtesVerbandzeugsind zu verbrennen.UngeimpfteKinder
und solche, die an Ausschlag leiden, dürfen nicht mit Impflingen in nähere
Berührungkommen,insbesonderenichtmit ihnenzusammenschlafen."

Dr. Graf v. Feillitzsch.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Dr. Graf v. Feilitzsch.



Gery-undykrordnungg-gilatl
gönigreih Vayern.

Mü 1905

Inhalt:
Allerhöchste Verordnung vom 30. Juni 1905, die Stiftung der Prinz=Regent=Luitpold=Medaille

betreffend.— Ordens=Verleihungen.
— — —— —

Nr. 14320.

Allerhöchste Verordnung, die Stiftung der Prinz=Regent=Luitpold=Medaille betreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHayern,

Meoent.
Wir haben Uns bewogengefunden,nebender für die Armee gestiftetenJubiläums=

Medaille eine Verdienst=und Gedenk=Medaillezu stiften, welchedenNamen „Prinz=Regent=
Luitpold=Medaille“ führen soll.

HierüberverordnenWir, was folgt:

–1.
Die VerleihungderMedaille erfolgtdurchUns aus eigenerBewegung.

« §2.
Die Medaille wird in Silber und in Bronze verliehen,dochbehaltenWir Uns vor,

in besonderenFällen sie auchin Gold zu verleihen.
88
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83.

Die Medaille zeigtauf der VorderseiteUnser Bildnis mit der Umschrift„Luitpold
Prinz=Regentvon Bayern“, auf der RückseitedenBayerischenRautenschild,auf welchem
eine Königskrone ruht, mit der Umschrift: „In Treue fest“ und der zu beidenSeiten des
Schildes verteiltenJahreszahl1905. Die silberneund die bronzeneMedaille wird an
einemhochrotenBande auf der linkenBrust nachden inländischenOrden und Ordens=
medaillen,die goldeneMedaille aber an einemgleichfarbigen,nur etwas breiterenBande
um denHals getragen.

§ 4.

Den Beliehenenwird vomStaatsministeriumdesKöniglichenHausesund desAußern
ein BesitzzeugnisnebsteinemAbdruckgegenwärtigerVerordnungzugestellt.

86.

Nach demAblebender Beliehenenwird die Medaille denHinterbliebenenzum An=
denkenbelassen. . -

86.

Die Kostenfür Beschaffungder Medaille habenWir auf die Hofkasseübernommen.

Gegebenzu München,den30. Juni 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.
Frhr. v. Podewils.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

von Gietl.

Ordens-Verleihungen. zollern'schenKammerdienerOtto Scheffler
Im NamenSeiner Majesät des Aönigs. dasVerdienstkreuzdesOrdens vomhl. Michael

.... . . . UUddeUlfukstllchHohenzollern’schenLakaienSeine Königliche Hoheit Prinz Luit— ... . ,«»« AlbertGütinger die silberneMedailledespold, des Königreichs Bayern Verweser, Verdienst. Ordens vom hl. Michael
habenSichunterm24.Juni1905aller= „Michaelzuver=leihen.
gnädigstbewogengefunden,demfürstlichHohen= eihen
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ectxundZilcriirduungiegilatbl7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 36.
München, den 8. Juli 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 29.Juni 1905, die Verwaltung und den Betrieb der K. Verkehrs=

anstalten betreffend. — Bekanntmachung vom 29. Juni 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 1. Juli 1905, den Vollzug des Reichsgesetzesüber die Be=
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten betreffend. — Verleihung der Würde eines erblichen Reichsrates der
Krone Bayern. — Auszug aus der Adels Matrikel des Königreiches.

Nr. 52511|X.

Königlich Allerhöchste Verordnung, dieVerwaltungund denBetrieb derK. Verkehrsanstalten
betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tuitpol!,
vonGottezGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.

Wir findenUns bewogen,zu verfügen,daß mitWirkung vom 1. Oktober1905 an
89
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§ 33 (neu34) Abs. 1 der K. AllerhöchstenVerordnungvom 17. Juli 1886, die Ver=
waltungund denBetrieb der K. Verkehrsanstaltenbetreffend,folgendeFassungerhält:

„Ferner sind derselbendie OberpostämterAugsburg,Bamberg,Landshut,
München,Nürnberg, Regensburg,Speyer und Würzburg unmittelbarunter=
geordnet."“

Gegebenzu München,den 29. Juni 1905.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

v. Frnnendorfer.

Auf Allerhöchsten Befehl:
1 Der General=Sekretär:

Ministerialrat Frhr. v. Schacky.

Nr. 13657.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heute ist genehmigt worden, daß die Markt=
gemeinde Wolfratshausen 3½ %/ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im
Gesamtbetragevon 230 000 Mark und zwar Stückezu 2000 M, 1000 , 500 4
200 “ und 100 „“ in den Verkehrbringe.

München, den 29. Juni 1905.

Ur. Graf v. reilitzsch.

Oriqinalfrom
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Nr. 36. 519

Nr. 2870V.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsgesetzesüber die Bekämpfunggemeingefährlicher
Krankheitenbetreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Unter Bezugnahmeauf 8 40 des Reichsgesetzes,betreffenddie Bekämpfunggemein=
gefährlicherKrankheiten,vom 30. Juni 1900 (ReichsgesetzblattS. 306) und auf § 6
der KöniglichenAllerhöchstenVerordnungvom 8. November1904 (Ges.=u. Verordn.=
Blatt Seite 563) wird hiemitNachfolgendesangeordnet:

I. Die Bestimmung darüber, von welchemZeitpunkte an bei nahenderSeuchengefahr
die nachMaßgabedes Reichsgesetzesvom30. Juni 1900 für denEisenbahn=,Post=und
Telegraphenverkehrsowie für denSchiffahrtsbetriebauf demBodenseezu ergreifendenSchutz=
maßregeln anzuwenden sind, erfolgt durch das K. Staatsministerium für Verkehrs=
angelegenheiten.

II. Die Ausführung dieserSchutzmaßregelnobliegt für denBereich der K. B. Staats=
eisenbahnenund derrechtsrheinischenPrivatlokalbahnensowiederSchiffahrtauf demBodensee
der Generaldirektionder K. Staatseisenbahnen,für denBereichder Post=undTelegraphen=
verwaltung der Generaldirektion der K. Posten und Telegraphen. Hinsichtlich des Netzes
der PfälzischenEisenbahnenwerdendie zur Ausführung der Schutzmaßregelnerforderlichen
Anordnungenan die Verwaltung dieserEisenbahnenunmittelbar vom K. Staatsministerium
für Verkehrsangelegenheitenerlassen.

München, den 1. Juli 1905.

v. Frauendorfer.

VerleihungderWürdeeineserblichenKammerderReichsrätebetreffend,denGuts=
Reichsratesder fironeGayern.

Im NamenSeiner Majestät des RKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben vermögeAllerhöchstenoffenenDekrets
vom 1. Juli 1905 in Rücksichtauf dieVer=
fassungs=UrkundeTitel VI § 3 und auf das
Gesetzvom 9. März 1828, die Bildung der

Gocgle

besitzerFriedrich von Deuster in Stern=
berg als erblichenReichsrat derKroneBayern
allergnädigstzu ernennengeruht.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

am 10. Juni 1905 der Kommerzienrat
Wilhelm Ritter von Finck in München für
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seinePerson als Ritter des Verdienstordens
der Bayerischen Krone bei der Ritterklasse
Lit. F, Fol. 35, AktNr. 12578,
am 15. Juni 1905 der Fideikommiß=

besitzerFriedrich Karl Freiherr von Sturm=
feder=Horneck in Schloß Thurn in erb=
licherWeise bei der Freiherrnklasse,Lit. S,

OigitizedbyCo= gle

Fol. 91, Akt Nr. 13242 und
am 27. Juni 1905 der Kommerzienrat

Albert Ritter von Forster, Rentier in
Augsburg, für seinePerson als Ritter des
Verdienstordensder Bayerischen Krone bei
der RitterklasseLit. F, Fol. 36, Akt Nr.
14043.

Oriqinalfrom
UNIVERSITY OF MICHIGAN
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GerymndxleriirdnunggL
für das

Königreich Bayern.

Nr. 37.
München, den 17. Juli 1905.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 11. Juli 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern betreffend.

— — —

Nr. 5606V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn-Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899
S. 1075) wird in nachstehenderWeise abgeändert:

I. In Nr. XXXVVe wird eingefügt:
a) hinterdemmit „Astralit I und lI“ beginnendenAbsatze:

Wetter=Astralit (Astralit, worin 10 Prozent des Ammonsalpeters
durch Kochsalzersetztsind),

b) hinter demmit „Petroklastit“ beginnendenAbsatze:
Petroklastit II (Gemenge aus Natronsalpeter, Kalisalpeter, Schwefel,
Steinkohlenpech,Kaliumbichromatund Holzkohle),

90
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II. Hinter Nr. XIII akwidfolgendeneueBestimmungeingeschaltet:

XLIIb.

Pyrotechnische Scherzartikel, bestehendaus einerMischung,
die außerGummi undFarbe nichtmehrals 6 ProzentgelbenPhosphor,
23 Prozent amorphenPhosphor und 21 Prozent Kaliumchloratent=
haltendarf,

in Form von
a) Stäbchenvon 50 bis 55 MillimeterLängeim Gewichtevon
1,, Gramm (sogenannteKrawallstangen),

b) rundenScheibchenvon 28 Millimeter Durchmesserim Gewichte
von 2,5 Gramm (sogenauteRadauplätzchen),

c) Kugeln im Gewichtevon 15 Gramm (sogenannteGewitterhagel),
unterliegennachstehendenBedingungen:
1. Die Scherzartikelsind in starkeHolzkästenvon nicht mehr als
je 1 Gros (144 Stück) Inhalt unterBenutzungeiner Zwischen=
lagerungvon Sägemehl,Kieselguhroder ähnlichemMaterial gut
zu verpacken.

2. Diese Kästen sind in besondereBehälter von starkemEisenblech
oder in festehölzerneKistenmit einerWandstärkevon mindestens
18 Millimeter und von nicht über 1, KubikmeterGröße, ohne
Beilegung andererGegenstände,dergestaltzu verpacken,daß zwischen
den Wändendes Behälters und seinemInhalt ein Raum von
mindestens30 Millimeter mit Sägespänen,Stroh, Werg oder
ähnlichemMaterial ausgefülltund eineBewegungoderVerschiebung
der Paketeauchbei Erschütterungenausgeschlossenist.

3. Die Behältermüssennebender Angabe des Inhalts die deutliche
BezeichnungdesAbsendersund der Fabrik tragen.

4. Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und von einem ver=
eideten SachverständigenausgestellteBescheinigung über die Be=
achtungder vorstehendenBestimmungenbeigegebenwerden.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den 11. Juli 1905.
v. Frauendorfer.
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ruf-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 38.
München, den 20. Juli 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 17. Juli 1905, den Vollzug des Invalidenversicherungsgesetzes

vom 13. Juli 1899 betreffend. — Bekanntmachung vom 15. Juli 1905, das Schiedsgericht für Arbeiter=
versicherung der K. Staatseisenbahnverwaltung betreffend. — Bekanntmachung vom 17. Juli 1905, Aus=
* von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.—Bekanntmachung vom 17. Juli 1905,
usgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.— Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur

Annahme fremderDekorationen.

Nr. 15268.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denVollzug des Invalidenversicherungsgesetzesvom
13. Juli 1899 betreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Cuithpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz Von Sayern,

Regent.

Wir findenUns bewogen,den§ 16 AbsatzII der K. AllerhöchstenVerordnungvom
91
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14. Dezember1899, denVollzug des Invalidenversicherungsgesetzesvom 13. Juli 1899
betreffend,durchnachstehendeBestimmungzu ersetzen:

„Die Wertpapiereder Versicherungsanstaltsindbei der K. Bank zu hinterlegen."“

München, den 17. Juli 1905.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer.
v. Pfaff. Frhr. v. Horn.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

* Ministerialrat Krazeisen.

Nr. 5628VII.

Bekanntmachung, das Schiedsgerichtfür Tbenewersherng der K. Staatseisenbahnverwaltung
etreffend.

##Staateministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

UnterBezugnahmeauf dieBekanntmachungvom21. Jannar 1903 Nr. 1107/7Gesetz=
und Verordnungsblatt1903 Nr. 4) wird hiemitgemäß§ 31 der SatzungenderArbeiter=
pensionskasseder K. B. Staatseisenbahnverwaltungbekanntgegeben,daß vom 1. Juli 1905
an an Stelle des Regierungsrates,nunmehrigenOberregierungsratesEmil von Pracher,
derDirektionsratOtto Morhart in MünchendurchdieGeneraldirektionder K. B. Staats=
eisenbahnenzum Beisitzerdes Schiedsgerichtesfür Arbeiterversicherungder K. B. Staats=
eisenbahnverwaltungberufenworden ist.

München,den 15. Juli 1905.

v. Frauendorser.
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Nr. 14869.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Hof 3½⅛0/iigeSchuldverschreibungenaufdenJuhaber imGesamtbetragevon1200,000 Mark
und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und 200 Mark in denVerkehrbringe.

München,den 17. Juli 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Nr. 14901.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenLandwirtschaftsbank(E. G.m. b.H.) in München wurdedie Ge=
nehmigungerteilt in Gemäßheitdes § 20 ihres Statuts eine weitere(VIII.) Serie auf
den Inhaber lautender, verlosbarerund zu 3½% verzinslicherOypothekenpfandbriefeim
Gesamtbetragevon 10 Millionen Mark in Verkehr zu bringen.

Die Hypothekenpfandbriefesind in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und
100 Mark eingeteilt

München,den 17. Juli 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur I für — — e ischen
2 « sAnnahmefremderDekorationen. io

S sr i ..«. ä"-
ImillanienSeinerMajestütdeeiKönigg. demctaamnte 6

. .... ... . dentender K. Regierungvon OberbayernSeine Königliche Hoheit Prinz Luit— JosephRitt Schraut"r . ..
pold, desKönigreichs BayernVerweser, F#r rnn
habenSich allergnädigstbewogengefunden, f
deiiNachgenaiintendieBewilligiingzurAn-UsfükdOSKOMtUVkTCUzll.-K"Iafscdcs-
nahmeundzumTragenderihnenvonSeiner selbenOrdens:
MajestätdemKönigevonSachsenverliehenen demGeheimenHofrate und Justitiar der
Ordensauszeichnungenzu erteilen: K. Hofverwaltung Heinrich Höglauer;

** 6 Oriqinalfrombioitizedy GO gle UNVERSIIYOfMICHIGAN
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III. für das Ritterkreuz II. Klasse des—
selben Ordens:

dem GeheimenSekretär im K. Oberst—
hofmeister=StabeJohann Adler;

dem K. ProviantmeisterJohann Näßl,
dem K. SilberverwalterLudwig Lang,
demK. HofoffiziantenLudwig Welker,
dem K. ObergärtnerLeonhardDillis,
demK. I. WagenmeisterLudwigVogel,
demK. LeibjägerJakob Kiste;

Digstized by Go gle

V. für die K. Sächsische silberne Friedrich
August=Medaille:

demK. SchloßdienerMax Bockmaier,
denK. HoflakaienAnton Keller, Karl

Windsperger, LeonhardNägele, Korbi=
nian Gill und Georg Kraft,
dem K. LivreedienerJoseph Putz,

demK. Postillon Stefan Sedlmayer,
denK. HofkutschernLudwigZiegler und

GeorgStoeger.

Oriqinal from
UNIVERSTTYOF MICHICAN



eins-undYeriirdnungikxilatäl
für das

KönigreichBayern.

Nr. 39.
München, den 24. Juli 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 19. Juli 1905, die Anderung der Gerichtsvollzieherordnung vom

16. Dezember 1899 betreffend. —Bekanntmachung vom 21. Juli 1905, die Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf denInhaber durchdie Aktiengesellschaftender Pfälzischen Maximiliansbahn und der Pfälzischen Nordbahnen
betreffend.— Hofdienst=Nachricht.—Ordens=Verleihungen.— Auszug aus derAdels=MatrikeldesKönigreiches.

Nr. 26367.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Anderungder Gerichtsvollzieherordnungvom
16. Dezember1899 betreffend.

Im NamenSeiner Maojestätdes Königs.

Cuitpold,
VonGottesGuadenHöniglicherprinzvonHauern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,die Verordnung vom 16. Dezember1899, dieGerichts=

vollzieherordnungbetreffend,zu ändern,wie folgt:
92
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Die Gerichtsvollziehersind verpflichtet,Aufträge jederArt, die ihnen von
denJustizbehördenerteiltwerdenundihrerdienstlichenStellungentsprechen,aus=
zuführen, insbesonderedie Zustellungen von Amtswegenund solcheZustellungen
vorzunehmen,für welchedie in der ZidvilprozeßordnungvorgeschriebenenFormen
nichtmaßgebendsind,Behändigungenmit oder ohneBeurkundung und schriftliche
und mündlicheMitteilungenzu besorgenund ErmittelungenjederArt zu pflegen.
DemAbsatz1 des§ 17.wirdals dritter Satz augefügt:

Die Hilfskräfte, die der geschäftsleitendeSekretär mit Genehmigungdes
AmtsgerichtsvorstandsdemGerichtsvollzieherbeigibt,habendenAnordnungendes
Gerichtsvollziehers,soweitsie sichauf die Vorbereitungund Durchführungseiner
Dienstgeschäfteund auf seineAkten=und Registerführungbeziehen,Folge zu leisten.

Im § 35 Abs. 2 wird die Nr. 3 gestrichen.
An die Stelle des § 40 Abs. 1 tritt die Vorschrift:

Als Verwesersoll nur aufgestelltwerden,wer den im § 6 Nr. 1 und 2,
4 bis 6 aufgeführtenVoraussetzungenentspricht,volljährig ist und genügende
Vorbildung besitzt.

Wenn die Verwesungnicht länger als 14 Tage dauernsoll, stelltder
Amtsgerichtsvorstand,wennsie nichtlängerals zwei Monate dauernsoll, stellt
der LandgerichtspräsidentdenVerweser auf. Wird eineVerwesung in derDauer
von mehrals zwei Monaten notwendig,ist die Genehmigungdes Staatsmini=
steriumsder Justiz einzuholen.Auchwenndie Verwesunglängerals vierzehn
Tage zu dauernhabenwird, kannder AmtsgerichtsvorstanddenVerwesereinst=
weilenbestellen,sofernein dringenderFall vorliegt;er hat jedochdie höhereGe=
nehmigungunverzüglichnachzusuchen.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v. Miltner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat v. Pohl.

Gocgle
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Nr. 5847VIII.

Bekanntmachung, die Ausgabe von Schuldverschreibungenauf denInhaber durchdie Aktien⸗
gesellschaftender PfälzischenMaximiliansbahnund der PfälzischenNordbahnenbetreffend.

si.StaatsministeriuniderFinanzen,dannA.Stantsministeriumsr —n—ni.i..

Auf GrundAllerhöchsterErmächtigungSeiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Luitpold, desKönigreichs Bayern Verweser, ist mit UrkundenvomHeutigenden
Aktiengesellschaftender PfälzischenMaximiliansbahn und der Pfälzischen Nordbahnen die
staatlicheGenehmigungzur Ausgabe von 3½prozentigen,vom Jahre 1912 anfangend,
innerhalb57 Jahren zu amortisierenderSchuldverschreibungenauf den Inhaber, halbjährig
am 1. Oktober und 1. April verzinslich, erteilt worden, und zwar:

1. der Aktiengesellschaftder Pfälzischen Maximiliansbahn für ein Prioritätsanlehen
im Nominalbetragevon 3263.000 Mark, eingeteiltin .

1300 Stück zu 2000 MALit. G. C.,
560 „ „ 1000 4& „ H. H.
206 „ „ 500 4 „ I. I.;

2. der Aktiengesellschaftder Pfälzischen Nordbahnen für ein Prioritätsanlehen im
Nominalbetragevon 1877000 Mark, eingeteiltin

750 Stück zu 2000 M Lit. D. D.,
320 „ „ 1000 J+&„ El. E.,
114 „ „ 5000 & „ E. EF.

München,den 21. Juli 1905.

v. Franendorfer. v. Psaff.

Hofdienst-Machricht. untertänigstesAnsuchen,zum K. Kämmerer
zu ernennen.

Im NamenBeinerMajestätdesRönigs. Ordens=Verleihungen.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, Im NamenSLeinerMajestätdes Königs.
habenSich allergnädigstbewogengefunden, Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
unterm 12. Juli 1905 den K. Kammer= pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
junker, Rittmeister und Eskadronschefdes habenSich allergnädigstbewogengefunden,
1. Chevauleger=RegimentsFerdinandFrei= nachstehendeOrdensauszeichnungenzu ver=
herrn von Schrottenberg, auf sein aller= leihen:

Gocgle



530

unterm20. Juni 1905 demlebensläng—
lichen Reichsrat der KroneBayern Ferdinand
von Miller, Direktor der K. Akademie
der bildendenKünste, denVerdienstordenvom
hl. Michael II. Klasse mit Stern,

unterm 27. Juni 1905 dem K. Käm=
merer, lebenslänglichenReichsratder Krone
Bayern, I. PräsidentendesBayerischenLand=
wirtschaftsratesund GutsbesitzerMax Frei=
herrn von Soden=Fraunhofen das
KomturkreuzdesVerdienst=OrdensderBaye=
rischenKrone und

unterm 8. Juli 1905:

I. das Komturkreuz des Militär=Ver=
dienst=Ordens:

demKaiserlichenKontreadmiralv. Holtzen=
dorff,.

demK. preußischenGeneralmajorv.Salisch;

II. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse:

dem K. preußischenKammerherrn Dr.
Klemens Freiherrn von Schorlemer, Mit=
glied des Herrenhauses;

Diqitized bV,Oo gle

III. das Ritterkreuzlll. Klassedes Militär=
Verdienstordens:

dem Hauptmann und Kompagnie=Chef
Grafen zu Castell=Rüdenhausen,
dem Oberleutnant von Kries,
denLeutnantsFreiherrnvon Boenigk,

von Riedel, von Kietzell (Fritz), von
Gromadzinski und von Blankenburg,
sämtlichevom K. Preußischen3. Garde=
Regimentzu Fuß;

IV. das Militär=Verdienstkreuz:

demFeldwebelGonschor und demUnter=
offizier Hoffmann vom K. Preußischen
3. Garde=Regimentzu Fuß.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am 17. Juli 1905 derRegierungsdirektor

und Abteilungs=Vorstandbei der General=
direktion der K. Staatseisenbahnen,Karl
Gottfried Ritter von Ries in München,
für seine Person als Ritter des Verdienst=
ordensder BayerischenKrone bei der Ritter=
Klasse Lit. R, Fol. 70, Akt Nr. 15598.
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esehundVerorduungs=Platt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 40.
München, den 1. Angust 1905.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 27. Juli 1905, den Verkehr mit Sprengstoffen betreffend. — Bekauntmachung vom
28. Juli 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern betreffend. — Bekanntmachung
vom 29. Juli 1905, die Eisenbahn Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns
betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Verleihung der Würde eines lebenslänglichen Reichsrates der Krone
Bayern. — Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahme fremderDekorationen.

Nr. 14177.

Bekanntmachung, denVerkehrmit Sprengstoffenbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

AufGrund des Art. 2 Ziff. 9 des Polizeistrafgesetzouchesfür Bayern vom26. De=
zember1871 und unterBezugnahmeauf § 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuchesfür das
DeutscheReich sowie auf das Reichsgesetzgegenden verbrecherischenund gemeingefährlichen
Gebrauchvon Sprengstoffenvom9. Juni 1884 wird hinsichtlichdes Verkehrsmit Spreng=
stoffengemäßden von demBundeeratehierübervereinbartenBestimmungenverfügtwas folgt:

§ 1.
I. Die nachstehendenBestimmungenbegreifen:
1. die Versendung von Sprengstoffen auf Land und Wasserwegen— mit Aus=
nahmededsEisenbahn=und Postverkehrsund des unter militärischerBegleitung

93
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stattfindendenVerkehrs mit SprengstoffenundMunitionsgegenständenderMilitär—
und Marineverwaltung sowie der Versendungvon Sprengstoffenin Kauffahrtei—
schiffen—,

2. den Handel mit Sprengstoffen,
3. die Aufbewahrungund Verausgabungvon Sprengstoffeninnerhalbdes Betriebs
von Bergwerken,Steinbrüchen,Bauten und gewerblichenAnlagen,

4. die Lagerungvon Sprengstoffen— mit Ausnahmeder Lagerungin Niederlagen
oderMagazinenderMilitär- und Marineverwaltung—.

II. Zu denSprengstoffenim Sinne dieserBestimmungengehörennicht:
a) die in dem Heere und in derMarine vorgeschriebenen,nicht sprengkräftigen

Zündungen,
b) die für FeuerwaffenbestimmtenZündhütchenundZündspiegel,die für Hand—
feuerwaffenbestimmtenMetallpatronenund alle Jagdpatronen,

c) Zündschnüre.

I. Allgemeine Bestimmungen.
à ?

ZumVerkehr I. Zum Verkehrim Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 sind zugelassen:
*“§s 1. Pulver — Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter — (ein sehr inniges Gemisch

aus neutral reagierendenSalpeterarten und Kohle oder Stoffen, deren wesent=
liche Bestandteile Kohlenstoff, Wasserstoffund Sauerstoff sind, mit oder ohne
Schwefel);

2. folgendeNitroglyzerin enthaltendePräparate:
a) Dynamit I (ein bei mittlerer Temperatur plastisches,nicht abtropfbares

Gemischvon Nitroglyzerin mit pulverförmigen,an sich nicht sprengkräftigen
und nicht selbstentzündlichenStoffen),

b) Dynamit ll und III (Kohlendynamit,ein Gemischvon Nitroglyzerinmit
schießpulverähnlichenGemengen),

c) Sprenggelatine sein beimittlererTemperatur zähelastischesGemisch,bestehend
aus Nitroglyzerin, welchesdurchNitrozellulosegelatiniert ist, mit oder ohne
kohlensaurenAlkalien (beziehungsweisealkalischenErden)oderneutralreagieren=
den Salpeterartens,

4) Rohmassefür rauchlosesPulver, bestehendaus eineminnigen Gemengevon
Nitroglyzerin und feuchterNitrozellulose, dessenWassergehaltmindestens
30 Prozent und dessenNitroglyzeringehalt höchstens28 Prozent beträgt,

Oriqinalfrom
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e) Gelatinedynamitseinbei mittlererTemperaturplastischesGemisch,bestehend
aus Nitroglyzerin,welchesdurchNitrozellulosegelatiniertist, und Holzmehl,
Salpeterund kohlensaurenAlkalien (beziehungsweisealkalischenErden),

s) Karbonit(einGemischvonNitroglyzerinmit schießpulverähnlichenGemengen
und mit flüssigen,an sichnichtsprengkräftigenodernichtselbstentzündlichen
Stoffen);

3. Nitrozellulose(lockeremit mindestens20 ProzentWassergehaltund gepreßte,nicht
gelatinierte, insbesondereSchießbaumwolleund Kollodiumwolle,sowieGemische
von Nitrozellulosemit neutralreagierendenSalpeterarten;

4. Feuerwerkskörper,sofernsie nichtpikrinsaureSalze enthalten,geladeneGeschosse,
Geschützpatronen,Kartuschen, Petarden, sprengkräftigeZündungen, welche zum
Entzündenvon Ladungendienen(z.B. Sprengkapseln),Zündplättchen(amorces);

5. alle jeweiligzur Versendungauf denEisenbahnenzugelassenenSprengstoffe.
II. Zu Versuchszweckenkanndie Versendungneuer,hier nicht aufgeführterSpreng=

stoffeauf bestimmtenWegen, sowiedie Aufbewahrungund Verausgabungderselbenvon
der K. Regierung,Kammerdes Innern, für ihrenBezirk gestattetwerden.

§ 3.
Vom Verkehrim Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 sind ausgeschlossendie nicht nachacdeee

§ 2 zugelassenenSprengstoffe,insbesondere: Sprengstoffe.

1. Nitroglyzerin als solchesund in Lösungen;
2. Knallgold, trockenin festeroderPulverform,Knallquecksilber,Knallsilberund die
damit dargestelltenPräparate;

3. Nitrozuckerarten,Nitrostärkeartenund die damit hergestelltenGemische;
4. Gemische,welcheNitroglyzerinabtropfenlassen;
5. Sprengstoffewelcheentweder:

a) bei einerTemperaturbis zu+ 40 Grad Celsius zur Selbstzersetzungneigen,
oder

b) welcheenthalten:
aa) chlorsaureSalze lmit AusnahmederSprengkapselnundZündplättchen

(82 Nr. H, oder
bb) pikrinsaureSalze, oder
cc) Phosphorsmit Ausnahmeder Zündplättchen(§ 2 Nr. 4))],oder
dd) Schwefelkupfer;

6. SprengstoffeinPatronenhüllen,soferndieseäußerlichmitNitroglyzerin(ZifferL)odermit
andererSprengflüssigkeitbenetzt,oderäußerlichmit festenSprengstoffenbebte sind;

9 *
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7. Sprengpräparate,bei welchendie einzelnenan und für sichnichtsprengkräftigen
Bestandteilein einemgeschlossenenBehälterdurchleichtbrechbareScheidewände
oderHahnvorrichtungensolangegetrenntgehaltenwerden,bis die Explosion,durch
Zertrümmerung,Verschiebungder ScheidewändeoderSffnen der Hahnvorrich=
tungenveranlaßt,stattfindensoll.

84.
Asendung.n Wer Sprengstoffein Mengen von mehrals 35 KilogrammBruttogewichtversendet,
mehrals35kg.muß unterAngabe der Bestimmungsorteder Ortspolizeibehördedes Versendungsortsden

Frachtscheinzur Visierung vorlegen. Der Empfang der Sendung ist vom Empfänger auf
demdemFrachtscheinebeigefügtenLieferscheinezu bescheinigen.Die bescheinigtenLieferscheine
sind derOrtspolizeibehördedesVersendungsortsjederzeitauf Verlangenvorzulegen.

86.
Erlaubnis⸗ Wer an derVersendungvon solchenSprengstoffen,welchedenVorschriftendes Reichs=
schei. gesetzesvom 9. Juni 1884 gegendenverbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauchvon

Sprengstoffen(Reichs=Gesetzt9l.S. 61) unterliegen, in der Weise teilnimmt, daß er dabei
in den Besitz von Sprengstoffengelangt (Spediteur, Transportführer, Transportbegleiter),
muß den vorgeschriebenenErlaubnisscheinzum Besitzevon Sprengstoffenoder beglaubigte
AbschriftdesselbenwährendderDauer seinesBesitzesstetsbeisichführenundauf Verlangen
vorzeigen.

86.
Verpackung I. Für die Versendung auf Land= und Wasserwegensind Sprengstoffe in hölzerne,
niäie. haltbare und demGewichtedes Inhalts entsprechendstarkeKisten oderTonnen, derenFugen

so gedichtetsind, daß ein Ausstreuennicht stattfindenkann, und welchenicht mit eisernen
Reifen oderBändern versehensind, fest zu verpacken.Statt derhölzernenKisten oderTonnen
könnenauch aus mehrfachenLagen sehr starkenund steifen,gefirnißtenPappdeckelsgefertigte
Fässer(sogenannteamerikanischeFässer)verwendetwerden.Die zumTransportevonPulver,
Sprengsalpeterund brennbaremSalpeter (§ 2 Ziffer 1) verwendetenBehälterdürfenkeine
eisernenNägel, SchraubenodersonstigeeiserneBefestigungsmittelhaben.

II. Pulver, Sprengsalpeter,brennbarerSalpeter(§ 2 Ziffer 1) unddasausgelatinierter
Nitrozellulosemit oderohneSalpeter hergestelltePulver (§ 2 Ziffer 3) darf in metallene
Behälter,ausgenommensolchevon Eisen, verpacktwerden.Vor derVerpackungin Tonnen
oderKistenmüssendieseStoffe entwederin Pakete(Blechbehälter)bis zu höchstens2½ Kilo
gramm Gewicht verpackt,oder in dichte,aus haltbarenStoffen gefertigteSäcke, Mehlpulver
in Säcke ausr Leder oder dichtemKautschukstoffegeschüttetwerden.
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III. Die im § 2 Ziffer 2 aufgeführtenSprengstoffedürfenebenso,wie die nach§ 2
Ziffer 5 zugelassenenSprengstoffe,soweitdie Versendungder letzterenauf Eisenbahnennur
in Patronenform erfolgendarf, nur in Patronen, nicht auch in loserMasse versendetwerden.
DiesePatronen, sowiePatronen aus gepreßterSchießbaumwollemit oderohneParaffin=
überzug(§ 2 Ziffer 3) sind durcheineUmhüllungvonPapier in Paketezu vereinigen.Die
Patronen sind in denPaketenund diesein densie umschließendenBehälternfestzu ver=
packen. Bei nitroglyzerinhaltigenSprengstoffen sind die Patronen in den Paketen mittels
Wellpappeso zu verpacken,daß die Patronen schichtweisein ihrer Lage festgehaltenwerden,
und die Pakete in die sie umschließendenBehälter so fest einzusetzen,daß siesichnichtgegen=
einanderverschiebenkönnen. Für die Ausfuhr bestimmteSprengstoffewerdenvon derVor=
schriftder Benutzungvon Wellpappebei der Verpackungnichtbetroffen.

IV. GepreßteSchießwollkörpermit mindestens15 ProzentWassergehaltdürfenauch
in dichtschließendeBlechbüchsenoder Papypschachtelnverpacktwerden.

V. Für die VersendungloserNitrozellulosemit mindestens20 ProzentWassergehalt
ist festeVerpackungin starkwandige,luftdichteBehältererforderlich.

VI. Rohmassefür rauchlosesPulver (§ 2 Ziffer ##)darf loseversandtwerden.Sie
muß jedochvor der Verpackungin einerTonne oderKiste (Abs. 1) in einemBeutel aus
Kautschukstoffdichtverschnürtwerden. ’

VII. Sprengstoffe jeder Art, einschließlichder geladenenGeschosse,dürfen nicht mit
Zündungenoder Zündschnürenversehensein. Auf Gewehr=und Geschützpatronenfindet
dieseBestimmung keineAnwendung, dochdürfen die geladenenGeschossevon Geschützpatronen
Zündungen nicht tragen. GeladeneGeschosseund die geladenenGeschossevon Geschützpatronen
müsseneinen sicherenAbschluß der Sprengladung besitzen. Es ist untersagt, Zündungen,
ZündschnüreoderPatronenfür Feuerwaffenmit anderenSprengstoffenin dieselbenBehälter
zu verpacken.

VIII. Die zur VerpackungvonSprengstoffendienendenBehälter müssenje nachihremIn=
haltemitderAufschrift:Pulver,Sprengsalpeter,brennbarerSalpeter,Pulver ausNitrozellulose
und Salpeter, geladeneGeschosse,Geschützpatronen,Kartuschen,Petarden, Feuerwerkskörper,
Zündungen,Dynamitpatronen,Kohlendynamitpatronen,Sprenggelatinepatronen,Gelatinedyna=
mitpatronen,Karbonitpatronen,Schießbaumwolleu.s.w. versehensein. Außerdemmüssendieselben
mit der Firma oderderMarke derFabrik, aus welcherdieSprengstoffeherrühren,bezeichnet
sein, odereinevon demK. Staatsministeriumdes Innern gebilligteund öffentlichbekannt
gemachteBezeichnungder Fabrik tragen. Die zur Verpackungvon nitroglyzerinhaltigen
SprengstoffendienendenKisten sind an zwei gegenüberliegendenSchmalseitenmit zuverlässigen
Handgriffen oder Handleisten zu versehen;bei Fässern und Tonnen sind solcheHandgriffe
nur insoweiterforderlich,als nichtdurchtief eingelasseneBödenundDeckeleinefesteHand=
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habe gegebenist. Für die Ausfuhr in das Ausland bestimmteBehälter werdenhiervon
nichtbetroffen.

IX. Das Bruttogewichtder Versendungsstückedarf bei Pulver, Sprengsalpeter,brenn—
baremSalpeter (§ 2 Ziffer 1), bei Schießbaumwolle(8 2 Ziffer 3), bei Kartuschen,
Petarden,FeuerwerkskörpernoderZündungen(§ 2 Ziffer 4) 90 Kilogramm,bei sonstigen
Sprengstoffen35 Kilogramm nichtübersteigen.Auf prismatischesGeschützpulverin Kartuschen
findendieseGewichtsbestimmungenkeineAnwendung. Für Versendungsstückevon geladenen
Geschossenund Geschützpatronendarf das Höchstgewicht150 Kilogramm nichtübersteigen.
Für Behälter mit einemGeschoßoder mit einerGeschützpatronekommt dieseGewichtsgrenze
in Wegfall.

X. Die für den Eisenbahnverkehrjeweilig vorgeschriebeneVerpackunggenügt auch für
die Versendungauf Land=und Wasserwegen.

II. Besondere Bestimmungenfür den Landverkehr.
K.

———— I. Die Beförderung von Sprengstoffenauf Fuhrwerken, welchePersonenbefördern,
zeitigerBeförist verboten.
Scheen II. Eine Ausnahmefindetnur statt, wennin dringendenFällen allgemeinerGefahr,
— . B. bei Eisstopfungen,die nötigenSprengbüchsenund das zu derenFüllung erforderliche
werken. Material unter zuverlässigerBegleitung in kürzesterFrist nach dem Bestimmungsortege=

schafftwerdensoll.
88.

hh’ I. Bei dem Verpackenund dem Verladen, sowiebei demAbladen und Auspacken
Verpacken.darf Feuer oder offenesLicht nicht gehalten,Tabak nicht gerauchtwerden.

II. Das Verladen und Abladen hat unter sorgfältigerVermeidung von Erschütterungen
zu erfolgen. Die Versendungsstückedürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfenwerden.
Das Verladen nitroglyzerinhaltiger Sprengstoffe auf Fuhrwerke und das Abladen von
solchendarf nur an Rampen oder gleichwertigenEinrichtungen unter Benutzung von weichen
Unterlagen stattfinden. Das Auf= und Abladen darf nur von zuverlässigenunterrichteten
Personen und unter Ausfsichterfolgen.

III. Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweisenicht vor der Fabrik oder dem
Lagerraum oder innerhalb dieserRäume geschehen,so ist hierzu die GenehmigungderOrts=
polizeibehördeeinzuholen.

89.
Die Versendungsstückemüssenauf dem Fuhrwerke so fest verpacktwerden, daß sie

gegenScheuern,Rütteln, Stoßen, UmkantenundHerabfallenaus ihrer Lagegesichertsind,
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insbesonderedürfenTonnennicht aufrechtgestellt,müssenvielmehrgelegtund durchHolz=
unterlagenunterHaar=oderStrohdeckengegenjederollendeBewegunggesichertwerden.

8 10.
I. Sprengstoffedürfen nicht mit Zündhütchen,Zündpräparatenoder sonstigenleicht

entzündlichenoder selbstentzündlichenGegenständenzusammenverladenwerden.
II. Die im § 2 Ziffer 2 und 3 aufgeführtenStoffe dürfen nicht mit Pulver,

Sprengsalpeter,brennbaremSalpeter (§ 2 Ziffer 1), Kartuschen,Petarden,Feuerwerks=
körpern, Zündungen (8 2 Ziffer 4), oder mit Patronen für Feuerwaffen zusammenver=
laden werden.

W11.
I. Zur Beförderungvon SprengstoffendienendeFuhrwerkemüssenso dichtschließendeDeschaffenhen

Wagenkastenbesitzen,daß dieSprengstoffenichtverstreutwerdenkönnen.Sind dieWagen=
kastenoben offen, so müssen sie mit einem dichtschließenden,feuersicherenPlantuche (z. B.
imprägnierterLeinwand)überspanntsein.

II. Auch die Vorder=und Hinterseiteder Fuhrwerkesindmit demselbenMateriale
zu schließen.

III. Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerneRadschuheangewendetwerden; bei
Eisbahn ist eine eiserneSperrvorrichtung (Krätzer) gestattet,sofern sie ganz vom Radschuhe
bedecktist.

IV. Die Fuhrwerkemüssenals Warnungszeicheneine von weitemerkennbare,stets
ausgespanntgehalteneschwarzeFlaggemit einemweißenP führen.

V. Beim Verladen der Sprengstoffe auf Fuhrwerke und beim Abladen von solchen
müssendie Zugtiere ausgespanntsein.

12.
I. Fuhrwerke,welcheSprengstoffeführen, dürfen niemals ohne Bewachungbleiben. „Lorlchristen
II. Auf denselbendarf Feuer oder offenesLicht nicht gehalten,Tabak nicht gerauchtfür desFusr

werden. Auch in der Nähe der Fuhrwerkeist das Anzündenvon Feuer oderLicht sowie port.
das Tabakrauchenverboten.

§ 13.

I. Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, dürfen nur im Schritt fahren und von
Fuhrwerkensowievon Reiternnur im Schritt passiertwerden.

II. Besteht ein Transport aus mehrerenFuhrwerken, so müssen diesewährendder
Fahrt eineEntfernungvon mindestens50 Meter untereinanderinnehalten.
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8 14.
I. Bei jedemAufenthaltevon mehrals einerhalbenStunde ist eineEntfernungvon

mindestens300 Meter von Fabriken,Werkstättenund bewohntenGebäudeneinzuhalten.
II. Die Ortspolizeibehördedarf, falls einegeeigneteHaltestellein solcherEntfernung

nichtzu findenist, gestatten,daß eineHaltestellein einergeringeren,wennabernichtein
andererSchutz gebotenist, mindestens200 Meter betragendenEntfernung von Fabriken,
Werkstättenund bewohntenGebäudengewählt wird.

III. Bei einemAufenthaltevon mehrals einerhalbenStunde in derNähe vonOrt—
schaftenist überdiesderOrtspolizeibehördetunlichstschleunigAnzeigezu erstatten;dieOrts=
polizeibehördehat darauf die ihr notwendigerscheinendenVorsichtsmaßregelnzu treffen.

§ 15.
I. Fuhrwerke,welcheSprengstoffeführen,müssenvon Eisenbahnzügenodergeheizten

Lokomotiven,Dampfwalzen,Dampfpflügenund ähnlichenMaschinenmöglichstweit ent=
fernt bleiben.

II. Nebender EisenbahnherlaufendeWege, sowieWege,auf welchenDampfstraßen=.
bahnen liegen, dürfen nur dann von solchenFuhrwerkenbefahrenwerden,wenn der Bestim=
mungsortvon Frachtfuhrwerkauf einemanderengut fahrbarenWegenichtzu erreichenist.

§ 16.

Der Transport durchzusammenhängendgebauteOrtschaftenist nur gestattet,wenn
diesenichtvonFrachtfuhrwerkauf gut fahrbarenWegenumfahrenwerdenkönnen. Ist die
Durchfahrtunvermeidlich,so hat der Trausportführerder OrtspolizeibehördeAnzeigezu er=
stattenund derenBestimmungenvor der Einfahrt in denOrt abzuwarten. Die Orts=
polizeibehördehat denzu nehmendenStraßenzugzu bestimmenund vonanderenFahrzeugen
Möglichstfrei zu halten, auchSorge zu tragen, daß die Durchfahrt ohneunnötigenAufent=
halt und mit VermeidungbesondererGefahrenerfolgt.

* 17.
Werden zur Beförderung von SprengstoffenFuhrwerke verwendet, welchemit festen,

dicht schließendenund feuersicherhergestellten,währenddes Transports unter Verschlußge=
haltenenWagenkastenversehensind, so finden hinsichtlichder Beförderung solcherTrausporte
nur die Vorschriftenim § 11 Abs. 3 und 4, § 12, § 13 Abs. 1 und § 14 Anwen=
dung, und zwar die des § 14 mit der Maßgabe, daß die regelmäßigeinzuhaltendeEnt=
fernung 200 Meter beträgt.
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8 18.
I. Gerät eineSprengstoffsendungunterwegsin einenZustand, daß der weitereVer=

sandbedenklicherscheint,so hat die Ortspolizeibehörde,welchervon demTransportführer
tunlichstschleunigAnzeigezu erstattenist, die zur gefahrlosenweiterenBehandlungder
SendungnötigenAnordnungenzu treffen,undzwarje nachdenUmständenunterZuziehung
einesauf ihre Aufforderungvon demAbsenderzu entsendendenSachverständigen.

II. Ist Gefahr im Verzuge, so erfolgt die Vernichtungder Sprengstoffedurchdie
Ortspolizeibehördeauf KostendesAbsendersohnevorherigeBenachrichtigungdesselben,wenn
möglichnachder Angabeund unterAufsichteinesSachverständigen.

§ 19.
WerdenSprengstoffein Mengen von nicht mehr als 35 KilogrammBruttogewichtSendungenin

versendet,so finden auf dergleichenSendungenvon denVorschriftendiesesAbschnittsnur 36kg.
die§§ 7 bis 10 Anwendung.

III. Besondere Bestimmungen für den Wasserverkehr.
8 20.

I. Auf Dampfschiffen,welchePersonenbefördern,dürfenSprengstoffenichttranspor=Verbotg
- „ " 9 · or⸗

tiert, an Schießpulver oderFeuerwerkskörpernjedochdarf soviel mitgeführt werden,als zur Ker von
Abgabevon Signalen notwendigist. Stkrengsteffen.

II. Die im § 7 enthalteneAusnahmebestimmungfindetauchhierAnwendung. auf ½
III. Fähren,welcheFuhrwerkmit Sprengstoffenübersetzen,dürfennichtandereFuhr=

werkeoderPersonenbefördern.
§ 21.

I. Die §§ 7 bis 10, 11 Abs.4, 12 Abs. 1, 13 Abs. 2, 14, 18 und 19 findenVorsichtsmaß=
für den SchiffsverkehrsinngemäßeAnwendung. rpacken,

Ein=undAus=II. Werdenzur Beförderungvon SprengstoffeneiserneoderstählerneSchiffe verwen=ladenauf
det, welchemit dichtschließendenund feuersicherhergestellten,währenddes Transports untergisen Ver
Verschluß gehaltenenLaderäumenversehensind, so finden von den im Abs. 1 angezogenenSprengstoffe.
Vorschriftennur die §§ 8, 11 Abs.4, 12 Abs. 1, 14, 18 und 19 sinngemäßeAnwen=
dung, und zwar die des § 14 mit der Maßgabe, daß die regelmäßigeinzuhaltendeEnt=
fernung 200 Meter beträgt.

III. Zur Versendungauf Schiffen sind Patronender im § 2 Ziffer 2 aufgeführten
Stoffe außerdemmit einerdas EindringenvonWasseroderFeuchtigkeitverhinderndenUm=
hüllung (z. B. mit GummilösungverklebtenGummibeutel)zu versehen.Auf denTrans=
port auf Fähren findetdies keineAnwendung.
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IV. Das Ein= undAusladendarf nur an einervon derOrtspolizeibehördedazuan=
gewiesenenStelle, welchemindestens300 Meter vonbewohntenGebäudenentferntseinmuß,
erfolgen.Mit Genehmigungdes K. StaatsministeriumsdesInnern kannauchin geringerer
Entfernungvon bewohntenGebäudeneineStelle angewiesenwerden,soferndieseGebäude
durchErdwälle oderin andererWeisegegendie Wirkungeneinerauf der Ladestelleeintre=
tendenExplosiongenügendgesichertsind.

V. Die Ladestelledarf währendihrer BenutzungdemPublikum nichtzugänglichsein
und ist, wennausnahmsweisedas Aus= oderEinladenbei Dunkelheitstattfindet,mit fest=
und hochstehendenLaternenzu erleuchten.Die mit SprengstoffengefülltenBehälterdürfen
nichteherauf dieLadestellegebrachtoderzugelassenwerden,bis dieVerladungbeginnensoll.

§ 22.
I. Die Sprengstoffemüssenauf demSchiffe in einemabgeschlossenenRaume,welcher

bei Dampfschiffenmöglichstweit von denKesselräumenentferntist, unterDeckfestverstaut
werden. Bei Verladung in offenenBooten müssenletzteremit einemdichtschließendenfeuer=
sicherenPlantuche(z. B. imprägnierteLeinwand)überspanntsein.

II. Weder in den so benutzten,nochin denunmittelbardaranstoßendenRäumen dürfen
Zündhütchenund Zündschnüreverpacktsein.

III. LeichtentzündlicheoderselbstentzündlicheStoffe, zu welchenSteinkohlenund Koks
nichtgerechnetwerden,sind von der gleichzeitigenBeförderungüberhauptausgeschlossen.

8 23.
gsierenvon I. Sind zu öffnendeBrůckenoderSchleusenzu passieren,so hat derTransportführer
Schleusen;demBrücken=oderSchleusenwärterAnzeigezu erstattenund vor der DurchfahrtdessenBe=
Anlegenan stimmungenabzuwarten. Der Brücken=oder Schleusenwärterhat Sorge zu tragen, daß die

Durchfahrt ohneunnötigenAufenthalt und mit VermeidungbesondererGefahrenerfolgt.
II. Das Anlegendarf nur an Orten geschehen,welchewährenddes Aufenthaltsdem

Publikum nichtzugänglichsind.
III. Die Ortspolizeibehördeist stets vorher in Kenntnis zu setzenund hatVorschriften

überOrt und Zeit zu gebenund Vorsichtsmaßregelnim einzelnenzu treffen.

IV. Bestimmungenüber den Handel mit Sprengstoffen sowie über deren
Aufbewahrung und Verausgabung.

§ 24.
Ageigepftch: I. Wer Sprengstoffefeilhaltenwill, muß davonderOrtspolizeibehördeAnzeigemachen.
laubnis. Wer Sprengstoffefeilhaltenwill, welchedenVorschriftendesReichsgesetzesvom9. Juni 1884,

unterliegen,bedarf dazu der polizeilichenErlaubnis gemäß§ 1 diesesGesetzes.
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II. Sprengpatronendürfen von denFabriken und Händlern und ihrenBeauftragtenAbgabeder
nichteinzelnund lose, sondernnur in den nach§ 6 dafür vorgesehenenBehältern oderFe in
kleinerendichtschließendenOriginalverpackungenderFabrikationsstättevon¼, ½, 1 und älternund
2½ Kilogrammabgegebenwerden. Diese Behälterund Originalverpackungenmüssenmit packungen.
der Jahreszahlder Abgabeaus der Fabrikationsstätteund mit einer durchdas Jahr der
AbgabefortlaufendenNummerversehensein. DieselbeZahl und Nummermüssenauchan
jederin denBehälternverpacktenSprengpatroneangebrachtsein. Die Angabeder Jahres=
zahl und Nummerauf denBehälternund Sprengpatronendarf auch in chiffrierterForm
erfolgen,welchevor derAnwendung demK. Staatsministerium desInnern zur Genehmigung
vorzulegenist. Außerdemmuß an jeder Sprengpatroneder Name des Sprengstoffs sowie
die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von dem K. Staatsministerium des Innern
gebilligteund öffentlichbekanntgemachteBezeichnungder Fabrik angebrachtsein. Die von
diesemMinisterium einer in Bayern betriebenenFabrik erteilteGenehmigungihrerNummern=
chiffernund Billigung ihrer Fabrikbezeichnunghat für denVerkehrmit Erzeugnissendieser
Fabrik im ganzenReicheGeltung.

III. In demgemäß§ 1 Abs.2 des Reichsgesetzesvom 9. Juni 1884 zu führenden
Registersind Jahreszahl und Nummerder gekauftenund abgegebenenSprengpatronenzu
vermerken. «8 26.

Wer sichmit derAnfertigung oder demVerkaufe vonSprengstoffenbefaßt, welchedemDuchführung
Reichsgesetzevom 9. Juni 1884 nichtunterliegen,ist verpflichtet,überalle An= und Ver=Sertau von
käufedieserStoffein Mengenvonmehrals 1 Kilogrammein Buch zu führen,welchesSprengstoffen.
denNamender Verkäuferund der Abnehmer,denZeitpunktdes Ankaufs und der-Abgabe,
die Mengender gekauftenund abgegebenenStoffe sowiebei SprengpatronenderenJahres=
zahl und Nummerangibt. DiesesBuch ist auf Verlangender Polizeibehördezur Einsicht
vorzulegen.Hinsichtlichder Buchführunggreifenim übrigen die auf Grund des Reichs=
gesetzesvom9. Juni 1884 erlassenenVorschriftenPlatz.

§ 26.
I. Die Abgabe von Sprengstoffenan Personen, von welchenein Mißbrauch derselbenAbgabevon

zu befürchtenist, insbesonderean Personen unter 16 Jahren ist verboten. Dies gilt ins=Sprengstoen
besondereauchvonsolchenFeuerwerkskörpern,mit derenVerwendungeineerheblicheGefahr läsfi d
für PersonenoderEigentumverbundenist (Kanonenschläge,Frösche,Schwärmeru. dergl.). Personen.
Dagegen findet dieseVorschrift keineAnwendung auf Spielwaren, welcheganzgeringeMengen
vonSprengstoffenenthalten.Zündplättchen(Amorces),welchemehrals 7,, GrammSpreng=
mischung(Knallsatz)auf 1000 Plättchenenthalten,dürfenals Spielwarennicht in denVer=
kehrgebrachtwerden.
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II. Die Abgabevon Sprengstoffen,welcheden Vorschriftendes Reichsgesetzesvom
9. Juni 1884 unterliegen,darf seitensder Fabrikenund Händler und ihrer Beauftragten
nur an solchePersonenerfolgen,welchenachdengemäß§ 2 diesesGesetzeserlassenenAn=

vordnungen zumBesitzevonSprengstoffenberechtigtsind. Bei Staatswerken, welchebesonderer
Erlaubnis zum BesitzevonSprengstoffennichtbedürfen,kanndieAbgabean solchePersonen
erfolgen,welchevonderVerwaltungdesWerkeszu derAnnahmeausdrücklichermächtigtsind.

§ 27.
Veraus= I. Die Verausgabung von Sprengstoffen, welche den Vorschriften des Reichsgesetzes
Em n vom 9. Juni 1884 unterliegen,an die in Bergwerken,Steinbrüchen,Bauten und gewerb=
anri lichenAnlagenbeschäftigtenBergleute,Arbeiteru. s. w. darf nur von denjenigenBetriebs=

leitern,BeamtenoderAufsehernbewirktwerden,welchenachdengemäß§ 2 diesesGesetzes
erlassenenAnordnungenzum Besitzevon Sprengstoffenberechtigtsind. Diese Personensind
verpflichtet,über die Verausgabung ein Buch zu führen, welchesdenNamen derEmpfänger,
denZeitpunktder Verausgabung,die Menge der verausgabtenStoffe, sowie bei Spreng=
patronenderenJahreszahlund Nummerangibt. Bei Staatswerken,welchebesondererEr=
laubnis zum Besitzevon Sprengstoffennicht bedürfen,kanndie Verausgabungvon solchen
Personen bewirkt werden,welchevon derVerwaltung desWerkes zu derVerausgabung aus=
drücklichermächtigtsind.

II. Die LeiterderBergwerke,Steinbrüche,Bauten und gewerblichenAnlagensind ver=
pflichtet,Maßregeln zu treffen, welcheeineVerwendung der zumVerbrauch im Betriebe ver=
ausgabtenSprengstoffedurchdie Bergleute, Arbeiter u. s. w. zu anderenZweckentunlichst
ausschließen.

V. Bestimmungen über die Lagerung von Sprengstoffen.
§ 28.

Gefahrdrohen= GeratenSprengstoffeauf ihremLager in einenZustand, daß die weitereLagerung
dergutandderbedenklicherscheint,so findendie Vorschriftendes 8 18 entsprechendeAnwendung.

§ 29.
Lagerungen I. Wer mit Pulver, Sprengsalpeter,breunbaremSalpeter (§ 2 Ziffer 1), Feuerwerks=
fürQadeiskörpernoderZündplättchen— Amorces— (§ 2 Ziffer 4) odersolchenPatronenfür Hand=

feuerwaffen,welchenicht unter § 1 Abs. 2b fallen, Handel treibt, darf:
1. im Kaufladennichtmehrals 2½ Kilogramm,
2. im Hauseaußerdemnichtmehrals 10 Kilogrammvorrätighalten.

II. Auf NachweiseinesbesonderenBedürfnisseskanndieErhöhungdesVorrats unter2
zeitweiligbis auf 15 Kilogrammgestattetwerden.
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III. Die Aufbewahrungmuß in einemauf demDachboden(Speicher)belegenen,mit
keinemSchornsteinrohrin VerbindungstehendenabgesondertenRaume erfolgen,welcherbe=
ständig unter Verschluß gehalten und mit Licht nicht betretenwird. Die Behälter müssen
denBestimmungenim § 6 Abs.1 und 2 entsprechenund mit stetsfestgeschlossenenDeckeln
versehensein.

830.

bewahrungvon mehrals 2⅛½Kilogramm der daselbstgenanntenSprengstoffeder orts=
polizeilichenErlaubnis.

8 31.

Lagerung.

Herstel=

II. Handelt es sich umMagazine, welchezu einem derAufsicht derBergbehördeunter=
stehendenWerkegehören,so hat die DistriktspolizeibehördediePrüfung in Gemeinschaftmit
der Bergbehördevorzunehmen.

III. Es kannangeordnetwerden,daß dieSchlüsselzu diesenMagazinenin denHänden
der Behördebleiben.

§ 32.
Die Aufbewahrungder im § 29 genanntenSprengstoffean der Herstellungsstätte

sowiean der Verbrauchsstätteunterliegtden im § 33 gegebenenVorschriften.

§ 33.
I. Die im § 2 aufgeführtenSprengstoffedürfen— abgesehenvon den im § 29

vorgesehenenAusnahmen— nur an der Herstellungsstätteoderan denjenigenOrten, wo
sie innerhalbeinesBetriebs zur unmittelbarenVerwendunggelangen,oder in besonderen
Magazinen gelagertwerden.

II. Für die Lagerungan der Herstellungsstättesind, in Ermangelungbesonderer,bei
Genehmigungder Anlage gemäß§ 16 der GewerbeordnungvorgeschriebenerBedingungen,
die Weisungender Ortspolizeibehördezu beachten.

III. Die Niederlagenan derVerbrauchsstättesowiedie besonderenMagazinebedürfen
der distriktspolizeilichenGenehmigungund sind nachdenvon der Distriktspolizeibehördezu
erteilendenVorschriften einzurichten.

IV. Für solcheNiederlagenoderMagazine, welchezu einemder Aufsichtder Berg=
behördeunterstehendenWerke gehören,tritt diese an die Stelle der Distriktspolizeibehörde.
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V. Es kann angeordnetwerden,daß dieSchlüsselzu denNiederlagenoderMagazinen
in denHändender Behördebleiben.

8 34.

I. Andereals die im § 2 aufgeführten,insbesonderedie im § 3 genanntenSpreng=
stoffe,dürfennur an der Herstellungsstättegelagertwerden.

II. Zu Versuchszweckenkann die Lagerung neuer Sprengstoffean anderenOrten von
der K. Regierung,Kammerdes Innern, gestattetwerden.

VI. Strafbestimmungen.

*35.
ZuwiderhandlungengegenvorstehendeVorschriftenwerdennach § 367 Nr. 5 des

Strafgesetzbuchsbestraft,soweitnichthärtereStrafen nachdemReichsgesetzevom9. Juni 1884
verwirktsind.

Schlußbestimmung.

g 36.
WeitergehendebergpolizeilicheVorschriften und Anordnungenüber die Verwendung von

Sprengstoffenbeim Bergbau, dann die internationalenVerabredungenüber denVerkehr mit
Sprengstoffen,werdendurchdie vorstehendenBestimmungennichtberührt.

8 37.
Die obigenVorschriftentretenanStelle der Bekanntmachungvom15. Februar1894,

denVerkehrmit Sprengstoffenbetreffend(Gesetz-undVerordnungsblatt1894 Seite86 ff.),
mit dem1. September1905 in Kraft.

München,den 27. Juli 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.
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Nr. 6059/V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Ges.u. Verordn.=Blatt1899 S. 1075)
wird in nachstehenderWeiseabgeändert:
1. In Nr. XXXVFZiff. 6 wird hinterdenWorten:Patronenaus Kinetit (ein durch
NitrozellulosegelatiniertesNitrobenzol,in welchesnnterAusschlußandererSubstanzen
ein Gemengevon salpetersauremund chlorsauremKali eingeknetetist), eingeschaltet:

endlichPatronen aus C. Pulver Silesia (Gemengevon höchstens85 Prozent
Kaliumchloratmit einemnitriertenGemischevon Harz und Stärkemehl),

2. In Nr. XXXV# wird dermit „Chlorat=Sprengstoffen“beginnendeAbsatzgestrichen.

Die Bestimmungzu 1. tritt sofort,die Bestimmungzu 2. am 1. Septemberds.Js.
in Kraft. ·

München,den28. Juli 1905.

J. V.
Staatsrat v. Ebermayer.

Nr. 5989/VI.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf dieam1 Augustds.Is. zurEröffnunggelangendeBahnlinie Dombühl—Rothen=
burg o. T. findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und
NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — Ges. u. Verordn.=
Blatt 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 29. Juli 1905.

Staatsrat v. Ebermayer.
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hofdienstMachricht.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 13. Juli 1905 den Königlichen
PreußischenOberstleutnanta. D. Karl Grafen
von Holnstein aus Bayern, auf sein
alleruntertänigstesAnsuchen,zum Königlichen
Kämmererzu ernennen.

VerleihungderWürdeeines
lebenslänglichenReichsratesder

Krone Bayern.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

SeineKöniglicheHoheitPrinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm24. Juli 1905 Aller=
höchstbewogengefunden, den K. Kämmerer
und Gutsbesitzer,Major a. D. Haus Frei=

Gocgle

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm22. Juli 1905 demK. Kämmerer

und Oberstleutnanta. D. Rudolf Freiherrn
von Thüngenfür dasihmverlieheneRechts=
ritterkreuzdes K. PreußischenJohanniter=
Ordens und
dem LeibjägerSeiner KöniglichenHoheit

des Prinzen Rupprechtvon Bayern, Peter
Quirin, für das ihm vonSeinerMajestät
dem DeutschenKaiser, Könige von Preußen,
verlieheneK. PreußischeAllgemeineEhren=
zeichen
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



esetzundVerudnngsnguat
für das

Königreich Bayern. «

Nr.41.
München, den 17. August 1905.

Inhalt:
Bekauntmachung vom 11. August 1905, den Staatsvertrag über neue Eisenbahnverbindungen zwischen Bayern

und Württembergbetreffend.—Ordens=Verleihungen.

Nr. 16865.

Bekanntmachung, den Staatsvertrag über neue EisenbahnverbindungenzwischenBayern und
Württembergbetreffend.

K. StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesAußern,dannfür Verkehrs=
angelegenheiten.

Nachstehendwird der zwischendemKönigreicheBayern und dem KönigreicheWürttem=
berg am 12. April 1905 abgeschlosseneStaatsvertrag, betreffenddie Herstellungweiterer
EisenbahnverbindungenzwischenbeidenStaatsgebieten,mit demBeifügenbekarntgegeben,
daß dieAuswechselungderRatifikationsurkundennachbeiderseitigerAllerhöchsterGenehmigung
am 28. Juli 1905 stattgefundenhat.

München, den 11. August 1905.

J. V. J. V.
Staatsrat v. Bever. Staatsrat v. Ebermayer.
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Staats vertrag
zwischen

Wapern und Württemberg
über

dieHerstellungweitererEisenbahnverbindungenzwischenbeidenStaatsgebieten.

Die KöniglichBayerischeund die KöniglichWürttembergischeRegierunghabenin der
Absicht,weitereEisenbahnverbindungenzwischenbeidenStaatsgebietenherbeizuführen,Bevoll=
mächtigteernannt,welchevorbehaltlichder AllerhöchstenRatifikation nachstehendenVertrag
verabredethaben.

A. Staatliche Eisenbahnen.

Artikel 1.

Die Königlich BayerischeRegierunggestattetinnerhalb ihres Gebiets der Königlich
WürttembergischenRegierungdenBau und Betrieb einerEisenbahn

1. von Weikersheim nach Röttingen zum Anschluß an die Lokalbahn
Röttingen —Ochsenfurt,

2. von Isny nachSeltmanns zum Anschlußan die LokalbahnKempten —
Siebratshofen.

Die Bahnensollenals Nebenbahnenmit normalerSpurweite nach denVorschriften
der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnunghergestelltwerden.

Artikel 2.

Die Feststellungder gesamtenBauentwürfefür dieseEisenbahnensoll der Königlich
WürttembergischenRegierung zustehen. Diese wird sich indessensowohl über die Führung
der Bahnen als überdie Anlegungvon Stationenmit derKöniglichBayerischenRegierung
verständigenund ihr denausführlichenBauentwurf vor Beginn des Baues zur Einsicht=
nahmeund etwaigenErinnerungmitteilen.

Die landespolizeilichePrüfung und Genehmigungder Bauentwürfe,soweit diesedie
Herstellung von Wegübergängen,Zufahrtstraßen, Brücken, Durchlässen, Flußkorrektionen,
VorflutanlagenundParallelwegenbetreffen,nebstder baupolizeilichenPrüfung derStations==
anlagenbleibeninnerhalbdesbayerischenGebietesderKöniglichBayerischenRegierungvorbehalten.
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Artikel 3.
Der KöniglichWürttembergischenRegierungwird auf ihrenAntrag für dieAusführung

der bayerischenTeilstreckendas Enteignungsrechtverliehenwerden.

Artikel 4.

Sollte nachVollendungder BahnendieAnlage neuerWasserdurchlässeoderöffentlicher
Straßen und Wege,welchedie geplantenBahnen kreuzen,von der KöniglichBayerischen
Regierungangeordnetoder genehmigtwerden,so wird die KöniglichWürttembergischeRe=
gierunggegendie AusführungderartigerAnlagen keineEinspracheerheben.Die Königlich
BayerischeRegierungwird aberdafür eintreten,daß aus der neuenAnlage der Königlich
WürttembergischenRegierungkeinAufwanderwächstund jedeUnterbrechungdesEisenbahn=
betriebsvermiedenwird.

Artikel 5.
Die Ernennungder Beamtenund Unterbeamtenund die Disziplinargewaltüberdie=

selbenstehender KöniglichWürttembergischenRegierungzu.
Das württembergischeBahnpersonalhat dieBahnpolizeiauchauf denbayerischenTeil=

streckenwahrzunehmen;soweit es in Bayern stationiert ist, wird es durchdie Königlich
BayerischenBehördenverpflichtet.

Artikel 6.
NachVollendungdesBaues wird die KöniglichWürttembergischeRegierungfür jede

Bahn eineNachweisungder innerhalbdesKönigreichsBayern aufgewendetenBaukostennebst
einem vollständigen,das vermesseneGelände innerhalb des KönigreichsBayern nachweisenden
Plan in zwei Ausfertigungender KöniglichBayerischenRegierungzur Prüfung und An=
erkennungmitteilen. Nach erfolgterAnerkennungerhält jeder der vertragschließendenTeile
eineAusfertigung.

Zur FeststellungdesAnlagekapitalsist in gleicherWeisenachvorherigerVerständigung
mit der KöniglichBayerischenRegierungbei späterenauf den im KönigreichBayern ge=
legenenTeilstreckenvorkommendenErweiterungenund Ergänzungenzu verfahren,wenn sie
im einzelnenFalle mindestensfünftausendMark Kostenverursachen. »

Die KöniglichBayerischeRegierungbehältsichdasRechtvor, die innerhalbdesKönig=
reichsBayern gelegenenStreckender Bahnen je nachAblauf von zwanzigJahren nach
der Betriebseröffnunganzukaufen.Als Kaufpreisgilt das nachAbsatz1 und2festgesetzte
Anlagekapital. Sollte sichder Zustand der Bahnenzur Zeit ihres Ankaufs im Vergleich
mit der ursprünglichenAnlage wesentlichverschlechterthaben,so soll von der Entschädigung,
nötigenfallsaufGrund einerEntscheidungdes Schiedsgerichts(Artikel21), ein entsprechender
Abzuggemachtwerden.
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Die KöniglichBayerischeRegierungwird von ihremAnkaufsrechtnur für denBeginn
eines Betriebsjahres(1. April) Gebrauchmachen. Sie wird ihre Absichtder Königlich
WürttembergischenRegierungspätestensein Jahr vorheranzeigenund sichmit dieserüber
die zur einheitlichenFortsetzungdes Betriebs erforderlichenMaßnahmenverständigen.

Artikel 7.
Für das in BetrachtkommendeBahneigentum(Grund=undGebäudebesitz)desKöniglich

WürttembergischenStaates in Bayern geltenhinsichtlichderBesteuerungdie gleichenGrund=
sätzewie für das Bahneigentumdes KöniglichBayerischenStaates.

Für den Bahnbetriebwird die Königlich BayerischeRegierungkeineStaatssteuern
erheben.

Die KöniglichWürttembergischeRegierungsicherthierfürGegenseitigkeitzu.

Artikel 8.
Weiterhinsoll auf BayerischemundWürttembergischemGebieteineBahnvomDonautal

zumBrenztal und zwar entwederzur Verbindungvon Günzburg mit Niederstotzingen
odermit Sontheim— Brenz odervon Gundelfingen mit Sontheim— Brenz als
normalspurigeNebenbahnnachden Vorschriftender Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung
hergestelltwerden.

Die auf BayerischemStaatsgebietegelegeneStreckedieserBahn wird von derKöniglich
BayerischenRegierung,die auf WürttembergischemStaatsgebietegelegeneStreckevon der
KöniglichWürttembergischenRegierungje als Teil ihrer staatlichenEisenbahnenausgeführt.

Die Bahn soll binnensechsJahren, von der Ratifikationdes gegenwärtigenStaats=
vertrags an gerechnet,in Betrieb genommenwerden.

Die mit der Ausführungdes Baues beauftragtenBehördenhabensichgegenseitigdie
EinzelpläneüberdieGrenzstreckenund sonstigehieraufbezüglicheNachweisemitzuteilen,auch
währenddes Baues in stetemBenehmenmit einanderzu bleiben. über denGrenziüber=
gangspunktund den Anschluß der Grenzstreckenwird gemeinschaftlichvon den beiderseitigen
Behördenein genauerEntwurf gefertigtund der Genehmigungder beidenRegierungen
unterstelltwerden.

Die UnterhaltungundBewachungderBahn sowiederStations=undAbfertigungsdienst
werdenausschließlichdurchdie Organe und auf Kostender Verwaltungbesorgt,in deren
Eigentumdie betreffendeBahnstreckeoderStation sichbefindet.

Auf der Bahn wird ein einheitlicherBetrieb nach den von den beidenRegierungen
zu treffendennäherenVereinbarungenhergestelltwerden.
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B. Privatbahn.

Artikel 9.

Ferner verpflichtensich die KöniglichBayerischeund die KöniglichWürttembergische
Regierung,der Aktiengesellschaft„BadischeLokaleisenbahnen“zu Karlsruhe denBau und
Betrieb einerNebeneisenbahnvon Dillingen nachBallmertshofen zum Anschlußan
die Linie Ballmertshofen —Aalen nachMaßgabe diesesVertrags und nochzu ver=
einbarenderKonzessionsbedingungenzu gestatten.

Artikel 10.

Für denBau und Betrieb der Bahn sollendie VorschriftenderEisenbahn=Bau=und
Betriebsordnungund diedazu noch ergehendenergänzendenund abänderndenBestimmungen
maßgebendsein. Die Spurweiteder Bahn soll ein Meter betragen;der spätereAusbau
zu normaler Spurweite soll nicht ausgeschlossensein.

Artikel 11.

Die Genehmigungund Feststellungder BauentwürfeinnerhalbjedesStaatsgebiets
bleibtder betreffendenRegierungüberlassen.

Die bau=und wasserpolizeilichePrüfung derAnlagenstehtjederderbeidenRegierungen
für die innerhalbihres GebietsgelegenenStreckenzu.

Artikel 12.

Zum Zweck der Erwerbung des zur Anlage der Bahn erforderlichenGrund und
Bodens wird jededer vertragschließendenRegierungenfür ihr GebietdemUnternehmernach
Maßgabe der Landesgesetzedas Enteignungsrechtverleihen.

Artikel 13.

Jede der beidenRegierungenübt für ihr Gebiet das staatlicheAufsichtsrechtüberdie
Verwaltungder Bahn aus. Soweit eine einheitlicheAusübung diesesAufsichtsrechtsim
Interessedes Eisenbahnverkehrsliegt, werden die vertragschließendenRegierungen eine Ver=
ständigunghierüberunter sichherbeiführen.

Artikel 14.

Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht der hierzu in jedemStaatsgebietzuständigen
BehördennachMaßgabeder Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnunggehandhabt.

Die Bahnpolizeibeamtensind von denzuständigenStaatsbehördenzu verpflichten.
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Artikel 15.

Jede der beidenRegierungenbehältsichvor,diel Bahn derBesteuerungnachMaßgabe
der Landesgesetzezu unterziehen.

Artikel 16.
Falls dieKöniglichBayerischeoderdieKöniglichWürttembergischeRegierungdasEigen=

tum des in ihremStaatsgebietliegendenTeils der Bahn erwerbensollte,werdensich die
vertragschließendenRegierungenüberdie zur BeibehaltungeinesungestörteneinheitlichenBe=
triebs auf der Bahn Dillingen=Ballmertshofen nötigenMaßregeln,soweiterforderlich
im Benehmenmit dem Unternehmer,verständigen.

Sollte die KöniglichBayerischeRegierungdenAnkauf derStreckeBallmertshofen=
Landesgrenzebeabsichtigen,so wird die KöniglichWürttembergischeRegierunghiergegenkeinen
Einsprucherheben;sie behältsichjedochdieErwerbungdieserStreckeaufGrund deswürttem=
bergischenEisenbahngesetzesvor. Macht die KöniglichWürttembergischeRegierung von ihrem
RechteGebrauch,so wird sie der KöniglichBayerischenRegierungden auf dieseStrecke
entfallendenbayerischenStaatszuschußohneVergütungvonZinsen erstatten. DerselbeBe=
trag wird der KöniglichBayerischenRegierungerstattetwerden,wenn dieseStreckeinfolge
Erlöschensder Konzessionauf denWürttembergischenStaat übergeht,sofern nicht dieKönig=
lich WürttembergischeRegierunges vorzieht,die Streckekostenlosder KöniglichBayerischen
Regierungals Eigentumzu überlassen.

C. Schlußbestimmungen.
Artikel 17.

Eine von den vertragschließendenRegierungenbeauftragteKommissionwird sich vor
der Eröffnungdes regelmäßigenBahnbetriebsvon dem betriebsfähigenZustand jeder der
neuenBahnstreckenüberzeugen.

Artikel 18.
Die LandeshoheitstehtausschließlichderRegierungzu, auf derenGebietdie betreffende

Streckegelegenist.
über das in Ausübung des Fahrdienstesauf das fremdeStaatsgebietübergehende

Personalübt die zuständigeHeimatbehördedie Dienst=und Disziplinargewaltausschließlich
aus. Im übrigenist das in AusübungdesDienstesauf das Gebietdes anderenStaats
übergehendePersonalwährendseinesAufenthaltsauf diesemGebiet denGesetzenund Poli=
zeiverordnungendiesesStaats unterworfenund eshatden ihmerteiltendienstlichenWeisungen
der Stations=und Betriebsbeamtender Verwaltung,auf derenBahnstreckees sichbefindet,
Folge zu leisten. Es kommenihm diegleicheneisenbahndienstlichenund eisenbahnpolizeilichen
Befugnissezu, wie den Bedienstetendes anderenStaats.
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Jede Regierungwird dafür sorgen,daß das Bahnpersonaldes andernStaats in der
Ausübungder bahnpolizeilichenDienstverrichtungenvon denBehördendesStaatsgebiets die
erforderlicheUnterstützungerhält.

Artikel 19.
Den beiderseitigenPostverwaltungenbleibt überlassen,über den Postverkehrauf den

Bahnen besondereVereinbarungenzu treffen. Hierbei ist von demGrundsatzauszugehen,
daß die Verwaltung,die mit ihrenBetriebsmittelndiePostbeförderungfür dieanderePost=
verwaltungbesorgt,entsprechendeEntschädigungerhält.

Artikel 20.
Die von einerStaatsbahnverwaltunggenehmigtenFahrzeugebedürfenbei demÜber=

gang in das Gebietdes anderenStaates keinerweiterenPrüfung.

Artikel 21.

EtwaigeMeinungsverschiedenheitenüber die AuslegungdiesesStaatsvertragswerden
unterAusschlußdesRechtswegsvon einemaus dreiSchiedsrichternbestehendenSchiedsgericht
entschieden.Zu diesemSchiedsgerichternenntjedeRegierungein Mitglied, währendum
die Bezeichnungdes drittenMitglieds der Präsidentdes Reichsgerichtsersuchtwerdensoll.

Artikel 22.
Beide Regierungenbehaltensich,soweiterforderlich,die Zustimmungihrer Landtage

zu diesemVertragevor.
Der gegenwärtigeVertrag soll beiderseitszur AllerhöchstenGenehmigungvorgelegtund

die Auswechslungder Ratifikationsurkundenzu Stuttgart möglichstbald vorgenommen
werden.

Dessenzur Urkundehabendie beiderseitigenBevollmächtigtenden Vertrag in zwei
gleichlautendenAusfertigungenunterBeidrückungihrerSiegel eigenhändigunterzeichnet.

Stuttgart, den 12. April 1905.

gez.Frhr. von Schacky, gez.Dr. jur. von Gesterlen,
K. Bayer. Ministerialrat. K. WürttembergischerDirektor.

L. S. L. S.

gez.Dr. Graßmann, gez.Stierlin,
K. Bayer. Oberregierungsrat. K. WürttembergischerMinisterialrat.

L. S. L. S.
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Ordens-Verleihungen.

Im Namen Beiner Majestät des fönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm6. August1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,
demVorsitzendenim Ministerrate,Staats=

minister des KöniglichenHauses und des
AußernKlemensFreiherrnvon Podewils=
Dürniz,
demK. StaatsministerdesInnernDr. Max

Grafen von Feilitssch,

Google

———

demK. Staatsministerder Justiz Ferdi=
nand Ritter von Miltner,
dem K. Staatsminister des Innern für

Kirchen=undSchulangelegenheitenDr. Anton
Ritter von Wehner,
demK. Staatsministerfür Verkehrsange=

legenheitenHeinrich Ritter von Frauen=
dorfer,
demK. StaatsministerderFinanzenHer=

mann Ritter von Pfaff,
dem Erzbischofevon München=Freising,

ReichsratderKroneBayern,Dr. Franz Joseph
von Stein
die „Prinz=RegentLuitpold=Medaille“ in
Silber zu verleihen.



tax-undIlcriirdnungrrjilaå5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 42.
München, den 23. August 1905.

Inhalt:
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Urkunde über die Errichtung einer Prinz=Regent Luitpold=Wohltätigkeits=Stiftungmit dem Sitz
in Fall.

Im UamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
von Gottes GnadenKöniglicher Prinz Uon ayern,

Regent.

Wir findenUns bewogen,zur dauerndenErinnerungan Unseren langjährigen
regelmäßigenJagdaufenthalt in den ForstamtsbezirkenFall, Krünn und Garmisch
mit einem Kapitale von 15000 IX eine Stiftung zu errichten,und verordnen,was folgt:

96
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§ 1.

Die Stiftung führt denNamen„Prinz=RegentLnitpold=Wohltätigkeits=Stiftung“und
hat ihren Sitz in Fall.

§ 2.

Die Verwaltung des StiftungsvermögensübertragenWir dem K. ForstamteFall.

838.
Die VerleihungdesStiftungsgenussesobliegtfür jedeneinzelnenForstamtsbezirkdem

jeweiligenForstamtsvorstandbeziehungsweisedessenStellvertreter.
Vor Verleihung des Stiftungsgenussessind die treffendenGemeindeverwaltungengut=

achtlicheinzuvernehmen.
§ 4.

Die Rentendes Stiftungsvermögenssind in folgenderWeisezu verwenden:

I. Alljährlicham12. März — Unserem Geburtstage—, erstmaligam12.März 1906,
sollenan siebenKinder, derenEltern bei denAllerhöchstenJagdenoderals ärarialischeWald=
arbeiterin dengenanntenForstamtsbezirkenbeschäftigtwerdenund die bayerischeStaats=
angehörigkeitbesitzen,je 50 —Xin Form je einesSparkassebuchesverteiltwerdenund zwar
so, daß auf den ForstamtsbezirkFall drei Präbenden, auf die ForstamtsbezirkeKrünn und
Garmischje zwei Präbendentreffen.

Die zu bedenkendenKinder sollennichtunter5 und nichtüber9 Jahre alt sein.
Die Spareinlagenbleibenbei Knaben bis zur Großjährigkeit,bei Mädchenbis zur

Großjährigkeitbeziehungsweisebis zur Verehelichung,wenn diesefrühererfolgensollte,in
Verwaltung des K. Forstamtes Fall und dürfen nebst Zinsen und Zinseszinsen nur an
die Beschenktenselbstausbezahltwerden.

Bei früheremAblebender Beschenktenfällt das Einlagekapitalzu 50 an die
Stiftungzurück,währenddieangefallenenZinsenan dieeventuellenErbenherauszuzahlensind.

Dabei soll es nicht ausgeschlossensein, daß auf das treffendeSparkassebuchvon dem
Kinde selbstoder von Dritten für das Kind weitereEinlagen gemachtwerden.

II. Der Rest der Stiftungerentensoll unter Zugrundelegungdes gleichenVerhält=
nisses,wie bei Verteilung der Präbenden, zur alljährlichen Veranstaltung je eines Kinder=
"estes,verbundenmit Ausspeisung, für die genannten3 Forstamtebezirkeverwendetwerden.

5.

Allenfallsige Zustiftungen sind, insofern die Zustifter nicht anderes bestimmen,dem
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Stiftungsvermögeneinzuverleibenund, sobaldtunlich, zur Stiftung neuerPräbendenzu
verwenden.

GegebenLinderhof,den20. August 1905.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

J. V.
Staatsrat Dr. v. Proebst.

AufAllerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

an dessenStatt:
RegierungsratNeubert.

Nr. 17004.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Der SüddeutschenBodenkreditbankin Münchenwurdedie Genehmigungerteilt, inner=
halb der gesetzlichenMaximalgrenzefür den Pfandbriefumlaufeine neueSerie (Nr. 58)
Hypothekenpfandbriefeauf den Inhaber im Gesamtbetragevon 20 Millionen Mark, welche
unverlosbar und vom Emissionsdatuman 10 Jahre unkündbarsind, von da ab innerhalb
längstens50 Jahren im Wegeder Kündigungmit vierteljährlicherFrist oder des frei=
händigen Rückkaufseingeführtwerden,in den Verkehr zu bringen.

Die neuePfandbriefseriewird eingeteiltin Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200
und 100 Mark.

München,den22. August 1905.

J. V.
Staatsrat Dr. v. Prorbst.
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Hofdienst-Machricht.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom
13. August 1905 allergnädigstbewogen
gefunden, den bisherigenInstitutskaplan,
Priester Johann Baptist Luttenbacher
zum K. Hofkuratkaplan in Schleißheim ab
16. August 1905 zu ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im MNamenSeiner Moajestätdes Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm15. Juni 1905 dem Erzüischof

von München=FreisingDr. Franz Josef
von Stein, Reichsrat der Krone Bayern,
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in Rücksichtauf seineseit 50 Jahren mit
TreueundEifer geleistetenDienste,dasEhren⸗
kreuzdes Ludwigs-Ordensund
demK. Hofkapellen-Direktor,K. Geist=

lichen Rate, Propst bei dem Kollegiatstifte
an der K. Hofkirchezum heiligenKajetan,
ApostolischenProtonotarundPäpstlichenHaus=
prälaten Jakob Ritter von Türk die „Prinz=
RegentLuitpold=Medaille“in Silber
zu verleihen.

Erhebung in den Adelsstand.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm26. Juli 1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,dieHofdameIhrer
KöniglichenHoheit derGroßherzoginViktoria
Melita von Hessenr2c.2c., Sophie Anna
von Passavant in Koburg, für ihrePer=
son in den Adelsstand des Königreichs mit
dem Prädikate „von“ zu erheben.
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Nr. 9757.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Schulkommissionenbetreffend.

Im NamenBeiner Majestütdes Königs.

Tityol!.
vonGottesGnadenFöniglicherPrinzvonHayern,

Begent.
Wir habendieVerordnungvom1. April 1832, die Errichtungder Kreis=Scholarchate

betreffend,einer Revision unterziehenlassenund verordnen,was folgt:

I. Von den Kreisschulkommissionen.

§ 1.
ZumZweckeder fachmännischenBeratungwichtigererAngelegenheitenderLehrerbildungs=

anstalten,derLehrerinnenbildungsanstaltensowieder sonstigenhöherenweiblichenUnterrichts=
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anstalten,dann derVolksschulen,der allgemeinen,gewerblichen,kaufmännischen,ländlichen
und anderenFortbildungsschulenwird bei jederRegierung, Kammer des Innern, ein
besonderesKollegiumgebildet. Es führt dieBezeichnungKreisschulkommissionund setztsich
zusammenaus denbeteiligtenRegierungsreferenten,aus denKreisschulinspektorenund einer
demUmfange des Regierungsbezirkesund der VielgestaltigkeitseinerUnterrichtsanstalten
entsprechendenAnzahl weitererund zwar im NebenamteaufzustellenderMitglieder, welche
aus weltlichenund geistlichenSchulaufsichtsbeamten,aus Leitern und Lehrpersonender oben
aufgeführtenSchulgruppenje auf fünf-Jahre durchUns ernannt werden. Der Vorsitz
kommtdemRegierungspräsidentenzu.

§ 2.

Die Kreisschulkommissionenwerdendurch die Regierungenzu denSitzungeneinbe=
rufen. Die Sitzungen sind nachBedürfnis anzuberaumen;jährlich hat aber mindestens
eineSitzung stattzufinden.

In der ordentlichenJahressitzungder Kreisschulkommissionist

1. eineDarstellungüber den Stand des Volksschulwesensim Kreise,insbesondere
über die seitensder K. Regierung ergangenenBescheideauf die Schulprüfungs=
verhandlungenzu geben,

2. überdenBesuchderLehrerbildungsanstaltenund überdieErgebnissederSeminar=
schlußprüfungvorzutragen,

3. das Arbeitsprogrammfür die Fortbildungskursedes Lehrpersonalsan denVolks=
schulengutachtlichfestzustellen,

4. das Ergebnis der Lehrerfortbildungskurseund der Anstellungsprüfungbekannt
zu geben,

5. überdie Entwicklungund die LeistungenderFach=und Fortbildungsschulen,ferner

6. überdenBesuchund die Entwicklungder höherenweiblichenUnterrichtsanstalten
das Geeignetemitzuteilen,und ist endlich

7. über die Wünscheund Anträge,welchezu denvorbezeichnetenGegenständender
TagesordnungoderaußerhalbderselbenüberGegenständedesGeschäftskreisesder
Kreisschulkommissionaus derenMitte vorgebrachtwerden,Beratungzu pflegen
und gutachtlicherBeschlußzu fassen.

Weiter hat die Kreisschulkommissionin der ordentlichenJahressitzungoder in außer=
ordentlichenSitzungenBeratung zu pflegenund gutachtlichenBeschlußzu fassenüberdie
im Zuständigkeitskreiseder Kreisregierungengelegenenwichtigerenpädagogischenund schul=
aufsichtlichenAnordnungenund EinrichtungenallgemeinererNatur, dann überdie Gegen=
stände,die durch besondereEntschließungendesStaatsministeriums des Innern für Kirchen=
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und Schulangelegenheitenund im Wirkungskreiseder KreisregierungendurchdieRegierungs=
präsidentenan sie verwiesenwerden.

§ 3.

Die Kreisschulkommissionverhandeltin der Regel in Plenarsitzungen.

Der Regierungspräsidentist ermächtigt,zum Zweckeder Vorberatungvon Verhand=
lungsgegenständenfür die PlenarsitzungeinzelnebesondersgeeigneteMitglieder einzuberufen.
Ebenso kann er zur Beratung von Fragen, welcheausschließlicheine einzelneSchulgruppe
berühren,lediglich jene Mitglieder der Kreisschulkommissionberufen, welchenach ihrer Vor=
bildungund amtlichenWirksamkeitdieserSchulgruppeangehörenodernahestehen.

ÜüberdieVerhandlungenundBeschlüsseder Kreisschulkommissionenist, soweitdiePro=
tokollenichtohnehindemStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegen=
heitenvorzulegensind, alljährlichdurchdieKreisregierungeneinRechenschaftsberichtzuerstatten.

II. Von der Landesschulkommission.

84.
Für die oberstefachmännischeBegutachtungwichtigererAngelegenheiten
I. der Kunstgewerbeschulen,der kunstgewerblichen,gewerblichenund kaufmännischen
Fachschulenund Fortbildungsschulen,der Veranstaltungenzur Heranbildungdes
Zeichenlehrpersonalsmit AusnahmedesZeichenlehrpersonalsder zur Zuständigkeit
des OberstenSchulrats gehörigenSchulen,

II. der Anstaltenzur Heranbildungvon Volksschullehrernund Volksschullehrerinnen,
III. derhöherenweiblichenUnterrichtsanstaltenmit Ausnahme der unterZiffer 1 und II

fallendensowie der Anstalten für humanistischenund realgymnasialenUnterricht,
IV. der Volksschulenund der nicht unter Ziffer I fallenden(ländlichenund

sonstigen)Fortbildungsschulensowie für Fragen der Jugendbibliothekenund
Jugendschriften

wird bei dem K. Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
ein besonderesKollegium gebildet. Es führt die BezeichnungLandesschulkommissionund
setztsichzusammenaus denbeteiligtenMinisterialreferenten,dann aus der entsprechenden
Zahl weitererund zwar im NebenamteaufzustellenderMitglieder. Als solchewerdenteils
Mitglieder der einzelnenKreisschulkommissionen,teils sonstigeauf dem Gebiete des Unter=
richtswesenserfahrene,kenntnisreicheund angeseheneMänner, geistlicheund weltlicheSchul=
inspektorensowieLehrerje auf fünf Jahre durchUns ernannt. Den Vorsitz führt der
Staatsministerdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten.Dieser ist ermächtigt,
wennes durchdie Beratungsgegenständeveranlaßterscheint,Mitglieder desOberstenSchul=
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rats zu den Sitzungender Landesschulkommissionund umgekehrtMitglieder der Landes=
schulkommissionzu denSitzungendesOberstenSchulrats beizuziehen.

§ 5.
Die Mitglieder der Landesschulkommissionerledigendie Geschäfteteils in Plenar=

sitzungen,teils in Abteilungssitzungen;sie werdenjeweils durchdenStaatsministerdes
Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiteneinberufen. Plenarsitzungensind nach
Bedürfnis anzuberaumenzur BeratunggrundlegenderVorschriftenfür die Organisationder
treffendenSchulen,zur Prüfung allgemeingültigerLehrpläneund zurBegutachtungsonstiger
wichtigerAngelegenheitendes Unterrichtsund der Erziehung.

Zum Zweckeder Beratung von Fragen, welcheausschließlicheinzelneSchulgruppen
betreffen,dann zur Vorberatungvon Verhandlungsgegenständenfür die Plenarsitzungist
dieLandesschulkommissionentsprechendden in § 4 Absatz1 unterIIIV aufgeführtenSchul=
gruppenin vier Abteilungengegliedert.Diesen Abteilungenobliegt vor allem wichtige
Vorlagen für die Plenarsitzung,insbesondereallgemeinverbindlicheAnordnungenund neue
Einrichtungenvorzuberaten.Ohne nachfolgendeBehandlungin Plenarsitzungenkönnendurch
die AbteilungenEinzelnangelegenheiten,Ausführungs=und Vollzugsvorschriftenbegutachtet,
die für den Schülergebrauchin den einzelnenSchulgruppen zuzulassendenLehrbücherund
Lehrmittelgeprüft,fernerPrüfungsaufgabenausgewähltwerden.

In denPlenar=wie in den AbteilungssitzungenkommtdenMitgliederndas Recht
zu Wünscheund Anträge vorzubringen,welcheder Beratung und eventuellenBeschluß=
fassungzu unterstellensind.

WelcheGegenständesonstin denPlenar= oderAbteilungssitzungenzu behandelnsind,
bestimmt der Staatsminister des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten.Von
demselbenkönnender Landesschulkommissionauchsonstigeauf das Schulwesenbezügliche
Gegenständezur Beratung zugewiesenwerden. Dem Staatsminister des Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheitenist es auchunbenommen,für wichtigereAngelegenheiten,
welcheeine besondereFachkenntniserheischen,stattder Beratung im Plenum der Landes=
schulkommissioneine solche in der entsprechendenAbteilung, die auch durch Zuziehung
weitererSachverständigerverstärktwerdenkann,anzuordnen.

III. Gemeinschaftliche Bestimmungen.

§ 6.
Die Schulkommissionenerledigenihre Geschäfteauf Vortrag eines Referentenin

kollegialerBeratung.
Die Vorsitzendenkönnensich in Verhinderungsfällendurchein Mitglied der Schul=

kommissionvertretenlassen. Die Referateverteiltder Vorsitzende.

Google



Nr. 43. 563

Zu denBeratungenderKreisschulkommissionenkönnendurchdieRegierungspräsidenten
andere, insbesondereauch medizinischeund bautechnischeSachverständigenach Bedürfnis
beigezogenwerden. In gleicherWeisekönnenzu denSitzungender Landesschulkommission
oderderenAbteilungenweitereSachverständigedurchden Staatsministerdes Innern für
Kirchen-und SchulangelegenheitennachBedürfnis berufenwerden.

Die zu denSchulkommissionenberufenenRegierungs-und Ministerialreferenten,dann
die zu den Verhandlungen der Schulkommissionenvon Fall zu Fall beigezogenenSach=
verständigennehmenan denAbstimmungennichtteil.

Im übrigenkönnenbesondereVorschriftenfür die formelleBehandlungder Geschäfte
der Kreisschulkommissionendurch die Regierungspräsidenten,für die Landesschulkommission
durchdenStaatsministerdesInnern für Kirchen-undSchulangelegenheitengegebenwerden.

§ 7.
Den nebenamtlichaufgestelltenMitgliedernder SchulkommissionenwerdennachMaß=

gabeihrer InanspruchnahmeentsprechendeVergütungengewährt.
Die Kostenfür die Schulkommissionenwerdenauf Staatsfonds übernommen.

IV. Schlußbestimmungen.

§ 8.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem1. November1905 in Wirksamkeit.Gleich=

zeitig treten die Verordnung vom 1. April 1832, die Errichtung der Kreisscholarchate
betreffend,(RegierungsblattSeite 293) und die auf Grund derselbenverfügtenErnennungen
von nebenamtlichaufgestelltenKreisscholarchenaußerWirksamkeit.

Das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenist
ermächtigtdie zumVollzugedieserVerordnungweitererforderlichenBestimmungenzu treffen.

Linderhof,den 13. August 1905.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Dr. v. Müller.
98
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Nr. 6686VIII.

München,den22. August 1905.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahme einer fremdenDekoration.

Im NamenSeinerMojestätdesKönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm17. August1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Staats=

Google

rate im a. o. D., Ministerialdirektorim
K. Staatsministeriumdes Innern und stell=
vertretendenBevollmächtigtenzum Bundes=
rate Joseph Ritter von Herrmann die
Bewilligungzur Annahmeund zum Tragen
des ihm vonSeinerMajestätdemDeutschen
Kaiser,KönigevonPreußen,verliehenenK.Preu=
ßischenRoten Adler=OrdensII. Klassemit
demStern zu erteilen.
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GrsetzundDerudungs-gult
für das

Königreich Bayern.

Nr. 44.
München, den 5. September 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4.September 1905, die Einberufung des Landtages betreffend.—Bekanntmachung,

die Ernennung des ersten Präsidenten der Kammer der Reichsräte betreffend. — Ordens=Verleihungen.

Nr. 18206.

Bekanntmachung, die Einberufungdes Landtagesbetreffend.

Im NAamenSeiner Mojestät des Königs.

Luitpold,
VuonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonLayern,

Regent.
Wir habenbeschlossen,denLandtagauf

Donnerstag, den 28. September l. Is.
einzuberufen.

99
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einzufinden.

Vorderriß,den4. September1905.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf u.Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

an dessenStatt:
Ministerialrat Krazeisen.

ernennen.

Ordens-Verleihungen.
Im UnmenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm21. August1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,dem Leibjäger

bioitizeddy 1 gle

Friedrich Honnen und dem Garderobier
Friedrich Brandt,beide in DienstenSeiner
Königlichen Hoheit des Großherzogsvon
Mecklenburg=Strelitz,die silberneMedaille
des Verdienstordensvom heiligenMichael
zu verleihen.
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esehundVerorduungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 45.
München, den 12. September 1905.

Inhalt:
Oberpolizeiliche Vorschriften zum Schutze der bei Tiefbauten beschäftigtenPersonen vom 4. September 1905.

— Bekanntmachung vom 2. September 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern
betreffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

OberpolizeilicheVorschriftenzum Schutzeder bei Tiefbauten
beschäftigtenVersonen.

K. Staatsministeriumdes #KöniglichenHausesund des Außern,
+K.Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des Art. 101 des Polizeistrafgesetzbuchesfür das KönigreichBayern vom
26. Dezember1871 in der durchdasGesetzvom22. Juni 1900 (Gesetz=undVerordnungs=
blatt Seite 484) geändertenFassung,dann des § 120e Abs.II der Reichsgewerbeordnung
erlassendie K. Staatsministerien des KöniglichenHauses und des Außern und des Innern
die nachstehendenoberpolizeilichenVorschriften.

I. Allgemeine Vorschriften.
1.

festund sicherausgeführtunddurchhiezubefähigtePersonengeleitetund beaufsichtigtwerden.
100
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82.

Materialien, Die bei demBaubetriebesowiebei den provisorischenBauanlagenzur Verwendung
““ kommendenMaterialien, Geräte und Maschinen müssen sich stets in gutem, vollkommen

nge gebrauchsfähigemundzweckentsprechendemZustandebefindenund in angemessenenZwischen=
räumensorgfältiguntersuchtwerden.

§ 3.

Arbeitenvon Bei Arbeiten,welchebesondereKenntnisseerfordernodermit besondererGefahr ver=
# bundensind, insbesonderebei der Aufstellungund Abtragungvon RüstungenjederArt,

6 beimBrems=und Seilbahnbetrieb,bei maschinellenAnlagen, beimSchiffahrtsbetrieb,bei
Abbruch=und Sprengarbeitendürfennur fachkundige,geübteund zuverlässigePersonenver=
wendetwerden.

i §4.

» Gebrechliche Personen,von denendemArbeitgeberbekanntist, daß sie an körperlichenGebrechen
Personen.leiden,dürfen nur bei Arbeitenbeschäftigtwerden,welchesie ohneGefahr für sich und

andereausübenkönnen.
§ 5.

DieZugänge I. Durch Anlage sichererZugängeund durchgeeigneteVorkehrungen(Treppen,Leitern,
Arbechsstätte.Stege usw.) ist dafür zu sorgen,daß dieArbeiterdie ihnenauf denBaustellenzugewiesenen

* ArbeitsplätzeohneGefahr erreichenund verlassenkönnen.
« II. Bei Dunkelheitsind währenddes Betriebesdie Arbeitsstellenund derenZugänge

ausreichendzu beleuchten.
III. Das Betreten der Baustelle nach Schluß derArbeit ist zu untersagenund soweit

tunlichdurchAbschließender Zugängezu verhindern.

86.

Abschlußder Alle beim Verkehrder Arbeiter in BetrachtkommendenVertiefungender Baustelle,
öffnungen.wieLuken, Fundamentgruben,Schachtlöcher,Kalkgruben, sind sichereinzufriedigenoder sicher

zu überdecken.
§ 7.

Rettungs= I. Zur Ausführung von Arbeiten an besondersausgesetztenStellen müssen,soferne
vorkehrungen.hiezunichtgenügendsichereSchutzgerüstehergestelltsind, Sicherheitsgürtelund starkeLeinen

vorrätiggehaltenwerden. Die Arbeitersind zum Gebrauchederselbenanzuhalten.
II. Bei allenmit derGefahr desErtrinkensverbundenenArbeitennächstund auf dem

WassersindRettungsvorkehrungen(Kähne,Seile, Haken,Rettungsringeoder=Bälleu. dergl.)
an geeigneterStelle bereitzu halten.

Goosle
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8 8.

mit sichbringen,sind Schutzbrillenbereitzu halten; die Arbeitersind zum Gebraucheder=
selbenanzuhalten.

§ 9.

Bei Glatteis und Frostwettermüssendie Gerüstbretter,Treppenund Laufdielensowie
die demVerkehrdienendenWegeund Steige innerhalbder BaustelleausreichendmitSand
oderdergl.bestreutwerden.

8 10.

I. Auf jeder Baustelleist zum GenussegeeignetesWasser nebstden erforderlichen
Trinkgefäßenbereitzu stellen.

II. Die Verabreichungvon Bier und anderengeistigenGetränkenauf der Baustelle
währendder Arbeitszeitist zu untersagen.

III. BetrunkenenArbeitern ist das Betretender Baustelleoder das Fortsetzender
Arbeit auf derselbennichtzu gestatten.

8 11.
Bei allen Bauten sinddenArbeiterngeeignete,für dieGeschlechtergetrennte,genügend

erhellte,lüftbare, reinlichgehalteneund nachBedarf desinfizierteAborte in ausreichender
Zahl zur Verfügungzu stellen.

§ 12.

I. Bei länger dauerndenBetriebenan gleichenoderbenachbartenStellen, bei denen
mehr als 10 Arbeiter gleichzeitigbeschäftigtwerden,sollen zur Benützungwährendder
Arbeitspausenentsprechendgroße,gegendie UnbildenderWitterungallseitiggeschützte,ge=
nügendbelichtete,lüftbareund bei kalterWitterunggeheizteUnterkunftsräumemitHolzfuß=
bödenund ausreichenderSitzgelegenheitzur Verfügunggestelltwerden.

II. Die Unterkunftsräumesind entsprechendrein zu haltenund dürfennichtals Lager=
oderAufbewahrungsräumefür Baumaterialienbenütztwerden.

III. In denselbenist an geeigneter,jedemArbeiter zugänglicherStelle einVerbandkasten
anzubringen,in welchemVerbandzeugin hinreichenderMenge und in gebrauchsfähigem
Zustandebereitzu halten und reinlichaufzubewahrenist. Eine Anleitung überdie erste
Hilfeleistungbei Unglücksfällenist an leichtzugänglicherStelle in Plakatformanzubringen.

IV. Das Aussichtspersonalsoll für Ansübung der Nothilfe bei Unglücksfällenzuver=
lässiggeschultsein.

V. Bei Bauten der in Abs.I bezeichnetenArt kanndieDistriktspolizeibehördeerforder=
lichenfallsdie Bereitstellungvon Speisewärmvorrichtungenfordern.

100“
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II. Gerüste, Leitern, Abbrucharbeiten und dergleichen.
§ 13.

Allgemeine I. Alle Gerüstemüssenden fachmännischenGrundsätzenund dem jeweiligenZwecke
Bestimmungen
fürGerüste,entsprechendin genügenderFestigkeithergestelltund unterhaltenwerden.

II. Ungleichmäßigeund übermäßigeBelastungder Gerüsteist verboten.
III. EigenmächtigeAnderungenan denGerüsten,insbesonderedas Herausnehmenvon

Klammernund Hölzern,das Entfernenvon Schutzbretternund Dielen, sinddenArbeitern
zu verbieten.

* 14.
Gerüstständer. Die Gerüstständermüssenin einer der BeanspruchungentsprechendenWeise mittels

Holzunterlagen(Schwellen)oderdurchEingrabungoderEinrammungsicherund unverrückbar
mit demUntergrundeverbundenwerden.

§ 15.
Schus I. Die Gerüstesind mit den nötigenStreichstangenzu versehen,die entsprechend
Fchepungenbefestigtund bei stärkererBelastungnochdurchuntergenagelteKnaggen,Eisenklammern,Steif=
derGerste,hölzeroderähnlicheHilfsmittel unterstütztwerdenmüssen.

II. Zur VerhütungvonLängen=undSeitenverschiebungenderGerüstemüssengenügend
starkeDiagonalverstrebungenangebrachtwerden.

* 16.
Leristbelag, I. Die zum GerüstbelagverwendetenHölzer müsseneine ihrer Belastungentsprechende
Brustwehren,Stärke haben, dicht aneinander und so gelegt werden, daß das Aufschnappenoder Aus=
baußtrepen,weichenderselbenausgeschlossenist.

II. Gerüstgeschoße,auf welchengearbeitetwird, oder welchevon Arbeitern begangen
werdenmüssen,sindmit Bretterbelagund da, wo sie von Wänden abstehen,innenund
außenmit gehörigbefestigtenBrustwehrenund Bordbretternzu versehen.Die Bordbretter
müssenan den Bretterbelag dicht anschließen.

III. Aus denGerüstbrettern,Gerüstlattenund sonstigenzur Verwendunggelangenden
Holzteilen sind vorstehendeNägel zu entfernen.

IV. Lauftreppen und Stege sind mit festen Geländern zu versehenund in einer
solchenBreite anzulegen,daß sie das AusweichenzweierPersonengestatten.

*l17.
Snekä Die Verwendungvon Hängekörbenund Hängebödenist nur mit besondererdistrikts=

polizeilicherGenehmigungund nur für solcheBauvornahmenzulässig,zu derenAusführung
ein größererMaterialaufwand nicht notwendig ist. Diese Gerüste müssen vor der Ver=
wendungauf ihre Tragfähigkeit geprüft und gegenAbsturz genügendversichertwerden.

Google
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§ 18.
I. Bei allenArbeiten, bei deneneine erheblicheGefahr des Absturzesvon PersonenSesonder

oder des Herunterfallensvon Bauteilen und Werkzeugenbesteht,sind besondereSchutz=Schutzgeriffte
gerüsteanzubringen.

II. Sind letzterelediglich zum Schutzeder unterhalb arbeitendenPersonen, nicht auch
für denVerkehrvon Personenbestimmt,so sollen sie so hergestelltwerden,daß sie nicht
ohneweiteresbetretenwerdenkönnen.

§ 19.
I. Leitern müssendenAustritt entsprechendüberragenund so befestigtwerden,daß Leitern.

sie wederuntenabrutschen,nachobenüberschlagenoderausweichenkönnen.
II. Die Sprossen müssenin denselbengut befestigtsein und dürfen nicht durch auf=

genagelteHolzstückeersetztwerden.
III. Der Transport von Lastenauf Leiternist verboten.
IV. Leitern dürfen nicht als Laufgängeoder als Gerüstgeschoßeverwendetwerden.

8 20.
I. WährenddesAufstellensderGerüsteund desAufbringens(Aufziehens)derGerüst=Ausfstellenund

hölzer oderandererBaumaterialienhat, wennnicht genügendeVorkehrungzurSicherheit-bbrechender
getroffenist, jedeandereBeschäftigungan denbetreffendenStellenzu ruhen. Aufbringen

II. Desgleichenist Sorge zu tragen, daß bei dem Abbruch der Gerüste und bei demBanmaterials.
Entfernen von Absteifungenein unnützesVerweilen von Arbeitern unter denselbennicht
stattfindet.

8 21.
J. Bei Abbrucharbeitensind ausreichendeVorsichtsmaßregelnzumSchutzeder Personen Abbruch—

gegenherabfallendeGegenständezu treffen.Ein UmwerfenganzerWändeodersonstigerrbeiten.
Bauteile ist nur bei besonderenVerhältnissengestattet.Sprengungendürfennur mit Er—
laubnis der Distriktspolizeibehördevorgenommenwerden.

II. Für die entsprechendeAbsteifung von Bauwerken, welche durchden Abbruch an=
stoßenderBauteile ihre Stütze verlieren,ist Sorge zu tragen.

III. Aus AbbruchholzvorstehendeNägel sind zu entfernenoder umzuschlagen.
IV. Bauschuttist beim Aufschüttenund Aufladen zur Vermeidungdes Staubens

ausreichendzu begießen.
III. Erdarbeiten.

8 22.
I. Es darf nur anErd=undFelswändengearbeitetwerden,derenNeigungderStand= Arbeiten

fähigkeitdesMaterials entspricht.Wo dies nichtderFall und eineentsprechendeAb=unSdeund
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böschungnichtmöglichist, sind die Wände durchSicherheitgewährendeAbsteifungenzu
stützen.

II. Dies gilt auchfür Baugrubenund Gräben jederArt, die nötigenfallsregelrecht
auszuschalenund stetsam oberenRandemit Bordbretternzu versehensind.

III. Das Arbeitenan überhängendenWändenist verboten,desgleichendasUnterhöhlen
derWändeund das lotrechteAbarbeitenüberBrusthöhe.

g 28.
I. Wird eine steile Erd= oder Felswand durchAbkeilen, Sprengen oder in anderer

Weisegelöst,so muß im Bereicheder Gefahr währenddieserVerrichtungund solangedie
Absturzflächenicht von losen, absturzdrohendenTeilen gereinigt ist, die regelmäßigeArbeit
ausgesetztbleiben.

II. Außerdemsind solcheWände vor dem Arbeitsbeginn, namentlichbei Regen, Frost
oderTauwetter, auf das Vorhandenseinvon einsturzdrohendenTeilen zu prüfen und nötigen=
falls zu sichern.

§ 24.
—— I. Neben vorhandenenBauwerkenist der Aushub der Baugruben,die Lagerungdes
Bauwerken.Aushubmaterials und die HerstellungderFundamentemit besondererVorsicht und nur nach

Vornahme der nötigenAbsteifungen,veranlaßtenFalles stückweise,auszuführen. Das Gleiche
gilt für das UnterfangenbereitsbestehenderFundamentmauern.

II. Nach Regengüssensind die Sicherungen auf ihre Haltbarkeit besonderszu prüfen.

g 26.
— — Beim Zuschütten der Baugruben und Gräben dürfen die Aussteifungen erst dann
zuen entfernt werden,wenn sie durch das Einfüllen entbehrlichgewordensind.

§ 26.
Dte Brunnenschachtemüssenbei Grabung in nicht felsigemBoden und einer Tiefe von

muehr als 1,5 m ausgeschaltwerden. Bei der Aufmauerung darf die Verschalung stets
nur soweit entfernt werden,als es durchdie Aufmauerung notwendigwird.

v27.
i I. Vor demEinfahren und Einsteigenin Brunnenschachte,Abortgruben,Kanäle und
r

—beim andere unterirdischeHohlräume ist festzustellen,ob in denselbenkeine das Leben oder die
l* GesundheitgefährdendeGase vorhandensind; gegebenenfallsist für dieBeseitigungderselben

Sorge zu tragen.
II. Der zuersteinsteigendeArbeiterist anzuseilen.

Oriqinel from
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IV. Trausport.
8 28.

Die Transportbahnenmit allemZubehörsind stetsin gutem,die TragfähigkeitdesBeschoffenbei
derTransport-

Untergrundesund die FahrgeschwindigkeitberücksichtigendenZustand zu erhaltenund müssen bahnenim
möglichsteSicherheitgegenAusspringen,Um=und AbstürzenderWagengewährleisten. allgemeinen.

g 29.
I. Die Gefälle der Transportbahnen(Laufdielen,Geleise)sind so zu bemessen,daß Das

dieTrausportgerätedurchdieHemmvorrichtungen(Bremsen,Fangvorrichtungen)an jederBahngefälle.
beliebigenStelle zum Stehengebrachtwerdenkönnen.

II. Sind die Schieneninfolgevon Kälte oderNässe glatt geworden,so müssensie
mit Sand und dergleichenbestreutwerden.

9 30.
I. Einzeln bewegteWagen dürfen nur in angemessenenAbständenaufeinanderfolgen. Verkehrs=

Jederderselbenmußgebremstwerdenkönnen. varscheiften,
II. Kippwagenmüssenmit leichtzu handhabenden,einselbsttätigesKippenverhinderndenBremsen.

Feststellvorrichtungenversehensein
III. GeschlosseneZüge müssenmit sicherenKuppelvorrichtungenund einergenügenden

Anzahl raschund sicherwirkenderBremsenversehensein.

§ 31.

I. Die ÜberlastungderWagenist bei allen Bahnenverboten. überlastung
II. Die Benützungder Transportbahnenzur Beförderungder Arbeiter ist nur bei vr Sagen,

betriebssicheremGeleisezu gestatten. transport.
§ 32.

I. Bei Rollbahnstegenmuß zwischendem Rollwagen und den Geländern beiderseitsRollbahnstege.
genügendRaum für einePersonvorhandensein.

II. Die Rollbahnstegesind in ganzerBreite abzudecken.

6#33.
I. Bremsbahnen(Bremsberge)müssenmit zuverlässigwirkenderBremseversehensein.Bremsbahnen.

Die VerbindungderTransportgefäßeuntereinanderund mit demFärderseiloderderFörder=
kettemuß so sichersein,daß eineselbsttätigeLösungausgeschlossenist.

II. Das Betretendes Bremsbergeswährendder Fahrt ist zu verbieten.
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Seilbahnen.

Signal=
vorrichtungen.

Altersgrenze
der Arbeiter,
ärztliche

Untersuchung.

Arbeits=
schichten,Ein=

und
Ausschleusen.

g34.
I. Wo die Wagen einerSeilbahn und dergleichenmit der Unterkante2,50 m oder

wenigervomBoden abstehen,ist derVerkehrunterderBahn durchGeländervonmindestens
1 m Höhbesicherabzuschließen.

II. Begangeneoder befahreneWege, über welcheSeilbahnen und dergl.hinführen,
müssenan denübergängendurchSchutzdächeroderSchutzetzegesichertwerden.

#35.
Zwischender Abgangs=und Endstationmüssenbei Brems= und Seilbahnensowie

ähnlichenAnlagenzuverlässigwirkendeSignalvorrichtungen,welchegegenseitigeVerständigung
ermöglichen,vorhandensein.

V. Arbeiten unter Auwendung von PreHluft.

8 36.

I. Zur Arbeit in verdichteterLuft dürfennur durchausgesundePersonen,welchedas
20. Lebensjahrvollendetund das 50. Lebensjahrnichtüberschrittenhaben,zugelassenwerden.

II. Die Arbeitermüssenvor der erstmaligenVerwendungim Betriebeärztlichunter=
suchtund gehörigunterwiesenwerden. Die Untersuchungist in angemessenenZwischen=
räumen und nach jeder vorausgegangenenGesundheitsstörungzu wiederholen. Die Ver=
wendungoderWiederverwendungder Arbeiterdarf nur auf Grund ärztlicherBescheinigung
überderenTauglichkeiterfolgen. Bei Arbeitenunter einemÜberdruckvon mehrals 1½
Atmosphärenmuß für denBedarfsfall rascheärztlicheHilfeleistungbereitgestelltsein.

§ 37.
I. Die Arbeitsschichtensind nachMaßgabeder Zunahmedes liberdruckesentsprechend

Kabzukürzen.
II. Das Ein= undAusschleusenist langsamunter allmähligerAusgleichungdesLuft=

druckesauszuführen. Beim Ausschleusenmuß für je ½/10AtmosphärenDruckminderung
bei einemÜberdruckbis zu 1½ Atmosphärenein Zeitraum von mindestens1 Minnte,
beieinemliberdruckvon mehr als 1½⅛AtmosphäreneinZeitraum vonmindestens2 Minuten
verwendetwerden.

III. Bei jeder Schleuse muß ein gut funktionierenderManometer und Kontrollmano=
metervorhandensein.

Gocgle
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38.
- i i i · « Si-Die unter Preßluft arbeitendenPersonenmüssendurchSignalvorrichtungenin denvor greigen.

Stand gesetztwerden,sichjederzeitmitdenoberirdischenBetriebsstättenin Verbindungzusetzen.

g 39.
I. Der zum Ein= undAusschleusenbenützteRaum muß einesolcheGrößehaben,Schleusen=

daß auf jede der gleichzeitigdurchzuschleusendenPersonenmindestens0,75 chm Raum
entfälltund der Gesamtinhaltdesselbenmindestens2,5 chm umfaßt.

II. Wird mit einemÜberdruckvon mehr als 1½ Atmosphärengearbeitet,so muß
eineentsprechendeingerichteteSanitätsschleusemit Vorkammerund Ruhebett,Telephonund
elektrischerBeleuchtungsvorrichtungvorhandensein.

III. Die verbrauchteLuft ist stetsrechtzeitigzu erneuern.

§40.
: : : : „ 9= S

Die Schleusensind im Sommer vor der unmittelbarenEinwirkung der Sonne mit#=——
Matten oderStroh zu schützenund durchBegießenmit Wasserzu kühlen. gegenSonnen=

wärme.

8 41.
Alle MaterialienundWerkzeugemüssenmittelsderFörderkübelin denCaissonver-Beförderung

brachtwerden. Das HinunterwerfendurchdenEinsteig-oderFörderschachtist zu verbieten.Materialien.

g 42.
Die SchleusenundSchachtrohresind vor jedererstmaligenInbetriebnahme,fernernachWaserund

jeder länger als 12 Monate dauerndenUnterbrechungdes Gebrauchesmit Wasser=oder proben.
Luftdruckzu proben. Letzterermuß das Doppeltedes Luftdruckesbetragen,mit dem die
Schleusearbeitensoll, beziehungsweisebeider erstenProbe einerneuenSchleusedasDoppelte
desjenigenDruckes,für welchensie berechnetwurde.

VI. Banumaschinen.

§ 43.

I. Bei allenmaschinellenEinrichtungensindim VerkehrsbereichderArbeiterdie gefahr=Eiizuns,
drohendenbeweglichenTeile, soweites der Betrieb zuläßt, einzufriedigenodermit Schutz=vorrichtungen.
vorrichtungenzu versehen.

II. BesondersgefahrbringendeOrte sind durchWarnungstafelnu. dergl.kenntlichzu
machenoderabzuschließen.
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* 44.

Bedienung I. Die bei Motoren und TransmissionenbeschäftigtenArbeiter sind anzuhalten,an=
von Motoren . .undTrans-schließendeKleidungzu tragen.
missionen. II. Personenunter 16 Jahren sind von der BedienungsundBeaufsichtigungvon

Motorenund Transmissionenauszuschließen.

8 46.
Hebewerke. I. Hebezeugealler Art sind mit der Angabe über die größtezulässigeBelastungzu

versehen;dieselbendürfenniemalsüber letzterehinaus beanspruchtwerden.Alle Triebwerks=
teile, die Seile und Kettenmüssenfür die GesamtförderlastmindestensfünffacheSicher=
heit bieten.

II. Das Anhängender zu hebendenGegenständehat in sichererWeise zu erfolgen.
III. Die Beförderungvon Personenmittels Hebewerken,die nur für Lastentransport

bestimmtsind, ist verboten.
8 46.

Unter den in einemHebezeughängendenLastendarf niemandStellung nehmenoder
Arbeit verrichten;ist dies unumgänglichnötig, so ist die Last vorherabzufangen.

8 47.
Hebezeugemit Kurbelantriebmüssenmit Sicherheitskurbelnund mit einernwirksamen

Sperrvorrichtungversehensein, sofernesie nichtselbstsperrendsind. Soll das Hinablassen
der Last durchdas Eigengewichtgeschehen,so muß einezuverlässigeBremsesvorhandensein.

VII. Schlußbestimmungen.

§ 48.

Anzeigeoflicht.I. ÜberdenBeginn und die voraussichtlicheDauer umfangreichererTiefbauten,bei
Bauleiter.

welchenmehr als zehn Arbeiter gleichzeitigbeschäftigtwerden,hat der Unternehmerlder
DistriktspolizeibehördeAnzeigezu erstatten. Zugleich ist die mit der Bauleitungbetraute
Personnamhaftzu machen,welchedie VerantwortungdurchunterschriftlicheErklärungzu
übernehmenhat.

II. Auf regelmäßig wiederkehrendeTiefbauarbeiten, wie Bach=, Graben=, Kanal=
Räumungen,Frühjahrs=und Herbstwegreparaturenu. dergl.findetdieseBestimmungkeine
Anwendung.
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8 49.
I. Die Distriktspolizeibehördekann die als Bauleiter ebestelltePerson beanstanden,iesheilte

wenndiesedie für einesichereBauführungerforderlicheVerlässigkeitnichtbesitzt. Bis zur derBauten.
Behebungdes Anstandeskann,die InangriffnahmeoderFortsetzungder Bauarbeitenunter= —
sagtwerden.

II. Die DistriktspolizeibehördekannerforderlichenfallsNachschaubei denBauten durch
geeigneteSachverständigeanordnen. Die Kosten dieserKontrolle hat der Unternehmer
zu tragen.

8 50.
Verantwortlichfür denVollzuggegenwärtigerVorschriftensind zunächstderUnternehmeree

oderdie von diesemmit der Bauleitung betrautePerson, fernerdiejenigenbei demBau
beschäftigtenAufsichtsorgane,denendie ÜberwachungderBauausführungvon demBauleiter
besondersübertragenist, außerdemjzinnerhalbihres GeschäftskreisesjeneUnternehmervon
Nebenbetrieben,welche in selbständigerWeise zur Ausführung der Bauten mit beitragen
und die von diesenmit der überwachungbesondersbetrautenAufsichtsorgane.

§#51.
Die Vorschriftenmüssenauf jederBaustelle,wo regelmäßigmehrjals 10 ArbeiterBekanntgabe

beschäftigtwerden,an einemleichtzugänglichenOrte in PlakatformsichtbarangebrachtoderVorschriften.
deneinzelnenArbeiternübergebenwerden.

52.
Die DistriktspolizeibehördekannkunterbesonderenVerhältnissen,namentlichbei ein=Dispensation.

facherenBauten, von einzelnenBestimmungender vorstehendenVorschriftenentbinden,soweit
nicht öffentlicheInteressenentgegenstehen.

653.
43 „ 3 Ost « - B EFür die Bauführungender Zivilliste und des Staatsärars geltenan Stelle der Zu führinau=der

ständigkeitsbestimmungenin den§§ 12, 17, 21, 48, 49 und52 die jeweilsbestehendenbe= Zioilliste
sonderenVorschriften. Stludndesn

§ 54.

Die ErlassungweitergehenderortspolizeilicherVorschriftennachMaßgabedes bestehendenh vhe
Bedürfnissesbleibtvorbehalten. Vorschriften.
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behördenunterstehendenTiefbauten.

München,den4. September1905.
J. V.

Nr. 6809V.

S. 511), wird verfügt,

und

hergestelltsein dürfen.

München,den2. September1905.

föniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm31. August1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Kämmerer,
Rittmeistera. D. Karl Freiherrnvon Pode=
wils dieBewilligungzurAnnahmeundzum
Tragen des ihm von Seiner Königlichen

Hoheit dem Großherzogevon Mecklenburg=
StrelitzverliehenenKomturkreuzesdesGroß=
herzoglichMecklenburgischenGreifen=Ordens,
fernerdiegleicheBewilligungdemK. Kammer=
lakaiLeonhardMärz, demK. Büchsenspanner
Ludwig Sckell und demBureaudienerder
GeheimkanzleiKarl Körner für die ihnen
verlieheneGroßherzoglichMecklenburgischegol=
dene,sowiedenK. HofkutschernMax Kär=
mann und Otto Baureß für die ihnen
verlieheneGroßherzoglichMecklenburgischesil=
berneVerdienst=Medaillezu erteilen.

Sobsse
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Nr. 46.
München, den 29. September 1905.
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Inhalt:
Bekanntmachung vom 27. September 1905, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und

NebeneisenbahnenBayerns betreffend. — Hofdienst=Nachrichten. — Ordens=Verleihungen. — Auszug aus der
Adels=Matrikel des Königreiches.

— —

Nr. 7417VI.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=undBetriebsordnung für dieHaupt= undNebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Oktober1905 zur EröffnunggelangendeBahnlinie Ebersberg—
Wasserburg a. Inn Bahnhof findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung
für die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 —
Ges.=u. Verordn.=BlattS. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAn=
wendung.

München, den 27. September 1905.

v. Frauendorfer.

GCocgle



Hofdienst-Machrichten.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignat vom
17. September1905 allergnädigstbewogen
gefunden,vom 1. Oktober1905 an
denK. HoftheaterintendantenErnst Ritter

von Possart seinemalleruntertänigstenAn=
suchenentsprechendin den dauerndenRuhe=
standzu versetzen,ihm in wohlgefälligerAn=
erkennungseinermit Treue und Hingebung
geleistetenausgezeichnetenDienstedenTitel
einesK. Generalintendantenmit demRange
eines K. GeheimenRates gebührenfreiund
zugleichdenTitel einesEhrenmitgliedsder

Kl. Hofbühnezu verleihen,ferner
den K. Kämmerer,Oberst und Chef des

GeneralstabsII. ArmeekorpsAlbertFreiherrn
von Speidel in Würzburg zum K. Hof=
theaterintendantenmit dem Range einer
II. Hofchargezu ernennen.

Google

Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestätdes fönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm31. August1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Bayerischen
KammersängerMax Mikorey denVerdienst=
ordenvomheiligenMichael IV. Klasse,dann
demK. BayerischenKammersängerFritzFein=
hals und demK. PreußischenKammersänger
Ernst Kraus, der K. PreußischenHofopern=
sängerinThila Plaichinger undderOpern=
sängerinJohannaGadski die Ludwigsme=
daille fürWissenschaftundKunst zuverleihen.

Auszugaus der Adels-Matrikel
des Königreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am 18. August1905 Sophie Anna von

Passavant in Koburg, HofdameIhrer
KöniglichenHoheitderGroßherzoginViktoria
Melita vonHessenrc., für ihrePersonbeider
Adels=KlasseLit. P, Fol. 71, AktNr. 17859.
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Königreich Bayern.
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Nr. 47.
München, den 10. Oktober 1905.

Inhalt:
Königlich Sabepot Entschließung, die Verhandlungen der Landräte für das Jahr 1906 betreffend.—

Bekanntmachung vom 7. Oktober 1905, die Wahl der Landtags=Kommissäre bei der K. Staats=Schulden=
tilgungs=Kommission betreffend. — Hofdienst=Nachrichten. — Ordens=Verleihungen. — Ss= Allerhöchste
Ssseanen zur Annahme fremderDekorationen.— AllerhöchsteVerleihung des Titels und Rangeseines
Oberhofmeistersa.D. und einer Hofdame. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

5 — — n — —— —

Nr. 20877.

Königlich Allerhöchste Entschließung, Verhandlungender Landrätefür das Jahr 1906
etreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Tuitpol!.
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir finden Uns im Hinblicke auf Art. 19 und 20 des Landratsgesetzesvom

28. Mai 1852 bewogen,dieEröffnungderLandratsversammlungenfür dasJahr 1906 auf
« Montag,den6.Uovember1905

an denSitzen derKreisregierungenfestzusetzenundbeauftragendieKreisregierungen,Kammern
103
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des Innern, die Einberufunghienachzu veranlassen.

Berchtesgaden,den8. Oktober1905.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

An Auf Allerhöchsten Befehl:

dieK.Regierungen, Der General=Sekretär:
KammerndesInnern. Ministerialrat Schreiber.

Bekanntmachung, die Wahl der Landtags=Kommissärebei der K. Staats=Schuldentilgungs=
Kommissionbetreffend.

In Gemäßheitder BestimmungenTitel VII § 14 der Verfassungsurkundeund
Artikel35 desGesetzesvom19.Januar1872, denGeschäftsgangdesLandtagsbetreffend,
sind von denbeidenKammerndes gegenwärtigenLandtagsnachgenannteMitglieder derselben
als Landtags=Kommissärebei der K. Staats=Schuldentilgungs=Kommissiongewähltworden:

I. von der Kammer der Reichsräte:
Herr ReichsratRitter von Maffei als Kommissärund
Herr Reichsrat Freiherr von Soden=Fraunhofen als Stellvertreter

desselben,

II. von der Kammer der Abgeordneten:
Herr AbgeordneteDr. von Daller als Kommissärund
Herr AbgeordneteSartorius als Stellvertreterdesselben.

VorstehendeWahlenwerdenhiemit in Bezug auf die Mitunterzeichnungder Staats=
schuldurkundenzur allgemeinenKenntnis gebracht.

München,den7. Oktober 1905.

K. Staats-Schuldentilgungs-Kommission.
Schamberg.

Google
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BofdienstNachrichten.

Im NamenSeiner Majestüt des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mit AllerhöchstemSignate vom 24. Sep=

tember1905 ·
denK. Intendanz=AssessorHermannZoll=

ner, Referentder K. Hoftheater=Intendanz,
mitWirkungvom1.Oktober1905 ab zum
K. Intendanzratzu befördern,
dasbeimKollegiatstifteSkt. Kajetandahier

erledigteVI. KanonikatdemI. Chorvikaran
diesemStifte Priester SebastianStaud=
hamervom1. Oktober1905 an zu verleihen,
unterm27. September1905 denFidei=

kommißbesitzerStephanFreiherrnGrießen=
beck von Grießenbach auf sein allerunter=
tänigstesAnsuchenzum K. Kämmererzu
ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm21. September1905 demK. Ge=

neralmusikdirektorFelixMottl denVerdienst=
orden vom heiligen Michael III. Klasse,

unterm27. September1905 demHerzog=
lichSachsen=Coburg=GothaischenKammerherrn
undIntendantendesHerzoglichenHoftheaters
und der HerzoglichenHofkapellevon Ebart
und

Google
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unterm28.September1905 demK. Spa=
nischenKammerherrnund Ministerresidenten
Don Alfonso Merry del Val denVer=
dienstordenvom heiligenMichael II. Klasse
mit Stern
zu verleihen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 26. September1905
allergnädigstbewogengefunden,
der K. PalastdameHeleneFreifrau von

Redwittzfür denihr vonSeinerMajestätdem
KaiservonOsterreichverliehenenKaiserlich=
OsterreichischenElisabeth=OrdenI.Klasseund
demK. BayerischenKammerjunkerundKai=

serlichDeutschenLegationssekretärin St. Pe=
tersburgAdolphGrafen von Montgelas
als BayerischemStaatsangehörigenfür das
ihm von Seiner Majestät demKönige von
RumänienverlieheneOffizierskreuzdesSterns
von Rumänien
dieBewilligungzur AnnahmeundzumTragen
zu erteilen.

AllerhöchsteVerleihungdesTitelsund
NangeseinesOberhofmeistersa. D.

und einerHofdame.

Im NamenSeiner Majestät des RKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 30. September1905
allergnädigstbewogengefunden,dembisherigen



OberhofmeisterWeiland Ihrer Königlichen
Hoheitder PrinzessinAdalbertvon Bayern,
Maximilian Freiherrn von Kramer, den
Titel undRang einesOberhofmeistersa.D.
und der bisherigenHofdamederVerewigten,
Gräfin Emma von Tattenbach, denTitel
einer HofdameWeiland Ihrer Königlichen
Hoheit der PrinzessinAdalbert von Bayern
unter Belassung ihres bereits innegehabten
Ranges zu verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des KRönigreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am 26. September1905 der Präsident

des Landratesvon Mittelfranken,ordentliche
Universitäts=ProfessorDr. Karl TheodorRitter
von Eheberg in Erlangenfür seinePerson
als Ritter desVerdienstordensderBayerischen
Krone bei derRitter=KlasseLit. E, Fol. 23,
Akt Nr. 20330.



rsehundVerordnungs=Bla
KönigreichVayern.

Nr. 48.
München, den 16. Oktober 1905.

— — — — — —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 2. Oktober 1905, Gesamtverzeichnis derjenigen Lehranstalten, welche zur Ausstellung

von Zeugnissenüber die Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militärdienst berechtigtsind, betreffend.—
Bekanntmachung vom 10. Oktober 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

Nr. 20570.

Bekanntmachung, GesamtverzeichnisderjenigenLehranstalten,welchezur Ausstellungvon Zeug=
nissenüber die Befähigungfür den einjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind, betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern und fKl.Kriegsministerium.

Im Hinblickeauf § 90 Ziff. 3 derWehrordnungfür das KönigreichBayern folgt
nachstehendAbdruckdes als Anhangzu Nr. 38 desZentralblattesfür das DeutscheReich
vom 15. September1905 veröffentlichtenGesamtverzeichnissesderjenigenLehranstalten,welche
zur Ausstellungvon Zeugnissenüberdie Befähigungfür den einjährig=freiwilligenDienst
berechtigtsind.

München, den 2. Oktober 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. Frhr. v. Horn.
104
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Gesamtverzeichnis

1.

überdie Befähigungfür deneinjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind.

VBemerkungen.

Die mit ' bezeichnetenGymnasien(A. a) und Progymnasien(B. a und C. a) sindbefugt,
Besähigungszeugnisseauchihren von demUnterrichtim Griechischen befreitenSchülernaus=
zustellen,wenn letzterean dem für jenenUnterrichteingeführtenErsatzunterrichtregelmäßig
teilgenommenund nachmindestenseiniährigemBesucheder Sekunda auf Grund besonderer
Prüfung einZeugnis übergenügendeAneignungdes entsprechendenLehrpensumserhaltenhaben.

Ubersicht.
Seite Seite

OffentlicheKehranstalten. Realprogymnasien(C. b). .. . . . 598
Gymnasien(A.a) 5986 Realschulen(C.her 599
Realgymnasien(A.) 592 ÖffentlicheSchullehrerseminare(C.d) 604
Oberrealschulen (A. ch.. 595 Andere öffentliche Lehranstalten (C.e) 606
Progymnasien (B. 553)3) 596 Privat -Lehranstalten:
Realprogymnasien(B.. ... 596 a) Schullehrerseminren 607
Realschulen(B. c). 597 b) Andere Privat=Lehranstalten 607
Progymnasien (C. 333sàn 597 Lehranstalten im Auslanden 610

OffentlicheLehranstalten.
der

Vollanstalten,zur Darlegungder Befähigunggenügt.
a. Gymnasien.

J. Königreich Preußen. Attendorn,
Aachen:Kaiser Karls=Gymnasium, Aurich,

Kaiser Wilhelms=Gymnasium, Barmen,
Allenstein, Bartenstein,
Altona: Gymnasium(verbundenmit Realpro= Bedburg:Ritter=Akademie,

gymnasium), Belgard,
Andernach, Berlin: AskanischesGymnasium,
Anklam, FranzösischesGymnasium,
Arnsberg, Friedrichs=Gymnasium,
Aschersleben:Gymnasium(verbundenmitReal= Friedrich=WerderschesGymnasium,

schule), . FriedrichWilhelms=Gymnasium,

Google
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Berlin: Humboldts-Gymnasium,
JoachimsthalschesGymnasium,
Gymnasium zum grauen Kloster,
Köllnisches Gymnasium,
KönigstädtischesGymnasium,
Leibniz=Gymnasium,
Lessing=Gymnasium,
Luisen=Gymnasium,
LuisenstädtischesGymnasium,
Sophien=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,

Beutheni. Oberschlesien,
Bielefeld: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Bocholt,
Bochum,
Bonn: KöniglichesGymnasium,

Städtisches Gymnasium (verbundenmit
Realgymnasium),

Boppard.))
Borbeck,#)
Brandenburg:Gymnasium(verbundenmitReal=

gymnasium),
Ritter=Akademie,

Braunsberg,
Breslau: Elisabeth=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
Gymnasium zum heiligen Geist (ver=
bundenmit Realgymnasium),

Johannes=Gymnasium,
König Wilhelms=Gymnasium,
Magdalenen=Gymnasium,
Matthias=Gymnasium,

Brieg,
Brilon,
Bromberg,
Brühl,
Bunzlau,
Burg i. d. Provinz Sachsen,
PBurgsteinfurt,
Cassel:Friedrichs=Gymnasium,

Wilhelms=Gymnasium,
Celle,
Charlottenburg:KaiserFriedrich=Schule(Gym=

nasium mit Realschule),
Kaiserin Augusta=Gymnasium,

Coblenz,
Cöln: Gymnasiuman der Apostelnkirche,

FriedrichWilhelms=Gymnasium,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,
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Cöln: Gymnasiuman Marzellen,
StädtischesGymnasiumin derKreuzgasse
(verbundenmit Realgymnasium),

*Cöln=Ehrenfeld,#)
Cottbus,
Crefeld,
Danzig: KöniglichesGymnasium,

StädtischesGymnasium,
Demmin,
Deutsch=Krone,
Deutsch=WilmersdorfbeiBerlin: Bismarck=Gym=

nasium,
Dillenburg,
*Dorsten,
Dortmund,
Dramburg,
Düren,
Düsseldorf:KöniglichesGymnasium,

StädtischesGymnasium (verbunden
mit Realgymnasium),

Duisburg,
Eberswalde,
Eisleben,
Elberfeld,
Elbing,
Emden,
Emmerich,
Erfurt,
Eschwege:Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),))
Eschweiler:Gymnasium(verbundenmit Real=

progymnasium),#)
Essen,
Euskirchen,1)
Flensburg: Gymnasium(verbundenmit Real=

gqymnasium),
Frankfurt a. Main:KaiserFriedrichs=Gymnasium,

Goethe=Gymnasium,
Lessing=Gymnasium,

Frankfurt a. d.Oder,
Fraustadt,
Freienwalde a. d.Oder,
Friedeberg i. d. Neumark,
Friedenau,
Fürstenwalde,
Fulda,
Gartz a. d.Oder,
Glatz,
WGelsenkirchen,
Gleiwitz,

Oioftizedb)Oo gle
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Glogau: EvangelischesGymnasium,
KatholischesGymnasium,

Glückstadt,
Gnesen,
Görlitz,
Göttingen,
Goslar: Gymnasium (verbunden mit Real=

gymnasium),
Graudenz,
Greifenberg i. Pommern,
Greifswald: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Groß=Lichterfelde,
Groß=Strehlitz,
Guben: Gymnasium (verbunden

schule),
Gütersloh,
Gumbinnen,
Hadamar,
Hadersleben,
Hagen i. Westfalen:Gymnasium(verbundenmit

Realgymnasium),
Halberstadt,
Halle a.d Saale: LateinischeHauptschuleder

FranckeschenStiftungen,
Städtisches Gymnasium,

Hameln: Gymnasium (verbunden mit Real=
progymnasium),

mit Real=

*Hamm,
Hanau,
Hannover: Lyzeuml.,

LyzeumII.,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,

denmit Nealgymnasium),
Heiligenstadt,
"Herford,
*Persfeld,
Hildesheim:GymnasiumAndreanum,

GymnasiumJosephinum,
Hirschberg,
Höchsta.Main: Gymnasium (verbundenmit

Realschule),
Höxter,
Hohensalza,
Homburgv. d Höhe: Gymnasium (verbunden

mit Realschulei,
*Dusum,
Jauer,
Ilfeld: Klosterschule,

Insterburg:Gymnasium(verbundenmit Raal=
gymnasium),

Jülich,)
Kattowitz,
Kempeni. d.Rheinprovinz,
Kiel,
Klausthal,
Kleve,
Königsbergi. d.Neumark,
Königsbergi. Ostpreußen:AltstädtischesGymna=

sium,
Friedrichs=Kollegium,
KneiphöfischesGymna=
sium,

Wilhelms=Gymnasium,
Königshütte:Gymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Koesfeld,
Köslin,
Kolberg: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Konitz,
Kreuzburgi. Oberschlesien,
Kreuznach,
Krotoschin,
Küstrin,
Kulm,
Landsberga.d.Warthe: Gymnasium(verbunden

mit Realschule),
Lauban,
Leer: Gymnasium (verbundenmit Realgym=

nasium),
Leobschütz,
Liegnitz:Gymnasium Johanneum,

StädtischesGymnasium,
Limburga.d.Lahn: Gymnasium(verbundenmit

Realprogymnasium),
Lindenbei Hannover,
Lingen,
Assa,
Lötzen,
Luckau,
Lüneburg: Gymnasium (verbunden mit Real=

gymnasium),
Lyck,
Magdeburg: Pädagogiumdes Klosters U. L.

Frauen,
Dom=Gymnasium,
König Wilhelms=Gymnasium,

Marburg,

Google
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Marienburg i. Westpreußen,
Marienwerder,
Meldorf,
Memel,
Meppen,
Merseburg:Dom=Gymnasium,
Meseritz,
Minden: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Mörsg
Montabaur,
Mühlhauseni. Thüringen,
Mülheim a. Rhein: Gymnasium (verbunden

mit Realschule),
Mülheim a. d. Ruhr: Gymnasium(verbunden

mit Realschule),
München=Gladbach,
Münden,
Münster i. Westfalen,
Münsteräre,

—
Nakel,
Naumburga. d. Saale: Dom=Gymnasium,
Neisse, .
Neuhaldensleben,
*Neu=Ruppin,
Neuß,
Neustadt i. Oberschlesien,
Neustadt i. Westpreußen,
Neustettin,
Neuwied: Gymnasium(verbundenmit Real=

progymnasium),
*Norden,
Nordhausena. Harz: Gymnasium(verbunden

mit Realgymnasium),
Oberlahnstein:Gymnasium(verbundenmitReal=

progymnasium),)
Oels,
Ohlau,
Oppeln,
Osnabrück:Carolinum,

Rats=Gymnasium,
Osterodei. Ostpreußen,
Ostrowo,
Paderborn,
Patschkau,
Pfortai: Landesschule,
Pleß,
Plön,
Posen: AugusteViktoria=Gymnasium,

1)Mit rückwirkenderGeltung für denOstertermin

Google

Posen: FriedrichWilhelms-Gymnasium,
Marien-Gymnasium,

Potsdam,
Prenzlau,
Preußisch=Stargard,
Prüm,
Putbus: Pädagogium,
Poiz,
Quedlinburg,
Rastenburg,
Ratibor,
Ratzeburg,
Rawitsch,
Recklinghausen,
Rendsburg:Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Rheine,
Rheydt: Gymnasium (verbundenmit Ober=

realschule),,)
Rinteln,
Rössel,
Rogasen,
Roßleben:Klosterschule,
Saarbrücken,
Saarlouis,
Sagan,
Salzwedel,
Sangerhausen:Gymnasium (verbunden

Realschule),
Schleswig: Gymnasium(verbundenmit Real=

schule,
Schleusingen,
Schneidemühl,
Schöneberg: Prinz Heinrichs=Gymnasium,

Hohenzollernschule(Gymnasium
verbundenmit Oberrealschule),

mit

Schrimm,
Schwedt a. d. Oder,
*Schweidnitz,
Siegburg,
Sigmaringen,
Soest,
Solingen: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Sorau,
Spandau,
*Stade,
Stargard i. Pommern,
Steele,
Steglitz,

1905.
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Stendal,
Stettin: König Wilhelms-Gymnasium,

Marienstifts-Gymnasium,
Stadt=Gymnasium,

Stolp: Gymnasium (verbundenmit Realschule),
Stralsund,
Strasburg i. Westpreußen,
Strehlen,
Thorn: Gymnasium(verbundenmit Realgym=

nasium),
Tilsit,
Torgau,
Trarbach,
Treptow a. d. Rega,
Trier: FriedrichWilhelms=Gymnasium),

Kaiser Wilhelms=Gymnasium(verbunden
mit Realgymnasium),

Verden,
Viersen,
Waldenburg,
Wandsbek:Gymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Warburg,
Warendorf,
Wattenscheid,
Wehlau: Gymnasiumf)(verbundenmit Real=

chule),
Weilburg,
Wernigerode,
Wesel:Gymnasium(verbundenmit Realschule),
Wetzlar,
Wiesbaden,
*Wilhelmshaven,
Wipperfürth,!)
Wittenberg:=Melanchthon=Gymnasium,
Wittstock,
Wohlau,
Wongrowitz,
Zeitz: Stiftsgymnasium,
Zehlendorf,
Züllichau:Pädagogium.

II. KönigreichBayern.

Amberg,
Ansbach,
Aschaffenburg,
Augsburg: Gymnasiumbei St. Anna,

Gymnasiumbei St. Stephan,

.blua———iis,.·. ..,«.«,..:’· v

Bamberg: Altes Gymnasium,
NeuesGymnasium,

Bayreuth,
Burghausen,
Dillingen,
Eichstätt,
Erlangen,
Freising,
Fürth,
Günzburg,
Hof,
Ingolstadt,
Kaiserslautern,
Kempten,
Landau,
Landshut,
Lohr,
Ludwigshafena. Rhein,
Metten,
München:Ludwigs=Gymnasium,

Luitpold=Gymnasium,
Maximilans=Gymnasium,
Theresien=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,

Münnerstadt,
Neuburg a. d. Donau,
Neustadt a. d. Haardt,
Nürnberg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Passau,
Regensburg:Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Rosenheim,
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Weiden,
Würzburg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Zweibrücken.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen,
Chemnitz,
Dresden: Kreuzschule,

VitzthumschesGymnasium,
WettinerGymnasium,

Dresden=Neustadt,
Freiberg,

Google
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Grimma: Fürsten=und Landesschule,
Leipzig: König Albert=Gymnasium,

Königin Karola=Gymnasium,
Nikolaischule,
Thomasschule,

Meißen: Fürsten=und Landesschule,
Plauen i. Vogtlande,
Schneeberg,
Wurzen,
Zittau,
Zwickau.

IV. KönigreichWürttemberg.
Blaubeuren:Evangelisch=theologischesSeminar,
*Cannstatt,
*Ehingen,
Ellwangen,
*Eßlingen,
*Hall,
Hea#n Gymnasium(verbundenmit Real=

klassen),
*Ludwigsburg, "
Maulbronn: Evangelisch=theologischesSeminar,
Ravensburg,
Reutlingen,
Rottweil,
Schöntal: Evangelisch=theologischesSeminar,
Stuttgart: EberhardLudwigs=Gymnasium,

Karls=Gymnasium,
*Thübingen,
Ulm,
Urach:Evangelisch=theologischesSeminar.

V. GroßherzogtumBaden.«
Baden,
Bruchsal,
Donaueschingen,
Freiburg: Bertholds=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
Heidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Lahr,
Lörrach: Gymnasium (verbundenmit Raal=

progymnasium),
Mannheim,
Offenburg,
Pforzheim:Reuchlin=Gymnasium,
Rastatt,
Tauberbischofsheim,
Wertheim.

Google

691

VI. GroßherzogtumHessen.

Bensheim,
Büdingen:Wolfgang=Ernst=Gymnasium,
Darmstadt: Ludwig Georgs=Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Friedberg: Augustinerschule(Gymnasiumund

Realschule),
Gießen,
Laubach:GymnasiumFridericianum,
Mainz: Oster=Gymnasium,

Herbst=Gymnasium,
Offenbacha. Main: Gymnasium,
Worms: Gymnasium(verbundenmit Ober=

realschule).

VII. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.

Doberan: Gymnasium Friderico=Francisceum,
Güstrow:Domschule,
Parchim: Friedrich Franz=Gymnasium(ver=

bundenmit Realprogymnasium),
Nostock:Gymnasium(verbundenmit Realgym=

nasium),
Schwerin:GymnasiumFridericianum,
Waren,
Wismar: Große Stadtschule (verbunden mit

Realschule).

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach,
Jena,
Weimar.

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.

Friedland,
Neubrandenburg:Gymnasium(verbundenmit

Realschule),
Neustrelitz.

X. GroßherzogtumOldendurg.
»Birkenfeld,

Jever: Marien=Gymnasium
Oldenburg, —
*Vechta.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Blankenburg,
Braunschweig:(Altes) Gymnasium Martino=

Catharineum,
Neues Gymnasium,

Helmstedt,
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olzminden,
Heami#nenz

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Hildburghausen:GymnasiumGeorgianum,
Meiningen:GymnasiumBernhardinum.

XlIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:Friedrichs=Gymnasium,
Eisenberg:Christianeum.

XIV. HerzogtumSachsen=Coburg=Gotha.
Coburg: Gymnasium Casimirianum,
Gotha: GymnasiumErnestinum(verbundenmit

Realgymnasium).
XV. HerzogtumAnhalt.

Bernburg: Karls=Gymnasium,
Cöthen:Ludwigs=Gymnasium,
Dessau:Friedrichs=Gymnasium,
Zerbst: Gymnasium Francisceum (verbunden

mit Realklassen).
XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Arnstadt,
Sondershausen.
XVII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt:Gymnasium(verbundenmit Real=

klassen).

XVIII. FürsteutumWaldeck.
Corbach.

XIX. FürstentumReuß älterer Linie.
Greiz: Gymnasium (verbunden mit Realab=

teilung).
XX. FürstentumReuß jüngererLinie.

Gera,
*'Schleiz.

XXI. FürstentumSchaumburg=Lippe.

XXII. FürstentumLippe.
Detmold: GymnasiumLeopoldinum (verbunden

mit Realschule),
Lemgo.

XXIII. Freie und HanusestadtLübeck
Lübeck:Catharineum(verbundenmit Realgym=

nasium).

XXIV. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Bremerhaven:Gymnasium(verbundenmit Real=

schule).

XXV. Freie und HaufestadtHamburg.
Hamburg: Gelehrtenschuledes Johanneums,

Wilhelm=Gymnasium.

XXVI. Elsaß=Lothringen.
Altkirch, .
Buchsweiler: Gymnasium (verbundenmit Real⸗

abteilung),
Colmar: *Lyzeum(verbundenmit Realabteilung),
Diedenhofen,
*Gebweiler,
Hagenau:Gymnasium(verbundenmit Real=

abteilung),
Metz: Lyzeum,
Montigny bei Metz: BischöflichesGymnasium

(Knabenseminar),
*Mülhauseni. Elsaß,
Saarburg,
Saargemünd: Gymnasium (verbundenmit Real=

abteilung),
Schlettstadt,
Straßburgi.Elsaß:Lyzeum,

BischöflichesGymnasiumbei
St. Stephan,

ProtestantischesGymnasium,
Bückeburg:GymnasiumAdolphinum(verbunden Weißenburg,

mit Realprogymnasiumund *Zabern,
Lehrerseminar). Zillisheim: BischöflichesGymnasium.

b. Realgymnasien.
I. KönigreichPreußen. Barmen: Realgymnasium(verbundenmitReal=

Aachen, ule),
Altena,!) ç. Berlin: Andreas=RealgymnasiumtAndreasschule)d,
Altona: Realgymnasium(verbundenmit Real= DorotheenstädtischesRealgymnasium,

schule),

Google

Falk=Realgymnasium,
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Berlin: Friedrichs-Realgymnasium,
Kaiser Wilhelms-Realgymnasium,
KönigstädtischesRealgymnasium,
LuisenstädtischesRealgymnasium,

» Sophien=Realgymnasium,
Bielefeld: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Bonn: Realgymnasium(verbundenmit Städti=

schemGymnasium),)
Brandenburg:Realgymnasium(verbundenmit

« Gymnasium),
Breslau: Realgymnasiumzum heiligen Geist

(verbundenmit Gymnasium),
Realgymnasiumam Zwinger,

Bromberg,
Cassel,
Charlottenburg,
Coblenz,
Cöln: Realgymnasium in der Kreuzgasse

(verbundenmit StädtischemGym=
nasium),

Crefeld,
Danzig: Johannisschule,
Dortmund,
Düren,
Düsseldorf: Realgymnasium (verbunden mit

StädtischemGymnasium),
Duisburg,
Einbeck,
Elberfeld,
Erfurt,
Essen,
Flensburg: Realgymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Frankfurt a.Main: Musterschule,

Wöhler=Realgymnasium,
Frankfurt a.d.Oder,
Görlitz,.)
Goslar: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Groß=Lichterfelde:Haupt=Kadettenanstalt,
Grünberg,
Hagen i. Westfalen: Realgymnasium (verbunden
Halberstadt mit Gymnasium),

Hannover:Realgymnasium,
Leibnizschule(Realgymnasium,ver=
bundenmit Gymnasium),

Harburg: Enin (verbundenmitReal=
chule),
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Hilbesheim:Andreas=Realgymnasium(verbunden
mit Realschule),

Insterburg: Realgymnasium(verbundenmit
Gymnasium),

Iserlohn: Nealemnafiun (verbundenmitReal=
chule),

Kiel: Realgymnasium(verbundenmitRealschule),
Königsbergi. Ostpreußen:StädtischesReal=

gymnasium,
Kolberg: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Landeshut,
Leer: Realgymnasium(verbundenmit Gym=

nasium),
Lippstadt: Realgymnasium(verbundenmit Real=

chule),

nasium),
Magdeburg:Realgymnasium,

Realgymnasium (verbundenmit
Oberrealschule — Guericke⸗
Schule —),

Münster i. Westfalen: StädtischesRealgym=
nasium (verbunden
mitProgymnasium),

Neisse,
Neunkirchen,
Nordhausena.Harz: Realgymnasium(verbunden

mit Gymnasium),
Oberhausen,
Osnabrück:Realgymnasium (verbundenmit

Realschule),
Osterode i. Hannover,
Perleberg,
Potsdam,
Quakenbrück,
Ratibor,)
Reichenbachi. Schlesien:Wilhelmsschule,
Remscheid:Realgymnasium (verbunden

Realschule),
Rendsburg:Realgymnasium (verbunden

Gymnasium),
Rixdorf: Kaiser Friedrich=Realgymnasium(ver=

bundenmit Realschule),#)

mit

mit

Ruhrort,
Siegen,
Stettin: Friedrich=Wilhelmsschule,

Schiller=Realgymnasium,
Stralsund,
Tarnowitz,

Google
105
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Thorn: Realgymnasium(verbundenmit Gym⸗
nasium),

Tilsit,
Trier: Realgymnasium(verbundenmit Kaiser

Wilhelms=Gymnasium),
ülzen, «
Wiesbaden,
Witten: Realgymnasium(verbundenmit Real=

schule).

II. KönigreichBayern.
Augsburg,
München:Realgymnasium,

Kadettenkorps,
Nürnberg,

. Würzburg.

III. KönigreichSachsen
Annaberg,
Borna,
Chemnitz,
Döbeln: Realgymnasium(verbundenmithöherer

Landwirtschaftsschule),
Dresden: Annen=Realgymnasium,

Dreikönigsschule(Realgymnasium),
Kadettenkorps,

Freiberg,
Leipzig,
Plaueni. Vogtlande:Realgymnasium(verbunden

mit Realschule),f)
Zittau: Realgymnasium(verbundenmit Han=

delsabteilung),
Zwickau:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule).

IV. KönigreichWürttemberg.
Gmünd,
Stuttgart,
Ulm.

V. GroßherzogtumBaden.
Baden: Realgymnasium(verbundenmit Ober=

realschule),
Ettenheim,
Karlsruhe: Realgymnasiummit Gymnasial=

abteilung,
Mannheim.

VI. GroßherzogtumHessen.
Darmstadt,
Gießen: Realgymnasium(verbundenmitOber=

realschule),
Mainz: Realgymnasium(verbundenmit Ober=

realschule).

VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Bützow,
Güstrow:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),I)
Ludwigslust,
Malchin,
Nostock:Realgymnasium(verbundenmit Gym=

nasium),
Schwerin.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach,
Weimar.

IX. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.

X. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Meiningen.
Saalfeld.

XI. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg: Ernst=Realgymnasium(verbunden

mit Realschule).

XII. HerzogtumSachsen=Coburg=Gotha.
Gotha: Realgymnasiumdes GymnasiumErne=

stinum.
XIII. HerzogtumAnhalt.

Bernburg: Karls=Realgymnasium,
Dessau:Friedrichs=Realgymnasium(verbunden

mit Oberrealschule).

XIV. FürstentumReuß jüngererLinie.
Gera.

XV. Freie und HansestadtLübeck.
Lübeck:Realgymnasiumdes Catharineums.

XVI. Freie HansestadtBremen.
Vegesack.

XVII. Freie und HansestadtHamburg.
Hamburg:RealgymnasiumdesJohanneums#t)

Google
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I. KönigreichPreußen.

Aachen:fOberrealschule,
Barmen=Wupperfeld,
Berlin: Friedrichs=WerderscheOberrealschule,

LuisenstädtischeOberrealschule,
Bochum,
1#Breslau,
fCassel,
#Charlottenburg,
Cöln: Oberrealschule (verbundenmit Real=

progymnasium),
(Crefeld,
Danzig: —Oberrealschulezu St. Petri,
Dortmund,
Düsseldorf,
fElberfeld,
Elbing,
ssen,
Flensburg: 1Oberrealschule(mit wahlfreiem

Unterrichtin derHandelswissen=
schaft— verbundenmit Land=
wirtschaftsschule—),

Frankfurt a.Main: IKlinger=Oberrealschule,
Fulda,
Gleiwitz,
#Graudenz,
##Groß=Lichterfelde,!)
sHageni.Westfalen,
Halberstadt,
Halle a. d. Saale: Oberrealschule,

Oberrealschule bei den
FranckeschenStiftungen,

Hanau,
#Hannover,
Kattowitz,#)
Kiel,
Königsbergi. Ostpreußen:1Burgschule(Ober=

realschule),
Magdeburg:Guericke=Schule(verbundenmit

Realgymnasium),
Marburg,
München=Gladbach,
Posen: 1#Berger=Oberrealschule,
Rheydt:sOberrealschule(verbundenmit Gym=

nasium),

##St.Johann=Saarbrücken,
Schöneberg:Hohenzollernschule(Oberrealschule

nebstGymnasium),
1Weißenfels,
s#Wiesbaden.

II. KönigreichWürttemberg.
1Cannstatt,
fEßlingen,
#Göppingen,
1all,
sHeilbronn,
Ravensburg,
sReutlingen,
Stuttgart: Friedrich Eugens=Realschule,

Wilhelms=Realschule,
#fUlm.

III. GroßherzogtumBaden.

Baden: sOberrealschule(verbundenmit Real=
gymnasium),

Freiburg,
#Heidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Mannheim,
Pforzheim.

IV. GroßherzogtumHessen.?)

Darmstadt,
Gießen: Oberrealschule (verbunden mit Real—

gymnasium),)
Mainz: J#Oberrealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Offenbacha.Main: JOberrealschule,
Worms: Jberrealschule (verbundenmit Gym=

nasium).

V. GroßherzogtumOldenburg.
+Oldenburg.

VI. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.

Google
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VII. HerzogtumSachsen=Coburg=Getha.
Coburg: 1Oberrealschule(Ernestinum).

Bremen: sRealgymnasium(für die KlassenV.
bis I nochOberrealschule).

X. Freie und HanusestadtHamburg.
Hamburg:OberrealschulevordemHolstentore,

sOberrealschuleauf der Uhlenhorst.

XlI. Elsaß=Lothringen.

i.nh, use i. Elsaß: feberrealschule(Gewerbe=

(Straßburgil Elsaß. hule)

B. Lehraustalten,bei welchender einjährigeerfolgreicheBesuchder erstenKlasse,
d. h. der einjährigeerfolgreicheGesuchder oberstenKlassebei siebenstusigenNichtvoll=

anstalten,zur Darlegung der Lefähigungnötig ist.
a. Progymnasien. ’

VIII. HerzogtumAuhalt.
Dessau:sOberrealschule— zur Zeit entwickelt

bis II#aeinschließlich— (verbunden
mit Realgymnasium).

IX. Freie HanfsestadtBremen.
Bremen:FOberrealschule,

I. KönigreichWürttemberg.
'Ohringen.

II. GroßherzogtumBaden.
Durlach: Progymnasium (verbundenmit Real=

abteilung),
Karlsruhe: Gymnasialabteilung(verbundenmit

Realgymnasium).
III. GroßherzogtumHessen.)

Alzey: Progymnasium(verbundenmit Real=
schule),

Bingen: Progymnasium(verbundenmit Real=
schule),

Dieburg: Progymnasialabteilungder höheren
Bürgerschule(verbundenmitReal=
schule).

IV. HerzogtumSachsen=Coburg=Gotha.

Ohrdruf: Progymnasium(verbundenmit Real=
chule).

1. KönigreichWürttemburg.
Böblingen,
Calw,
Geislingen,
Heilbronn:Realklassendes Gymnasiums,
Nürtingen.

II. GroßherzogtumBaden.
Durlach: Realabteilungdes Progymnasiums,
Lörrach: Realprogymnasjum(verbundenmit

Gymnasium),
Weinheim.

III. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Ribnitz.

IV. GroßherzogtumMeckleuburg=Strelitz.
Schönberg:Realschule.

V. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Frankenhausen.

VI. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:Realprogymnasium(verbundenmit

GymnasiumundLehrerseminar).

ablegen.
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c. Realschulen.
I. KönigreichWürttemberg. Dieburg:#RealschulabteilungderhöherenBürger=

Aalen, schule (verbundenmit Progym==
Biberach, iebbera:nasiun), bi Heidenheim, Friedberg: Realschule(verbundenmit Gym=
1#Ludwigsburg, 6 nasium),
#Rottweil, 1Gernsheim. .fTübzngm roß-Umstadt.fRealfchiilewerbundenmit

. H hei 5 anse insteschulee
II. GroßherzogtumBaden. #Heppenheima. d.Bergstraße,Bruchsal, *= [Mihelstadt,

HKarlsruhe, 1mwpenheim,S
Villingen. 1#Wimpfenam Berg.

III. GroßherzogtumHessen.) IV. GroßberzogtumMecklenburg=Strelitz.
Alsfeld, Neustrelitz.
Alzey: giheals (verbundenmit Progym=

nasium),
Bingen:Realschule(verbundenmit Progym= V. FreieHaufestadtBremen.

nasium), Bremen: Realschule in der Altstadt#),
Butzbach, MRealschulebeim Doventore.

1. KönigreichPreußen. Hattingen,
*Berent, . Herne (verbundenmit Realschule),
*Betzdorf⸗Kirchen,?) Hörde,
Dirschau:Progymnasium(verbundenmitReal=dofgeismar,

schule), Kalk,
Duderstadt, Kempeni. Posen,
*Eupen, Kosel i. Oberschlesien,
Forst i. d. Lausitz:Progymnasium(verbunden *Lauenburgi. Pommern,

mit Realschule), Linz,
Frankenstein, Löbau i. Westpreußen,
Genthin, Malmedy,
*Goldberg, Mayen,
*'Grevenbroich, Münsteri.Westfalen:StaatlichesProgymnasium,

1) Solche Schüler, welcheim Interesseihres künftigenBerufs mit dem Abschlussedes sechstenJahrganges
(der Untersekunda) oder vor Absolvierung des siebenten (der Obersekunda) die Anstalt verlassen und sich den Be=
rechtigungsscheinzum einjährig=freiwilligenDienste erwerbenwollen, haben sich der fakultativenAbschlußprüfung
zu unterziehen,für welchedie HessischePrüfungsordnung vom 15. Dezember1899 maßgebendist. Nach einer
neuerenBestimmungmit rückwirkenderGeltung für den Ostertermin 1903 könnenauchNichtschülerdiesePrüfung
ablegen.
4 *) Für die aus der vormaligen Privat=Realschulevon C. W. Debbe zu Bremen in die obige Realschule
übergegangenenund in einer besonderenAbteilung der letzterenUnterricht genießendenSchüler ist zur Erlangun
des Befähigungszeugnissesfür den einjährig=freiwilligenMilitärdienst das Bestehender Entlassungsprüfung na
den für die Debbe'scheSchule bisher geltendenBestimmungenerforderlich.

*) Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1905. "
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Münster i. Westfalen:StädtischesProgymnasium Kitzingen,
(verbundenmitRealgym= Kusel,
nasium), Memmingen.

Neumarki. Westpreußen, Miltenberg,
Neumünster:Progymnasium (verbundenmit Neustadta. d. Aisch,

Realschule), Nördlingen,
*'Nienburg, Oettingen,
*Northeim, Pirmasens,
*Pasewalk, Rothenburgo. d. Tauber,
Preußisch=Friedland, St. Ingbert,
Rathenow:Progymnasium(verbundenmitReal= Schäftlarn,

schule), Schwabach,
Ratingen,) Traunstein,
Rheinbach, Uffenheim,
Rietberg, Weißenburg i. B.,
Rüttenscheid,) Windsbach,
St. Wendel, Windsheim,
*Schlawe, Wunsiedel.
Schwelm:Progymnasium (verbundenmit . „

· Realschule), III. Königreich Württemberg.
Schwerte, Korntal: Gemeinde=Lateinschule,Progymna=
.Shwetn sium(verbundenmit Realschule).

Stolberg i. d. Rheinprovinz, IV. HerzogtumBraunschweig.
Striegau, Gandersheim:ProgymnasiumnebstRealab=
Tremessen, teilung,
Zaborze. Bad Harzburg: StädtischesProgymnasiumbbis=

II. KönigreichBayern. her progymnasialePrivat=
Bergzabern, lehranstaltunterLeitungdes
Dinkelsbühl, Lic. Dr. Koldewey).“)

Dammmurch= 3 V. Freie und HansestadtHamburg.
Edenkoben, 1 Bergedorf: Progymnasialabteilungder Hansa=
Forchheim, schule(verbundenmit Realschule),
Frankenthal, Cuxhaven: Progymnasialabteilung der höheren
Germersheim, 6 Staatsschule(verbundenmit Real=
Lrünstad, schule).
ammelburg, . .Zersbmch rg VI. Elsaß=Lothringen.

Kirchheimbolanden, Oderehnheim.

I. KönigreichPreußen.
Alfeld a. d. Leine,) ·
Altona: Realprogymnasium (verbundenmit

Gymnasium),“)
Biedenkopf,

Cöln: Realprogymnasium(verbundenmitOber⸗
realschule),“)

Deutsch-Wilmersdorfbei Berlin: Realprogym⸗
nasium(verbundenmit Realschule),“)

Eilenburg,

1) Mit rückwirkenderGeltung für den Ostertermin1905. ·
«)Dieder-AnstaltverlieheueBercchtigung(s.GesaintverzcichniS1903)hntauchGeltiiiigfiikdieAbschluß-

prüfung am Schlusse des Schuljahrs 1902/03.
7) Die Berechtigunghat vorläufig bis zum Ostertermin1900 einschließlichGeltung.
4 Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1905.
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Eschweiler:Realprogymnasium(verbundenmit
Eymnasiung

FriedrichshagenbeiBerlin,#)
Hameln: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Langenberg,
Langensalza,

schule),)
Limburga.d.Lahn:Realprogymnasium(verbun=

denmit Gymnasium),
LindenbeiHannover:Humboldtschule(Realpro=

gymnasium verbunden
mit Realschule),#)

Luckenwalde,
Lüdenscheid:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Meiderich:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),)
Nauen,
Naumburg:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Neuwied: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Oberlahnstein:Realprogymnasium(verbunden

mit Gymnasium),
Papenburg,
Spremberg,
Swinemünde,
Unna: Realprogymnasium(verbundenmitReal=

schule),)
Wolgast,
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Wollin,
Wriezen,
Zoppot.)

II. Königreich Sachsen.
Pirna: Realprogymnasium(verbundenmitReal=

schule).1)

III. GroßherzogtumBaden.
Buchen,)
Mosbach,
Schwetzingen.)

IV. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Grabow,
Parchim: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium).

V. Herzogtum Anuhalt.
Zerbst: Realklassendes Gymnasiums.

VI. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt:Realklassendes Gymnasiums.

VII. FürstentumWaldeck.
Arolsen.

VIII. FürstentumSchaumburg-Lippe.
Stadthagen.

I. KönigreichPreußen.
Allenstein,
Altona: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Altona—Ottensen:JRealschule(mitwahlfreiem

Unterrichtin derHandels=
wissenschaft),

Arnswalde,
Aschersleben:Realschule (verbundenmitGym=

nasium),)

gymnasium),
[Realschule,

Berlin: Erste Realschule,
Zweite Realschule,
Dritte Realschule,
Vierte Realschule,
Fünfte Realschule,
Sechste Realschule,
Siebente Realschule,
chte Realschule,
Neunte Realschule,
Zehnte Realschule,
Elfte Realschule,
Zwölfte Realschule,

Beuthen i. Oberschlesien,

Google



#Biebrich,
#Bielefeld,
Bitterfeld,
Blankenese,
Breslau: Erste evangelischeRealschule,

Zweite evangelischeRealschule,
KatholischeRealschule,

1Buxtehude,
Cassel,
Celle,
Charlottenburg:ka Friedrich=Schule(#Real=

schulenebstGymnasium),
Cöln: Realschule,

Handelsschule(1Realschule),
Cottbus,
Delitzsch,
Deutsch=Wilmersdorfbei Berlin: Realschule

(verbundenmit Realprogymnasium),)
Diez,
Dirschau: Realschule (verbundenmit Pro=

gymnasium),
Dülken,
Düsseldorf:Realschule an der Prinz Georg=

straße,
Realschule an der Rethelstraße,

Eisleben,
#Elberfeld,
##Elmshorn,
Emden:Kaiser FriedrichsSchule,
1·—
Erfurt,
Eschwege:#Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Forst i. d. Lausitz: Realschule (verbundenmit

Progymnasium),#)
Frautfurta8 Main: fRealschule der israelitischen

Neligionsgesellschaft,
Realschulederisraelitischen

Gemeinde,
sAblerflychtschule,
sLiebig=Realschule,
#SachsenhäuserRealschule,
(Selektenschule,

Freiburg i. Schlesien,
Gardelegen:„Realschulemit progymnasialen

Nebenabteilungenin dendrei
unteren Klassen,

Geestemünde,
Geisenheim,
Gevelsberg,

Görlitz,
Göttingen,

nasium),
Gronau i. W.,1)
Guben:Realschule(verbundenmitGymnasium),
Gumbinnen,
Gummersbach,
Herne: Realschule (verbundenmit Progym=

nasium),)
Hannover: JErste Realschule,

Zweite Realschule,
Dritte Realschule,

Harburg: Realschule (verbundenmit Real=
gymnasium),

Havelberg,
fHechingen,
Herford: Realschule (verbundenmit Land=

wirtschaftsschule),
Hildesheim: Realschule (verbundenmit dem

Andreas=Realgymnasium),
Höchsta. Main: Realschule (verbunden mit

Gymnasium),
Homburgv. d. Höhe: Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Iserlohn: #Realschule (verbunden mit Real=
Wehoe gymnasium),

Jüterbog,#)
Kiel: [Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Königsberg i. Ostpreußen:Ein Real=

ule,
Steindammer Real⸗
schule,

Vorstädtische Real=
schule,

Königshütte:sRealschule(verbundenmitGym=
nasium),

Köpenick: Realschule mit progymnasialenNe=
benabteilungenin dendreiunteren
Klassen,

Kreuznach,
Krossen: Realschule mit wahlfreiemLatein=

unterricht in den Klassen Sexta,
Quinta und Quarta,

Kulm,
Landsberga.d.Warthe:Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Langfuhr:fvon Conradi'scheErziehungsanstalt,

Google
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Lennep:Realschule (verbundenmit Realpro=
gymnasium),

Liegnitz:(Wilhelmsschule,
Linden bei Hannover:sHumboldtschule(Real=

schuleverbundenmit
Realprogymnasium),#i)

Lippstadt: Realschule (verbunden mit Real=
gymnasium),

sLöwenberg,
Lübben,
Lüdenscheid:Realschule (verbundenmit Real=

progymnasium),
Magdeburg,
fMarne,
Meiderich: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium,
Mettmann,
Minden: Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
sMühlhauseni. Thüringen,
Mülheim a.Rhein: Realschule (verbundenmit

Gymnasium),
Mülheim a. d. Ruhr: Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Naumburg a. d. Saale: Realschule (verbunden

Realprogymnasium),
Neumünster: Realschule (verbundenmit Pro=

gymnasium),
Ohligs=Wald,!)
Oldesloe,
Oschersleben:Realschule mit gymnasialemNe=

benkursusin den drei unteren
Klassen,

Osnabrück:Realschule (verbundenmit Real=
gymnasium),

#Otterndorf,
sPankow,
Peine,
Pillau,
Potsdam,
Quedlinburg,
Rathenow:Realschule (verbundenmit Pro=

gymnasium),
Remscheid:sRealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
MRiesenburg, v
Rixdorf: Kaiser Friedrich=Realschule(verbun=

denmit Realgymnasium),
Sangerhausen:Realschule (verbundenmit

Gymnasium),

Google

Seehausen i. d. Altmark,
Schleswig:Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
Schmalkalden,
Schönebeck:[Realschulemit gymnasialemNe=

benkursus in den drei unteren
Klassen,

Schwelm:Realschule (verbundenmit Progym=
nasium),

fSobernheim,
Solingen: Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
Sonderburg,
fStargard i. Pommern,
Steglitz,
Stolp: Realschule(verbundenmitGymnasium),
Tiegenhof,
#erdingen,)
Unna: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Wandsbek:Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
#Wehlau,#)
Wesel:Realschule(verbundenmitGymnasium),
Wilhelmshaven,
Witten: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Wittenberge.

II. KönigreichBayern.
#Amberg,
Ansbach,

Augsburg:Kreisrealschule,
Bamberg,
Bayreuth: Kreisrealschule,
Deggendorf,
Dinkelsbühl,
Eichstätt,
Erlangen,
Freising,
Fürth,
##Gunzenhausen,
ileio
#Ingolstadt,
Kaiserslautern:Kreisrealschule,
Kaufbeuren,
#Kempten,
fKissingen,
Kitzingen,
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Kronach,
Kulmbach,
Landau,
Landsberg,
#Landshut,
Lindau,
sLudwigshafena. Rhein,
Memmingen,
München:sLudwigs=Kreisrealschule,

Luitpold=Kreisrealschule,
Maria Theresia=Kreisrealschule,

sNeuburg a. d. Donau,
Neumarkt i. d. Oberpfalz,
#Neustadta. d. Haardt,
Neu⸗Ulm,
fNördlingen,
Nürnberg: KreisrealschuleI,

Kreisrealschule II,
Passau: Kreisreallschule,
Pirmasens,
Regensburg:Kreisrealschule,
##Rosenheim,
#Rorhenburgo. d. Tauber,
#Schweinfurt,
1Speyer,
Straubing,
Traunstein,
Wasserburg,
Weiden,
Weilheim,
Weißenburg i. B.,
Würzburg:Kreisrealschule,
1Wunsiedel.
Zweibrücken.

III. Königreich Sachsen.
Aue,)
Auerbach,)
Bautzen,
Chemnitz,
Crimmitschau,
Dresden: 1Realschule Dresden=Neustadt,)

ARealschule Johannvorstadt,
—Realschule Seevorstadt,

Dresden=Striesen: [Realschule (Freimaurer=
Institut),

Frankenberg,)
Glauchau,t#)
#Grimma,
Großenhain,:)
Leipzig: Erste Realschule,

1Zweite Realschule,
1Dritte Realschule,
Vierte Realschule(Lindenau),

Leisnigo)
#Löbau,
Meerane,v#)
[Meißen,))
Mittweida,
Oelsnitz i. Vogtlande,
1schatz,)
Pirna: 1Realschule(verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Plauen i. Vogtlande:Realschule (verbunden

mit Realgymnasium),
#Radeberg,)
[Reichenbachi. Vogtlande,)
#Rochlitz,)
#Stollberg,)
1Werdau,
Zwickau: Realschule(verbundenmitRealgym=

nasium).

IV. KönigreichWürttemberg.
Crailsheim,
Ebingen,
Freudenstadt,

Korntal: Gemeinde=Lateinschule,
(verbundenmit Progymnasium),

1Schorndorf,)
#Schwenningen,
Sindelfingen,
Stuttgart,“)
Tuttlingen.

V. GroßherzogtumBaden.
chern,
#Bretten,
Eberbach,
#Emmendingen,
Eppingen,

der Gymnasien entsprechen.

bestanden haben.
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Ettlingen,
[Kehl,
##Kenzingen,
Ladenburg,
sMüllheim,
Offenburg,
—Schopfheim,
Singen,!)
Sinsheim,
Ueberlingen,
Waldshut,
Wiesloch.

VI. GroßherzogtumHessen.
Langen:Höhere Bürgerschule,
Lauterbach:#1HöhereBürgerschule.)

VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Güstrow: (Realschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Rostock,
Teterow, .
WismanfRealschuledergroßenStadtschule.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Apolda: Wilhelm und Louis Zimmermanns

Realschule,
Neustadt a. d. Orla.

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Neubrandenburg:Realschule (verbundenmit

Gymnasium),)

X. GroßherzogtumOldenburg.
Delmenhorst,)
Oberstein=Idar.

XI. HerzogtumBraunschweig.
#Wolfenbüttel.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Sonneberg,
Pößneck.
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XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
##Altenburg(verbundenmit demErnst=Realgym=

nasium).

XIV. HerzogtumSachsen=Coburg=Gotha.
Gotha,
Ohrdruf: Realschule (verbundenmit Pro=

gymnasium).

XV. HerzogtumAuhalt.
Cöthen:Friedrichs=Realschule.

XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Arnstadt:Realschule (verbundenmit Handels=

abteilung),
#Sondershausen.

XVII. FürstentumWaldeck.
Nieder=Wildungen.

XVIII. Fürstentum Reuß älterer Linie.

Greiz: 'Realabteilung des Gymnasiums.,)

XIX. FürsteutumLippe.
Detmold: Realschule (verbunden mit Gym=

nasium Leopoldinum),
Salzufleu.

XX. Freie und HausestadtLübeck.
#Lübeck:Realschuledes Johanneums.

XXI. Freie HausestadtBremen.
Bremerhaven: Realschule (verbundenmit Gym=

nasium).

XXII. Freie und HausestadtHamburg.
Bergedorf:RealschulabteilungderHansaschule

(verbundenmit Progymnasium),
#Realschulabteilungder höheren
Staatsschule (verbundenmit
Progymnasium),

Hamburg:Realschule in Eilbeck,
sRealschulein Eimsbüttel,
#Realschulevor demLübeckertore,
#Realschulein St. Pauli.

Cuxhaven:

4) Mit der Wirkungvom Ostertermin 1905 ab.
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XXIII. Elsaß=Lothringen.
Barr,
Bischweiler,
Buchsweiler:Realabteilung desGymnasiums,
Colmar: ##Realabteilungdes Lyzeums,
Forbach,
Hagenau:/Realabteilungdes Gymnasiums,

Markirch,
Münster,
Nappoltsweiler,
Saargemünd:Realabteilung desGymnasiums,
Straßburgi. Elsaß:#RealschulebeiSt. Johann,
Thann.

I. KönigreichPreußen.
Alfeld
Altdöbern
Angerburg
Anklam
Arnsberg
Aurich
Barby
Bederkesa
Berent
Berlin
Boppard
Braunsberg
Breslau
Brieg
Bromberg #
Bromberg:)
Brühl
Büren
Bütow Königliches
Bunzlau ·
Cornelimünster Schullehrer=
Danzig=Langfuhr seminar
Delitsch
Deutich=Krone
Dillenburg
Dramburg
Drossen
Düren
Eckernförde
Eisleben
Elsterwerda

Erfurt
Exin
Frankenberg
Frankenstein
Franzburg
Fraustadt
Friedebergi. d. Neumark
Fulda

Genthin
Graudenz
Gütersloh
Gummersbach
Habelschwerdt
Hadersleben
Halberstadt
Hannover
Heiligenstadt
Herdecke
Herford
Hilchenbach
Hildesheim
Hohenstein
Homberg
Kammin
Karalene
Kempen(RegierungsbezirkDüssel⸗

dorf)
Königsbergi. d. Neumark Königliches
Köpenick Schullehrer=
Köslin
Koschmin seminar
Kreuzburg
Kyritz
Leobschütz
Liebenthal
Liegnitz
Linnich
Lissa
Löban
Lüneburg
Lyck
Marienburg i. Westpreußen
Memel
Mettmann
Mörs
Montabaur
Mühlhauseni. Thüringen
Münsterberg
Münstermaifeld
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Neu=Ruppin
Neustadt in Westpreußen
Neuwied
Neuzelle
Northeim
Ober=Glogau
Odenkirchen
Oels
Oranienburg
Ortelsburg
Osnabrück
Osterburg
Osterodei. Ostpreußen
Ottweiler
Paradies
Peiskretscham
Petershagen
Pilchowitz
Pölitz
Prenzlau
Preußisch=Eylau
Preußisch=Friedland
Proskau
Prüm
Porie
Ragnit
Ratibor
Ratzeburg
Rawitsch
Reichenbachi. d.Ober-Lausitz
Rheydt
Rogasen
Rosenberg
Rüthen
Sagan
Schlüchtern
Schneidemühl
Segeberg
Siegburg
Soest
Stade
Steinau a. d. Oder
Thorn
Tondern
Tuchel
Uetersen
Usingen
Verden
Waldau
Warendorf
Weißenfels
Werl

Königliches

Schullehrer=

seminar
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Wetzlar «
Wittlich önigli
Wongrowitz Säwiene,Wunstorf seminarZiegenhals «

II. Königreich Bayern.

Altdorf: Königliches Schullehrerseminar,
Amberg: Königliche Lehrerbildungsanstalt,
Bamberg:KöniglichesSchullehrerseminar,
Bayreuth: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Eichstätt:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Freising: KöniglichesSchullehrerseminar,
Kaiserslautern:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Lauingen:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Schwabach:KöniglichesSchullehrerseminar,
Speyer: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Straubing: KöniglichesSchullehrerseminar,
Würzburg:KöniglichesSchullehrerseminar.

III. KönigreichSachsen.
Annaberg:KöniglichesSeminar,
Auerbach: Königliches Seminar,
Bautzen:LandständischesevangelischesSeminar,

DomstiftlicheskatholischesSeminar,
Borna: Königliches Seminar,
Dresden=Friedrichstadt:KöniglichesSeminar,
Dresden=Neustadt:Freiherrlichv. Fletcher'sches

Seminar,
Dresden=Plauen:KöniglichesSeminar,
Frankenberg:KöniglichesLehrerseminar,
Grimma: KöniglichesSeminar,
Löbau: KöniglichesSeminar,
Nossen:KöniglichesSeminar,
Oschatz:KöniglichesSeminar,
Pirna: Königliches Seminar,
Plauen i. Vogtlande:KöniglichesSeminar,
Nochlitz:KöniglichesSeminar,
Schneeberg:KöniglichesSeminar,
Stollberg: Königliches Lehrerseminar,
Waldenburg:FürstlichSchönburg'schesSeminar,
Zschopau:KöniglichesSeminar.

IV. KönigreichWürttemberg.
Eßlingen: EvangelischesSchullehrerseminar,
Gmünd: Katholisches Schullehrerseminar,
Künzelsau: EvangelischesSchullehrerseminar,
Nagold: EvangelischesSchullehrerseminar,
Nürtingen:EvangelischesSchullehrerseminar.
Saulgau: KatholischesSchullehrerseminar.
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V. GroßherzogtumBaden.
Ettlingen:GroßherzoglichesLehrerseminar,
Karlsruhe: Großherzogliches Lehrerseminar I,

GroßherzoglichesLehrerseminarII,
Meersburg:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VI. GroßherzogtumHessen.
Alzey: GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Bensheim:GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Friedberg:GroßherzoglichesSchullehrerseminar.

VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Neukloster:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach:GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Weimar: GroßherzoglichesSchullehrerseminar.

IX. GroßherzogtumOldenburg.
Oldenburg:EvangelischesSchullehrerseminar.

X. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig: Herzogliches Lehrerseminar,
Wolfenbüttel:HerzoglichesLehrerseminar.

XI. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Hildburghausen:Herzogliches Landes=Schul=

lebrerseminar.

XII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:HerzoglichesSchullehrerseminar.

XIII. HerzogtumSachsen=Coburg=Gotha.
Coburg:HerzoglichesErnst Albert=Schullehrer=

seminar,
Gotha: HerzogErnst=Seminar.

XIV. HerzogtumAnhalt.
Cöthen:HerzoglichesLandesseminar.

XV. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.
Sondershausen:FürstlichesLandesseminar.

XVI. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Rudolstadt: Fürstlich evangelisch=lutherisches

Landesseminar.

XVII. FürstentumReuß älterer Linie.
Greiz: FürstlichesSchullehrerseminar.

XVIII. FürstentumReuß jüngererLinie.
Schleiz: FürstlichesSeminar.

XIX. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:FürstlichesLehrerseminar(verbunden

mitGymnasiumAdolphinumund
Realprogymnasium).

XX. FürstentumLippe.
Detmold:FürstlichesLehrerseminar.

XXI. Freie und HausestadtLübeck.
Lübeck:Schullehrerseminar.

XXII. Freie HansestadtBremen.
Bremen:StaatlichesVolksschullehrerseminar.

XXIII. Freie und HausestadtHamburg.
Hamburg: StaatlichesLehrerseminar.

XXIV. Elsaß=Lothringen.
Colmar: Lehrerseminar,
Metz: Lehrerseminar,
Oberehnheim:Lehrerseminar,
Pfalzburg: Lehrerseminar,
Straßburg i. Elsaß: Lehrerseminar.

I. KönigreichPreußen.
Bitburg: #Landwirtschaftsschule,
Brieg: Landwirtschaftsschule,
Dahme: s#Landwirtschaftsschule,
Eldena: sLandwirtschaftsschule,

Google

Flensburg: #Landwirtschaftsschule
mit Oberrealschule),

Heiligenbeil:#Landwirtschaftsschule, ·
Herford: Landwirtschaftsschule(verbundenmit

Realschule),

(verbunden
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Hildesheim:sLandwirtschaftsschule,
Kleve: Landwirtschaftsschule,
Liegnitz: sLandwirtschaftsschule,
Lüdinghausen:sLandwirtschaftsschule,
Marggrabowai. Ostpreußen:E*“’[ä“t

ule,
Marienburg i. Westpreußen:tLandwirtschafis-

schule,
Samter: Landwirtschaftsschule,
Schivelbeini. Kommern:sLandswirtschaftsschule,
Weilburg: Landwirtschaftsschule.

II. KönigreichBayern.
Augsburg:Industrieschule,
Kaiserslautern:Industrieschule,
Lichtenhof:sKreislandwirtschaftsschule,
München:Handelsschule,

Industrieschule,
Nürnberg: Handelsschule,

Industrieschule,
Pfarrkirchen:sLandwirtschaftsschule.

III. KönigreichSachsen.
Chemnitz:#OffentlicheHandelslehranstalt,
Döbeln: sHöhere Landwirtschaftsschule(ver=

bundenmit Realgymnasium),
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Dresden: sOffentliche Handelslehranstaltder
DresdenerKaufmannschaft(höhere
Handeleschule),

Leipzig: #OffentlicheHandelslehranstalt,
Zittau: HandelsabteilungdesRealgymnasiums.

IV. GroßherzogtumHessen.

Groß=Umstadt:sLandwirtschaftsschule(verbun=
denmit Realschule).

V. GroßherzogtumOldenburg.

Varel: Landwirtschaftsschule.

VI. HerzogtumBraunschweig.

Helmstedt:LandwirtschaftlicheSchuleMarien=
bergnebstRealabteilung.

VII. Fürsteutum Schwarzburg=Sondershansen.

Arnstadt:Handelsabteilungder Realschule.

VIII. Elsaß=Lothringen.

Rufach:Landwirtschaftsschule.

a) Schullehrerseminare.

I. KönigreichPreußen.

Berlin: JüdischeLehrerbildungsanstalt,
Niesky: Seminar der Brüdergemeinde.

b) Andere Privat=Lehranstalten. X)
KänigreichPrenßen.

Berlin: #Handelsschulevon Paul Lach,
Falkenbergi. d. Mark: Viktoria=Institutvon

Lermam Schulz (früher Albert
iebert),

Frankfurt a. Main: #Ruoff=Hassel'schesEr=
ziehungsinstitutvonKarl Schwarz,

Friedrichsdorfbei Homburgv. d.Höhe:1Gar=
nier'scheLehr=und Erziehungs=
anstaltdesProfessorsDr. Ludwig
röscholdt,

Gaesdonck(Rheinprovinz):Privat=Unterrichts=
und Erziehungsanstaltunter Lei=
tung des Dr. JosephBrunn,)

Gnadenfrei: sHöhere Privat=Bürgerschuleunter
Leitung des Diakonus G. Lentz,

Godesberg(Rheinprovinz):EvangelischesPäda=
gogium(Frealistischeundprogym=
nasialeAbteilung) vonOtto Kühne,

Google
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Kemperhofbei Coblenz:#KatholischeKnaben=
Unterrichts-undErziehungsanstalt
unterLeitungdesOberlehrersa.D.
Anton Stukenberg,

Bad Lauterbergi. Harz: #Ahn'scheRealschule,
höhere Privat=Knabenschuledes
Dr. Paul Bartels,#)

Niesky: Pädagogiumunter Leitung des Vor=
stehersFriedrichDrexler,)

Obercasselbei Bonn: fFünterrichts=und Er=
ziehungsanstaltvonErnstKalkuhl,

Osnabrück: Nölle'sche Handelsschule des
Dr. L. Lindemann,

Ostrau beiFilehne: ProgymnasialeundReal=
schuls)=AbteilungdesPädagogiums
des ProfessorsDr. Max Beheim=
Schwarzbach,

Paderborn:Unterrichtsanstalt(Privatrealschule)
von HeinrichReismann,

PlötzenseebeiBerlin: Pädagogium(Progymna=
sium) des evangelischenJohannes=
stifts unterLeitungdesStiftsvor=
stehersPastors W. Philipps und
des Oberlehrers TheodorMenzel,

St. Goarshausen:#Erziehungsinstitut(Institut
Hofmann)desProfessorsDr.Gustav
Müller,

Telgte:ProgymnasialeundfhöhereBürgerschul⸗
abteilungdes Erziehungsinstituts
des Dr. Franz Knickenberg,

Wiesbaden:Höhere Privat-Knabenschulevon
Hofrat Karl Faber (Realschule
und Realprogymnasium).

II. KönigreichBayern.
Augsburg:f AllgemeineHandelslehranstaltvon

Gustav Hoffmann,
Donnersbergbei Marnheim (Pfalz): #-Real=

und Erziehungsaustaltunter Lei=
tung des Lrr. Ernst Goebel und
des Gustav Goebel,

Dürkheim a. H.: -Realschule des Heinrich
Bärmann,

Frankenthal(Pfalz): ReallehrinstitutvonVa=
lentin Trautmann und Eugen
Wehrle,

Fürth: 1Israelitische Realschuledes Dr. Alfred
Feilchenfeld,)

Nürnberg:#Real=undHandelslehranstalt(In=
stitutM. Gombrich).

III. Königreich Sachsen.
Dresden: Privatrealschule mit Pensionatvon

Oskar Koldewey (früher Ernst
Böhme),

ealinstitut von G. Müller=Gelinek
(früher G. Müller=Gelinekund
Dr. P. Th. Schumann),)

#Realklassender Unterrichts=und
Erziehungsanstaltdes Dr. Ernst

Zeidler,)
Leipzig: Erziehungsanstalt des Dr. Robert

Barth (früherDr. E. J. Barth),
iuspatschuedesDr. FriedrichThomas

Roth,
Privatrealschule von Otto Albert

Toller.7)

IV. KönigreichWürttemberg.
Stuttgart: #Stuttgarter Handelsschuleunter

Leitung des RektorsBonhöffer,
RealistischeAbteilungderPrivat=
Lehranstaltdes ProfessorsKarl
WidmanntdesInstituts Rauscher.)

V. GroßherzogtumBaden.
Waldkirch:PErziehungsanstaltdesDr. Rudolph

Plähn.“)

VI. GroßherzogtumHessen.
Offenbacha.Main: 1GoetheschuleunterLeitung

des FranzKoeppl.“)

einschließlich.
m
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VII. GroßherzogtumSachsen.

Jena: Lehr= und ErziehungsanstaltvonErnst
Pfeiffer,

#ErziehungsanstaltdesDr.HeinrichStoy.

VIII. HerzogtumBraunschweig.

Blankenburga. Harz: Lehr= undErziehungs=
anstalt (Privatreal=
schule)vonWilbrand
Rhotert früher zu
Sachsa a. Harz —,

Braunschweig:sPrivat=LehranstaltdesDr. Her=
mannJahn,#

Seesena.Harz: sJacobson=SchuleunterLeitung
des Professors Dr. Emil
Philippson,)

Wolfenbüttel:Samson=Schuleunter Leitung
des Dr. Ludwig Tachau.

IX. HerzogtumSachsen=Meiningen.

sPrivatrealschule von Heinrich
ChristianWehner.

Salzungen:

X. Herzogtum Sachsen=Altenburg.

GumperdabeiKahla: s#LateinloseAbteilungder
Lehr= und Erziehungsanstalt des
ProfessorsDr.Siegfried Schaffner.

XI. HerzogtumAnhalt.

Ballenstedt:ProgymnasialeAbteilung(Privat=
Progymnasium)und Realabtei=
lung desPrivat=Instituts desPro=
fessorsDr. Otto Wolterstorff.

Oberlehrers Dr. Riedel unterstellt.
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XII. FürstentamSchwarzburg=Rudolstadt.

Keilhau: fErziehungsanstaltvon Dr. Otto
Wächter(früherProfessorBarop).2)

TXlll. FürstentumWaldeck.

Pyrmont: PädagogiumdesDr. LudwigFinger
—früher Caspari — (Progym=
nasialabteilungund Realschul=
abteilungmitkaufmännischemRech=
nenund Unterrichtin der Buch=
führung.)

XIV. Freie und HanfestadtLübeck.

Lübeck:sPrivatrealschuledesDr.G. A. Reimann.

XV. Freie und HausestadtHamburg.

Hamburg:PrivatrealschuledesDr.T. A. Bieber,
Stiftungsschule von 1815, unter

Leitungdes Dr. Oskar Dränert,
PrivatrealschuledesDr. A. Wichard

Lange,
PrivatrealschuledesDr. Th. Wahn=

chaff,
FRealschulederTalmud=Tora,unter

Leitung des Dr. Joseph Gold=
schmedt,

Realschule des unter Leitung des
Direktors M. Hennig und des
Dr. G. Tiede stehendenPauli=
nums, Pensionat des Rauhen
Hauses.)

Die Anstalt ist bis auf weiteres der Leitung des

termin 1907 einschließlich Geltung.
Die Berechtigung hat vorläufig bis zum Oster=

Google
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Lehranstaltenim Auslande.“
Antwerpen:Realschule der AllgemeinenDeutschenSchule unterLeitungdes Dr. BernhardGaster,
Brüssel: Realprogymnasium des deutschenSchulvereins unter Leitung des Dr. Karl Friedrich

Wilhelm Lohmeyer,)
Bukarest: &2 Nealschuleder evangelischenKirchengemeindeunter Leitungdes Dr. Franz

midt,)
Constantinopel:Realschule der deutschenund schweizerSchulgemeindeunterLeitungdes Dr. Hans

Karl Schwatlo,
Mailand: fP erntol Schule protestantischerFamilien unter der früherenLeitung desNikolaus

tauffer.“) «

Berlin, den8. September1905.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:Dr. Richter.

Die Anstalten dürfen Befähigungszeugnissenur auf Grund des Bestehenseiner unter Leitung eines
RegierungskommissarsabgehaltenenEntlassungsprüfungausstellen,sofern für diesePrüfung diePrüfungsordnung
von Aufsichtswegen genehmigt ist. Befreiungen von der mündlichen Prüfung oder einzelnen Teilen
derselben sind unstatthaft.

1) Mit Geltung bis zum Prüfungstermin 1905 einschließlich.
*) Die Berechtigunghat vorläufig bis zum Prüfungstermin 1905 einschließlichGeltung. Mit dem 1. Ok=

tober 1905 wird die Leitung der Anstalt auf den Oberlehrer Dr. Ludwig Lenz übergehen.
") Die Berechtigunghat vorläufig nur für das Jahr 1905 einschließlichGeltung.

Nr. 20614.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der PfälzischenHypothekenbankin Ludwigshafen wurdedieGenehmigungerteilt,daß
sie innerhalbdes gesetzlichenHöchstbetragsdesPfandbriefumlaufseineweitereSerie (Nr. 48)
3½ % iger Hypotheken=Pfandbriefeauf den Inhaber im Betrag von 10 Millionen Mark,
eingeteiltin Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und100 #, in denVerkehrbringe.

München, den 10. Oktober 1905.

Dr. Gruf v. Feilitzsch.
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Greis-undYeriirdnungagilaii
KönigreichBayern

.

Nr.49.
München, den 18. Oktober 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 15.Oktober 1905, dieHerstellung,AufbewahrungundVerwendung

von Azetylen sowiedie Lagerung von Carbid betreffend.— Bekanntmachung vom 16. Oktober 1905, den
Vollzug der K. Verordnung vom 15. Oktober 1905, die Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von
Azetylen sowiedie Lagerung vonCarbid betreffend.—Bekanntmachung vom11. Oktober 1905, Anderung
der Bezeichnung der K. Rupferstich- und Handzeichnungen=Sammlung betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Herstellung,Aufbewahrungund Verwendungvon
Azetylensowiedie Lagerungvon Carbid betreffend.

Im MNamenSeinerMajestätdesKönigs.

Titpol!.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonLayern,

Regent. ·
Wir findenUns bewogen,unterBezugnahmeauf § 367 Ziff. 5 und § 368 Ziff. 8

des Strafgesetzbuchesfür das DeutscheReich und vorbehaltlichder Vorschrift im § 367
Ziff. 6 a. a.O. auf Grund des Art. 2 Ziff. 9 und 14, dann des Art. 131 desPolizei=
strafgesetzbuchesfür dasKönigreichBayern vom26. Dezember1871 zu verordnen,wasfolgt:

Google
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Anzeigepflicht.

Aufstellung
der Apparate.

Apparaten⸗
räume.

81.

J. WerAzetylenherstellenoderverwendenwill, hat dies, unbeschadetderBestimmungen
im § 21, spätestensbei der Inbetriebsetzungder Apparateder Distriktsverwaltungsbehörde
anzuzeigen.

II. Je einegenaueBeschreibungund Schnittzeichnungder Apparateund je eineAn=
weisungüber ihre Behandlung sind der Distriktsverwaltungsbehördevorzulegenund im
Apparatenrauman einerin die AugenfallendenStelle anzuschlagen.

III. Das gleichegilt von einer wesentlichenVeränderungder Apparate und ihrer
Behandlung.

82.
I. Die HerstellungundAufbewahrungvonAzetylengas darf nicht in oder unterRäumen

erfolgen, die zum Aufenthalte von Menschen bestimmt sind; die Gasentwickler und Gas=
behälterdürfennur in Räumen aufgestelltwerden,welchemit leichterBedachungversehen
und von Wohnräumen,von Scheunenodervon Ställen durcheineBrandmauer(öffnungs=
losemassiveMauer) odereinenAbstandvon wenigstens5 Meter getrenntsind. Die Ein=
ziehungeiner leichten,mit Hilfe schlechterWärmeleiter hergestelltenZwischendeckeist gestattet.

II. Im Freien aufgestellteApparatemüssenwenigstens5 Meter von zum Aufenthalte
von MenschenbestimmtenBaulichkeiten,von Scheunenund Ställen entferntsein.

III. FeststehendeAzetylengasentwicklungsapparatedürfen nicht im Freien aufgestellt
werden,sofernsie nichtnur für denSommerbetriebdienen.

83.

I. Die Apparatenräume(§ 2 Abs. I) müssennach außen aufschlagendeTüren besitzen,
welcheentwederunmittelbarins Freie oder in solcheRäume führen, in denensich kein
offenesFeuer befindetund die nicht mit Licht betretenwerden; sie müssenhell, geräumig,
gut gelüftet und frostfrei sein.

II. Die Heizungdarf nur durchDampfoderWasseroderdurchandereEinrichtungen
geschehen,bei denenauch im Falle der Beschädigungdie Bildung von Funken oderdas
Glühendwerdensowieder Zutritt von Azetylenzu offenemFeuer oderhocherhitztenGegen=
ständenausgeschlossenist.

III. Von der Feuerstättefür die Heizung müssendie ApparatenräumedurchBrand=
mauerngetrenntsein.

84.
Die künstlicheBeleuchtungder Apparatenräumedarf nur von außenerfolgen. Sie

ist vor einemdichtschließendenFenster,das nicht geöffnetwerdenkann, wenn möglichin

Google
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einer türfreienWand anzubringen.Befindet sich in derselbenWand mit diesemFenster
eineTür oderein zu öffnendesFenster,so ist elektrischesGlühlicht in doppelten,durchein
DrahtnetgeschütztenBirnen mitAußenschaltungund guterIsolierungderLeitunganzuwenden.
Wird zur BeleuchtungAzetylenverwendet,so mußdanebeneine andere,den vorstehenden
BestimmungenentsprechendeBeleuchtungbetriebsbereitvorhandensein.

§ 5.

Die Apparatenräumedürfen für andereZweckenicht verwendetund von Unbefugten
nichtbetretenwerden. Das BetretendieserRäumemit Licht sowiedas Rauchenin ihnen
ist verboten.DieseVerbotesind an denTüren deutlichsichtbarzu machen.

86.

Die Entlüftung der Apparatenräumehat durchgenügendweite, im höchstenPunkte
dieserRäume aufzusetzendeRohre zu geschehen.Die Entlüftungsrohreder Räume sindbis
überdas Dach derartins Freie zu führen,daß die abziehendenGase und Dünsteweder
in geschlosseneRäumenochin Kamine gelangenkönnen.

§ 7.
Die Apparatemüssenin allenTeilen so hergestelltsein,daß sie gegenFormveränderungBeschaffenheit

undDurchrostenwiderstandsfähigsindunddauerndgasdichtbleiben. der Apparate.

88.
In denApparatenund Gasleitungendürfenkeineaus Kupfer bestehendenTeile an—

gebrachtsein. Die Verwendungvon Messingist zulässig.

§ 9.

I. Die Apparatemüssenso eingerichtetsein, daß sie entwedereine vollständigeEnt=
lüftung gestatten,oder das Entweichendes Gasluftgemischesin ausreichendemMaße er=
möglichen.Sie müssenferner so eingerichtetsein, daß ein überdruckvon mehrals einer
halbenAtmosphäreund im EntwicklereineErhitzungüber 100 Grad Celsius ausgeschlossen
bleibt,sofernnichtfür fabrikmäßigeBetriebein der Genehmigungnach§ 16 derGewerbe=
ordnungetwas anderesbestimmtist. FernermüssenVorrichtungenzur Entfernungvon
Verunreinigungen(Phosphorwasserstoff,Ammoniakund dergleichen)vorhandensein.

II. Das Zurücktretenvon Gas aus demGasbehälterin denEntwicklermuß durch
einenWasserabschlußverhindertsein.

108“
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8 10.
Beschaffenheit Die Leitungenmüssenbis zu einemÜberdruckevon 1/10Atmosphärevollkommendicht
derLeitungen.und im übrigen unter BeobachtungderselbenVorsichtsmaßregelnwie die Steinkohlen=

gasleitungengelegtsein.

§ 11.

Abzugsrohr. I. Der Gasbehältermuß mit einemAbzugsrohreversehensein,welchesdasAbströmen
des sich nachentwickelndenGases gestattet,sobaldder Gasbehälternicht mehr aufnahme=
fähig ist.

II. DiesesAbzugsrohrmuß von mindestensgleicherWeite wie das Gaszuführungs=
rohr seinund ist bis überdas Dach derartins Freie zu führen,daß die alziehendenGase
und Dünstewederin geschlosseneRäume nochin Kamine gelangenkönnen.

8 12.
überwachung Die Überwachungund Bedienungder Apparatedarf nur durchzuverlässige,mit der
Berindng Einrichtungund demBetriebevertrautePersonenerfolgen.

der Apparate.

8 13.

Carbid⸗ Die bei der Herstellungvon AzetylenverbleibendenCarbidrückständemüssenin gefahr—
rückstände.loserWeiseentferntwerden.

8 14.

Auf= I. Die AufbewahrungvonCalciumcarbidundanderendurchWasserzersetzbarenCarbiden
bewPrung darf nur in wasserdichtverschlossenenGefäßenundin trockenen,hellen,gut gelüftetenRäumen,

welchegegendenZutritt von Wasserunter allen Umständengeschütztsind,erfolgen.
II. Eine etwaigeHeizungdarf nur durchEinrichtungengeschehen,bei denenauchim

Falle der Beschädigungder Eintritt von Wasserin denLagerraumund der Zutritt etwa
entwickeltenAzetylens zu offenemFeuer oder hocherhitztenGegenständenausgeschlossenist.

III. GeöffneteCarbidgefäßesindmitwasserdichtschließendenoderübergreifenden,wasser=
undurchlässigenDeckelnverdecktzu halten.

IV. Die AnwendungvonEntlötungsapparatenzumOffnenverlöteterBüchsenistverboten.
V. Die Lagerungin Kellern ist untersagt.
VI. Die Gefäße müssendie Aufschrift tragen: „Carbid, gefährlich,wenn nicht

trockengehalten“.
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8 16.
Im Apparatenraumeselbstdürfennichtmehrals 500 KilogrammCarbid aufbewahrt

werden.

§ 16.

Die Vorschriftender §§ 4, 5 findenauchauf CarbidlagerentsprechendeAnwendung.

§ 17.
I. Mengenvon mehrals 1000 KilogrammCarbid dürfennur in Räumengelagert

werden,die von anderenRäumen durchmassive,mindestens30 Zentimeterüberragende
BrandmauernodermassiveöffnungsloseGewölbegetrenntsind.

II. Die Brandmauerdarf durchfeuerfesteTüren durchbrochenund durcheineWell=
blechwandersetztwerden,wennder Abstandbis zum nächstenGebändemindestens5 Meter
beträgt. Eine Brandmauerist nichterforderlich,wennder Abstandmindestens10 Meter
beträgt.

III. Die Türen müssennachaußenaufschlagen.Die Mitlagerung leichtbrennbarer
oderexplosiverGegenständeist verboten.

§ 18.
I. Die Lagerungvon Carbid im Freien ist in den im § 14 Abs. I vorgeschriebenen,

wasserdichtverschlossenenGefäßenin einerEntfernungvonmindestens10 Meter vonGebäuden
gestattet.Die Lagerstätteist auf allenSeiten in einemAbstandevon mindestens4 Meter
mit einemZaune oderDrahtgitterzu versehen.Der Raum zwischenLagerundUmwehrung
ist von brennbarenGegenständenfrei zu halten.

II. Das Carbid ist auf einerBühne zu lagern, von derenUnterkantebis zum Erd=
bodenein freierZwischenraumvon mindestens20 Zentimetervorhandenist.

III. Das Carbid ist durchein SchutzdachoderdurchwasserdichtePlauen zu schützen.
IV. Der Lagerplatzmuß an jedemZugangemit einerleichtsichtbarenWarnungstafel

versehensein,welchedie Aufschriftträgt: „Carbid, gefährlich,wennnichttrockengehalten“.

19.
Denjenigen,welchebeimInkrafttretendieserVerordnungAjzetylenentwicklungsapparate

bereitsin Betrieb genommenhaben,kann von derDistriksverwaltungsbehördezurErfüllung
der VorschriftendieserVerordnungeineFrist von 12 Monaten vom Tage des Inkraft=
tretensdieserVerordnungab bewilligtwerden.
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8 20.

Ausnahmen. VorstehendeBestimmungenfindenkeineAnwendung:
1. auf staatlichewissenschaftlicheInstitute, soweit sie Azetylen zu Lehrzwecken
herstellenoder verwenden,sowie auf Laboratoriender Staatseisenbahnverwal=
tung;

2. auf beweglicheApparatebis zu 2 KilogrammCarbidfüllung,jedochunbeschadet
der Bestimmungenim § 8 und § 9 Abs. I Satz 2;

3. auf die Lagerungvon Carbid in Mengen von wenigerals 10 Kilogramm;
4. auf die Lagerungvon Carbid in Fabriken, in denenCarbid hergestelltwird.

§ 21.

Fabrikmäßige Die BestimmungendieserVerordnungfindenauchauf dieAnlagenzur fabrikmäßigen
erelun Herstellungvon gasförmigemoder flüssigemAzetylenAnwendung,welcheals chemische

FabrikeneinerGenehmigungnach§ 16 der Gewerbeordnungbedürfen.Bei derHerstellung
von flüssigemAzetylensind außerdemdie Bestimmungendes Gesetzesvom 9. Juni 1884
gegenden verbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen(Reichs=
Gesetzbl.S. 61) zu beachten.

8 22.
Beseitigung' Die Besitzerder in dieserVerordnungbezeichnetenAnlagen und derenStellvertreter
rigenustände.in der VerwaltungoderBenützungsind verpflichtet,denVerfügungender Polizeibehörden

in Bezug auf Abstellungverordnungswidrigeroder sonstgefährlicherZuständein diesen
Anlageninnerhalbder hiefür festgesetztenFrist nachzukommen.

§ 23.

A#nlmstich I. Die Distriktsverwaltungsbehördeist befugt,die in der Verordnung bezeichneten
Anlagen nachBedarf einer amtlichenRevision unterZuziehungvon Sachverständigenzu
unterwerfen.

II. Alle zurPrüfung undRevisionderAnlagenerforderlichenWerkzeugeundInstrumente
sowiedas nötigeHilfspersonalhat der Besitzerder Anlage oder sein Stellvertreterunent=
geltlichzur Verfügungzu stellen.

§ 24.

sKoosten. Die Kosten der im Vollzuge der Verordnung getroffenenamtlichenMaßnahmen hat
ragung. der Besitzerder Anlage zu tragen.
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g 265.
I. Von Azetylenexplosionenhat der Besitzerder Anlage oderseinStellvertreterunver=#zetylen=

züglichderDistriktsverwaltungsbehördeAnzeigezu erstatten. erplosionen.
II. DieseBehördehat sofort, falls nichtdie Einleitung einer strafrechtlichenUnter=

suchungveranlaßtist, unterZuziehungvonSachverständigendenTatbestandbehufsErmitt=
lung derExplosionsursachefestzustellenund die gebotenenpolizeilichenAnordnungenzu treffen.

III. Vor Beginn und bis zurBeendigungder technischenUntersuchungdürfenan dem
durchdie ExplosionverursachtenZustandeder Apparatesowiean den durchdie Explosion
berührtenBauten und EinrichtungenkeinerleiVeränderungenvorgenommenwerden,es sei
denn,daß dieselbenaus polizeilichenRücksichtenerforderlichsind.

IV. über die Tragung der erwachsenenKostenist nachMaßgabe der für polizeiliche
VerhandlungengeltendenGrundsätzeunbeschadetdes BeschwerderechtsBeschlußzu fassen.

8 26.
I. Der Vollzug vorstehenderBestimmungenstehtdenDistriktsverwaltungsbehördeninZuständigkeit.

erster,denK. Kreisregierungen,Kammerndes Innern, in zweiterund letzterInstanz zu.
II. In Münchenbesorgtder Stadtmagistratdie durchgegenwärtigeVerordnungden

DistriktsverwaltungsbehördenzugewiesenenGeschäfte.
III. Die K. Kreisregierungen,Kammerndes Innern, sind ermächtigt,in einzelnen

Fällen beim Vorliegen besondererVerhältnisse,Ausnahmenvon einzelnenBestimmungen
gegenwärtiger Verordnungzuzulassen.Gegen den Bescheidder K. Kreisregierungkann
Beschwerdezum K. Staatsministeriumdes Innern erhobenwerden.

§ 27.
I. Hinsichtlichder Anlagenund Betriebe,welchefür denDienst des K. Hofes, der

Landesverteidigung,der staatlichenWerke,Eisenbahnenund Dampfschiffesowieder sonstigen
Staatsanstaltenbestimmtsind, richtetsichdieZuständigkeitnachdenhiefürjeweilsgeltenden
besonderenVorschriften.

II. Die technischenVorschriftendieserVerordnungfindenübrigensauchim Fale des
AbsatzesI Anwendung,vorbehaltlichderjenigenAusnahmen,welchefür einzelneAnlagen
seitensdereinschlägigenStaatsministerienbezw.HofstäbenachBenehmenmit demK. Staats=
ministeriumdes Innern zugelassenwerden.

§ 28.
Das K. Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,Bestimmungenzum Vollzuge Vollzugs=

. vorschriften.dieserVerordnungzu erlassen.
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§ 29.
GegenwärtigeVerordnungtritt 14 Tage nachihrer VeröffentlichungdurchdasGesetz=

und Verordnungsblattfür denganzenUmfangdes Königreichsin Wirksamkeit. Von dem
gleichenTage ab wird die K. Verordnungvom 22. Juni 1901, die Herstellung,Auf=
bewahrungund Verwendungvon Azetylengasund Lagerungvon Carbid betreffend,außer
Wirksamkeitgesetzt.

Berchtesgaden,den 15. Oktober1905.

Luitpold,
Prinz von LHayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Schreiber.

Nr. 21598.

Bekanntmachung, denVollzug der K. Verordnung vom 15. Oktober 1905, die Herstellung,
Aufbewahrungund Verwendungvon Azetylensowiedie Lagerungvon Carbid betreffend.

f#.Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des § 28 der K. Verordnungvom 15. Oktober1905, die Herstellung,
Aufbewahrungund Verwendungvon Azetylensowiedie Lagerungvon Carbid betreffend
(Ges.=u.Verordn.=BlattS. 611 ff.), erläßtdas K. StaatsministeriumdesInnern folgende
Anordnungen:

Zu § 1 Abs. II.
In derBeschreibungoderZeichnungder Apparatemuß auchder Ausfstellungs==

ort — die Betriebsstätte— nebstseinernächstenUmgebungdeutlicherkennbarge=
machtsein. Die Anweisungüber die Behandlungder Apparatemuß auch die
Höchstzahlder Normalflammenzu 10 Liter stündlichemGasverbrauchangebensowie
bei sogenanntenAutomaten=Apparatendas Höchstgewichtdes Carbids, das im Ent=
wickleraufgespeichertwerdendarf.

Zu § 2 Abf. I.
Unter„Räumen,die zum AufenthaltvonMenschenbestimmtsind“, hat man

auchsolcheRäume zu verstehen,die von Menschennur gelegentlichbenütztwerden.
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Zu 82Abs. II.
Unter dieseBestimmungenfallen auchdie zur BeleuchtungvonSchaubudenin

WägenmontiertenApparate.
Aus Rücksichtender öffentlichenSicherheit ist zu verlangen, daß im „Freien

aufgestellteApparate“durchUmzäunungoderandereAbsperrvorrichtungengegenden
Zutritt des Publikums geschütztwerden.

Zu § 2 Abfs.II.
Als „feststehendeAzetylengasentwicklungs=Apparate“sind solchezu verstehen,

die mit einerfestverlegtenLeitungdauerndverbundensind.

Zu den§ 7, 8, 9.

Die ApparatenebstZubehörsollenhinsichtlichdesBaues und der Ausrüstung
denanerkanntenRegelnderWissenschaftund Technikentsprechen.

Zu 8 19. „

Die aufGrund des § 25 Abs.2 derAzetulenoe#rordnungvom22. Juni 1901
erteilten Dispensen bleiben bis auf weiteres- in. Gektung. Neue Dispensations=
gesuchesindin derRegelbeiderzuständigenDistrikkswerwaltungsbehördeeinzureichen.
Zu denselbenist der BayerischeRevisionsverein in München oder das Bayerische
Gewerbemuseumin Nürnberggutachtlicheinzuvernehmen.Dispensationendürfennur
erteilt werden,soweit dies ohneGefährdung deröffentlichenSicherheit geschehenkann.

Zu § 20 Ziff. 2.

Als „tbewegliche“Apparate im Sinne der Ausnahmsbestimmungsind nur
tragbare Lampen sowie Apparate zur Fahrzeug=und Streckenbeleuchtunganzusehen.

Bei derAusnahme wird vorausgesetzt,daß das in diesenbeweglichenApparaten
erzeugteAzetylenvollständigverbrauchtsein muß, ehe eine weitereFüllung des
Entwicklerserfolgt.

Zu § 21.

Die nichtfabrikmäßigeHerstellungvon flüssigemAzetylenund von Azetylengas
untereinemÜberdruckvon mehrals einerhalbenAtmosphäreist gemäß§ 9 Abs.J
Satz 2 der Verordnung ausgeschlossenund könntenur von Fall zu Fall etwa für
Versuchszweckeim Dispenswegezugelassenwerden.
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Zu § 23.

Eine solcheUntersuchungwird namentlichbei größerenAnlagen alsbald nach
Einlauf der Anzeige(§ 1 der Verordnung),veranlaßtenFalles auchspäterin an=
gemessenenZwischenräumenangezeigtsein.

Es ist daraufzu achten,daß nurwirklichsachkundigeund zuverlässigePersonen
mit denUntersuchungenbetrautwerden. Hiebei wird bemerkt,daß der Bayerische
Revisionsvereinin Münchenund das BayerischeGewerbemuseumin Nürnbergsich
zur VornahmederartigerUntersuchungenbereiterklärthaben.

Die nachMaßgabederVerordnungzurVornahmevon RevisionenundAbgabe
von Gutachtengemäß§ 23 der VerordnungbestelltenSachverständigenhabenihre
Obliegenheiten,insbesonderedie erforderlichenPrüfungen und Revisionenunter tun=
lichsterVermeidungvon Betriebsstörungenzu erledigen.

Sie sollenbei gegebenerGelegenheitsichdarübervergewissern,ob die mit der
Wartung undInstandhaltung derAnlage betrautenPersonen ihremDienste in jeder
Beziehungentsprechen.Erforderlichenfallshabensie auf derenEntfernungbei der
DistriktsverwaltungsbehördeAntrag zu stellen.

Im übrigenwird bezüglichvesweiterenVollzugesderVerordnungauf die imAnhange
abgedrucktetechnischeAnleituug-des „BayerischenRevisionsvereinsin München zurBeachtung
verwiesen. «

München,den16.Oktober1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Anhang.

TechnischeAnleitung
des BayerischenRevisionsvereinsin München

zur K. Verordnung vom 15. Oktober1905, dieHerstellung,Aufbewahrung undVerwendung
von Azetylen sowie die Lagerung von Carbid betreffend.

Zu § 2 Abs. I.

Ist das Apparatenhaus in die Erde eingebaut(sogen.Erdhäuser) und ragt der Dach=
rand nichtmindestens1,050m überdas umliegendeTerrain hervor,so soll das Haus mit
einer Umfriedigung versehensein.
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Als „leichteBedachung“sindinsbesondereanzusehen:Pappdach,Ziegeldach,Schieferdach.
Als Zwischendeckeim Sinne des § 2 sollen nur Brettlagen, die nicht gefedertsind,

odersonstigeDielenlagenzugelassenwerden. EtwaigeUnterstützungsbalkenmüssendarunter
gelagertsein. EingeschobeneDeckensollen nicht zugelassenwerden. Die Schichthöheetwa
aufgelegterschlechterWärmeleiter,wie z. B. Torfmulle oderHäcksel,soll in der Regel
20 cm nichtüberschreiten. #

Als „geräumig“ ist ein Apparatenraumdann anzusehen,wenn eine ungehinderteBe=
dienungder Apparatebei geschlossenenTüren möglichist.

Der KontaktelektrischerMeldevorrichtungensoll unter allen Umständenaußerhalbdes
Apparatenraumesangebrachtwerden.

Zu § 3.

Das Einhüllen derApparate mit Dünger u. dergl. zur Verhinderung des Einfrierens
ist unzulässig. .

Die Apparatenräumesollen trockenund reinlich gehalten, die Apparate, besondersdie
Entwicklernichtunmittelbarauf denBoden, sondernauf Bohlen oderdergl.gelagertwerden.

Zu § 4.

Eine künstlicheBeleuchtungdes ApparatenraumesvomDache aus soll nur dann zu=
gelassenwerden,wenn die Entlüftungsrohre so hoch über dem Dach ausmünden, daß das
etwa aus ihnenaustretendeAzetylen=Luftgmischsich nicht an demLicht entzündenkann.
Die Entfernungder Ausmündungsstelledes Entluftungsrohresvon der Lichtquellesoll in
solchenFällen in senkrechterRichtunggemessenmindestens3 m betragen.

Zu § 6.

Sogenannte„Dachreiter“könnenebenfallsals Entlüftungsrohreim Sinne des § 6
zugelassenwerden.

Als genügendweiteEntlüftungsrohresind in derRegel solchevon mindestens100 mm
Durchmesseranzusehen.

Zu § 7.

a) Sämtliche zur Entwicklung, Reinigung und Aufspeicherungdes Ajzetylensdienenden
Apparate sollen nur aus Eisenblechoder Gußeisen angefertigtsein.

GemauerteGasbehälterbassinssind zulässig. «
b) Bei Herstellungaus reinemoder verzinktemoder verbleitemEisenblechsoll die

Wandstärkeder Entwickler,Reiniger, Kondenstöpfe,Gasbehälterbassinsund, sofernvorhanden,
der Wäscherund Trocknermindestensbetragen:
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bei wenigerals 0,2 chm Inhalllt 1000 mm
„ 0,2 bis 0,5 chm Inhalt 1,25 „
„ 0,5 „ 1,5 „ ,, ......150,,
über 1,5 chm Inhalt 2,00 „

Die Wandstärkeder innerenGlockedesGosbehälters soll mindestensbetragen:
bei wenigerals 0,2 chm Inhalt 0075 mm
„ 0,2 bis 0,5 chm Inhalt 13900 „
„ 0,5 „ 1,5 „ „ 125 „
über 1,5 chm Inhalllt 1,50 „

Böden, Deckelund Mannlochverschlüssesollen, soweitsie nichtaus Gußeisenhergestellt
sind, je 0,5 mm stärkersein. Außerdem sollen die Apparate in allen Fällen auch durch
die konstruktiveAusführunggegenFormveränderungenhinreichendgeschütztsein.

) Entwickler, Reinigungsapparate und Gasbehälter sollen geschweißtoder genietet
odergefalztsein;Weichlotsoll hierbeinur als Dichtungzugelassenwerden.

d) Für Gußeisen sollen die Normalien der deutschenGas= und Wasserfachmänner
zugrundegelegt werden.

Zu § 8.

Alle RohrleitungenundVerbindungsstückefür Azetylensollenaus Guß=oderSchmied=
eisenbestehen.

Zu § 9 Abs. I.
Die ApparatesollenfolgendeBedingungenerfüllen:
a) Bei Apparaten,in denendie jeweiligeingeführteCarbidmengenicht auf einmal
zur Vergasunggebrachtwird, sollenWasserzuführungund Carbidfüllungvon
außenohneUnterbrechungdesBetriebesin gefahrloserWeisemöglichsein. Bei
diesenApparaten ist die Größe des Gasbehälterraumes nach der Carbidmenge
zu bemessen,die in dem Entwickler aufgespeichertwerden kann. Auf je 1 kg
der letzterensoll der nutzbareGasbehälterraummindestensbetragen:

20 Liter für die ersten50 kg Carbid,
15 „ „ „ folgenden50 kg Carbid,
10 „ „ „Carbidmenge, welche100 kg übersteigt.

Der Entwickler soll bei Apparaten dieserArt so groß bemessensein, daß
seineFüllung bei vollständigerInanspruchnahmedervorgesehenenNormalflammen
zu 10 Liter Stundenverbrauchmindestens5 Stunden ausreicht,unterZugrunde=
legungeinerrechnerischenGasausbeutevon300 LiterRohazetylenaus 1 kg Carbid.

b) Apparate der unter a angegebenenArt sollen nur für kleinereAnlagen, etwa
bis zu 30 Normalflammen,angewendetwerden.
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c) Bei Apparaten,in denenCarbid nichtzur Aufspeicherunggelangt,soll der nutz=
bareGasbehälterraumso groß sein,daß er für jedeNormalflammezu 10 Liter
Stundenverbrauchmindestens30 Liter beträgt.

d) Bei allen Apparatensollendie Entwicklerso eingerichtetsein,daß bei der Be=
schickungdas Carbid nicht in schonvergasteCarbidrückständefällt und daß die
Carbidrückständejederzeitbequem,vollständigundgefahrlosbeseitigtwerdenkönnen.

e) Die Apparatekönnenauchdurchdie Gebrauchsleitungentlüftetwerden. Eine
genügendeEntlüftung ist dann erfolgt, wenn die Brennermit hell leuchtender
Flamme brennen. Wenn einzelneApparate eigeneEntlüftungsrohrebesitzen,
werdendiese(sowiedasüberstromrohrdesGasbehälters)zweckmäßigin die Ent=
lüftungseinrichtungdesApparatenraumeseingeleitet.

f) Die Materialien der Reiniger und Wäscher sollen widerstandsfähig gegen die
anzuwendendeReinigungsmassesein. -

g) Der Reinigersoll immervorhandenseinund nichtzwischenEntwicklerund Be—
hältereingeschaltet,sondernhinterdemletzterenaufgestelltwerden.Seine,Füllung
hat in einerchemischwirksamenMasse— nichtin Sägemehl,Wolle, Kies u. dgl.
—zu bestehenund ist rechtzeitigzu erneuern.

h) Ein besondererWäschersoll immerdann zwischenEntwicklerund Behälter ein=
geschaltetwerden,wenndasAzetylengasim Entwicklerund hinter ihm nur eine
niedereWassersäule(etwawenigerals 20 cm) durchzieht.

i) Entwickler und Behälter sollen von einanderwenigstensdurch eine Zwischenwand
getrenntsein; jedenfallsdarf das AbschlußwasserdesBehältersnichtzugleichals
Entwicklungswasserdienen.

k) Die beweglichenTeile der sog.„Antomaten“müssenso eingerichtetund hergestellt
sein,daß sie dauerndzuverlässigfunktionieren.

Zu § 9 Abs.U.
Der Wasserabschlußsoll dauerndwirksamsein und sichin der Regel außerhalbdes

Gasbehältersbefinden.
Zu § 10.

In jederAnlage soll sichein gut zugänglicherHahn (Haupthahn)befinden,durchden
die gesamteRohrleitungabgesperrtwerdenkann.

Zu § 11 Abs. I.
Rohre,die von untenin denGasbehälterführenodernachuntenaus ihm austreten

und dannwiedernach obengeführtsind, sollen am tiefstenPunkte eineEntwässerungs=
vorrichtungbesitzen.
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Zu § 13.

Da den CarbidrückständenunterUmständennochunvergastesCarbid beigemengtsein
kann,so ist bei ihrerBeseitigungauf dieMöglichkeitder Bildung einesexplosivenAzetylen=
LuftgemengesRücksichtzu nehmen.Die Rückständesollenalso nichtan Orten untergebracht
werden,an denendie Gefahr einerEntzündungbesteht.ÜüberGruben, die zur Aufnahme
derCarbidrückständedienen,soll keineBeleuchtungsvorrichtungvorhandensein. Werdensolche
Gruben mit einem Deckel verschlossengehalten,so soll eine ausreichendeEntlüftungs=
vorrichtungangebrachtwerden. Das Einbringen der Carbidrückständein öffentlicheKana=
lisationenist nichtzu gestatten.

Zu § 23.
Der Verrostungund Dichtheit der Apparate ist bei der Revision ebensobesonderes

Augenmerkzuzuwendenwie ihrer richtigenFunktionierungund Bedienung.

Nr. 22518.

Bekanntmachung, AnderungderBezeichnunggn K. Kupferstich=undHandzeichnungen=Sammlung
etreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen-undSchulangelegenheiten.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstzu genehmigengeruht,daß die bisher mit demNamen
„K. Kupferstich=und Handzeichnungen=Sammlung“bezeichneteStaatssammlungkünftighin
denNamen „K. GraphischeSammlung“ führe.

Dies wird zur allgemeinenKenntnis gebracht.

München,den 11. Oktober1905.
Dr. v. Wehner.
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tax-undIIerardnunggegEchå5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 50.
München, den 23. Oktober 1905.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 12. Oktober 1905, Zweiter Nachtrag zu dem Gesamtverzeichnis der denMilitäranwärtern

in den Bundesstaaten vorbehaltenen Stellen betreffend.

Nr. 21302.

Bekanntmachung, Zweiter Nachtrag zu dem Gesamtverzeichnis der den Militäranwärtern in
denBundesstaatenvorbehaltenenStellen betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern und K. fKriegsministerium.

UnterBezugnahmeauf dasAusschreibenvom8. November1903—Ges.= u. Verordn.=
Blatt S. 513 ff. — wird nachstehendeine Bekanntmachungdes Reichskanzlers vom
27. September1905, abgedrucktim Zentralblattefür das DeutscheReichS. 294 ff.,
veröffentlicht.

Die bei Bayern — C. Staatsministeriumdes Innern Ziff. 8 —vorgetragene
Anderungist schonmitAusschreibenvom 1. April 1905, Ges.=u. Verordn.=Bl.S. 249,
bekanntgegebenworden.

München,den 12. Oktober1905.
Dr. Graf v.Feilitzsch. Frhr. v. Jorn.
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Nachstehendwirdderzweite NachtragzudemdurchBekanntmachungvom3. August1903
(ZentralblattS. 485) veröffentlichten— unterdem31.August1904(ZentralblattS. 318)
abgeänderten— Gesamtverzeichnisder den Militäranwärtern in den Bundesstaatenvor=
behaltenenStellen zur öffentlichenKenntnis gebracht.

Berlin, den27. September1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Dr. Richter.

3Zmeiter Nachtrag
zu dem

Gesamtverzeichnisder den Militäranwärtern in den Bundesstaaten
vorbehaltenenStellen.

Anmerkungen: 1. Die in denVerzeichnissenaufgeführtenStellen sind denMilitäranwärtern ausschließlich
vorbehalten,sofernbei den einzelnenetwas anderesnicht ausdrücklichbemerktist.

2. Diejenigen Stellen, welcheden Militäranwärtern vorbehalten, aber denselbennur im
Wege desAufrückensbezw.derBeförderungzugänglichsind, sind mit einem bezeichnet.

Angabe Bezei
- Militär= zeichnung

W“. ttär. derBehörden,anwelchedie
BezeichnungderStellen. teßltchbestimmten,Bewerbungenzurichtenfd,

Stellen, in welchem - .« selbstist, beiwelcherdieAn⸗
nann esscen stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

I. KönigreichPreußen.
II. Ztaatsministerium.

Bei Nr. 1
Ausiedelungskommissionfür Westpreußen

und Posen
ist vor —

*Sekretäre
einzuschalten:

*Hauptkassenrendant, 1 ½m » »
HRechnungsrevisoren, mindestens zur Präsident der Ansiede=
HKassierer, l Hälfte. lungskommission.
Buchhalter.

Die Nr. 2
Berwaltung des DeutschenReichs=und

KöniglichPreußischenStaatsanzeigers
erhält folgendeFassung:

»Sekretäre, mindestenszurs KuratordesReichs=und
Diätare. Hälfte. Staatsanzeigers.

Google
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Umfange dieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,anwelchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, bei welcherdie An=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Neu tritt hinzu:
3. GeheimesStaatsarchivin Berlin:

Registrator.

zwischenMilitär=
undZivilanwär=
ternabwechselnd.

Generaldirektorder
Staatsarchive.

Unter Nr. 1
Preußisch=hessischeEisenbahngemeinschaft
ist statt

„Stationsverwalter sowie etats=
mäßigeAssistentendesBureau=,
Bahnhofs=,Abfertigungs=und
Telegraphendienstes,"

zu setzen:
StationsverwalterundEisenbahn=
assistenten,

Ebenso sind die Worte
„Diätare und Aspiranten des
Bureau=,Bahnhofs=und Ab=
fertigungsdienstes,“

zu ändernin
Stations= undBureaudiätare so=
wie Stationsaspiranten,

Bei
Kanzlisten erster Klasse,

ist der Stern zu streichen.
Zu streichensind ferner:

Kanzlisten,
Bremser,

und hinter
WeichenstellerersterKlasse

ist einzuschalten:
« *Stellwerksweichensteller.

(bleibt

(bleibt

unverändert.)

unverändert.)

In Nr. 1, dessenUÜberschriftzu
lautenhat:

Handels= und Gewerbeverwaltung,ge=
werblichesUnterrichtswesen,Landes=
gewerbeamt:
ist bei

Rechnungsführerund Bureau=
beamtebei denEichämtern, . zu sagen: chungsinspektoren.

111*
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem
Unfange dieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, beiwelcherdieAn=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

und am Schlussehinzuzusetzen:
Je einSekretärundRechnungs=
führer bei den vereinigten
Maschinenbauschulenin Cöln,
Dortmund und Elberfeld=
Barmen.

Sekretäre bei dem Landesge=
werbeamte.

2. Gefängnisverwaltung.
Die Stellen der

Gefängnisinspektoren,
Gefängnisoberaufseher,
Kanswüter,
aschinenmeister,

Werkmeister,
Küchenmeister,
Wasch=und Bademeister

sindmit einemStern zu bezeichnen.

zwischenMilitär=
undZivilanwär=
ternabwechselnd.

mindestenszur
Hälfte.

Die betreffendenRegie=
rungspräsidenten.

Der VorsitzendedesLan=
desgewerbeamtsin
Berlin.

Jufolge der Neuorganisationder
Ministerien ist bei

C. Staautsministeriumdes Innern
Ziffer 4. Etat der Bergbehörden
nebstden zugehörigenVorträgen zu
streichenund bei

als Ziffer 3 zu übertragen.

Bei Ziffer 8
Kgl. Versicherungskammer
ist statt „Funktionäre“

*Funktionäre I.
Funktionäre II.

zu setzen:
Ordnung,
Ordunng,

Google

zur Hälfte. Kgl. Versicherungs=
kammer.

–



Nr. 50. 629

Angabe. . .... Bezeichnung
bei den a.Militär derBehörden,anwelchedie

Bezeichnung der Stellen. schließlichbestimmtenBewerbungenzurichtensind,,,emerkungen.
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

wenn es nicht die Behörde
selbstist,beiwelcherdieAn=

Bei Ziffer 4
Oberkriegsgerichte,Kriegsgerichte
ist auf Zeile 1 statt „Militärgerichts=
schreiber“zu setzen:

Oberkriegsgerichtssekretär,
ferner auf Zeile 3 statt „Militär=
gerichtsschreiber“:

Kriegsgerichtssekretär.
Bei Ziffer 5

Geueralstabund Vermessungswesen
tretenhinzu:

AufseherbeimArmee=Museum.
Bei Ziffer 8

Garnisonverwaltungs-und Serviswesen
tritt hinzu:

Hausmeister für das Armee=
Museumsgebäude.

Ziffer 9
Garnisonsbauwesen
erhält folgendeneueFassung:

9. Militär=Bauwesen:
Militärbauregistrator.

Bei Ziffer 10
Militär=Medizinalwesen
sind die Worte:

a„bezw.alleinstehendeLazarett==
inspektoren“

zu streichen.
Bei Ziffer 16

Allgemein
ist auf Zeile 7 hinter„Straßen=“ein=
zuschalten:

Brücken=,

Kriegsministerium

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

kollegium.

Google

Justizministerium.



Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Unfange dieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, beiwelcherdieAn=
stellung gewünschtwird.

Bemerkungen.

2. Kopisten bei den in Ziffer 1 ge=
nannten Behörden (ausgenommen
Strafanstaltenkollegium).

7. Gefängnisinspektoren an den amts=
gerichtlichenGefängnissenStuttgart
Stadt und Ulm.

B. Verkehrsabteilung.
c) Post= und Telegraphenverwal=

tung.
40. Landpostboten,deren Stellen nicht

als Nebenamt versehenwerden.
Nach Ziffer 48 ist anzufügen:

49. Wagenmeister.

50. Poststallausseher.

Justizministerium.

Strafanstaltenkolle=
gium.

Unverändert.

Königliche General=

und Telegraphen.

1. Kanzlisten bei demMinisterium des
Innern, bei den Kollegialbehörden
des Departements des Innern und
bei demOberrekrutierungsrate.

2. Kopisten bei den Kollegialbehörden
des Departementsdes Innern.

5. Amtsdiener bei der Stadtdirektion
Stuttgart undbeiden63 Oberämtern.

24. Gestütswarte(einschließlichderSchmie=
degehilfen)auf den Gestütshöfen.

26. AufseherundHausdienerimLandes=
gewerbemuseum,Aufwärter bei dem
chemischenLaboratorium und der
Modellierwerkstätteund zumaliger
Aufseher bei der Sammlung der
Gipsabgüsse, Schuldiener an der
Fachschulefür Feinmechanikeinschließ=
lich Uhrmachereiund Elektrotechnik
in Schwenningen.

Unverändert. Urnverändert.

im Wege des Vor=
rückens.

im Wege des Vor=
rückens.

Zisser 1. In der Regel
nur im Wege des
Vorrückens.



Nr. 50. 631

Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den fürMilitär=
anwärter nicht aus=
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist,beiwelcherdieAn=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

In Ziffer 2 ist statt „Kopistenbei
denKollegien“ zu setzen:

Kopisten bei dem Ministerium
und denKollegien.

In 9. A. Bei der Universität
Tübingen: kommt vor „dritter Pedell“
das Sternchen“ in Wegfall.

In 9. B. a, b, c, d,f ist statt
„Hausmeister“zu setzen:

Hausverwalter.
In 9. C. ist bei Gehilfe für Physik

(Verwalter beider meteorologischenSta=
tion)

in Spalte 2 beizusetzen:
bei Diener bei der landwirtschaftlich=
chemischenVersuchsstation

in Spalte 2 zu streichen:
In 9.G. ist statt„Hausmeister“zu

setzen:
*Hausmeister.

Bei „Diener am Institut für Seu=
chenlehreusw.“ ist nachdemWorteSeu=
chenlehreeinzufügen:

Fleischbeschau,.
In 9. EH.ist statt „Diener für das

Kupferstichkabinett“zu setzen:
Diener für dieKupferstichsamm=
lung.

zur Hälste.

zur Hälfte.

Bei Ziffer 6. Kanzleiaufwärterusw.
sinddie Worte: „sowiebei demSteuer=
kommissariatStuttgart"wiederzustreichen.
7. Hauptzollamts=usw. Diener.

Google

Finanzen.

Steuerkollegium(Ge⸗
samtkollegium)

statt Steuerkollegium,
Abteilung für Zölle
undindirekteSteuern.

Die Bemerkung hat zu
lauten: In derRegel
im Wege des Vor=
rückens.

Beizusetzen:
Nur im Wegedes Vor=
rückens.



Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zurichten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, bei welcherdie An=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Steuerkollegium(Ge=
samtkollegium)

stattDomänendirektion.
Steuerkollegium(Ge=
samtkollegium)

statt Steuerkollegium,
Abteilung für Zölle
undindirekteSteuern.

2. Eisenbahnverwaltung:
Bei Ziffer 3 ist statt „Kanzlei=

lediglichmitSchreibwerkbeschäf=
tigteKanzleiassistentenbeider
Generaldirektion.

SchreibgehilfenundKanzleigehilfendes
Ministeriums, der Gerichte,Staatsan=
waltschaftenund Notariate, lediglich
mit SchreibwerkbeschäftigteKanzlei=
assistentendesMinisteriumsund der
Gerichtshöfe,
Inzipienten, Aktuare,sKanzleiassi=
stenten,soweit sienichtunter Ziffer 1
fallen, #Registraturassistenten,“1#Ex=
peditorenund''RegistratorenderGe=
richteund Staatsanwaltschaften,

Notariate,
#Gerichtsvollzieher,

derGerichte,Staatsanwaltschaftenund
Notariate,
#Hilfsgefangenwärter,

Google

zur Hälfte

zu zwei Dritteln.

zu zweiDritteln.

Ministerium derJustiz,
des Kultus und Un=
terrichts.

Unverändert.

Zisser 1: Vgl. 83 Ziffer 1
der Zivilversorgungs=
grundsätze.
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltenfind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist,beiwelcherdieAn=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

10.

11.

16.

18.

1#Hilfsaufseherund ’#Aufseher(ein=
schließlichder sog. '#Werkaufseher),
wobeidie bestandeneAufseherprüfung
nur einAnrechtauf Stellen der Ge=
werbegattunggibt, für welchesiebe=
standenist,
Aktuare der Hochschulen,

Oberpedelle,Pedelle,Kanzlei=,Kassen=,
Bibliothek=,Instituts=undHausdiener,
sowieHeizerder Hochschulen,

Fecht=undReitlehrerderHochschulen,
Diener der Akademieder bildenden
Künste, der Altertumshalle, des Na=
turalienkabinetts,derHof=undLandes=
bibliothekl,Heizer und Pförtner im
Sammlungengebäude,
Schreibgehilfen,Kanzleigehilfenund
lediglichmit Schreibwerkbeschäftigte
Kanzleiassistenten des Oberschulrats,
Diener undHeizerdesOberschulrats,
derGymnasien,Progymnasien,Lehrer=
Seminarien und der Turrlehrerbil=
dungsanstalt,
Schreibgehilfen,Kanzleigehilfenund
lediglichmit Schreibwerkbeschäftigte
KanzleiassistentendesGewerbeschul=
rats,
Diener undHeizer desGewerbeschul=

Kunstgewerbeschulen,sowie Aufseher
der Kunstgewerbeschulen.

zu zwei Dritteln.

zur Hälfte.

Zentralstrafanstalts=
Direktionen.

MinisteriumderJustiz,
des Kultus und Un=
terrichts.

SenatederUniversitäten
HeidelbergundFrei=
burg sowiederTech=
nischenHochschulein
Karlsruhe.

Ministerium derJustiz,
des Kultus und Un=
terrichts.

Oberschulrat.

Gewerbeschulrat.

Die Stellen:
Floßaufseher,

Google

Ziffer 13: Vgl. 83 Ziffer 1
der #iailversorgungs.
grundsätze.

iffer 15:Vgl. 8 3Ziffer 1
8 der Si#istessogum
grundsätze.
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Angabe .----· Bezeichnung
bedenfür Mültä. derBehörden,anwelchedi

Bezeichnung der Stellen. schließlichbestimmtenBewerbungenzurichtenfind, Bemerkungens Stellen, in welchemwenn es nicht die Behörde
- Isechstist,veiweccherdicAsp

Tsxgäkaeltdmæffilsgkt stellung gewünschtwird.

sind zu streichen,demgemäßändernsich
die Ziffern 20 in 18,

21 15
22 20,
23 . 21,
24 22.

Bei Ziffer2 und 18 ist in Spalte1
statt „Generalbrandkasse“zu setzen:

Gebäudeversicherungsanstalt.
In Ziffer 18 ist in Spalte 1 nach

„Bezirksstellen“ anzufügen:
sowiediejenigenKanzleiassisten=
ten, welchenbei dengenannten
ZentralbehördenlediglichdieBe=
sorgungdesSchreibwerkesobliegt.

Ebendaselbstist in Spalte 4 dieBe= 73Fn Dr An=
merkung aufzunehmen: itelungegrundsabe.

Bei Ziffer 20 ist das vor dem
Worte „Inzipienten“ zu streichen.

IV. Ministerium der Finanzen.
An Stelle derZiffern4 und5 ist zu
setzen: «

4. Schreibgehilfen(Kanzleigehilfen),ledig⸗ — Finauzministerium. — hen
lichmitSchreibwerkbeschäftigteKanz= Füärscheier-
leiassistentenbeim Ministerium und
bei den Landeskassender Finanz=
verwaltung, ⅜l

5.Schreibgehilfen, Kanzleiassistentenbei Finanzministerium.
denBezirksbauinspektionen,

6.Schreibgehilfen(Kanzleigehilfen),ledig= — Steuerdirektion. Ziffer6. Desgleichen.
lichmitSchreibwerkbeschäftigteKanz=
leiassistentenbei der Forst=und Do=
mänendirektion, Steuerdirektion und
Zolldirektion,
Die weiteren Stellen 6 bis 21 er=

halten die Ziffern 7 bis 22.

VI. GrobherzogtumBPessen.
IV. Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen.

Es tritthinzu: MinisteriumderFinan=
31 Diener bei demKatasteramte. en

Goosle ———O



Nr. 50. 635

Angabe Bezei. . ilitär⸗ zeichnung
bei den für Milteär= derBehörden,anwelche die

Bezeichnungder Stellen. schließlichbestimmten*4 2 Bemerkungen.
Stellen,in welchem/Plbftist,beiwelcherdieAn=
iafan diejelten stellung gewünschtwird.

VII. GroßherzogtumAMlecklenburg-Schwerin.
IV. Justizministerium und die Abteilungen desselben für geistliche, Unterrichts= und Medizinal=

Angelegenheiten.
Es tritt hinzu:

10. Bei der Medizinalkommissionzu
Rostock.
Aktuar. — GroßherzoglichesMili=, Voßre,wissnschafttiche

tär=Departement zu
Schwerin.

XII. BerzogtumSachsen-Meiningen.
Es tretenhiezu:

29. der Pförtner und derKrankenwärter
desLandeskrankenhausesinMeiningen.

Staatsministerium,Ab=
teilung des Innern.

mindestenszur
Hälfte.

XV. ßerzogtumInhalt.
I. Allgemeine Staatsverwaltung.

erhält folgendeFassung:
Kalkulatoren,
Bureauassistent

beimStatistischenBureau;
Bureauassistent

bei der Behördenbibliothek; ·
Kanzlisten, HerzoglichesStaats=
Botenmeister, 1I Ministerium zu
Boten Dessau.

beim Staatsministeriumzu Dessauund
beimHaus=undStaatsarchivzu Zerbst;

Gefängniswärter und Hilfs=
gefängniswärter

bei denAmtsgerichtenzuDessau,Cöthen,
Bernburg,Zerbstund Ballenstedt.

zur Hälfte.

II. Justizverwaltung.

Gerichtsschreibergehilfen
beimLandgerichtund denAmtsgerichten; D licheLand.

BureauassistentdesRechnungs= . erHerzoglicheLand⸗
« ur Hälfte. gerichtspräsidentrevisors, zur Hälf mrDessan.

Kassiererund Kassenassistenten
der Gerichtskassen,

1125
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den fuͤr Militär⸗
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltenfind.

Bezeichnung

stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Kanzlisten,
Gerichtsvollzieher,
Lohnschreiber,

diener,

wärter

gerichten;
Bureau=Assistenten,

bei der Staatsanwaltschaft.

*Inspektor,
Rendant,
Bureauassistent,
Oberaufseher,
*Hausvater,
Aufseher

bei der Strafanstalt in Coswig.

Rendant,
Kalkulator,
Registrator,
Kanzleisekretär,
Bureauassistent,
Kanzlist,
Bote,
Hilfsbote

beimKonsistorium.

*ExpedierenderSekretär,
Kalkulatoren,
Registratoren,
Kanzleisekretäre,.
Kalkulatur=, Registratur=
Bureauassistenten,
Journalführer,

Google

zur Hälfte.

III.

zur Hälfte.

zur Hälfte.

V. Finanzverwaltung.

zur Hälfte.
und 1

Der HerzoglicheLand=
gerichtspräsident
zu Dessau.

Der HerzoglicheErste
Staatsanwalt zu
Dessau.

Herzogliche Straf=
anstalts=Kom=
missionzuDessau.

HerzoglichesKon=
sistoriumzuDessau.

HerzoglicheFinanz=
direktionzuDessau.



Nr. 50. 637

Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzurichtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, beiwelcherdieAn=
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Kanzlisten,
*Botenmeister,
Boten

bei der Finanzdirektion;
HausmeisterdesBehördenhauses
in Dessau;

Katastersekretäre,
Katasterassistenten

beimKatasterbureau;
*Rendanten,
Buchhalter,
Kassenassistenten,
Schleusengeldeinnehmer,
Kassenschreiber,
Boten

bei der Landeshauptkasse,denKreiskassen
und der Forst=und Steuerkasse;

Bauschreiber,
Kunstmeister,
Schleusenmeister,
Wallmeister,
Buhnenmeister,
Baggermeister,
Boten

bei denBauverwaltungen.

Registrator,
Kalkulatoren,
Kanzleisekretäre,
*Buchhalter,
Kassierer,
Bureau=,Kalkulatur=,Registra=
tur=und Kassenassistenten,

*Materialienverwalter,
Bergschreiber,
Kassenschreiber,
Debitssteiger,
Eisenbahnsteiger,
Mahlwerkssteiger,
Materialiensteiger,
Kassenbote

bei denHerzoglichenSalzwerken.

Google

zurHälfte.

zur Hälfte.

zur Hälfte.

Herzogliche Finanz=
direktionzuDessau.

HerzoglichesStaatsmi=
nisteriumzu Dessau.



638

Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlichbestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbstist, beiwelcherdieAn⸗
stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Hauptamtsassistenten (mit Aus=
schluß der für denZollab==
fertigungsdienstbestimmten),

Hauptamtsdiener,
Bezirkssteueraufseher,
SteueraufseherderRübenzucker=
kontrolle,

Salzsteueraufseher,
Revisionsaufseher, —
*SteuereinnehmerI.undII.Klasse.

VII. Zollverwaltung.

zur Hälfte.

Der HerzoglichAnhal⸗
tischeZolldirektorin
Magdeburg.

*ExpedierendeSekretäre,
Kalkulatoren,
Registratoren,
Kanzleisekretäre,
Kalkulatur=,Registratur=und
Bureauassistenten,

*Journalführer,
Kanzlisten,
*Botenmeister,
Boten

beiderRegierung,AbteilungdesInnern;
Kreissekretäre,
*Registratoren,
*Kanzleisekretäre,
Bureauassistenten,
Kanzlisten,
Boten

bei denKreisdirektionen;
*Rendant,
*ExpedierenderSekretär,
Kassierer,
Kanzleisekretär,
Kanzlist,
Bote

bei der LandesbrandkasseundLandrenten=
bank;

Stromaufseher;
Laboratoriumsdiener

beiderlandwirtschaftlichenVersuchsstation;

it° OCo gle

zur Hälfte.

HerzoglicheRegierung,
AbteilungdesInnern,
zu Dessau.

zur Hälfte.

1 zur Hälfte.



Nr. 50. 639

Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus=
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem
Umfangedieselben
vorbehaltensind.

Bezeichnung

stellunggewünschtwird.

Bemerkungen.

Wachtmeister,
Reitende Jäger,
Fußjäger

bei der Jägerbrigade;
Bergschreiber

bei der Bergrevierverwaltung.

Kalkulator,
*'Registrator,
Bureauassistenten,
Kalkulaturassistent,
Kanzlisten,
Bote

bei derRegierung,Abteilung für dasSchul=
wesen;

Schuldiener
bei denhöherenLehranstalteneinschldes
Landesseminarsin Cöthen.

zur Hälfte.

HerzoglicheRegie=

HerzoglicheRegie=

Dessau.

Es treten hinzu:
Bei Ziffer 4:

Polizeidirektion
Kriminalwachtmeister.

Bei Ziffer 8:
Amt Bremerhaven

Kriminalwachtmeister.
Zu streichensind ebendaselbstdie
Stellen der
Hafenpolizisten.

Bei Ziffer 22:
Depnutationfür Häfen und Eisenbahnen

ist statt„Brückenwärter“zu setzen:
Brückenwärter (Weichensteller).

Google
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Angabe Bezei- »-« zeichnung
beiden kür miltr derBehörden,anwelche die «

Bezeichnung der Stellen. schließlichbestimmtenemerkungensnkichenn. Bemerkungen. "
Stellen,inwelchemelbstist,beiwelcherdieAn=
bufangesieselden stellunggewünschtwird.

XXV. Freie undHansestadtHamburg.
Ziffer 17 erhält folgendeFassung:

17. Medizinalkollegium.
Registrator,
*Bureauassistenten, SenatskanzleizuHam=
Kanzlisten, zur Hälfte. burg, als Zentral=
*Laboratoriumsgehilfen, sitelle für die Mel=
Hilfsschreiber, . dungvon Militär=
Boten und Bureaudiener anwärtern.
Bureaudiener,
Laboratoriumsdiener.

XXVI. Elsaß-Lothringen.
VIII. Verwaltung für Landwirtschaft und öffentliche Arbeiten.

Ziffer 1 erhält folgendeFassung:
1. Landgestüt zu Straßburg:

Rendant, zur Hälfte.
Futtermeister.

Ziffer 2. FischzuchtanstaltBlotzheim
nebst den zugehörigenVorträgen ist zu
streichen.

Ministerium.

coge —



1 * #L##“.eseh=undVerordnungs=
für das

Königreich Bayern.

Nr. 51.
München, den 24. Oktober 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom6. Oktober 1905, den Vermögensstand des Militär=Witwen= und Waisenfonds, dann des

Invaliden= und des Militär=Milden=Stiftungsfonds für das Rechnungsjahr 1903 betreffend. — Bekannt=
machung vom 20. Oktober 1905, Erneuerung der Meldungen der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden
aufgeführtenMilitäranwärter betreffend.

Nr. 52761A.

Bekanntmachung, den Vermögensstand des Militär=Witwen= und Waisenfonds, dann des In=
validen=und des Militär=Milden=Stiftungsfondsfür das Rechnungsjahr1903 betreffend.

K. Kriegsministerium.

Im Namen Seiner Mazjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben auf erstattetesGutachten des Staatsrates Allerhöchst zu genehmigen
geruht, daß der Vermögensstanddes Militär=Witwen= und Waisen=, dann des Invaliden=
und des Militär=Milden=Stiftungsfonds für das Rechnungsjahr1903 durch das Gesetz=
und Verordnungsblattveröffentlichtwerde.

München,den 6. Oktober1905.

Krhr. v. Horn.
113
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Witwen- und Walsenfonds
*½* Obersten= Joham Milder
K. “ . * S — Stif=

WVortra » - rinz eb= onds tungs⸗
peuniferercebüien fonds

müller Stiftung eih⸗
J nuO —*

· ng· sti mit Zustiftungen
G——1FJ—————— WW —7

Am Schlusse des Rechnungs=
es 1902 betrugdas Nanühn

ut vorigen Ausweisees 5817 903 974486 37234 74917|206 337496263 477 3975 859 33/785 91859

98 wirklichenEinnahmen
zi mit Beirechnung der
bestehenden und nachAbzug der 1
ire 1902 bestandenen Aktiven 218 748 844176 Sé 1 95 4 er 892 111 150 670 19| 31 457—1424019

Summe36 652 81 3 232 92 7.505 369|11/ 4 126 529 (52/S17 375 159|112449 274

HievondiewirklichenAusgaben
1903 mit Beirechnung der

gh und nachAbzug der
Ende 1902 bestandenenPassivpen 552780 9 176 é58 %

14 Bleibt Ende1903reincs*
mmaögen 5483 871 884486 37234 749 17206 502 721 5 929 610 144 012 089 agl788 263. 6|1 720

Dieses Vermögenbriehtnnin: Mehrausgabe Mehrausgabe
a) baremGelde . 1605550——— 37143850143 7182642116922244457
b) K. B. Staatspapieren .. 1765000—-——— —32114291797114292424400—4068145
c)KOfterre1chtfchen Schuld-
verschreibungen 234 40 T B4400 — — 400 —

d) Pfandbriefen .. ——4400 24000——-28400—3194oo—24200—
·e)fonsttgenWe1tpapteren. — —8637 205975229657533681 — — 183
f) Ewiggeld-Kapitalien 5657149 171 2 62728 /5¼ 32571111—.
8) Hypothek=Kapitalien 2 937 142 83— 1210 357 15| 28 942 863 176 442/86/1 214 548 58 354 221 4

Summe 20 64¼4% 206502/2 9S 2 6S
Hiezu die Aktiven .. 4181—————L— — 68 — — —ile.

Summe 486269 644 486 5 234 749 . 206 502 725 932 007/90] 4012 089 23/788 263 /68
HievonabdiePasswen 1—I[ , r—WN“&“
Bleibt Vermögensstand wie oben 4 871 88 1486 * 234 749 17.206 502 /7205929 610 1MI 4012 089 1 788263 68

·
#».

·
.

Originalfrom
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Wöl. 643

Ausweis
II. überdie Anzahl der Personen,welcheim Rechnungsjahre1903 Pensionenund Unterstützungenerhielten.

Aus dem Witwen=und Waisenfonds Aus dem Invalidenfonds erhielten
erhielten monatliche einmalige Aus demMilden

Pensionen Unterhalts- Abferti-⸗Lehr⸗ »»—« » Stiftungsfonds
beiträge gungengelder erhielteneinmalige

Unterstützungen Unterstützungen

S———&I— .
0 □ — · SS=- —. 7-z2— i= S rEs = —

—— 1½ *:*:
Witwen Waisen Waisen 0 Hinterblieben Hinterbliebene Hinterbliebene

978 8518 32120919111 29 6 1 128 7717 573 400 470

1 ... - aus
Verlobte Auswãrtige s tsustik

. ungen
2 09 114

28 Ü 102 30 3 «
.

stehenim Genuß einer gesetz= 5„ 1
lichen Beihilfe; von diesen sind 6
jedochim obigenStande

* 19 30 3

Witwen undWaiseninbegriffen,
welcheneben der Beihilfe noch

Pension 2c. beziehen.

s- «
ti Z

Die Richtigkeitbestätigt.

München, den 12. September 1904.

K. General-Militär-Kasse als Militär-Fonds-KAasee.
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Nr. 21892.

Bekanntmachung, Erneuerungder Meldungender in denBewerberverzeichnissender Behörden
aufgeführtenMilitäranwärter betreffend.

#Staatsministerium des Innern und fl. friegsministerium.

Unter Bezugnahmeauf § 7 der Anstellungsgrundsätzevom Jahre wird darauf
aufmerksamgemacht,daß zur Vermeidungder Streichungin denBewerberverzeichnissendie
WiederholungderMeldung dervor dem1. Januar 1905 in denselbenvorgemerktenMilitär=
anwärterdurch letzterebis zum 1. Dezember1905 bei der betreffenden,die Verzeichnisse
führendenBehördezu bewerkstelligenist.

Hiebei sind die in denFamilien=,Vermögens=,Gesundheits=undsonstigenwesentlichen
VerhältnissenetwaeingetretenenAnderungenanzugebenund ist dieRichtigkeitder bezüglichen
Angabenseitensder nichtmehrim aktivenDienstebefindlichenMilitäranwärter durchBeilage
einesamtlichenLeumunds=und Vermögenszeugnisseszu bescheinigen.

München, den 20. Oktober 1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. Frhr. v. Horn.

Google
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seh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 52.
Mäünchen, den 4. November 1905.

AInhalt:
Bestätigungsurkunde vom 11. Oktober 1905, das Freiherrlich von und zu Aufseßssche Familienfidei

kommiß Elmischwang betreffend. — Bekanntmachung vom 24. Oktober 1905, Militäranwärterstellen im
Reichsdienste betreffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung, den Hofstaat Ihrer Königlichen Hoheit der
Prinzessin Hildegard von Bayern betreffend. — Hofdienst Nachricht.

Bestätigungsurkunde.

Das Freiherrlich von und zu Aufseß'’sche FamilienfideikommißElmischwang
betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

wird von demK. OberlandesgerichteAugsburg beurkundet,daß derK. Kämmererund Guts—
besitzerAlexanderFreiherr von und zu Aufseß in Elmischwanglaut deram22. Dezember1904
vorgelegtenStiftungs-Urkunde vom Dezember1904 ein Familienfideikommiß unter dem
Namen „Freiherrlich von und zu Aufseß'sches Familienfideikommiß Elmischwang“ mit
folgendenBestimmungenerrichtethat:

Goosgle
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Plannummer Fläche

bäudezu

380 ½b2 » » «

381 / 2 « » »

3851X2Gänsmahd,
389 Mühlanger,
391 „
392 Schönfeldermahd,

J77

77

77

J77

77

77

416b „ „ „
417a. „ „
417b » «

4181J3Stadel,Gebäudezu.
418Mittelfeld,Ackerzu
419 Fischerschlau,Odung zu
419b „ Wald zu
420 das Mittelfeld, Ackerzu
421 im Mittelfeld, Wald zu
422a das Mittelfeld, Ackerzu
422b 11 77 77 ?7!"

423a Brunncnäckerl „ „

423b 14 11 11

424a Oedacker,Wald zu

Google

77

77

77

77

77

77

0,269ha
0,712„
0,167„
0,896„
0,146„
0,324„
0,474„
0,828„
0,276„
0,003„
1,731
0,634„
2,348„
4,051„
1,857„
2,787„
0,951„
0,044„
3,854„
1,976„
13,132„
1,901„
2,208„
3,445„
1,571„
0,324„
0,119.
1,884



Plannummer

424b Oedacker,Odung zu
425 Hillerfeld,Ackerzu
426 Oberfeld, „ „
427 Hillergarten,Ackerzu
428 Hilleracker,Ackerzu
429 Hillerhölzle,Wald zu.
429b amHillerhölzle,Wiesezu
429 „ „ ,,»
431 Jehlesholz,Wald „
419½ TriebswegvomSchalkenbergerwegvonpi. Nr. 420½ bisPfahl

Nr. 124,
420½⅛½Schalkenbergackerwegvom FischacherwegPl. Nr. 416⅛ durch

Pl. Nr. 419 bis Pfahl Nr. 83 und 110 vor Pl. Nr. 430;
423½ am Brunnenäckerlvon Pl. Nr. 416½ auf Pl. Nr. 423 bis

Pl. Nr. 430, Weg
338½ Fahrweg,
340 am Krautgarten,Ackerzu
343a das Höflesfeld, ?77 77

343b „ » ,,»
343c,, » ,,»
345a» ,, ,,»
345b,, » ,,»
348 „ „ „ „
349 „ „ „ „
350 „ „
351 Sdackr iimeHöflesacher,Wiese zu
359 Vogtanger,Wiesezu. . .
380a Odackerim Höflesacker,Wiesezu
380b das untereBauernmahd,Wiesezu
381 „ „
385 Gänsmahd,Wiese zu
387½ am Mühlgraben,Wiesezu . -

Gemeinderechtzu einemganzenNuzanteil an dennochunver⸗
teiltenGemeindebesitzungen,

209 Junkershalde,Wald zu

7?“ 77

Google

6

Fläche

3,830
3,649
0,576
0.262
1,925
2,177
0,518
4,528

3,377
0,794
1,046
0,109
1,973
0,947
1,479
0,767
0,600
1,377
1,939
0,528
0,344
0,085
0,726
0,061

19,602
114*

47

77

14

77

77

77

77

77

77.

77

77

77

77

77

77

77

11

11

77
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Plannummer

354½2b in der Straße, Ackerzu
341 die Zwiere im Krautgarten,Ackerzu
347 an der Straße, Ackerzu
388½ hinter der Mühle, Wiesezu
339 am Hartenberg,Ackerzu
342 die Zwiere, Ackerzu . .
382 das obereBauernmahd,Wiesezu
382⅛ J77 7?77“ 77. J5“. 7

383 das obereMahd, Wiesezu
410 an der Neufnach, „ „
379½ „ „ „ ,,,
390 Mühlwiese,Wiesezu
407½ obereAnger,„ „
411⅛ Langenneufnacher,Wiesezu
353 an der Straße, Weidezu
210 Junkershalde,Ackerzu
358½⅛Winkelmahd,Wiesezu
358⅛ „ „ „
357½ an der Neufnach,Wiesezu .
344713StrangenimHosiesholz,Krautgartenzu
344729 » » » » »
344714sErdäpselstrangenini » »
344731sHöflesholz,Kraiitgartenzn
53441j7Höslesholz, » »
344720 ,, » »
3441X3 » » »
344 „ „ .
344713 Erdapselstraiiqenim Höflesholz,Krautgarten
3414½ „ „ » ,,

34475 ,, ,, » »

3441X««;ii) » « « »
344¼12 „ „ „ »
33441j28 ,, » ,, ,,
344½ „ „ „ Krautbeet
3441 3 „ „ „ »

Cogle

zu

77

77

7“

77

77

77

Fläche

0,034 ha
1,090„
0,528„
2,314 „
0,470„
1,400
0,569 „
0,204 „
0,078 „
0,143 „
0,422 „
0,371 „
0,647 „
0,409 „
0,054 „
3,125 „
0,058 „
0,228 „
0,010 „
0,119 „
0,072 „
0,129 „
0,068„
.0,123 „
0,061 „
0,157,
0,109 „
0,119 „
0,037 „
0,136 „
0,058 „
0,109 „
0,058 „
0,119 „
0,068



Nr. 52. 649

Plannummer Fläche

344½⅛Erdäpfelstrangen im Höflesholz, Krautbeet z . . 0,126 ha
344½2 » ,, » » ,,. . . 0,075,,
344½ „ » » » ,,. · . 0,133 „
344½ » » » » ,,. . . 0,058»
3441J« » ,, » » ,,. . . 0,116»
344½% » » » » ,,. . . 0,051»
344717 » » » » „ . . 0,129»
344½ » » ,, » ,,. . . 0,068»·
344½¼% » » ,, » » . . . 0,140,,
344u½% » ,, » Krautgarteu». . . 0,051,,
344½5 » » » » ,,. . . 0,116,,
344724 » » » » ,,. . . 0,034,,
344718 » » » » ,,. . . 0,078»
344710 » ,, » ,, ,,. · . 0,143,,
344734 » » » » ,,. . . 0,116»
344¼ » » » » „ . 0,129 „
344½ „ „ „ ,,. . . 0,065,,
338 harte Berg, Wald zu . . · . . . .29,684,,
133½ auf der Platte, Acker zu . . . . . . 0,092»
133½b „ „ „ Wiesle„ .(. . . . . 0,037,,
204derBrandWaldzu. . . . . . 3,472 „
235a an der hinterenAspenwiese,Acker 5zu . . . . 1,605»
235b „ „ » » ,,» . . . . 0,375 „

2. in der Steuergemeinde Fischach, K. Amtsgerichts und K. Rentamts

Plannummer Zusmarshausen. Fläche

284 Zirkenacker,Ackerzu# . . . . . . . 2,436 ha
287 bbereZirkenacker,Ackerzu. . . . . 0,443,
289a untere » ,,,,. . . . . . . 0,351»
289bamunterenZirkenacker,Wiesezu. . . . . . 0,150»
1154aderEigen,Waldzu. . . . . . . .36,148«
1154b,,»Wiese». . . . . . · . 1,980,,
2853irkenniahd,Wiesezu. . . . . . . . 0,760»
28333irkeiiacker,Ackerzii. . . . . . . . 0,419 „

Google
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Plannummer Fläche

283b Bergwiese,Wiesezu 0,164ha
288 Zirkenmahd,„ „ =
558 Lehenholz,Wald „ 3,145 „
288½ Zirkenmahd,Wiesezu 0,375 „
289½ Zirkenacker,Acker „ 0,058 „
289½b Zirkenmahd,Wiesezu 0,061 „
556 beiderSägmühle,Waldzu 3,492 „
557 hintermLehenholz, „ „ 2,988 „
559½ Lehenholz,Wald zu 1,244 „
560½ vordereLehenholz,Wald zu 1,172 „
286 obereMahd, Wiesezu 2,872 „
596½ Neufnachbeet,„ „ 0,034 „

596⅛ * J7 „% 0,143 »

565 Reuteholz,Wald zu 2,658 „
1153 Fischacherhölzle,Wald zu 3,363 „

3. in der Steuergemeinde Willmatshofen, K. Amtsgerichts und K. Rentamts
Plannummer Zusmarshausen. Fläche

436 Münzauholz,Wald zu 3,128 ha
716 derSchmuckergehau,Wald zu 36,414 ".
440 Münzauholz,Wald zu 2,395 „
702 das Holzmahdim Kreut, Wald zu 1,114 „
441 Ddacker in der Münzau, „ „ 0,716 „
699 oberesHolzmahdund Gebüsch,Wiesezu 0,739 „
698 das Holzmahdan der Gemeinde,„ „ 0,160 „
430 der Eichacker,Wald zu . 0,351»
697 das kleineHolzmahdund Gebüsch,Wiese zu 0,116 „
711 Gehrenhölzle,Wald zu 1,114 „
431 vorderesViehweidholz, Wald zu 2,143 „
443 Wiesle, Wiesezu 0,426 „
437½a Münzauacker,Wald zu 0,341 „
437½5 „ Odungzur 0,068„
200½ das obereMahd, Wiesezu 0,007 „
200% „ „ » ,,» 0,129,,
435 Schlaumahd,Wiesezu 0,215 „

Gocgle



Nr. 52.

Plannummer

442 die Brennburgwaldung,Wald zu
701½⅛Waldung im Kreut, „ „
433 Brennburgholz,Wald z
433½ „ ,,». . . . .
19873WieselinksderSchmutter,dasobereMahd,Wiesezu
434½ Weg, zu . . · . .
200½ Wegteil,Weg zu
433½ „ „ „
437a Münzauacker,Ackerzu
437b „ Odung zu
439a— „ Acker „
4395 Grasanger,Odung „
434 Tronetshofer,Wiesezu

12,021
0,020
0,547
2,960
0,025
0,067
0,026
0,014
1,356
0,167
0,354
0,051
0,624

ha

77

77

77

77

77

77

l77

7?

77

77

77

77

Plannummer marshausen.

843 am Herbenberg,Wald zu

Plannummer amts Schwabmünchen.

2038 mittlereGehren,Wald zu
816½⅛Schießviertel,Wald „
1046 im Hiller, Ackerzu
1047b im Hilleracker,Wald zu
1015 Mergelgrube, „ „
1016a am Lehen,Wiesezu
10165 „ „ Weald,
1017 „ „ „ „ . .
1014a 1 Jauchertauf der Reute,Ackerzu
1014b „ „ „ „ Wiesle„
1007 an der Reute,Wald zu
1011 in „ „ Alcker„
10123 „ „ „ Wiesle„
1012b an „ „ Weald„
1012c „ „ „ „ „

Gocgle

5,200
6,011
0,354
0,511
0,457
0,300
0,733
0,361
0,518
0,102
0,283
0,709
1,441
3,322
0,538

ha

77

77

77

77

77

7

77

77!

77

77

7!

77

77

ff
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Plannummer Fläche

1013 in der Reute,Wiesezu . . . · . 0,143 ha
1010½, „ „ Acker „ . . . . . . . 0,116,,
1010auf»» ,,» . .-. . . . . 0,116»
1009in,,» ,,, . . . . . . 0,116,,
1008,,,,,, ,,» . . . . 0,170,,
1001 ¼ Jauchert auf der Reute,Ader zu . . . . 0,150»
1004 » ,,,,,, »». . . . . 0,126,,
10011X21nderReuteAckerzu. . . . . . 0,150»
1002 ¼ Jauchert in der Reute, Acker zu . . . . . 0,119 „
1006 „ » » ,,» . . . . . 0,123»
1004½ in der Reute,Alter zu. . . . . . 0,129,,
1003 ¼ Jauchertin der Reute,Ackerzu . . . . . 0,126,,
1005 „ ,,,,» ,,» . . . . . 0,126,,
101172 » ,,,,,, » . . . . 0,129»
885b 1 Jauchertam Hässenberg,Waldung zu . . . . 0,699»
2007/15 Weg, zu . . 0,051,,
2039a Wohnhaus,Hs.=Nr. 1 in Steigerhof, mitStal, Gebände . 0,020,,
2039bGras-undBaumgarten,Gartenzu.. . . . . 1,790,,
20415JauchertainNeusnacherweg,Ackerzii. . . . . 1,908»
2042 2½ „ „ „ 12c646 „
2042b 2½ „ „ „ Wiese, . . . 0,545»
2043a4 93 P 1,486 „
2044 auchertLochacker,Acker z . . . . . 1,993»

2043b5Tagwerk,dieÄnger,Wiesezii. . . . . 4,484,,
2043c 5 » ,,» ,,». . . . . . 0,900»
2043diinLoch,Waldzii. . . . . . . 0,814»
2045 3 Jauchert am Garten, Acker zu . . . . . 1,959 „

2046 das Weiherle,Wiesezu . . . . . . 0,106,,
2048 Jauchertam Buchhölizle,Ackerzu. . . . . 0,487»
2047a1,-» ,,» » ,,,,. . . # . 0,286 „
204X7bam Hofsweg,Wiesezu . . . . . . 1,588»
2049 Buchhölzle,Wald zu . . . . . . 3,527«
2054213JaiichertiinRheinAckcrzn. . . - » - 0,801 „
2054b „ „ „ Wiese„ . . . . . . 0,324 „
2054½ „ „ „ Wald . . . . . . 1,544»

Cogle



Nr. 52. 653

Plannummer Fläche

2055 3 Tagwerkim Lehen,Wald zu . . . . . 8,917ha
2007¼/14Schlauwiese,Wiesez 0,703 „
713½ SteigerhofswegzwischenPl. Nr. 2049, 2041, 2042, dann 2044

und 2045.
20411/3 MühlhauserwegvonUnterrothannachMickhausenüberPl. Nr. 2049

und2041 in Pl. Nr. 751⅛,
2041½⅛in das LehenholzvomGarten überPl. Nr. 2249 bis 816, Weg
2049½ in das NeufnacherfeldüberPl. Nr. 2048 bis 2047b, Weg
2051¼ Wohnhaus,Hs.=Nr.1½ in Steigerhof Stall, Stadel undHof=

raum, Gebäudezu . . . . 0,031»
2051beimSteigerhof,Ackerzu. . . . . . . 2,031 „
2051½¼„ » ,,». . . . . . 0,399»
20511X3b,, « Wiese». · . . . . 0,089»
20521J2a» » ,,,,. . . . . . . 0,770»
20521X2b» ,, ,,,,. . . · . . . 0,218»
2050hinterin,, Acker,,. . . . . .«. 0,756 „
2051½a „ „ „ „ . . . . . 0,351,,
20511j2b» » Wiese». . . . . . . 0,300,,
20511» » ,,,,. . . . . . 0,095»
2051½ „ ,,» . . . . . 0,044»
2052 das halb Togwert,Wiesezu . . . . . . 0,675«
9003dasHolzleWaldzu. . . . . . . . 0,429 „

6. in der Steuergemeinde Kreuzanger, K. Amtsgerichts und K. Rentamts
Plannummer Schwabmünchen. Fläche

77 im Morizianergehau,Wiese . . . . 0,504 ha
76½ Schmidbergweg,Weg
342 Muünzaumahd,Wiesezu . . . . . . . 0,041,,
343Münzau,Waldzu· . · . . . . . 4,941 „
472 Rohrbühl, „ „ . . . . . . .·4,923»
60a Schneiderwald,Wald zu 16,771 „
60b „ „ „ . . . . . . . 6,389»
000 » ,,» . . «. .12,153,,
76 Schmidbergund Herrgettsreuth,Wald zu « - 73.716
76½ Morizianergehau,Wald zu . · . . . « «

115
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Plannummer

73 Vögeleholz,Wald zu
337 Münzauholz, „ „
338 das untereMünzaumahd,Wiese zu
339 das mittlere „ ,,»
340½ untereWinkel, Wald zu
341½ obereMünzau, Wiese„
344 Münzauholz,Wald zu
345 das Münzauholz, Wald zu
346 mittlere Münzau, „ „
374½a am Fuchsbau, „ „
374½b der Fuchsbauackerim Fuchsbau,ur zu
375 kleineHölzle auf demFuchsbau,Wald zu
376 obereMünzau, Wald zu
378⅛½„ „ Wiesezu
380 Fuchsbauholz,Wald zu
381a am Fuchsbau,Wiesezu
38 lb Fuchsbauacker,Ackerzu
394½a Waldung,Wald zu
394½b5 „ ,,»
4711J2Rohrbiihl»«
333 die untereMünzau, Wald zu
334 Münzauholz, " „
189 Kühstellholz, ,,»
470½ unteresHolz, „ „
470½ » » «

464 das großeSteigerhölzle,Wald zu
465a Schlauackerim Steigerfeld,Ackerzu
465b am Schlauacker,Wiesezu
465½ Schlauackerim Steigerfeld,Ackerzu
165½b am Schlauacker,Wiesezu
470 das untereHolz, Wald zu .
466dasobereHolzimRohrbühhWaldzii.
34272Münzauiiiahd,Wiesezu
343½ ,, »».
335 der Reitigwiesödacker,Acker zu

Google

Fläche

4,835
0,777
0,399
0,211
0,245
0,954
1,949
1,751
0,290
0,191
0,123
0,593
0,027
1,779
0,515

0,160
0,187
0,634
1,015
1,090
1,693
0,494
0,698
0,252
0,163
0,235
0,109
0,143
0,784
1,751
0,098
0,058
0,293

77.

77

77

77

77

77

77

77

77
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Plannummer Fläche

377 Münzau, Wald z. . . . . . . . 0,647 ha
379½ obereMünzau, Wiesezu . . . . . . 0,007»

7. in der Steuergemeinde Döpshofen, K. Amtsgerichts und K. Rentamts
Plannummer Augsburg. Fläche

524¼ Waldung,Wald zu . . . .«. . . 0,010ha
52476 » ,,,,. . . . . . . . 0,024«
524½⅛½ „ »». . . . . . . . 0,007»
496 untereWiese, Wiese zu . . . . . . 0,692»

8. in der Steuergemeinde Margertshausen, K. Amtsgerichts und K. Rent—
Plannummer amts Augsburg. Fläche

1052½ oberesHolz, Wald zu . . . . . . . 0,020 ha
10527 „ „ „ „ . . . . · . 0,024,,
10571j3,,» ,,» . . . . . . . 0,020,,
1057¼ „ „ „ „ . . . . . . . 0,065»

9. in der Steuergemeinde Wollishausen, K. Amtsgerichts und K. Rentamts
Plannummer Augsburg. Fläche

1070½ 10 JauchertKienbergholz,Wald z . . . . 4,971ha
1072 10 Jauchertam rauhenGhau, Wald zu . . . . 8,562 „
1070 Kienbergholz,Wald zu . . . . . . .24,229»
1071Rauhenghau,»» . . . · . . . 3,666 „

B. Bewegliches Vermögen.
Schloß=Einrichtungsgegenstände,Bildnisse, Gemälde, Pretiosen und Silbergeräte laut

Verzeichnisim Werte von 7625 M.
§ 2.

Lasten.

Auf Pl. Nr. 701½ in derSteuergemeindeWillmatshofen:Wasserrechtfür KrämerJoseph
Bauer Hs. Nr. 15½, OkonomJosephWeberHs. Nr. 11 undOkonomJosephMayer
Hs. Nr. 8 in Tronetshofenund derenBesitznachfolgernachder näherenBezeichnungin der
UrkundedesK Notars Fürg in Zusmarshausenvom 6. September1899 G. R. Nr. 592.

115“%
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§ 3.

Nachfolgeordnung.

zu Aufseß. Die Nachfolgerichtetsichgemäß§ 87 desEdiktesüberdieFamilien=
fideikommissenachdemRechtederErstgeburtundderagnatischlinealischenErbfolge.
Für den Fall des Aussterbensdes Mannesstammesdes Stifters wird sein
Bruder Ernst Freiherr von und zu Aufseß und dessenMannesstammzur
Nachfolgein das Fideikommißberufen.
Sollte zurZeit desAussterbensdesMannesstammesdesStifters derMannesstamm
seinesBruders Ernst Freiherrn von und zu Aufsef bereits erloschensein, und
dahernichtzur Nachfolgeim Sinne der Ziffer 2 gelangen,so wird derBruder
des Stifters, Otto Freiherr von und zu Aufseß, und dessenMannesstamm
zur Nachfolgein das Fideikommißberufen.
Wenn aberder Mannesstammdes Bruders des Stifters, Ernst Freiherrnvon
und zu Aufseß, zur Nachfolgein das Fideikommißgelangt,so wird für den
Fall des ErlöschensdiesesMannesstammesgemäß§ 85 des Edikts der Bruder
des Stifters, Otto Freiherr von und zu Aufseß, oder aus dessenMannes=
stammderjenige,welcherbei Fortdauerdes fideikommissarischenVerbandesnach
demRechteder Erstgeburtund der agnatisch—linealischenErbfolgezum Fidei=
kommissegelangenwürde,substitniert.

84.

Rechte und Verbindlichkeiten.

standes,seinenjüngerenBrüdern bis zu ihrem25. Lebensjahreund seinenledigen
Schwesternauf Verlangendas ganzeForsthausnebstZubehör,wieHolzlagerplatz,
Waschküchenanteil2c.2c.unentgeltlichund ohneAnschlagals Wohnungzu überlassen.
ApanagenundWittumesollenbeiVolljährigkeitdesBesitzersdieHälfte derGuts=
rentennicht übersteigen.Bei Minderjährigkeitdes Besitzersdürfen die ganzen
Rentenabzüglichder Kostenfür standesmäßigeErziehungdesselbenals Apanagen
und Wittume, jedochnur im Bedarfsfalle, verwendetwerden.

Geht das Fideikommiß durch Aussterben der Linie des Stifters an eine
andereLinie über,sodürfenbis zu65% derGutsrentenals Apanagen,Wittume
undAussteuern für die weiblichenHinterbliebenendes letztendirektenNachkommen
des Stifters verwendetwerden.

Google
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3. Für dieLokalbahnGessertshausen—Wald darf derGrund undBodenunentgeltlich
abgetretenwerden.

· §5.
Im übrigensind dieVorschriftendesEdikts überdieFamilienfideikommisseund derIn=

struktionhiezu vom 3. März 1857 maßgebend.Dies gilt auchinsbesonderefür etwaige
Streitigkeitenwegenübler Wirtschaftdes Besitzersund wegender Höhe der Apanagen.

Dieses nachseinenBestandteilenund wesentlichenBestimmungenvorstehendbeschriebene
Familienfideikommißwird hiemit gemäß§ 29 des Edikts über die Familienfideikommisse
bestätigt,und in die Fideikommiß=Matrikeleingetragen.

Augsburg,den11. Oktober1905.

K. Oberlandesgericht.
Der K. Oberlandesgerichtspräsident:

v. Wünsch.

Nr. 22176.
Bekanntmachung, Militäranwärterstellenim Reichsdienstebetreffend.

Kl. Staatsministerinmdes Innern und K. fKriegsministerium.

Unter Bezugnahmeauf das Ausschreibenvom 24. Juli 1901 (Ges.=u. Verordn.=
Blatt S. 506 bezw.514) folgt nachstehendAbdruckder im Zentralblatt für das Deutsche
ReichNr. 42 S. 315 ff.enthaltenenBekanntmachungendesReichskanzlersvom7.Oktober1905.

München,den24. Oktober1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch. Frhr. v. Horn.

Abdruck. *5 .

Bekanntmachung.
Das durchBekanntmachungvom 11. Juni 1901 (ZentralblattS. 191) veröffentlichte

Verzeichnis der den Militäranwärtern im ReichsdienstevorbehaltenenStellen wird an den
betreffendenStellen geändertwie folgt:

III. Militärverwaltung.
Ziffer 2. Generalstab.
Statt „Registratoren“ist zu setzen:
Expedientenund Registratoren.

Ziffer 12. Lazarette.
Hinter „Lazarett=Verwaltungsinspektoren“ist der Zusatz
„#bzw.alleinstehendeLazarettinspektoren“

zu streichen.

Google
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Ziffer 16 erhält folgendeFassung:
16. Militär=Veterinär=Akademie.
Rendant. Die Stelle wird mit einemfachkundigenMilitärverwaltungsbeamtenbesetzt.
Hausinspektorund Kassenkontrolleur.

Ziffer 21. Technische Institute der Artillerie.
Hinter „Revisoren“ ist der Zusatz
„mindestenszu drei Vierteln“

zu streichen.
ZwischenZiffer 21 und 22 ist einzuschalten:
21a. Technische Institute der Infanterie.
Munitionsrevisoren.

Berlin, den 7. Oktober 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:Dr. Richter.

Hgekanntmachung.
Das durchBekanntmachungvom 12. Juni 1901 (ZentralblattS. 198) veröffentlichte

VerzeichnisderjenigenBehördenusw., welchehinsichtlichderdenMilitäranwärtern im Reichs=
dienstevorbehaltenenStellen als Anstellungsbehördenanzusehensind, wirdgeändertwiefolgt:

Nummer
des Bezeichnung Bezeichnung

Sielen= der Behörden,bei welchendie der Behörden,an welchedie An= Bemerkungen.
nisses, Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.
Anlage D.

1 u. II. Reichsamt des Innern zu Der Staatssekretärdes Innern b
B li B li Flelrnsitr#

xen Statisti=
ern. zu Berlin. schenAmte, in

der Kaiserlichen
Normal=

Eichungskommis=
sion, im Kaiser=
lichen Gesund=
heitsamte, in der
Kaiserlichen Bio=
logischen Anstalt
für Land= und
Forstwirtschaft zu
Dahlem bei Ber=
lin, im Kaiser=
lichen Patentamte,
Reichs=Versiche=
rungsamte. in der
Pbnsikalisch Tech.
nischen Reichs=
anstalt zu Char=
lottenburg, im
Kaiserlichen Aufs=
sichtsamte für Pri=
vatversicherung
und im Geschafte=
bereichede Karfer=
lichen Kanalamts
zu Kiel sind an die
Vorsteher dieser
Behörden zu
richten.

Gocgle 1½#
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Nummer
des

Stellen=
verzeich=
nisses,

Anlage D.

Bezeichnung
der Behörden,bei welchendie
Stellen vorhanden sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welchedie An=
meldungenzu richtensind.

Bemerkungen.

Institute der Artillerie“ ist einzuschalten:

und Militär=Lehrschmieden.
Die InspektiondesMilitär=
Veterinärwesens.

ist einzufügen:

Technische Institute der In=
fanterie.

Munitionsrevisoren.

III, 21 a.

Berlin, den 7. Oktober 1905.

Die Direktion der Munitions=
fabrik in Spandau.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigung,
den Hofstaat Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin

Hildegard von GBayern betreffend.

Im UamenSeiner Majestät des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenunterm 11. Oktober1905 die Ent=
hebungderFreiin Marie von Guttenberg
von ihrerFunktionals HofdameIhrer König=

Diqitized by, Oo gle

lichenHoheit der PrinzessinHildegard von
Bayern allergnädigst zu genehmigenund der
von Seiner KöniglichenHoheit demPrinzen
Ludwig von Bayern getroffenenWahl der
Freiin Margarete von Mauchenheim
gen. Bechtolsheim als HofdameIhrer
KöniglichenHoheit der Prinzessin Hilde=
gard die AllerhöchsteBestätigungzu erteilen
geruht.

Oriqineal from
ONIVERSITT OF MICHIGAN
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Hofdienst-Nachricht.

Im NamenSeiner Majestät des flönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom

Gocgle

22. Oktober1905 allergnädigstbewogenge=
funden, dem Präfekten im erziischöflichen
Knabenseminarin FreisingDr. Peter Lex,
zurZeit Kommorantpriesterdahier,vom1. No=
vember1905 an die VI. Chorvikarstelleam
KollegiatstifteSkt. Kajetan dahier zu ver=
leihen.



W sp.kkks-zx--ssazpzrks-—ser --—-

ers-undIlerardnungoxklaål
für das

Königreich Bayern.

Nr. 53.
München, den 4. November 1905.
— —

Inhalt:
Urkunde vom2. November 1905 über eine weitere Zustiftung zu der „Prinz=Regent Luitvold=Stiftung für arme Kinder“

in Berchtesgaden. — Bekanntmachung vom 25. Oktober 1905, die Titeländerungen für die Rechnungs=
und Schreibgehilfen bei den Strafanstalten, den Arbeitshäusern und den Staatserziehungsanstalten des König=
reichs betreffend.

Urkunde über eine weitere Zustiftung zu der „Prinz=Regent Luitpold=Stiftung für arme Kinder“
in Berchtesgaden.

Im NAamenBeiner Mazjestätdes Königs.

Tui#tpold,
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonBayern,

Begent.
Wir findenUns bewogen,als weitereZustiftungzu der mit Urkundevom 20. Ok=

tober1901 und bezw.vom 17. Oktober1903 zu Gunsten der GemeindenBerchtes=
gaden, Salzberg, Ramsau, Schönau und Königssee errichteten„Prinz=RegentLuitpold=
Stiftung für armeKinder“ in BerchtesgadendenBetrag von 5000 — zur Verfügung
zu stellenund verordnen,was folgt:

1,

Der Betrag von5000 —X&ist demVermögendervorgenanntenStiftung einzuverleiben.
116

Gocgle



662

8 32.

Die RentendiesesTeiles des Stiftungsvermögenssind nachMaßgabe des § 2 der
Urkundevom 17. Oktober1903 zu verwenden.

§ 3.

Bei der Verleihungdes Genussesaus der Zustiftung hat die Bestimmungdes § 3
der Urkundevom 17. Oktober1903 gleichmäßigeAnwendungzu finden.

4.

Im übrigenfindendieBestimmungenderUrkundevom20. Oktober1901 Anwendung.

GegebenHintersee,den2. November1905.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Keller.

Nr. 37100.

Bekanntmachung, die Titeländerungenfür die Rechnungs=und Schreibgehilfenbei denStraf=
anstalten,denArbeitshäusernund denStaatserziehungsanstaltendes Königreichsbetreffend.

Kl. Staatsministeriumder Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver=
weser, haben mit der AllerhöchstenEntschließungvom 12. Oktoberd. Is. anzuordnen
geruht,daß die Rechnungsgehilfenbei den Strafanstalten, den Arbeitshäusernund den
Staatserziehungsanstaltendes KönigreichskünftigdenTitel „Verwaltungsoffizianten“und
die SchreibgehilfendenTitel „Verwaltungsfunktionäre“führen, ohne daß eineAnderung
ihrer Gehaltsverhältnisseoderihrer dienstlichenStellung eintritt.

München,den25. Oktober1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner.

Gocgle
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esetzundVerurdungsguat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 54.
München, den 9. November 1905.

Inhalt:
Bekauntmachung vom 28. Oktober 1905, die Hausärzte bei den Strafanstalten und den Arbeitshäusern des

Königreichs betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Ordens=Verleihungen.

Nr. 37527.

Bekanntmachung, die Hausärzte bei den Strafanstalten und denArbeitshäusern des Königreichs
betreffend.

K. Staatsministeriumder Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver=
weser, haben mit der AllerhöchstenEntschließung vom 16. Oktober 1905 zu genehmigen
geruht,daß die durchden§ 23 derKöniglichAllerhöchstenVerordnungvom26. Juni 1894,
die Dienstverhältnisseder nichtpragmatischenStaatsbeamtenund Staatsbedienstetenbetreffend,
vorgeschriebeneUntersuchunghinsichtlichder nichtpragmatischenBeamtenund Bedienstetenbei
denStrafanstaltenund denArbeitshäuserndenHausärztenbei diesenAnstaltenübertragen
werde.

München,den28. Oktober1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner.

Gocgle
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BofdienstNachricht.
—

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 26. Oktober 1905
allergnädigstbewogengefunden,demK.Hof=
stabsarzteDr. Wilhelm Kastner dahierden
Titel und Rang einesKöniglichenHofrates
zu verleihen.

Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm19. Oktober1905
allergnädigstbewogengefunden,nachstehende
Ordensauszeichnungenzu verleihen:

Goosle

J. den Verdienstorden vom heiligen
Michael J. Klasse:

demK. Staatsrate i. o. D. undStaats=
ministerfürVerkehrsangelegenheitenHeinrich
Ritter von Frauendorfer,
demK. Staatsrate i. o.D. undStaats=

ministerder FinanzenHermannRitter von
Pfaff;
II. das Komturkreuz des Verdienstordens

der Bayerischen Krone:
demK. Staatsrate i. o. D. Max Ritter

von Pausch;
III. den Verdienstorden vom heiligen

Michael II. Klasse:
demK. Staatsrate i. o. D. und Mini=

sterialdirektorim K. Staatsministeriumdes
Innern Dr. Max Ritter von Proebst;
IV. das Ritterkreuz des Verdienstordens.

der Bayerischen Krone:
demErzbischofevonBamberg,LDr.Fried=

rich Philipp Abert, Reichsrat der Krone
Bayern.
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
fürdas

KönigreichVayern.

Nr. 55.
München, den 11. November 1905.

Inhaltt:
Bekanntmachung vom 8. November1905, die Einführung derEisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

— Ordens=Verleihung.

Nr. 8679/V.

Bekanntmachung, die Einführungder Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1899
S. 1075) wird in nachstehenderWeiseabgeändert:

1. Bei Nr. XXXV:
a) In der zweitenKlammerwerdendieWorte „mit EinschlußvonBrom bis zum
Gewichtevon 100 Gramm“ ersetztdurch:

mit Einschlußvon Brom bis zum Gewichtevon 500 Gramm.
b) Am Schlussewird hinzugefügt:

So verpacktdarf auchjederin denobenbezeichnetenNummernbehandelte
Stoff in Mengenbis zu 10 Kilogrammfür sichallein aufgegebenund
auchin bedecktenWagenbefördertwerden.

2. Nr. IX Abs.4, XI Abs. 2, Xla Ziffer3, XVI Abs. 2, XIX Abs. 2, XX Ziffer5,
XXI Ziffer 5, XXII Ziffer 5, XXIII Abs. 3 und L Ziffer 3 werdenfolgender=
maßen gefaßt:

118
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WegenderVerpackungin Mengenbis zu 10 Kilogrammundwegender
Zusammenpackungmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

3. Nr. XV wird, wie folgt, geändert:
a) In der Eingangsbestimmungwird hinter „Chlorschwefel“eingefügt:

und salpetersauresoderschwefelsauresEisenoxyd,Ferrinitrat oderFerri=
sulfat (Eisenbeize).

b) Ziffer 2 erhält folgendeFassung:
WegenderVerpackungundBeförderungvonMengenbis zu 10 Kilo=

gramm und wegender ZusammenpackungsolcherMengenmit anderen
GegenständenvergleicheNr. XXXV.

GrößereMengendieserStoffe müssenstetsgetrenntverladenund
dürfen namentlichnichtmit anderenChemikalienin demselbenWagen
befördertwerden.

4. Nr. XXVI Abs. 1 erhältam SchlussefolgendenZusatz:
Mengen bis zu 10 Kilogrammdürfenauchin Glas= oderTongefäßen,die
in Kisten aus festem,trockenemHolze mit geeignetenVerpackungsstoffeneinge=
bettet sind, befördertwerden.

München, den 8. November 1905.
v. Frauendorfer.

allergnädigstbewogengefunden,demPalais=
verwalter im Dienste Seiner Königlichen

Im NamenSeinerMoajestätdesKönigs. Hoheit des Prinzen Ludwig Ferdinand von
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Bayern, JosefHölzle, die silberneMedaille

pold, des Königreichs Bayern Verweser, desVerdienstordensder BayerischenKrone zu
haben Sich unterm 18 Oktober 1905 verleihen.

Ordens-Verleihung.

Gocgle



ers-undYerardnungojzlaii
für das

Königreich Bayern.

Nr. 56.
München, den 15. November 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. November 1905, Bekämpfung der Cholera, hier russischeDurchwanderer betreffend. —

Bekanntmachung vom 11. November 1905, Abänderung der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern=
und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern betreffend.

Nr. 23458.

Bekanntmachung, Bekämpfungder Cholera,hier russischeDurchwandererbetreffend.

K. Staatsministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Im Hinblickdarauf, daß in Rußland die Cholera herrscht,wird im Einvernehmen
mit demReichskanzlerauf Grund der §§ 24 Abs.1 Ziff. 3, Abs. 2 und25 desGesetzes,
betreffenddie BekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom30. Juni 1900 und unter
BezugnahmeaufNr.1 9 derAusführungsbestimmungendesBundesratshierzuvom21. Fe=
bruar 1904 — mit Wirksamkeitbis auf weiteres— folgendesbestimmt:

1
Der übertritt von Durchwanderernaus Rußland über die bayerischeAuslandsgrenze

darf nur mittels Eisenbahn,und zwar nur auf denStreckenEger—Markt=Redwitz
und Linz—Passau erfolgen. .

2.
Auf denBahnhöfenMarkt-Redwitz undPassau findeteineärztlicheBesichtigung

der Durchwandereraus Rußland, sowiedie Zurückhaltungund Absonderungder Cholera—
119
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krankenund Choleraverdächtigenstatt. Die Durchwandererhabenden zu diesemZwecke
ergehendenAnordnungender zuständigenBeamtenund BedienstetenFolge zu leisten.

3.
ZuwiderhandlungengegenZiff. 1 oder2 sind, sofernnichtnachdemStrafgesetzbuch

für das DeutscheReich eine höhereStrafe verwirkt ist, in § 46 Nr. 3 des Gesetzes,
betreffenddie BekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom 30. Juni 1900mit Geld=
strafebis zu 150 M odermit Haft bedroht.

München,den 13. November1905.
. . J. V.

Dr. Graf v. Feilitzsch. Staatsrat v. Ebermayer.

Nr. 23516.

Bekanntmachung, Abänderungder Grundsätzefür die Besetzungder Subaltern=und Unter=
beamtenstellenbei denReichs=und Staatsbehördenmit Militäranwärtern betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern und K. friegsministerium.

Unter Bezugnahmeauf die Ministerial=Ausschreibenvom 20. Februar 1895 und
11. Februar 1897 — Ges.=und Verordn.=Blatt1895 S. 117 und 1897 S. 29 —
wird nachstehendeineim Zentralblattefür das DeutscheReichNr. 45 S. 342 abgedruckte
Bekanntmachungdes Reichskanzlersveröffentlicht.

München,den 11. November1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch. Frhr. v. Horn.

Abdruck. —

Der durchBekanntmachungvom 29. Januar 1895 (ZentralblattS. 17) veröffent=
lichte, durch Bekanntmachungvom 14. Januar 1897 (ZentralblattS. 29) abgeänderte
Zusatz zu den Grundsätzen für die Besetzungder Subaltern= und Unterbeamtenstellenbei
den Reichs=und Staatsbehördenmit Militäranwärtern ist weiter dahin abgeändert,daß in
dem zweitenAbsatz an die Stelle von „durch das Auswärtige Amt, Kolonial=Abteilung“
zu setzenist: „durchdenReichskanzler(AuswärtigesAmt, Kolonial=AbteilungoderReichs=
Marineamt)“.

Berlin, den 25. Oktober 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:Dr. Richter.
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Greis-undIlerordnungngblaii
für das

Königreich Bayern.

Nr. 57.
München, den 22. November 1905.

— — —

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Entschließung vom 20. November 1905, die Verlängerung des Landtages betreffend.

— Bekanntmachung vom 13. November 1905, die Verlegung von Forstamtssitzen betreffend.

Nr. 23926.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerungdes Landtagesbetreffend.

Im MAamenSeiner Majestät des Königs.

Kuityoly!.
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonJayern,

Regent.
Unseren Gruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die nach Vorschrift des Titel VII § 22 Absatz3 der
Verfassungs=Urkundezu Ende gehendeDauer der Sitzungendes gegenwärtigversammelten
Landtagsbis zum 31. Januar des nächstenJahres zu verlängern.
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Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.

München,den20. November1905.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Srhr. v. Podewils. Dr. Graf v.Feilitzsch. v. Miltner. Dr. v.Wehner, v. Frauendorfrr.
v. Pfaff. Frhr. v. orn.

An Auf Allerhöchsten Befehl:
1)dieKammerderReichsräte, Der General=Sekretär:
2) die Kammer der Abgeordneten. Ministerialrat Schreiber.

Nr. 26105.
Bekanntmachung, die Verlegungvon Forstamtssitzenbetreffend.

f#. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit der Prinzregent habenmit AllerhöchsterEntschließung

vom 5. November1905 zu genehmigengeruht,daß beginnendvom 1. Dezember1905
das Kommunal=ForstamtKandel die Bezeichnung„K. Kommunal=ForstamtKandel=

Nord“,
das ForstamtLangenbergdie Bezeichnung„K. ForstamtKandel=Süd",
das ForstamtPeulendorfdie Bezeichnung„K. ForstamtScheßlitz“,
das ForstamtOberschönefelddie Bezeichnung„K. ForstamtGeßertshausen“ und
das Forstamt Hafenreut die Bezeichnung„K. Forstamt Kaisheim“

führe.

München,den 13. November1905.

J. V.
Staatsrat v. Paussh.
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esthundVerordnungs=Blat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 58.
München, den 29. November 1905.

AInhalt:
Bekanntmachung vom 27. November 1905, Ergänzung der Gebührentaxe,der Eichanstalten,für Maß und

Gewicht betreffend. —Bekauntmachung vom 28. November 1905,Abänderung und Ergänzung derEich—
ordnung für das Königreich Bayern vom 1. August 1885 betreffend. — Hofdienst-Nachricht. — Königlich
Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 24569.

Bekanntmachung, Ergänzung der Gebührentaxe der Eichanstalten für Maß und Gewicht be=
treffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeiner Maojestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver=

weser, habenAllerhöchstzu genehmigengeruht, daß die durch die AllerhöchsteVerordnung
vom 21. April 1894 festgesetzteGebührentaxeder Eichanstaltenfür Maß und Gewicht
(Gesetz=und Verordnungsblatt1894 S. 151 und ff.) ergänztwerde,wie folgt:

121
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1.

werdenan Eichgebührenerhoben:

Nr. 2 der Gebührentaxe;

B.
A. Für

Für diePrüfung
Eichung ohne

Stempelung

— — 2
für Meßwerkzeugezu 5 Liter — 40 — 20
» » « 10 7“ — 55 — 30

» » » 20 » — 70 — 40

II.
Für die zur EichungzugelassenenMilchmaßewerdenan Eichgebührenerhoben:

B.
A. Für

Für die Prüfung

Eichung ohne
Stempelung

4□□

für Milchmaßemit Einteilung bis einschließlich20 Liter — 40 30
für Milchmaße mit Einteilung über 20 Liter bis einschließlich r

50Liter &od91
für Milchmaßemit Einteilung über 50 Liter — 80 — 60

D
III.

denendie eigentlicheWage einegleicharmigeBalkenwageist.

IV.

bahnenwerdenan Eichgebührenerhoben:

OCoogle
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B.
A. Für
Für die aung

ohne
Eichung Stempelung

4——1
für Wagen für eine größtezulassigeLast von 750 Kilogramm

und weniger .»·....... 2—160
von mehrals 750Kilogramm 2 —-

München,den27. November1905.

Dr. Graf v.Feilitzsch.

Bekanntmachung, Abänderungund Ergänzung der Eichordnungfür das KönigreichBayern
vom 1. August1885 betreffend.Vom 28. November1905.

Auf Grund des § 3 Abs. 2des Reichsgesetzesvom 26. November1871, betreffend
dieEinführungderMaß=undGewichtsordnungfür denNorddeutschenBundvom17.August1868
in Bayern, erläßt die K. Normal=Eichungs=KommissionnachstehendeVorschriften:

J.

Eichung von Längenmaßen.

Die Vorschriftim § 5 Nr. 3 der Eichordnung(in der Fassungder Bekanntmachung
vom 14. Dezember1891, Gesetz=und Verordnungsblatt1891 S. 424), wonachbei zu=
sammenlegbarenMaßstäbenein besondererStempel zur Sicherungder Zusammengehörigkeit
der einzelnenTeile anzubringenist, wird aufgehoben.

II.

Eichung von Flüssigkeitsmaßen.

1. Die Vorschrift im § 8 der Eichordnung,letzterAbsatz (in der Fassung der
Bekanntmachungvom 2. Februar 1893, Gesetz-und Verordnungsblatt1893 S. 51)
wird wie folgt abgeändertund ergänzt:
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Die innereWeite des Halses darf bei Flüssigkeitsmaßen
von5Liter Raumgehaltnichtmehrals 15 Zentimeter,
„ 10 „ „ „ „„ 19 »
»20,, » „ „ „ 24 „

betragen.
Wie Maße dürfenauchrein zylindrisch,also ohneengerenHals hergestellt

sein, wenn der innere Durchmesserder Maße selbstdie für die Halsweite fest=
gesetzteGrenzenichtüberschreitet.

2. An die Stelle der Vorschrift des § 10 Nr. 9 der Eichordnungtritt folgende
Bestimmung:

Die Bodenflächender metallenenMaße müssenebenund bei denMaßen
von 5, 10 und 20 Liter Raumgehaltdurchaußen aufgelöteteStege verstärkt
sein. Bei letzterenMaßen sind auchschwachnachaußengewölbteBöden zulässig,
wennBoden und Wand aus einemStiückegetriebensind. Die äußereBoden=
beziehungsweisedie untereRandflächejedesMaßes soll so beschaffensein, daß
das Maß auf einer ebenenGrundlage fest aufgestelltwerdenkann, und soll
außerdemzu den oberenBegrenzungseinrichtungendes Meßraums eine solche
Lage haben,daß die durchdie letzterengelegtenEbenenoder Nichtungenbei
horizontalerLageder Aufstellungsebenegleichfallshorizontalsind.

III.
Eichung von Meßwerkzeugen für Flüssigkeiten.

Die an die Stelle der §§ 13 bis 15 der EichordnunggetretenenBestimmungender
Bekanutmachungvom 6. Juli 1892 (Gesetz=und Verordnungsblatt1892 S. 578)
werdenergänzt,wie folgt:

1. Zu den durch Ziffer 1 dieserBestimmungenzugelassenenMeßwerkzeugentreten
Meßwerkzeugezum Zumessenvon Flüssigkeitendurch Ablassenmittels eines
Hahnes,bei denendie obereBegrenzungdurcheinenzweitenHahn gebildetwird
und zwar
a) ohne Einteilung in den Maßgrößen des § 6 der Eichordnung,
b) mit ungleichartigerEinteilung in den durchZiffer 1 der Bekanntmachung
vom 6. Juli 1892, Nr. 1 a zugelassenenMaßgrößenund Einteilungen.

2. Als Material ist bei den Meßwerkzeungenunter à Glas und hinreichendfestes
Metall zulässig, dochmuß bei denMeßwerkzengenaus Metall, nötigenfalls durch
Anbringung von Schangläsern,dafür gesorgtsein, daß die ordnungsmäßige
Füllung und Entleerung beobachtetwerdenkann. Für die Meßgeräte unter b
ist nur Glas zulässig.
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Bei dengläsernenMeßgerätendürfendie zurBefestigungderHähnedienen=
den Fassungennicht so eingerichtetsein, daß die Herbeiführungunvollständiger
FüllungenoderEntleerungenleichtund unbemerkterfolgenkann.

3. Die beiden Hähne müssen untereinander derart gekuppeltsein, daß sie durch
Betätigung nur einerHandhabegleichzeitigin die für Füllung und Entleerung
des Maßraums geeignetenStellungen gebrachtwerdenkönnen. Die Meßgeräte
müssensichnachbeidenHähnenhin kegel=oderkuppelförmigverjüngen,so daß
ihre völlige Füllung und Entleerunggewährleistetwird. Die Offnungender
Hähne müssenso beschaffensein, daß bei geringenSchiefstellungendes Meß=
werkzeugsUnterschiedein denFüllungennichteintreten.Im übrigengeltenfür die
eingeteiltenMeßwerkzeugedie für Gestalt und Einrichtung der Meßwerkzeuge
mit einemHahnegeltendenBestimmungenderBekanntmachungvom6. Juli 1892.

4. Als zulässigeEichfehlergeltenfür alle vorkommendenMaßgrößendie im § 11
der EichordnungfestgesetztenFehlergrenzen.

5. Für die Stempelungsind die für Meßwerkzeugemit einem Hahnegeltenden
Bestimmungenmaßgebend,außerdemsind die zur Sicherungder Kuppelungder
beidenHähneerforderlichenStempelungenauszuführen.

IV.

Eichung von Milchmaßen.

Zum Zumessenvon Milch sind Maße mit gleichartigerEinteilung zulässig, wenn sie
den folgendenBestimmungengenigen.

§ 1.

Zulässige Maße.

1. Der Gesamtraumgehaltdarf nichtwenigerals 10 Liter betragen.Die Einteilung
soll an einer Skale abzulesensein; sie muß nach demviter fortschreiten,dochdürfen Maße
mit einemGesamtraumgehaltevon 20 Liter undwenigerUnterabteilungenzu ½ Liter haben.

2. Als Material ist nur Metall unter der Voraussetzungdes § 7 derEichordnung
(in der Fassung der Bekanntmachungvom 1. Angust 1895, Gesetz=und Verordnungsblatt
1895 S. 264) zulässig.

3. Der Maßkörper muß zylindrisch sein und kreisförmigenQuerschnitt haben. Die
Wand muß von genügenderFestigkeitsein und aus einemStücke bestehen.Bei Blech=
maßenvon mehr als 20 Liter Raumgehaltmuß die Wand durchReifen verstärktsein.

4. Der Boden soll in der Regel ebensein; Maße, bei denender Boden mit der
Wand aus einemStücke hergestelltist, dirfen auch nach außen gewölbteBöden haben.
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Der Boden soll hinreichendkräftig sein und nicht durchfedern;er muß bei Blechmaßen
durchaufgelöteteStege verstärktsein.

5. Die Maße müssenauf wagerechter,ebenerUnterlagefestund senkrechtstehen.
6. Die Grenzefür denGesamtraumgehaltmuß mindestens5 Zentimeterunterhalbdes

oberenRandes liegen.
7. Zulässig sind Ausgüsse(Schnauzen),welchejedochin den Meßraum nichthinein=

ragendürfen.
8. Der Abstand zweierbenachbarterEinteilungsmarkenfür einen Raumgehaltvon

1 Liter muß bei Maßen bis 20 Liter einschließlichmindestens2 Zentimeter,bei größeren
mindestens1 Zentimeterbetragen. Er muß für alle gleichenTeilabschnitteeinesMaßes
gleichgroß sein.

9. Bei Maßen bis zu 20 Liter einschließlichmuß die Skale mit 1 Liter, bei den
größerenmit 5 Liter beginnen.

§ 2.
Maße mit Innenskalen.

1. DerGesamtraumgehaltderMaßemitInnenskalendarfnichtwenigerals20 Literbetragen.
2. Zulässig sindMaße mit zwei streifenförmigenSkalen aus Blech, die an derInnen=

wand einandergegenüberangelötetsind. Die EinteilungsmarkenderSkalen müssenentweder
durchin die Streifen fortlaufendeingeschnittenedreieckigeZähne oderdurchaufgesetztekegel=
förmigeflacheStifte gebildetsein.

3. Die Blechstreifenfür die gezähntenSkalen müssenmindestens1 Millimeter stark
sein. Die als Einteilungsmarken dienendenKanten der Zähne müssenwagerechtverlaufen
und mindestens1 Zentimeterlang sein. Die für die FünffachendesLiter geltendenKanten
sollenlängersein als die Kanten für die einzelnenLiter und dieselängerals die für die
halbenLiter geltendenKanten.

4 Bei dendurchStifte gebildetenSkalen sind für dieBegrenzungderFüllungendie
Spitzender Stifte maßgebend.Die Stifte für die Unterabteilungennach der Hälfte des
Liter sollenkleinersein als dieübrigen. Die Marken für die ganzenund halbenLiter sollen
durchje einenStift, die für dieFünffachendesLiter durchzwei in wagerechterLinie neben=
einandergesetzteStifte gebildetsein. An demoberenEnde der Skalen muß ein Stift den
Blechstreifenund die Maßwand durchsetzen,außenvernietetund mit einemZinntropfenfür
die Stempelungversehensein.

§ 3.
Maße mit durchsichtiger Skale.

1. Die durchsichtigeSkale soll durch einen mindestens4 ZentimeterbreitenGlas=
streifen,der in der zylindrischenWand eingesetztist, gebildetsein.
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2. Die Einteilungsstrichemüssenmindestens2 Zentimeterlang und auf demGlas=
streifeneingeritztoderaufgeätztsein.

3. Die Striche für die Fünffachendes Liter sollen längerals die für die ganzen
Liter sein und dieselänger als die für die halbenLiter.

4. Die Maße mit durchsichtigerSkale müssenmit einemPendelzeigerversehensein.

* 4.

Maße mit Schwimmereinrichtung.

1. Zulässig sind Maße, bei denendie Raumgehalteder Füllungenan einermit
demSchwimmerfestverbundenenSkale ausMetall unmittelbarabgelesenwerden.

2. Die Skale muß durcheinenquer über dem Maße befestigtenBügel von hin=
reichenderFestigkeitgeführtsein. Die Ablesung der Einstellungkann entwederin der
oberenFläche des Bügels am Randeder zur Führung der Skale dienendenOffnung oder
an einem besonderen,am Bügel fest angebrachtenZeiger erfolgen. In jedemFalle ist
dafür zu sorgen, daß überdie Stelle, an welcherdieAblesungderSkale zu geschehenhat,
Zweifel nichtentstehenkönnen.

3. Die Form des Schwimmerkörperssoll aus zwei flachen,durch einenschmalen
zylindrischenRand verbundenenWölbungenbestehen.Der Schwimmermuß aus starkem
Bleche angefertigt und nötigenfalls so verstärkt sein, daß Gestaltänderungendurch die
beimGebrauchunvermeidlichenStöße nichtleichteintretenkönnen.

4. Der Schwimmermuß im Maße frei beweglichsein. Er soll jedochdenQuer=
schnittdes Maßes möglichstausfüllen;die Masseder aus SchwimmerundSkalegebildeten
Einrichtungmuß so verteiltund bemessensein,daß letzterefreischwimmendnicht kippt und
bis zum größtenQuerschnittedes Schwimmerseinsinkt.

5. Die Einteilungsstrichemüssenauf der Skale deutlicherkennbarund vertieftauf=
gebrachtsein. Sie müssenmindestens1 Zentimeterlang sein. Im übrigengilt für sie
die im § 3 bei Nr. 3 bezüglichder Maße mit durchsichtigerSkale gegebeneBestimmung.

6. Die Lage des Schwimmersim leerenGefäße muß durch eine überdie ganze
Breite der Skale gezogeneMarke kenntlichgemachtsein.

§5.

Eichfehlergrenzen.

Die im Mehr oderMinder zuzulassendenFehler des Gesamtraumgehaltssowiejedes
durch die Einteilungsmarken begrenztenRaumes dürfen höchsten½200 des Gesamtraum=
gehaltsbetragen.
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§ 6.

Bezeichnung.

1. Die Bezeichnungist auf einemmindestens2 Millimeter starkenSchildeanzubringen,
welchesbei denMaßen mit Schwimmereinrichtungauf demBügel nebender Sffnung für
die Skale, bei den übrigenMaßen auf demMaßbehälterangelötetsein soll. Auf dem
Schilde müssendie Worte „Nur für Milch“ sowie der Gesamtraumgehaltunter Hin=
zufügungdesWortes Liter oderdes Buchstabenl, endlichdie Firma desHerstellersund
eine Geschäftsnummerdeutlich und unverwischbarangegebensein. Bei den Maßen mit
Schwimmer sollen Firma und Geschäftsnummerauch auf dem oberenEnde der Skale auf=
gebrachtsein, um die Zusammengehörigkeitdes Schwimmers mit dem Gefäße zu sichern.

2. Auf denSkalen der Maße müssenmindestensdie Marken für dieFünffachendes
Liter beziffertsein. Bei den in halbeLiter geteiltenSkalen sind sämtlicheLitermarkenzu
beziffern. Der oberstenbeziffertenMarke ist der Buchstabe1 zuzufügen. Auf der Skale
der Maße mit Schwimmer erhält die zur Kennzeichnung der Lage des Schwimmers im leeren

GefäßedienendeMarke keineBezeichnung.

§ 7.Ö

Stempelung.

Die Stempelung erfolgt an der oberstenMarke der Skalen. Ferner ist dieZugehörig=
keit des Schildes zum Maße sowie bei gelötetenBlechmaßen die Verbindung von Boden
und Wand durchStempelungzu sichern. Bei denMaßen mit Glasskaleerhältaußerdem
die Verbindungder die GlasskaleeinschließendenMetallfassungmit der Maßwand und bei
den Maßen mit Schwimmereinrichtungdie Verbindung des Schwimmers mit der Skale
sowie die dem leeren Maße entsprechendeMarke auf der Skale eine Sicherung durch
Stempelung.

V.

Eichung von einfachen Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale.

In Abänderungder Vorschriftenim § 62 Nr. 6 der Eichordnungwerdenauchsolche
einfacheBalkenwagenmit Laufgewichtund Skale zur Eichung zugelassen,bei denendas
Laufgewichtnichtmittels einesGehängesauf einerStahlschneideruht, die auf beidenSeiten
einer entlang der Skale zu verschiebendenHülse vorsteht,sonderndie Skale selbstumschließt
und auf ihr verschobenwird. Wagen dieserArt dürfen auch mehrereLaufgewichteund
mehrereSkalen haben.
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VI.

Eichung von selbsttätigen Registrierwagen.

Die Vorschriftenim § 66 Nr. 1 und3 derEichordnungwerdenwie folgt abgeändert:
1. Bei selbsttätigenRegistrierwagenfür stückigeMaterialen von mehrals 500 Kilo=
gramm Füllungsgewichtdarf die eigentlicheWage auch eine Dezimal= oder
Zentesimalwagesein. Sie muß nachAufbringungder größtenLast in bezug
auf Empfindlichkeitund Richtigkeitden für einesolcheLast vorgeschriebenenAn=
forderungendes § 63 der Eichordnunggenügen.

2. ZugelassenwerdenauchselbsttätigeRegistrierwagen,die für einegrößtezulässige
Last von 15, 30 und 40 Kilogrammbestimmtsind, sowieWagen für stückige
Materialien, derengrößtezulässigeBelastung600, 700 Kilogrammund mehr
in Abstufungenvon je 100 Kilogramm beträgt. In bezugauf die Fehler=
grenzenundGebührensowieauf dieAbmessungenderAusschnittein der inneren
Einlaufklappesoll

die Wage zu 15 Kilogrammder zu 10 Kilogramm,
„ „„ 30 „ „ „ 25 „ und
„ „„ 40 „ „ „ 50 „

gleichgestelltsein.
3. Mit Füllungsregistrierung dürfen auch selbsttätigeRegistrierwagenversehensein,
derengrößtezulässigeBelastung 50 Kilogramm beträgt. Die Fehlergrenzen
dieserWagen sollendieselbenseinwie die für gleichgroßeWagenmit Gewichts=
registrierungvorgeschriebenen.

VII.

Eichung von Wagen für Stückgüter im Frachtverkehre der Eisenbahnen.

Der § 68 der Eichordnungwird durchdie nachfolgendenBestimmungenergänzt:
Zum Abwägenvon Stückgüternim Frachtverkehreder Eisenbahnensollen

Neigungs=oderFederwagenzugelassenwerden,wenn sie folgendenVorschriften
genügen:
1. Sie sollenan ersichtlicherStelle, etwain derNähederAblesungseinrichtung,
ein Schild tragenmit der Aufschrift: „Wage für Stückgüter im
Frachtverkehre der Eisenbahnen“.

2. Die größteTragfähigkeitsoll nichtwenigerals 500 Kilogrammund nicht
mehr als 1000 Kilogrammbetragen.

3. Die WagensollendenVorschriftenim § 68 Nr. 2, 3, 4 und7 derEich=
ordnung genügen.
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Die Empfindlichkeitsoll derartigsein,daß sowohlbei der größtenzulässigen
Belastung als auch bei dem zehntenTeile derselbeneineZulage auf die
Lastschalevon 1/1000der größtenzulässigenBelastung eine an der Ab=
lesungseinrichtungdeutlich erkennbareVeränderungder Gleichgewichtslage
der Wage bewirkt.
Die Abweichungender AngabenderWage von der Richtigkeitdürfenbei
allen Belastungenzwischender größtenzulässigenLast und dem zehnten
Teile ihresBetrags nichtmehrals 1/1000der größtenzulässigenBelastung
betragen.
Für dieStempelunggeltendieVorschriftenim § 71 Nr. 10 derEichordnung.
Es werdennur diejenigenSystemezugelassen,derenKonstruktionausdrücklich
als für Wagen für Stückgüterim Frachtverkehreder Eisenbahnengeeignet
veröffentlichtwird.

München, den 28. November 1905.

Hofdienst-Machricht.
Im NamenSeiner Majestät des Hönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm24. November1905 denbisherigen
provisorischenVerwalter in Herrenchiemsee
Paul Fischhold vom 1. Januar 1906 ab
zum K. Administratordaselbstzu ernennen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 15. November1905
allergnädigstbewogengefunden,

Google

demK. Kämmerer,Staatsrate i. a. o.D.,
außerordentlichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinister am K. PreußischenHofe und
BevollmächtigtenBayerns zum Bundesrate,
Hugo Grafen von und zu Lerchenfeld
auf Köfering und Schönberg für das
ihm vonSeinerKöniglichenHoheitdemGroß=
herzogevon SachsenverlieheneGroßkreuzdes
GroßherzoglichSächsischenHaus=Ordensder
Wachsamkeitodervom weißenFalken, und
demK. Staatsrate im a. o. D. Ferdinand

Freiherrnvon Raesfeldt für die ihm von
SeinerMajestätdemDeutschenKaiser, König
von Preußen, verlieheneK. PreußischeRote
Kreuz=MedailleI. Klasse
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



Greis-undilcrardnungHBchå1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 59.
München, den 30. November 1905.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 23. November 1905, den Vollzug des Gesetzes über die Prüfung

der Hufschmiede vom 1. März 1884 betreffend. —Bekanntmachung vom 26. November 1905, Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 24405.

Königlich Allerhöchste Verordnung, denVollzug des Gesetzesüber die Prüfung der
Hufschmiedevom 1. März 1884 betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.

Wir findenUns bewogen,zum Vollzuge des Gesetzes,betreffenddie Prüfung der
Hufschmiedevom 1. März 1884 und in Abänderungdes 8 1 Absatz2 Buchstabed der
K. AllerhöchstenVerordnunghierzuvomgleichenTage (Gesetz-undVerordnungsblattSeite 79
und 80) zu verordnen,was folgt:
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Der § 1 Absatz2 Buchstabed der vorbezeichnetenK. AllerhöchstenVerordnungerhält
die Fassung: · «

„einemvonderHandwerkskammerzu wählendenselbständigenHufschmiedemeister.“

München,den 23. November1905.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

rhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. Dr. v. Wehner.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Schreiber.

Nr. 24077.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Jnnern.

Der BayerischenVereinsbank,A.=G., in München wurde die Genehmigungerteilt
innerhalbder gesetzlichenund statutarischenMaximalgrenzedesPfandbriefumlaufseineneue
Serie (Nr. XXXVI) zu 3½% verzinslicher,im Laufe von längstens70 Jahren im Weg
der Kündigung, Verlosung oder des freihändigenRückkaufseinzulösenderHypothekenpfand=
briefeauf den Inhaber im Gesamtbetragvon 10 Millionen Mark, eingeteiltin Stückezu
5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 , in denVerkehrzu bringen.

München,den 26. November1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Auszug aus der Adels-Matrikel am 18. November1905 der Präsident
desKönigreiches. der Münchener Künstlergenossenschaftund

– · · I. Präsident des Zentral=Komiteesfür die
Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt: IX. internationaleKunstausstellungMaler

am 12. November 1905 Dr. Konrad Ritter Karl Albert Ritter von Baur in München

von Busch, BischofvonSpeyer,für seine für seinePersonalsRitterdesVerdienstordens
Personals Ritter desVerdienstordensder derBayerischenKronebei derRitter=Klasse
BayerischenKronebeiderRitter=KlasseLit. , Lit. B, Fol. 84, Akt Nr. 24227.
Fol. 83, AktNr. 23891, ·«’ «

Cogle
—



Greis-undWeriirdnungiexblail3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 60.
München, den 5. Dezember 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 29. November 1905, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnung in Bayern betreffend.

— Ordens=Verleihung. — Hofdienst=Nachrichten.

Nr. 9295Xl.

Bekanntmachung, die Einführung der Eisenbahn=Verkehrsordnungin Bayern betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

In Ergänzung der Nr. XXXV#de#Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=
und Verordnungsblatt1899 S. 1075) wird verfügt,

daß dreizöllige fertige Metallpatronen für Feldgeschützemit eingesetzterscharfer
Zündschraubein derKartuschhülsebis auf weiteresunter folgendenBedingungen
zur Beförderung zugelassenwerden:
1. Die Zündschraubemuß um wenigstens0,5 Millimeter in demKartuschen=
hülsenbodenversenktliegen, ihr Zündhütchenmuß durch einewenigstens
1 Millimeter starkeMetallplattegedecktsein.

2. Die Patronensind in gutgearbeitete,demGewichtedesInhalts entsprechend
starkeHolzkistenso fest zu verpacken,daß eineBewegungwährend der
Beförderungausgeschlossenist.
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Aufschrift

zu versehen.

beizugeben.

Anwendung.

München,den 29. November1905.

Ordens-Verleihung.
Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm26. Oktober1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,dempensionierten

K. HofschauspielerHeinrich Nachreiner in

MünchendasVerdienstkreuzdesOrdens vom
heiligen Michael zu verleihen.

Hofdienst-Nachrichten.
Im Uamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogengefunden,
unterm 8. November1905 den Geheimen
RegierungsratundvortragendenRat im Reichs=
amte des Innern in Berlin Hans Karl
Freiherrnvon Stein und denK. Kammer=
junker, Rittmeister und Eskadronschef im
2. Ulanen=RegimentKarl Grafenvon Tauff=
kirchen zu Guttenburg auf )bm zu
K. Kämmerern und den Rechtspraktikanten
Artur Freiherrn von Gravenreuth zum
K. Kammerjunker,aufderenalleruntertänigstes
Ansuchen,zu ernennen.

Originalfrom
— —



cletkundykrardnungozklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 61.
München, den 7. Dezember 1905.

Es sindvielfacheVorbereitungenim Gange,die 100.Wiederkehrdes
Tages festlichzu begehen,an welchemMein in Gott ruhenderGroßvater
König Mar JosephdenTitel einesKönigs von Bayern angenommenhat.

DiepatriotischeGesinnung,die in diesenFestesvorbereitungenzu Tage
tritt, erfülltMich mit aufrichtigerGenuginungund hoherFreude. SZieist
Mir ein neuer Beweis, daß alle Teile des Königreichs sichin der Ver=

einigungunter dem Szepterdes WittelsbacherHauses beglücktfühlen.
Wenn das Gefühl derZusammengehörigkeitsichso innig gestaltethat, so
ist dies nichtzuletztin der Erkenntnis begründet,zu welcherhohenStufe
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der kulturellenEntwicklungwie dermateriellenWohlfahrtdasLand in
vereintemWirkenvonFürstundVolk unterGottes gnädigemBeistand
sichemporgehobenhat.

Den Errungenschaftenfrühererheit reiht sichals die wertvollstean

der Zusammenschlußder DeutschenStaatenzu einemmächtigenReiche,in

demBayern sichgeachtetund angesehenweiß.
DenMNückblickauf dieVergangenheitdarfhienachwohldas froheGe=

fühl dankerfüllterBefriedigungbegleiten. Gleichwohllegt Mir der dau=

erndleidendeZustandFeinerMajestätdesKönigsdenWunschnahe,daß
von festlicherFeier des bevorstehendenGedenktagsabgesehenwerde. Das

Volk und seinKönigshaussind sichin Treue undVertrauenso engver=
bunden,daß es bei diesemAnlassedes äußerenGeprängesnichtbedarf.

Möge der AllmächtigedenheißenWünschen,die Ich für das Wohl
und das Glück unseresliebenVaterlandeshege,die reichsteErfüllung ge=
währen.

Mohrbrunn, den3. Dezember1905.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des KönigreichsBayern Verweser.



ers-undVerordnung-Was
für das

KönigreichBayern.

Nr. 62.
München, den 9. Dezember 1905.

— —

«" « In hal t:

Bekanntmachung vom 6. Dezember1905, Maßregeln gegendenRotlauf der Schweine,die Schweineseucheund
die Schweinepest betreffend. —Bekanntmachung vom 3. Dezember 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber betreffend.

——Ü-++’y. —

Nr. 25375.

Bekanntmachung, Maßregeln gegenden Rotlauf der Schweine,die Schweineseucheund die
Schweinepestbetreffend.

+K.Staatsministeriumdes Innern.

Die Bekanntmachungvom16.Februar1905 (Gesetz=undVerordnungsblattSeite47)
wird in nachstehendenPunktenabgeändert:

I. § 2 erhält folgendeZusätze:

1. Zu Absatz2:
„Außerdemist der Bezirkstierarztermächtigt,bei größererVerbreitungdes

Rotlaufes in einerOrtschaftdurchzeitweiligeNachschauan Ort undStelle von
demStande der SeucheEinsichtzu nehmenund den Vollzug der getroffenen
Anordnungenzu kontrollieren.“
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2. Zu Absatz5:
„Die Feststellungvon Überbleibselnder Schweineseuche(bindegewebigeVer=

wachsungen,Vernarbungen,eingekapselte,verkästeHerde u. dergl.) an geschlachteten
Schweinen bietet für sich allein keine genügendeGrundlage, einen Schweine=
bestandals verseuchtzu erklären.“

II. In §9 tretenfolgendeAnderungenein:
1. In Absatz2 Buchst.b werdendieWorte „in einemöffentlichenSchlachthause“
gestrichen.

2. Absatz4 hat zu lauten:
„Die Abschlachtungvon Schweinenaus gesperrtenGehöftenhat unter

tierärztlicherAufsicht zu erfolgen; wird dabei dieSchweineseucheoder dieSchweine=
pestunzweifelhaftfestgestellt,so ist der Distriktspolizeibehördedes Herkunftsortes
sachdienlicheMitteilung zu machen.“

3. In Absatz5 werdennachdemWorte„Transport“ die Worte „und veranlaßten=
falles auchfür die Abschlachtung“eingeschaltet.

III. In § 14 Buchst.B Ziffer 1 tretenan Stelle der Worte„oderausgeführt"die
Worte „ausgeführtodergenesen."

München,den 6. Dezember1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

f#l.Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenBodenkreditanstaltin WürzburgwurdedieGenehmigungerteilt, inner=
halb der gesetzlichenMaximalgrenzedes PfandbriefumlaufeseineweitereSerie (Nr. XXIII),
4%iger, bis zum Jahre 1915 unverlosbarerund unkündbarerHypothekenpfandbriefeauf
den Inhaber im Betrag von 5 Millionen Mark, eingeteiltin Stücke zu 2000, 1000,
500, 200 und 100 J , in denVerkehrzu bringen.

Die Genehmigungerfolgteunter derBedingung,daß als Deckungfür die neueSerie
nur Hypothekenmit mindestensebensolangerUnkündbarkeitgewähltwerden.

München,den3. Dezember1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.



Geists-undAkkordnungikgllaå9
für das

KönigreichBayern.

Nr. 63.
München, den 12. Dezember 1905.

Inhalt:
Cesetz vom 7. Dezember1905, die Erwerbung der Pfälzischen Eisenbahnen für das K. BayerischeStaatsärar

betreffend. — Bekanntmachung vom 10. Dezember1905, die Verleihung der Körperschaftsrechtean die
ärztlichen Bezirksvereine betreffend. —Ordens=Verleihung. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme
fremder Dekorationen.

Gesetz, die Erwerbungder PfälzischenEisenbahnenfür das K. BayerischeStaatsärar betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes RKönigs.

Zuitpol!,
von Gottes Gnaden KöniglicherMinz Von Bahern,

Regent.

Wir habennachVernehmungdesStaatsratesmitBeirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammerder Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Die Staatsregierungwird ermächtigt,die PfälzischenEisenbahnennachMaßgabedes
Angebotesder Generalversammlungender Aktiengesellschaftder PfälzischenLudwigsbahn,der
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Aktiengesellschaftder PfälzischenMaximiliansbahnund der Aktiengesellschaftder Pfälzischen
Nordbahnenvom 18. Juli 1904 zu erwerben.

. ç Artikel 2.

. Die mit GenehmigungderStaatsregierungvonden in Artikel 1 genanntenGesellschaften
- ausgegebenenPrioritätsschuldverschreibungenwerdennachdemStande vom 1. Januar 1909 T

als Staatseisenbahnschuldzur Verzinsungund Tilgung nach den von den Gesellschaften
eingegangenenVerpflichtungenübernommen.Der Staatsminister der Finanzen wird er=
mächtigt,dieseAnlehenfür einenvon ihm zu bestimmendenZeitpunktganz oder teilweise
zur barenHeimzahlungzu kündigenund die zur HeimzahlungerforderlichenAnlehen auf=
zunehmen.

Artikel 3.

Der Staatsministerder Finanzen wird ermächtigt,behufsBeschaffungdes an die
in Artikel 1 genanntenAktiengesellschaftenhinauszuzahlendenBetrages ein Anlehen im er=
forderlichenBetrageaufzunehmen.

Artikel 4.

Bezüglich der an den Staat übergehendenFonds der Pensions= und Unterstützungs=
kassefür die Angestelltender PfälzischenEisenbahnenund der Lebensversicherungsanstaltder
Angestelltenund ständigenArbeiter der PfälzischenEisenbahnen,sowie des staatlichen
Anteils an demVersicherungsfondsder PfälzischenEisenbahngesellschaftenbleibtweiterege=
setzlicheRegelungvorbehalten.

Artikel 5.

SämtlicheBeamteund Bediensteteder PfälzischenEisenbahnen,es mögendieselbenim
aktivenDienstestehenoder bereitspensioniertsein, werdenunterdenselbenBedingungen,
unter welchensie von denGesellschaftenangestelltwurden,unterAnerkennungihrerAnsprüche
gegendie Pensions=und Unterstützungskasseund gegenFortentrichtungder statutenmäßigen
PensionskassabeiträgevomStaate übernommenund verbleibenin diesemVerhältnisse, solange
der Uebertrittderselbenin denpragmatischenStaatsdienstbeziehungsweisein die Dienstver=
hältnissedes nichtpragmatischangestelltenstatusmäßigenPersonals der K. Verkehrsanstalten
nichterfolgtist.

Die im Diensteder PfälzischenEisenbahnenstehendenMilitärpensionisten,welchedurch
denUebergangdieserBahnen an den Staat ihrer Pension ganz oder teilweiseverlustig
werden, sind für den Entgang dieserPension insolange zu entschädigen,bis sie in den
pragmatischenStaatsdienst, beziehungsweisein dieDienstverhältnisse des nichtpragmatisch
angestelltenstatusmäßigenPersonalsder K. Verkehrsanstalteneintreten.

Cocgle
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Nr. 63. 691

EntlassungenvonBeamtenundBedienstetenderPfälzischenEisenbahnenmit Entziehung
des Pensionsansprucheskönnenje nachihrer dienstlichenStellung nur nachMaßgabe der
für dieK. StaatsdienerundBedienstetenderK. VerkehrsanstaltenbestehendenNormenerfolgen.

Artikel 6.

Die Staatsregierungwird ermächtigt,die am 1. Jannar 1909 nichtodernichtvoll=
ständig verwendetenErlöse aufgenommenerPrioritätsanlehen der Eisenbahngesellschaftenzur
Ausführungvon Bauarbeitenoder zu Anschaffungen,für welchesie bestimmtwurden,zu
verwenden.

Artikel 7.

Die nachArtikel 2 und 3 aufzunehmendenStaatsanlehensind auf die Staatseisen=
bahnenzu versichern.Die Tilgung dieserAnlehenrichtetsichnachdenBestimmungender
hiefürmaßgebendenGesetze.

Gegebenzu München,den 7. Dezember1905.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. v. Miltner. Dr. v.Wehner. v. Frauendorfer.
v. Pfaff. Frhr. v. orn.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. Staatsministerium desInnern:
Krazeisen.

Beilage zu Artikel 1 des vorstehenden Gesetzes.

Das in Artikel 1 des vorstehenden Gesetzes erwähnte Angebot der
Generalversammlungen der Pfälzischen Eisenbahngesellschaften

vom 18. Juli 1904 lantet:

I. Der Gesamtpreisfür dieEinlösungderPfälzischenEisenbahnenper1. Jannar 1905
berechnetsichnachdenFusionsbestimmungenauf 246 211 817¾ 60 J. DieserGesamt=
preis setztsichzusammen durch die Übernahmeder am 1. Jannar 1905 nochvorhandenen
Anlehensresteder drei Gesellschaftenmit 153 744400 M&.— J, sowiedurchHinaus=
zahlungdes Restesmit 92 467 417 60 J an die Gesellschaften.
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Der bayerischeStaat übernimmtam 1. Januar 1909 das gesamteEigentum der
PfälzischenLudwigsbahn,der PfälzischenMaximiliansbahnund der PfälzischenNord=
bahnengegendiesenPreis mit derAbänderung,daß die in denJahren1905, 1906, 1907
und 1908 sich ergebendenAmortisationsbeträge der Prioritätsanlehen mit zusammen
8346 900 =ZNnicht den Gesellschaften,sonderndem Staate gutkommensollen, sodaß der=
selbe statt der vorbezeichnetenReste von 153744 400 — nur zu übernehmenhat den
Betrag von 145 397500 J.

Die Zahlung des für dieAktien zu entrichtendenBetragesvon92 467 417 60 J
erfolgtam 1. Januar 1909 in 3⅛½prozentigenbayerischenStaatsobligationen,welchevon
den Gesellschaftenal pari angenommenwerden.

Werdenin denJahren1905 bis 1908 einschließlichmit Genehmigungder K. Staats=
regierungweiterePrioritätsanlehen von denGesellschaftenaufgenommen,so wird derBetrag
dieserAnlehenvom Staate ebenfallsübernommen.

II. Der zur Zeit desüberganges des GesellschaftseigentumesvorhandeneVersicherungs=
fondswird zwischenStaat undGesellschaftenimVerhältnis von 3: 1 verteilt. Der Reserve=
foondssowie der Reservefondszur Verfügung der Verwaltung verbleibenden Gesellschaften,
wogegendieseausschließlichdie Aufbringungder rückständigenhalbjährigenAktienzinsenim
Betragevon1034 359 A 22 ( übernehmen;dieauf das letzteQuartal desJahres1904
treffendeZinsquote der Prioritäten mit 1388 253 51 J wird unter denAusgaben
des Jahres 1904 verrechnet.

III. Der bayerischeStaat übernimmt die statutenmäßigenVerpflichtungenderPensions=
undUnterstützungskassesowie derLebensversicherungskassedesPersonals der PfälzischenEisen=
bahnen,wogegendemStaate dieFonds dieserKassenzumfreienEigentumüberwiesenwerden.
Der Stand dieserFonds darf in keinemFalle unterdenjenigenper 1. Jannar 1905 herab=
sinken. Für die Jahre 1905 bis einschließlich1908 muß der Gesellschaftszuschußzur
Pensionskasse150 Prozent der Mitgliederbeiträgebetragen.

WeitereAnderungendes Besoldungsstatusals die im Budget für 1904 vorgesehenen
Aufbesserungenkönnenvon den Gesellschaftenmit Genehmigungder K. Staatsregierung
bewilligtwerden.

IV. Die Gesellschaftenverpflichtensich, auf Verlangen der K. Staatsregierungfür
Rechnungdes Staates neueLinien zu bauenund zu betreiben.

V. Die BahnanlagenderGesellschaftenmit demrollendenMaterial und allen sonstigen
Zubehörungensind bis zur Übergabean den Staat in gutem,vollkommenbetriebsfähigem
Zustandezu erhalten. Abgängeund erheblicheMängel an denselbenberechtigenden Staat
zur entsprechendenMinderungdes Kaufpreises;die Regierungwird alljährlichdieseAbzüge
feststellenund zur Kenntnis der Verwaltungbringen.
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Nr.63. 698
VI. Der K. Staatsregierungwerdenzur Sicherungder in Ziffer V getroffenenAb⸗

machungfür die Zeit bis zum 1. Januar 1909 weitgehendeRechteauf die Verwaltung
der PfälzischenBahnen zugestanden,unter dem ausdrücklichenVorbehalt, daß die Kosten
für die AusübungdieserRechtedemStaate zur Last fallen.

VII. Die Gesellschaftenbleibenan diesesAngebotzunächstbis 1. Oktoberlfd. Is. und
für denFall, daß die K. StaatsregierungunterVorbehalt der gesetzlichenErmächtigung
das Angebotbis dahin angenommenhat, bis zum 31. Dezember1905 gebunden.

VIII. Die in denFusionsgrundlagenbegründetenvertragsmäßigenRechtedesStaates
werdendurchdenKaufvertragnichtberührt.

IX. Die EntscheidungetwaigerStreitigkeitenbeimVollzugedieserVereinbarungwird
einemSchiedsgerichteübertragen,welchesaus demPräsidentendes K. B. Oberlandesgerichtes
Zweibrückenoder dessenStellvertreterals Vorsitzendenund weiterenvier Mitgliedern zu
bestehenhat, von welchenzwei durchdie K. Staatsregierungund zwei von derVerwaltung
der PfälzischenEisenbahnengewähltwerden.

Nr. 25500.

Bekanntmachung, dieVerleihung derKörperschaftsrechtean dieärztlichenBezirksvereinebetreffend.

fl. StaatsministeriundesInnern.

Im NamenSeiner Majestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht,denzur Zeit bestehendenärztlichenBezirksvereinen
in Bayern die Rechtsfähigkeitals Vereinendes öffentlichenRechteszu verleihenund hierbei
zu bestimmen,daßAnderungenderSatzungendieserVereinederGenehmigungdesK. Staats=
ministeriumsdes Innern bedürfen.

Dies wird unterBezugnahmeauf die K. AllerhöchsteVerordnungvom 9. Juli 1895,
die Bildung von ärztekammernund von ärztlichenBezirksvereinenbetreffend— Gesetz=
und BerordnungsblattS. 311 —hiermit bekanntgegeben.

München,den10. Dezember1905.

Dr.Grafv.Feilitzsch. W
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Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des flönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm7. Dezember1905 aller=
gnädigstbewogengefunden,demPrüäsidenten
des GroßherzoglichBadischenMinisteriums
des GroßherzoglichenHauses und der Aus=
wärtigen Angelegenheiten,Adolf Freiherrn
Marschall von Bieberstein denVerdienst=
Orden vomhl. MichaelI. Klassezuverleihen.

KüöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
denNachgenanntendieBewilligung zur An=
nahmeundzumTragender ihnenvonSeiner
KöniglichenHoheit dem Großherzogevon
Baden verliehenenDekorationenzu erteilen:
I. für den Großherzoglichen Hausorden

der Treue:
dem K. OderststallmeisterKarl Grafen

Wolffskeel von Reichenberg;
II. für die Goldene Kette zum Groß=
kreuze des Ordens Berthold des Ersten:
demK. ObersthofmarschallAlbrechtGrafen

von Seinsheim;
III. für das Großkreuz des Ordens

Berthold des Ersten:
dem K. Staatsminister des Königlichen

Hauses und des Außern und Vorsitzendenim

Gocgle

MinisterrateKlemensFreiherrnvon Pode=
wils=Dürniz;
IV. für die Goldene Kette zum Großkreuze
des Ordens vom Zähringer Löwen:
dem K. Staatsrate i. a. o. D., außer=

ordentlichenGesandtenund bevollmächtigten
Minister am GroßherzoglichBadischenHofe
Kurt Freiherrnvon der Pforvten;
V. für das Kommandeurkreuz II. Klasse
des Ordens vom Zähringer Löwen:
demK. Kämmerer,Regierungsrata. D.

ChristophFreiherrnTucher von Simmels=
dorf;
VI. für das Ritterkreuz I. Klasse des

Ordens vom Zähringer Löwen:
demK. Rat, StabsoberinspektorLuitpold

Werz;
VII. für das Ritterkreuz II. Klasse des

Ordens vom Zähringer Löwen:
dem KammerfourierbeimK. Oberstkäm=

merer=StabeJakob Rockelmann,
demK. BereiterAnton Hofbauer;

VIII. für das Verdienstkreuz vom Zäh=
ringer Löwen:

demK. HoffourierKonrad Börner,
demK. KüchenmeisterAnton Keilhofer,
demK. KellermeisterGeorg Ritter;
IX für die kleine goldene Verdienst=

Medaille:
den K. HofoffiziantenJoseph Schuster

und Karl Siegler,
denK. MarstalloffiziantenMax Urbau

und JosephSedlmayer;
X. für die silberne Verdienst=Medaille:
denK. HoflakaienJohannNagel, Mat=

thias Euba und Karl Windsperger,
den K. ReitknechtenFriedrich Ziegler

und Jakob Brüller.
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cclz-undVerordnung-Malt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 64.
München, den 18. Dezember 1905.

**57
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1905, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnen Bayerns betreffend. — Hofdienst=Nachrichten. — Verleihung der Würde eines lebenslänglichen
Reichsrates der Krone Bayern. — Auszug aus der Adels=Matrikeldes Königreiches.

Nr. 9727V1.

Bekanntmachung, dieEisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für dieHaupt=und Nebeneisenbahnen
Bayerns betreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 16. Dezember1905 zur EröffnunggelangendeBahnlinie vonPfronten
zur Landesgrenzebei Schönbichl findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung
für die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905
— Gesetz=und Verordnungsblatt1905 Seite 251 —) enthaltenenBestimmungenfür
NebenbahnenAnwendung.

München,den 13. Dezember1905.

v. Frauendorfer.

Gocgle



Im Namen Seiner Moajestätdes Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm7. Dezember1905 denK. Kammer=

junkerundPolizeiratbeiderK. Polizeidirektion
München Hans Freiherrn von Reitzen=
stein zum K. Kämmererund die Leutnants
im 1. SchwerenReiter=Regiment Hans
Freiherrn von Gebsattel und Ludwig
Grafen von Spreti zu K. Kammerjunkern,
auf deren alleruntertänigstesAnsuchen, zu
ernennen,
mitAllerhöchsterEntschließungvom8.Dezem=

ber 1905 denIntendanz=SekretärII. Klasse
Konstantin Heydel zum K. Intendanz=
SekretärI. Klasse und den lII. Tageskassier
Eduard Schmid zum IJ. Tageskassiermit
Wirkungvom 1. Jannar 1906 zu befördern,
unterm13. Dezember1905 denLeutnant

im Infanterie=Leib=RegimentHans Freiherrn
von Horn, den Leutnantim1.Feld=Artillerie=
RegimentUlrich von Wachter, denRechts=
praktikantenFriedrichFreiherrnvonMoreau,
den Leutnant im 2. Infanterie=Regiment
SiegmundGrafen von Spreti, denLeut=
nant im 1. Feld=Artillerie=RegimentWalter
Freiherrn Schilling von Canstadt und

OioitizedbyCe=r gle

den Leutnant im 4. Chevaulegers=Regiment
Richardvon Hartlieb genanntWalsporn,
auf deren alleruntertänigstesAnsuchen,zu K.
Kammerjunkernzu ernennen,
mitAllerhöchsterEntschließungvom14.De=

zember1905 denIntendanzsekretär2. Klasse
LudwigFischer vom 1. Januar 1906 an
zum K. Intendanzsekretär1. Klasse zu be=
fördern.

VerleihungderWürdeeines
lebenslänglichenReichsratesder

Krone Bayern.

Im Namen Seiner Mojestät des MKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 12. Dezember1905
Allerhöchstbewogengefunden,denPräsidenten
des K. VerwaltungsgerichtshofesMax Ritter
von Müller unddenKommerzienratWil=
helm Ritter von Finck in München zu
lebenslänglichenReichsrätenderKroneBayern
allergnädigstzu ernennen.

Auszug aus der Adels-Matrikel
des fönigreiches.

Der Adelsmatrikelwurdeeinverleibt:
am2. Dezember1905 derSenatspräsidentam
K. OberlandesgerichteMünchen,JohannRitter
von Schnarz, für seinePersonals Ritter des
VerdienstordensderBayerischenKrone beider
RitterklasseL#it.S, Fol. 141,AktNr. 25399.

Oriqinal from
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Nr. 65.
München, den 29. Dezember 1905.

i
Inhalt:

Gesetz vom 24. Dezember1905, die provisorischeSteuererhebungfür das Jahr 1906 betreffend.— Gesetz vom
24. Dezember1905, die provisorischeErhebung eines Zuschlageszu den Gebühren und Erbschaftssteuernbe=
treffend. — Bekanntmachung vom 23. Dezember 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den In=
haber betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Hoftitel=Verleihung. — Ordens=Verleihung.

Gesetz, die provisorischeSteuererhebung für das Jahr 1906 betreffend.

Im NamenSeiner Mafestätdes Königs.

Tuitpoll,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHBayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsratesmit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Art. 1.

Das Staatsministeriumder Finanzen ist ermächtigt,die direktenSteuern für das
1. Quartal 1906 gegenseinerzeitigeAbrechnungauf die für die XXVIII. Finanzperiode
festzusetzendendirektenSteuern in den nach den bestehendenNormen verfallenenZielen in
folgenderWeisezu erheben:

130
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a) die Grundsteuer nach Maßgabe der einschlägigengesetzlichenVorschriften mit
2 Pfennig für jedeEinheit der Steuerverhältniszahl;

h) die Haussteuerund zwar die Areal= und Mietsteuer nachMaßgabe der ein=
schlägigengesetzlichenVorschriftenmit 1 Pfennig für jedeMark der Steuer=
verhältniszahl;

J#)die GewerbsteuernachdemGesetzevom 9. Juni 1899 mit ¼ des Jahresbetrags;
. ·.· . 10.März18794) die Steuer vomGewerbebetriebim UmherziehennachdemGesetzevom20. Dezember1803.

e) die KapitalrentensteuernachdemGesetzevom9. Juni 1899 mit ¼ desJahres=
betrags;

f) die EinkommenstenernachdemGesetzevom 9. Juni 1899 mit ¼ des Jahres=
betrags.

Art. 2.

Art. 3.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

v. Pfaff. Frhr. v. Horxn.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. Staatsministerium desInnern:
Krazeisen.

Oriqineal from
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Nr. 65. 699

Gesetz, dieprovisorischeErhebungeinesZuschlageszu denGebührenundErbschaftssteuernbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tlitpol!
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdes Staatsrates mit Beirat undZustimmungderKammer

der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

Einziger Artikel.

Die Wirksamkeit sämtlicherBestimmungendes Gesetzesvom 9. Juli 1904, die provi=
sorischeErhebung eines Zuschlageszu den Gebühren und Erbschaftssteuernbetreffend,wird
bis zum 31. Dezember1907 verlängert.

Gegebenzu München,den 24. Dezember1905.

Luitpold,
Drinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Frhr. v. Podewils. Dr. Graf v. Feilitzsch. u. Miltner. Dr. v. Wehner. v. Frauendorfer.
v. Pfasff. Frhr. v. Horn.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Krazeisen.

Nr. 26310.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heute ist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Neu=Ulm 3½ %ige Schuldverschreibungenauf den Juhaber im Gesamtbetragevon
250 000 ¾ und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und 200 ¾ in denVerkehrbringe.

München,den 23. Dezember1905.
Dr. Graf v. Feilitzsch.

Oriqinel from
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Hofdienst-Machricht.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom
15. Dezember1905 allergnädigstbewogen
gefunden,vom 1. Januar 1906 angefangen
den K. Rittmeistera. D. Hans Freiherrn
von Jeetze zum K. Stabsoberinspektorim
K. Obersthofmeisterstabezu ernennen.

Postitel-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignate vom
7. Dezember1905 allergnädigstbewogenge=

Co gle

funden, den Inhabern der Firma G. F.
Steinmeyer & Cie. in OettingenJo=
hannes,Ludwig und Gottlieb Stein spever
den Titel als Inhaber einer K. B. Hof=
Orgel=undHarmonium=Fabrikzu verleihen.

Ordens-Verleihung.
Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich laut AllerhöchstenHandschreibens
vom 16. Dezember1905 allergnädigstbe=
wogen gefunden,dem Seiner Königlichen
HoheitdemPrinzenFerdinandMaria von

leistung beigegebenenK. SpanischenRitt=
meisterGrafen Fuenrubia denVerdienst=
orden vom heiligenMichael IV. Klasse zu
verleihen.
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ers-nndycroidnungiegklath1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 66.
München, den 30. Dezember 1905.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 27. Dezember 1905, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung vom 28. Dezember1905,die Arzneitaxebetreffend.— Ordens=Verleihung.
5X 44 —— —

Nr. 26355.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHandelsbank, A.=G., in München wurde die Genehmigungerteilt,
unter Einhaltung der gesetzlichenMaximalgrenzeden Betrag von 5 Millionen Mark
3 ½0%iger verlosbarer und innerhalb 60 Jahren rückzahlbarer,von Seite der Inhaber
unkündbarerKommunalobligationenauf denInhaber,eingeteiltin Stückezu 5000, 2000,
1000, 500, 200 und 100 =, welchedurchnichthypothekarischeDarlehenan inländische
Körperschaftendes öffentlichenRechtsfundiertsind, in denVerkehrzu bringen.

München,den 27. Dezember1905.

Dr. Graf v. Feilitzsch.
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Nr. 26993.
Bekanntmachung, die Arzneitaxebetreffend.

ft. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund des § 3 der KöniglichAllerhöchstenVerordnungvom 17. März 1905
(Gesetz=undVerordnungsblattS. 79) wird dieDeutscheArzneitaxe(Gesetz=undVerordnungs=
blatt 1905 S. 81) entsprechendeinerVereinbarungder Bundesregierungenmit Wirkung
vom 1. Januar 1906 für Bayern wie folgt geändert:

I. In den Grundsätzen:

1. In Nr. 12 unter b und c wird hinter denWorten „einschließlichdes verbrauchten
destilliertenWassers“eingeschaltet„bis zu einerMenge von 300 g“.

2 In Nr. 12 unter p wird vor „Filtration“ eingeschaltet„vorgeschriebene“.

II. In der Preisliste:

1. In der Vorbemerkungerhält der Satz 2 folgendeFassung:
„Abgesehenvon denFällen derNr. 22 der allgemeinenBestimmungenist der

Preis dieserArzneimittel, soweit sie unter ihrer geschütztenBezeichnungzur Abgabe
gelangen,gemäßNr. 2 bis 6 a. a.O. mit der Maßgabezu berechnen,daß an
Stelle des durchschnittlichenEinkaufspreisesder tatsächlicheEinkaufspreiszu Grunde
gelegtwird."“

2. Hinsichtlich der Anderung der Arzneimittelpreisewird auf die amtlicheAusgabe
der DeutschenArzneitaxe1906 verwiesen,die im VerlagederWeidmannschenBuchhandlung
in Berlin SW. 12 erschienenist.

München,den28. Dezember1905.

Dr. Gruf v. Fpeilitzsch.

Ordens-Verleihung. habenSich unterm 16. Dezember1905
— allergnädigstbewogengefunden,demLeibjäger

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs. Herzog Seiner Hoheit des Fürsten von
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit Hohenzollerndie silberneMedaille des Ver=

pold, des Königreichs Bayern Verweser, dienstordensvomheiligenMichael zu verleihen.

—



A.
Abschied. „S. Landräte".
Abstempelungvon Schlußnotenvordrucken

durchdie Reichsdruckerei.509.
Adel. Einverleibungenin die Adelsmatrikel.

12. 42. 56. 66. 250. 316. 478. 519—520.
530. 558. 580. 584. 682. 696.

Advokaten. S. „Rechtsanwälte“.
Arztliche Bezirksvereine; Verleihungder

Körperschaftsrechte.(Bek.v. 10.Dez.05.)693.
Arztliche Sachverständige. S. „Arbeiter=
versicherungundSchiedsgerichte.“

Allerhöchste Kundgebung, die Zentenarfeier
der Erhebung Bayerns zum Königreiche
betr. 685—686.

Amerika. Generalkonsulatin München. 60.
Amtsblatt, gemeinschaftliches,fürdieK.Staats=

ministerien des Königlichen Hauses und des
Außern und des Innern. (Bek. v. 28. De=
zember04.) 1.

Amtsgerichte. Vereinigungder Amtsgerichte
Regensburgl und II. 78.

Anlegung von Gemeinde= undStiftungs=
geldern. (AufhebungderVerordnungvom
31.Juli 1869.)461—462.

Google

Annahme fremder Dekorationen. S.,De=
korationen“.

Anwaltskammern, Personalstandder Vor=
stände. 9.

Arbeiterversicherung.
— Schiedsgericht der K. B. Staatseisen=

bahnverwaltung; Wahl ärztlicherSachver=
ständiger. 55.

— 54 Verfonalstanddes Schiedsgerichts.468.

Arbeitshäuser, Titeländerungenfür dieRech=
nungs=und Schreibgehilsen.662.

— Hausärzte;UbertragungderUntersuchungauf
Dienstunfähigkeithinsichtlichder nichtprag=
matischenBeamten und Bediensteten.(Bek.
v. 28. Oktober.) 663.

Arzneien.
— Dihhtherieserum,Abgabe. 7.
Arzneitaxe, deutsche.
— Einführung einer einheitlichenArzneitaxe.

(Verord. v. 17.März.) 79—163. — Ande=
rung 702.

— Taxordnung für die von den Tierärzten
abgegebenenArzneimittel.(Bek.v. 26.Juni.)
514.

1



—

Azetylen.
—Herstellung, AufbewahrungundVerwendung

von AzetylensowiedieLagerungvonCarbid.
(Verord.v. 15.Oktober.)611. — Aufhebung
derVerord. v. 22.Juni 1901. 618.

— — Vollzugsbestimmungen. (Bek. v. 16. Ok=
tober.) 618.

echnischeAnleitung. 620.

B.
Bahnen. S. „Eisenbahnen“.
Banken. Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen. S. „Schuldverschreibungen“.
— Veröffentlichung vonSatzungen —der

SüddeutschenBodenkreditbank.247248.
Errichtung von K. Filialbanken:
S in Kaiserslautern,Rosenheim. 29.
— Behandlung der Depositen bei denK.

Banken. 3. 14. 41.
Bau= und Betriebs=Ordnung für Eisen=

bahnen. S. „Eisenbahnen“.
Bauten. OberpolizeilicheVorschriftenvom
4. September 1905 zum Schutzeder bei
TiefbautenbeschäftigtenPersonen.567.

Bayern. Staatsvertrag über neue Eisen=
bahnverbindungen zwischenBayern und
Österreichvom 22. November1904. (Bek.
v. 4. Februar.) 31.

— —zwischen Bayern und Württemberg vom
12.April1905.(Bek.v.11.August.)547.

— Erhebung zum Königreich; Allerhöchste
KundgebunganläßlichderZentenarfeier685
686.

freiwilligen Militärdienst. — Verzeich=
nis der zur Ausstellung von Zeugnissenbe
rechtigtenLehranstalten. 585.

Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten;
Vollzug des Reichsgesetzes 519.

der Cholera, hierBestimmungenfür russische
Durchwanderer. 667.

OioitizedbyCe=r gle

Bekämpfung der Reblaus; Vollzug desGe=
setzesvom 6. Juli 1904.(Verord.v.7.Mai.)
465— 466.

Bestätigungs=Urkunden über Familien=
Fideikommisse. S. „Familien=Fideikom=
misse."

Betriebsordnung für Haupt= undNeben=
eisenbahnen. S. „Eisenbahnen“.

Bewerberverzeichnisse überMilitäranwärter.
S. „Militäranwärter“.

Bibliothekdienst, höherer. Ableistungeines
Vorbereitungsdienstesund Ablegung einer
Fachprüfungfür die Befähigung zur An=
stellungim höherenBibliothekdienst.(Verord.
v. 24. April.) 318.

C.
Carbid.
— Herstellung,Aufbewahrungund Verwendung

von Azetylen sowie die Lagerung von Car=
bid. (Verord. v. 15. Oktober.) 611.

— AufhebungderVerordnungv. 22. Juni 1901.
618.

— Vollzugsbestimmungen.(Bek.v. 16.Oktober)
618.

—Technische Anleitung620.
Cholera, Bekämpfung;hier Bestimmung für

russischeDurchwanderer.667.

D.
Dekorationen fremde; Genehmigung zur An=

nahme. 6. 30. 42 56. 206. 250. 326.
477. 482. 508. 525. 546. 564. 578.
583. 680. 694.

Depositenwesen. —. „Hinterlegungswesen“.
Dienstes=Nachrichten. S. „Hosfdienst=Nach=

richten“ und „Staatsdienst=Nachrichten“.

Diphtherieserum „Zubereitungund Abgabe. 7.

Durchwanderer, russische;Bestimmungen zur
Bekämpfungder Cholera. 667.

Oriqinal from
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E.
Eichanstalten. S. „Maß und Gewicht“.

Einjährig=Freiwilliger Militärdienst.
— AusstellungvonBefähigungszeugnissen;
Gesamtverzeichnisder hiezuberechtigtenLehr=
anstalten. 585.

Eisenbahnen.
— Eisenbahn=Bauz=undBetriebsordnung

für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns. (Bek.v. 13.April.) 251—256.
— Eisenbahn=Bau= und Betriebs=
ordnung. 256—307. Anlagen hiezu
308—312.

— — Eröffnung von Bahnstrecken. 482.
508. 545. 564. 579. 695.

— Verkehrsordnung in Bayern; Abände=
rungen. 43. 314. 511. 521. 545. 578.
665. 683.

— Eisenbahnverbindungen, neue,zwischen
Bayern und Österreich; Staatsvertrag
vom22.November1904.(Bek.v.4.Februar.)
31.

— —neue, zwischenBayern undWürttemberg;
Staatsvertrag vom 12. April 1905. (Bek.
v. 11. August.) 547.

— Militär=Transport=Ordnung fürEisen=
bahnen;Anderung. 47. 464.

Spchhiedsgericht für Arbeiterversicherungder
K. B. Staatseisenbahnverwaltung;Wahl ärzt=
licherSachverständiger.55.

— Erwerbungder PfälzischenEisenbahnenfür
das K. BayerischeStaatsärar. (Gesetzv.
7. Dezbr. 05.) 689—691.

— —Angebot der Generalversammlungender
PfälzischenEisenbahngesellschaftenv. 18.Juli
04. 691—693.

Erbschaftssteuern, provisorischeErhebung
einesZuschlages.(Ges.v. 24.Dez.05.) 699.

Erhebung Bayerns zum Königreiche;Aller=
höchsteKundgebunganläßlichder Zentenar=
feier. 685—686.

Google

Erhebung, provisorische,eines Zuschlageszu
denGebührenundErbschaftssteuern.(Ges.v.
24.Dez.05.) 699.

Erkenntnisse. S. „Gerichtshoffür Kompetenz=
konflikte“.

Erziehungsanstalten; Gründung, Leitung
undBeaufsichtigung.(K.Verord.v. 10.Mai.)
471—477.

Exzellenz. Prädikats=Verleihung. 12. 174.

F.
Familien-Fideikommisse.
— Bestätigungs-Urkunden:
— — vom 17. Januar 1905, das Freiherrl.

Heyl zu Herrnsheim'sche Familienfidei=
kommißGerstruben betr. 15.

— — vom 25. Februar 1905, das Frciherrl.
von Hermau'sche Familienfideikommiß
Schorn betr. 67.

— — vom 11. Oktober1905, das Freiherrl.
von und zu Aufseß'sche Familienfidei=
kommiß Elmischwang betr. 645— 657.

Familienstatut des FürstlichenHausesvon
Quadt zuWykradt und Isny. 463—464.

Feldgeschütze, Metallpatronenfür. 511. 578.
683.

Fideikommisse. S. „Familien=Fideikommisse"

Filialbanken, K.; Errichtung:
— in Kaiserslautern. 29.
— in Rosenheim. 29.
Fischfang, Zeit undArt; OberpolizeilicheVor=

schriftenvom 22. März. 203.
Fiskal der K. Bayer. Verkehrsanstalten; Auf=

hebung. 317.
Forstfrevel durchEntwendungvon Tannen=,

Fichten= und Föhren=Büschenund Gipfeln
im RegierungsbezirkeOberbayern. (Verord.
v. 8. Mai). 467—468.

1



Forstwesen.
— Uniformierung desForstperson als.
(A.Ministerial=undRegierungs=Forstsekretäre;
B. Forstamtsassistenten1. Kl.) — (Bek. v.
5. Mai.) 469—470.

Verlegung von Forstamtssitzen: 479.
670.

G.
Gebührenwesen.
— Gebührentaxeder Eichanstaltenfür Maß und

Gewicht.— Ergänzung.— (Bek.v. 27.Nov.)
671.

— Gebührender Notare in Grundbuchsachen.
(Verord. v. 25. Februar.) 59.

—Provisorische ErhebungeinesZuschlageszu
denGebührenrc. (Ges.v. 24.Dez.05.) 699.

Gemeindekassaführung, AnspruchaufErsatz.
(Erkenntnis des Kompetenz=Gerichtshofes.)
Beil. II. S. 5—12.

Gemeinde= und Stiftungsgelder, An=
legung;— AufhebungderVerord.vom31.Juli
1869. — (Verord. v 5. Mai.) 461—462.

Gemeindenutzungen, Anspruchauf Gewäh=
rung. — (Erkenntnisdes Gerichtshofesfür
Kompetenzkonflikte.)Beil. I. S. 1—4.

Gemeingefährliche Krankheiten. S.,,Krank=
heiten“.

Gerichtshof für Kompetenzkonflikte; —
Anspruchauf Gewährungvon Gemeindenut=
zungen.— (Erkenntnis vom 13. Dezember
1904.) Beil I S. 1—4.

Gemeindekassaführung; Anspruchauf Ersatz.
(Erkenntnisvom 4. Juli.) Beil. II. S. 5
bis 12.

Gerichtsvollzieherordnung; Anderung.(Ver=
ord. v. 19. Juli.) 527.

Gesetzgebung. S. „ChronologischeÜbersicht
zum Gesetz=undVerordnungsblatte.“

Gesetz=und Verordnungsblatt.
Notitz über die Ausgabe der Titel und Re=
gisterfür 1904.

Gocgle

Graphische Sammlung; Namensführungder
bisherigenK. Kupferstich= und Hand=
zeichnungen=Sammlung. (Bek.v. 11.Ok=
tober.) 624.

Grundbuchordnung.
— Führung des Grundbuchsin den Landes=

teilenrechtsdesRheins. (Verord.v. 25.Fe=
bruar.) 57—59.

— Gebührender Notare in Grundbuchsachen.
(Verord. v. 25. Februar.) 59.

H.

Handzeichnungen=Sammlung. (K. Kupfer=
stich=und); AnderungderBezeichnung.624.

Hausärzte bei denStrafanstaltenundArbeits=
häusern;Ubertragungder Untersuchungauf
Dienstunfähigkeitder nichtpragmatischenBe=
amtenund Bediensteten.(Bek. v. 28. Ok=
tober.) 663.

Hinterlegungswesen.
— Aufhebungvon Hinterlegungsstellen.3. 41.
— Errichtungvon Hinterlegungsstellen.3. 14.

41.
—Ubertragung desHinterlegungswesenauf die

K. Bank. 3. 14. 41.
Hofdienstnachrichten. 5. 8. 12. 56. 205.

315. 464. 477. 480. 482. 508. 529. 546.
558.580.588.660.664.680.684. 696. 700.

Hofjunker, KöniglicheErnennung. 56. 508.
Hofstaaten.
— Seiner KöniglichenHoheit desPrinzen Lud=

wig von Bayern; Wahl eines Hofmar-
schalls. 206.

— Ihrer KöniglichenHoheitderPrinzessinHil=
degard von Bayern; Wahl einerHofdame.
659.

Hoftitel=Verleihungen. 63. 316. 477. 700.
Hufschmiede.
— Vollzug des Gesetzesüber die Prüfung der

Hufschmiedevom 1. März 1884. (Verord.
v. 23. Nov.) 681.



J.

Impfgesetz, Ausführung; Verhaltungsvorschrif—
ten für dieAngehörigenderImpflinge. (Bek.
v. 23. Juni.) 513.

Inhaberpapiere. S. „Schuldverschreibungen.“
Invalidenfonds, militärischer,Vermögensstand

für 1903. (Bek. v. 6. Okt.) 641.
Invalidenversicherungsgesetz, Vollzugzhier

Hinterlegungder Wertpapiereder Versicher=
ungsanstalten bei der Bank. (Verord. v.
17. Juli.) 523.

K.
Kämmerer, KöniglicheErnennung. 5. 205.

315. 508. 529. 546. 583. 696.
Kammerjunker, KöniglicheErnennung.634.

696.
Körperschaftsrechte, Verleihung,andieärzt=

lichen Bezirksvereine. (Bek. v. 10. Dez.) 693.
Kompetenzkonflikte. S. „Gerichtshoffür Kom=

petenzkonflikte“.
Konsulate:
— AmerikanischesGeneralkonsulat in München.

60.
Krankheiten.
— VollzugdesReichsgesetzesüberdieBekämpfung

gemeingefährlicherKrankheiten.— Bestim=
mungenüber zu ergreifendeSchutzmaßregeln.
(Bek. v. 1. Juli.) 519.

Bekämpfung derCholera;Bestimmungenfür
russischeDurchwanderer.(Bek.v.13.Nov.) 667.

Kreisscholarchate.
— Aufhebungder Verordnungüber die Errich=

tung der Kreisscholarchatev. 1. April 1832.
559.

Kreisschulkommissionen,Bildungvon;(Ver=
ord. v. 13. Aug.) 559.

Kundgebung Allerhöchste,auläßlichder Zente=
narfeierderErhehungBayernszumKönigreich.
685—686.

Kupferstich= undHandzeichnungen=Samm
lung K.; AnderungderBezeichnung.624.,

OigitizedbyCo= gle

L.
Landesfischereiordnung für Bayern, In=

derung.— OberpolizeilicheVorschriftenüber
Zeit und Art des Fischfangsv. 22. März.
203.

Landesschulkommission, Bildung einer; (Ver=
ord. v. 13.Aug.) 559.

Landesversicherungsamt, K., Zusammen=
setzung 5. 314.

Landratsabschiede:
— für Oberbayern. 327—348.
— „Niederbayern. 319—365.
— „„Ddie Pfalz. 366—380.
— „ „Oberpfalz 2c. 381—391.
— „Ocberfranken. 395—410.
— „, Mittelfranken. 411—426.
—„ Unterfranken2c. 427—440.
— „, Schwabenrc. 441—459.
Landratsversammlungen für 1905,

öffnung. 581.
Landtag:
— Auflösung des Landtags (Allh. Entschl. v.

4. Juni). 483.
Wuahl der Landtags=Abgeordneten.

4 Juni). 484.
Wahlkreiseinteilung. 485—505.
Einberufung desLandtags. (Bek.v. 4. Sept.)

565.
— ErnennungdeserstenPräsidentenderKammer

der Reichsräte. 566.
Wahl der Landtagskommissärebei der K.

Staats=Schuldentilgungs=Kommission.582.
— Verlängerungdes Landtages. (Allerh. Entschl.

v. 20. Nov.) 669.
Landtags=Kommissäre bei der K. Staats=

Schuldentilgungs=Kommission;Wahl. 582.
Landwehrbezirkseinteilung, Anderungen.

— des K. Preuß. XVII Armeekorps 315.
Lehranstalten. Ausstellung von Zeug=

nissen über die Befähigungfür den ein=
jährig=freiwilligen Militärdienst; Ge=
samtverzeichnisder hiezuberechtigtenLehr=
anstalten. 585.

Er=

(Bek. v.
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Lokalbahnen. S. „Eisenbahnen“.
Luitpold=Medaille. S. Prinz=Regent=Luitpold=

Medaille.
M.

Maß und Gewicht.
— ErgänzungderGebührentaxederEichanstalten

für Maß undGewicht.(Bek. v. 27. Nov.) 671.
— Abänderung und Ergänzung der Eichordnung

für dasKönigreichBayernvom1.August1885.
(Bek.v. 28. Nov.) 673.

Medaille=(Prinz=Regent=Luitpold.);Stiftung.
(Allerh. Verord. v. 30. Juni.) 515.

Metallpatronen für Feldgeschütze; Zu=
lassungzur Beförderung auf Eisenbahnen.
511. 578. 683.

Militäranwärter
— Verzeichnisse dervorbehaltenen Stel=

len:
— in den Bundesstaaten: 249. 625.
— im Reichsdienst: 657.
AbänderungderGrundsätzefür dieBesetzung
der Subaltern= und Unterbeamtenstellenbei
denReichs=und Staatsbehördenmit Mili=
täranwärtern. 668.
Bewerberverzeichnisse derBehörden;Er=
neuerung der Meldungen. 644.

Militärwesen.
— Naturalverpflegung marschierenderce.

Truppen; FestsetzungderVergütungen für
1905. (Bek.v. 3. Jan.) 4.
Landwehrbezirkseinteilung;
gen:
— des K. Preuß XVII. Armeekorps. 315.
Ausstellung von Befähigungs=Zeug=
nissen für den einjährig=freiwilligenMili=
tärdienst; Verzeichnis der zur Ausstellung be=
rechtigtenLehranstalten.585.
Metallpatronenfür Feldgeschütze; Zulas=
sung zur Beförderung auf Eisenbahnen 511.
578. 683.

Militär=Trausport Ordnung für Eisen=
bahnen; Anderungen 47. 464.

OigitizedbyCoc gle

Anderun=

Militär=Witwen=- und Waisenfonds, Ver=
mögensstandfür 1903. (Bek v. 6.Okt.) 641.

Ministerialamtsblatt, gemeinschaftliches,für
die K. Staatsministerien des Königlichen
Hauses und des Außern und des Innern.
(Bek. v. 28. Dez. O1.) 1—2.

Modelle. S. „Urheberrecht".
Muster. S. „Urheberrecht".

N.
Nahrungs= und Genußmittel. s
— Städt. Untersuchungsanstaltfür Nahrungs—

undGenußmittelin Regensburg;Anerkennung
als öffentlicheUntersuchungsanstalt.(Bek.v.
20.Mai). 481.

Naturalverpflegung marschierender2c. Trup—
pen; FestsetzungderVergütungenfür 1905.
(Bek. v. 3. Jan.) 4.

Nebeneisenbahnen. S. „Eisenbahnen“.
Normalstatut für Pferdeversicherungs=

vereine. S. „Pferdeversicherung“.
Notariate.
Gebühren der Notare in Grundbuchsachen «
(Verord. v. 25. Febr.) 59. «

Notiz über Ausgabe von Titelblättern
und Registern des Gesetz=und Verord.=
Blattes 1904. 6.

O.
Oberpolizeiliche Vorschriften v. 22.März 05

überZeit undArt des Fischfanges. (Wider=
rufliche Gestattung zur Veräußerung von
Fischenwährendder Schonzeit.) 203.

— v. 4. Sept. 05 zumSchutzederbeiTiefbanten
beschäftigtenPersonen. 567.

Obligationen S. „Schuldverschreibungen."
Österreich; Staatsvertrag über neue Eisen=

bahnverbindungen zwischenBayern und
Österreichv. 22. Nov 04. (Bek.v. 4. Febr.)
81

Orden.
von Mitgliedern.

K. Maximilians-Orden; Ernennung
60.

Oriqineal from
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Ordensverleihungen. 2. 5. 8. 30. 56.
60. 66. 172—174. 480. 516. 529—530.
554. 558. 566. 580. 583. 664. 666.
684. 694. 700. 702.

Ortsviehversicherungsvereine;
staimt. S. „Viehversicherung."“

P.
Personalstand der Vorstände der Anwalts=

kammern. 9.
Personen, oberpolizeilicheVorschriften zum
Schutze der bei Tiefbauten beschäftigten.
567.3

Petroleum und dessenDestillationspro=
dukte, Beförderungin Kastenschiffenaufdem
Rhein; polizeilicheVorschriften. (Bek. v.
26. März) 200—202.

Pfälzische Eisenbahnen, Erwerbungfür das
K. Bayer.Staatsärar. (Gesetzv. 7. Dez.05.)
689 691.

Angebotder Generalversammlungender
PfälzischenEisenbahngesellschaftenv. 18. Juli
04. 691—693.

Pferdeversicherung.
Normalstatut für Pferdeversicherungsvereine
der bayerischen Pferdeversicherungsanstalt;
Anderung. 62.

Postwesen.
Unterordnung der Oberpostämter.

Prädikats=Verleihungen:
CErxzellenz. 12. 174.

Prinz=Regent=Luitpold=Medaille, Stif=
tung. (Allh. Verord. v. 30. Juni.) 515.

Prinz=Regent Luitpold=Wohltätigkeits=
Stiftungen: -

— Urkundev. 20. August05 über Einrichtung
einer Stiftung mit demSitze in Fall. 5.

— —v. 2. Nov.05 übereineweitereZustiftung
zuderStiftung für armeKinderin Berchtes=
gaden. 661.

Normal=

517.

Gocgle

R.
Reblaus; Vollzug des Gesetzesüber die Be=

kämpfungder Reblaus v. 6. Juli 1904.
(K. Verord. v. 7. Mai.) 465—466.

Rechtsanwälte; Personalstandder Anwalts=
kammern. 9.

Rechtsfähigkeit, Verleihung,andieärztlichen
Bezirksvereine.(Bek. v. 10. Dez.05.) 693.

Reichsdienst; Stellen für Militäranwärter.
S. „Militäranwärter“.

Reichsdruckerei; Abstempelungvon Schluß=
notenvordrucken. 509.

Reichsräte.
— Verleihung der Würde eineserblichenReichs=

rates der Krone Bayern. 482. 519.
eines lebenslänglichenReichsrates der

Krone Bayern. 546. 696.
Ernennung des erstenPräsidentenderKam=
mer der Reichsräte. 566.

Reichsstempelgesetz;AbstempelungvonSchluß=
notenvordruckendurchdieReichsdruckerei(Bek.
v. 3. Juni). 509.

Rheinschiffahrt.
— Rheinschifferpatente, Erteilung; Bek. v.

22. März.) 165—170.
Untersuchung derRheinschiffe. (Verord.
v. 26. März.) 175—199.

— Polizeiliche Vorschriften über die Be=
förderung von Petroleum und dessen
Destillationsprodukten in Kastenschif=
fen auf demRhein. (Bek.v. 26. März.)
200—202.

— Rheinschiffahrts=Polizeiordnung, Ab=
änderung;(Bek. v. 22. März.) 207.

— Abänderungen und Ergänzungen. 208
bis 212.

Neue Fassungder Polizeiordnung. 212
bis 243.

— — JInhalts=Verzeichnishiezu214—245.
Rindvieh. S. „Viehversicherung.“
Rotlauf derSchweine, Maßregelngegen.47.

687.



Rußland.
Bekämpfung derCholera; hierBestimmungen

für russischeDurchwanderer.(Bek.v.13.Nov.)
667.

S. «
Sachverständige, ärztliche, Wahl. S. „Ar=

beiterversicherung“.
Sachverständigen Verein, gewerbl. S. „Ur=

heberrechtan Mustern und Modellen.“
Scherzartikel, pyrotechnische,Beförderung auf

Eisenbahnen.522.
Schiedsgerichte:
— für Arbeiterversicherung der K. B

Staatseisenbahn verwaltung; Wahl
ärztlicherSachverständiger.55.

— Personalstand desSchiedsgerichtes.468.
524.

Schiffahrt.
— Erteilung der Rheinschifferpatente.

(Bek. v. 22. März) 165— 170.
— Untersuchung derRheinschiffe. (Verord.

v. 26. März.) 175—199.
— Polizeiliche Vorschriften über die Be=

förderung von Petroleum und dessen

Destillationsprodukten in Kasten=

schiffen aufdemRhein. (Bek.v. 26.März.)
200 —222.

— Rheinschiffahrts=Polizeiordnung;
(Bek. v. 22. März.) 207.

— 2—2Abänderuiigenund Ergänzungen. 208 bis
12.

— s FassungderPolizeiordnung. 212bis

— — JInhalts-=Verzeichnishiezu244—245.
Schlußnotenvordrucke, Abstempelung. 509.

Schuldverschreibungen auf denInhaber;
Ausgabe:

— —durch die Pfälzische Hypothekenbank in
Ludwigshafen. 4. 610.

ourch die Stadtgemeinde Augsburg. 15.

— durch die Bayerische Vereinsbank in

München. 29. 682.
— durch die Stadtgemeinde Nürnberg. 61.

— —durch die Marktgemeinde Bad Tölz. 18.

OioftizedbyCeo=r gle

Schuldverschreibungen auf den Inhaber;
Ausgabe:

— —durch die Bayer. Bodenkreditanstalt in
Würzburg. 171. 688.

— —durch die Vereinsban kin Nürnberg. 205.
—— durch die StadtgemeindeRegensburg. 248.

— .0durch die Eisenbahn=AktiengesellschaftSchaft=
lach Gmund —Tegernscec. 249.

— .0durch die Stadtgemeinde Pfarrkirchen. 313.

— —durch die Bayer. Hypotheken= und Wech=

— — selbank in München. 325.
— durch die Bayer. Handelsbank in Mün=

chen. 325. 701.
ovourch die Stadtgemeinde Landau i.Pf. 326.

— dourch die StadtgemeindeSpalt. 479.
— — durch die Stadtgemeinde Landshut. 507.

— durch die Stadtgemeinde Landsberg. 512.

—— durch die MarktgemeindeWolfratshausen.
518.

—— durch die StadtgemeindeOof. 52.
durch dieBayer. Landwirtschaftsbankin Mün=

chen. 525.

—— diurcrch die Aktiengesellschaften der Pfälzischen

Maximiliansbahn und der Pfälzischen

Nordbahnen. 52)9.

— Siuddeutsche Boden kreditbank in Mün=

chen. 457.
— dourch die Stadtgemeinde Neu=Ulm. 699.

Schulkommissionen. „Siehe Schulwesen“

Schulwesen.
Anfhebung der Verord. überdie Errichtung

der Kreis=Scholarchatevom 1. April 1832
(Verord. v. 13. Aug.) 559.

Bildung von Schulkommissionen;(Verord

v. 13. Aug.) 559.

Schutz der bei Tiefbauten beschäftigtenPer
sonen. (Oberpolizeil.Vorschr.v.4. Sept.)
567.

Schutzmaßregeln, Bestimmungvon bei Sen=

chengefahr. 519.

Schweine. MaßregelngegendenRotlaufder
Schweine, SchweineseucheundSchweinepest.

(Bek.v. 16.Febr.) 47—54. (Abände=
rung v. 6. Dez. 65.) 687—688.

Schweinepest. S. „Schweine."
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Schweineseuche— Unterrichtsanstalten. 9

Schweineseuche. S. „Schweine.“ T.
Seuchengefahr. Bestimmungüber zu er=

greifendeSchutzmaßregeln.519.
Sprengstoffen, Verkehrmit.(Bek.27.Juli.)531.
Staatsärar K. Bayer., Erwerbungder Pfäl=
zischenEisenbahnenfür das; (Ges. v. 7.De=
zember05.) 689—691.

Staatsdienstnachrichten. 2. 56. 66. 250.
Staatserziehungsanstalten, Teitelände=
rungen für die Rechnungs=und Schreibge=
hilfen. 662.

Staatseisenbahnen.
Staatssammlungen.
— Anderung der Bezeichnungder K Kupfer=

stich, und Handzeichnungen=Sammlung—
nun „K. Graphische Sammlung.“ 624.

Staats=Schuldentilgungs=Kommission;
Wahl der Landtags=Kommissäre.582.

Staatsverträge über neueEisenbahnverbin=
dungen. 31. 547.

Steuerwesen.
Purovisorische Steuererhebungfür das Jahr

1906. (Ges. v. 24. Dez. 05.) 697.
Provisorische ErhebungeinesZuschlageszu
denGebührenund Erbschaftssteuern.(Gesetz
v. 24. Dez. 05.) 699.

Stiftungen.
— Urkundeüber die Errichtung einer Prinz=

Regent=Luitpold=Wohltätigkeits=Stiftungmit
demSitz in Fall. 555.

— —über eine weitere Zustiftung für arme
Kinder in Berchtesgaden661.

Stiftungsgelder, Anlegung; Aufhebung
der Verord. vom31. Juli 1869. (K. Verord.
v. 5. Mai) 461—462.

S. „Eisenbahnen.“

nungs=und Schreibgehilfen.662.
— Hausärzte. Ubertragung der vorgeschrie=

benen Untersuchungauf Dienstunfähigkeit
hinsichtlichder nichtpragmatischenBeamten
und Bediensteten.(Bek. v. 28. Okt.) 663.

Google

Taxordnung für die von denTierärzten ab=
gegebenenArzneimittel. (Bek. v. 26. Juni)
514.

Telegraphenordnung für das Königreich
Bayern, Anderung; (Bek. v. 25. März.)
205.

— für dasDeutsche Reich,
Gek. v. 25. März.) 204.

Tiefbauten.
— Oberpolizeil. Vorschriften vom 4. Sept.

1905 zum Schutzeder bei Tiefbautenbe—
schäftigtenPersonen. 567.

Tierärzte; Taxordnungfür Arzneimittel (Bek.
v. 26. Juni.) 514. ,

Titeländerungeii.(Bek.v.25.0kt.)
— der Rechnungsgehilfen bei den Straf—

anstalten,denArbeitshäusernunddenStaats=
erziehungsanstaltendes Königreichs— nun
„Verwaltungsoffizianten.“ 662.

— der Schreibgehilfen bei dengleichenAn=
stalten — nun „Verwaltungsfunktionäre.“
662.

Titel= und Rangverleihungen. 172—174.
583—584.

Truppen. S. „Militärwesen“.

Abänderung;

u.

Untersuchung, ärztliche,auf Dienstunfähigkeit
der nichtpragmatischenBeamten und Be—

diensteten beidenStrafanstaltenundArbeits=
häusern;ÜbertragungandieHausärzte.(Bek.
v. 28 Okt.) 663.

Uniform.
— Uniformierung des Forstpersonals (A. Mini=

sterial=undRegierungsforstsekretäre,B. Forst=
amtsassistentenI. Klasse). (Bek. v. 5. Mai.)
469—470.

Unterrichtsanstalten; Gründung,Leitungund
Beaufsichtigung. (K. Ver. v. 10. Mai.)
471—477.
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Untersuchungsanstalt, städt.,für Nahrungs=
und Genußmittel in Regensburg. (Bek. v.
20. Mai.) 481.

Urheberrecht anMustern undModellen; Er=
neunungundEnthebungvonMitgliedern des
gewerblichenSachverständigen=Vereins.171.

V.

Vereinigung der AmtsgerichteRegensburg1
und II. 78.

Verfahren in Zollstrafsachen; Vertretung
der Verwaltung der Zölle und indirekten
Steuern. (Bek. v. 6. Juni.) 510.

Vergütung für die Naturalverpflegung
marschierenderTruppen 2c. für 1905. 4.

Verkehr mitSprengstoffen. (Bek.v.27.Juli)
531.

Verkehrsanstalten K., Verwaltung und Be=
trieb; Aufhebung eines Fiskals der Ver=
kehrsanstalten. (Verord. v. 22. April.) 317.

— Unterordnung der Oberpostämter cc.
(Verord. v. 29. Juni.) 517.

Verkehrsordnung (Eisenbahn=).
bahnen“.

Verleihung der Körperschaftsrechte an
dieärztlichenBezirksvereine. (Bek. v. 10.Dez.)
693.

Vermögensstand des Militär Witwen=und
Waisenfonds für 1903. 641.

Versicherungsanstalten; Hinterlegungder
Wertpapiere bei der K. Bank. 5214.

Verwaltungsfunktionäre, TitelderSchreib=
gehilfen bei den Strafanstalten, Arbeits=
häusernundStaatserziehungsanstalten.662.

S. „Eisen=

Verwaltungsoffizianten, Titel der Rech=
nungsgehilfen bei den Strafanstalten,
ArbeitshäusernundStaatserziehungsanstalten.
662.

Viehseuchen.
— Maßregeln gegendenRotlauf der Schweine,
Schweineseucheund Schweinepest.(Bek. v.
16.Febr.) 47—54. (Abänderungv. 6. Dez.
05.) 687—688.

Vorstände der Anwaltskammern. 9.

W.

Wertpapiere der Versicherungsanstalten;Hin=
terlegungbei der K. Bank. 523.

Witwen= undWaisenfonds (Militär=); Ver=
mögensstandfür 1903. 641.

Würde.
Verleihung derWürde eineserblichenReichs=

rates der Krone Bayern. 482. 519.
— eines lebenslänglichenReichsrates der

Krone Bayern. 546. 696.
Württemberg; Staatsvertrag überneueEisen=

bahnverbindungenzwischenBayernundWürt=
tembergv. 12.April 05. (Bek. v. 11. Ang.)
547.

Z.
Zeugnisse über Befähigungfür den einjährig=

freiwilligen Militärdienst. (S. „Lehranstalten.
und Militärwesen“.)

Zollstrafsachen, Verfahren in; Vertretung
der Verwaltung der Zölle und indirckten
Stenern. 510.

Zuschlag zu den Gebührenund Erbschafts=
steunern,provisorische Erhebung. (Ges. v.
24. Dez. 05.) 699.



A.
Abert Dr. FriedrichPhilipp, Erzbischof,Reichs=

rat. 664.
Adler Adolf, Beleuchtungsvormann.174.
—Johann, Geh. Sekretär,Stabssekretär.526.
Albrecht Josef, Hoflieferant. 65.
Anwander Anton, Hoflieferant. 64.
Asch zu Asch auf Oberndorff Adolf Frei=

herr von, Staatsrat, Kriegsminister. 250.
Aufseß von und zu, Freiherrl. Familie. 645.
Aumiller Joh. Bapt., Schloßverwalter.172.

B.
Bach Johann, Schiffmeister. 173.
Baligand Maximilian von, Hauptmann, Käm=

merer. 172.
Barth Bernhard, Hoflieferant. 64.
Bauer Friedrich,Okonomierat. 8.
Karl, Justizrat, Advokat. 11.
Ludwig, Justizrat, Rechtsanwalt. 11.
Baumer August,Hoflieferaut. 65.
Baumgärtl AugustRitter von,Ministerialrat.

316.
Baur Karl Albert Ritter von, Maler.
Baureß Otto, Hofkutscher.578.
Becht Josef, Hofkapellmeister.173.
Bechtoldsheim. S. „Mauchenheim“.
Bennat Franz, Kammervirtuose,Kammermusiker.

173.
Berg Balthasar, Advokat=Anwalt.10.
Bernhold Oskar, Justizrat, Rechtsanwalt. 11.
Bernklau Josef, Verlagsbuchhändler,Hofliefe=

rant. 65.
Bever Otto Ritter von, Staatsrat i. o. D. 8.
Bevern Max, Vorreiter. 173.
Bienenfeld Friedrich,Justizrat, Advokat. 9.
Binter, Verwaltungs=Assistent. 482.
Blankenburg von, Leutnant. 530.

682.

Gocgle

526.
171.

Bockmaier Max, Schloßdiener.
Böhm Johann, Schneidermeister.
Boenigk Freih. von, Leutnant. 530.
Börner Konrad, Hoffourier. 694.
Bothmer Adolf, Justizrat, Advokat. 11.
Brandt Friedrich,Garderobier. 566.
Braza Karl Ritter von, Oberforstrat. 66.
Breitung Gustav, Justizrat, Advokat. 11.
Brückner Richard Magnus, Hoflieferant. 64.
Brüller Jakob, Reitknecht 694.
Buhmann Dr. Karl, Rechtsanwalt. 10.
Bulling Franz, Hoflieferant. 64.
Bumm Dr. Karl Ritter von, Staatsrat i. o. D.

12.
Burger Hugo, Justizrat, Rechtsanwalt. 12.
Bussche=Streithorst Freih. von dem,K. Sächs.

Oberhofjägermeister.480.
Bywater UlyssesJ., DeputyGeneralkonful 60.

C.
Carey Eduard, Balletregisseur. 172.
Castell=Rüdenhausen Graf zu, Hauptmann.

530.
Coluzzi Franz, Oberregierungsrat. 5.
Costa Dr. Dominikus, Justizrat, Advokat. 10.
Crämer Dr. Friedrich,Hofrat, prakt.Arzt. 55.
Cramer=Klett Theodor Freih. v., Kämmerer,

erbl. Reichsrat. 508.

D.
Daller Dr. von, Abgeordneter,Landtagskom=

missär. 582.
Dappen Johannes,Hoflieferant. 64.
Dehn Johann, Obertheatermeister.174.
Denk Martin Ritter von, Oberst,Regiments=

Kommandeur. 478.
Deuster Friedrich von, Gutsbesitzer,erbl. Reichs=

rat. 519.
R

—



Deybeck Dr. Karl, Regierungsrat. 5.
Dieter Wilhelm,Hoftheatergarderobemeister,30.
Dietz Michael, Justizrat, Rechtsanwalt. 10.
Dillis Leonhard,Obergärtner. 526.
Dittmann Johann Adam, Justizrat, Advokat.

11.
Döring August, Hoflieferant. 65.
Dürr Georg, Kutscher. 56.

E.
Ebart von, Herzogl. Sachs.=Coburg=Gothaischer,

Kammerherr undHoftheater=Intendant. 583.
Ebner Karl, Kammermusiker. 173.
Ebermayer GustavRitter von,Staatsrat i. o.D.

und Generaldirektor. 8. 30.
Ebner von Eschenbach,K. Oberleutnanta.D.

482.
Eckert Alfred, Justizrat,Rechtsanwalt. 10.
Egenrieder Joseph,Sattler. 173.
Eheberg Dr. Karl TheodorRitter von, Univers.=

Professor, Landrats=Präsident. 584.
Enderlein Ernst, Justizrat, Advokat. 11.
Engl Theodor,Rechtsanwalt. 9.
Euba Mathias, Hoflakai. 691.

F.
Fahrmeier Georg, Bauknecht. 173.
Fastnacht Maria, Kehrfrau. 172.
Feilitzsch Dr. Max Graf v., Staatsminister.

554.—
Feiner Franz, Stabskassakontrolleur. 464.
Feinhals Fritz, Kammersänger. 580.
Feldle Korbinian, Hofgestütsknecht. 173.
Ferner Georg jun., Hof=Photograph. 64.
Fichtner Jakob, Hoflieferant. 64.
Fiuck Wilhelm Ritter von, Kommerzienrat. 519.

Verleihung der lebenslängl.Neichsrats=
Würde. 696.

Fischer Ludwig, Intendanzsekretär. 696.
Fischhold Paul, Adminstrator. 680.
Flüggen Adolf, Hoftheatertagskassier 56.

OioitizedbyCe=r gle

Forster Albert Ritter von, Kommerzienrat. 520.
Frahm Hans, Hoftheatermaler.30.
Frauendorfer Heinrich Ritter von, Staats=

minister. 206. 504. 664.
Frei Jakob, Taglöhner. 173.
Frenckel David, Justizrat, Advokat=Anwalt. 10.
Freudenthal Dr. Ignaz, Justizrat, Rechts=

anwalt. 11.
Friesen Freih. v., K. Sächs. außerord. Ge=

sandter. 480.
Fuchs August, K. Geistl. Rat, Hofkanonikus.

172.
Fuenrubia Grafs,K. SpanischerRittmeister.700.
Fürstenberg FriedrichFreiherrvon,Kämmerer,

Gutsbesitzer 315.

G.

Gadski Johanna, Opernsängerin. 580.
Gebhard Anton, Justizrat, Advokat=Anwalt. 10.
Heinrich, Rechtsanwalt. 9.
Gebsattel Hans Freiherr von, Leutnant, Kam=

merjunker. 696.
Geiger Franz Ritter von, Staatsrat i. o. D.,

Generaldirektor der Zölle und indirekten
Steuern. 250.

Geis Johann, Hoflieferant. 64.
Gessele Otto, Rechtsanwalt. 12.
Gewinner Christian, Rechtsanwalt. 11.
Gießen Heinrich,Justizrat,Advokat=Anwalt.10.
Gill Korbinian,Hoflakai. 536.
Gleichsner Sebastian, Hafnermeister. 181.
Gleißner Josef, Justizrat, Rechtsanwalt. 11.
Gouschor, Feldwebel. 530.
Gräfenhan Ottmar und Eugen, Hof=Sprit=

und Likörfabrikanten 64.
Grafenstein Ferdinand von, Justizrat, Rechts

anwalt. 11.
Grasegger Anton, Taglöhner. 174.
Gravenreuth Artur Freih von,Kammerjunker.

684.
Griebel Georg, Banknecht. 173.

Oriqinal from
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GrießeiibeckvonGrießenbachStephanFreih-,
Fideikommißbesitzer,Kämmerer. 583.

Gromadzinski von, Leutnant. 530.
Gruben Ignaz Freiherr von. 42.
— Joseph Freiherr von, Landgerichtsrat.
— Marie Freiin von. 42.
— Mathilde Freiin von. 42.
— Maximilian Freiherr von. 42.
Gütinger Albert, Lakai. 516.
Guttenberg Marie Freiin von,Hofdame. 659.

H.
Haas Friedrich, Justizrat, Rechtsanwalt. 9.
Hacke TheodorFreiherr von, Kämmerer,Ober=

leutnant und Adjutant. 5.
Hagenmiller Hermann,Hoflieferant.
Haindl August,Kammermusiker.173.
Halm Karl, Justizrat, Advokat. 10.
Hartlieb genanntWalsporn, Richard von,

Leutnant,Kammerjunker.696.
Hartmann Georg,Hof=Turmuhrenfabrikbesitzer.

64.
Hartz Karl von,Stabsrat, Stabsoberinspektor.8.
Hausmannu Max, Rat, Stabskassier. 172.

464.
Heichlinger Martin, Justizrat, Rechtsanwalt.

12.
Heim Mathias, Kassediener.56.
Heinemann Max, Hof=Kunsthändler. 64.
Heinrichsen Wilhelm, Kommerzienrat.171.
Heiß Georg, Oekonom,vorm. Gemeindekassier;

Kompetenzkonflikt.Beil. II. S. 5.
Held Dr. Sigmund,Justizrat, Rechtsanwalt.11.
Heller WilhelmRitter von, Staatsrat i. o.D.,

PräsidentdesOberstenLandesgerichtes.174.
Henle Dr. Wilhelm Ritter von, Staatsrat

i. o. D. 250.
Henn Ernst, Hoflieferant. 65.
Herbrig, Wagenhalter. 480.
Herman auf Wain, FreiherrlicheFamilie. 67.
Herrmann Joseph Ritter von,Staatsratii. a.. D.,

Ministerialdirektor. 564.

4.

65.

Gocgle
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Herzog Gustav,Justizrat, Rechtsanwalt. 10.
— Dr. Wilhelm, Universitätsprofessor.55.
—Leibjäger. 702.
Heydel Konstantin,Intendanzsekretär.696.
Heyl zu Herrnsheim, Freiherrl.Familie. 15.
Hilsdorf, Theodor, K. B. Hof=Photograph.

477.
Hippeli Ludwig, Justizrat, Advokat.
Hocheder Karl, Professor. 60.
Höglauer Heinrich,Geh.Hofrat, Justitiar der

K. Hofverwaltung. 525.
Hölzle Joseph,Palaisverwalter. 666.
Hofbauer Anton, K. Bereiter. 694.
HoffmannAlbert, Beleuchtungsmeister.
— Unteroffizier. 530.
Hogen Franz, Hausdiener. 250.
Hohlfeld, K. Sächs.Kämmerer=Amts-Assistent.

480.
Holnstein aus Bayern Karl Graf von,

K. preuß.Oberstleutnanta. D., Kämmerer.
546. "

Holzendorff v., Kaiserl.Kontreadmiral. 530.
Holzwarth Adolf undEugen,Hoflieferant.65.
Honnen Friedrich, Leibjäger. 566.
Horn Hans Freiherr von, Leutnant,Kammer=

junker. 696.
— Karl Freiherr von, Kriegsminister,General

der Infanterie. 250.
Hornsteiner Josef,Hoflakai. 173.
Hoyer Bruno,Professor,Kammermusiker.173.
Huber Karl, Hoflakai. 173.
Humplmayer August,Hof=Kunsthändler.316.

11.

174.

J.

Iblherr Norbert, Hoflieferant. 64.
Jeetze Hans Freiherr von, K. Staabsober=

inspektor a. D. 700.

Jörg Taver,Hoflieferant. 64.
Jordan FriedrichRitter von, Regierungsdirek=

tor. 12.



Jordan Otto, Hof=Herrenwäsche=Geschäfts=
Inhaber. 64.

Josephthal Gustav, Geh. Hofrat, Justizrat,
Advokat. 11. .

K.
Kärcher Johann,Justizrat,Advokat=Anwalt.10.
Kärmann Max, Hofkutscher.578.
Kahr Gustav,Oberregierungsrat.314. 469.
Karl Max Josef, Hoflieferant. 65.
Kastner Dr. Wilhelm,Hofrat,Hofstabsarzt.664.
Kaufmann, Arnold, Hoflieferant. 64.
—Leibjäger. 480.
Keilhofer Anton, Küchenmeister.694.
Keller Anton, Hoflakai. 526.
Kietzell Fritz von, Leutnant. 530.
Kiste Jakob, Leibjäger 526.
Knözinger Ludwig, Regierungsrat. 469.
Knote Heinrich,Kammersänger. 2.
Kobell Ludwig von, Kämmerer, Regierungs=

Präsident. 174.
Koch Karl, Hoflieferant. 64.
Körner Karl, Bureaudiener. 578.
Koschwanez Josef, Hoflieferant. 65.
Kraft Georg, Hoflakai. 526.
Kraus Ernst, K. Preuß. Kammersänger. 580.
Krauß GeorgRitter von,Kommerzienrat.250.
Krazeisen Karl, Ministerialrat. 314.
Krebs Bertha, Witwe, Hoflieferantin. 65.
Krefft Heinrich,ArchitektundBaumeister.171.
Kreß von Kreßenstein GeorgFreiherr,Justiz=

rat, Advokat. 11.
— Gustav Freiherr, Kämmerer, Hauptmann u.

Adjutant. 5.
Kries von, Oberleutnant. 530.
Krisak Joseph, Intendant. 5.
Kröner Max, Charkutier,Hoflieferant. 64.
Kühne Alwin, Gefreiter. 480.

L.
Landstorfer Haus, Hofstabs-Assistent.477.
Lang Ludwig, Silberverwahrer. 526.

Co gle

Lang Venantius, Schloßdiener. 174.
Langenbach LudwigundRudolf,Hoflieferanten.

65.
Langesee Joseph,Justizrat, Advokat. 10.
Langheinrich Dr. Christian,Rechtsanwalt.11.
Laßberg Freiherr von, Hofmarschall. 206.
Lauer Heinrich,Fabrikbesitzer.171.
Leonhard Eugen,Intendanz=Oberinspektor.30.
Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg

Hugo Graf von und zu,Kämmerer,Staats=
rat i. a. v. D., Gesandter. 680.

Leuchtmann Georg, Hof=Friseur. 64.
Lex Dr. Peter, Stiftsvikar. 660.
Lindenfels Ludwig Freih. v., Fideikommiß=

besitzer,Leutnant der Res., Kämmerer. 508.
Loew August,Hoflieferant. 65.
Löwenstein=Wertheim Ernst Fürst von, Stan=

desherr,erbl.Reichsrat, ersterPräsident der
Kammer der Reichsräte. 566.

Löwenfeld Dr. Theodor, Honorarprofessor,
Rechtsanwalt. 10.

Luckner, Marie, Witwe,Hoflieferantin. 65.
Lukas Dr. Carl, prakt.Arzt. 55.
Luttenbacher Johann Baptist, Hofkuratkaplau.

558.

M.
März Leonhard,Kammerlakai. 172. 578.

missär. 582.
Mager Jakob, Hoflieferant. 65.
Mannheimer Josef, Hoflieferant. 65.

Hoflieferanten. 65.
Marklstorfer Johann, Hoflakai. 326.

Großherz.Bad. Minister=Präsident. 694.
Marstaller Benno, DHoflieferant. 64.

Marx Alfred, Hoflieferaut. 65.

gareta Freiin von, Hofdame. 659.



—
—

Mayer Karl, Kutscher. 56.
Meinel Wilhelm, Geh. Legationsrat. 6.
Meisner, Christian,Rechtsanwalt. 10.
— Lorenz,Justizrat, Advokat. 10.
Mellinger Ludwig Ritter von, Geh. Ober=

baurat. 478.
Menzel Dr. Oskar, Hoflieferant. 64.
Merckle Karl, Justizrat, Advokat=Anwalt. 10.
Merry del Val. S. „Val.“
Meyer Joseph, Gütler, Anspruch auf Ge=

meindenutzungen.Beil. I S. 1—4.
Karl, Kammerdiener.480.
Mykorey Max, Kammersänger. 580.
Miller Ferdinand von, lebensl. Reichsrat, Aka=

demie=Direktor.530.
— Friedrichvon, Professor. 60.
Miltner FerdinandNitter von,Staatsminister.

174. 554.
Mohr Peter, Stalloffiziant. 56.
Montgelas Adolf Graf von, Kais. Deutscher

Legationssekretär583.
Moradelli Karl, Hofschlossermeister.171.
Moreau Friedrich Freiherr von, Rechtsprak=

tikant, Kammerjunker. 696.
Mottl Felix, Generalmusikdirektor.583.
Müller Max Ritter von, Präsident des Ver=

waltungsgerichtshofes,erbl. Reichsrat. 696.
Münzinger August,Hoflieferant. 65.

N.
Nachreiner Heinrich, Hofschauspieler.
Nagel Johann, Hoflakai. 694.
Nägele Leonhard,Hoflakai. 526.
Näßl Johann, Proviantmeister 526.
Neumann Paul, Grenadier. 480.
Ney Wilhelm, Justizrat, Advokat=Anwalt.10.
Nobiling Drr. Alfred, Hofstabsarzt. 55.

O.

Otto Magdalena, Witwe, Hof=Buch=,Kunst=und
Musikalien=Handlungs=Inhaberin.64.

684.
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Owauf Wachendorf HartmannFreiherrvon,
Kämmerer,Oberst. 30.

P.
Passavant Sophie Anna von,Hofdame. 558.

580.
Pausch Max Ritter von, Staatsrat i. o. D.

664.
Pelletier Karl, Hoflieferant. 65.
Pfaff Hermann Ritter von, Staatsminister.

554. 664.
Pfannenstiel Hubert, Justizrat, Rechtsanwalt.

10.
Pfordten Kurt Freiherr von der,Staatsrat i.

a. öv.D., außerord.Gesandter.42. 477. 694.
Pioletti Johannes,Hoflieferant. 64.
Pissinger Johann, Wagenwascher.173.
Plaichinger Thila, K. Preuß.Hofopernsängerin.

580.
Pocci Franz Graf von, Kämmerer, Oberleut=

nant d. Res. 250.
Podewils Karl Freiherr von,Kämmerer,Ritt=

meister a. D. 578.
Dürniz Klemens
minister, Vorsitzender im Ministerrat.
694. -

Poland Christian, Professor. 172.
Popper Josef, Sakristan. 172.
Possart Ernst Ritter von, Geh.Rat, Professor,

Hoftheater-Intendant a. D. 478. 580.
Praun Eberhardvon, Justizrat, Advokat. 11.
Prechtl Joseph, Rechtsanwalt. 11.
Prinzing Dr. Gustav Ritter von, Oberkonsi—

storialrat. 12.
Proebst Dr. Max Ritter von,Staatsrat i. o.D.,

Ministerial-Direktor. 664.
Putz Joseph,Livreediener. 526.

O.
Quadt zu Wykradt und Isny von, Filrst=

liches Haus, Familienstatut. 463.
Quirin Peter, Leibjäger 546.

Freiherr von, Staats=
554.



R.

Naesfeldt FerdinandFreiherr von, Staatsrat
i. a. o. D. 66. 680.

Ranisch, Kammerdiener. 480.
Raucheisen Christian,Kammermusiker.173.
Redwitz Helene Freifrau von, K. Palastdame.

583.
Reichenbächer Ernst, Professor, Kammervir=

tuose. 173.
Reindl AugustRitter von, Regierungsdirektor.

56.
Reisert Friedrich,Rechtsanwalt. 11.
Reschreiter Dr. Karl, Hofstabsarzt 174.
Reitzenstein Hans Freiherr von, Polizeirat,

Kämmerer. 696.
Richter Karl, Hofbuchdruckereibesitzer64.
Riedel von, Leutnant. 530.
Riegel Theodor,Justizrat, Advokat. 10.
Ries Karl Gottfried Ritter von, Regierungs=

direktor. 530.
Max, Tageskassier. 12.
Nietzl Michael, Hofoffiziant. 172.
Nitter Georg, Kellermeister. 694.
— zu Grünstein, Otto Freiherr von, Lega=

tionsrat, Ministerresident. 2.
Rockelmann Jakob, Kammerfourier. 694.
Rotenhan Hermann Freiherr von, Gesandt=

schafts=Attaché.6.
Ruef auf Hauzendorf FriedrichEdler von,

Kaiserl. Assessor,Hofjunker. 508.

S.

Salisch v., K. preuß. Generalmajor.
Sand Hermann,Rechtsanwalt. 11.
Sartorius, Abgeordneter,Landtags=Kommissär.

582.
Schab Moritz von, Oberapotheker. 172.
Schäzler Alfred Ferdinand Freiherr von, Käm=

merer, Gutsbesitzer,erbl. Reichsrat. 482.
Schaller Andreas,Taglöhner. 173.

530.

Google

Scheffler Otto, Kammerdiener.516.
Schierz Edwin, Jäger. 480.
Schilling von Cannstadt Walter Freiherr,

Leutnant,Kammerjunker. 686.
Schlesinger Abraham,Vize- und Deputy=Ge=

neralkonsul. 60.
Schmid Eduard, I. Tageskassier.
—Peter, Hof⸗Photograph. 64.
Schmidt Dr. Karl, Justizrat,Rechtsanwalt.11.
Schmitt Erhard und Andreas, Hoflieferanten.
65.

— Johann Beleuchtungsdiener.173.
— Dr. Joseph Ritter von, Geheimer Hofrat,

Justizrat, Advokat. 10.
Schnarz Johann Ritter von, Senatspräsident.

696.
Schnelldorfer August,Bureaudiener 174.
Schnurbein Markus Freiherr von, Kämmerer,

Reichsrat. 206.
Schorlemer Dr. Klemens Freiherr von, K.

preuß. Kammerherr. 530.
Schraut Joseph Nikol. Ritter von, Staatsrat

696.

i. a. o. D. und Regierungs=Präsident525.
Schröck Jakob, Hof=Photograph.64.
Schröder Georg Wilhelm, Hoflieferant. 65.
Schropp Maximilian JosephRitter von,Wirkl.

Geh. Kriegsrat. 42.
Schrottenberg Ferdinand Freiherr von, Ritt=

meister, Kämmerer. 529.
Schubert, K. Sächs.Hofmarschallamtssekretär.

480.
Schuler Karl, Justizrat, Rechtsanwalt.10.
Schuster Joseph,Hofoffiziant. 694.
— Ludwig, Justizrat, Advokat. 10.
Schwabacher Isidor undAlbert,Hoflieferanten.

65.
Schwarz Georg, Oberleibjäger. 66.
Schweickert Karl, Justizrat, Rechtsanwalt. 10.
Sckell Ludwig, Büchsenspanner.578.
Sedlmayer Joseph,Marstalloffiziant. 694.

Stephan,Postillon. 526.
Seifert Heinrich,Kammermusiker.173.



Seinsheim Albrecht Graf von, Kämmerer,
Obersthofmarschall.174. 694.

Sendlinger Stephan, Intendanzsekretär.12.
Siegler Karl, Hofoffiziant. 694.
Siglhuber Josef, Beschlagschmied.173.
Soden=Fraunhofen Max Freiherr von,

Kämmerer, lebensl.Reichsrat. 530. Land=
tags=Kommissär.582.

Speidel Abert Freih. von, Kämmerer,Oberst,
Hoftheater=Intendant.580.

Spreti Adolf Graf von, Kämmerer,
besitzer.205.

— Ludwig Graf von, Leutnant,Kammerjunker.
696.

— Siegmund Graf von, Leutnant, Kammer=

Guts=

junker. 696.
Stadler Josef, Waldvorarbeiter. 174.
Staudhammer Sebastian, Stiftskanonikus.

583.
Steeb HermannFriedrich,Hoflieferant. 65.
Stein Dr. Franz Josef von, Erzbischof. 174.

554. 558.
— Hans Karl Freih. von, Geh. Reg.=Ratund

vortragender Rat im Reichsamt desInnern,
Kämmerer. 684.

Steinam Bernhard,Hoflieferant. 65.
Steinheimer Sebastian,Hoflieferant. 64.
Steinmeyer Johannes, Ludwig und Gottlieb,

K. B. Hof=Orgel=und Harmonium=Fabri=
kanten. 700.

Stengel Hermann Freiherr von, Staatsrat
i. a. o. D., Staatssekretärdes Reichsschatz=
amtes. 42.

Stetten Max von, Hofgestütsdirektor.173.
Steub Ludwig, Generalkonsul. 6.
Stockbauer Franz, Hofjagdstationsgehilfe.173.
Stoeger Georg, Hofkutscher.526.
Sturmfeder=Horneck Friedrich Karl Freiherr

von, Fideikommißbesitzer 520.

Gocgle

T.
Tattenbach EmmaGräfin von,Hofdame. 584.
Tauffkirchen zuGuttenburg aufDbm, Karl

Graf von, Kämmerer,Nittmeister,Eskadrons=
chef. 684.

Thüngen Haus Freih. von, Kämmerer,Guts=
besitzer,lebensl.Reichsrat. 546.

— Rudolf Freih. von, Kämmerer, Oberstleut.
a. D. 546.

Thür Franz, Zerwirkmeister. 173.
Tillmetz Rudolf, Professor, Kammervirtuose.

173. «
Tröltsch Richard,Hoflieferant. 65.
Tucher vonSimmelsdorf ChristophFreiherr,

Kämmerer,Regierungsrata. D. 694.
Heinrich Freiherr, Kämmerer, Staatsrat i.

a. #. D., Gesandter. 174.
Türk Jakob Ritter von, Stiftspropst.

u.
UlmerHermannRittervon,Regierungs-Direktor.

250.
Urbau Max, Marstalloffiziant. 694.
Usener Dr. Hermann, Geh. Reg.=Rat, Univ.=
Professor. 60.

558.

V.
Val Don Alfonso Merry del, K. spanischer

Kammerherr, Ministerresident. 583.
Vitzthum, Max, Hofbaninspektor.172.
Vogel Ludwig,Wagnermeister.526.
Voith von Voithenberg Johann Freiherr,

Hofjunker,Leutnant. 56.
Vollhardt Oskar, Justizrat, Advokat. 11.

W.
Wachter Ulrich von, Leutnant, Kammerzjunker.

696.
Wagenhäuser Karl, Leibapotheker. 172.
Wehner Dr. Anton Ritter von, Staatsminister.

554.
3
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Weigl Max, Justizrat, Rechtsanwalt. 11.
Weinmayer Leopold,Rechtsanwalt. 10.
Welker Ludwig,Hofoffiziant.526.
Werner Luise, Hoflieferantin. 64.
Werz Luitpold, Rat, Stabsoberinspektor.694.
Wiesmaier Joseph,Stabsassistent.480.
Windsperger Karl, Hoflakai. 526. 694.
Wörz, Walburga, Hoflieferantin. 64.
Wolffskeel von Reichenberg Karl Graf,

Oberststallmeister.694.
Würzburg Edmund Freiherr von, Kämmerer,

Legationssekretär.6.

Wurm Johann, Bureaudiener.

r*

Zechbauer Max jun., Hoflieferant. 64.
Ziegler Friedrich,Reitknecht.694.
— Ludwig, Hofkutscher.526.
Zihr Therese,Obergarderobiere.174.
Zirkel Dr. Ferdinand,GeheimerRat, Univ.=

Professor. 60.
Zollner Hermann,Intendanz=Rat. 583.
Zügel Heinrich,Akademie=Professor.60.
Zumbusch LudwigRitter von, Kunstmaler.56.

A.
Augsburg, Stadtgemeinde,AusgabevonSchuld=

verschreibungen.13.

B.
Bayreuth, Kreisrealschule.396.
Berchtesgaden, Zustiftung zu der „Prinz=

RegentLuitpold=Stiftungfür armeKinder“.
661.

D.
Dahn, Hinterlegungsstelle.41.
Dombühl —Rothenburgo. T., Bahulinie, Er=
öffnung. 545.

E.
Ebersberg Wasserburg,Bahulinie,Eröffnung.

579.
Elmischwang, Freiherrl. von und zu Aufseß'=
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Beilage 1 zumGesetz=undVerordnungsblattefür dasKönigreichBayernvomJahre1905.)

Erkenntnis des Gerichtshofes für Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung, Kammer des
Innern, von MittelfrankendemAmtsgerichteGreding gegenübererhobenenStreite über die Zu=
lässigkeit des Rechtswegsfür denvon demGütler JosephMeyer in HausengegendieGemeinde

HausengeltendgemachtenAnspruchauf Gewährungvon Gemeindenutzungenbetreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntder Gerichtshoffür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung,Kammer des
Innern, von MittelfrankendemAmtsgerichteGredinggegenübererhobenenStreite überdie
Zulässigkeitdes Rechtswegsfür denvon demGütler JosephMeyer in Hausengegendie
GemeindeHausengeltendgemachtenAnspruchauf Gewährungvon Gemeindenutzungen,

daß der Rechtswegnicht zulässig ist.

Gründe.

Dem Gütler JosephMeyer in Hausenverliehauf seinGesuchvom 9. Juli 1899
die dortigeGemeindeverwaltungam 29. November1899 das Bürgerrecht. Die von ihm
beanspruchteTeilnahmean denNutzungendes Gemeindevermögens,insbesondereeinesder
GemeindegehörendenWaldes, verweigertedie Gemeindeverwaltung,weil nur die Eigentümer
gewisserin der GemeindegelegenenHäuser, zu denendas Haus des Meyer nichtgehöre,
zur Teilnahmean denNutzungenberechtigtseien. Meyer stelltedeshalban das Be=
zirksamtHilpoltstein denAntrag, zu erkennen,daß ihm der gleicheAnteil an denGe=
meindenutzungenzustehewie den übrigen Bürgern der Gemeinde, und die „Gemeinde=
verwaltung“zu verurteilen,die rückständigenGemeindenutzungenfür das Jahr 1899 und
die Gemeindenutzungenfür das Jahr 1900 ihm zu verabreichen.Das Bezirksamtentschied
am 24. März 1901, daß ein Anspruchdes Joseph Meyer auf Teilnahme an den Ge=
meindenutzungennicht besteht,und wies seinenAntrag auf Verurteilungder Gemeinde=
verwaltungzur Verabreichungder Gemeindenutzungenfür die Jahre 1899 und 1900 ab.
Es ging vonder Anschauungaus, daß das Recht auf Teilnahmean denNutzungenmit
demEigentuman bestimmtenHäusernverknüpftsei und das Haus desMeyer zu diesen
Häusern nicht gehöre. Auf die von Meyer eingelegteBeschwerdeerkannte jedochdie
Regierung,Kammerdes Innern, von Mittelfrankenam 3. März 1902, daß Meyer zur
Teilnahmean denNutzungender unverteiltenGemeindegründevon Hausen berechtigtist;

* Ausgegebenzu München,den 14. Februar 1905.
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sein Anspruch auf Gewährung des ihn treffendenAnteils an den Gemeindenutzungenfür
1899 und 1900 wurde „gesonderterAustragung vorbehalten“. In den Gründen der
Entscheidungist ausgeführt,daß alle Gemeindebürgervon Hausen zur Teilnahmean den
Gemeindenutzungenberechtigtsind, daß dies daher bei dem Beschwerdeführervom Zeitpunkte
der Erwerbungdes Bürgerrechtsan der Fall ist. Die von demBürgermeisternamens
der, angeblichallein nutzungsberechtigtenHausbesitzergegendie Entscheidungder Regierung
eingelegteBeschwerdewurdevom Verwaltungsgerichtshofam3. Februar 1904 verworfen.

Der Gütler JosephMeyer erhobhieraufim April 1904 Klage gegendie Gemeinde
Hausenzum AmtsgerichteGredingmit demAntrage,dieBeklagtefür schuldigzu erklären,
ihm zwanzigSter Holz, einebestimmteAnzahl von Asthaufen,einebestimmteMenge von
Stockholzund Streuwerkund siebzigHopfenstangenzu verabreichenoderden in derKlage=
schrift angegebenenWert dieserReichnissezu zahlen. In der Klageschrift ist angegeben,
der Kläger sei seit demJahre 1899 Bürger der GemeindeHausen und habeals solcher
die gefordertenNutzungendes ungeteiltenGemeindevermögensfür die Jahre 1899 bis
1903 zu beanspruchen.Diese würdenihm widerrechtlichvorenthalten.Durch das rechts=
widrige Verhalten der Gemeindeund die Nichtgewährungder Nutzungen sei sein Vermögen
beschädigtund die Gemeindemit Unrechtbereichert;diesesei deshalb ersatzpflichtig.Bei der
mündlichenVerhandlungderSachevor demAmtsgerichterkanntederVertreterderBeklagten
denAnspruchdesKlägers zum Teile an; dagegenbestritter das Recht des Klägers auf
einenAnteil an denGemeindenutzungenfür das Jahr 1899, weil dieseschonim Früh=
jahre verteilt worden seien. Bei einer späterenVerhandlung verstand er sich zur Zahlung
des Werts eineshalbenSter Holz für dasJahr 1899. Der Kläger hielt seinenAnspruch
aufrechtund machtegeltend,er habe sich schonzu Anfang desMonats Juli 1899 um die
VerleihungdesBürgerrechtsbeworben,sie sei ihm aberböswillig und aus nichtigenGründen
verweigertworden und erst auf wiederholteWeisung des Bezirksamts erfolgt. Das Amts=
gericht Greding ordnete zunächstdie Aufnahme des Beweises über das Maß und den
Wert der in denJahren 1899 bis 1903 von denBürgern der GemeindeHausenbe=
zogenenWalderzeugnissean. Noch vor der Beendigungder Beweisaufnahmeging am
25. August 1904 bei demAmtsgerichteGreding die schriftlicheErklärung der Regierung,
Kammer des Innern, von Mittelfranken vom 20. desselbenMonats ein, daß sie nach dem
Inhalte der Klageschriftund der vor demGerichtegepflogenenmündlichenVerhandlungdie
Entscheidungdes Rechtsstreitsals zur ZuständigkeitderVerwaltungsbehördengehörend,den
Rechtswegdaher für unzulässigerachte.Das Amtsgerichtteilte je eineAbschriftdieser
Erklärung den Prozeßbevollmächtigtender Parteien am 1. September1904 mit. Der
Prozeßbevollmächtigtedes Klägers, der RechtsanwaltKäppel, reichtedarauf am 20. Sep=
tembereine Denkschrift ein. In dieser führte er folgendes aus: Die Klage habe die
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Leistung von SchadensersatzwegenwiderrechtlicherVorenthaltung des demKläger zustehenden
Anteils an denGemeindenutzungenfür die Jahre 1899 bis 1903 und wegenungerecht=
fertigterBereicherungderGemeindezumGegenstande.Da nachder verwaltungsgerichtlichen
Entscheidungfeststehe,daß demKläger der Anspruchauf Teilnahmean den Gemeinde=
nutzungenzusteht,handlees sich in demRechtsstreitenur um denWert der ihm vorent=
haltenenNutzungenund um denBetrag des ihm zugefügtenSchadens. Der Streit hier=
über sei nicht öffentlichrechtlichersondernprivatrechtlicherNatur; die Gerichte seiendaher für
den Rechtsstreitzuständig. Das Amtsgerichtteilte am 10. Oktober1904 je eineAb=
schrift der DenkschriftdemProzeßbevollmächtigtender Gemeindeund der Regierungmit
und legtesodanndie AktendemGeneralstaatsanwaltevor. Zur heutigenmündlichenVer=
handlung wurden die Parteien geladen,sie sind aber nicht erschienen. Der Berichterstatter
hielt einenVortrag über die bisherigenVerhandlungenund verlas dabei die wichtigeren
Schriftstücke.Der GeneralstaatsanwaltstelltedenAntrag zu erkennen,daß der Rechtsweg
nichtzulässigist.

Die Zulässigkeitder Erhebungdes KompetenzkonfliktsunterliegtkeinemBedenken.
Die Prüfung der Sache hat ergeben,daß der Rcchtswegnicht zulässig ist.

Der Anspruchdes Klägers wurdein der Klageschriftausdrücklichauf die durchdie
Erwerbungdes BürgerrechtsbegründeteZugehörigkeitzur GemeindeHausen gestützt.In
der Klageschriftist zwar auch bemerkt,daß demKläger die beanspruchtenReichnissemit
Unrechtvorenthaltenwordenseien,seinVermögendaher rechtswidrigbeschädigtund die
Gemeindeungerechtfertigtbereichertsei. Damit sind jedochkeineTatsachenbehauptet,die
einenselbständigenAnspruchwegenungerechtfertigterBereicherungoderwegeneinerBeschädigung
durcheineunerlaubteHandlungzu begründengeeignetwären. Von einemAnspruchewegen
ungerechtfertigterBereicherungkönntenur dann die Redesein,wennohnerechtlichenGrund
aus demVermögendes Klägers etwas in das Vermögender Gemeindeübergegangenund
die Gemeindedadurchbereichertwäre; dies würde den Anspruchauf Herausgabedessen
begründen,worumdie Gemeindebereichertist. Der Kläger hat abernichtdiesenAnspruch
erhobensonderndenAnspruchauf eineLeistung,derenGegenständeeinenTeil seinesVer=
mögensnochnichtbildeten,sondernerstdurchdie Verwirklichungdes aus demGemeinde=
verbandeabgeleitetenRechtes auf die Leistung seinem Vermögen einverleibtwerdensollen.
Die angeblicheVerletzungdes Vermögensdes Klägers bestehtnachseinerDarstellungnur
in der VorenthaltungderNutzungen,also in der Nichterfüllungder Verbindlichkeit,dem
Kläger als Bürger der Gemeindedie Nutzungenzu gewähren.Die Nichterfüllungdieser
VerbindlichkeitbildetabernichtdenKlagegrundsonderndenAnlaß zurErhebungderKlage.
Den Klagegrundbilden die Tatsachen,auf denennach der Darstellung des Klägers die
EntstehungseinesRechtesberuht. Den Grund desmit der Klage geltendgemachtenAn
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spruchsbildet hiernachdie auf demBesitzedes BürgerrechtsberuhendeZugehörigkeitdes
Klägers zur GemeindeHausen. Auch der von ihm in zweiterLinie geltendgemachteAn=
spruchaufZahlung desWertesderihm vorenthaltenenNutzungenberuhtauf demnämlichen
Rechtsgrundewie derAnspruchauf dieNutzungenselbst.Steht dieserAnspruchdemKläger
zu, so wurde die Gemeindedadurch,daß sie die Walderzeugnisseanderweitverwendete,von
ihrer VerpflichtungdemKläger gegenübernichtfrei, sondernsie hat in diesemFalle den
Wert der Nutzungenstatt dieserselbstzu gewähren.Die Verbindlichkeitdazu wurzelt in
demselbenRechtsverhältnissewie dieVerbindlichkeitzu der in ersterLinie verlangtenLeistung.

Bei der mündlichenVerhandlungdes Rechtsstreitsmachteder Kläger allerdingsauch
geltend,daß die Gemeindeverwaltungdie Verleihungdes Bürgerrechtsan ihn böslichund
aus nichtigenGründen verzögerthabe. Er wollte aber mit dieserBehauptungoffenbar
nicht geltendmachen,daß die Gemeindeihm zum Ersatzedes durchdas Verhaltender
GemeindeverwaltungverursachtenSchadensverpflichtetsei, sonderndamit seinenAnspruch
auf denBezug der Gemeindenutzungenschonfür das Jahr 1899 rechtfertigenund dem
Einwandebegegnen,daß er das Bürgerrechterstam 29. November1899 erworben,also
schondeshalbauf die Nutzungendes Jahres 1899 nichtAnspruchhabe. JeneBehauptung
ist daherohneEinfluß auf die rechtlicheNatur des Anspruchs.

Der im RechtsstreitegeltendgemachteAnspruchhat hiernachnur im Gemeindeverbande
begründeteLeistungen und damit zusammenhängendeVerbindlichkeitenzum Gegenstande.
über solcheAnsprüchehabennachArt. 36 der Gemeindeordnungfür die Landesteiledies=
seitsdes Rheins und Art. 8 Ziffer 28 des Gesetzesvom8. August 1878, betreffenddie
ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofsund das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen,
die Verwaltungsbehördenund der Verwaltungsgerichtshofzu entscheiden.Auch die Frage,
ob der Kläger, obwohlihm das Bürgerrechterstam 29. November1899 verliehenwurde,
zur Teilnahmean denNutzungendes Jahres 1899 an sichberechtigtoderwegeneinerbei
der ErledigungseinesGesuchsetwaunterlaufenenVerzögerungals berechtigtanzusehenist,
liegt im Gebietedes öffentlichenRechtes. Der Rechtswegist deshalbfür denvomKläger
geltendgemachtenAnspruchnichtzulässig.

So geurteilt und verkündetin der öffentlichenSitzung des Gerichtshofs für Kompe=
tenzkonfliktevom 13. Dezember1904, an der teilnahmen der Präsident Staatsrat Ritter
von Heller, dieRäte Osthelder, Demleutner, Dr. Haiß, Feder, Kunkel, Zink,
der Generalstaatsanwalt Ritter von Payr und als Gerichtsschreiberder Sekretär des
OberstenLandesgerichtsSchein.

gez.von geller.
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Beilagell! zumGesetz=undVerordnungsblattefür dasKönigreichBayern vomJahre 1905.“)

Erkenntnis des Gerichtshofesfür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung, Kammer des
Innern, von Schwabenund NeuburgdemOberlandesgerichtAugsburggegenübererhobenenStreite
über die Zulässigkeitdes Rechtswegsfür den von der GemeindeUntermeitingengegendenvor=
maligenGemeindekassier,dendortigenOkonomenGeorg Heiß, geltendgemachtenAnspruchauf

Ersatz von 953,25 ..

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntder Gerichtshoffür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung,Kammer des
Innern, von Schwabenund NeuburgdemOberlandesgerichtAugsburggegenübererhobenen
Streite überdieZulässigkeitdesRechtswegsfür denvon derGemeindeUntermeitingengegen
den vormaligenGemeindekassier,dendortigenOkonomenGeorg Heiß, geltendgemachten
Anspruchauf Ersatzvon 953,25 =,

daß der Rechtswegnicht zulässig ist.

Gründe.

Der OkonomGeorg Heiß in Untermeitingenwar Mitglied des dortigenGemeinde=
ausschussesund wurdeim Jahre 1894 zum Gemeindekassiergewählt. Als solcherhatteer
die Gemeindekasse,die Schulkasse,die Armenfondskasseund die Lokalmalzjaufschlagkassezu
verwalten. Schon bei einemim November1901 vorgenommenenKassensturzergabensich
in denKassenFehlbeträge;Heiß ersetztesie. Als beispäterenKassenvisitationenabermals
Fehlbeträgeentdecktwurden,legte er infolgeeinesBeschlussesdes Gemeindeausschussesdas
Amt am 30. Jannar 1903 nieder. Der damals vorgenommeneSturz der Kassenergab
einenFehlbetragvon 572,64 . Das BezirksamtSchwabmünchenforderteam 10. Fe=
bruar1903 denGeorgHeiß auf, denFehlbetraginnerhalb14 Tagenzu ersetzen,widrigen=
falls er weitereMaßregelnzu gewärtigenhätte. DieserAufforderungleisteteer nichtFolge.
Bald darnach wurde, weil Verdacht bestand, daß er Gelder, die er in seiner amtlichen
Eigenschaftempfangenhatte, unterschlagenund in Beziehungauf die Unterschlagungdie
Rechnungenunrichtiggeführthabe,Voruntersuchunggegenihn eröffnet. DurchdenBeschluß
der zweitenFerienstrafkammerdes LandgerichtsAugsburg vom 28. Juli 1903 wurde er
jedochaußer Verfolgung gesetzt. Die Strafkammer nahm an, daß zwar „orechnerischund
tatsächlich“ein Fehlbetragvon 572, 64 ¾ bestehe,daß aber dem Angeschuldigteneine bewußt
rechtswidrigeAneignung von Geldern derGemeindenicht nachzuweisensei, weil „seine gesamte
Kassenführungsehrunsorgfältig, insbesondereseineBuchführung sehrmangelhaftgewesen“sei.

*) Ausgegeben zu München, den 17. August 1905. 2
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Am 31. Januar 1904 erhobdie GemeindeUntermeitingenbei demLandgerichtAugs=
burg gegenGeorg Heiß eineKlage. In der Klageschriftbeantragtesie, denBeklagten
zur ZahlungdesBetragesvon953,25 „& nebstZinsendarauszu vier vomHundertseit
dem1. Februar 1903 und zur Tragung derKostendesRechtsstreitszu verurteilen. Zur
Begründungdes Antrags ist folgendesgeltendgemacht: Die GemeindeUntermeitingen
sei durchdie sehrnachlässigeGeschäftsführungdesBeklagtenum denBetrag von953,254
beschädigt.Dieser Betrag des Schadenssei von dem RechnungsrevisorWitzgall in
Augsburg ermittelt, der in der Voruntersuchungals Sachverständigermit der Revision der
sämtlichenKassenbetrautgewesensei, derenVerwaltung demBeklagtenoblag. Für den
Schadenhabeder Beklagteaufzukommen;er sei sowohlwegenunerlaubterHandlungenals
wegenungerechtfertigterBereicherungnach§ 249 des BürgerlichenGesetzbuchsverpflichtet,
der GemeindeErsatz zu leisten. Durch das erwähntefachmännischeGutachtensei festgestellt,
daß der wirklicheBestand der vom BeklagtenverwaltetenKassen um den Betrag von
953,25 „N hinterdemSollbestandezurückblieb.Dies habeder Beklagtedurchungenaue
Buchführung,VermengungseineseigenenGeldesmit denGeldernderGemeinde„und der=
gleichen“herbeigeführt.Er habedemnachdas EigentumeinesAnderenwiderrechtlich,min=
destensfahrlässigverletztund müssedafür nach§ 823 des BürgerlichenGesetzbuchsErsatz
leisten. Seine Haftung ergebesichübrigens auchaus demGesichtspunktederungerechtfertigten
Bereicherung(BürgerlichesGesetzbuch§§ 812 ff.). Offenbarsei nämlichder in denKassen
fehlendeBetrag gemeindlicherGelder in das VermögendesBeklagtendadurchübergegangen,
daß er die Gelder der Gemeindemit seinemeigenenGelde vermengte,ohneeinenrechtlichen
Grund dazu zu haben. Zur Herausgabedes bezeichnetenBetrags sei er verpflichtet,weil
er um diesenBetrag bereichertsei.

Bei der mündlichenVerhandlung vor dem Prozeßgerichtetrug der Vertreter der Ge=
meindedenInhalt derKlageschriftvor, ohnein tatsächlicherBeziehungweiteresvorzubringen.
Der Prozeßbevollmächtigtedes Beklagten erhobdie Einrede der UnzulässigkeitdesRechtswegs
und verweigertedie Verhandlungzur Hauptsache.Bei der späterenFortsetzungder Ver=
handlungstellteder Vertreterder Klägerin für denFall, daß das ProzeßgerichtderAnsicht
sein sollte, es sei zunächstdurchdie Verwaltungsbehördendas dienstlicheVerschuldendes
Beklagtenfestzustellen,denweiterenAntrag, nach§ 148 derZivilprozeßordnungdieVerhandlung
bis nachder rechtskräftigenEntscheidungderVerwaltungsbehördenüberdieseVorfrage auszusetzen.

Das Prozeßgerichtverwarfdurchdas Zwischenurteilvom 14. Oktober1904 dieEin=
redederUnzulässigkeitdesRechtswegs. Die Entscheidungberuhtim wesentlichenauf folgenden
Gründen: Die Klage sei nichtauf denArt. 133 Abs. 2 und denArt. 134 Abs. 3 der
Gemeindeordnunggestütztsondernauf die Behauptung, daß derBeklagte das Vermögen der
Gemeinde durch eine unerlaubte Handlung, nämlich durch ungeordneteBuchführung und Ver=
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mengungseinesGeldesmit demderGemeinde,beschädigthabeund nach§ 823 desBürger=
lichenGesetzbuchszum ErsatzedesSchadensverpflichtetsei, daß er fernerauchdeshalbhafte,
weil er durchdieVermengungderGelder derGemeindemit seinemeigenenGeldeohneRechts=
grundauf KostenderGemeindebereichertsei. Der Schadensersatzanspruchwegenfahrlässiger
Beschädigungsei ebensoprivatrechtlicherNatur wie der Anspruchauf Herausgabeder grund=
losen Bereicherung;die bei der Entscheidungüber dieseAnsprücheanzuwendendenRechtssätze
gehörtenausschließlichdembürgerlichenRechtean. Dagegengehöredie Frage, ob der Be=
klagtedie Bücherordnungswidriggeführtund ob er ordnungswidrigGelder der Gemeinde
mit seineneigenenGeldernvermengthat, ebensoausschließlichdem öffentlichenRechtean.
Für dieEntscheidungdieserFragen seiennur dieVerwaltungsbehördenzuständig. Dies nötige
jedochnichtzur sofortigenAbweisungder Klage wegenUnzulässigkeitdes Rechtwegssondern
nur zurAussetzungdes Verfahrensnach§ 148 derZivilprozeßordnung,wie schondurchein
Urteil desOberstenLandesgerichtsanerkanntwordensei. Im jetzigenAbschnittedes Ver=
fahrens könne aber die Aussetzungnicht begehrtwerden, weil über den Anspruch, also zur
Sache, nochnicht verhandeltwurde.

GegendiesesUrteil legtederBeklagtedieBerufung ein. Nochvor demzurVerhand=
lung übersie bestimmtenTermine vom 6 April ds. Is. ging bei demOberlandesgerichte
die schriftlicheErklärungder Regierung,Kammerdes Innern, vonSchwabenund Neuburg
vom 16. März ds. Is. ein, daß sie den Rechtswegfürunzulässig, erachte,mindestensso=
langenichtdieVerwaltungsbehördenüberdieFrage desdienstlichenVerschuldensdesBeklagten
entschiedenhaben.

Von derErhebungdesKompetenzkonfliktswurdendie Parteienbenachrichtigt.In dervomRechts=
anwalteReisert in AugsburgnamensderKlägerineingereichtenDenkschriftistbeantragt,zuer=
kennen,daß dieErhebungdes Kompetenzkonfliktsunbegründet,derRechtswegzulässigsei.

BeiderheutigenVerhandlung,zuderdieParteiengeladenwaren,istderBeklagtenichterschienen.
Der VertreterderKlägerinstelltedenin derDenkschriftenthaltenenAntragundbegründeteihn.

Der Generalstaatsanwaltbeantragte,zu erkennen,daß der Rechtswegunzulässigist.
DiesemAntrag ist stattzugeben.

Die Statthaftigkeitder Erhebungdes KompetenzkonfliktsunterliegtkeinemBedenken.
Das LandgerichtAugsburghat zwar durchsein ZwischenurteildieEinredederUnzulässigkeit
des Rechtswegsals unbegründetverworfen, die Entscheidungist aber nicht rechtskräftigge=
worden,weil infolgeder vom BeklagteneingelegtenBerufungder Rechtsstreitnochbei dem
Oberlandesgerichtanhängigist.

Um die erforderlicheGrundlagefür dieEntscheidungdarüberzu gewinnen,obfür einen
durchKlage geltendgemachtenAnspruchderRechtswegzulässigist, sind die tatsächlichenBe=
hauptungendes Klägers, soweit sie an sichzur Begründungdes Anspruchsgeigne sein
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können,zu würdigen.Dabei ist dasVorbringendesKlägersin seinerGesamtheitzuwürdigen.
Ohne Belang ist aber,ob der Kläger sein tatsächlichesVorbringenauchunterdie richtigen
rechtlichenGesichtspunktebrachte. Entscheidendkannnicht sein, daß die Partei ihremAn—
sprucheinendembürgerlichenRechteentlehntenTitel beilegt;maßgebendfür die rechtliche
Beurteilung der behauptetenTatsachenist nur die innere Natur, das rechtlicheWesen des
geltendgemachtenAnspruchs,wie es sichnachdemtatsächlichenVorbringendarstellt.Diese
Grundsätzesind von der Rechtslehreund in der Rechtsprechunganerkannt. Von diesemGe—
sichtspunktaus ergibtsich,daß diezurBegründungdesAnspruchsdienendenTitel der uner=
laubtenHandlung, der Geschäftsführunginfolge einesDienstvertragsoderder Ausführung
einesAuftrags, endlichauchder der ungerechtfertigtenBereicherungebensogut im Gebiete
des öffentlichenwie in demdesbürgerlichenRechtesbestehenkönnen.Es kommtnur darauf
an, ob dasRechtsverhältnis,aus demderAnspruchabgeleitetwird, demBereichedes öffent=
lichenoderdem des bürgerlichenRechtesangehört(Wach, Handbuchdes deutschenZivil=
prozeßrechtsBd. 1 S. 108 Anm.80; Urteiledes Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktevom
14. Mai 1881, 17. Dezember1881, 12. Juli 1883, 10. Juni 1886, 28. Mai 1902,
10. Februar, 20. Oktober1903, 10. Juni 1904, 13. Dezember1904, Ges= u. Ver=
ordn.=Bl.1881 Beil. 1 S. 7, 1882 Beil. IV. S. 46, 1883 Beil. IV, 1886 Beil. 1S. 4,
1902 Beil. III S. 18, 1903 Beil. III S. 27, Beil. IV S. 34, 1904 Beil. 1 S 3,
1905 Beil. I S. 3).

Das Rechtsverhältnis,aus demdie GemeindeihrenAnspruchauf Ersatzleistunggegen
den Beklagten ableitel, ist öffentlichrechtlicherNatur Mag man das Rechtsverhältnis, das
zwischender Gemeindeund demzum GemeindekassierbestelltenMitgliede desGemeindeaus=
schussesbesteht,als auf einemDienstvertrag oder als auf einemAuftrage beruhendansehen,
sofälltdochwedereinsolcherVertragnocheinsolcherAuftragin dasBereichdesbürgerlichenRechtes.
Es ist wederdieGemeindeDienstberechtigteroderAuftraggebernochderGemeindebeamteDienst=
verpflichteteroderBeauftragterim Sinne der §§ 611 ff., 662 ff. desBürgerlichenGesetz=
buchs. Die RechteundVerbindlichkeitenderGemeindenihrenBeamtengegenüberund dieser
der Gemeinde gegenüberwerdendurch Normen des öffentlichenRechtesbestimmt. Dies gilt
insbesondereauch hinsichtlichder Verwaltung des Vermögens von Landgemeindendurch Ge=
meindebeamte(Gemeindeordnungfür dieLandesteilediesseitsdesRheins vom29. April 1869
Art. 132, 133, 134). Die GemeindeUntermeitingengründetihren denGegenstandder
Klage bildendenAnspruchauf die Behauptung,daß der Bellagte in der Eigenschaftdes
Gemeindekassiersdurch„ungenaueBuchführung,Vermengungder Gelder der von ihm ver=
walteten Kassen und dergleichen“einenFehlbetrag von 953,25 J¾ verursachthabe Damit
ist nur geltendgemacht,daß die „unerlaubtenHandlungen“ des Beklagten in Nichterfüllung
seiner gesetzlichenDienstesobliegenheitenund in liberschreitungseiner gesetzlichenDienstes=
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befugnisseder Gemeinde gegenüberbestanden. Nach den in dieserHinsicht geltendenVor=
schriftendes öffentlichenRechteswar er verpflichtet,über seineamtlichenEinnahmenund
AusgabenordentlichBuch zu führen;es war ihm nichtgestattet,die öffentlichenGeldermit
seinemeigenenGelde zu vermischen(GemeindeordnungArt. 145 Abs.8 und die auf grund
dieserVorschrifterlasseneEntschließungder Staatsministeriendes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheitenund desHandels und der öffentlichenArbeitenvom12 Oktober1869,
die formelleBehandlungdes Kassawesensin den Gemeindenmit Landgemeindeverfassung
betreffend,Weber,Ges. u. Verordn.Samml. Bd. 8 S. 382, insbesondereZiff. 5, 7 bis
12). Zwar ist in derKlageschriftauchbehauptet,derBeklagtehabe„sohin“ dasEigentum
der Klägerin verletztund sei auf derenKosten ohne rechtlichenGrund dadurchbereichert,daß
er den rechnerischbestehendenFehlbetrag durchdie Vermengungder Gelder der Gemeindemit
seinemGelde in sein Vermögen brachte. Diese Behauptungen bilden aber nicht die Auf=
stellungweitererselbständigerKlagegründe,sondernsind nur rechtlicheFolgerungenaus der
behauptetenTatsache,daß der Beklagtein unerlaubterWeisegehandelt,d. h. seinegesetz=
lichenObliegenheitennicht erfüllt, seinedienstlichenBefugnisseüberschrittenhat. Diese Tat=
sache bildet den einzigenKlagegrund. Auch in dem Zwischenurteile des Landgerichts ist
anerkannt,dastdieFragen, ob derBeklagte seineBücher unordentlichgeführt, ob er ordnungs=
widrig die Gemeindegeldermit seinemeigenenGelde vermischthat, ausschließlichöffentlich=
rechtlicherNatur und daß für ihre Entscheidungnur dieVerwaltungsbehördenzuständigsind.
Daß das Gericht trotzdemdie Klage nichtabwies, erklärt sichaus der nicht zutreffendenVer=
wertungdesUrteils desOberstenLandesgerichtsvom7. Mai 1888 (Samml. v. Entsch.des
Oberst.Landesgerichtsin Gegenst.desZivilrechtsundZivilprozessesu. s.w. Bd. 12 S. 100)
und aus der Nichtberücksichtigungdes Art. 158 der Gemeindeordnung.

NachdemdemUrteile vom 7. Mai 1888 zugrundliegendenSachverhaltehandeltees
sichdamals um die Klage einerGemeindegegendenErben ihres verstorbenenKassenbeamten
auf Ersatzleistungwegen der von dem Erblasser bei der Ausübung des Amtes begangenen
Pflichtwidrigkeiten.Da sichdieBeantwortungderFrage, ob jemandals Erbe für dieVer=
bindlichkeitendes Erblassershaftet und in welchemUmfangedies der Fall ist, nachden
Vorschriften des bürgerlichenRechtesbestimmt,war der Rechtswegzulässig. Da jedochim
Laufe des Rechtsstreits streitig wurde, ob der Erblasser den Schaden durch ein dienstliches
Verschuldenverursachthabe,war das Prozeßgerichtbefugt,die Verhandlungbis zur Ent=
scheidungder Verwaltungsbehördeüber dieseVorfrage auszusetzen Die Voraussetzungfür
dieAnwendungdes § 148 derZivilprozeßordnung,daß derRechtswegfür denKlaganspruch
zulässigist, liegt aberin demjetztzu entscheidendenFalle nichtvor.

Der Art. 158 der Gemeindeordnungbestimmt:„Die HaftungsverbindlichkeitderGe=
meindebeamtenundGemeindebedienstetenwegenNichterfüllungoderliberschreitungihrer gesetz=
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lichenDienstesobliegenheitengegenüberder Gemeindewird durchdie vorgesetzteVerwaltungs=
behördevorbehaltlichder Beschwerdeführungfestgestellt. Die Betretung des Zivilrechtswegs
ist durch dieEntscheidungderVerwaltungsbehördennicht ausgeschlossen,hat jedochkeineauf=
schiebendeWirkung.“ Diese Vorschrift schließt sich an die Grundsätzean, die auf grund
der Vorschrift im Kap. I § 12 Nr. 8 der bayerischenGerichtsordnung, der Hofkammer=
ordnungvom 16. August 1779und der Novellenzur Gerichtsordnungvom 9. November
1808 und 25. August 1815 in Ansehungder den StaatsbeamtendemStaate gegenüber
obliegendenHaftung aus der Kassenverwaltungin derRechtslehreund in derRechtsprechung
angewendetwerden.Hiernachwird dieHaftungdesBeamten,seineVerbindlichkeitzurErsatz=
leistung,nachInhalt und Umfang von denvorgesetztenVerwaltungsbehördenkraft eigener
Zuständigkeitendgültig festgestellt.Der Beamte, dessenHaftungsverbindlichkeitauf dieseWeise
festgestelltist, kann aber nachträglichdenRechtswegbetreten;er kann, nachdemer denErsatz
oder wenigstensSicherheit dafür geleistethat, durchErhebung derKlage seineBefreiung von
der Haftungsverbindlichkeiterwirken, wenn er aus Gründen des bürgerlichenRechtes zum
Schadensersatzenicht verpflichtet ist (Urteil des Gerichtshofs für Kompetenzkonfliktevom
9. Mai 1900, Ges.=u Verordn.=Bl.Beil. 1 und diedortS. 4 angeführtenEntscheidungen).
Vor dem Inkrafttreten derGemeindeordnungvom 29. April 1869 wurden dieseGrundsätze
auch entsprechendangewendetauf die Haftung der Gemeindebeamten,insbesondereauf ihre
Haftung für die aus der Verwaltung von KassenentstandenenVerbindlichkeiten.Dabei
wurde zur Begründungder Zuständigkeitder Verwaltungsbehördenauchauf die aus den
Bestimmungen des Gemeindeedikts,der Formationsverordnungenund der allgemeinenVor=
schriftenüber das Rechnungswesensich ergebendenAufsichtsbefugnissederVerwaltungsbehörden
(Kuratelbehörden)hingewiesen(Bl. für administr.Praxis Bd. 33 S. 138 bis 140; Er=
kenntnissedesOberstenGerichtshofsvom3. Oktober1854, 22 April 1861 und4. Mai 1869,
Reg.=Bl. 1854 S. 929, 1861 S. 393, 1869 S. 927). Bei der Beratungdes Art.
150 Abs. 4, 5 des Entwurfes einer Gemeindeordnungfür die Landesteile diesseits des
Rheins im Ausschusseder Kammer der AbgeordnetenentstanderheblicheVerschiedenheitder
Meinungen darüber, was über die Zuständigkeitder Verwaltungsbehördenund der Gerichte
zu bestimmensei. Der Abs. 4 lautete: „Die HaftungsverbindlichkeitderGemeindebediensteten
wegenNichterfüllung oderliberschreitungihrer gesetzlichenDienstesobliegenheitengegenüberder
Gemeinde, sowie derBetrag der hiernachzu leistendenEntschädigungwird durchdievorgesetzte
Verwaltungsbehördefestgestellt.“ Der Abs. 5 lautete: „Werden solcheEntschädigungsansprüche
gegenGemeindebedienstetevon Dritten erhoben,so stehtder Verwaltungsbehördelediglich die
Entscheidungder Frage zu, ob den treffendenGemeindebediensteteneine Nichterfüllung oder
liberschreitungihrer Dienstesobliegenheitenzur Last fällt.“ Der Berichterstatterbeantragte,
die Absätze1 und 5 zu streichen;er erblicktein den Vorschlägendes Entwurfes eine in
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denGesetzennichtbegründeteAusdehnungder ZuständigkeitderVerwaltungsbehörden.Das
Ergebnisder Beratungwar im allgemeinendieMeinung, daß durchdieBestimmungendes
Entwurfes an dem bestehendenRechtszustande,dem der Entwurf nur Rechnunggetragen
hatte, nichts geändertwerdensolle. Der Abs. 5 wurdeübrigensgestrichen,weil damals
schonvon mehrerenSeiten beantragtwar, in denFällen, in denenein Beamterwegen
des Ersatzesdes Schadensin Anspruchgenommenwird, dener bei der Ausübungseines
AnmteseinemAnderenzugefügthat, die Entscheidungdarüber,ob der BeamteseineDienst=
pflicht verletzthat, einem Verwaltungsgerichtshofezuzuweisen. In Folge dessenerhielt der
Art. 150 Abs. 4 die einemAnderungsvorschlageder Staatsregierungentsprechendejetzige
Fassungals Art. 158. Durch diesesolltealso die Zuständigkeitder Verwaltungsbehörden
zwar nicht erweitert,aberauchnichteingeschränktwerden. Immerhin ist zuzugeben,daß,
wenn der Art. 150 Abs. 4 des Entwurfes unverändert angenommenworden wäre, die
Verschiedenheitder Auslegung,die er später erfuhr, nicht wohl hätte entstehenkönnen. Zu
demgleichenErgebnissekamder Ausschußder Kammerder Abgeordnetenbei der Beratung
des Art. 97 des Entwurfes eines Gesetzes,die Gemeindeordnungfür die Pfalz betreffend
(Art. 90 desGesetzes),dessenWortlaut mit demdes jetzigenArt. 158 der Gemeindeordnung
für die Landesteile diesseits des Rheins übereinstimmte. Auch aus dem Ergebnissedieser
Beratung geht, zumal eine abweichendeAuffassung im weiterenVerlaufe der Beratung des
Entwurfesnichtmehrgeäußertwurde,hervor,daß es dieübereinstimmendeAnsichtdergesetz=
gebendenFaktoren war, durch die neuenVorschriften solle die Zuständigkeit der Gerichtefür
StreitigkeitendieserArt jedenfallsnichterweitertwerden(Verhandl.der KammerderAbge=
ordneten1866/69, Verhandl. des besonderenAusschussesfür dieGesetzeüberdas Gemeinde=
wesenu. s. w. Abt. 1 Beil A S. 18, Beil. F S. 151, Beil. V S. 403, Beil. V
S. 568, Beil. 21 S. 602, Beil. 211 S 621; Abt. II S. 565 bis 567, 691).

Hiernach haben sowohl über die Frage, ob der GemeindebeamteseineDienstpflicht ver=
letzt hat, als auch über die rechtlichenFolgen seines pflichtwidrigenHandelns, über seine
ErsatzpflichtnachUmfang undBetrag, dieVerwaltungsbehördenzu entscheiden(s.auchArt. 89
Abs. 6, Art. 136 Abs.4 der Gemeindeordnung).Nur dieseAuslegungdesArt. 158 ent=
spricht seinemInhalte; sie stehtmit seiner Entstehungsgeschichtenicht in Widerspruch und
wird auchin der neuerenRechtslehremit Entschiedenheitvertreten(v.Seydel, Bayer.Staats=
recht2. Aufl Bd. 1 § 132 S. 605 bis 608, Bd. 2 § 276 S. 693, 694; v. Kahr,
Gemeindeordnungfür die Landesteilediesf. d. Rh. Bd. 2 S. 57 bis 6.).

Der Umstand,daß die Fassungdes Art. 158 von der desArt. 150 Abs.4 desEnt=
wurfes insofernabweicht,als die Worte „sowieder Betrag der hiernachzu leistendenEnt=
schädigung“im Art. 158 fehlen,dagegendie Bestimmungdarin enthaltenist: „Die Be=
tretungdes Zivilrechtswegsist durchdie Entscheidungder Verwaltungsbehördennicht aus=
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geschlossen“,rechtfertigteineandereAuslegungnicht. Insbesondereist dieAnsichtirrig, daß
die Entscheidungder Verwaltungsbehördedurchdie dieHaftungsverbindlichkeitdesGemeinde=
beamtenfestgestelltwurde, nur eine„vorläufige“, „provisorische“, „das Gerichtnichtbindend",
„nicht präjudizielle“sei (Bl. für administr.Praxis Bd. 21 S. 346, 350, 351; Bd. 33
S. 154 bis 158). Als eine „vorläufige“Entscheidungkann sie nur insofernund nur
insoweitbezeichnetwerden,als durchdenSchlußsatzdesArt. 158 die nachträglicheBetretung
des Rechtswegszur ErwirkungderBefreiungvon derHaftungsverbindlichkeitaus besonderen
privatrechtlichenGründengestattetist. Hätte der Gesetzgeberder auf grunddes Art. 158
erlassenenEntscheidungder Verwaltungsbehördenur die rechtlicheNatur eines sogenannten
„Provisinalbescheids“beilegenund die eigentlicheSachentscheidungdemGerichtevorbehalten
wollen, so hätte der Art. 158 eine ganz andereFassung erhaltenmüssenund sicherlichauch
erhalten. Es ist deshalbauchdie Ansicht unhaltbar, daß die Gemeindeauch befugt sei,
Klage beimGerichtezum Zweckeder Feststellungder Haftungsverbindlichkeitund der Ver=
urteilungdes Beamtenzur Ersatzleistungsofortoderwenigstensdann zu erheben,wenndie
Entscheidungder Verwaltungsbehördeüber diePflichtverletzungund die daraus entspringende
Haftungsverbindlichkeitdes Beamten ergangenist. Ist dieseVerbindlichkeitdurch eine nicht
mehranfechtbareEntscheidungder Verwaltungsbehördefestgestellt,so ist für eineKlage der
Gemeinde,die nur den nämlichenAnspruch zum Gegenstandehabenund nur den nämlichen
Zweck, die Verurteilung des Beklagten zur Ersatzleistung,verfolgenkönnte, überhauptkein
Naum mehr. Es kann sichdann nur nochum dieVollstreckungder EntscheidungderVer
waltungsbehördehandeln,der gegenüberselbstdie nachträglicheBetretungdes Rechtswegs
durch den Beamten eine aufschiebendeWirkung nicht hat.

Gegendie dieserEntscheidungzugrundgelegteAuslegungdes Art. 158 würdeendlich
auch nicht die Tatsache zu verwerten sein, daß die Feststellungder Haftungsverbindlichkeit
des Beamten nicht, wie bei derBeratung desGesetzentwurfesnach denAußerungeneinzelner
Ausschußmitgliedererwartetwordenseinmag, im verwaltungsrechtlichenStreitverfahren erfolgt,
insbesonderealso die EntscheidungletzterInstanz nicht demVerwaltungsgerichtshofezuge=
wiesen ist. -

Für den von der GemeindeUntermeitingengegenden vormaligenKassier derGemeinde
geltendgemachtenAnspruch ist hiernachder Rechtswegnicht zulässig.

So geurteilt und verkündetin der öffentlichenSitzung desGerichtshofs für Kompetenz—
konfliktevom4. Juli 1905, an der teilnahmender Präsident Staatsrat Ritter von Heller
und dieRäte Kunkel, Keller, Mettenleiter, Zink, Arnold, Kellein, derGeneral—
staatsanwalt Nitter von Payr und als GerichtsschreiberderSekretär desOberstenLandes=
gerichtsSpitzeder.

gez.von tzeller.
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